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ZZ.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik B e r n

Ordentliche Sommersitzung/ !8Z6.

(Nicht offiziell.)

Kreisschreiben an alle Mitglieder des Großen Rathes.

Tit. Tit.
Den bestehenden Vorschriften gemäß ist die Eröffnung der

ordentlichen Sommersession des Großen Rathes von Mmhghrn.
Landammann festgesetzt worden auf Montag den 2. Mai nächst-
kiinftig. Demnach werden alle Mitglieder anmit eingeladen und
aufgefordert, sich an diesem Tag des Morgens um 9 Uhr im
Sitzungssaale einzufinden.

Die zur Berathung vorliegenden Gegenstände sind im
nachstehenden Verzeichnisse enthalten, und es werden aus denselben
vorerst zur Behandlung gebracht werden: der zurückgesendete
Artikel deö Wirthschaftsgesetzes und der. Gcsetzesentwurs über die

Errichtung von Sekundärschulen.
Außer den unten angeführten Geschäften werden im Laufe

der Session noch andere an den Großen Rath gelangen, die
das Präsidium jeweilen sogleich nach ihrer Eingabe der Versammlung

anzeigen wird.

Verzeichniß der zu behandelnden Geschäfte.

Entwürfe von Gesetzen und Dekreten
I) Gesetzcsentwurf über die Errichtung von Sekundärschulen,
il) Neue Anträge für den zurückgesendeten Artikel des Wirth¬

schaftsgesetzes nach dem Patentsystem.

Vorträge.

Regierungsrath,
il) Vortrag über Amnestie für die Unruhen im Jura.
4) -- " Vorstellungen zu Niederschlagung der Neaktions-

prozedureu.

Diplomatisches Departement.
5) Vortrag über den Anzug wegen Abänderung von bereits dem

Präsidium zugestellten schriftlichen Eingaben an den Großen
Rath.

«>) Vertrag über Vorstellungen wegen Veröffentlichung der Sitzun¬
gen des Regierungsrathes.

7) Vortrag über Vorstellung der Gemeinden Nuswyl und Rohr¬
bach, wegen Unterhaltung, der Armen.

Departement des Innern.
8) Vortrag über Vorstellung der Gemeinden Köniz, Bümpliz te.

wegen Holzrcchren in Stadtwaldungen.
')) Vortrag über Erhöhung des Leibgedings des Joh. Bernhard

Greppin.

Justiz-Departement.
Justizscktion.

!0) Vorträge über zwei EhehindernißdispensationSgesuche.

Polizeisektion.
II) Vortrag über das Naturalisationsgesuch des heimathlosen

Augustin Voisin.

Erziehungs-Departement.
12) Vortrag über die kirchliche Trennung der Gemeinde Azuel

von Charmoille.
13) Vortrag über Gehaltszulage für einige katholische Geistliche

im Leberberg
14) Vortrag über Gesuch der katholischen Gemeinde in Basel

um Unterstützung ihrer Schule.
15) Vortrag über Vorstellungen wegen Geburt- nnd Eheeinschrei-

bung der Dissenter.

Militär-Departement.
16) Vortrag über eine Vorstellung betreffend die Kriegsgerichte.
17) Vortrag, einen Majorsvorschlag für das Scharfschützenkorps

enthaltend.
18) Vortrag zu definitiver Besetzung und Erhöhung der Besol-

'

dung der Stelle eines Garnisonsarztes.

Bau-Departement.
19) Vortrag über den Straßenbau zwischen Zweifimmen und

Saanen.

Wahlen.
29) Vorschlag für die Stelle eines Grundsteuerdirektors im Leberberg.

Bern, den 2 t. April 1836.
Aus Austrag des Hghrn. Landammanns,

Für die Staatskanzlei,
Der Staatsschreiber:

F. May.

Erste Sitzung.

Montag/ den 2. Mai 1836.

(Morgens um s Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.
Eröffnungsrede de S Herrn Landammanns.

Tit.
Wie das EinbcrufungSschrciben vom 21. April ankündigt,

ist den bestehenden Vorschriften gemäß/ namentlich iFolge des
Dekrets vom 7. Juli 1832 die diesjährige ordentliche Sommer-
session des Großen Raths, auf den heutigen Tag angeordnet
worden.

Einer der ersten und wichtigsten Gegenstände- womit Wir uns
zu beschäftigen haben- ist der GesetzeSentwurf über die
Errichtung von Sekundärschulen- eine Berathung die
Sie in der letzten Wintersitzung- auf die gegenwärtige Sommer-
sttzung zu verschieben beschlossen hatten, damit zu Einreichuug



von allfälltgen Bemerkungen', die sich über diesen Gegenstand
erheben mochten, so wie zur Würdigung derselben, welche be.

sonders eine kürzlich im Druck erschienene, „Bemerkungen über
die neue Organisation unsers Schulwesens" betitelte Schrift
verdient, — desto mehr Zeit gewonnen werde. Von der Wich,
ligkeit des Schulunterrichts und der Nothwendigkeit zu Erweiterung

der Schuleinrichtnngcn ausgehend, hat sich das Erzie-
hungSdeparlement, nachdem das Primarschulgesetz in Kraft ge-

treten, angelegen sein lassen, die bereits hin und wieder erstan-
denen Sekundärschulen auf dem Lande möglichst zu befördern,
und in der Absicht dieselben allgemeiner zu machen, dadurch also

desto mehr zu Verbesserung der Landschulen beizutragen, wird
uns der vorliegende GesetzeSprojekl vorgelegt. Ihrer Berathung
wird nun überlassen, in diesem wichtigen Zweige dasjenige zu

beschließen, was Sie zu Erreichung des schönen Zweckes, der

hier zum Grunde liegt, am angemessensten finden werden-

Mit dem gestrigen Tage ist daS von Ihnen unterm 16. März
letzthin definitiv berathene Reglement für die Bittschrif-
tenkommission in Kraft getreten. ES bestimmt nun die
gesetzliche Form, in welcher die an den Großen Rath gerichteten
Bittschriften und Beschwerden eingereicht und vorbcrathen wer-
den sollen; eine Vorschrift, die längst erwünscht gewesen wäre,
um hierin mehr Ordnung zu handhaben, und einerseits den Großen
Rath — wie eS öfter der Fall war — nicht unnützer Weise mit
Gegenständen zu behelligen, deren Beseitigung untergeordneten
Behörden zukömmt, anderseits dann darauf zu wachen, daß das

durch die Verfassung garantirte Petittonsrecht nicht zu einem
leeren Wortschall herabsinke; nein, heilig sollen wir dieses auf
einer freisinnigen StaatSverfassung beruhende, schöne Recht halten,
das uns die Wünsche oder Beschwerden Einzelner sowohl, als von
Gemeinden und Korporationen kennen lehrt, die mitunter nicht
von geringer Bedeutsamkeit sind, besonders wenn sie sich auf
das allgemeine Interesse des Landes, oder auf einzelne Zweige
der Staatsverwaltung beziehen.

DaS in der letzten Wintersitzung berathene Gesetz über
den Diebstahl, ist nach Ihrem Beschlusse ebenfalls auf den

gestrigen Tag in Wirksamkeit getreten. Wir wollen hoffen, daß
seine Anwendung sich bewähren werde, obschon solches nur als
eine theilwcisc Remcdur in unserer mangelhaften Kriminalrechts-
pflege betrachtet werden kann. Dieses ist auch vom RegierungS-
rach anerkannt worden, und ich benutze gerne diesen Anlaß um
Ihnen, Tit., eine Schlußnahmc bekannt zumachen, die derselbe,
wie ich aus dem dahcrigen Protokoll ersehen unterm 4. vor. MonatS
gefaßt hat. Der RegicrungSrath hat nämlich damals beschlossen:

ES solle die bisher unter dem Namen der CivilgesctzgebungS.
kommission bestandene LegiSlationSkommission aufgelöst fein und
an deren Stelle eine aus drei Mitgliedern bestehende, frei auS
allen Staatsbürgern zu wählende neue LegiSlationSkommission
ernennt werden, welche den Auftrag erhalten soll:

1) Mit möglichster Beschleunigung ein Strafgesetzbuch,
so wie eine Kriminalproceß ordnung zu bearbeiten.

Die Civilgesetzgebnng durch Vorberathung des bereits im
Projekt fertig liegenden Geld S tag-, Arrest, und Be-
trcibungsprozcsses zu vollenden; und

Z) Nach Beendigung dieser dringenden legislatorischen Arbei-
ten, auf die Bearbeitung cinà Handels, oder Wechsel-
rechts Bedacht zu nehmen.

Diese Gegenstände sind schon so oft hier besprochen und
Anzüge darüber vorgelegt worden, daß ich mich verpflichtet
glaubte. Ihnen dasjenige mittheilen zu sollen, was ich über diese

wichtigen Punkte in neuester Zeit ans den Manualen des Nc-
gierungSrarhs entnommen habe. Mochte doch recht bald auS
Werk geschritten, dasselbe mit Thätigkeit betrieben, und die
schwierige Aufgabe zum Besten des Landes gelöst werden.

Bei der außerordentlichen Sitzung, die am 7. April statt
fand, haben Sie, Tit., zwei Spezialkommissioncn niedergesetzt;
die eine in Bezug auf die Berttischen DotarionSvcrhältnissc und
Behufs fernerer Nachforschungen, die andere zu Untersuchung
der Verhandlungen m den Iuraangelegenhetten. Jene kann in
dieser Abtheilung unserer Sommersttzung noch keinen fernern
Bericht erstatten, weil von der förmlichen Notifikation Ihres
Beschlusse»'' an, die dretßigtägigc Frist, die der Stadtbehörde von
Bern zur Erklärung über die Annahme eines Gcrichtstandcâ

anberaumt wurde, noch nicht verstrichen ist; die letztere Kom-
mission denn findet die Zeit zu kurz, um schon jetzt über den
ihr ertheilten Auftrag gründlichen Bericht erstatten zu können.
Da aber wegen der zu ertheilenden Instruktion auf die dicß-
jährige Tagsatzung und zu Erwählung von Gesandten auf die-
selbe, jedenfalls eine Fortsetzung unserer dießmaligcn GroßrathS-
sstzung im künftigen Monat statt haben wird, so werden beide
Kommissionen sich augelegcn sein lassen, Ihnen alSdann ihre
Berichte vorzulegen.

Und da seit unserer letzten Versammlung kaum drei Wochen
verstrichen sind und in dieser kurzen Zeit sich in unserm StaatS-
Haushalt, wenigstens so viel mir bekannt, nichts Außerordcnt-
ltchcS ereignete, das ich hier zu erwähnen hätte, so erkläre ich
nun die ordentliche Sommersttzung deS Großen Rathes der
Republik Bern für das Jahr 1836 alS eröffnet.

Hierauf werden von dem Hrn. Landammann als eingegan-
gen angezeigt:

1) EnrlassungSbegehren deS Hrn. Fürsprechs Blösch aus der
Dotationskommission.

2) Vortrag des Präsidenten der Dotationskommission, Hrn.
NegierungSrathS Kohler, über obiges Begehren.

3) Entlassungsgesuch des Hrn. alt-RegierungSraths Otlh aus
dem Großen Rathe, dem Departement des Innern und dem

ErzichungSdepartcmente. (Obige 3 Zuschriften wurden
verlesen.)

4) Vortrag über daS Entlassungöbegchren des Hrn. Major
Iufcr, von seinen Milttärstellen.

5) Vortrag übep ein nachträgliches Kreditbegehren des Erzie-
hungSdepartementS.

6) Vortrag über eine Vorstellung der Direktion der Handels,
akademie in Bern.

7) Vortrag über die definitive Redaktion deS ForstrcglemenrS
für den Jura.

8) Zwei EhchlndernißdispensationS- und ein Strafnachlaßgesuch.
(Sind zufolge einer Bestimmung des in Kraft getretenen
Reglements für die Biltschriftenkommission vom Hrn. Land,
ammann an den RcgierungSrath zur Voruntersuchung über,
wiesen worden.)

9) Vorstellung des patriotischen Vereins von Konolfingen, den
KcscyeSentwurf über die Sekundärschulen betreffend. (Zu.
folge oberwähnten Reglements bereits an daS Erziehungs.
département gewiesen.)
Andere seit der letzten Sitzung eingelaufene Vorstellungen

sind, wie der Hr. Landammann anzeigt, nach Vorschrift des

fraglichen Reglements erst der Biltschriftenkommisston vorzulegen,
welche dann ihre dahcrigen Anträge vor den Großen Rath
bringen wird.

Hr. Ryser, wegen früherer Unpäßlichkeit erst heute einge.
treten, wird alS neugcwählrcS Mitglied deS Großen Rathes in
Eid aufgenommen.

Mahnung des Hrn. Tillicr zu beförderlicher Vorlegung
eines Entwurfes über Verantwortlichkeit der Behörden.

Tillicr. Es mag einigermaßen auffallend vorkommen,
wenn ich, selbst Mitglied der Kommission, welche mir dem Ent-
murs eines Gesetzes über Verantwortlichkeit der Behörden be.
auftragt ist, Ibncn, Tit., den Antrag stelle, jener Kommission
die Beschleunigung dieses Geschäftes anzubefehlen; indessen wird
eS auS dem Zusammenhang, aus dem Gang, den se-rher diese
Anliegenheu genommen, sich ergeben, wie ich zu dieser Mabnmig
komme. Bereits unterm 22. November 1832 habe ich den Anzug
gestellt, daß die vorberathende Behörde mit dem Entwürfe des
durch die Verfassung vorgeschriebenen Gesetzes über Verantwort-
lichten der Behörden beauftragt werde; dieser Anzug ward von
Ihnen, Tit, erheblich erklärt. Später ward Hr. Professor
Samuel Schnell mir Abfassung eines hicrscitigen Entwurfes
beauftragt; die Ansichten dieses Mannes waren jedoch nicht
übereinstimmend mit denjenigen des Grvßcn RarhcS; drum wurde
von dieser Seite nichts auögeführl. Unterm t2. Juli 1834
haben daher RegierungSrath und XVI. an die Gesetzgebung».



kommission den Auftrag gerichtet zu Abfassung und beförderlicher
Vorlegung eines dieSörtigen Entwurfes; aber auch auf diesem
Wege kamen wir zu keinem Gesetze. Dcßnahen ward tm Juli
4835 vom Regierungsrathe eine Kommission zu Bringung ernes
hierseitigcn Entwurfes niedergesetzt; diese besteht aus Hrn. Re-
gierunqSrath Koch, als Präsidenten, Hrn. NegierungSrath Köhler
und dem Anzüger. Um meinerseits keine Veranlassung zu Ver-
schiebung dieser dringlichen Sache zu geben, ließz ich mich
bewegen, diesen Auftrag zu übernehmen. Im September vcr-
flossenen Jahres hatte diese Kommission eine Sitzung, in der
die Mitglieder sich über die Grundlagen eines solchen Entwurfes
verständigten und unter sich einverstanden waren, daß ein solches
Gesetz nicht nur zweckmäßig und also wünschbar, sondern auch
möglich sei. Der Vorstand der Kommission, Hr Regierungsrath

Koch, ersuchte uns um schriftliche Eingabe unserer dies-
örtigcn Ansichten, ist Tage nach dieser Sitzung brachte ich
meine Gedanken darüber zu Papier und reichte sie sogleich dem
Präsidium ein. Die Sache blieb nun aber, zu meinem Leid,
wcsen, seither liegen; ich kann mir indessen diese Zögerung
einigermaßen aus dem Dränge der laufenden Geschäfte derjenigen
Behörden, denen die zwei Herren Kollegen angehören, erklären.
Jüngfthinige Ereignisse und Schlußnahmcn des Großen Raths
machen jedoch ein solches Verantwortlichkeitsgesetz noch wünschenS.
werther; drum sollen wir alles Ernstes auf Erlassung "eines
solchen bedacht sein. Die Schwierigkeit der Abfassung wird uns
auch erleichtert dadurch, daß wir jetzt einen sehr guten Vorgang
am französischen Verantwortlichkeitsgesetz haben, das letzthin in
so vielen Zeitungen erschienen. Auch ists bei uns um so leichter,
ein solchartjges Gesetz zu entwerfen, weil unsere Behörden nur
ihren Kommittenten verantwortlich, während in konstitutionellen
Monarchien die Minister des Königs den Kammern verantwortlich

sind. Ich trage somit auf Erheblichkeit vorliegender Mah-
nung an.

Koch, Regicrungsrath Weit entfernt, daß ich mich der
Erheblichkeit dieser Mahnung widersetzen möchte, theile ich viel-
mehr gar sehr den Wunsch, daß in Bälde durch ein Gesetz die
Verantwortlichkeit der Behörden und Beamteten für ihre AmtS.
Verrichtungen regulirt werde. Diese Sache ist indessen seither
stecken geblieben wegen der Menge der laufenden Geschäfte
sowohl, als auch wegen der Schwierigkeit der Sache selbst. Ich
halte dafür, daß die Abfassung eines solchen Gesetzes für eine
Republik viel schwieriger ist, als für eine Monarchie; ein
Verantwortlichkeitsgesetz für Minister kann unS da zu keinem Maßstabe

dienen; die Minister in konstitutionellen Monarchien sind
nichts anderes als Diener; in einer Republik hingegen, wo die
Gewalten getrennt sind, ist keine Behörde Dienerin der andern.
Ungeachtet dieser Verschiedenheit jedoch und ungeachtet der An-
ficht Anderer, cS sei nicht wohl möglich, ein solches Regulativ
einzuführen, sage ich, dieses sei möglich, aber auch zugleich,
es sei höchst schwierig. Drum hat auch NegierungSrath und
XVI. frühere Entwürfe wieder zurückgeschickt und hat nachher
der RegiermngSrath eine Kommission niedergesetzt behufs der
Bearbeitung des verlangten Gesetzes. Diese Kommission hat sich

bemüht, aus benachbarten Staaten Materialien zu sammeln zu
allfälligcr Benutzung und zu (mittelst Modifikationen zu
erzielender) Anwendbarmachung auf unser Land. Nachdem diese
Materialien eingelaufen waren, so hat sich die Kommission ver-
sammelt und war darin einig, daß es allerdings möglich sei,
etwas festzusetzen in Bezug auf die Verantwortlichkeit, die eine
Behörde gegen die andere habe, und daß es sehr wünschenSwerch
sei, daß hierüber Vorschriften vorbanden seien, um der Willkür
der Wähler, der Kommutenren, keinen Spielraum offen zu lassen.

Die Beamteten in Republiken sind nicht unbedingte Sklaven
ihrer Kommittenten, sondern sind — unter Vorbehalt des

Gesetzes — in Betreff ihrer AmtSverhandlungen frei. Deswegen
hat man allgemein gewünscht, daß ein solches Gesetz mochte
erlassen werden können. Eui solches Gesetz ist hauptsächlich
deswegen sehr schwierig und fordert reifliche Uebcrlegung weil
da vorgesorgt werden muß, daß nicht einerseits dem Parteigeist
Thür und Thor offen stehe und anderseits die Wirksamkeit der
Behörden nicht gelähmt werde. Damit nun diese Sache gründlich

und mir allem Vorbedacht bearbeitet und der beabsichtigte
Zweck erreicht werde, so sind die zwei übrigen KommissionSglieder

von mir um schriftliche Eingabe ihrer hierseitigcn Ansichten
ersucht worden. Der Anzüger, Herr Ttllier, hat diesem An-
suchen entsprochen und seine Gedanken bald darauf eingereicht;
diese übersandte ich dem andern Kollegen, Hrn. NegierungSrath
Kohler, mit der Bitte, seine hierscuigen Ansichten auch, wo
möglich, mit gefälliger Beförderung mir einhändigen zu wollen.
An dem dritten Mitgliede der Kommission wäre es dann ge.
wesen, nach genommener Kenntniß und genauer Erwägung der
eingereichten Ansichten eine eigentliche Redaktion zu einem Vor-
ichlagc zu bearbeiten, welche dann der Diskussion der Kommission
zu unterlegen nnd nachher vor die obere Behörde zu bringen
gewesen wäre. Wenn Sie, Tit., nun bedenken, wie wenig Zeit
den Mitgliedern des RcgierungSraths und der Departement!
neben Besorgung laufender Geschäfte übrig bleibt, so werden
Sie wohl es nicht unbegreiflich finden, wenn diese Sache auch
»och nicht weiter gediehen ist, und werden sich namentlich nicht
verwundern, wenn schon das andere Mitglied seine Ansichten
noch nicht eingeliefert hat; ich wenigstens fühle gar wohl, daß
im Sturm und Drang laufender Geschäfte man nicht Freiheit
des Geistes genug besitzt, mit der Lösung einer so wichtige»
Aufgabe sich zu befassen. Ich habe die Ueberzeugung, daß diese«
vcrchrliche Kommissionöglied jeden freien Augenblick diesem Ge-
schälte zuwenden wird, und ich zweifle nicht, daß nicht gediegene
Gedanken von seiner Seite werden vorgelegt werden. Der
Verzug kömmt also nicht auf Rechnung unsers Willens; vielmehr
liegt uns diese Anliegenheit selbst sehr am Herzen, wie wir auch
schon bet den dießörtigen Verhandlungen des RegierungsralhS
und XVI. bewiesen haben. Ich widersetze mich also der Er-
heblichkcitSerklärung dieser Mahnung nicht, um so weniger als
ich an der reinen Absicht des Mahners gar nicht zweifle.
Ich werde, was in meinen schwachen Kräften steht, gewiß und
sicher beitragen, um diejenige Beschleunigung in die Sache z«
bringen, welche der Drang anderwetter Geschäfte einerseits und
die Naiur der Sache anderseits immer nur zuläßt. Die schwierig
dann aber eigentlich dieses Geschäft sei, ergebt sich auch daraus,
daß allbcreitS im Jahr l.832 hierüber Aufträge gegeben wurden,
so daß der Verzug seit der Niedcrsctzung der Kommission «och
nicht so groß ist, wie der frühere.

F-cllcnberg. Ich nehme über diesen in mehrfacher
Beziehung wichtigen Gegenstand in Kürze das Wort, wett ich
glaube, es sei Zeit auf dle Gesichtspunkte aufmerksam zu machen,
die später einmal noch genauer müssen ins Auge genommen
werden. Schwierigkeiten bietet allerdings die Erlassung eines
solchen Gesetzes dar; die Gründe dazu liegen in der Verfassung ;
wir haben sie selbst geschaffen. Ich nahm daher schon in einem
Sendschreiben an den VerfassungSrath die Freiheit, Vorschläge
zu macheu, vermittelst deren wir den hicrseiligen Verlegenheiten
hätten entgehen können. Da nun bald die Zeit der Vcrfassungs-
revision erscheinen wird, so erachte ich es als'nothwendig, daß
wir unS über diesen Punkt aufzuklären suchen, um den Gefahren
der Despotie der einen oder der andern Behörde zu entgehen.
DaS Obergericht hat dieselbe von Seite des Großen Rathes,
der Große Rath von Seite deS RegieruagSrathS erfahren, und
vielleicht wird sie bald der Regierungsrath auch von Seite des
Großen Nach s erfahren. Die ErheblichkcitSerklärung dieses
AnzugeS ist um so rathsamer, weil der Große Rath jüngsthin
Beschlüsse genommen hat, die darauf ausgehen, eine Behörde
rücksichtlich einer gewissen Angelegenheit der Verantwortlichkeit
zu unterwerfen. Derselbe setzte nämlich eine Kommission nieder,
um die Handlungsweise des Regierungsrathes in einer gewissen
Angelegenheit zu untersuchen. Dieser Kommission ist nun kein
»Iv(lii5 pruütKlridi gegeben; um so dringender ist es also, daort«
etwas zu bestimmen; denn die Kommission kömmt in Verlegen-
heir und der Große Rath auch, wenn er über die Anträge der
Kommission abzusprechen haben wird. Wenn wir schon wegen
der Schwierigkeit der Sache noch kein genügendes Gesetz hierüber
abzufassen vermögen, so ist eS doch noch besser, etwas Unvoll.
kommncS aufzustellen, als hierin gar keineWcgweisung zu haben;
nach der Revision der Verfassung kann dann schon ein dießörti-
gcS Gesetz noch verbessert werden. Ich muß also alles Ernstes
wünschen, daß durch beförderliche Erlassung eines solchen Ge-
sctzes aller Willkür und Leidenschaftlichkeit der Behörden Thor
und Riegel geschlossen werde.

SZ



S kettler. Ich nehme die Freiheit auch noch ein kurzes
Wort über diesen allerdings wichtigen Gegenstand zu sprechen.
Seit fünf Jahren schon ward diesem Gesetze gerufen, und noch
haben wir keinen eigentlichen Projekt darüber vorgelegt erhalten,
und doch sind meines ErachtenS die Schwierigkeiten ein solches
Gesetz für uns abzufassen, nicht so groß und bedenklich, wie
man sich hier vorstellt. Wir können und brauchen bet Abfassung

eines solchen Gesetzes nur die seit Jahren bei uns beste,

henden und geltenden Grundsätze zu Rathe zu ziehen, wir haben
bei uns vollständige Bestimmungen in Bezug auf die Verantwort,
lichkeit aller Behörden, die unter dem Regierungsrathe und
dem Obergerichte stehen. Diese Bestimmungen haben sich bisher
gut und bewährt erzeigt, und werden uns zu einem bessern Maß.
Habe bei Erlassung des fraglichen Gesetzes dienen, alö das hier
angerathene französische Gesetz, welches wegen seiner großen
Detatllirung für uns nicht anwendbar wäre, sondern uns nur
in ein Labyrinth führen würde, aus dem wir uns nur mit Mühe
herauSzuwindcn vermöchten. Wenden wir also lieber die bis.
anhin für die untern Behörden geltenden einfachen Grundsätze
auch auf die obern Behörden an, so ist uns geholfen. Mein
Schluß geht dahin, daß diese Mahnung der Erblichkeit gewürdigt,

und daß dem Rcgicrungsrath der nachdrückliche Auftrag
gegeben werde, daß er künftigen Brachmonat (als biSwohin er
Zeit genug zur Berathung hat) ein Gesetz über Verantwortlichkeit

dcö RegierungSrathcS und des ObergerichtS, so wie auch der
untern Behörden, dem Großen Rathe vorlege.

Landamman n. Betreffend den letztgefallenen Antrag,
muß ich der hohen Versammlung bemerken, daß eS sich zufolge
Reglements hier vor der Hand nur um die Erheblichkeit der
Mahnung, und nicht um Bestimmung der Frist, innerhalb wel-
cher die vorberathende Behörde den Gesetzesentwurf abzufassen
habe, handeln kann.

Abstimmung: Handmehr.

Kasthofer giebt, als Präsident der zur Untersuchung der -

Juraangxlegenhciten niedergesetzten Kommission folgenden Bericht:
Der Herr Landammann hat in seiner Eröffnungsrede bereits

Ihnen angezeigt, daß die zur Untersuchung der Juraangelcgen.
heften niedergesetzte Kommission sich noch nicht im Falle finden
kann, Ihnen einen vollständigen Bericht nach dem in der vorigen

Sitzung ausgedrückten Wunsche, vorzulegen. Um Sie, Tit.,
zu überzeugen, daß keine Nachlässigkeit der Kommission Schuld
an dieser Äersäumniß ist, soll ich Ihnen anzeigen, daß die Un-
tersuchung der vorliegenden und noch nicht mitgetheilten Akten,
welche zur Aufhellung unserer Aufgabe dienen müssen, in dem
Umstand eine große Schwierigkeit findet, daß nur ein einziges
Mitglied der Kommisston in Bern wohnt, die übrigen aber t,
Z bis 9 Stunden von der Hauptstadt entfernt gewesen sind.
Wichtige Akten sind überdieß erst vor kurzem dem Präsidenten
der Kommission zugekommen, und dann ist der Verbalprozeß
Ihrer letzten Sitzung, insofern er die Ernennung der Kommission

konftituirt, und mithin ihre Aufgaben bezeichnet und be.
stimmt, nach meiner und mehrerer Mitglieder Ueberzeugung nicht
in Uebereinstimmung mit dem Beschluß des Großen Rathes und
dem Antrag des Herrn Schultheißen von Tavcl, und bedarf
einer Berichtigung, da ohne diese die Kommission keinen festen
Anhaltpunkt für ihre Arbeiten findet. Ich werde daher, wenn
keine Hindernisse vorwalten, diesen Verbalprozeß einer Lffcnt.
lichen kurzen Diskussion und Berichtigung, auf kommenden Mittwoch

unterziehen müssen.

Vortrag des Departements des Innern über definitive Re-
daktion des WirlhschaftSgesetzeö.
Tscharner. Sie haben also, Tit., durch einen frühern

Beschluß das Departement des Innern beauftragt, über die
9 und 38 des WirthschaftSgesetzeS und darauf bezüglichen

Anzug des Herr» Nomang, die definitive Redaktion vorzulegen.
In Betreff des AnzugcS des Herrn Romang vorerst, daß den
Pinien- und Kellerwirthschaflen die nämliche Befugniß eingeräumt
werden solle, wie den höhern Wirthschaften, fand das Dcpar.
tcment, daß mit diesem Rechte, warme Speisen zu reichen, für
die Keller- und Pintenwirthschaften zugleich eine Verbindlich,
keit konstituirt wird, welche gegen jeden Gast, der eö verlangt,
erfüllt werden muß. Diese Verpflichtung müßte somit in die
Nothwendigkeit versetzen, die Wirthschaft in Bezug auf Platz,
Bedienung, HauSrarh, bedeutend auszudehnen und weit bedeu-
tendcrcS Kapital darauf zu verwenden, alö auf eine Pinttn-
oder Kellerwirthschaft nach bisherigem Begriffe. In Berufung
auf diese Gründe trägt.daher das Departement bei Ihnen, Tit.,
darauf an, es möchte dem Antrage des Hrn. Romang nicht
beigepflichtet werden. Betreffend sodann den 9, so schlägt Ihnen
das Departement folgende Klassifikation und Taxation vor:
l) Gasthöse mit dem Rechte Gäste zu bewirthen und zu be.
Herbergen und Pferde und Fuhrwerke aufzunehmen: ». erste
Klasse Fr. 600, I,. zweite Klasse Fr. -wo, c. dritte Klasse

Fr. 200, -I. vierte Klasse Fr. wo; 2) S tub en Wirthschaf,
ten mit Beherbergungsrecht, mit dem Rechte Gäste zu bewirthen
und zu beherbergen: ». erste Klasse Fr. 300, d. zweite Klasse

Fr. iso, <!. dritte Kl. Fr. 7S; 3) Stubenwirthschaften
ohne Beherbergungsrcchl, so wie Pensions- und
Speisehäuser, mit dem Recht, die Gäste mit Speise und
Trank zu bewirthen: ». erste Kl. Fr. iso, i». zweite Kl. Fr. 7S;
4) Badwirthschaften: ». erste Kl. Fr. 300 ; 6. zweite Kl.
Fr. iso; dritte Kl. Fr. so; s) Pint en- und Keller,
wirthschaften mit Befugniß dcö Gesetzes vom Juli 1823:
». erste Kl. Fr. too, 6. zweite Kl. Fr. 7Z, c-. dritte Kl. Fr. so;
6) Kaffeewirthschaften (ebenfalls mit der Befugniß des
Gesetzes von 1833): ». erste Kl. Fr. ioo, l>. zweite Kl. Fr. 7S,
c. dritte Kl. Fr. so; 7) Leistwirthschaften (ebenfalls
mit Befugniß des Ges. v. 1833): ». erste Kl. Fr. 7s, 6. zweite
Kl. Fr. so, c. drifte Kl. Fr. 2S; 8) Bierwirthschaften
mit der Befugniß gebrannte Wasser auszuschenken, so wie auch
mit Befugniß dcö Gesetzes von 1833 : ». erste Kl. Fr. 7S,
l>. zweite Kl. Fr. so, e. dritte Kl. Fr. 2S. — Schließlich trägt
iu Betreff des H. 33 das Departement des Innern mit Be.
rückstchtigung mehrfacher Gesuche für Wirthschaften, deren Be.
urtheilung von den Vorschriften des neuen Gesetzes abhängt und
einer bedeutenden Anzahl mit laufendem Jahre zu Ende gehen,
den Konzessionen, für deren Erneuerung nachgeworben werden
wird, bei Ihnen, Tit., auf folgende Redaktion an: „H. 38.
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1836 in Kraft. Durch dasselbe
werden alle damit im Widerspruch stehenden Gesetze, namentlich
das Gesetz über das WirthschaftSwesen vom 13. Henmonat 1833
als aufgehoben erklärt und ebenso das Gesetz über den Handel
mit Getränken vom is. Heumonat 1833 letzteres jedoch mit
dem Vorbehalt, daß die daraufhin ertheilten Patente pro 1836
bis zu Ende dieses Jahres alö gültig anerkannt verbleiben." —
Der Regierungsrath hat diese Anträge mit der RedaktionSver-
bcsserung genehmigt, daß im §. 9 bei der Klassifikation der
verschiedenen Arten von Wirthschaften die Definition derselben nach
dem Gesetz von 1833 wörtlich aufgenommen, die Zitation des
letztern Gesetzes dagegen weggelassen werden solle. — ES wird
sich also vorerst darum handeln, ob Sie der Anficht des Dcpar-
tements und NegicrungSrathS huldigen und den Pintenschenkeu
die Befugniß warme Speisen zu Wirthen nicht einräumen wollen.
Von diesem Entscheide wird dann die Klassifikation wesentlich
abhängen.

(Fortsetzung folgt.)
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(Definitive Redaktion des Wirthschaftsgesetzes.)

Sträub. ES handelt fich also jetzt vor der Hand einfach
darum/ ob die Ptntemvirthschaften die Gäste auch mit warmen
Speisen traktiren dürfen oder nicht; ist dies entschieden/ so

wtrd dann fich die Klasfifikation von selbst geben. Ich muß
nun alles Ernstes vor der Erheblichkeit des Anzugeö von Hrn.
Romang warnen. Wenn inan den Pinten. und Kellerwirih.
fchaften die fragliche Befugniß einräumt; was für mehr Recht
haben dann die Stuben, und Tavernenwirthschasten? Ich würde
dann in diesem Fall nur eine Klassifikation machen. Wenn alle
Wirthschaften beinahe das gleiche Recht haben solle»/ so möchte
ich dann für die Gafthöfe nicht so hohe Gebühren einführen.
Man sagt freilich/ den Gasthöfen komme noch daS Beherber,
gungsrccht zu; aber der Profit davon ist nicht so gar groß;
die Einrichtungen und Meubeln machen dem Inhaber eines Gasthofes

nicht geringe Unkosten; der Hauptgewinnst rührt doch

meist von dem Weinausschenken her. Mein Antrag geht also

dahin/ daß nach dem vorliegenden Antrage des RegierungsralheS
und des Departements des Innern die Pintenwirthschaften nur
mit kalten Speisen — mit Ausnahme etwa von Markttagen —
aufwarten sollen.

Der Berichterstatter hat nichts zu bemerken.

Abstimmung.
Für den Antrag des Departements und des Regie.

rungSrachs - 80 Stimmen.
Für den frühern Antrag des Hrn. Romang 3 „

Badwi rt hschaflen.
Tscharner/ Regierungsrath. Ueber die Gasthöfe und

Stnbenwirthschaften mit und ohne Beherbergungsrecht ist bereits
am 18. und 10. März verfügt worden. Departement und Re-
aierungSrath tragen nun bezüglich auf den vorliegenden Artikel
über die Badwirthschafken an / dieselben in 3 Klassen zu Fr. 300/
ISO und so einzutheilen. Ich will höre»/ was für Bemerkungen
darüber fallen.

Sträub. Ich trage darauf an/ die Abstufungen um 2

zu vermehren und noch eine Klasse von Fr. 200 und eine von

Fr. 100 hinzuzufügen.

Tscharner/ Negierungsrath. Ich habe nichts gegen diese

angetragene Vermehrung; es wird dem Departement noch ange,
nehmer sein/ wenn es bezüglich auf die Taxation dieser
Wirthschaftsart noch größere Auswahl hat.

Abstimmung.
Für 3 Klassen 6 Stimme«.
Für s Klassen Mehrheit.

Pinten- nnd Kellerwirthschaften.
Tscharner/ Negierungsrath. Der Antrag geht also auf

3 Klassen zu Fr. 100, 7s und so Ich empfehle denselben zur
Annahme. Das Maximum ist hoch genug/ um allzustarker Ver.
mehrung dieser Wirthschaftsart Schranken zu setzen.

Sträub. Ich wünschte/ daS Maximum auf Fr. 200 zu
setzen; kömmt ja doch den Pinten diejenige Befugniß z»/ welche
bei allem Wirthschaften in der Regel am meisten einbringt/
nämlich die Befugniß/ Wein zu verkaufen. Erst neulich ward
eine Pinte um 1000 Fr. und eine andere noch um eine höhere
Summe verliehen. Wenn fie so viel ZinS abtragen/ so ist ein
Maximum von 200 Fr. nicht zu hoch.

Wehren. Ich muß den Antrag des Hrn. Gerichtspräfi-
denken Sträub unterstützen. Wenn man erwägt/ wie viel Gebühr
die Gasthöfe zu zahlen haben und was für Auslagen ihnen
nebenbei die Einrichtungen deö Hauses verursachen / so wird
man es gerathen finden/ daS Maximum für die Pinten / welche
nur etwa eine Stube und ein Paar Flaschen erheische»/ und
welche zum Theil so großen Zins abwerfen/ bedeutend hinauf-
zusetzen.

Schnyder-Düfresne. Ohne ungerecht zu sein und ohne
eine Inkonsequenz in Abficht auf frühere Beschlüsse zu begehen/
kann man nun von den Pinte»/ denen weniger Recht gegeben
ist/ als den Stubenwirthschaften/ nicht höhere Patentgebührc»
fordern/ als von diesen letzlern/ und somit könnte ich nicht
anders/ als zu dem Ansatz von Fr. 100/ in soweit eS die Pinten
betrifft/ stimmen; was dann aber die Kellerwirthschaften/ die
eigentlich nur in Bern existiren/ und so mit keinem andern
Konzessionär konkurrire»/ so möchte ich für diese eine besondere
Rubrik uud zwar mit einer nicht höhern Gebühr als von 25
bis 100 Fr. Es ist/ Tit./ bekannt, daß diese Keller den gleichen
Ursprung und gleiche Berechtigung habe«/ wie alle andern Wirth-
fchaften in der Hauptstadt. Früher wurde für diese letztern eine
Gcneralkonzession der Stadtpolizeibehörde ertheilt und diese
Wirthschaften haben dannzumal nicht mehr als Fr. 6 Konzcs.
sionsgebühr bezahlt. Der 13 des vorliegenden Gesetzes ertheilt
nun-den sogenannten Gescllschaftswirthschaften und Gasthäusern
hiesiger Stadt die Befugniß/ ihr altes Vorrecht auch fernerhin
ohne Patentgebühr und ohne Beschränkung ausüben zu können.
Wenn man gerecht und billig hätte sein wolle»/ so hätte man
auch die Kellerwirthschaften unter die Ausnahme des oberwähn-
teu 13 setzen sollen. Ich trug in einer frühern Sitzung
darauf an/ allein meine Meinung blieb in der Minderheit. Was
mich heute nun bestimmt/ nicht über die obcrwähnte Summe
hinauszugehen/ ist besonders der Umstand/ daß viele Keller nur
an den Diensttagen geöffnet werden und dieselben keine warmen
Speisen verwirthen Es ist mir übrigens wohl bekannt/ daß
viele Mitglieder der hohen Versammlung diesen Kellerwirthschaf,
ten abgeneigt sind. Gerne würde ich auch zur Aufhebung der.
selben stimmen/ wenn ich glauben könnte/ daß die hiesigen
Hausbesitzer den Lärm einer solchen Wirthschaft lieber im Erdgeschoß
oder ersten Etage/ als unter den Häusern und auf der Gasse
dulden. Ich halte dieselbe also für ein nothwendiges Uebel/
daS aber keiner Behörde das Recht der Prellerei und Geld,
macherei einräumen soll. Somit stimme ich in dieser Beziehung
zu einer Gebühr von Fr. 10 und Fr. 2s.

Hügli. Die Herren Sträub und Wehren haben über
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diesen Punkt meine Meinung ausgesprochen. Ich unterstütze
vollkommen ihre Anträge.

Wyß, von Koppigen. Ich halte die Pintenwirthschaften
sür ein großes Uebel/ für einen Krebs/ der an der Wohlhabenheit

unseres Landes nagt und Hudeln schafft. Tritt nun noch

infolge niedriger Gebühr eine Vermehrung der Pinten ein/ so

gehl allgemach leicht alles dem Abgrunde zu; so daß zu fürchten
ist/ daß die Teilen / schon jetzt an vielen Orten unerschwinglich/
noch um das vierfache ansteigen werden. Ich trage daher auf
eine Erhöhung der dieSörtigcn Gebühr und namentlich auf eine

Klasse mit Fr. too / eine mit Fr. 200 / und eine mir Fr. 260

an; dieses nicht um die StaatSkassa zu bereichern/ sondern um
dem Hudelleben und dem daherigcn ökonomischen und sittlichen
Ruin unsers Landes bestmöglichst vorzubeugen.

Mühlem ann. Ich könnte den gefallenen Meinungen/ die

auf Erhöhung der hicrseitigcn Gebühr gehen/ nicht das Wort
reden. Man hat so eben erkennt/ man wolle eine Wirthschafts,
art unter dem Namen „Pinten"; drum müssen Sie jetzt die
Gebühr für diese nicht höher setzen als für die Scubenwirth.
schafren, welche eine größere Berechtigung haben/ als jene. Ich
unterstütze daher die Anträge des NegierungörathS. Wenn wir
in der Taxation höher gehen/ so erklären wir damit/ daß wir
keine Pintên wollen.

Herren schwand/ Regierungsrath. ES scheint/man wolle
die Wirthschafrsgebührcn hoch setzen/ damit keine neue Wirth,
schaffen errichtet werden können; will man dieS/ so hätte man
besser gethan/ geradezu auszusprechen/ man wolle das Patent,
system nicht. Ich für mich habe geglaubt / man habe das
Patentsystem eingeführt um dem Wort und Sinn der Verfassung
zu entsprechen/ welche die freie Ausübung von Gewerben
gewährleistet; aber schon dadurch/ daß man für die erste Klasse
der Wirthschaften eine so hohe übermäßige Gebühr ein Maxi,
mum von Fr. 600 festsetzt/ hat man die hierseitige GcwerbSfrej.
hcit beeinträchtigt; allein man ging noch weiter und stellte für
die Stubenwirthschaften mit BehcrbergungSrccht ein Maximum
von Fr. 3vo und für die Stubenwirthschaften ohne Beherber.
gungSrccht eines von Fr lso auf. Wenn nun schon diese Ge.
bühr für die Stubenwirthschaften zu hoch ist/ so sollte man um
so weniger die Gebühr für die Putten noch höher hinaussetzen
wollen/ welche noch weniger Befugnisse haben / als jene. WaS
wäre dies für eine Konsequenz. Man führt hier aii/ man könne

gar füglich die Gebühr für die Pinten erhöhen/ weil selbige
oft so hohen Zins eintrügen; — eS ist gar wohl möglich/ daß
dieses bis dahin thcitweise der Fall war; dies wird aber bald
einmal ändern/ und in Zukunft werden die Miethzinsc bedeutend
sinken und wird für das Recht allein wenig bezahlt werden/
wenn nicht schon das Lokal/ an dem das Recht haftet/ viel werth
ist. Die Erfahrung beweist dies schon jetzt; erhielt doch der
Ncgierungsrath während der letzten Woche und auch früher schon
mehrere Pintenkonzcsstonen zurück- Wenn nun schon jetzt einige
Pinten sich nicht mehr halten können / um wie viel weniger
dann, wenn die Gebühr noch erhöht wird. Heißt dies dann die
GewerbSfreiheit fördern/ wenn man Gewerbe mit einer so hohen
Steuer belegt/ daß sie gar nicht betrieben werden können?!
Vor allzugroßer Vermehrung der Pinten/ die mau hier zu fürch.
ten scheint, ist mir nicht so bange; dieselben werden sich zuletzt
immer aus das Bedürfniß rednziren; dies beweist auch das
Beispiel dcS NachbarkantonS Solothurn / wo die nach Einführung

des ParentsvstemS entstandenen Pinten sich schon wieder
zu vermindern anfangen, und wo man wenige oder keine Klagen
hört über Ruin der im Gefolge des PatentsvstemS gehe. Ich
für meinen Theil hielte eS für die größte Inkonsequenz und
Unbilligkeit, wenn man die Taxation höher stellen würde,
glider vorliegende Projekt lautet; um so mehr inkonsequent und
unbillig, ais die zufolge des Gesetzes vom Juli t833 ertheilten
Wirthschaften so viel weniger zahlen; oder ich frage, ist es

etwa billig, daß die gleichen Rechte von der gleichen Re-
gierung um eine so ungleiche Summe ertheilt werden. —
Belangend den Antrag des Hrn. Schnydcr-Dufresne, die
Gebühr für die Kcllcrwirthschaftcn herabzusetzen, so soll ich dem-
selben auch beipflichten, weil eS bei diesen nicht möglich ist, viel
zu lösen; und doch zahle» diese Kellerwirthschaften, wie sich aus

der Standesbuchhaltung ergiebt, allein Fr. 9000 Gebühr, also
den Drittheil aller dieSörtigcn Einnahmen. Damit also es jedem,
der sich diesem Gewerb unterzieht, möglich sei, etwas zu ver-
dienen, trage ich darauf an, daß man in der Bestimmung der
hicrseitigen Gebühr ja nicht höher gehe, als die vorliegenden
Anträge des RegierungSralhS vorschlagen.

Joneli. Ich muß den gefallenen Antrag zu einem Maxi,
mum von Fr. 200 unterstützen, weil ich voraussehe, daß wir,
zum großen Nachtheil des ökonomischen und moralischen
Zustandes dcö Landes, mit Pintenwirthschaften werden überschwemmt
werden. Freilich steht, wenn wir die Gebühr für die Pinten
höher setzen, zu erwarten, daß wir wenig Pinten, sondern mei-
sienS Stubenwirthschaften, welche zufolge der treulichen Schluß-
»ahme weniger zahlen, erhalten werden. In der Beglaubniß
jedoch, daß man von der Niedrigkeit der Taxation der Stuben,
wirthschaften wieder zurückkomme und den daortS begangene»
Fehler gut machen werde, stimme ich zu Fr. 200 Gebühr für
die Pinten.

Neukomm. ES ward da bemerkt, daß man, weilPinten
schon Fr. tooo MiclhztnS abgeworfen hätten, zu Erhöhung der
Patcntgebühr schreiten solle. — Ich, Tit., kenne eine Pinte,
die nicht bloß Fr. 1000,'sondern Fr. t900 Pachtzins abträgt;
aber dies, Tit., soll mich nicht bewegen, dieser Wirthschaft!),
klaffe eine höhere Gebühr aufzubürden, als denjenigen Wirth.
schaftSarten, die eine größere Berechtigung haben, und weniger
entrichten. Deswegen stimme ich zu den Anträgen der vorbe-
rathenden Behörde.

Roth. Ich kann die letztgefallene Meinung nicht unter-
stützen; ist es ja doch ganz gewiß, daß die Wirthe vom Wein
den meisten Profit nehmen, mehr alS von den Speisen. ES ist
in der That ein Uebelstand, daß die Stubenwirthschaften ohne
BeherbcrgungSrecht so niedrig taxirt wurden; wäre dieß nicht
der Fall, so wollte ich auch daö Maximum für die Pinren auf
Fr. 200 ansetzen helfen; nun aber schlage ich für dieselben
Fr. tso vor, welche auch alS Maximum für jene Stubenwirth-
schafren festgesetzt sind. Wenn man meint, man dürfe die Pin.
ten nicht mit so hoher Gebühr belegen, wie die Stubenwirrh.
schaftcn, weil diese letztern mehr Befugniß, nämlich die Befugniß
hätten, auch warme Speisen zu reichen, so muß ich bemerken,
daß auS diesem Recht für die Betreffenden auch die oft lästige und
schädliche Pflicht erwächst immer Speisen in Bereitschaft zu
haben, welche sie dann oft nicht absetzen können und welche der
Verdcrbniß unterworfen, während der Wem, im Gegentheil mit
dem Aller noch besser wirb. Also kann man ganz füglich die
Pinren so hoch taxircn wie die Stubenwirthschaften; — worauf
ich hicmit antragen möchte.

H u g gler. Der letzlgefalleuen Meinung kann ich nicht bei.
pflichten. Wenn das Minimum auf Fr. so oder gar Fr. 26
herabgesetzt würde, so würden wir Schenken die schwere Menge
erhalten; in allen Dörfern würden derlei Trmkgelcgcnheiten
entstehen; diese sind aus den Dörfern schädlicher, als in der
Stadt, weil man am letzter« Orte wegen des zahlreichen Po.
UzeipersonalS bessere Polizei haben kann, als in den zerstreuten
Dörfern. Deswegen haben wir auch aus der Vermehrung der
Weinschenken gar viel für die Sittlichkeit zu gefahren; daher
stimme ich zu einem Minimum von Fr. 76. DieS wäre dann
konsequent mit der Taxirung anderer Wirthschaften. Uni so

mehr sollen wir eine niedrige Taxation der Pinten fürchten,
weil dieselben, um zu bestehen, beinahe keine Kosten für Ein-
richtung zu bestreiken haben und bloß in einem Stübll aus.
schenken können Ich stimme also zu einem Minimum von Fr. 76.

Rufener. Durch die vielen sünfzchnbatzigen Patenten
sür den Verkauf geistiger Getränke ist bereits unserm Volke
genug Gelegenheit zu Zügellostgkciren aller Art geboten worden.
Diese Gelegenheit wirb nun aber .noch vermehrt, wenn wir das
Entstehen von Pinten durch eine so tiese Taxation so sehr
erleichtern. Ich halte nicht dafür, daß eö unsere Pflicht sei,
unserm Volke Gelegenheiten zu bereiten, sein Biöchen Geld zu
verthun. Der Wohlstand unsers Volkes bat in meinen Augen
mehr Werth, als der freie Verkehr. Drum stimme ich zu dem
Antrage dcS Hrn. Gerichtspräsidenten sträub.
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Jaggi, Negierungsrath, Da die Diskussion über das
Wirthschaftsgesctz uns bereits so viel Zeit weggenommen hat,
so will ich mir nur eine kurze Bemerkung gegen eine» Antrag
deS Hrn Schnyder-DufreSne erlauben. Es hat sich seiner Zeit
im Regierungöralhe, als eS sich darum handelte, die Gebühr
für die Kellerwirthschaften zu bestimmen, ein bedeutender Kampf
erhoben. ES ward gegen Hinaufsetzung der hierseitigen Gebühr
eingewendet, daß in diesem Falle die Keller gar nicht mehr zu
Wirthen vermöchten; — der beste Beweis jedoch, daß dieser
Einwurf nicht Stich hält, ist, daß seither diese Kcllerwirth-
schaften an Zahl noch zugenommen haben. Sollte man, gegen
meinen Wunsch, die Kellerwirthschaften niedriger taxiren,
so müßte man dann folgerecht auch die Gebühren für die
Wirthschaftöstübli, die zu Thun, Burgdorf und anderwärts
existircn, herabsetzen. Dies glaubte ich gegen den Antrag deS

Hrn. Schnyder bemerken zu sollen.

Map. Ich muß mir auch noch einmal ein Wort über
diesen Gegenstand erlauben. Aus dem Gang, den die Behandlung

dieses Gegenstandes nimmt, ersehe ich, wohin man kömmt,
wenn man von Inkonsequenz ausgeht. Ich finde, man sollte
vor allem aus an der Grundlage, die man sich gesetzt hat, fest-

halten. Früher machte das Konzcssionssystem die Grundlage;
diese hat man nun aber unlängst aberkennt und ist zum Patent-
system übergegangen. Anstatt nun den Grundsatz desselben durch
alle Bestimmungen des WirthschaftSgesetzes konsequent durchzu-
führen, kömmt man nun wieder von demselben zurück und faßt
Beschlüsse, die mit demselben unverträglich sind und nähert sich

dem Konzessionösystcm wieder. Die Aeußerungen, die ich nun
hier gegen die Wirthschaften höre, gemahnen mich an das, was
man vor hundert Jahren gegen die Juden vorgebracht hat.
Man fand nämlich damalS: die Juden sind ein nothwendiges
Uebel; man muß sie dulden, aber ihnen auflegen, was man
immer nur kann. Wenn ich nun in dieser Belastung der Juden
keine Duldung erblicke, so finde ich auch, daß das die
Wirthschaften nicht dulden heiße, wenn man sie so sehr erschwert,
daß viele nicht fortbestehen können. In diese Beschränkung
und Betastung kann ich mich, nachdem nun einmal das Patent-
system erkennt ist, unmöglich fügen. Wenn man glaubt, man
sei durch Einführung des Patentsystems auf eine Jrrbahn
gerathen > so ist eS besser, man bekenne dies gerade zu und ab-
erkenne dieses wieder. Anstatt das Emporkommen dieses
Gewerbes mit Auflagen niederzudrücken, und zu machen, daß keine

Wirthschaften bestehen können, schaffe man die überflüssigen
lieber ab, wie man früher im Jura, als man bei seiner
Vereinigung mit dem Kauton Bern dort so viele Wirthschaften sich

vorfanden, gethan hat; ich namentlich war als früherer Ober-
amtmann von Conrtlary im Fall, mehr als so solcher über,
flüssiger Wirthschaften aufzuheben. In all' den Auflagen, die

man uns hier vorschlägt, sehe ich nichts anderes als eine PluS-
macherei, eine Art Prellerei; dadurch werden auf der einen

Seite ehrbare Leute bewogen, dieses Gewerb aufzugeben und auf
der andern Seite Geschäftsleute und Reisende in dle Nolhwen-
digkeit versetzt, in den Wirthshäusern entweder sich scheeren zu
lassen oder aber mit einem Stück Brod und Käse in der Tasche

im Lande herumzuziehen. ES ist seit einiger Zeit bei unS so

viel Gerede von Gewerböfreiheit, — ich frage aber: was ist
das für eine GewcrbSfreiheit, wenn man dieses Gewerb mit
einer Auflage erdrückt?! Ich bitte nicht nur die Säufer und
Lumpen im Auge zu haben, sondern auch diejenigen ehrbaren
Leute, welche reisen und also im Falle sind, in Wirthshäusern
einzukehren. Sollen nun diese entweder geprellt sein, oder aber
die allerersten Lebensbedürfnisse entbehren? DieS istS, waS bet
einem solchen Gesetze herauskömmt. Ich habe indessen den

Glauben, dies Gesetz werde nicht so lange Bestand haben, alS

daS. vom Jahr 1833, nnd wenn ich dieses behaupte, so glaube
ich kein falscher Prophet zu sein; drum kömmts mir am Ende
auch nicht so gar viel darauf an, ob die WirthschaftSgebühren
etwas hoher oder tiefer gesetzt werden; aber doch sollte man
nicht höher gehen, alS die Ansätze vorschlagen. WaS nun
insbesondere die Pinten anbetrifft, so bitte ich, daß man nicht nur
die Kcllcrwirthschaften, sondern auch die Schenken in den

Städten, Flecken und Dörfern, wo Jahrmärkte abgehalten werden

im Auge habe und daß man bedenke, daß diese auch in

Fall gesetzt sein sollen, bestehen zu können, ohne das geschäft-
treibende Publikum prellen zu müssen. Ferner gebe ich zu be-
denken, daß es auch Pinten in entlegenen Gegenden gibt, welche
im Winter von Niemandem besucht sind, über welche aber
Reisende im Sommer doch froh sind. Ich muß also antragen, daß
man wenigstens nicht über die Ansätze hinausgehe. Andere
Arten von Gewerben und Ehehaften sind auch mit keiner
Gebühr, außer der der Einregistrirung, belegt. Was ist dann dies
für eine Konsequenz aus diesem einzelnen Gewerb ein
Geldmachergesetz zu machen und auf diese Art die hierscitige GewerbS-
freiheit, die ja doch nun einmal ausgesprochen ist, wieder zu
verkümmern und daS Pnbltkum zu prellen! Ich trage also
darauf an, wenn man nicht noch tiefer hinab will, doch wenig-
stenS bei den Ansätzen zu bleiben.

Weber, von Utzenstorf. Ich bin mit jenen Präopinanten,
welche auf Erhöhung der Gebühr für die Pinten antragen,
nicht einverstanden, weil dieß geradezu dem Grundsatze des
erkennten Patentsystems widerstreitet. Wenn wir hier so pro-
grediren wie wir angefangen haben, so haben wir ein Patent-
system nur dem Namen nach, aber in dem Gesetz selbst, wenig,

'ftens in den bereits angenommenen Ansätzen (Patentgebühren),
ist eS nicht enthalten. Nun kommen einige Präopinanten noch
und wollen die Gebühren für die Pinren außer alles Verhältniß
gegen die bereits erkennten Gebühren der andern Wirthschaftsarten,

besonders außer alles Verhältniß gegen die Gebühren der
Stubenwirthschaften ohne Beherbergnngsrecht setzen, welche im
höhern Ansatz Fr. 1Z0 zu bezahlen haben. — Was wäre das
für eine Konsequenz, wenn man nun, wie angelragen wird, die
Pinten mit Fr. 200 oder gar 250 Gebühr belegen würde! Wir
sollten unS wohl hüten, solche Bestimmungen in dieses Gesetz
aufzunehmen, wenn wir anders wollen, daß dasselbe haltbar sei
und nicht ehe 2 Jahre verstrichen sind, eine Menge Vorstellungen
gegen dasselbe einlaufen. Ich hätte, Tit., im Interesse der
alten Wirthschaften selbst eine niedrige Taxirung gewünscht, ist
eS doch vorauszusehen, daß die Ausnahme, die der ft 13 deck

vorliegenden Gesetzes einstweilen noch zu Gunsten derselben macht,
später wegfallen wird und daß die gesetzgebende Behörde nicht
so bet verschiedenarttger Belegung der Ausübung eines GewerbS
oder Handelszweiges stehen bleiben können wird. ES ist das
bunte Allerlei unserer Wirthschaftsgebühren wahrhaft erbaulich:
— Die alten Wirthschaften zahlen also nichtS; die infolge Ge-
setzeS von Anno 1833 entstandenen diejenigen verschiedenen
Gebühren,, die jenes Gesetz je nach ihrer Klassifikation über sie
verhängt, and die nun nach diesem neuesten Gesetze entstehenden
entrichten die unter sich so sehr vkrschiedene Summen, die im
ft 9 figuriren. — Wenn nun später die ältern Wirthschaften
auch alljährlich solche Summen bezahlen sollen, was werden
ihre Inhaber'zu uns, Tit., sagen! — Der ft 13 der Verfassung,
Tit., erkennt die Freiheit deS Handels und der Gewerbe an,
unter Vorbehalt gesetzlicher Bedingungen; — diese
gesetzlichen Bedingungen sind nun aber in meinen Augen nichts
anderes alS Regeln, formen und Polizeivorschriften, welche
nicht mehr kosten..sollen, als waS dieselben den Staat selbst

.koste«. Die alten Wirthschaften erfordern nun eben so gut
polizeiliche Aufsicht als die neuen: eS ist mithin unbillig, daß
die neuen Wirthschaften für die alte» zahlen sollen. Unter diesen
„gesetzlichen Bedingungen" sind doch wohl kaum Finanz-
qucllen für den Staat zu verstehen; sollte man aus der Belastung
deS'GewerbeS für den Staat eine Finanzqnclle schaffen wollen,
so sollte man auf alle Gewerbe nnd Berufe Patcntabgaben legen
und nicht nur auf das fragliche Gewerb. ES wird, Tit., bei
Behandlung dieses Gesetzentwurfes soviel von dem „allgcmei-
nen Wohl" gesprochen, von welchem der § 16 der Verfassung
rede; daö allgemeine Wohl kann nun aber meines Erach-
tenS unmöglich darin bestehen, daß nur einzelne, allein und auS-
schließlich, zu ihrem nicht geringen Interesse, das WirthschaftS-

i gewerb treiben sollen; dies kann doch unmöglich der Sinn der
î Verfassung sein. Man glaubt, durch ein solches Gesetz das
Z souveräne Volk im übermäßigen Genuß von Wein und geistigen
î Getränken einschränken zu sollen; diesem Uebel kann aber besser

durch gute Erziehung und musterhaftes Beispiel alS durch solche
Beschränkungen abgeholfen werden. Von jeher gab eS übrigens
unmäßige Leute, Schlemmer und Trunkenbolde, wie alte Sitten
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und Gesetze beweisen. Der Wein, welcher seit 1000 Jahren
gewachsen ist/ wird doch wohl auch getrunken worden sein; oder
haben ihn etwa die guten Alten weggeschüttet? Ich zweifle.
Das allgemeine Wohl ist meines ErachtcnS auch dadurch
gefördert/ daß um eine» billigen Preis gesunder Wein allent.
halben bequem kann ausgeschenkt werden; die hierscilige Kon-
kurrenz wird das leidige Branntweintrinken wieder in Abnahme
bringen. Man spricht hier so viel von erworbenen Rechten/
welche man schützen müsse; aber hat jemand ein erworbenes
Recht/ so bleibt thm dieses; tdie Verfassung kann erworbene
Rechte jemanden weder geben/ noch nehmen. Wenn übrigens
ein Wirth in einem wohlerworbenen Rechte sich verletzt glaubt/
so kann er die Regierung / die ihm'S gegeben / oder den Priva,
ten/ der ihm'S verkauft hat/ auf dem Civilwcg angreifen. Jene
Konzessionen hingegen / welche unter der Bedingung / „so lange
es UnS gefällt" ertheilt worden sind/ kann dieser Passus der
Verfassung/ der von „erworbenen Rechten" redet/ seine Anwen.
dung nicht finden. Die Worte der Verfassung kommen mir so

vor/ wie wenn die Juristen in ihren RechtSschristen alle zu.
kommenden Rechtswohlthaten vorbehalte«/ die ohnehin schon
vorbehalten sind. In Umfassung dieser Gründe trage ich darauf
an/ daß erstlich die Ansätze von Fr. too bis Fr. so betbchal.
ten und daß dann noch ein geringerer Ansatz von Fr. 2s ge.
macht werde.

Koch/ Regierungsrath. Ich hatte/ als es sich um das
Eintreten in den WirthschaftSgesetzeSentwurf nach dem Patent-
system handelte/ aus allen Kräften dagegen gckämpfl; weil ich
dasselbe sowohl in ökonomischer alö moralischer Beziehung für
ein großes Landverdcrben halte. Diejenigen/ welche hingegen
dem Entwurf das Wort redeten/ sind von einer Theorie/ von
einem Grundsatz ausgegangen/ welcher im Allgemeinen gut und
einleuchtend ist. ES ist aber mit Grundsätze»/ wie mit Allem
in der Welt/ daß sie auf einzelne Fälle übel angewendet werden
können. Wohl angewendet sind sie gut/ übel angewendet ver.
derblich; so halte ich den Grundsatz der GewerbSfreiheit im
Allgemeinen für schön und gut/ aber angewendet und auSge.
dehnt auf das Wirthschaften für unheilvoll und Verderben brin-
gend. Wenn man nun durch üble Anwendung eines Grundsatzes
auf irgend ein Verhältniß etwas Verderbliches gethan hat/ so

muß man dieses Verderben durch einzelne Bestimmungen so sehr
als möglich wieder zu mildern suchen. Das Verderblich«/ so

man mit Erkennung des Patentsystems beschlossen hat/ kann und
soll nun durch hohen Ansatz der Patentgebnhren verringert werden.
So luge ich die Sache an und nach gefallenen Meinungen scheint
miw auch andere haben die Sache so angeschaut. Man hat nun
freilich da eingewendet/ daß dann Reisende bei hohen Patent,
gebühren theuer logiren müßten und geschoren würden; — dem/

Tit./ ist aber nicht also/ so wenig' als dieß bisher der Fall war.
Haben wir doch schon Wirthshäuser die Hülle und Fülle und
mehr als genug; diese alten Wirthschaften soll die Parentge-
bühr auch in Zukunft nicht treffen/ so daß also die Reisenden
auch ferner ebenso wohlfeil/ als jetzt bedient werden könne».
Damit wir nun jetzt durch den einmal ausgesprochenen Grundsatz
die Unzahl der Gasthäuser nicht noch mit einer neuen Unzahl
vermehren/ so halte ich eS/ wie gemeldet/ für Pflicht/ jenes
Prinzip so sehr zu verunschädlichen/ so sehr zu amalga.
miren/ alS möglich. Jnsonderheitlich möchte ich die Pinten
durch hohe Gebühren möglichst beschränken; denn diese halte
ich für höchst nachtheilig und gefährlich für unser Land; und
eS werden deren/ fürchte ich/ gar viele entstehen; denn ein

jeder Hudel (obschon ich nicht sagen möchte/ daß jeder Pinten.
wirth ein Hudel sei) kann eine Pinte austhun/ aber nicht jeder
einen Gasthof. Solche Pintenwirrhe werden / damit sie bestehen
und etwas erübrigen können/ auf jede Weise zum Trinken zu
verlocken suchen; sie werden auf die Leute lauern/ wie eine
Sptnnc lauert im Mittelpunkt ihres Gewebes und suchet/ welches
Insekt sie verschlinge; sie werden junge Bursche/ die bei ihnen
vorbet gehen und an die Arbeit wolle«/ zu sich laden, sprechend:
„komm/ tch habe gestern neue«/ guten/ wohlfeilen Wein bekom.
men/ oder: wir wollen ein Spiel machen/ oder: cö sind Leute
von deiner Bekanntschaft drinnen in der Stube / lassen dich
rufen/ eins Bescheid zu thun"/ und was dergleichen Verlockungs.
Mittel mehr sind. Wollen wir nun zugeben/ daß jeder, der etwa
im Stande ist / ein FäSchen Wein von einem Rachbar zu kau.
sen und auf dem Buckel nach Hause zu tragen/ dieses miserable
Gewerb treiben und Pflanzschulcn alles möglichen Verderbens/
Winkel und Höhlen jeglicher Verführung stiften kann? Rim-
mermchr! Drum laßt unö durch hohe Patcnrgebühren das
Emporkommen von solchen WirthschaftSarren erschweren. Wir
haben nun einmal leider daö Patentsystem zur Grundlage erkennt
und müssen dabei bleibe«/ aber in den Taxen können und sollen
wir jetzt noch eine große Remedur einführen und dem daraus
erwachsenden Schaden in etwas Einhalt thun. Wenn ich hier
so zuversichtlich von Uebeln / die im Gefolge des Patentsystems
gehen werden/ rede, so rede ich auS Erfahrung. In der helve,
tischen Zeit ward daö Patentsystem auch und zwar beinahe ohne
alle Beschränkung, eingeführt. Was geschah? In ein Paar
Jahren brachte die Ucberzahl von Wirthschaften die große Wir.
kung hervor, daß sie zum Theil Schuld wurde am Sturze der
helvetischen Regierung; denn diese Vermehrung der Wirthschaf,
ten mißfiel dem Volke gar sehr und aus Unzufriedenheit gegen
die Regierung, welche daö Wirthe» frei gegeben, verbanden
viele sich mit den Oligarchen zu Vertreibung jener Regierung.
Ich glaube, eö werde nicht lange gehen, so werden wir einsehen,
daß wir mit Erkennung des Patentsystems nichts weniger, als
«was Gutes gemacht haben. Man meint freilich, die Sache
werde sich allgemach wieder ausgleichen und wenn schon
Anfangs eine allzugroße Menge Wirthschaften entständen, so

werden sich dieselben zuletzt wieder auf das Bedürfniß reduziren.
Ich glaube, Tit., dieß auch; aber es wird dieß erst mit dem
Ruin von hundert und abermals hundert HauSvacern geschehen.
Eine ganze Menge Leute werden Anfangs wirchen wollen, wer.
den nicht bestehen können und sich mit ihren Familien unglücklich

machen. Wollen wiw Tit., es auf unser Gewissen nehmen,
mittelst eines solchen Gesetzes einen Theil unserer Mitbürger
in eine Falle zu locken und in den Abgrund zu stürzen? Ich
für meinen Theil möchte wenigstens daortS mein Gewissen rein
erhalten. Wir haben es in unserer Hand, diesem Nebel, wie
bemerkt, noch in etwas vorzubeugen drrch hohe Ansätze der
Pateutgebühren. Ich wiederhole es noch einmal, es ist mir
nicht darum zu thun, mir dieser Gebühr auch die alten Wirth,
schaften zu belegen und dadurch das Logieren zu vertheuern —
jene sollen bleiben — ; sondern es handelt sich nur darum,
durch diese Maßnahme dem Entstehen allzuvielcr Wirthschaften
bestmöglichst vorzubeugen. Ich stimme somit bezüglich auf die
Pinten, um deren Taxation eS sich gegenwärtig handelt, zu
den Anträgen, welche auf Erhöhung der Gebühr gehen.

(Fortsetzung folgt.)
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(Definitive Redaktion des WirthschaftSgesetzes.)

F elle n b e rg. Ich muß den Bemerkungen/ die die Herren
Rufener und Koch in Rücksicht auf die Pflicht gemacht haben/
die die Sorge für den sittlichen und ökonomischen Zustand
unsers Volkes uns auferlegt, vollkommen beistimmen. Denn
daß es eine Schuldigkeit, daß cS ein heiliges Psiichtgcbot für
uns fei, zu trachten, alle die Weg-.- zu verschließen, welche unser
Volk zur Entsittlichung führen, alle die Ursachen aus dem Wege
zu räumen, die dasselbe zu Grunde richten, braucht nicht erst
erwiesen zu werden. Wenn indessen bemerkt ward, man habe
das Patentsystem eingeführt, damit jeder nach Belieben Wirthen
könne, so ist dies wohl ein Irrthum. Ich denke, Tit., der
größere Theil derer, welche dem Patentsystem ihre Zustimmung
gaben, thaten dies, um die Willkür einzuschränken, die der
Negierungörath bei Ertheilnng von Wirthschaftskonccssionen sich

zu Schulden kommen ließ. Ja, Tit., es ist ein entsetzlicher
Mißbrauch bei diesen Koncessionsbewilltgungen getrieben worden
und ich hoffe es werde uns gelingen, ein Gesetz zu machen, daß
derselbe nie mehr zurückkehre. Wie wir nun dieser Willkür
durch das vorliegende Gesetz abzuhelfen suchten, so müssen wir
nun aber auch die Folgen des erkennten Patentsystems zu ver-
runden suchen. Da haben wir uuS wohl vorzusehen, daß wir
hier nicht eine so niedrige Gebühr setzen, vermöge deren cS,

wie Hr. Regierungsrath Koch sagte, jedem Hudel möglich würde,
eine Pinte — zum Verderben unsers Volks — zu errichten.
Um so mehr haben wir unS durch starke Wehren gegen die Folgen

deö Patentsystems zu schützen; da viele unserer Mitbürger
finden, cS sei die Freigebung dieses Gewerbes ein großes Uebel,
welches uns die neue Verfassung gebracht und dieselben dadurch
der neuen Ordnung leicht abgeneigt und entfremdet werden
könnten. Laßt uns also.durch Erkennung hoher Gebühren ein
Schutzmittel gegen die Uebel des Patentsystems aufstellen. Dann
werden viele nach dem Wirthen Lüsterne, weil sie sehen, daß
sie dabei nicht fahren mögen, sich dem Wirthschaftögcwerbc nicht
unterziehen, während bet niedriger Gebühr noch mancher den

Versuch zu wmhcn wagen und dadurch sich und andere ins
Unglück stürzen würde. Einzig durch Erkennung hoher Gebühren
können wir daS Patentsystem auf eine wohlthätigere Weise, a!S
das bisherige Konzessionssvstem, wirksam machen und ihm auf
die Dauer den Bestand sichern. Ich stimme zu einem höhern
Ansatz.

v. Lerber, alt-Schultheifi. Bor allem aus muß ich fragen:
was will man eigentlich mit dem Patentsystem? Diese Frage
scheint man bei den obschwebenden Debatten' aus dem Auge,
verloren zu haben. Hat man nicht das Patentsystem gewollt,
so hätte mau es auch nicht beschließen sollen. Vian wollte mittelst

dieses Gesetzes die Willkür vermeiden, bei welcher die einen

Wirlhschaftsrcchte erhielten, die andern, bei gleichbcgründetem
Anspruch, nicht erhielten. Um nun hier nicht irre zu gehen,
müssen wir also fragen: waö ist denn eigentlich der Zweck?

Will man die Gebühr so hoch stellen, daß Niemand die Patenten

nehmen kann? Nein, sondern man (oll auch für die Bedürfniss«
des Landes sorgen; man hat nun einmal Wirthschaften nöthig
und es ist wünfchbar, daß die Leute so wohlfeil, als möglich,
in Wirthshäusern einsprechen können. Daher mnß man nicht
eine so hohe Gebühr vorschreiben. Wenn ich hier so große
Erschwerungen hätte eintreten lassen wollen, so hätte ich vor
allem aus auf Erhöhung des Verkaufes gebrannter Getränke
antragen wollen; denn diese sind bedeutend schädlicher, als der
Wein; hingegen würde ich dafür sorgen, daß man für billige
Preise guten und gesunden Wein haben könnte. Mir einem
hohen Gcbühransatz bringt man zuwege, daß entweder gar keine
Pinten zu bestehen vermögen oder aber, daß sie in die Noth,
wcndigkeir versetzt sind, die Gäfie zu schccren. Ich gebe aller-
dings zu, es könne anfangs aus dem Patentsystem Mißbrauch
entstehen; aber dieser Mißbrauch wird sich am Ende von selbst
widerlegen, je nachdem diejenigen, die dieses Gewcrb zu treiben
anfangen, dabei ihr Auskommen finden oder nicht; eS verhält
sich damit so, wie mit den Krämern; ist die Waare theuer, und
findet guten Absatz, so erscheinen viele Krämer auf den Märkten.
Wir würden also den Zweck verfehlen, wenn wir die Gebühr,
nach dem Antrag Einiger, so hoch ansetzen. Suchen wir also
dadurch, daß wir wenigstens in Bestimmung der Gebühren nicht
über die Ansätze hinausgehen, die Betreibung dieses Gewerbes,
wo möglich Jedem zugänglich zu machen.

Tscha r ner, Negicrungsrath. Ich will nicht dadurch, daß
ich auf alle gefallenen Bemerkungen eingehe, die Abstimmung
verzögern, sondern nur einige wenige nicht unwesentliche
Einwendungen berühren. Einige glaubten, wegen dcm'Mißverhältniß,
in dem die angetragenen Gebühren für die Pinten mit denjenigen
der Slubenwirthschaftcn, welche ja doch viel mehr Berechtigung
hätten, stehen, auf Herabsetzung der hierseitigen Gebühr
antragen zu sollen, während andere auf Fr. 200 Maximum vor-
schlagen zu sollen glaubten. Weder der eine noch der andere dieser
Vorschläge scheint mir nun annehmbar zu sein. Wenn man
meint, die Stubenwirthschaften seien im Verhältniß zu den
Gebühren der Pinten zu wenig hoch taxirt, so muß ich noch
emmal auf die Bemerkung des EingangSrapporteS zurückkommen,
daß nämlich ans der mehrcrn Befügniß der Stubenwirthschaften
auch die Verpflichtung erwächst, ftetS Speisen in Bereitschaft
zu haben, welches sur dieselben auch mit Kosten verbunden ist.
Wollte man hingegen die Pinten in Verhältniß zu den
Stubenwirthschaften zu hoch taxiren, so würden wir am Ende, anstatt
der Pinten, meist Stubenwirthschaften erhalten. Man hat ferner
die Einwendung gemacht, daß die Gebühr für die Keller zu hoch
gesetzt sei, indem der Erlös derselben nur gering sei, ja sogar
ein Theil derselbe» bloß an Dicnsttagen geöffnet werde; — aber
die vorberntheude Behörde glaubte, diese Wirthschaften unter dem
Boden nicht allzusehr begünstigen zu sollen, indem die Aufsicht
über dieselben schwerer zu handhaben sei und sie für die
Sittlichkeit mehr Gefahr darbieten, als die überirdischen
Wirthschaften, welche heiterer und dem Publikum zugänglicher find.
Anlangend den Grund, den man für Berücksichtigung dieser
unterirdische» Wirthschaftölokale aus dem Umstände nimm, daß
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ein Theil derselben nur an Diensttagen geöffnet werde, muß ich
bemerken, daß diesen unbenommen ist, die ganze Woche zu
wirthschaften, so wie auch, wenn sie nicht Gäste finden, keine Patenten
mehr zu lösen; auch braucht, wer nur einen Tag in der Woche
Wirthen läßt, während die übrigen Tage keinen Abwartenlohn
zu zahlen. Wenn man übrigens die Kellerwirthschaften, so bloß
an Diensttagen geöffnet werden, berücksichtigen würde, so könnte
es leicht sich ereignen, daß die meisten oder alle Keller bloß
einen Wochentag Wirthen wollten, so daß die Kellerkunden sich

genöthigt sehen würden, nur an einem Tage in der Woche
Wein zu sich zu nehmen und die übrigen Tage Durst zu leiden.
Man fand überhaupt es im Interesse der ärmern Klasse ge-
gründet, die Ansätze weder zu hoch noch zu niedrig zu machen.

Ich will, Tit., die Abstimmung nicht länger aufhalten; die hier
vorgeschlagenen Ansätze von Fr. 100, Fr- 76 und Fr. 60 sind
von der vörberathenden Behörde reiflich erwogen worden; weshalb

ich auf ihre Genehmigung antrage.

Abstimmung.
Für die Ansätze 60 Stimmen.
Für gefallene Meinungen 41 «

6. Kaffeew irthschaften.
Tscharner, Regierungsrath. ES werden Ihnen also für

diese Wirthschaftsart drei Klassen, die erste mit Fr. 100, die
zweite mit Fr. 76, die dritte mit Fr. 60 Gebühr vorgeschla-

gen, gerade wie bei den Pintenschenken. Ich trage NamenS
der vorberathenden Behörde einfach auf Genehmigung an.

Annahme: Handmehr.

7. Leistwirthschaften.
Tscharner, Regierungsrath. Diese werden wiederum in

drei Klassen getheilt, die erste mit Fr. 76, die zweite mit Fr. 60,
und die dritte mit Fr. 26 Gebühr. Ich habe auch hier nichts
zu bemerken, als einfach auf Genehmigung der Ansätze

anzutragen.

Abstimmung: Handmehr.

8. Bierwirthschaften.
Tscharner, RcgicrungSrath. Es werden nun Ihnen für

diese WirthschaftSart eine Klasse von Fr. 76, Fr. 60 und eine

von Fr. 26, gerade wie bei den Letstwirthschaften, vorgeschlagen.

Die Ansätze sind höher als die frühern, weil der
Regierungsrath diesen Wirthschaften nun auch daS Recht einräumen
will, gebrannte Wasser zu verkaufen, da sie ohnehin auch solche
Getränke fabriziren. ES wird nun hier die Frage sein, ob Sie
den frühern niedrigen Ansatz, oder aber den vorliegenden mit
der Berechtigung, gebrannte Getränke auszuschenken, vorziehen.
Ich trage im Ramcn des Rcgierungsrathes auf daS letztere an.

Wehren. Ich muß dringend warnen, hier die Befugniß,
Branntwein auszuschenken, fallen zu lassen. Unter dem Vor-
wande des Bterbraucns könnte man da, wie die Erfahrung
beweist, etwas in eine Bütte einbeizen und ein eigentliches Bränz-
etablissemcnt errichten- Solches sind oft die schlechtesten Win-
kelwirlhschaften.

Schnyder-DufreSne. Ich hingegen muß die hohe
Versammlung warnen, den so eben von Hrn. Wehren gestellten
Autrag anzunehmen; Sache wäre denn, daß eö in Ihrer
Gesinnung läge, innere Fabrikation und Landesindustrie ganz zu
tödtcn, und das Geld, welches ans unsern eigenen LandeSerzeug-
Mssen kann gezogen werden, den Franzosen und Deutschen
zuzusenden. Es ist, Tit., Jedermann bekannt, daß die Bier-
brauer nebst ihrem Fabrikat noch Branntwein aus ihrem Malz
ziehen. Wenn ihnen nun verboten würde, dieses Getränk zu
verkaufen, so müßten sie aufhören, dasselbe zu fabriziren; da-
mit wäre dem Hang zum Trinken, gegen den man oft hier schon

Mferte, nicht abgeholfen; im Gegentheil, wenn man den Bier-
Wirthschaften die Befugniß, gebrannte Getränke zu verkaufen,
«sticht gestatten und den frühern Artikel des Gesetzes annehmen
würde, so könnte nach ft 20 desselben jeder, vermittelst einer
Patentgebühr von Fr. to, den Kleinhandel mit Branntwein
treiben. Aus diesem Grunde stimme ich zu dem vom RegierungS-
rqth vorgeschlagenen Artikel.

Fetscherin, Regierungsrath. Ich hingegen bin der um.
gekehrten Meinung, und muß vor Annahme dftseS Zusatzes war¬

nen. Hätte man im Departement des Innern gewußt, daß
diesen Bierwirthschaften nun auch noch die Befugniß eingeräumt
werden solle, so hätte man eine bedeutend höhere Taxation vor-
geschlagen. Es ist bekannt, Tit., daß die Bierfabrikation bet
unS überHand nimmt und dadurch das schädliche Branntwein-
trinken in etwas vermindert wird. Ich müßte also gegen Er-
theilung dieser Befugniß mich aussprechen, welche, beinebenS
gesagt, im Regierungsrathe nur mit einer Stimme Mehrheit
hinzugesetzt wurde.

Kiß ling. Ich unterstütze den Artikel, wie er vorgeschla-
gen ist. Die Gewerbsfreiheit, welche durch die Verfassung ga-
rantirt worden, wird durch das vorliegende Patentpreßgesetz
oder Bußen, und Strafengesetz sehr tief herabgesetzt. Ich glaube,
man sollte hier weniger die Vermehrung der Staatseinnahmen
auf Unkosten des Publikums im Auge haben, als das Interesse
der Staatseinwohner, in deren Wunsche vorzüglich der Besitz
der Gewerbsfreiheit nach dem Geist der Verfassung liegt. Die
von mehrern Herren Präopinanten befürchteten nachtheiligen
Folgen des Patentsystems werden sich nicht realisiren. Im Kaa-
ton Solothurn, wo das Patentsystem herrscht, befindet sich das
Land wohl dabei, und bereits haben sich daselbst die Wirthschaft
ten auf daS Bedürfniß reduzirt. Ich stimme daher zum Artikel.

Tscharner, Regierungsrath. Obschon ich als Rappor-
teur den Antrag des Regierungsrathes vertheidigen soll, so muß
ich doch als Mitglied des Großen Rathes gegen denselben mich
aussprechcn, da ich nur Nachtheil darin erblicke. Die Volks-
stimmuog hat sich so ziemlich allgemein gegen das leidige Brannt-
weintrinken erhoben; die Ueberhandnahme desselben tst geeignet,
den Ruin von Familien herbeizuführen; darum sollen wir da»
Ausschenken desselben nicht zu erleichtern, sondern eher zu er-
schweren suchen. Wenn die Bestimmung, die vom Regierung«,
rathe vorgeschlagen worden, angenommen wird, so werden wir
eine Menge Ärönzstuben erhalten; anstatt Patenten für Pinken
würde man solche für Bierwirthschaften lösen und dann das
ganze Jahr hindurch Branntwein ausschenken. Ich muß also
auf den frühern Projekt antragen, welcher die Ansätze niedriger

stellt und dann die Befugniß, geistige Getränke auszuschen-
ken, ausschließt. Ist einer dann mit dem bloßen Recht, Bier
auszuschenken, nicht zufrieden, so kann er immer eine Patente
lösen, die ihn zu Ausdehnung seines Gewerbes berechtigt.

Fellenberg. Ich glaube, wir sollen uns stets bewußt
bleiben, daß wir Stellvertreter des BernervolkeS sind. Diese«
Volk wünscht nnn, daß dem Mißbrauch des Branntweimrin-
kens Einhalt gethan werde. Es war eine der Bemerkungen
eines eifrigen FreiheitSfreundeS, des verstorbenen Hrn. Wart,
daß es der Untergang für unser Land sei, wenn dasselbe mit
Brönz überschwemmt wird. Wie kann die Freiheit bestehen,
wenn der Verstand unsers Volkes im Brönz erstickt wird. Von
vielen Seiten unseres Vaterlandes hat man gegen dieses Uebel
dringend Hülfe verlangt; sollten wir denn jetzt durch das Ge-
setz noch Gelegenheit schaffen, das Uebel noch zu vergrößern?
Nimmermehr.' Ich möchte also mit BeiseitSsetzung der fraglichen

Befugniß zum frühern Antrag stimmen.

Obrecht. Ich stimme der letztgefallenen Meinung bei.
Ich denke, eS sei genug, wenn alle andern Wirthschaftsarten
das Recht haben, Brönz, Bäziwasser, oder was für Namen
sonst diese Wässerlein haben mögen, auszuschenken; wir brauchen

den Bierbrauern dies nicht auch noch zuzugestehen; dies
würde nur noch dem Trinken des BierS, eines weltbekannter,
maßen nervenstärkenden und gesunden Getränkes, Einhalt thun
und die Ueberhandnahme der Branntweinkonsumation nur noch
mehr begünstigen. Es würde mich höchst unangenehm berühren,
wenn ich in einem Bierhause ein nervenstärkendes Mitteichen,
wie das Bier ist, zu mir nehmen wollte und ich mich dann da

von Branntweinsäufcrn umzingelt sähe; schon der Dunst, der
die Brönzschlucker 'umnebelt und umschwcbelt, würde machen,
daß Mancher die Thür in die Hand nähme und das Bierhaus
mit dem Rücken anschaute; so daß es sich noch fragen würde,
ob aus dieser Befugniß das Volk der Bierbrauer nicht noch

Schaden litte. Ich möchte daher das Brönztraktament aus dön

Bierhütten verbannt wissen.



Tscharner, Regierungsrath. Ich hoffe, der Große Rath
werde von diesem Zusatz allerdings zurückkommen. Wenn man
den Bierbrauern schon das Recht, gebrannte Getränke auszu-
schenken, nicht einräumt, so nimmt dies ihnen das Recht doch

nicht, derlei Getränke zu fabriziren und zu destilliren. Ich
glaube also, obschon ich eigentlich als Rapporteur den Antrag
des Regierungsrathes empfehlen sollte, doch zu dem frühern
Antrage stimmen zu dürfen, indem wahrscheinlich die Mitglieder
des Regierungsrathcs, welche für den fraglichen Zusatz gestimmt,
wieder von ihrer Ansicht werden zurückgekommen sein.

Abstimmung.
Für die Befugniß zum Ausschenken gebrannter

Getränke und die Gebühren des Antrags 2 Stimmen.
Gegen gedachte Befugniß und für die Gebühren

des Gesetzes von 1833 Mehrheit.
Nun wurde noch die Redaktion des §. 38. wie sie im Ein-

gangSrapporte des Hrn. Berichterstatters (siehe Nro. 33, 4)
enthalten ist, genehmigt durch Handmehr.

Ein Vortrag der Iustizsektion trägt auf Abweisung deS

EhehindernißdispensationSgesucheS des Abraham Müllener von
Saanen an.

Genehmigung des Antrages durch Handmehr.

Ein anderer Vortrag der Iustizsektion trägt auf Bewilli-
gung des Trauerzeitnachlaßgesuches der Elisabeth Luginbühl,
geb. Schüpbach, von Aeschi an.

Abstimmung durch Ballotirung:
Willfahr 79 Stimmen.
Abschlag s - „

Ein Vortrag der Polizeisektion trägt auf «nentgeldliche Er.
theilung der von dem heimathlosen Augustin Voisin, den die
Gemeinde Montignez im Amtsbezirk Pruntrut in ihr Bürgerrecht

aufgenommen hat, nachgesuchten Naturalisation an.

Abstimmung durch Ballotirung:
Willfahr 79 Stimmen.
Abschlag 4 „
Für unentgeldliche Ausstellung des Naturalisa-

tionöaktes Handmehr.

Am Schlüsse der Sitzung zeigte der Hr. Landammann noch
an,.daß er den künftigen Freitag zur Berathung über die Er-
beblichkett deS von Hrn. Stockmar gemachten Anzuges zur Oef-
fentlichkeit der Verhandlungen des RcgierungSrathcs bestimme.

MD»

' Zweite Sitzung.

Dienstag, den s. Mai 15S6.

(Morgens um 9 Nbr-)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Nach Verlesung des Protokolls wurden folgende Anzüge
verlesen:

1) Von 8 Mitgliedern in Betreff einer unterm 27. Juli 1834
vom Schutzvcrcin deS Amtsbezirks Konolfingen dem Großen
Rath eingesandten Bittschrift über die Erwählung der
Geistlichen. "

2) Von 3r Mitgliedern daS Begehren einer baldigen (Bear-
beitung der Kriminalgesetzgebung enthaltend.

Tagesordnung.
Entwurf eines Gesetzes über die Sekundärschulen.

Neu ha us. Nachdem man für die öffentlichen Primärschulen

für das Gesetz über die Hochschule und daS höhere
Gymnasium gestimmt hat, bleibt noch übrig für ein Gesetz über
die Sekundärschulen zu stimmen, um die Organisation deS öffent-
lichen Unterrichts zu vervollständigen. Zur Erreichung dieses

Zweckes liegt Ihnen nun der gegenwärtige Entwurf vor. Die
Sekundärschulen können von verschiedener Natur sein; sie sollen
die Zöglinge zu den wissenschaftlichen Studien führen, um sie
in den Stand zu setzen, Theologen, Mediciner und Advokaten
zu werden. Sie sollen sie auch zu den technischen und indu-
striellMStudien führen. Wenn die Sekundärschulen dte Schüler
sei es zu den wissenschaftlichen, sei es zu den industriellen Stu-
dien vorbereiten, so sind sie Schulen erster Klasse; die Schulen
zweiter Klasse begreifen nur eine der beiden Abtheilungen, und
die Schulen dritter Klasse begreifen beide Abtheilungen oder
bloß eine derselben in sich; sie haben jedoch nur den Zweck,
eine Ergänzung von Kenntnissen dem in den Primärschule»
geschöpften Unterricht beizufügen. Die Oekonomte dieses
Gesetzentwurfes ist ganz einfach, ich halte es nicht für nöthig,
vor dem Eintreten in die Diskussion der Artikel, in Entwicklungen

mich einzulassen. Der Artikel 3 macht zum Grundsatz,
daß die Zahl der Sekundärschulen provisorisch unbestimmt bleibe
und daß sie je nach Bedürfniß vermehrt werden könne. Dieser Ar-
tikel wird wahrscheinlich in dieser Versammlung angegriffen
werden, und da er eine der wichtigsten Verfügungen des Ge-
seyes bildet, so will ich Ihnen die Motive auseinandersetzen,
welche daS Erziehungsdcpartement gehabt hatte, um sie Ihnen,
unter dieser Form vorzulegen. Das Departement hat sich die
Frage gestellt: muß man in der Republik eine gewisse Anzahl
von Schulbezirken kreiren für die Sekundärschulen? Ohne
Zweifel wäre diese Eintheilung bequem; allein welche Zahl
dann annehmen? Bildet man einen Bezirk für 10000 Seelen,
wie die patriotische Gesellschaft von Konolfingen eS verlangt,
so werden Sie vierzig Sekundärschulen haben für den Kanton,
wenn man die Bevölkerung auf 400000 Seelen schätzt. Die
Zahlen bezeichnen stets das willkürliche. Würde man gewiß
sein den Bedürfnissen des Landes entsprechen zu können, wen«
man eine bestimmte Zahl annähme? Für die drei Klassen sollten
drer verschiedene Zahlen sein. Nehmen wir für die Sekundär-
schulen erster und zweiter Klasse die Zahl 40 an. Man kann
keme Sekundärschulen erster Klasse für minder als 10000 Seelen
orgamsiren für ein Jahr, weil wenigstens 40 Lehrer sein müß-
ten, und ich zweifle, daß der Kanton uns 4oo Lehrer stellen
könne, welche tüchtig wären, Sekundärschulen zu dirigiren. Als.
dann wäre ein Kapital von Fr. 4ooooo nöthig. Allein das
sind nicht die einzigen Betrachtungen. Haben wir eine so große
Zahl von Sekundärschulen nöthig? Auf 80000 Aktivbürger
finden sich nur 1200 bis 2000, welche sich wissenschaftlichen
Berufen oder industriellen Künsten sich widmen. Dazu kann man
nicht daran denken, für drei oder fünf Schüler höchstens, einen
Lehrer zu erwählen. Wenn Sie 40 Sekundärschulen errichten
würden und man annähme, daß jede von so Schülern besucht
würde, so hätten Sie 2000 Kinder, die sich zu den wissenschaftlichen

Studien vorbereiten würden, welches jährlich 200 Bürger
geben würde, die sich darstellten, die durch Tod verursachten
Lücken auszufüllen. Dazu aber sterben nicht im selben Jahre
200 Bürger, die sich den wissenschaftlichen Berüfen oder
industriellen Künsten gewidmet haben. Die Aspiranten wären stetS

zu zahlreich und die, welche dann nicht ernennt worden wären,
befänden sich dann in einer schlimmen Lage. Die Zahl 40
könnte also nicht angenommen werden; für die Sekundärschulen
erster und zweiter Klasse scheint mir die Zahl 10 schon zu hoch,

ausgenommen für die Sekundärschulen dritter Klasse. Alsdann
sollte man aber zwei Arten von Schulbczirken haben. Wenn
Sie aber auf diese Weise die Schulbezirke eintheilen wollten
mit Annahme der Zahl 10, so wäre eS dann eine Ungerechtigkeit,

wenn im gleichen Bezirke zwei wichtige Ortschaften sich

befänden, der einen den Vorzug zu gebe», wenn die andere die
gleichen Opfer bringen wollte. Ein zweites Motiv, keine fixe
Zahl aufzustellen, sind die Schwierigkeiten für die Ausführung,
Wenn Sie bestimmen, daß die Organisation dieser Schulen
obligatorisch sein solle, so werden Sie in allen Bezirken viele

Hindernisse antreffen. Vorerst werden Sie nicht 400 Lehrer
finden; daS Personal der Schullehrer in unserm Kanton ist

weder zahlreich noch gar in Kenntnissen vorgerückt. Rufen Sie
Fremde her, so laufen Sie die Gefahr, unsere Jugend unter die

Hände von Männern zu thun, welche mit Ideen kämen, welche

in einem Lande, dessen Organisation keine Aehnlichkcit mit
unserm Lande hat, geschöpft worden sind. Ferner bieten die
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Kantonslokalitäten auffallende Unterschiede in der Art dar, wie
der Unterricht aufgenommen wird- ES ist z. B. ein Theil des

Oberlandes, wo der Prtmarunterricht nicht auf den Punkt
gebracht worden ist, daß die Kinder im Stande wären, den Se-
kundarunterricht zu begreifen. Wenn man große Mühe hat,
gewisse Ortschaften dahin zu bringen, ihre Primärschulen zu
verbessern, welche die wichtigsten sind, wie soll man hoffen, in
denselben Sekundärschulen einführen zu können. Man muß

übrigens nicht außer Acht lassen, daß nach dem Gesetz, für
welches Sie wegen dem öffentlichen Prtmarunterricht
gestimmt haben, die Primärschulen in ihren obern Klassen wahre
Sekundärschulen werden sollen. Die Unterrichtözweige, die im
Artikel 16 dieses Gesetzes begriffen sind, machen einen Theil
deS Sekundarunternchtö aus. — Nun aber in den Ortschaften,
wo der Primarunterricht sehr weit zurück ist, Sekundärschulen
einrichten zu wollen, heißt sich aussetzen, die Ortschaften zu
entmurhigen und jeglichen Erfolg zu hindern, aus dem ganz ein-
fachen Grunde: wer zu viel unternimmt, führt schlecht aus.
Der Kanton Zürich, der eine mehr homogene Bevölkerung als
wir hat, hat beschlossen, eö sollen sich die Ortschaften in Zeit
s oder 6 Iahren auösprechen, ob sie Sekundärschulen wünschten.
Einen ungefähr ähnlichen Vorschlag macht Ihnen daS Erzic-
ziehungSdepartement unter einer andern Gestalt, indem cS die

Zahl der Schulen unbestimmt läßt; vom Zettpunkt an, wo die
Gemeinden das Bedürfniß fühlen werden, und zur Einrichtung
derselben Opfer bringen wollen, wird der Staat ihnen zu Hülfe
kommen. Ucbrigens ist daö System des Gesetzes, das Ihnen
vorliegt, mit dem vom ErziehungSdcpartemcnt btö auf diesen

Tag befolgten Betragen konsegucnt, nämlich, dem Volke nichts
mit Gewalt aufzudringen. Nicht mit der Gewalt der Bajonette
kann man den öffentlichen Unterricht vorwärts schreiten machen,
waö aber wichtig ist, ist, daß mau die Gemüther vorbereite, damit
sie begreifen, wie vorthcilhaft die'Anstalten dieser Art sind. Es
bleibt noch die Frage zu beantworten übrig: Wer soll die Kosten
der Sekundärschulen bezahlen? Wir haben angenommen, daß
die Ausgaben für die Hochschule und das höhere Gymnasium
ausschließlich dem Staate zufallen sollen, weil eö eine Central-
anstatt ist, die einzige ihrer Art, welche im Kantone cxistirt.
In Hinsicht auf die Primärschulen haben wir als Grundsatz
angenommen, daß sie den Gemeinden zufallen sollen, daß aber
der Staat den Armen zu Hülfe kommen werde. Wir wollen
Ihnen einen Mittelweg zwischen diesen zwei Grundsätzen vor-
schlagen für die Sekundärschulen, nämlich, ihnen von Staat
auâ eine Unterstützung bewilligen zu lassen, die sich bis zu einem

Dritlhcil der Kosten der Anstalt belaufen könnte. Das Departement

hat zuerst die Hälfte vorgeschlagen, der NegierungSrath
hat aber diesen Vorschlag nicht angenommen.

Bevor ich endige, soll ich Ihnen Rechenschaft ablegen von
einigen Petitionen, welche das Departement in Hinsicht des

Ihnen vorliegenden Gesetzes erhalten hat:
1) Zwei Petitionen von Bürgern von Mühleberg, die eine

von Hrn. B. Mäder, die andere von Hrn. Jakob Herren; sie

enthalten nur allgemeine Bemerkungen.
2) Eine Petition von 30 Bürgern, die am 30. Januar

1836 zu Obcrburg versammelt waren; sie finden, das Gesetz sei

zu unbestimmt und sie begehren Schulbcztrke von 3ooo bis 10,000
Seelen.

3) Eine Petition vom Schutzocrein von Kouolfingcn, welcher

eine Sekundärschule auf je 10,000 Seelen begehrt, mir
Fr. 1600 bis 2400 Unterstützung.

4) Einige Bemerkungen von Hrn. Pfarrer Hemman» von
Guggiöberg, welcher meint, man solle sich in Acht nehmen vor
der Tendenz, zu sehr mit Kenntnissen zu belästigen, daß die Hüls-
leistlingen des Staates ihre Grenzen haben und daß man die
Schnldlrektiotten nicht gcnircn solle.

ö) Eine Broschüre eines ausgezeichneten Pädagogen, Hrn.
Hops, welche ausgetheilt worden sein wird. Er theilt die

Meinung, man solle daS Volk nicht zwingen, Unterricht anzuueh-
men, es aber aufklären über die Vortheile, welche cS aus
demselben ziehe» kann. Alsdann werde» die Anstalten von selbst

entstehen, unter Aufsicht nnd Hülfeleistung der Regierung.

Ich schließe damit, eS möchte Ihnen gefallen, in diesen
GcsetzeSentwurf einzutreten und ihn artikclSweife zu diScutiren.
Wenn Sie dann zu Artikel 3 gelangen werden und Sie meinen,
daß daS vorgeschlagene System nicht das passendste sei und dann
entscheiden, eS solle eine gewisse Zahl Schulbezirke geben, alS-
dann sollte man nothwendiger Weise diesen Artikel dem Erzie-
hungödcpartement zurücksenden und vielleicht die Diskussion aus-
schieben, bis daß jenes seine Arbeit wieder durchgesehen hat.
Allein bis daß ich eines Bessern belehrt sein werde, so beharre
ich in meinem Glauben, nur eine rransitorischc Verfügung an-
zunehmen.

Fellenberg. Zu einer richtigen Beurtheilung deö Gc-
setzcscntwurfS, der unserer Berathung vorliegt, ist vor Allem
aus nothwendig, daß wir ihn an unsern Volksbedürfnisscn er-
messen, und daß wir wohl erwägen, in wie fern ein solches
Sckundarschulgcfttz den Forderungen genügen könnte, die, durch
unsere neue Ordnung der Dinge, in allgemein menschlichen und
bürgerlichen Beziehungen an jedes Mitglied unsers Staatsver-
eins gestellt werden müssen. Der Maßstab früherer Zeiten kann
ünö da nicht mehr dienen, Tit. In dem Strome unaufhaltsamer

Begebenheiten, von dem die gesammte Menschheit zu ihrer
weitern Entwicklung hingerissen wird, müßten ganze Völker,
wie einzelne Menschen, ihr BcsteS einbüßen, wenn sie den Schatz
nicht zu heben wüßten, den ihnen der Schöpfer in ihrer ge-
müthlichen und geistigen Aussteuer verliehen hat, um ihr Wohl-
crgehn zu versichern; — das Schweizervolk insbesondere würde
alle seine wieder errungenen Rechte und Freiheiten preisgeben,
wenn eS sich ihrer nicht durch eine ächt sittliche Entwicklung
allcr seiner vortrefflichen geistigen Anlagen und Kräfte würdig
zu machen wüßte. Wie sollte eS besonders die gewonnenen Re.
formen seiner Staatövcrfassungen gegen alle Anfechtungen, die
sie noch bedrohen, zu behaupten vermögen, wenn die große
Mehrheit unsers Volks nicht endlich einmal dazu gelangte, die
unendliche Wohlthat solcher Reformen nach ihrem vollen Werthe
schätzen zu können und sie gegen jeden Angriff mit Gut und
Blut entschieden schützen zu wollen Erfahren wir nicht alle
auf'S schmerzlichste auch in unserm Kreise, Tit., die sehr üblen
Folgen der Vernachlässigung höherer humaner Volksbildung, der
in dem Verlaufe der letzten Jahrhunderte unsere edlere Natio-
nalcrhebung je mehr und mehr erlegen tst? und soltten solche
Folgen der Ucbelstände einer BcvorrechtigungSregicnmg, die
einen allgemeinen Volksaufschwung scheuen mußte, m;S nicht
unaufhaltsam antreiben, den drängendsten Bedürfnissen, der
Gegenwart und der Zukunft genügend zu begegnen? Aber
dieß kann einzig und allein dadurch geschehen, Tit., daß
wir mit unserer Volksbildung einen Weg einschlagen, der von
demjenigen ganz verschieden sei, welchen jene BcvörrechtigungS-
regicrüng in der angeführten Beziehung verfolgr, indem sie sich

durch die Begünstigung, die sie den theologischen, juristischen,
medizinischen und Kunstftudien gewahrte, der Bevorrechtigung
selbst die Kapazitäten dienstbar zu machen wußte, die nur den
höchsten Interessen der Menschheit und deö Vaterlandes hätten
dienen sollen. WaS ward dadurch bewirkt? und waö geschieht
auch jetzt noch tausendfältig im Bereich der Kapazitäten die
unter dem angedeuteten Unrecht erliegen? Die Geschichte führt
uns unzählige Missethaten vor, die nur aus Dergleichen Uebel-
ständen hervorgegangen sind. ES wird durch sie gegen die
Verbrechen der Staatsgescllschaft eine Vergeltung geübt, auf
welche die ewige Gerechtigkeit nicht verzichten kann. Die unter-
drückten Kapazitäten nehmen um so verderblichere Rache an
der pflichtvergessenen Gesellschaft, unter deren Unfug sie erlegen
sind, je günstiger der Schöpfer sie zum Heile der Menschheit
und'deS Vaterlandes ausgestattet hatte. Lassen sie uns deßhalb
besser, alö die BcvorrcchtigmigSregicrung, beachten und in Ehren
halten, Tit., was wir dem Bernervolk und dem Geber aller
guten Gaben schuldig sind!

(Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung der 2. Sitzung. Diensttag den 3. Mai 1836.)

(Gesetz über die Sekundärschulen

Fortsetzung der Rede deS Herren Fcllcnberg.)
Unser Prtmarschulgefttz hat übrigens bereit» in den 15

und 16 kund gethan, daß wir den Forderungen entsprechen
wollen, die unsere neue Ordnung der Dinge an uns stellt; aber
unsere Primärschulen können jenen gesetzlichen Bestimmungen
lange noch nicht genug thun, es sollte nach diesen Bestimmungen
den neu erwachsenden Generationen deS BcrnervolkeS zuverläs.
siger gewährt sein, was in unserer Zeit unumgänglich erforderlich

ist, um den Menschen zum Menschen, um jedes Mitglied
unsers StaareS zu einem würdigen Bürger zu bilden. Zur
Lösung solcher Aufgabe, sollten nun die neu zu bildenden Sekun-
darschulen dem Primarunterricht zu Hülse kommen, aber dieß
kann auf cine zweckmäßig geregelte Weise nur dadurch geschehen,
daß der ersten Stufe unsers VolkSuntcrrichtS zuverläßig ange-
wiesen sei, was sie zu leisten hat, um dem allgemeinsten VolkS-
bedürsniß genug zu thun und um hinlänglich auf die zweite Stufe
diejenigen Schüler vorzubereiten, deren Kapazität und Vcrmo-
genSumständc sie zu weiterer und vollendeterer Schulbildung
befähigt, den Sekundärschulen wäre sofort auch ein genau bc.
sttmnneS Maaß von Leistungen zuzuweisen, vermittelst dessen die
Anfangs- und die Endpunkte deS, in ihnen zu ertheilenden Un-
terrichtS gesetzlich solcherweise angegeben sein müßten, daß sie

keineswegs in den Unfug vornehmer Primärschulen fallen, noch
den Uebclstand elues Sekundarunterrichtö, der nicht hinlänglich
vorbereitet wäre, darstellen könnten. Anstatt dessen finden wir
in dem vorliegenden SekundarschulgesetzeSentwurf nur die
Angabe, daß die Sekugdarschule zwischen die Primärschule und
daö Gymnasium oder die höhere Industrieschule zu stehen kommen
solle, den Unterricht der ersteru zu erweitern und fortzuführen,
und die Schüler auf denjenigen der letztem vorzubereiten. ES
würde uns dadurch ein unerkennbares Zwischending, eine Hülse
ohne Kern ertheilt werden, ein eigentlicher Schlauch, in den
alle erdenklichen Ingredienzien mit unbedingter Willkühr gebracht
werden dürften. Es könnte sich also gar leicht begeben, daß

diejenigen He.uSväter unserer Republik, die sich durch daS Gesetz

für versichert hielten, im Interesse ihrer Kinder, auf einen
Sekundarunrerrtcht zählen zu dürfen, darum gebracht würden,
ohne sich dagegen verwahren zu können. Durch daS Aufkommen
solcher vornehmer Primärschulen würden zudem die Primär-
schulen der Armen weit hinter die Leistungen zurück gebracht
werden, die wir für alle unsre Landcskindcr gewonnen zu haben
hofften. Den Vornehmen und den Geringen wäre also der
Zutritt zu unsern hohem BildungSanftaltcu aufö Neue vielmehr
erschwert alö erleichtert; alle Ucbelstäude der BevorrechtignngS-
regierung würden solcher Weift verderblicher noch alö früher,
unter uns sich festsetzen und unvermeidlich Folgen herbeiführen,
deren Möglichkeit schon jeden denkenden Vaterlandsfrcuud mit
Entsetzen erfüllen müßte. ES wird unö gesagt, Tit., der vor-
liegende GcsetzeSentwurf befinde sich im Einklang mit den zürchcri-
sehen Gesetzen. Wollte Gott, dieß ließe sich behaupten! Wir

Bern.

dürften alSdann ganz andere Hoffnungen für unsere Zukunft
hegen, und nicht weniger als die zürcherische Volksbildung
würde die bcmerische erblühen. Jetzt hingegen können wir
weder nach dem Osten noch nach dem Westen unsers Vaterlan-
des Hinblicken, ohne von tiefer Wehmuth ergriffen zu werden,
indem unö die Institutionen des Kantons Waadt eben sowohl
als die zürcherischen vergleichungSweise mit den unsrigen, trotz aller
unserer Hülfsmittel, aufö übelste beschämen, weil es bei unS
nicht etwa bloß an diesem oder jenem zufälligen Fehlgriff liegt,
daß unsere gerechten Wünsche unerfüllt bleiben, sondern an dem
innersten Kern, an dem allerwcscntlichsten Gehalte der
vorliegenden Bestrebungen, an deren Gegensätzen meine vierzigjährige
Anstrengung aufs schmählichste gescheitert, und meine Änerbie-
lungen unentgeldlicher Hingabe der Früchte so beharrlicher,
einzig und allein im Vaterlandsinteresse durchgeführter Arbeiten
auf eine Weise zu Schanden gehen, daß die Verzweiflung über
daS VaterlandShcil, in der schon Pestalozzi zu Grabe gegangen
ist, wohl auf die w/nigeu Lebensjahre, die ich noch zum Besten
deS Vaterlandes zu verwenden habe, abschließen wird. Sie
dürft» mir es wahrlich nicht verübeln, Tit., wenn ich in die
stärkste Gemüthsbewegung gcrathe, so oft ich auf solche meinem
uud deö Vaterlandes Leben geschlagenen Wunden zu sprechen
kommen muß, und mir dadurch immer und immer wieder den
Vorwnrf zuziehe, mich in persönlichen Leidenschaften, die mir
durchaus fremd sind, zu ergehen. Ich erkenne jedoch jetzt, daß
jch besser thue, die Vorstellungen, die ich Ihnen noch gegen den
SekundarschulgesetzeSentwurf vorzutragen hätte, hier zu
unterbrechen und mich zu begnügen, kurz und gut dahin zu schließen,
daß dieser Entwurf von uns als verwerflich zurückgewiesen werde.

Kast hofer. Da Niemand weiter das Wort verlangt, so

will ich'S ergreifen, obschon ich eigentlich daS Schulwesen nicht
studirl habe; aber der Gegenstand ist zu wichtig, zu tief in das
Volksleben eingreifend, daß cS mir Pflicht scheint, das, waS
die öffentliche Meinung darüber sagt, hier, wo es sich um'S
Eintreten oder Nichtcintreten handelt, zu wiederholen. Tit.,
wenn wir Republikaner sein sollen, so muß das Volk sich selbst

entwickeln; die Behörden sollen nicht zu viel gebieten; ich glaube,
viele unserer Gesetze haben diesen Fehler, — daß nämlich sie

den Behörden zu viel Recht, willkührlich zu befehlen, einräumen;

unsere innere Organisation, z B. die Departementalein-
richinng, ist daran Schuld. Jch glaube, bei unsern schwerfäl-
ligen Départemental- und andern Diskussionen, bei denen jcdeS
Mitglied seine — wenn auch gar oft nicht einmal sachkundige —
Meinung zu sagen und auf Aenderungen antragen zu sollen glaubt,
komme gewöhnlich nicht ein Gesetz heraus, daS mit steh selbst
in Harmonie steht. Wenn wir ein Sckundarschulgcfttz hätten
durch Männer, die ihr Leben dem pädagogischen Fache gewidmet

entwerfen lassen, oder wenn wir unS die dießörngcn Be-
stimmungm anderer Kantone, die, wie Herr Fellenberg bemerkt,
tn dieser Beziehung weiter vorgerückt sind, zum Vorbild hätten
dienen lassen, so wäre wohl ein besserer Gefttzesemwurf zum
Vorschein gekommen. So etwas ist auch schon früher geschehen;

die RechtSgelehrcen, so hier sitzen, werden nämlich wissen,



daß unsere Gerichtssatzung von einem Manne, Namens Steck,
der von Basel hieher gerufen ward, ist entworfen worden. Auf
diese Art hätte auch bei diesem GcsetzeSeiitwurfe, so wie auch

bei andern, zu Werke gegangen werden können. Der
aufgeklärteste Theil unsers Volkes tadelt den Entwurf, gute Päda.
gogen tadeln ihn, die öffentlichen Blätter tadeln ihn (Dank der

Preßfreiheit!); er muß also nicht gar gut sein. Es ist ein

eignes, diesen SckundarschulgesctzeSentwurf beleuchtendes Schrift,
chen unlängst erschienen; es macht auf mehrere Mängel dessel.

den aufmerksam; ich bedauere, daß es nicht unter d,e Mitglieder

des Kroßen Rathes ausgetheilt worden ist. Ich komme zu

einzelnen Fehlern des Gesetzes: In H. 4 heißt es, wo das

Interesse des öffentlichen Unterrichts es erfordere, könne der Staat,
durch einen Beschluß des Großen Rathes, Sekundärschulen
errichten. Bei diesem Anlasse bemerkt das Schnstchen, es sei

nicht gut, wenn der Staat da zu tief sich einmische; eS sei bes.

ser, wenn er mehr an die freie Entschließung der Gemeinden
stelle. Wo der Staat, die Regierung, den Lehrcrstand besol.

der, da wird der Stand leicht abhängig vom Staat; einen Be.
wctS dafür liefern uns die Geistlichkeit, die zwar auch charak.
terfefte, aber letder auch sehr viele servile Männer unter
ihren Angehörigen hat; dieß großentheilS auch deßwegen, weil die

Regierung sie besoldet, so daß sie fast mehr Regierungsdiener
als Diener des göttlichen Wortes sind- Ich bin für größtmög.
liche freie Bewegung des LchrerstandeS. Daher hätte ich mich,

wenn ich zur Zeit der Anordnung der Primarschnllehrerprüfung
GroßrathSmitglicd gewesen wäre, gegen diese Prüfung auSge-

sprechen; es machte mir bange, daß der Prtmarlehrerstand ab.

hängig wird von der Regierung und nicht sich frei aussprechen
und seinen Beruf besorgen kann. Die Stellung des Primär,
lehrerstandes scheint mir nun auch durch diesen Entwurf m et-
was gefährdet. Es sollte meines ErachtcnS unter den Bedin.
gungen, unter welchen die Gemeinden auf eine Unterstützung
deS Staates zu rechnen haben, auch die Bedingung stehen: daß

dieselben ihre Primärschulen nicht vernachlässigen sollen; denn

Hauptsache ist doch, daß vor Allem aus dte Primärschulen gut
seien, sind ja diese für die größere Masse deS Volkes da. Wenn
nicht zur Bedingung gemacht wird, daß nur dann die Gemein,
den für Sekundärschulen unterstützt werden, wenn sie sich auch

anstrengen, die Primärschulen in guten Stand zu seyen; so

könnte leicht eine Landaristokratie, d. h. erne Aristokratie der

Reichen deS Dorfes, dadurch erzeugt werden. Die Kinder der

Aermcrn würden dabei vernachlässigt; für diese aber sind wir
hauptsächlich da, mehr als für die Reichen; die Armen können

nicht selbst sich aufhelfen, sondern wir sollen ihnen aufhel-
sen, daß sie am Ende auch sich selbst helfen können. — Ferner
Heißt'S da im h. 6, daß die Gemeinden, wenn sie die vorge.
schriebcnen Bedingungen erfüllen, von Seite des Staates je
«ach Umständen einen Beitrag erhalten, der bis zu einem Drit.
tel der Gesammlkosten ansteigen kann. Durch diese Bestimmung,
Tit., ist der Willkührlichkeit der Behörden Thür und Thor ge.
öffnet; Menschen sind immer Menschen; — darum ist's besser,

daß das Gesetz positiv sich auöspreche, wie viel die Gemeinden
daortS vom Staate zu beziehen haben. Dann werden sich auch
die Gemeinden anstrengen, den gesetzlich ihnen zugesagten bc.
stimmten Beitrag zu erhalten. Die Bestimmung ferner des §. 7,
daß auch Privatvercine, welche Sekundärschulen errichten, gleich
den Gemeinden vom Staate unterstützt werden können, kömmt
mir bedenklich vor; denn ich glaube, eS sey in diesem Fall
Gefahr vorhanden, daß die Angehörigen dieser Privarver.
eine eigensüchtig daS Wohl des Allgemeinen ans den Augen ver.
lieren, und daß eine Art Aristokratie erzeugt werde. Diese
sollen wir aber zu verhindern suchen; was auf dem Lande noch
nöthiger ist, als in der Stadt. Ferner stößt man da im § 9

auf die Bestimmung, daß die Studien der Sekundärschulen drit.
ter Klasse über den Standpunkt des PrimaruntcrrichtS mög.
lii ch st vermehrt und ausgedehnt werden sollen. Da finde
ich nun wieder, daß der KreiS, innerhalb welchem die Studien
der Sekundärschulen sich zu bewegen haben, genauer angegeben
und bcgränzr sein sollte, damit nicht Gefahr der Viclwlsscrei
bei den Zöglingen entstehe. Nicht das Viclwisscn ist die Haupt-
sache beim Unterricht, sondern daß die jungen Leute edle Men.
scheu, brauchbare Bürger werden DicS sind die Mängel, welche
ich pflichtgemäß, wie dies auch die öffentliche Stimme thut,

freimüthig rügen zn sollen glaubte. Ich wünschte somit diesen
Entwurf zu nochmaliger Bearbeitung zurückzuweisen, wobei dann
das Departement sowohl gefallene Bemerkungen alS auch die
hlerseltigcn Verordnungen und Einrichtungen anderer Kantone
benutzen könnte.

Mühlemann. Es ist stetS fatal, wenn man über Ge.
genständc abstimmen soll, über die man kein kompetentes Ur-
theil har; da indessen dieser Entwurf für unser Land von der
allergrößten Wichtigkeit ist, so will ich meine Ansicht über den-
selben auch mittheilen, obschon ich weder Gelehrter, noch Schulmann

bin. Tit., wir haben allererst ein Gesetz für die höhern
Schulen, für das Gymnasium und die Hochschule, aufgestellt,
und haben damit, anstatt das Fundament, zuerst das Dach
unsers ErzichungSgebäudeS gebaut. Man hatte übrigens, wie ich
mich noch erinnere, damals Gründe hiefür, die allerdings
Würdigung verdient haben. Nach dem Hochschulgcsetz erst kam das
Primarschulgesetz. Bei der Hochschule mußte natürlich der Staat
die Kosten übernehmen; bezüglich auf die Primärschulen ver-
pflichtet hingegen das Gesetz die Gemeinden zu Bestreitung der
Kosten; man wollte durch diese Verpflichtung die Primarschu-
len zur Sache der Gemclnden machen und diesen dadurch In.
teresse für ihre Schulen einflößen; und damit hatte man aller,
dingg Recht, obschon leider auch jetzt noch das Interesse im
Allgemeinen dafür noch klein ist auf unsern Dörfern draußen.
Jetzt tritt die Sekundärschule zwischen die Hochschule, die
der Staat unterhält, und zwischen die Primärschule, für die
die Gemeinde sorgt, hinein. Da wird es dann, denke ich,
das Angemessenste sein, wenn die Hülfsmittel sowohl von Seite
des Staates alS der Gemeinden bestricken werden, und Staat
und Gemeinden einander gegenseitig hiezn die Hand reichen.
Die Errichtung solcher Sekundärschulen sehe ich sehr gerne;
denn wir müssen solche ans jeden Fall haben, wenn die Hoch,
schule irgend welchen Nutzen haben soll für daS Land. Und
nicht nur zur Benutzung der Hochschule, sondern auch sonst,
um brauchbare Männer zu bilden, haben wir Sekundärschulen
nöthig; wir haben HandelSmänucr, Landbaucr, Beamtete auf
dem Lande, denen der Besitz von Kenntnissen, die man in Se.
kundarschulcn erwirbt. sehr wohl zu Statten kommen wird.
Was nun die Frage, um die es sich gegenwärtig handelt, an.
belangt, so sehe ich, neben bereits gerügten Uebelständen, noch
MchrcreS in dem Entwürfe nicht, was in demselben sein sollte;
so daß ich finden muß, derselbe sei noch nicht zu der Reife ge.
langt, um thu in Berathung nehmen zu können. Es sind der
Unbestimmtheiten so viele darin, die einem wahrlich nicht
gefallen können; freilich sagt ma», man könne dann diesen Män-
geln bessr Deliberation immer abhelfen; aber ich und wohl auch
andere meiner Herren Kollegen fühlen uns nicht kompetent, so

aus dem Stegreife nachzuhelfen, und haben nicht Sachkenntniß
genug, um aus einer Menge gefallener Vorschläge sogleich den
besten herauszufinden. Noch muß ich mein Bedauern ausspre-
chen, daß dieser Entwurf nicht auch der großen Schulkommis.
flou zur Begutachtung mitgetheilt ward. Gestützt auf diese «nd
andere Gründe, trage ich darauf an, daß in den Entwurf noch
nicht eingetreten, und daß derselbe auch der besagten großen
Schulkommission zugesandt und «hr Urtheil darüber eingeholt
werde. Mittlerweile werden dann vielleicht noch mehrere An.
sichten über diesen Gegenstand sowohl durch öffentliche Blätter
als durch Vorstellungen an uns gelangen, so daß wir dann mit
noch größerer Umsicht bei einer spätern Berathung deS Gegen,
standcs zu Werke, gehen können.

Wehren. Wenn ich mich auch crfreie, ein paar Worte
über den obschwcbcnden Gegenstand zu sprechen, so thue ich dies
nicht etwa, weil ich glaube, über denselben gründlich sprechen
zu können; denn ich ward in einer Schule erzogen, wo das
Auswendiglernen von 2S Heidelbergerfragen von eben so viel
sogenannten „Zeu g n u s se n" und von ein paar Psal-
men die .Hauptsache war. Indessen glaube ich denn doch die
Ansicht, die man auf dem Lande über diese Sache hat, auch
auösprechen zu sollen. Vor Mlem aus würde man bei Emsuh.
rung von Sekundärschulen auf viele Schwierigkeiten stoßen,
weil man auf dem Lande noch zurück ist, und daher den Wei ch
der Sekundärschulen noch nicht gehörig einsieht. DicS rührt
daher, weil unsere Primärschulen noch bei wetten, nicht daS



leiste«/ was sie leisten sollten. Hätte man etwas mehr für diese

letztem gesorgt und sie von Seite des Staats mit Finanzen
nicht bloß so stiefmütterlich ausgestattet/ so würde man jetzt den

Nutzen der Sekundärschulen besser einsehen. Bis daS Volk so

weit ist/ daß eS sclbstständig über diese Sache zu urtheilen
versteht und selbst mehr den Wunsch/ alS bisher der Fall war/ für
Errichtung von Sekundärschulen auSspricht/ ist es wohl nicht
ganz rathsam / ihm solche aufzudringen / um so weniger rath-
sam, alS ihm durch dieses Gesetz/ wie durch das der Primärschule«/

die Bringung von bedeutenden Opfern zur Pflicht ge-
macht wird. Tit./ ich glaube/ eS sei die Hauptsache / daß zu-
erst die Prrmarschulen gehoben werden) und daß erst dann/
wann durch diese für allgemein menschliche Bildung des Vol-
kes besser gesorgt ist und diese auf einer höhern Stufe steht/
man ein Sckundarschulgesetz mache/ wo dann die Errichtung
von solchen Schulen nicht mehr so großen Schwierigkeiten
unterliegen wird. Mittlerweile können wir selbst dann uns auch
ein reiferes Urtheil bilden/ was für Bestimmungen eigentlich
in ein Sekundarschulgesey gehören. Mein Antrag geht also da-

hin, daß diese Sache einstweilen verschoben werde.
Von GoumoenS. Während alle ander» Meinungen auf

Zurückweisung des Entwurfes antrage«/ erlaube ich mir/ eine
abweichende Meinung zu eröffnen. Der Gegenstand/ um den eö

sich handelt, ist allerdings wichtig; daher wäre es zu wünschen
gewesen/ daß der Entwurf mehr überlegt und geprüft worden
wäre / als dies wirklich bei vielen von uns, namentlich auch
bet mir/ der Fall gewesen sein mag. Jedenfalls aber wäre
unsere Aufmerksamkeit auch mehr auf diesen Gegenstand hingelenkt

worden/ wenn die Sitzungen des Rcgierungsraths öffent-
lich wären gehalten worden. — Wenn ich nun aber für das
Eintreten stimme / so sind die Beweggründe dazu ungefähr
folgende: ES hat nämlich ein Hr. Präopinanl behauptet/ die
Geistlichen seien von der abgetretenen Regierung in Schutz ge-
nommcn worden/ weil sie ihrem System nicht gefährlich gewesen.

Nun ist aber die Religion/ wenn sie mit mehr Freiheit
dem Volke gelehrt wird/ eben eine Kraft des Widerstandes
gegen jede Unterdrückung und Bevorrechtigung; deswegen empfehle
ich der vorberathcnden Behörde, den Grundsatz einer wei-
ten religiösen Freiheit bet Berathung eines neuen
Entwurfes immer im Auge zu haben/ wenn gegen meine Meinung
nicht in den gegenwärtigen Entwurf eingetreten wird. Denn,
Tit./ eine große religiöse Bewegung hat in dem Volke statt.
Man müßte blind sein/ um sie nicht zu sehen; es kommt nicht
darauf an, ob viele unter Ihnen, Tit., an derselben Theil neh- -

men, sondern daran ist viel gelegen, wie in dieser Beziehung
die das Schulwesen betreffenden Gesetze redigirt werden. Aus
Erfahrung weiß ich, wie viele Menschen mit Mißtranen gegen
die Erziehungsbehörden erfüllt sind, weil die Meinung bei
ihnen vorherrscht, dieselben 'wollen sie in ihrem Glauben leiten
oder gar zwingen. Damit daher anstatt dieses Mißtrauens
Offenheit und Zutrauen, anstatt der Bangigkeit Beruhigung
und Friede wieder eintrete, die verschiedenen GlaubcnSparthcien
mit einander Hand in Hand das Volksschulwesen befördern, die
Kapazitäten, wie leider bis jetzt nicht geschah, entwickelt wer-
den, muß religiöse Freiheit überall ertheilt werden. Die Ar-
men unter dem Volke sind heute mit Recht in Schutz genom-
men worden, — aber viele unter ihnen haben religiöse Bedürft
nisse; denn die Armen dieser Welt hat der Herr besonders auS-
crwählt; auch sie bedürfen, um für das Schulgesetz gewonnen
zu werden, daß ihre religiösen Ansichten geachtet werden. Man
warte aber nicht, Schulgesetze zu machen, bis etwas Vollkom-
mcneS vergeblich erzielt wird, sondern da das Gesetz nicht ohne
gefühltes und geäußertes Bedürfniß entworfen wurde, so gebe

man nach Veränderung des Entwurfes hinsichtlich der zu großen
Willkühr der Behörden-und nach Beachtung einiger in den

»Bemerkungen über die neue Organisation unseres Schulwc-
sens" treffend gemachten Einwürfe dem Volke, was an meh-

rern Orten gewünscht wurde. Ich stimme zum Eintreten in die
Berathung dieses Entwurfes, da die Mittel in unserer Hand
liegen, denselben, wie wir eö gut finden, umzuändern, und da,
wenn wir namentlich auch noch den Grundsatz einer weiten re-
ligiösen Freiheit in dieß Gesetz mit ausdrücklichen Worten
aufnehmen, dasselbe bet einem großen Theil unsers Volkes populärer

werde» wird.

Neu komm. Die Erlassung eines Sekundarschulgesetzes
finde ich sehr dringend; auch die bisher entstandenen Sekundär-
schulen haben, wenn sie gedeihen sollen, gesetzliche Bestimm»»,
gen nöthig. Nach der jetzigen Sachlage hängt der gute oder
minder gute Fortgang größtentheils von der Zusammensetzung
der Schulkommission ab; auf diese kann nun verschiedenartig
gewirkt werden; was besonders bei Erwählung oder Entlassung
von Lehrern nachtheilig wirken kann. Dennoch könnte ich nicht
zum Eintreten in den vorliegenden Entwurf stimmen weil l)die Errichtung von Sekundärschulen voraus den Gemeinden oder
Privatvereinen überlassen ist, welche dann von Seite des Staates

bis ein Drittel der Gesammtkostcn als Beitrag erhalten
können. Wenn aber die Errichtung von Sekundärschulen den Ge-
meinden überlassen ist, so werden, mit Ausnahme der Stadt-
und einiger besonders begüterten Landgemeinden keine oder nur
sehr wenige Gemeinden im Stande sein, Sekundärschulen zu er-
richten, an die der Staat nur ein Drittel der Gesammtkosten
beiträgt. Dieses kann noch um so weniger der Fall sein, wenn
der Staat auch an Sekundärschulen Beiträge giebt, die durch
Privatvereine gestiftet werden; denn dadurch werden gerade die
vermögltchern Partikularen veranlaßt, solche Anstalten zu stift
ten; was die natürliche Folge haben wird, daß sie nicht auch
noch fur eine öffentliche Sekundärschule bezahlen wollen, so daß
dann eine solche zu gründen unmöglich wird. Nur wenn in
einem Amtsbezirke gemeinsam t bis 2 Sekundärschulen gestiftet
werden, kann etwas Ersprießliches herauskommen, indem nur
dann der nöthige Fond zusammengebracht werden kann. Was
dann die Organisation der Studien anbetrifft, so sollten die Un-
tcrrichtSfächer in diesem Gesetze selbst aufgezählt sein, damit
nicht immer einerseits das Primär-, anderseits das Gesetz über
die höhern Schulen zu Rathe gezogen werden müssen; was be-
reitS von anderer Seite besser dargethan wurde, als ich es zu
thun im Stande bin. Ferner wird in diesem Gesetzcöcntwurf
ausgesprochen, daß mit demselben das gesammte UnternchtSwe-
sen der Republik zu einem Ganzen vervollständigt werde; und
doch bliebe nur ein Eingang zur Universität, nämlich durch das
einzige bestehende höhere Gymnasium oder die Industrieschule.
Ich gebe zu, daß es gegenwärtig noch nicht an der Zeit sein
mag, mehrere solche höhere Lehranstalten zu gründen; ich finde
aber, eö sollte doch wenigstens die Möglichkeit hiezu im Gesetz
aufgenommen werden; denn wenn die Sekundärschulen auf einer
so niedrigen Stufe stehen blieben, als sie dieser Gesetzesentwurf
stellen würde, so müßte nothwendig mit mehrern höhern Unter-
richtSanstalten nachgeholfen werden. Wie schon gesagt, würde
ich sehr gerne in die Berathung dieses Entwurfs eintreten; ich
finde aber, daß die erwähnten Grundsätze so durch denselben
hindurchgehen, daß sie nicht mit bloßen RedaktionSverbesserun-
gen abgeändert werden können. Ich könnte mithin nicht zu
sofortigem Eintreten in diesen Entwurf stimmen.

Schläppi, Amtsrichter. Bei Erkennung der Hochschule
hat man versprochen, dem Lande auch mit Lehranstalten nach,
zuhelfen, damit fähige junge Leute sich in ihrer Heimath bilden
können, um in daS Gymnasium aufgenommen zu werden; jetzt
scheint man aber das Land vergessen zu wollen. Die Hochschule
ist hauptsächlich für die Einwohner zu Bern und für die reichere
Klasse des Landes, hingegen die ärmere wird dabei nicht in
Betrachtung gezogen; dieses streitet wider gleichmäßige Grundsätze

Der ft 4 des Entwurfs ist sehr unbestimmt und für die
Gemeinden des Landes unsicher; vielleicht wird nian dann nur
für die Munizipalstädte Sekundärschulen nöthig finden. Nach
ft s haben die Gemeinde» bloß einen Anspruch auf eine Unter-
stützung vom Staat; auch das ist etwas Unbestimmtes. Nach
ft 6 dann, sollen nur die Gemeinden, welche die vorgeschriebenen
Bedingungen erfüllen, und erst dann noch nach ihrer ökonomischen

Lage und im äußersten Falle nur auf ein Drittheil der
Kosten einen Beitrag erhallen können; das ist bloß für reiche
Gemeinden und für Munizipalstädte; dagegen bleiben die
verarmten Gemeinden da, wo sie sind, und müssen dürftig dastehen
und zusehen, wie die Reichen an den Spenden des allgemeinen
Staatsguts zehren. DaS ist unverträglich mit unsern Grund-
sätzen Auch der ft 10 ist sehr ungewiß, indem man nicht wissen

kann, wie und was man im Reglement für Bedingungen auf-
stellen wird, und nicht weiß, wer das Reglement vorschreiben



soll. Ferner scheint es, daß nur Gelehrte, nicht aber auch
Lehrbcdürfrige in die Sekundärschule aufgenommen werden sollen.
Bei Errichtung der Hochschule hat man versprochen auf Unkosten
des Staats auch für mittellose Jünglinge in Bern eine Anstalt
zu errichten, damit solche in die Möglichkeit gesetzt werden/
auch die höher» Lehranstalten zu benutzen. Der Sinn dcö 14

geht dahin/ daß wenn die Gemeinden ihre Schulen selbst

bezahlen, die Regierung dann in denselben für arme, aber durch
ihre Talente ausgezeichnete Schüler freie Plätze vorbehalte;
folglich soll das Land bezahlen und die Regierung nur befehlen.
Richt nur in den Schulgesetzen fehlt der »yahre Grundsatz,
sondern auch in den wichtigsten andern Sachen, die das Volk
wünscht, und ohne diesen Grundsatz aufzustellen, gelangt man
nie zum Ziel. Dieser Grundsatz liegt einzig in Ausführung
dcS §. 23 unserer Versassung. Daö Hauptnimel für alle unsere

neuen Einrichtungen ist daö Geld, und viele Gemeinden deö

Landes sind arm. Nur durch ein gleichmäßiges Finanzsystem
und gleichmäßige Abgaben kann der Sache aufgeholfen werden.
Alles dieses ist noch nicht vorhanden AuS diesen angebrachten
Gründen schließe ich mich auch den Meinungen an, die den

Entwurf zurückweisen und einen andern auf bessere Grundsätze
gestellten hieher bringen lassen wollen.

Ob recht. Daß Sekundärschulen nöthig sind, wird unstreitig
von keinem ländlichen Mann bestritrcn werden, um so weniger,
als die Primärschulen noch in einem Zustande sind, baß ihre
Lehrer dem H. 16 deö PrunargesetzeS nicht ein Genüge leisten
können, weil ihre Schulen mit Kindern überhäuft sind; dies
wird man begreifen, wenn man bedenkt, baß in den meisten

Dörfern alle Kinder, Buben und Mädchen vom 6rcn biö zum
I6ten Alterjahre, nur in eine Schule eingepfercht sind; so baß

viele mehr als hundert Kinder haben. Das wäre mir nun ein
außerordentlicher Mann, der allen diesen Kindlein daö beibringen
könnte, was er zufolge des Gesetzes sollte; hätten wir einen
solchen Mann, so würde ich ihm mcht nur hundert, sondern
tausend und mehr noch Franken Besoldung zuerkennen. Wenn
ich sage, cS seien Sekundärschulen nöthig, so meine ich nicht,
daß sie in allen Dörfern nothwendig seien; indem nicht alle der

Ausbildung in höherer Wissenschaft vonnöthen haben; denn wir
brauchen Knechte, Landarbctter und niedere Prosessionisten, bei
denen die allgemein menschliche Bildung, die die Primärschulen
gewähren oder gewähren sollen, genügt; aber wir haben dann
auch Fabrikanten, höhere Prosessionisten, Handelsmänner, Am-
manner, Amtsrichter, NegierungSstatthalter, Gerichtspräsidenten
und überhaupt Vorgesetzte jeglicher Art nöthig; diese sollen
doch mehr wissen und können, als der gemeine Mann. Die
Befähigung soll ihnen die Sekundärschule gewähren; drum ist
eS gut, daß solche Schulen zwischen die Primärschulen und die
eigentlichen gelehrten Schulen (daö Gymnasium und die Hoch-
schule) treten. Wie beim WehrmannSstande nicht alleö nur
gemeine Soldaten und Generale sind, sondern es

zwischen diesen auch Korporale, Wachtmeister, Felbweibel,
Fourire, Ober- und Untcrlieutenante, Haupileute, Majore,
Quartiermeister :c. gibt, so haben wir auch zwischen dem ge.
meinen Manu und den eigentlichen gelehrten Männern nöthig,
die verschiedenartige Ausbildung, je nach ihrem Metier, Beam-
tung und Stand haben. Diese Bildung soll ihnen die
Sekundärschule gewähren. Ich möchte gestützt auf diesen Grund
nicht in jedem Dorfe, aber in jedem Amre eine Sekundärschule
errichten. Wenn nun an diesen Entwürfe man allerlei. anSzu-
setzen hat, so verwundere ich mich deswegen gar nicht; ich
würde mich mehr verwundern, avenn er Allen recht wäre. Ich
für mich könnte schon zum Eintreten stimmen, weil man die
Abänderungen, die man wünscht, immer noch bcir Berathung
in das Gesetz hineinbringen könnte; wo ich dann namentlich
den Entwurf dahin abändern würde, daß anstatt nur ein
Drittheil vom Staate wenigstens die Hälfte an die Ge-
sammtkosten bezahlt würde. — Den Herrn Fcllenbcrg, der
an dem Gelingen seiner Plane zu verzweifeln scheint, möchte
ich damit beruhigen, daß wirklich er nicht umsonst zu wirken
gesucht, denn viele Tausende nah und fern, ich möchte sagen in
allen Wefttheilen verdanken ihm direkt oder indirekt ihre
Bildung und segnen ihn.

Schneider, NegierungSrath. Man tadelt dieses Gesetz;
ich glaube allerdings, eö habe seine Mängel, wie denn über¬

haupt in der Welt nichts Vollkommenes ist. Jedenfalls ist eS

schwerer, Gesetze zu machen, als Gesetze zu tadeln. Insbesondere

war für unö eS mit Schwierigkeiten verbunden, Schulgc-
setze zu machen, weil wir bisher keine solchen hatten ; in Zürich war
dieS Geschäft schon leichter, weil sie früher schon dort Primär-
und Sckundarschulgesctze hatten; wir hingegen besaßen bis zur
neuen Ordnung der Dinge nichts, als ein Primarschulgesey,
das vor hundert oder mehr Jahren noch gemacht worden und
für die jetzige Zeit nicht mehr paßte. Seit ungefähr einem
Jahre besitzen wir nun ein neues Primarschulgesctz; dasselbe ist
den einen zu strenge, den andern das Gegentheil. Man hat
häufig gesagt, jenes Gesetz sei lax; dies ist wahr; aber das Er-
ziehungSdcpartcment hat eS gerade so gewollt, um je nach der
Kulturstufe und den Wünschen der verschiedenen Landesgegenden
dasselbe ausführen zu können, hoffend, daß dann später ein bes.
sereS ein allgemeiner verpflichtendes erlassen werden könnte,
wenn das jetzige Früchte getragen haben und der Sinn für das
Schulwesen bei unserm Volke besser geweckt sein wird. Wenn
man meinte, daö jetzige Primargescy hätte bestimmter, obliga-
lorischer gemacht werden sollen, so ist darauf zu entgegnen, daß
dasselbe noch nicht im ganzen Lande vollständig in Anwendung
gebracht ist, und wohl auch die ersten 6 Jahre noch nicht volft
ständig exeguirt werden wtrd. Dies, Tit., ist auch der Grund,
warum auch im Sckundarschulgefttzentwurfc noch Vieles dem
Ermessen der ErztehungSbchörde überlassen ist. Betreffend nun
die Frage des Eintretens, so glaube ich, wenn ein Paragraph
im Entwürfe anders lautete, so würde der Hauptgrund gegen
das Eintreten beseitigt sein. ES heißr nämlich im §. 6, daß
der Beitrag von Seite des Staates nur bis zum dritten
Theile der Gcsammtkosten ansteigen könne; diese Bestimmung
ist jedoch erst durch den RegierungSrath in das Gesetz gebracht
worden; denn daö ErztehungSdepartement wollte die Hälfte
der Kosten dem Staat auflegen. Will man nun hier den Staat
zur Hälfte verpflichten, so kann eS erkennt werden, ohne daß
der Entwurf an die vorberathende Behörde zurückgeschickt wird.
Ueberhaupr ist vieles vorhanden, was der Einführung eines bes.

fern, mehr obligatorischen und positivern diesörrigen Gesetzes
im Wege steht. Damit die Sekundärschulen recht gedeihlich
werden, müssen die Kinder mit gehöriger Vorkenntniß in die.
selben kommen; ich fürchte nun aber, daß wir nicht viele Kin-
der haben, die in Vorkcnntnisscn so weil sind, daß sie sich zur
Ausnahme in Sekundärschulen eignen. Wäre schon früher mehr
für diese Sache gethan worden, so würden mir jetzt auch mehr

'thun können; nun aber hält die Einführung, oder vielmehr AuS-
sührung solcher Gesetze in vielen LandeSgegeuden noch gar
schwer; an den einen Orten sagte man, das Departement
mache zu große Forderungen; an andern Orten, eS mache zu
geringe. D'rum ist es nicht unzweckmäßig, wenn das Primär-
schulgesetz dem Ermessen des ErztehungödcparremcnteS einigen
Spielraum läßt, damit es die Verhältnisse und Bedürfnisse der
verschiedenen Landcögegendcn in etwas berücksichtigen könne.
Das Departement konnte oft den Gemeinden nicht sowohl be-
fehlen, dieß oder jenes zu leisten, als vielmehr sie nur dazu
aufmuntern. Ich müßte bedauern, wenn daö Departement nur
durch Gewalt Gemeinden zu dieser oder jener Einrichtung
vermögen müßte und nicht auch Mittel in Händen hätte, dieses
durch Aufmunterung zu thun. Ich für mich könnte also in die
Berathung des Entwurfes einteeren; da aber derselbe das Zu.
trauen der Versammlung nicht zu genießen scheint und da in
der That eS auch nicht unwünschbar ist, daß diese Sache noch
mehr öffentlich besprochen werde, und der Entwurf noch größere
Verbreitung enthalte, so trage ich auch auf Znrücksendung an.
Das Departement wird allerdings nach noch sorgfältigerer
Erwägung der Sache und Prüfung darüber gefallener Ansichten
im Stande sein, noch etwas Besseres vorzulegen. Noch muß
ich bezüglich auf eine gefallene Bemerkung anbringen, daß das
Departement die diesörrigen Gesetze und Einrichtungen von
Waadt und Zürich auch kannte; daß man aber bedenken muß,
daß was für Zürich und Waadt gut ist, für unsere Verhältnisse
nicht immer paßt. Da ich also in der Verzögerung nicht
großen Schaden und jedenfalls den Nutzen sehe, daß noch etwas
Besseres wird gebracht werden können, so kann ich auch zur Zu-
rücksendung stimmen.

(Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung der 2. Sitzung. Diensttag den 3. Mat 1836

(Gesetz über die Sekundärschulen.)
Mani. Gerichtspräsident. Auch ich muß zum Zurückschtk.

kcn des vorliegenden Entwurfes stimmen / und zwar deßwegen,
weil erstlich derselbe noch nicht gehörige Verbreitung erlangt
hat und ihn namentlich mehrere fähige Schullchrer noch gar
nie gesehen haben; weil zweitens unsere Primärschulen noch tn
einem zu wenig guten Zustande sieh befinden, atö daß aus den.
selben viele Schüler in die Sekundärschulen treten könnten; so

daß diese letzcern Schulen einstweilen hauptsächlich nur im In-
lercsse einiger Wenigen, insbesondere der Reichen, dastehen
würden. Gestützt auf diese und andere angebrachte Gründe,
stimme ich zum Nichtcintreten.

Neu h a u S. Wenn daö ErzichungSdepartement cS alö seine

Pflicht glaubte, Ihnen einen Gesetzescntwurf über die Sekundär,
schulen vorzulegen, so hat eö ihn nicht alS äußerst dringend
angesehen. Meine Meinung. sowie die meiner vcrehrlichen
Herren Kollegen war, noch einige Jahre zu warten, damit der
Boden besser vorbereitet wäre. Man hat aber ein Gesetz vcr.
langt, und wir glaubten, diesem Wunsche entsprechen zu müssen

Heute scheint es mir, daß Sie sich nicht gar sehr darum be-

tttmmern. Wenn sie dasselbe zur Modifikation zurücksenden
wollen, so wäre es wichtig, daß Sie die Güte Härten, sich über
die Natur der Modifikationen, die Sie mit demselben vorzunehmen
wünschen, auszusprechen. Sonst laufen wir Gefahr, eine neue
Arbeit das L00S mit dieser da theilen zu sehen. DaS ist der
Grund, warum ich die Meinung meines Kollegen im Departe-
ment nicht begreife, welcher für Zurücksendung deS Projekts zu
einer neuen Untersuchung stimmte. Waö mich anbelangt, so

glaube ich, daß, wenn der Große Rath in der That einen Gc.
sctzeSentwurf über diesen Gegenstand will, dieser da der einzig
ausführliche ist; wollen Sie aber 2 oder 3 Jahre, bevor Sie
sich mit demselben beschäftige», warten, bis daß der Boden
besser vorbereitet ist, so habe ich gegen diese Zurücksendung
keinen Einwurf zu machen. Im entgegengesetzten Falle bitte
ick Sie dann, Sie möchten sich über die Veränderungen, die Sie
wünschen, auösprechen. Auch ich halte, wie irgend einer, die Augen-
blicke dieser Versammlung für kostbar und hätte die Diskussion,
die so eben stattgefunden hat, bewiesen, daß man den Entwurf,
um ihn vorlegen zu dürfen, gänzlich umgießen müßte, so hätte
ich mich wohl gehütet, darauf zu beharren, daß man ihn diökutire.
Allein ich bekenne, daß der Gehalt der Einwürfe, welche ge-
macht worden sind, mich keineswegs überzeugt hat, daß man
eine andere Arbeit wieder machen müsse. Vorerst hat man
gesagt, daß der Entwurf zu allgemein sei. Wir kennen das
Gesetz von Zürich und daS von Waadt; wir hätten sie kopiren
können, wir haben aber eine von diesen beiden Kantonen ver-
schiedeue Bevölkerung und für diese Bevölkerung haben wir
gearbeitet. Ich gebe zu, daß dieser Entwurf unvollkommen,
zu allgemein zci, allein so muß er sein, um bei unS ausgeführt
werden zu können im Jahr k836. Man hat gesagt, man müsse

die Arbeit an die große Schulkomnnssion zurücksenden. Dieser

Gedanke ist dem ErzichungSdepartement nicht gekommen, da die
große Schulkommission nur für den Primarnnterricht eingesetzt
worden ist. Man hat bemerkt, daß der Entwurf nicht bekannt
genug sei. ES ist indessen schon einige Monate her, daß er den
Mitgliedern des Großen Rathes ausgetheilt und im Lande ver.
breitet worden ist. ES ist wahr, daß man sich wenig für ihn
zu inleressiren scheint, wenn ich nach der geringen Zahl von
Eingaben urtheile, die an das Departement gelangt sind. Die
aber alle, die an der Sache Antheil nehmen, haben hinlängliche
Zeit gehabt, von dieser Arbeit Kenntniß zu nehmen. Wenn die
Oekonomie dieses Entwurfes da dem Großen Rathe nicht gefällt
und eö nicht möglich ist, ihn zu modifiziren, ohne ihn umzugießen,
so wurde ich einfach zur Zurücksendung stimmen und ich würde
mich beschränken, zu verlangen, daß der Große Rath sich über
die Veränderungen auöspreche, die er mit unserer Arbeit vor-
zunehmen begehrt. Der erste Redner, den Sie gehört haben,
hat unserm Entwürfe den Vorwurf gemacht, er sei willkürlich.
Niemand ist weniger alS ich Anhänger des Willkürlichen und
sehe kein Hinderniß, daß überall, wo Sie das Wort „können«
finden werden, Sie da das Wort „sollen" substitniren werden.
Allein ich gestehe, daß ich diesen Tadel des „willkürlichen" nicht
verstehe in einem Lande, wo die Behörden vom Volke ernannt
worden sind, und wo daS Volk so viele Mittel besitzt, bei den
Angelegenheiten des Landes mitzuwirken. Ein anderer Vorwurf
eines der erstcrn Redner ist der, daß man im Artikel t den Grad
von Kenntniß hätte bestimmen sollen, den man von den Schülern
verlangt. Ich antworte, daß dieß kein Grund ist, den Entwurf
zurückzusenden und daß nichts leichter ist, als daS einzuführen,
was man verlangt. Wenn wir uns indessen auf die Allgemein,
heil beschränkt haben, die durch den Artikel w angezeigt ist.
so war es deßwegen, weil eS sehr schwer ist, gleichförmige
Grundlagen zu seyen, wenn man den Unterschied betrachtet,
welchen die Lokalitäten in Hinsicht auf den Grad von Unter,
richt darbieten. So machte man auch den Einwurf, daß der
ganze Kreis des Unterrichts in dem Gesetze fixirt werden und
daß er nicht bloß den Punkt anzeigen sollte, von wo man auS-
gehen, sondern auch den Punkt, wohin man gelangen muß.
Dieser Punkt ist durch die Organisation des höhern Gymnasiums
und der obern Industrieschule bezeichnet, allein auch so würden
wir fürchten, ihn auf eine zu genaue Weise zu bestimmen, aus
dem Grunde, weil wir in einem TransitionSzustande sind und
weil wir für die Aufnahme ins höhere Gymnasium minder
strenge Bedingungen stellen mußten, als wir dann später können
werden. Man hat uns gesagt, wir hätten keine Pädagogen
konsultirt. Dieser Vorwurf ist nicht gegründet. Das Depar-
tement hatte eine Kommission von Pädagogen ernannt, welche
ihm einen Entwurf eingegeben hat, der in die kleinsten Orga-
nisationSdetailS sich einließ, was eben daS Departement per.
meiden wollte. Die Pädagogen machen sehr gute Gesetze in der
Theorie, allein sie sind nicht Administratoren. DaS Departement
untersucht, was in der Praxis möglich ist. Der ehrenwerthe
Pädagoge, welcher die Broschüre, deren ich Erwähnung gethan
habe, geschrieben hat, hat durchaus nicht geschlossen, daß der
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Entwurf zurückgeschickt werden solle. Er hat durchaus nicht
gesagt/ daß seine Oekouomie fehlerhaft sei; er hat sich auf
einige DctailSkritiken über verschiedene Artikel beschränkt. Herr
Kasthofcr hat diese Kritiken erneuert / für die Sie in der
Diskussion Rechnung tragen könnten/ ohne an den Grundlagen des

Entwurfes etwas zu ändern. Der stärkste Einwurf/ der sich

auf die Eintheilung in Bezirke bezieht/ würde nicht einmal eine

Umgießung des Entwurfs verlangen; drei oder vier Artikel nur
sollten modifizirt und daS Uebrige konnte beibehalten werden.

Ich schließe somit dahin/ daß, wenn Sie gegenwärtig ein Gesetz

über die Sekundärschulen wollen, Sie dieses Gesetz in Diö-
kussion nehmen sollten. Wollen Sie cS nicht, so verschieben Sie
dessen Vorlegung auf unbestimmte Zeit. Wollen Sie eS aber

an das Departement zurücksenden, um Aenderungen damit
vornehme» zu lassen, so geziemt es sich, daß Sie cS dlökutiren,
damit wir ädifizirt werden in Hinsicht auf die Natur der

Abänderungen, welche Sie an unserer Arbeit angebracht
wünschen.

A b sti m ni u » g.

t) Für daS Eintreten t? Stimmen.
Die Berathung aufzuschieben 78

2) Zu nochmaliger Berathung zurückzusenden Mehrheit.
2) Neue Anträge zu verlangen Einstimmig.

Auf einen von dem Regierungsralhe an den Großen Rath
gewiesenen Vortrag deS MilitärdepartemciilS hin wird
dem Hrn. Joh. Jufer von Rohrbach die wegen seines Alters
von 68 Jahren nachgesuchte Entlassung von der Stelle
eines MajorS deS 6ten LandwebrmarschbataillonS in allen Ehren
und unrer Vcrdankung der während langen Jahren dem Staate
geleisteten Dienste ertheilt.

Abstimmung: einstimmig.

Vortrag deS MilitärdepartementS-nebst Dekretö-
enrwurf über definitive Anstellung eines GarnisonarzrcS.

v. Tavel, Schultheiß. Sie werden, Tit., ans dem vcr.
lesencn Vorrrag dcö MilirärdepartcmcntS entnommen haben, daß

durch Einführung der neuen Militärverfassung die Dienstleistun.
gen und Pflichten deS GarnisonSarzteö sich außerordentlich
vermehrt haben und cS auch nöthig sei, einen solchen nicht bloß
einstweilen, wie eö jetzt der Fall ist, sondern definitiv zu befiel,
lcn. Dieserhalb wird Ihnen hier. Tit, ein vom Regicrungö-
rathe empfohlener DckretSenlwurf des MilitärdepartementS
vorgelegt, vermöge dessen die AmtSdauer auf 6 Jahre und die Be.
soldung aus Fr. 80v bestimmt wird. Ich trage im Namen deS

Departements, so wie des RegierungSrarheS, auf Genehmigung
deS Antrages an.

Abstimmung: einstimmig.

Infolge des gestern verlesenen VortragcS des Präsidenten
der DotationSkommission wurde dem Hrn. Fürsprecher Blösch
auf daS an den Großen Rath gerichtete Schreiben und dem

Hrn. AltrcgierungSrath Schnell auf seine Zuschrift an den
Präsidenten der Kommission die Entlassung aus letzterer ertheilt.
Eben so ward auch dem Hrn. Großrath Vermeille durch Schrei,
den vom 2. Mai an den Großen Rath gelangten, auf nothwendige

Abwesenheit gestützten EnclaffnngSgesuch cnlsprochcn.

A b st i m m u n g.

1) Für Entlassung deS Hrn. Blösch Mehrheit.
Dagegen t« Stimmen.

2) Für Entlassung des Hrn. Schnell 46 „
Dagegen 40

z) Für Entlassung deS Hrn. Vermeille Mehrheit.
Dagegen t2 Stimmen.

Am Schlüsse der Sitzung wurden vom Hrn. Landammann
noch folgende ihm von der Birtschriftkommisston mit ihrem Be.
richt zu Handen des Großen Rathes zugesandte Vorstellungen
und Bittschriften auf den Kanzleitisch gelegt:

t) Vorstellung des Hrn. HauptmannS Schneider und verschie.
dener Einwohner von Neuenstadl in Betreff der Einfüh.

rung der Geburtsregister (statt der Taufbücher) und der
bürgerlichen Ehen.

2) Bittschrift der Herren Schneider und Tschanz zu St. Im.
mcr in Betreff deS gleichen Gegenstandes.

2) Vorstellung des Hrn. Oberstlieutenants von GumoenS und
sieben anderer Staatsbürger wegen konsequenter Durchfüh.
rung deS in der Verfassung liegenden Grundsatzes der Re-
ligionsfreiheit.

4) Vorstellung von Waltcrswyl in Betreff der Korrektion
des von Langcnthal über WaltcrSwyl nach Sumiöwald füh-
rcndcn StraßcnzugeS,

6) Bittschrift deS Hrn. Joh. Gunzikcr von Wclschcnrohr,
KantonS Solorhurn, um Vcrabfolgung einiger Entschädi.
gung für die ihm vom ehcvorigen AppellationSgericht wc.
gen Schimpfung einer Magistratsperson zuerkannten Stock-
prngel-. und LandcsverweisungSstrafe.

Dritte Sitzung.

Mittwoch, den 4. Mai t83«.
(Morgens um S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer
Nach Verlesung des Protokolls der gestrigen Sitzung kam

an die

Tagesordnung:
Anzeige der Spezialkomniisston für die Untersuchung der

Juraangelegenheilen, daß fie befunden habe, cS sei jetzt noch
nicht der Fall, einen Antrag zu einer Abänderung dcö auf je.
neu Gegenstand Bezug habenden Protokolls vom 9. April zu
machen, wie cS ihr Präsident am 2. Mai angekündigt hatte.

Hierauf wurde aber von andern Mitgliedern begehrt, daß
die im Protokoll der am 9. April staltgefuiidcnen letzten Sitzung
der damaligen Session stehenden Worte zu Bezcichniß der Bc.
wegungcu in dem katholischen Lcberberg, deren Untersuchung
gedachter Kommission aufgetragen ist, nämlich: „seil der
Mitte des Februars" — ausgelassen werden.

Es wurde befunden, daß m dem am erwähnten Tag ge.
schehenen und angenommenen Antrag zu Niedersctzung einer Kom-
misston von keinem bestimmten Zeitpunkt die Rede war, son-
dcrn bloß von den damals in Berathung gelegenen Angelegen,
heilen im Allgemeinen. Demnach ward beschlossen:

ES solle» die oben bezeichneten Worte im Protokoll vom
9. April als ausgelassen anzusehen sein und dieses dort ange,
merkt werden.

Abstimmuing: einstimmig.

Mahnung des Hrn. Fellen bcrg gegen daS Eingrci.
fcn deS RegierungSralhcS in die Befugnisse deS Großen Ra.
thcö in der Festsetzung eines Minimums für die Schulichrerbc.
soldung.

Fellenberg. ES ist in der dritten Fortsetzung deS Amts,
blattes vom 5. März dieses Jahres eine Publikation enthalten,
deren Ucberschrift folgendermaßen lautet: „ Gesetz über die Be.
soldungSerhöhung der Primarschullehrcr. Der RegierungSrarh
der Republik Bern in Betrachtung u. s. w. beschließt: Jeder
öffentliche Primarlehrer, welcher sich über seine Fähigkeit" aus.
gewiesen hat, die im §. is deS PrimarschulgesetzeS vorgeschne.
denen Lehrfächer gehörig zu lehren und dieselben in seiner
Schule vorzutragen, sich verpflichtet, soll einen jährlichen Ge.
halt von wenigstens Fr. t5U beziehen, in welchem sämmtliche
ihm für seine Person als Lehrer zukommenden
Nutzungen nach einem billigen Ansei,läge begriffen sind." —
Ueber diese Publikation kann ich als Volksvertreter, nachdem
ich lange vergeblich auf eine offizielle Berichtigung des in ikr



vorkommenden Uebelstandes gewartet habe, nicht umhin, zu be.
merken, daß der Regierungörath keine Gesetze zu machen hat,
und am allerwenigsten solche, die den Gesetzen unserer geseyge-
benden Behörde zuwiderlaufen, wie dieß in dem angeführten
regierungsräthlichen Beschluß vorkommt. Nachdem von unserer
höchsten LandeSbehördc zur Zeit der Erlassung des Primarschul-
gesetzes mit einem großen Mehr beschlossen worden ist, die
Anträge, die auf Bestimmung eines Minimums der Schullehrerbe,
soldung ausgingen, abzuweisen; es ist zudem unter der Würde
unsers RegierungSratheS, Anordnungen zur BcsoldungSerhöhung
der Primarschullchrer anzusagen, da wo nur grausame Erschwe-
rung ihres Looses stattgefunden, indem die Forderungen, die
das Primarschulqesetz, besonders in seinen t6 und 16, an
die Primarschullchrer stellen mußte, so beschaffen sind, daß sie
alle Zeit, welche diese letztern auf den nothwendigsten Lebens,
unterhalt ihrer Familien verwenden konnten, nunmehr ganz ih.
ren Schulleistungen widmen müssen, wenn sie dem Gesetz gewis.
senhaft genug thun wollen, — ES ist zudem auch noch zu be.
merken, daß die Wohnungen der Schullehrer und andere ihnen
zukommende Nutzungen so hoch angeschlagen sind, daß selbst daS
augeführte Minimum in der That illusorisch ist und beinahe
einem schmählichen Spotte ähnlich zu sein scheint; ich darf da.
her, ich wiederhole eS, als Volksstellvertreter nicht umhin, bei
unserer höchsten Landesbehörde darauf anzutragen, daß Hochdieselbe

die Mahnung, die ich gegen die angeführten Uebelstände
eingereicht habe, für erheblich erklären und dem RcgierungS.
rathe zur Untersuchung und Berichterstattung zuweisen möge.

Nach einigen gegebenen Erläuterungen — wobei Hr. Rc-
gierungsrath Schneider sich dahin äußerte, daß dieß nicht eine
Mahnung, sondern ein Anzug sei, indem das Schulgesetz
die Bestimmung eines Minimums nicht verbiete — schritt
mau zur

A b stim m u n g.
Als Mahnung zu betrachten Mehrheit.

« Anzug „ i Stimme.
Für Erheblichkeit der Mahnung Mehrheit.
Dagegen 3 Stimmen,

Nun wurde zur Wiederbcsetzung der 3 durch die gestern er.
theilte Entlassung in der Spezialkommisstsn über die Dotations
angclegenhetlcn erledigten Stellen geschritten und erwählt:

1) Hr Iäggt von Lcuzigen, Großrath.
2) >, Mühlcmann, Regierungöstatthalter von Wangen
s) » Mani, Gerichtspräsident von Thun.

Sodann schritt man zur definitiven Redaktion de S

Forstreglementâ für den Jura.

Vortrag des Erzieh» n.gsdepartcmentS, einen
nachträglichen Kredit verlangend.

Fetschcrin, Regierungörath. ES hat sich, Tit., wie
Sie werden aus dem so eben verlesenen Vortrag des ErzichungS-
départements entnommen haben, der von ihm für das Jahr
1834 verlangte und durch daS Budget bewilligte Kredit von
Fr. 33,060 zu den Ausgaben für die Landschulen auf die im
Jahr 1833 gezeigten Bedürfnisse für diesen Gegenstand gegründet.

Nun sind aber durch den rege gewordenen Eifer für die
Jugendbildung weit mehr Sommerschulen und MädchcnarbeirS-
schulcn entstanden, als man hat vorhersehen können, unb eö ist
auch nöthig geworden, größere Kosten auf die Anschaffung von
Lehrmitteln zu verwenden Diese Ursache hat dann eine
Mehrausgabe von Fr. 9290 zur Folge gehabt, zu deren Deckung ich
hiemir Namens des ErziehungSdcpartcmcnlS an den Großen
Rath daö Ansuchen um eine nachträgliche Anweisung stelle.

Genehmignug des Ansuchens: Handmehr.

Vortrag des ErziehungSdepartcmcnts über ein
von den Vorstehern der katholischen Kirchgcmcinde in Basel an
den Großen Rath gerichtetes Ansuchen um einen Beitrag zu den

Kosten ihrer Schule.
Der Vortrag ging dahin, daß man biöbcr keine solche Bei.

träge für Schulanftälten außerhalb unsers KantonS gegeben habe,

und daher den auch vom RegicrungSrathe genehmigten Antrag
stelle, in das vorliegende Ansuchen nicht einzutreten.

Genehmigung des Antrages: einstimmig.

Auf den vom RegierungSrath überwicsenen Vorschlag des
MilitärdepartemcntS wurde zu einem Masor des Scharfschützen-
korpS ernannt: Hr. Jakob Tschabold von Erlenbach, zu Su-
miswald angesessen, bisheriger Hauptmann in diesem Korpö.

Vortrag des Militärdepartements — mit Ge-
nehmigung des RegierungSrathS — über eine Vorstellung des
Hrn. Hauplmannö Beat von Lerber, worin er begehrte: 1) daß
untersucht werde, ob und worin die Verfassung durch die seit
dem 2t. Oktober 1831 abgehaltenen Kriegsgerichte verletzt
worden sei; 2) daß, wo nicht eine allgemeine Begnadigung,
doch eine besondere für die kriegsgerichtlich Verurtheilten auS-
geschrieben werde; 3) daß ohne Einsetzung durch den Großen
Rath kein Kriegsgericht mehr gehalten werde.

ES wurde gezeigt, daß Hr. Beat von Lerber von ganz ir-
rigen Begriffen und Auslegungen der Verfassung ausgegangen
sei, und angetragen: ihn mit seinem dreifachen Begehren
abzuweisen.

Genehmigung des Antrages: Handmehr.

Vortrag des diplomatischen Departements mit Ueberweisung
des RegierungSrathS über den am is. März erheblich erklärten
Anzug des Herrn StaatsschreiberS May, dahin gehend, daß
beschlossen werde: „ES solle für jede Art von schriftlicher Eingabe

an den Großen Rath untersagt sein, nach deren Uebergabe
an daS Präsidium ohne Einwilligung des Großen Raths irgend
eine Abänderung im Inhalt oder in den Unterschriften durch
Beifügung oder AuSlöschung vorzunehmen "

Dieser Antrag wurde in dem Vortrag unterstützt mit dem
Beifügen, daß jedes Mitglied des Großen Raths und jeder
Partikular, der einer gemachten Eingabe seine Zustimmung zu
ertheilen wünsche, dieß in einem besondern Schreiben erklären
solle, oder mit Gleichgesinnten sich verbinden könne, um eine
zweite schriftliche Eingabe gleichen Inhalts wie die erstere, an
den Großen Rath gelangen zu lassen.

Genehmigung des Antrages: einstimmig.

Vortrag des diplomatischen Departements nebst DckretS-
entwurf über Aufstellung eines eigenen SittengerichtS für den

Helfercibezirk Hasle im Grund oder Jnnerkirchet.
Dieser Entwurf wurde nach einigen gegebenen Erläuterungen

mit einem vom RegierungSrath vorgeschlagenen Zusatz an-
genommen.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme Mehrheit.
Für gefallene Meinungen i Stimme.

Folgende Anzüge wurden rücksichtlich ihrer Erheblichkeit
in Berathung gesetzt:

1) Der am 9 April verlesene deS Hrn. Großratb Bühler,
Amtschreiber zu Erlach, betreffend den See- und Landzoll in
der dortigen Gegend.

Wegen der in Untersuchung liegenden allgemeinen Revision
des ZollwescnS wurde die Meinung eröffnet, daß dieser Anzug
nicht erheblich zu erklären sei.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit 16 Stimmen.
Gegen dieselbe Mehrheit.

2) Der am 4. Mai verlesene Anzug der HHrn. Jucker
und Blaser, dahin gehend:

a. daß der Gläubiger verpflichtet sein solle, einen ihm vom

Schuldner aufgekündigten Tittel an einen Drittmann ohne

Währschaft zu übergeben; ^ ^!>. daß auch einem Bürgen, der sich von der Burgschaft befreie«

will, gegen seine Abzahlung der Tittel mit einer Uebergabe

abgetreten werden solle;



e. daß die Verordnung des Zinsfußes der Gültbriefe aUfge.
hoben und dem Gläubiger und Schuldner überlassen werde,
sich deßhalb zu vereinigen;

à. daß das Ergebniß der Untersuchung über diese Gegenstände
dem Großen Rathe in möglichst kurzer Frist vorgelegt werde.

Nach kurzer Diskussion über die verschiedenen Punkte wurden

sie alle erheblich erklärt.

Abstimmung:
1) Für a Mehrheit.

Dagegen 20 Stimmen
2) Für K Mehrheit.

Dagegen 6 Stimmen.
z) Für c Einstimmig
4) Für ä Mehrheit.

Für Auslassung 17 Stimmen.

3) Der am 8. April verlesene Anzug des Hrn. v. Gumoens,
dabin gehend, daß der am 17. Hornung 1836 in Berathung
gelegene Dekretsentwurf über ein von Gemeinden zu Bestreitung
ihrer Munizipalausgabcn zu erhebendes Ohmgeld neuerdings
zur Berathung gebracht werde.

Abstimmung-
Für die Erheblichkeit 37 Stimmen.
Gegen dieselbe 3Z „

(Die übrigen der 83 Anwesenden stimmten nicht)

Durch ein vom 4. Mai datirteS Schreiben der HHrn.
Freiberg und Laresche an den Hrn. Landammann erklären sie,
daß sie das dem Großen Rath eingereichte, am 16. März dem

RegierungSrath zur Untersuchung zugesandte Begehren, um Un-
terstützung ihrer Handelsakademie, zurückziehen, worüber bereits
ein Vortrag aus dem Kanzleitisch liegt.

ES wurde beschlossen, hievon dem RegierungSrath Kenntniß
zu geben.

Vierte Sitzung.

Donnerstag, den 6. Mai.
(Morgens um S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Mcßmcr.
Nach Verlesung des Protokolls wurden die am 3. Mai

aus den Kanzleitisch gelegten in den VcrhandlungSblättern von
jenem Tag angeführten Z Vorstellungen und Bittschriften nach
Antrag der Bittschriftenkommission dem RegierungSrath zur
Untersuchung und Berichterstattung gesendet.

Nun wurden folgende Anträge verlesen:
1) des Hrn. Fellenberg, betreffend die Schullehrerbildungskurft;
2) des Hrn. Neukomm, die Errichtung einer Kontrolle über

die Anzüge begehrend.

Mahnung deS Hrn. Fcllenberg zur Wegräumung der Uebel-
ftände, die aus mangelhafter Exekution deS von dem
Großen Rathe für die Republik Bern ertheilten Zehnt-
gesetzeS hervorgehen.

Fellcnberg. ES sind bereits zu mehrern Malen dieser
hohen Versammlung Anzüge über den Gegenstand meiner
vorliegenden Mahnung vorgetragen worden, und der Große Rath
hat sich endlich in unserer letzten Wintersitzung durch einen von
mir eingereichten Anzug bewogen gefunden, zu beschließen, daß
in dieser Sommersiyung ein gesetzlicher Entscheid über
die eingereichten Anträge erzielt werden solle. Diese Anträge
bezwecken nichts anders, Tit., als die durch unsere Staals-
vcrfassung unsern Staatsbürgern gewährleistete Gleichstellung
vor dem Gesetze, die ebensowohl hinsichtlich auf die zu entrichtenden

Zchntabgaben, als in allen andern möglichen Beziehungen
stattfinden soll. Dagegen haben sich zehntberechtigte Korpora.

tionen und Privaten erhoben, die da glauben, der Staat habe

kein Recht, gesetzltche-Verfügungen über andere, als die ihm
zukommenden Zehntabgabett zu treffen. Die Verfechter solcher
Einwendung bemerken uns, der Große Rath habe wohl von den

StaatSzehnlen, so viel als ihm belieben möge, verschenken
dürfen, aber von denjenigen Zehnten, die andern Korporationen
oder Privaten zukommen, dürfe er nichts verschenken. Dagegen
muß ich erwiedern, daß der Große Rath, als Stellvertreter deS

Bernervolks, ebensowenig die Rechte dieses letztern, als diejeni-
gen irgend einer andern Korporation oder eines einzelnen Pri-
vaten verschenken dürfe. In solch einem Falle hat sich der
Große Rath vielmehr als gewissenhafter Garant deS Eigenthums
des gesammten Bernervolks, oder, was gleichviel heißt, des
Staats anzusehen, und darnach zu handeln; das ist auch in
der Abfassung des in unserer Republik bestehenden Zehntgeftpes
geschehen; eS ist durch dasselbe nur die gegen alle reellen Staats,
und Privatinteressen verstoßende Zehntentrichtungsweise also mo-
difizirt worden, daß sie sich sofort rechtfertigen läßt. Es ist
also im Grunde durch dieses Zchntgefttz eine Maßregel aufge-
stellt worden, welche alle Zehntberechtigten in dem Genusse ihrer
Rechte, wie er billiger Weise von Rechtswegen bestehen kann,
schützt. Da ist aber kein Grund zu finden, um das Zchntgefttz
nicht auf das gesammte Volk anzuwenden und besondere Abthci-
lungen von Staatsbürgern davon zu dispensiren. Auch der Ein.
wurf, daß man keine retroaktive Gefttzesaiiwendung zugeben
dürfe, fällt dahin; denn eS ist da um nichts weniger zu thun,
als darum, das Gesetz rctroaktiv anzuwenden; eS beschlägt einzig
und allein die Zukunft. Es mag übrigens der endliche Beschluß
des Großen Raths über den Gegenstand ausfallen, wie er will,
so gebührt es sich, daß seinem obenangeführlen Beschluß zufolge,
diese Angelegenheit in der gegenwärtigen Sommcrsitzung erledigt
werde. Dieß gebührt sich da um so mehr, weil durch das Zehnt-
gefttz, wovon hier die Rede ist und durch die dagegen zugelassc-
tun Exzeplionen Prozesse entstanden sind, welche den betreffende»
Staatsbürgern große Nachtheile zufügen und nur vermittelst
eines endlichen Großrathsbeschlusses, falle er auS, wie er wolle,
baldigst abgethan werden können. Der Mahner trägt daher
ehrerbietigst auf Erheblichkeitserklärung und unverzügliche
Wirksamkeit seiner Mahnung an.

Für Erheblichkeit der Mahnung: Handmehr.

Vortrag des diplomarischen Departements — mit cmpsch.
lender Ucberweisung des RcgierungSraths — über eine an den
Großen Rath gerichtete Vorstellung der Viertelögemcinden Auswyl
und Rohrbach, worin sie um Aufhebung des Beschlusses des
RegierungsrathS vom 30. Oktober 183Z ansuchen, welcher auf
daS Begehren der drei übrigen VicrtelSgcmeindcn der Kirchhöre
Rohrbach (nämlich Graben, Oeschenbach und Kleindietwyl) die
Trennung deS bisher für das ganze Kirchspiel vereinigten
Armen- und VormundschaflSwesens und Verrheilung desselben
auf die Viertclögeincinden ausgesprochen hat.

Das Ansuchen jener 2 Gemeinden beruht auf der Ansicht,
daß der erwähnte Beschluß den Vorschriften der Verfassung und
deS Kommunalgesetzes zuwiderlaufe, und nicht in der Befugniß
des RegierungsrathS gelegen sei, sondern bloß vom Großen
Rathe hätte gegeben werden können.

Im Vortrag wurde aezeigt, daß die getroffene Verfügung
in der Befugniß des RegiernngörathS gestanden, daß weder eine
Gemeinde aufgehoben noch eine neue errichtet worden sei und
daß man im Beschluß den Entscheid des kompetenten Richters
für alle durch die Trennung allfällig streitig werdenden
Verhältnisse vorbehalten habe. AuS diesen Gründen ging der Schluß
deS Vertrags auf Abweisung.

In der eröffneten Umfrage unterstützte man einerseits die
in der Vorstellung dargestellten Ansichten, andrerseits aber setzte

man die vom RegierungSrath angegebenen Gründe noch weiter
auseinander.

Abstimmung.
Für den auf Abweisung gehenden Antrag 62 Stimmen.

„ die gefallenen Meinungen .27 „

37



Vortrag des Departements des Innern über eine am 19.
Februar vom Großen Rath zur Untersuchung gewiesene Vor.
stellunq der Gemeinden Köniz, Bümpliz, Rcueneck, Mühlebcrg
und Fraucnkappelcn.

Zufolge VortragS waren die Exponenten bereits in einer
Vorstellung vom t7. Oktober 183Z mit dem Begehren cingckom-
men, daß ihren Armen wieder zn dem früher gehabten Bezug
von Brennholz aus den der Bnrgergemeinde von Bern zugehörigen

Waldungen Forst, und Spielwald verhelfen werde. Die
Exponenten waren jedoch unterm 23. Dezember 183Z vom Re-
gierungSrath mit ihren Forderungen an den Zivilrichter gewic.
sen worden. Nunmehr ward sowohl vom Departement deS Innern
als vom Regierungsrath angetragen/ die Pctcntcn mit Hinwci.
sung auf gedachten Beschluß in ihrem wiederholten Begehren
abzuweisen.

Der Hr. Berichterstatter hat nichts beizufügen.

Wehren/ RegicrungSstatthalter. Der vorliegende Gegenstand

ist für die betreffenden Gemeinden und Ortschaften / die
sich im Vertrauen / ihr gerechtes und billiges Begehren werde
nicht unberücksichtigt bleiben/ an diese hohe Behörde wendeten/
von höchster Wichtigkeit. Wie Sie/ Tit./ aus der eingercich.
ren/ den Sachvcrhalt wahr und gründlich darstellenden Vor.
stcllung der exponircnden Gemeinden werden entnommen habe»/
ist den dortigen Armen seit unvordenklichen Zeiten Holz aus
den Forst - und Sptelwaldnngen ertheilt worden. Die Beweise
dafür hier anzuführen/ scheint mir um so überflüssiger/ als diese/

wegen der Wichtigkeit der Sache / allen Mitgliedern dieser
hohen Behörde im Drucke zugestellte Vorstellung sie ausführlich
enthält/ so daß Jeder sich daraus die Gewißheit verschafft ha-
den wird/ daß das fragliche BeholzungSrecht jener Gemeinden

zwar vielseitig beschränkt/ nie aber ganz aufgehoben/ sondern —
waS wesentlich ist — durch die erneuerte Gerichtösatzung von
16 <Z ausdrücklich vorbehalten wurde. — Ich habe auch noch
die Dokttmeiitenbücher im AmtSarchiv zu Laupen nachgeschlagen/
und mehrere Rathöbeschlüsse darüber gefunden / unter andern
einen von 17^2, in Folge dessen nicht nur den Arme»/ sondern
auch den Bemittelten/ wenn sie nicht eignen Wald besaßen/

Holz auS jenen Waldungen verabfolgt werden mußte. ES er-
gicbt sich ferner aus einem Nathsbcfchlusse von isli/ daß auch

Laupen Anspruch auf Bcholzung in jenen Waldungen hat/ und

zwar infolge einer Gegenprästation/ die darin bestanden: „daß
der Staat ans den dortigen Auen Wedele» zu den Schwcllincn
und Landberinnen genommen (der Redner lieSt hier eine Stelle
aus dem angeführten Nathsbcfchlusse): Als die Liquidationskommission

im Jahr 1803 der Stadt Bern den Forst zuschrieb/ woll-
reu einige Gemeinden ihre Rechlsame geltend machen / allein es

scheint kein Glücksstern für sie obgewaltet zu haben; denn man
will sich noch erinnern / daß einem AuSgcschossenen einer Ge-
meinde/ infolge der gethanen Schritte/ einige Zeic Quartier in
der Gefangenschaft angewiesen worden/ womtt dan» auch den

andern die Lust vergangen sei/ ihr gntcS Recht ferner zu
verfolgen. So geht die Sage; aktcnmäßig ist mir dieses nicht be-

kannr geworden. Soviel ist richtig/ daß auch noch seit der Ver-
schlagniß/ welche die Liquidationskommission gemacht/ wenn sie

der Stadt Bern den Forst zusicherte / ohne die Rechtsamen je.
ner Gemeinden anzuzeigen/— daraus jeweilen Armenholz »erzeigt/
jedoch immer weniger / und mit der neuen Ordnung der Dinge
versiegte die Quelle so zu sagen ganz; nur aus einem Theile deS

SpielwaldcS werden zur Stunde noch Arme bcholzet. Auf diese
Weise verschwand jenes Recht der Arme»/ d. h. eS wurde ihnen
entzogen, waS für jene Gegenden um so drückender ist und um
so härter erscheint / als offenbar und außer allem Zweifel dar-
gethan ist/ daß sie wenigstens so viel Ansprüche auf BeHolzung
im Forste habe,,/ alS andere Gemeinden / mit denen die Regierung

jetzt kantonnirt; oder / möchte ich fragen/ sind nicht sehr
viele Nechtsamegcmcinden im Lande/ die wahrlich um kein Haar
bessere Titel nachweisen konnten/ als die cxponirenden/ und nun-
mehr durch jene KamonnementSverträge zu einem beträchtlichen
Waldeigenthum gelangten. Tit./ Recht und Billigkeit sprechen
durchaus für die Sache; ich darf daher unbedenklich die
Aufmerksamkeit dieser hohen Behörde dafür in Anspruch nehmen (we.
gen Geräusch konnte hier der Redner nicht verstanden werden).
ES könnte hier noch Manches für die Sache angebracht werden/

allein ich beziehe mich auf die Vorstellung selbst/ und glaube
vorläufig dahin schließen zu sollen: daß einstweilen darüber nicht
entschieden / sondern der Entscheid verschoben bleiben möchte/ bis
die angebahnte DotationSbcreinigung erörtere sich befindet.

Rufen er. Ich theile die Ansichten deS Hrn. Präopinan-
ten über diesen Gegenstand vollkommen und unterstütze seinen
Antrag bestens. ES ist in meinen Augen unbestritten und in der
Vorstellung* erweiSlich dargethan/ daß die cxponirenden Gemein,
den Nutzungsrechte an den fraglichen/ in ihren Kreisen liegen-
den Waldungen besaßen und ausübte»/ um welche sie allgemach
im Lauf der Zeiten gebracht wurden. ES wäre doch nun höchst
bemühend für die Gemeinden / wenn sie vom Staat an den
Zivilrichter gewiesen würden und prozediren müßten/ um den Versuch

zu mache»/ wieder in den Besitz dessen/ was sie früher
ohne Widerrede bezogen/ zu gelangen. Ich hoffe/ der Große
Rath der regcnerirtcn Republik Bern werde die Vorstellung
wenigstens in so weit würdige»/ daß er/ wie angetragen wird/
nicht darüber entscheidet/ biS die Dotationsangelegenheit wieder
hier zur Behandlung gekommen sein wird.

Stettler. Ich nehme auch die Freiheit/ ewige Bemerkungen

über den obschwebenden Gegenstand zu machen / um so
da mehr / als ich auch auf den vierseitigen Antrag der Behörde,
alS Mitglied der Iorstkommissio» / eingewirkt habe. Tit. / ich
glaube/ eS sei allerdings wichtig für die betreffenden Gemein,
den/ zu Nutzungsrechten an den fraglichen Waldungen zu
gelangen; eS ist aber auch eben so wichtig/ daß der Große Rath
sich nicht mit Gegenständen befasse/ die als privatrechrlicher Natur

vor den Zivilrichter gehören. Die Stadt Bern hatte vou
jeher Nutzungsrechte an den fraglichen Waldungen/ so auch die
exponircnden Gemeinden. Später hat aber die Stadt den Forst
getauft/ und ist von da an Eigenthümer desselben gewesen bis
zur Revolution im Jahr 1798/ wo bei veränderten Verhältnis,
sen derselbe als Nationalgut erklärt wurde. Anno 1803 war
der Forst sammt dem Spielwald durch Verfügung der
eidgenössischen Liquidationskommission wieder Sladtcigenthum geworden,

In der dahcngen Dotation steht nichts anderes / als der
Forst werde jetzt Eigenthum der Sradt Bern. Während der
helvetischen Zeic sind auch diese Gemeinden vor die Verwal-
lungSkammer getreten/ woraufhin ihnen dieselbe diese Rechte
zugesprochen hat. Im Jahr 1803 nach dem LiquidationSakr
brachten sie diese Anlicgenheit wieder vor die MedialionSregie-
rung; diese wies sie an den Zivilrichter; dort hätten sie sich
Recht suche» sollen; die Gemeinden unterließen jedoch diesen
Schritt. Nun kommen sie aber wieder mit dem nämlichen Be-
gehrcn vor die gesetzgebende Behörde; ich begreife dies; eS ist
halt viel kommlicher/ einen Andern eine Sache für sich aus-
fechten zu lassen/ als selbst vor dem Richter sich Recht zu
suchen. Seitdem die Betreffenden mit Gcltendmachung ihrer
vermeintlichen Ansprüche an den Zivilrichter gewiesen wurden/ sind
über 30 Jahre verflossen; da frägt sich/ ob nicht allenfalls die
Stadt das Recht der Verjährung geltend machen könnte. Der
Entscheid der hierseiligen Streitsache kann jedenfalls nicht Sache
der DotationSkommifsion sew/ sondern derselben kommt bloß zu,
zu untersuchen / was dem Staate uud waS der Stadt gehöre :
aber nicht auSzumttcelN/ ob Gemeinden Nechtsansprachen auf
Waldungen haben; eben so wenig kömmt dieß dem Großen Rath
zu; denn cö handelt sich da um die Frage von Mein und Dein,
welche vor den Zivilrichter gehört. So fand man die Sache
im Departement/ in der Forstkommisstonim NcgierungSrath.
Um so weniger möchte ich mich von Seite des Großen Rathes
mit derlei Ansprachen befassen/ da bereits von andern Seiten
ähnliche Begehren/ namentlich von Völligen/ eingelaufen sind
und vielleicht noch eine Menge einlaufen werden/ so daß der
Große Rath einen großen Theil seiner köstlichen Zeit mit
solchen Sachen verlieren würde/ wenn er sich darein einließe.
Mein Schluß geht also einfach dahin/ daß man die Gemeinden
mit ihren Reklamationen an den Richter weise.

Monnard. Ohne den Behörden/ welche in dieser Sache
verhandelte»/ zu nahe zu treten/ glaube ich doch/ die Sache
sei wichtig genug / um nicht so darüber hinwegzugehen, sondern
von uns in Beachtung genommen zu werden. Die Gemeinden
wollen nicht den Wald alS Eigenthum ansprechen, sondern nur
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althergebrachte Rechte der Benutzung Behufs ihrer Armen wie.
der geltend machen. Ich stimme also zu dem Schlüsse des Hrn.
RegicrnngSstatthalters Wehren, um doch wenigstens den
Gemeinden zu zeigen, daß man die Sache einer nähern Untersu-
chung würdige.

Iuker. Auch ich muß dem Antrage des Herrn Regie.
rungöstatthaltcrS Wehren meine Zustimmung geben. Ich glaube,
es sei der Fall, diese Sache unentschieden zu lassm, bis die
Dotationögeschichte erledigt sein wird, um so mehr, als seither
noch eine andere Gemeinde, nämlich die von Bollingen, mit
einer ähnlichen Reklamation in Bezug auf das Grauholz eingelangt

ist. Wenn die Stadt diese Waldungen vom Staat
empfangen hat, so übernahm sie damit nicht nur die Rechte,
sondern auch die damit verbundenen Pflichten. Wenn nun früher
der Staat die Pflicht hatte, auS diesen Waldungen den Armen
Holz zukommen zu lassen, so ist diese Pflicht bei'r Uebertragung
auch an die Stadt übergegangen.

Mai. Ich habe schon oft bemerkt, daß seit einiger Zeit
die Tendenz herrscht, den Großen Nach zu Alles in Allem zu
machen; der Große Rath soll, meint man, nicht bloß da sein,
um Gesetze zu erlassen, sondern auch in den Geschäftskreis deS

NichtcramlcS und der Vollziehung hinüber zu greifen. Wo
bliebe bet so bewandten Dingen die Verfassung? wo bliebe die
Trennung der Gewalten? Die Frage, die nun heute hieher
gebracht wird, ist eine Frage über Mein und Dein, und gehört
ihrer Nacur nach vor den Z-vilrichter. Wenn man darauf an-
trägt, diese Sache der DotaiionSkommissson zuzuweisen, so muß
ich'fragcn: WaS soll diese Kommission? was »st ihre Aufgabe?
So viel ich weiß, steht im Bericht der DotatlonSkomimssion
kein Wort von dieser Sache. Diese gehört, wie gesagt, vor
den Zivilrichter, habe sie nun Bezug auf die Stadt öder den

Staat. Warum denn eigentlich soll der Große Rath hier ein.
schreiten Weil, wenn er nicht einschritte, die Gemeinden in
den Fall kämen, zu prozedircn. DicS ist eine seltsame Folgerung.

Also um die Gemeinden dieser Unmuße zu entheben, soll
der Große Rath hervortreten und mit dem Degen in der Hand
die Sache ansfechten, nach dem Vorbilde des Don Quixotre.
Eine solche Rolle zu spielen, wird doch hoffentlich der Große
Rath nicht Beruf fühlen. — ES zeigt von einer großen
Verwirrung der Begriffe, solche Begehren an den Großen Rath zu
bringen sowohl, alS sie hier zu behandeln. Wenn übrigens die
Gemeinden wirklich aus den fraglichen Wäldern Armcnhol; be.

zogen, so fragt sich erst noch, ob da denn eigentlich ein Recht,
oder nicht vielmehr bloß guter Wille, Mildthätigkeit des Eigcn-
lhümerS zum Grunde lag. Ich bekenne frei und offen, ich werde
mich, als Beschützer von Waldungen, wohl hüten, ferner mehr
einen Splitter daraus an Bedürftige zu verabreichen, weil sonst

diese am Ende daraus ein Recht mache» könnten. Mein Schluß
geht folgerecht dahin, die Petcntcn zum Versuch der Geltend-
machung ihrer vermeintlichen Rechte vor den Zlvilrichler zu
weisen.

Iuker. Ich habe noch eine kleine Berichtigung
anzubringen. ES ist nämllch nicht von der Gemeinde Bollingen die
reklamirende Vorstellung ausgegangen, sondern 74 arme Hausväter

haben dieselbe unterzeichnet, welche nicht zu prozediren
vermögen; desto billiger wäre eS, wenn die oberste LandeSbe-
Horde, alö Beschützerin und Vormünderin der Armen, hier in'S
Mittel träte.

Abstimmn» g.

Für den Antrag ZK Stimmen.
>, gefallene Meinungen 37 >,

Vortrag des Baudepartements über Erbauung einer
Straße von Zweisimmen nach Saanen.

Tscharner, Schultheiß. Der fragliche Straßenbau, Tit.,
ist bloß eine Fortsetzung eines früher begonnenen Werkes, zu
dessen Vollendung Sie, Tit., nun berufen sind. Infolge des
Beschlusses des Großen Rathes vom 2t. Juni 1834 ist für diese

Straße eine neue Linie bezeichnet worden, die nirgends ein
stärkeres Ansteigen alS Z Prozent hat. Die Länge beträgt so,126
Fuß und die Breite ist auf tk Fuß berechnet. Die Enlschädi-
gungen werden sich auf Fr. 30,000 belaufen und die Kosten deS

Banes auf Fr. 170,000, so daß die Gesammtkosten Fr. 200,000
betragen. Von den im Jahr 1834 Fr. 40,000 sind Fr. 27,675
auf Entschädigungen verwendet worden; und nun wird über die
bleibenden Fr. 12/122 noch um eine Anweisung von Fr. so,000
für daS Jahr 1836 angesucht, welche Summe jedoch bei starkem

Fortgang der Arbeiten nicht hinreichend sein würde. Da
nun alle Vorbereitungen zu sofortigem Beginnen deS Werkes
getroffen sind, so wird eS nöthig sein, diese Summe zu bewilligen

; worauf ich auch im Namen des BaudcpartementS und
des RcgierungSrathcS ehrerbietig antrage.

Abstimmung: einstimmig.

Vorträge deS Departements deS Innern und deS Finanz,
départements über die Bewerbung des Hrn. Joh. Bernhard
Greppin, gewesenen Pfarrers zu Corban, um Erhöhung seines
LeibgcdingS.

Aus den Vortragen ergab sich, daß in Rücksicht auf die
Verhältnisse deS Hrn. Grepplv sein Lcibgcding bereits hoch ge-
stellt sei. Deßwegen wurde ans Abweisung deS Begehrens an-
getragen.

Abstimmung: einstimmig.

Anzug von 61 Mitgliedern, daS Begehren einer baldigen Bear¬
beitung der Kriminalgesetzgcbung enthaltend.

Jaggi, Obcrrichter. Bei dem allgemein bekannten höchst
bedauerlichen und kläglichen Zustande unserer Kriminalgesetze,
scheint die mündliche Auseinandersetzung der Gründe, weiche
den vorliegenden Anzug hervorgerufen haben, ganz übcrflmsig
zu sein; dessenungeachtet sei eS mir vergönnt, die vorzüglichsten
derselben in gedrängter Kürze darzustellen, und, weil eS nicht
ganz ohne Interesse für Manche sein dürfte, einige geschichtliche
Data, bezügliche auf daS bernische Kriminalwcsen, aus der letzt-
vergangenen und neuesten Zeit, voranzuschicken. Durch eine
obrigkeitliche Verordnung vom Jahr 1786 wurde die vollständige
Abschaffung der Tortur beschlossen und zugleich der Befehl zur
Bearbeitung einer peinlichen Prozeßordnung gegeben. Der da.
hcrtge Entwurf ist mir unbekannt. Im Jahr 1791 erschicu
ein zweiter solcher Entwurf, und ein dritter im Jahr 1797.
Derjenige von 1791 war, nach dem Urtheil von Sachkundigen,
eine wohlgelungene, ja in mchrern Punkten vortreffliche Arbeit,
von anerkanntem praktischem Werth; nur Schade, daß er nicht
gerade zum Gesetz erhoben wurde. Die Epoche der Helvetik
trat ein. WaS früher während Jahrhunderten nicht zu Stande
gekommen und was auch seitdem nie erhältlich war, wurde uns
über Nacht bescheerl; nämlich ein ganzer Strafkodex auf ein
Mal, das bekannte peinliche Gesetzbuch vom April 17S9. Kein
köstliches Geschenk zwar, denn eS war ein französischer Bastard,
der neben den Merkmalen seines fremden Ursprunges auch die-
jenigen einer unreifen Frühgeburt, ja der entschiedensten LebenS-
unfähigkeit an sich trug. Die demselben anklebenden Mängel
traten auch bald zu Tage; denn schon die Adoplivmuttcr, die
Helvetik, sah sich genöthigt, an dem armen Geschöpfe zu flicken.
Dieses geschah durch die Gesetze vom Jenncr, März und Juli
1800 und vom April 1801. Nun kam die Epoche der Mediation.
Durch ein Gesetz vom 27. Juni 1803 geschahen nicht nur
bedeutende Modifikationen und Abänderungen des peinlichen
Gesetzbuches, sondern dasselbe sollte von nun an bloß noch subsidia-
rische Gültigkeit haben, die bcrnische Gerichtsordnung aber das
Hanprstrafgesetzbuch sein. Ein Fortschritt und Rückschritt zu
gleicher Zeit; denn in wiefern der vierte Theil der Gerichts-
satzung, welcher von Freveln und dem Todschlag handelt, ein
Strafgesetzbuch vorstellen könne, ist jedermänniglich bekannt;
dagegen aber kann nicht gcläugnct werden, daß die Milderung
mancher Strafbestimmung deS peinlichen Gesetzes, so wie die
Aushebung vieler auf die veränderten Verhältnisse nicht mehr
passender Vorschriften, eine wahre Nothwendigkeit war. Im
August desselben JahrcS 1803 erschien die Instruktion für die
Oberanitmänner und die Amtsgerichte das Verfahren in pein-
lichen Sachen betreffend; ein mangelhaftes Machwerk, sn welchem
aber auf den Entwurf von 1791 als Leitfaden hingewiesen
wurde. Billig verwundert man sich darüber, daß das Schlech-
tere das verbindliche Gesetz, das Bessere aber bloß ein Leitstern



sein sollte; daß statt jener unvollkommenen Vorschrift nicht ge.
rade ein vollständiger Strafprozeß mit Benutzung mancher der
vortrefflichen Bestimmungen des Entwurfes von 1791 gegeben
wurde. Im November gleichen JahrS schon erschien eine Er.
läuterung obiger Instruktion, und im Jahr i8ol die Prozeß-
form gegen flüchtige Todtschläger; dann trat nach solchen
erschöpfenden legislatorischen Anstrengungen glücklicher Weise
ein Ruhepunkt von fünfzehn Iahren ein. Im Jahr 1819 endlich,
erwachte der Eifer für die Verbesserung der Strafgesetze wieder
aufs Neue. Es wurde das Gesetz über die Umwandlung der
Zuchthausstrafen gegeben; dann imHornung 1823 das Gesetz über
den Kindermord, und im Christmonat gleichen JahrS daS Gesetz

gegen betricgerische und muthwillige Geldöragcr. Dann wieder
ein Ruhepunkt von sieben Jahren! Nunmehr wollte auch die
neue Ordnung der Dinge ihre Gcschicklichkeit im Fach der
Strafgesctzgebung beweisen. Aber nichrS Neues und Vollstän.
digcS sollte geschaffen, sondern am allen Gebäude geflickt und
gestümpert werden. Die schon verstümmelte Kreatur, daö peinliche

Gesetzbuch von 1799 mußte wieder herhalten. Im Jahr
1832 machte man sich zuerst an den aufrührerischen Theil (Gesetz
über Aufruhr und Hochverrath) und dann, im Laufe 1836 und
1836 schnitt man demselben daS Dicböorgan heraus (Gesetz
über den Diebstahl). Nachdem auf angegebene Weise vier Re-
gierungen hintereinander, die Hclvetik, die Mediation, dann die
Restauration und endlich die gegenwärtige Ordnung, ihre Heilkunst

an dem armen peinlichen Gesetz von 1799 versucht haben,
ist dasselbe dadurch nicht nur nicht besser, sondern bei jeder
Operation schlechter und unbrauchbarer geworden, so daß es

dermal alâ ein arg verstümmelter Körper vor unS liegt, an
welchem nur noch einzelne krankhafte Glieder, etwelche LebenS-
zeichen verrathen. Die zahllose Menge von theils gedruckten,
theils geschriebenen Gesetzen, Dekreten, Verordnungen, Beschlüssen,

Regulativen u. s. w., die in Bezug auf jenen Srrafkodcx
im Verlauf von sieben und dreißig Jahren erschienen sind, und
demselben auf jegliche Weise zusetzen, verbunden mit ganz neuen
strafrechtlichen Bestimmungen, deren man sogar in unsern
Zivilgesetzbüchern findet, wo man dergleichen sonst nicht sucht, haben
eine solche heillose Unordnung und Unsicherheit in unsere
strafrechtlichen Institutionen gebracht, eine solche Dunkelheit und
Konfusion erzeugt, daß eS gegenwärtig in manchen Fällen
beinahe unmöglich ist, mit Zuverlässigkeit auSzumittcln, welches
von jenen Gesetzen allen einschlage; ja selbst die Gültigkeit oder
Ungültigkeit mancher derselben kommt nicht selten in Frage und
mit Recht nennt man gemeiniglich den Jubegriff unserer viel-
faltigen, überall zerstreuten und unzusammenhängenden strafrccht-
lichen Normen, peinliche Gesetze; denn in einer wahrhaft
peinlichen Lage befinden sich unsere GerichtSstellen bei Erkennung
von ectrafurtheilen. Selbst das neueste Gesetz, den Dicbstahl
betreffend, ist so ausgefallen, daß es mich gar nicht verwundern
sollte, wenn dasselbe von allen Seiten her als unbrauchbar
zurückgesendet würde. Unerklärlich und bedauerlich zugleich ist
es, daß man bei uns stets eine heilige Scheu gegen vollständige
Arbeiten im Fache der Strafgesctzgebung gehabt hat und noch
zu haben scheint, und daß man lieber mit Flickwerk sich
beschäftigt, was, nur unheilbringend, nicht weniger Zeitraubend
ist! Man sprach von jeher und spricht noch jetzt von den großen
und mancherlei Schwierigkeiten, die der Sache im Wege stehen;
allein ich sage, entweder sind diese Hindernisse unüberwindlich,
oder sie sind eS nicht. Im ersten Falle soll die Negierung dem
Volke erklären, daß es nie und nimmer eine Verbesserung seiner
Strafgesetze zu hoffen habe; im letzten! aber darf man sich/ürder
durch nichts abhalten lassen, das zu thun, waS schon vor langen
Jahren hätte gethan werden sollen, und worin die mehrsten
zivilisirten Staaten und manche Schweizcrkantonc, wie z. B.
Waadt, Aargau, Luzern und Zürich, uns mit gucen Beispielen
vorangegangen sind Hindernisse sollen und dürfen nicht ab-
schrecken und hier, Tit., paßt gerade, waS die Verfasser des

Entwurfes von 1791 in der Einleitung gesagt haben; nämlich:
daß wer nur dann Gutes stiften wolle, wenn alle Schwierigkeiten
vollkommen gehoben seien, der möge seine Absichten unerfüllt
mit sich ins Grab nehmen und auf den Borsatz Besseres in der
Welt zu stiften, ein für alle Mal verzichten. Zu den Hindernissen

gegen die Einführung neuer Strafgesetze zählt man auch
die Schwierigkeit, selbige den Sitten, den Ansichten und dem

Charakter des Volkes anzupassen, für welches fie gegeben werden.
Dergleichen Rücksichten sind allerdings zu nehmen bei Erlassung
von Zlvtlgesetzcn; wenn eS aber um Strafgesetze sich handelt,
so möchte ich bloß fragen: ob die Diebe im Kanton Zürich
mit denjenigen in unserm Kanton nicht die Schelmennatur ge-
mein haben; ob der Verbrecher bei unS sittlicher sei, als der
waadtländische Bösewicht? Ich für meinen Theil bin in dieser
Hinsicht der VolkSansichtcn so gewiß, daß ich Ihnen, Tit., ge-
radezu vorschlagen möchte, daS neueste, vortreffliche, von Zürichs
geschickten Männern ausgegangene Strafgefetzbuch bei der Be-
arbcitung deö unsrigen zum Muster zu nehmen; ja ich behaupte,
daß wir dasselbe geradezu, mit wenigen unbedeutenden Modifika-
tionen, zum Strafgesetzbuch für die Republik Bern erklären
könnten. ES liegt in unserer Aufgabe, Tit., eS ist für uns eine
unerläßliche heilige Pflicht, dem bedauerlichen Zustande, in
welchem wir unö hinsichtlich der StrafrcchtSpflege befinden, ein
schnelles Ende zu machen; wir sollen ohne Verzug die Ver-
bcsserung derselben vornehmen; aber nicht, wie eS bisher immer
geschah, nur Flickwerk machen, sondern eine Toralrevision, eine
vollständige Arbeit von Grund aus ist unerläßlich, wenn der gute
Zweck erreicht werden soll; ohne diese wäre kein Nutzen, sondern
nur größeres Unheil gestiftet. Ich schließe auf Erklärung der
Erheblichkeit und Dringlichkeit des vorliegenden Anzuges.

Fellen berg. Ueber die Dringlichkeit der für unsere Kri-
minalgesetzgebung verlangten Reform kann nur eine Stimme
unter unS walten; aber über die Schwierigkeiten, die dabei zu
überwinden sind, finden sehr verschiedene Meinungen Statt.
Wer nur den chaotischen Zustand unserer bisherigen peinlichen
GesetzeSclemence mit den Gegensätzen, die darin vorkommen. in'S
Auge faßt, und die Verstöße, die sie gegen eine versiitlichende,
wahrhaft humane Gesetzgebung zu Tage bringen; wer sich sofort
vornehmen möchte, aus solchen Elemente» ein befriedigendes
System peinlicher Gesetzgebung zu erbauen, — der muß
nothwendig über den AuSgang seines Vorhabens in Verzweiflung
gerathen. — Man verliert sich da in einem Labyrinth, in dem
eS kaum möglich ist, über den Bäumen den Wald zu erblicken,
und sich auS so vielen zur Verwundung der Mißlichsten Uebel-
ftände vorgenommenen Flickereien zu allgemeinen Grundsätzen
zu erheben. Die Gesetzeskundigen hingegen, welche, in wahrhaft

humanem, ächt christlichem Geiste, von d.'N Grundsätzen
der allgemeinen Menschenliebe ausgehen und die Fortschritte in'S
Auge fassen, welche in der peinlichen Gesetzgebung bei den mehrsten

zivilisirten Völkern unserer Zeit, namentlich in den
österreichischen, preußischen, baierischen und mehrern andern deutschen

Staaten, wie auch in Frankreich, in Amerika und in einigen

Schweizerkantonen gemacht worden sind, um, infolge einer
vergleichenden Prüfung dieser verschiedenen Vorarbeiten, die
gediegenen Resultate einer reifen Untersuchung derselben unbefangen

unserm Vaterland zuzueignen, — die werden das Ziel, daS

wir uns vorsetzen sollen, sicherlich keineswegs verfehlen. (Der
Redner empfiehlt zu dem Ende ganz besonders den „Grundriß

zur vergleichenden Darstellung des Kriminalrechts,

als Neper tori um für die Revision der
Gesetzgebung von III-. C E. v- Wendt, in Verbindung mit den

Mitgliedern eines juristisch praktischen Instituts.") ES kömmt
in der Äriminalgcsetzgebung in unserer Zeit nicht sowohl darauf
an, die speziellen Eigenheiten dieser oder jener Völkerschaft, als
vielmehr darauf, die allgemeinen Humanisirungsbedürfnisse zu
beachten. — Meine Schlußanträge gehen dahin, daß hinläng,
liehe Preise auf gelungene Ausarbeitung der angedeuteten Art
ausgeschrieben werden, und daß einer von dem Großen Rath
aus' kenntnißreichen und praktischen Männern zusammen zu setzenden

Kommission der Auftrag ertheilt werden möchte, über die

nach einem zu bestimmenden Termin einzusendenden Preiöschrif-
ten unserer höchsten Landeöbehörde einen zweckmäßigen Bericht
zu erstatten.

Belrichard. Ich theile, waS die Sache an und für sich

anbetrifft, völlig die Ansichten des Urhebers der Motion; allein
es würde mir natürlicher scheinen, daS peinliche Gesetzbuch dem

peinlichen Prozeßverfahren vorangehen zu lassen, auS dem Grunde,
weil es möglich, ja sogar zu wünschen ist, daß man zur Zeit
der Revision unserer Verfassung unsere GerichtSorganisation
erneuern, oder wenigstens, daß es sich schicken würde, die Re-



daktion dieses Gesetzbuches bis zur Errichtung der Kriminalge.
richte aufzuschieben, wie es die Verfassung begehrt. — In
diesem Sinne unterstütze ich die Motion.

Für Erheblichkeit des AnzugeS: Handmehr.

Anzug des Herrn Stettler zu Einführung des Fall-
beileS (Guillotine) für Todesstrafe.

Stettler bemerkt, daß er einzig aus Rücksichten der reinsten

Humanität — und nicht etwa aus Blutdurst — den Anzug
zu Einführung dieses früher — wegen des damit in der Schreckens-
zeit der französischen Revolution gemachten Mißbrauches — so

verhaßten Fallbeiles gestellt habe. Da man im vorigen Jahre
die Fortdauer der Todesstrafe anerkennt habe, so gebiete nun
die Pflicht der Humanität, den Uebergang vom Leben zum Tode
dem armen Sünder so wenig schmerzlich, alö möglich, zu
machen. Dieser Zweck werde nun durch die Guillotine besser er-
reicht, als durch das Schwert, indem die Scharfrichter nicht
im Fall seien, durch häufige Nebung die nöthigste Fertigkeit im
Schwertstreich zu erhalten; d'rum sei das Fallbeil in ganz Frankreich

eingeführt und auch in neuester Zeit in das Zürcher'sche
Gesetzbuch aufgenommen worden. Um also doch wenigstens dem

armen Unglücklichen noch die Garantie zu geben, daß er nicht
durch Fchistreiche des Scharfrichters noch Marter leide, stimme
er für Erheblichkeit des AnzugeS.

Ob recht verdankt dem Anzüger seine Menschlichkeit, glaubt
jedoch, es wäre noch mehr für den armen Sünder Schonung
getragen, wenn er nicht am heitern hellen Tage, sondern mit-
ten in der Nacht hingerichtet würde. Dieß würde zudem einen
imposanten Eindruck bei den Leuten zurücklassen, während eS am
Tage oft zu einem wahren Spektakel ausarte und beinahe nur
eine Augenweide für das Volk sei, wie die Sriergefcchte in
Spanten. Und damit diejenigen, welche es zunächst angehe, ein
Exempel nehmen könnten, wünscht er die HinrichtungSscene
gerade mitten vor dem Schcllenwcrkgebäude vor sich gehen zu
lassen.

Fellenberg bemerkt, daß allerdings auch in dieser Be-
ziehnng eine Reform für die peinlichen Gesetze stattfinden sollte;
den bereits angeführten Gründen sei noch derjenige anzureihen,
daß wir verpflichtet seien, den bis dahin aus der Reihe ehren-
werther Bürger mehr oder weniger verdrängten Scharfrichterstand

wieder in den Genuß seiner allgemeinen Menschen, und
Bürgerrechte einzusetzen (der Redner führt da ein Beispiel einer
Enthauptung an, bei der der Scharfrichter aus Verzweiflung
über eine mißlungene Exekution sich selbst entleibt hat). Für
die Ansicht deö Hrn. Präopinanten, bezüglich auf den öffentli-
chcn Hinrichtungsspektakcl, spreche auch das Beispiel der
nordamerikanischen Freistaaten, in welchen Öffentlichkeit
der Hinrichtung -gesetzlich abgeschafft worden ist. Schließlich
trägt er darauf an, daß die Behandlung der auf diese Gegen-
stände bezüglichen Anträge verschoben werden möchte», bis die

Behandlung der vorhabenden Kriminalgcsctzcsreform werde vor-
genommen werden.

Tsch.erncr, Regierungsrath, glaubt, der beabsichtigte
humane Zweck werde durch die Guillotine nicht erreicht, indem
die dahcrige Zeremonie für den Unglücklichen viel schrecklicher
sei, als die des Schwertgcbrauchcö. Er trägt ebenfalls darauf
an, diese Sache bis zur Zeu, wo eS sich um die Abfassung einer
neuen Kriminalgesetzgcbung handeln werde, zu verschieben.

Joneli verkennt die gute Absicht deö AnzügcrS nicht; ficht
aber ln dem Fallbeil mehr eine Erleichterung für den Scharf,
richter, alS eine Schonung für den armen Sünder; denn das
Geräusch beim Herablassen des Messers sei für denselben gar er-
schreckend, und der zerrende Schnitt der Guillotine set viel
schmerzvoller, als der Schwertstreich.

M ant, Gerichtspräsident, stimmt dem Hrn. Präopinanten
nicht bei; denn das Fallbeil zerre nicht, sondern schneide, und
sei jedenfalls viel sicherer, als daS Schwert, bei dessen Ge.
brauch oft, wie er selbst gesehen, mehrere Streiche gethan wer-
den müssen.

Cerf. Infolge der bürgerlichen Verfassung des Klerus
von Frankreich, alS die Arme nicht mehr hinreichen konnten
für die Nicdcrmetzclungen, erfand man die Guillotine; und nun
in den gegenwärtigen Umständen kommt man mir dem Vor.
schlage, sie wieder cipzurtchten. Nachdem bereits mehrere
Philanthropen den Wunsch geäußert haben, die Tndesstrafe
abgeschafft zu sehen, da man so eben in dieser Sitzung für den Vor-
schlag, ein nencS Strafgesetzbuch zu machen, gestimmt, schlägt
man Ihnen vor, die Frage zu präjndizircn. Ich stimme für
Zurückweisung deS Antrags.

A b sti m m u n g.

Für Erheblichkeit deS Anznges lu Stimmen.
Dagegen 37 „

Zum Schlüsse der Sitzung wurden vom Hrn. Landammann
folgende ihm von der Bittschriftenkommission zu Handen des
Großen Raths übersendete Vorstellungen auf den Kanzleilisch
gelegt:

1) Vorstellung von vielen Partikularen aus Thun, Schangnau,
Nöthenbach, Wachseldorn, Gützischwendi nnd Unterlangenegg,
daß eine Verbindungsstraße über SteffiSburg, Schwarzcnegg
und Schangnau nach dem Kanton Luzern angelegt werde.

2) Vorstellung von mehrcrn Jagdliebhabern anS dem Amts¬
bezirk Aarwangcn, verlangend Modifikation deS f. ll) des
JagdgesetzeS.

3) Vorstellung deS NationalvereiuS des Bezirkes Aarwangen,
verlangend, daß der Streit zwischen Frankreich und Basel,
landschaft von unsrer Negierung als eidgenössisch erklärt
werde.
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Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 1836.

(Nicht offiziell.)

Fünfte Sitzung.

Freitag, den 6. Mai l836.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meß nier.

Nach dem NamcnSaufrtife, welcher eine große Zahl Abwe.
sender zeigt, und nach Genehmigung deS Protokolls legt der
Hr. Landammann auf den Kanzleilisch:

1) Anzug von Hrn. Romang, betreffend Abänderung der Vor.
(christen über Einschreibung von Akten und einiger Best im-
milngcn deS EniolumcntcntarifS;

2) Vortrag der Iustizsektion über verschiedene Ehchinderntß.
dispensationSbegehren;

Z) Vortrag der Iustizsektion über ein Begehren der Burger.
gemeinde WimmtS, wegen Aufhebung ihrer Statiitarrcchte.

Tagesordnung:
Anzug deS Hrn. NegicrungSralhS Stockmar vom 12. De.

zcmber vorigen IahreS über Oeffentlichkeit der Sitzungen
deS RegicrungSrarhcS,
Es wird die von den Herren Plüß und Oberrichter

Iaggi in Bezug auf diesen Gegenstand gestellte Mahnung
verlesen, so wie ein dahcrigcr Bericht deS diplomatischen

Departements.
Stockmar. Tit., die Oeffentlichkeit ist eine Frage, die

schon so oft in den parlementarischen Versammlungen debattirt
und so oft in den Tagblättern behandelt worden ist, daß ich
durchaus nicht im Sinne habe, die Frage unter ihrem rein
theoretischen Gesichtspunkt zu untersuchen. Ich will mich daher
auf dieselbe bloß in ihren praktischen Beziehungen auf unsern
Kanton einlassen. Indem ich die Frage, ob es nicht für uns Re-
publikaner ehrenvoller wäre, den andern Staaten daS Beispiel
einer völlige» Oeffentlichkeit zu geben, beiseits lasse, will ich
vorerst eine andere Frage, die viele Bürger sich gestellt haben,
auswerfen: Werden wir gut regiert? Wenn die Antwort hierauf
nicht ftctS negativ war, so war sie doch sehr oft ungenügend;
was mich anbetrifft, als Bürger, als Mitglied des Großen
Rathes und deS RcgicrungSralhs, so zaudere ich nicht, zu glau.
bcn, daß wir nicht gut regiert sind, und sind wir cS nicht, so

sollen wir die Ursache davon suchen, so wie die Mittel, den

Stand der Dinge, wie er ist, zu verbessern. Seit langem ver-
mengt man nicht mehr in unserm Kanton die zwei obersten
Behörden, die man, Regierung zu nennen, übereingekommen ist;
man macht einen Unterschied zwischen dem RegierungSrath und
dem Großen Rath. Ja gewiß, wenn in unserm Lande Zufriedenheit

herrscht, wenn man für die Zukunft Hoffnungen hegt,
so ist der Grund der, daß man Zutrauen in den Großen Rath
hat, daß man an ihn seine Wünsche richtet und auf ihn seine

Hoffnungen gründet. Erheben sich dagegen Klagen, offenbart
sich hie und da Acngstlichkcit in der Bevölkerung, so ist der

Gang des RegicrungörathS die Ursache davon. Ich will diese
Vorwürfe nicht auf eine Zeit hinaufschieben, die früher ist als
mein Eintritt in diese Behörde; allein ich bin überzeugt, daß
alle Fehler, die wir seit dem neuen Jahre begangen haben,
vermittelst der Oeffentlichkeit vermieden worden wären. Ohne
Zweifel wird man nicht ermangeln, die Neuerung, die ich
vorschlage, radikal zu nennen, zu sagen, sie passe nur für Utopien (daS
Schlaraffenland); und dieselbe unter die politischen Träumereien
zu zählen, gegen die man seit einigen Jahren so sehr loözog.
Indessen sind immer, wenn man sich im Fall befand, irgend
eine nützliche Neuerung einzuführen, dieselben Klagen wiederholt
worden: Ihr wollt daS SraarSschlff umstürzen machen, daS Va-
rcrland an seinen Untergang bringen! Wie viele andere unheilvolle

Weissagungen habe ich nicht gehört, die sich niemals
verwirklicht haben? WaS hat man nicht im VcrfassungSrathe, als
man vorschlug, die Anzahl der Mitglieder des Großen Raths
von 300 auf 240 zu reduciren, gegen diese Maaßregel geredet?
die Mitglieder, welche sich derselben widersetzen, gingen sogar
nach deren Annahme auS der Versammlung weg. ES schien,
als wäre das Vaterland in Gefahr. Was hat indessen dieser
Beschluß für ein unheilvolles Resultat gehabt? keines. AlS eö
darum zu thun war, die Oeffentlichkeit der Sitzungen deS Vcr-
fassuiigsraihcö zu proklamircn, hörte man Mitglieder sich heftig
gegen diese Oeffentlichkeit erheben, vermittelst weicher nach ihrer
Ansicht cS nicht möglich war, ihre Arbeiten zu verfolgen und eine
Verfassung zu machen. Indessen haben die Ereignisse bewiesen,
daß, weit entfernt, daß diese Oeffentlichkeit Hindernisse hätte
entstehen machen, sie im Gegentheil die Gefahren entfernte welche
die Versammlung damals umgaben. Dieselben Etiiwstrfe haben
sich wiederholt gegen die Oeffentlichkeit der Sitzungen des Großen
RathS: sie wäre wohl wünschcnSwerth, allein schwer zu bewerk-
stelligen. Der Verfassungsrath trug diesen Einwürfen keine
Rechnung, sondern proklamirte die Oeffentlichkeit der Sitzungen
unserer Nationalrepräsentation. Jetzt handelt cS sich darum,
zu sehen, ob man weiter gehen und diese Oeffentlichkeit sogar
auf die Handlungen deS RcgierungSrathS ausdehnen könne. Hier
werden sich ohne Zweifel wiederum Einwürfe verschiedener Natur
erheben. Man wird vorerst die Schwierigkeit der Ausführung
entgegenstellen, dann die Gefahren, die daraus für die gute
Administration hervorgehen würden. WaS die Schwierigkeiten in
der Ausführung betrifft, so handelt eS sich lediglich um daS,
was man beim VcrfassungSrathe gethan hat, nämlich Bänke
hinzustellen, und wenn der Saal zu klein ist, einen andern
machen zu lassen. Der Einwurf, hinsichtlich der Gefahren wegen
der guten Administration ist wichtiger. Was sind das für An-
gclegenheiten, welche im Schooße deS RcgierungSrathS behandelt
werden? Die legislativen Fragen, die von den verschiedenen
Dcpartcmenten ausgearbeiteten Gefetzeöentwürfc. Hier wird man
ohne Zweifel nicht behaupten, daß die Oeffentlichkeit gefährlich
sei- Ich glaube im Gegentheil, daß wenn daö Publikum, und
die Mitglieder deS Großen RathS vorzüglich, diesen Diskussionen
beiwohnen könnten, die Verhandlungen deS Großen RathS dann
nicht so lange dauern und oft ein anderes Resultat haben wür-
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dm. Um daher ein neues Beispiel zu nehmen, so bin ich

überzeugt, daß, wenn die Vorbcrarhung über die Sekundärschulen

im RegierungSrathe öffentlich gewesen wäre, man die

Schwierigkeiten besser gesuhlt hätte, ein gutes Gesetz über diesen

Gegenstand zu machen, und statt dasjenige, welches daS Erzie-
hungsdepartement Ihnen vorgelegt hat, abzuweisen, man in
dasselbe eingerrelen wäre und cS artikelSweise diökucirt hätte.

Allein cS handelt sich im RegierungSrathe nicht bloß darum
Gesetze vorzubereiten, er muß admuustriren; und ich glaube,
daß bei der Untersuchung der verschiedenen Attribute, mit
welchen der RegierungSrarh bekleidet ist, und der verschiedenen

Gegenstände, mit denen er sich zu besahen hat, es leicht wäre,
die auszuscheiden, welche öffentlich behandelt werden können,

und die, welche die geheime Behandlung erfordern. Wir brau,
chcn bloß daS Gesetz über die Organisation der Dcparcemcnte

vom 8. November t83l zu durchgehen, um diesen Unterschied

aufzustellen. Hier vorerst die Attribute deö diplomatischen De-

parlements: daS diplomatische Departement beschäftigt sich mit
den Verhältnissen der Republik, sowohl mit dem Ausland als

mit der Eidgenossenschaft. Wir sind ohne Zweifel verpflichtet,
da wir einen Theil der großen europäischen Staalcnmasse auö-

machen, uns an die herkömmlichen Gebräuche zu halten, und

wir können daher nicht alle diplomatischen Geschäfte öffentlich
behandeln. ES sind indessen die Verhältnisse dieser Art so selten,
und die Fälle, wo man sie geheim behandeln muß, so wenig
häufig, daß diese Ausnahme uns nicht aufhalten sott. Um einen

Gegenstand dieser Art anzuführen, so haben wir da die

Schwierigkeiten der Basellandschaft mit Frankreich. Diese ganze Sache

hatte von ihrem Anfang an öffentlich behandelt werden sollen.
Hätte dieß staltgefunden, so würde die unglückliche Frage, welche

für die Schweiz nicht sehr ehrenvoll ist, eine geschwindere Auf-
lösiing gefunden haben, und sie wäre nicht bis auf den Grad
gestiegen, zu dem sie gelangt ist, und Basellandfchaft, daS miß-
handelt worden ist vom Anfang an, wäre nicht in der traurigen
Lage, in der eS sich befindet. Seit langer Zeit hätte der Vorort
vorgeschlagen, diese Frage als eidgenössisch zu behandeln, und

er hätte cS nicht ertragen, daß Frankreich zu Eoercitivmaßrcgeln
griffe gegen ein Mitglied der Eidgenossenschaft. Ich glaube,
daß die völlige Ocffcntlichkcit in dieser Sache zu großer Hülfe
gereicht hätte, und wen» eine Sache mich hier verwundert, so

ist es die, daß der Große Rath in dieser Hinsicht noch keine

Erklärungen gefordert hat, und daß er dem RegierungSrarh
erlaubt, sich ausschließlich damit zu beschäftigen, oder gar nicht
damit sich zu beschäftigen. Was unsere Verhältnisse mit der

Eidgenossenschaft sind, so sind dieß meistens Angelegenheiten,
welche Zölle, Heimathlose u. dergl. betreffen. Alle diese Dinge
können öffentlich behandelt werden. Hie und da erheben sich

Schwierigkeiten und Anständc wegen unserer innern Geschäfte,

z. B. in Absicht auf daö unverschämte Schreiben, daS die Re.
gierung von Schwyz an den Kaliron Bern gerichtet hat. Wäre
eS für das Publikum nicht interessant gewesen, den Debatten
beizuwohnen, welche dieses Schreiben im Regierungsrath ver.
anlaßt«:, sowie den Debatten, welche unverschämte Artikel hervor-
gerufen haben, die in ein legitimistischcS französisches Tagblatt
eingerückt worden sind, wo die bernerschen Solda-ten auf die

verhaßteste Weise behandelt wurden. Mitglieder des RcgierungS-
rathS haben diese Sachen ganz natürlich gefunden. Wäre die

Diskussion öffentlich gewesen, so wären gewisse Meinungen, die

ich gehört babe, wahrscheinlich nicht ausgesprochen worden, weil
sie die öffentliche Meinung empört hätten. ES ist klar, daß

daS, was unsere Verhältnisse mit dem Auslande und der
Eidgenossenschaft anbetrifft, im AUgemeiiien öffentlich behandelt
werden kann, ausgenommen im Fall von Krieg, wo die Norbe-
reitungen und Maaßregeln von Vertheidigung geheim gehalten
werden sollen. — DaS diplomatische Departement beschäftigt
sich ferner mit der öffentlichen Sicherheit im Allgemeine», inso-
fern dieselbe von diesen Verhältnissen und von der ungestörten
Ruh und Ordnung im Innern abhängt. Ohne Zweifel giebt
cS hier Fälle, die man nicht öffentlich behandeln, VorsichtS-
Maaßregeln, wovon daS Gelingen einer Unternehmung abhängen
kann. Indessen giebt eö andere, die durchaus nicht für Oeffent.
lichkcit geeignet sind, und um mich wicder an neuere Exempel
zu halten, so glaube ich, daß wenn die ersten Rapporte, die über die
Wirren im Jura an die Regierung gelangt sind, öffentlich diS-

kutirt worden wären, so hätte die öffentliche Meinung die Re-
gierung gezwungen, Maaßregeln zu ergreifen, die der militari,
scheu Expedition vorgebeugt hätten, welche stattgefunden hat.
und ich fürchte mich nicht, eö zu sagen, wenn ein Theil der
Bevölkerung des Jura nicht auf die Schwachheit dcS RegierungS-
raihs gezählt hätte, vielleicht hätte man keinen der Umstände
gesehen, von welchen die geschehenen Ereignisse herbeigeführt
worden sind. Hätte nun die Oeffentlichkeit cxistirt, die Parrel,
von der ich rede, hätte nicht auf die Schwachheit der Regie.
rung gezählt, weil die öffentliche Meinung diese genöthigt hätte,
ein anderes System zu befolgen, oder der Große Rath würde
sich versammelt und ihr daS Gesetz vorgeschrieben haben. (Der
Redner fährt fort die Attribute der verschiedenen Departement
zu durchmustern, und er zeigt eine sehr geringe Anzahl derjenigen
deö Justiz- und PolizeideparremciilS an, mit denen sich der
RegierungSrarh bei verschlossenen Thüren befassen müsse. Er
erwähnt eine Thatsache, die sich im Dezember ereignete, und deren
Resultat anders gewesen wäre, wenn man daS Regime der
Oeffentlichkeit gehabt hätte. ES handelte sich um die Bestäti.
gung der Pollzcibcamren. Häufige Reklamationen waren dem
NegieruugSrath zugekommen gegen den Polizeidienst im Allge.
meinen und im Besondern gegen mehrere Beamte. Einer der-
selben unter anderm war der Gegenstand von schweren Klagen.
Als man für seine Bestätigung zum Skrulinium schritt, konnte
die Schublade, welche die Kugeln enthielt, nicht geöffnet werden;
man mußte zu einem 2ten Skrutinium schreiten und der Be--
amte wurde bestätigt, während man einen andern nicht bestätigte,
welcher weit eher verdient hätte, beibehalten zu werden. Was
den Administracivprozeß anbelangt, so findet Hr. Stockmar, daß
er ungefähr gleicher Natur mir den Civilangelegenheiten fei,
und da diese öffentlich behandelt werden, in erster Instanz von
dem Ncgierungsstatthalter, so könnte der Administrativproceß
wohl die öffentliche Diskussion ebenfalls aushalten, im Schooße
des RegierungSrathS.) Ich glaube nun, daß eS mir wenigen
Ausnahmen, im Interesse deS Landes und selbst deS RegierungS.
raihs sei, daß seine Verhandlungen dem Regime der Ocffcnt.
lichkcit unterworfen wcrdcn. Wenn man sich von den Motiven,
welche diesen oder jenen Beschluß der bis dahin in Mysterien
verhüllten Macht veranlaßten, Rechenschaft geben kann, so wird
es minder Unzufriedenheit geben. Eine noch viel wichtigere
Betrachtung macht, daß ich auf meinem Antrag beharre. Die
Mitglieder des RegierungörachS sind alle 6 Jahre einer Wie.
dcrerwählung unterworfen, Sie, Tit., sind berufen, diese Be.
Horde zu erneuern. Wie können Sie nun ein vernünftiges Ur-
theil haben, wer wieder erwählt oder aber ersetzt werden solle,
wenn Sie kein Mittel haben, zu wissen, wie die Mitglieder der
ausübenden Gewalt den Auftrag, den Sie ihnen anvertraut
haben, erfüllten. Ohne Zweifel fvird immer etwas davon durch
die Diskussionen hier im Großen Räch deutlich, man hat immer
einige Kenntniß, wie dieses oder jenes Mitglied gestimmt hat,
die Indiskretionen haben immer ihren Gang. Allein ist daS

gut, waS sich Mitglieder davon zu enthüllen erlauben? ist eS

nicht viel eher ein Mißbrauch? Um diesem Mißbrauch vorzu.
beugen, giebt eS nur ein Mittel, daS ist die Oeffentlichkeit.
Können Sie sich darauf verlassen, waS Ihnen die Mitglieder
dcS RegierungSrathS sagen sind Sie gewiß, daß man Ihnen
die Wahrheit nicht verbirgt? Wer garantirt cS Ihnen, daß
man Ihnen immer genau Bericht erstattet von dem, waS vor-
geht, vorzüglich wenn cS sich um eine Wiedcrcrwählung handelt?
Die Nachrichten, die Sie also haben, sind demnach stetö unvoll.
ständig und oft verstümmelt. Nur wenn Sie mit eignen Augen
sehen werden, waS da vorgeht, werden Sie im Fall sein, ein
Urtheil über jedeS Mitglied deS RegierungSrathS zu fallen.
Die Oeffentlichkeit ist eine Konsequenz unseres konstitutionellen
Regimes. Ohne dieselbe setzen Sie sich der Gefahr auS, Ihre
Wahlen nach dem Ungefähr zu machen, und daS ist nicht daS

Mittel, gut regiert zu werden. ES ist dieß eine Betrachtung
von solcher Wichtigkeit, daß diese allein Sie einladen sollte, die
Oeffentlichkeit auch auf die Verhandlungen dcS RegierungSrathS
auszudehnen. Wenn tudcsscn die Maaßregel, die ich vorschlage,
Sie jetzt erschrecken sollte wegen der Ausdehnung, die ich ihr
gebe, so verlange ich, daß für den Augenblick die Mitglieder
deS Großen RatheS wenigstens den Zutritt zu den Sitzungen
des RegierungSrathS haben sollen. Dieß bestand à Ux-iu in
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den Jahren i83i und rsZ2. Denn ich erinnere mich/ daß
damals mehrere Mitglieder unserer Kantonalrepräsentation in
den Saal des RegierungSrarhS kamen. Zuerst hatte man nicht
das Ansehen / als wurde man darüber zürnen/ allein allgemach
fand man Mittel/ die Thüren des Saales für jedermann zu
schließen. Wenn Sie also keine weitere Oeffentlichkeit zugeben
zu können glauben/ so denke ich, Sie werden doch keine Schwie-
rigkeitcn machen / sie zu Gunsten der Mitglieder des Großen
RathS zu beschließen. Ich mache Ihnen nun jetzt nicht den
Vorschlag dazu / ich halte mich an dem Antrag/ wie ich ihn
gestellt habe / nur im äußersten Falle werde ich Beschränkungen
an demselben anbringen. WaS ich verlange/ ist die Oeffentlich-
keit für das ganze Bernervolk, indem ich überzeugt bin/ daß
dieselbe für den Staat keine Gefahr nach sich ziehen kann.

Land am mann. Ich muß der hohen Versammlung hier
in Erinnerung bringen / daß es sich nach dem Reglemente le.
diglich um nichts Anderes handeln kann / als um die Vorfrage
der Erheblichkeit oder Nichterheblichkeit; eS ist also keineswegs
auf heutigen Tag um Aufstellung irgend eines Grundsatzes zu
thun.

Tscharner/ Schultheiß. Als Hr. Stockmar Ende Dezem.
berS zum Mttgliede des NegicrungsrathS erwählt wordên war/
und er dann sogleich die Motion ankündigte/ daß in Zukunft
die Sitzungen des Regierungsraths öffentlich sein sollten/ wo-
durch er beweisen wollte/ daß er nicht im Sinne habe, sich durch
die schädlichen Influenzen eines geschlossenen, engen NathSzim-
merS inficiren zu lassen; so glaubte ich damals es sei dieß so

eine schöne Idee / der sich Herr Stockmar im Momente seiner
Erhebung zu einer der obersten Staatöstellen, und da er noch
nie im Falle gewesen war, zu wissen, wie sich die Administration

eines Landes macht/ überlassen habe/ um ganz Europa ein
eminentes Exempel zu geben. Ich dachte/ ich wolle diese Motion

erwarten; jedenfalls werde daraus eine interessante DlS-
kussion entstehen. Allein ich konnte eS mir nicht vorstellen, daß,
wenn Hr. Stockmar einmal mit den Geschäften, Verhandlungen
und sonstigen daherigen Verhältnissen des RegierungSratheS
bekannt wäre, eS ihm dann noch immer mit seiner Morion Ernst
sein würde, indem wahrhaftig für das Publikum die Beraihun-
gen des RegierungSratheS, der sich vorzüglich mir reinen Ad-
ministrationSsachen abgiebt, wenig, sehr wenig Interesse
darbieten. Wer würde je zuhören mögen, Tit.? Ich nehme die

Kanzlei zu Zeugen, welche der Sitzung des RegierungSratheS
beiwohnt, — ich nehme die anwesenden Mitglieder des Regie-
rungSratheS selbst zu Zeugen, ob die Diskussionen des Regie-
rungSrarheS nicht zu vier Fünfteln von der trockensten Natur
sind, so daß wir selbst oft aus den Sitzungen weggehen möchten,

wenn wir nicht von Pflichtöwegen da sein müßten, um die
Interessen unserer Mitbürger zu besorgen? Ich könnte mir,
wie gesagt, nicht vorstellen, daß diese rein administrativen Ge-
genstände vom geringsten Interesse für das Publikum sein sollten.

WaS hingegen die übrigen Gegenstände, womit sich der
NegierungSrath zu befassen hat, und welche allerdings für das
Publikum von Interesse sein könnten, anlangt, z. B. diploma-
tische Angelegenheiten, Instruktionen für Gesandte u. dgl., —
so frage ich, ob das Gegenstände sind, die sich ihrer Natur nach
zu einer öffentlichen Behandlung eignen? Auch in andern
Angelegenheiten wo eS sich zwar bloß um persönliche Interessen
handelt, aber nicht, wie in einem Civilprozesse, sondern um
ganz andere Dinge, — auch da bezweifle ich sehr, daß eS der
Fall wäre, die Publizität eintreten zu lassen. — So glaube ich,
daß nach gründlicher und reiflicher Ucberlegung man hättte finden

sollen, eS sei zwar jene Oeffentlichkeit der Sitzungen des

RegierungSratheS allerdings ein recht schöner Gedanke, aber für
das Publikum von sehr wenig Interesse, indem Alles, was für
dasselbe Interesse haben kann, doch hieher vor den Großen Rath
gebracht wird, und indem durch die Preßfreiheit, durch daS

PetitionSrccht n. f. w. schon hinreichende Oeffentlichkeit
stattfindet. —

Nun aber, Tit., muß ich bekennen, daß durch Alles, was
ich seit dem Neujahr gehört und erfahren habe, ich allerdings
auf ganz andere Gedanken gekommen bin, und daß ich nunmehr
wünschen muß, eS möchte, wenigstens für eine Zeitlang, jene

Oeffentlichkeit gleichsam auf Probe eingeführt werden. Ob die
Angelegenheiten des LeberbergcS anders würden behandelt wor-
den sein, wenn diese Oeffentlichkeit damals bereits bestanden
hätte, bezweifle ich mächtig; ich zweifle, ob in dieser Sache ir-
gend ein Mitglied des RegierungSratheS selbst in Gegenwart
des Publikums anders geredet und gestimmt haben würde, als
nach Pflicht und Eid. Ich wenigstens kann heilig versichern,
Tit., daß, möchte auch'anwesend gewesen sein, wer da wollte,
ich nicht anders gestimmt hätte, als ich gestimmt habe. Ob in
Absicht auf Bascllandschaft andere Entscheide wären gefaßt »vor-
den, daS wird sich zeigen. Wenn diese Sache seiner Zeit hier
diSkutirt wird, so nmd'es sich zeigen, wo gefehlt worden ist.
Aber ich zweifle, daß Jemand von uns in Gegenwart des Publikums

anders gestimmt hätte, als er gethan hat. Ob der Re-
gierungörath wohl oder übel gestimmt hat, weiß ich nicht;
Jedermann hat darüber seine Meinung. Aber das weiß ich, daß
Niemand das Recht hat, zu glauben, daß, wenn etwas anders
geht, alö er meint, daß es gehen sollte, — dann Alles schlecht
gehe. Man kann dafürhalten, der NegierungSrath habe sich

geirrt; aber eS ist unrepublikanisch, darum, weil die Mehrheit
der Regierung so gestimmt hat, dem Lande zu erklären, eS sei
schlecht regiert worden. Ein Fürst allerdings kann seine Minister

wegschicken, wenn sie nicht nach seinem Sinne sind; aber
in einer Republik ist die Majorität König, und eS steht der
Minorität nicht zu, über die Majorität zu Gericht zu sitzen.
Indessen ist der NegierungSrath seit langer Zeit an dergleichen
gewöhnt; seil 1833 ist er namentlich in der Helvetic immerfort
angegriffen, getadelt, alS unfähig oder übelwollend dargestellt
worden. Um aber zu beurtheilen, ob dieses Verfahren begründet

sei, oder nicht, braucht man nur einen unbefangenen Blick
auf das Resultat deS von der Regierung bisher befolgten
Systemes zu werfen. Eine Regierung, die, — ungeachtet sie ganz
neu war und Alles neu schassen, mit unendlichen Schwierigkeiten

und Hindernissen kämpfen mußte, — dennoch in kurzer Zeit
Ruhe, Ordnung, Friede tm Kanton herstellen konnte und be-

wirkt hat, daß die Maschine geht, und deren Verhandlungen
wenigstens den Effekt haben, daß die Verfassung dem Lande
immer werther und theurer wird, — eme solche Regierung
verdient jene Vorwürfe nicht. Eine Regierung, die auf solcher
Bahn fortschreitet und genug Freiheit behält, um im Sinne
der Verfassung die Angelegenheiten der Republik zu besorgen
und die vaterländischen Institutionen zu entwickeln und zu
befestigen; eine solche Regierung wird bestehen, aber eine andere
nicht. — Um auf die Sache selbst zurückzukommen, so glaube
ich, daß bei der gegenwärtigen Lage der Dinge es nöthig sei,
daß nicht bloß die Mitglieder deS Großen RaihcS, sondern das
Publikum überhaupt den Verhandlungen deS Regierungsraths —
wenigstens für einstweilen — beiwohnen könne. Nicht bloß dem

Großen Rathe, dem ganzen Volke sind wir Rechenschaft schuldig,

eS ist unser Richter. Bei all' den Verdächtigungen und
Anklagen, denen der Regierungsrath bald in seiner Majorität,
bald ln seiner Minorität seit geraumer Zeit ausgesetzt^ ist, müs-
sen diejenigen, welche ihn an die Spitze der Geschäfte gestellt
haben, sich überzeugen können, ob er in ihrem Sinne und
Auftrage handle, oder ob er wirklich die gemachten Vorwürfe
verdiene. Ich stimme daher mit Ueberzeugung dazu, daß der Saal
dort drüben vorläufig für ein Jahr dem Publikum geöffnet werde;
20 bis 30 Personen finden da immer Platz.

Koch, NegierungSrath. WaS so eben Herr Schultheiß
Tscharner gesagt hat, dem stimme ich aus Grund meiner Seele

bei; dagegen aber ziehe ich einen andern Schluß daraus. Ich
wünsche die Publizität, ich wünsche, daß dem Volke endlich

einmal die Augen geöffnet werden, wer eS gut meine mit ihm,
wer willkührlich regieren, und wer sich streng an Verfassung
und Gesetz halten möchte, wer der Justiz ihren freien Lauf lassen

und nie sich Eingriffe in dieselbe erlauben wolle oder wer
dagegen glaube, eS sei angemessen, hier und da ihr in die Rader

zu fallen. Ich wünsche, daß unser Volk seinen Regierungsrath,

so wie seine übrigen Behörden, durch und durch kennen

lerne; in diesem Falle würden die Verläumdungen in gewissen

Zeitungen, die Anschwärzungcn von Personen, die Verdrehungen

von Thatsachen, die sich im Schooße deS NegicrungsrathS

zugetragen, — daS Alles würde dann bald aufhören. Hatten



wir schon jetzt die Publizität gehabt, so wurde man gesehen ha.

ben, daß ein Schlüssel verdreht werden kann, ohne daß etwas

Besonderes dahinter steckt; und wenn das Publikum die Gründe

gehört hätte, warum jener Polizeibeamte abgcietzt oder nicht

wieder erwählt worden ist, so würde man solche Grunde »er-

nommcn haben, daß man sich nachher wohl ge,cheut hätte, ,em

Bedauern auSzusprechen. Leute, welche darüber reden konnten,

hatten erklärt, jene Person habe keine-ihrer Pflichten erfüllt;
man rief sie also von ihrer Stelle ab, da sie auf jährliche Bc.
stätigung hin erwählt war. Ich habe damals nicht fur die Ab-

berufung gestimmt, also kann ich unbefangen darüber reden.

Wenn man irgend Jemanden verdächtigen will, der, kraft sei-

neS Amtes, nicht auf offenem Markte, nicht auf einem Fasse

oder auf einer Marktschreierbühne seine Rolle spielen darf,
sondern im geschlossenen Rathösaale seine bcschworncn Pflichten er.

füllen muß, — und wenn man dann alle Handlungen eines

solchen ManncS in ein finsteres Licht stellen will, so ist das keine

große Kunst. Darum, ja freilich! hätie ich sehr gewünscht und

werde eS immer wünschen, daß unsere Sitzungen öffentlich wer-
den könnten. Keiner meiner verehrten Herren Kollegen wird
mir widersprechen können, wenn ich behaupte, daß ich nie ein

Blatt vor den Mund nehme; ich würde meine Ansichten auf of.
fencm Markte gerade so aussprechen, wie ich cS im Rcgicrungö-
rath thue. Aber so sehr ich daher für meine eigene Sarisfaktion

die Publizität wünsche, so kann und werde ich dennoch nie

dazu stimmen, weil ich glaube, sie sei ein Verderben für den

Gang der öffentlichen Geschäfte. Sobald ich nun nach meinen

Ansichten etwas dem Gemeinwesen für verderblich halte, so stimme

ich dagegen. ES wundert mich nur, warum der geniale
Gedanke noch in keinem Staate irgend einem Menschen eingcfal.
lcn ist; cS gab doch immer Leute, welche freisinnig waren, und

man hat die Frcisinnigkeit doch auf alle mögliche Weise gerne-
ben; man har sie übertrieben, man hat sie sogar auch so gerne-
bcn, daß zuletzt ein Kaiserreich daraus ward. Also sind die

FreiheltSidecn doch zu ziemlich hoher Höhe ausgearbeitet wor-
den. Aber cS war der Republik Bern vorbehalten, den Gedan-
kcn, daß die Oeffcntlichkeir auch auf die Sitzungen der vollzie.
hendcn Gewalt ausgedehnt werden sollte, in ihrem Echooße zu
hegen und an'S Licht der Welt zu bringen. — Man sagt frei-
lich, eS seien gewisse Geschäfte, wo man dann allerdings die
Leute hinauSschlcken müsse. Vorerst habe ich die Ueberzeugung,
und zwar aus längerer Erfahrung, alS der Hr. Anzügcr haben
kann, daß diese Geschäfte sehr häufig sind, und daß sie sogar
die Mehrzahl ausmachen, nämlich die, wo es gewiß unzweckmäßig

und schlimm wäre, wenn sie öffentlich behandelt würden.

Im Üebrigen könnte ich mir keine Vorstellung machen, wie
dann das, was geheim gehalten werden sollte, geheim bleiben
könnte. ES langen z. B. vielleicht 20 Depeschen an; der Herr
Schultheiß lieSt sie und theilt den Inhalt mit, wenn er Zeit
hat; jetzt fängt man ein Schreiben zu lese» an und sieht, daß
darin etwas zur Sprache kömmt, waö, — wenn cS publik
würde, — die Entdeckung eines Verbrechers verhindern oder
Jemanden bedeutend konipromitliren könnte. Jetzt ruft Alles:
still! still! nicht weiter! Dann muß das Publikum den Saal
verlassen; draußen aber wird lamentirt, daß man jetzt gerade
fortgeschickt werde. Das ist dann geheim, natürlich! ganz ge-
heim! Hier im Großen Rathe werden allgemeine Geschäfte
verhandelt, die Jedermann ansprechen; dcun der Gesetzgeber soll
nicht Partikularitäten im Auge haben, sondern das Ganze. In
RegicrungSsachen dagegen wird Alles ?peci->liter behandelt, mit
einziger Ausnahme der Vorberalhuug von Gesetzen. Wenn nun
ein Staatsbürger irgend ein Interesse hat, das er der Regie,
rung vorlegen muß, was geht das daö Publikum an? eS wäre,
wenn dasselbe solchen Diskussionen beiwohnen wollte, niehtö alS
eine elende Reugierde. Gesetzt aber, das Publikum hätte diese
Neugierde, ist dann der Betreffende verpflichtet, seine Angele,
genhettcn öffentlich behandeln zu lassen? — Ein wichtiger Theil
der Attribute des NegicrungSraths ist ferner die Aufsicht über
den Gang aller öffentlichen Angelegenheiten im Lande. Zu die-
scm Ende sind die Ncgicrungsstatthalter verpflichtet, nicht bloß
einzelne notorisch erwiesene Sachen, sondern überhaupt Bcob-

-- achlungcn, Merkmale, Spuren von diesem oder jenem der
Regierung mitzulhcilcn, und namentlich über die ihnen
untergeordneten Beamten fleißig Bericht zu erstalten. ES würde nun

ganz charmant sein, wenn dergleichen Mittheilungen öffentlich
verlesen würden! die RegicrungSstatthalccr würden dadurch ge.
waltig aufgemuntert werden, solche konfidcnticlle Berichte z»
machen, wie sie ihrem Eide gemäß sollen! Dann muß natür.
lich auch für den NcgicrungSrath ein VcrhandlungSblatt crschci-
nen, ein Geschwindschreiber angestellt werde» u. s. w. u. f. w. —
Ferner, Tit., betrachten Sie die Menge von Begehren, welche
einlangen, um Steuern, um Erlaubniß zu diesem oder jenem,
ei» Strohdach statt eines Ziegeldaches machen zu dürfen, u. dgl.
Wird da Jedermann gerne öffentlich stimmen Wird in sol.
chen Fällen, besonders wenn etwa ein Bekannter ein derartiges
Begehren gestellt hat, Jeder eben so unbefangen und frei stim-
mc», wie er stimmen würde nach Eid und Gewissen im
vertraulichen Kreise? Daö zu entscheiden, will ich Jedem von
Ihnen überlassen; aber ich glaube eS nicht, ich sage cS rund
heraus. Diese Oeffentlichkeit würde vielmehr eine Inkonsequenz,
ein Schwanken in unsere Administration bringen, die zum Ver-
derben führen müßte. — WaS die Vorberathung von Gesetzen
betrifft, so habe ich auch darüber Erfahrungen gemacht. Un-
ter der helvetischen Regierung waren zwei Abtheilungen im ge.
setzgcbcnden EorpS; der Große Rath berieth vor, und der Senat

diökuttrte dann die also vorberalhenen Gesetze. Nun war
nichts denkbar, cS mochte so unsinnig sein, alS cS wollte, das
nicht im Großen Rath zur Sprache gekommen wäre. Indessen

— man mußte darüber diskutiren, und die Sitzungen wa-
ren öffentlich. Jede unvernünftige Motion war daher eine Al-
laimglocke für daS ganze Land, weil man nicht wissen konnte,
wie diese Sache dann endlich würde entschieden werden, und
Monate lang blieb daS Volk in dieser Spannung. Hingegen
die Diskussionen dcö Senates waren fast ohne Theilnahme; denn
alleS Unvernünftige in den Anträgen war dann meist bereits
beseitigt. Wenn nun alle Anträge, die von irgend einer Seite
her fallen, ehe und bevor sie etwa einigermaßen abgerunder
und ausgeglichen sind, sogleich bekannt werden; so macht
das keinen heilsamen Eindruck. Wenn hingegen die Vorbcra-
lhungsbehördcn vorher die Anträge bcrarhen und von allem
Stoßenden möglichst gereinigt haben, dann eignen sie sich ganz
zur öffentlichen Diskussion. Also selbst bei dem Einzigen, was
im Ganzen sich am wenigsten übel zur Oeffentlichkeit eignet,
selbst dabei walten wichtige Bedenken in dieser Hinsicht ob. Nn,
sere Verfassung, die ich beschworen habe, und an deren Geist
und Sinn ich mich bei allen Anlässen halten werde, benennt
ausdrücklich die Behörden, welche öffentlich diSkunrcn sollen;
aber unter diesen werden Sie den NegicrungSrarh vergeblich
suchen. Hingegen sagt die Verfassung, daß alle Behörden, welche
Urtheile zu fallen haben, ihre Urtheile nicht fällen sollen in Ge-
genwarr der Parthcicn. Ein sehr wichtiger Zweig der VerHand,
lungc» deS RcglerungSrarhö sind nun die Administrarivstrettig.
ketten. DaS sind nicht bloß Administrativprozesse, sondern
jedesmal, wenn ein Beamter in irgend einer Angelegenheit ge-
handelt hat, und ein Staatsbürger klagt dagegen, so ist der
RegierungSrath im Falle, ein Urtheil abzugeben zwischen dem
Beamten und dem Kläger. Wollen Sie nun in Sinn und Geist
der Verfassung handeln, so sollen alle dergleichen Verhandlungen
geHelm sein. Man hat gesagt, der Präfekc verhandle solches
auch öffentlich. Ich zweifle daran, daß der Präfckt mit sich
selbst diSkuciren werde. DaS sind daher nicht Gründe, die man
schicklicher Weise hicher bringe» soll. UcbrigcnS weiß ich nichts
davon, daß der Präfckt eine Galleric in seiner Audienzstube
habe; vielmehr die Audienzstuben haben, so viel ich weiß, Vor-
zimmcr, — dort warten die Leute. Also ist daö wahrhaftig
kein Grund. — Ich wiederhole: mir persönlich ist die Oeffeitt-
lichkcit ganz recht, — ich opinire, wenn es sein muß, auf der
Gasse, — aber sie ist nicht im Sinn und Geist der Verfassung,
und ist allen Begriffen, die in Europa kursiren, zuwider und
entgegen. Nach meinem Dafürhalten entsprösse für Niemand
irgend ein wahrer Nutzen daraus, alS für uns Mitglieder des
RcgicrungSrathS; denn daS Publikum würde dann mit eigenen
Augen sehen, und auch diese Versammlung würde vor Mißgriffen,
denen sie sich sonst vielleicht überlassen dürfte, bewahrt bleiben.
Allein dafar brauchen Sie, Tit., nicht in unsere Sitzungen zu
kommen; wir Alle sind auch Mitglieder des Großen Raths; da
handeln wir vor Ihren Augen. Üebrigenö scheint es, cS werde
doch so ziemlich bekannt, waS im NegierungSrathe geht; wenigstens
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habe ich meinen berühmten Namen schon oft in den Zeitungen gelesen,
freilich mit Opinionen verbunden, die ich niemals geäußert habe;
denn darauf kömmt nichts an, ob solche Relationen wahr seien
oder nicht, sobald man nur beim Publikum den Zweck erreicht. —
Daß dann die Mitglieder deS Großen Rathes unsern Sitzungen
nicht bciwohndn dürfen, davon weiß ich nichts. Daß man aber
ein solches je hinausgewiesen habe, ist geradezu unwahr. Im
Gegentheil, man hat Ihnen Sessel angewiesen und sie willkommen

geheißen. Mir ist nicht bekannt, daß man irgend einem
solchen Mitgliede deS Großen Rathes je eine schiefe Miene ge-
macht hätte. Wenn Jemand von Ihnen unS die Ehre erweisen
will, unsern Sitzungen beizuwohnen, so wird er gewiß mit
Vergnügen aufgenommen werden. Dafür braucht eö also keine
besondere Motion. Diese Motion sollte halt großes Aufsehen
machen ; der Hr. Anzügcr macht-e dieselbe, um aller Wett zu zeigen,
daß er ja nicht etwa angesteckt werden wolle von der so überaus
schädlichen Einwirkung der rcgierungSräthlichen Atmosphäre. ES

war so eine Art von momentaner Gemüthsbewegung; aber daS

ist nicht allemal daö Verständigste, waö in solchen GemüthSbe-
wegungen geschieht. — Aus dem Gesagten sollte sich meines Be-
dünkcnS genugsam ergeben, daß diese ganze Sache für Niemand
Interesse oder Vortheil hat, als für uns Mitglieder des Negie-
rungsrathes, aber großen Nachtheil für den Staat. Nun aber
bin ich nicht für mich im RegierungSrath, sondern für daö
Allgemeine; und wenn etwas dem Allgemeinen schadet, gesetzt auch,
eS wäre für mich vorthcilhaft, so werde ich nie dafür stimmen.
ES mag vielleicht sein, daß im gegenwärtigen Augenblicke eine

Art von moralischer Nothwendigkeit die Oeffcntlichkeit der Sitzungen

deS Regierungsrathes zu fordern scheint, aber wir machen
nicht Gesetze für den Augenblick, und wollen doch nicht ganz
Europa einen solchen Spekiakcl geben l Denn in der Weite hört
man die schönen Entwickelungen, die wir so eben zu Gunsten
dieser Oeffcntlichkeit vernommen haben, nicht, und so könnte man
unS dann bitteres Unrecht thun. Ich stimme zur Nichterheblich-
keit der Motion.

v, Lerber, Altschultheiß. Ich hingegen, Tit., will für
die Erheblichkeit stimmen; und ich nehme die Freiheit, die Gründe
dafür zu sagen. Eben weil ich gesehen habe, daß im Rcgierungö-
rath oft Sachen geheim gehalten werden, die nicht geheim
gehalten werden sollten, stimme ich für Erheblichkeit des Anzugeö.
Ich verstehe aber vielleicht diesen Anzug nicht so, wie man ihn
verstehen könnte, nämlich daß dann nur daö, was einem gefäl-
ltg ist, öffentlich sein soll, und hingegen daS Nichtgefälljge
ausgeschieden oder daS Geheimniß darauf gelegt werden darf, wie
eö gegenwärtig ist. Ich will dieOeffentlichkeit, aber ganz. Ich
glaube, diese Oeffentlichkeit werde dann vielen Leuten die Augen
öffnen und» ihnen zeige», wie Jeder gestimmt hat, und ob man
gestimmt hat, die Gesetze zu beobachten, oder aber dieselben zu
überschreiten und nicht zu beobachten. Wenn man die Oeffentlichkeit

einführen will, so will ich sie so eingeführt wissen, daß
Alles öffentlich werde, daß auch das öffentlich werde, was
öffentliche Rüge verdient, damit nicht mehr alle möglichen
Insinuationen dem RegicrungSrathe in Sack gesteckt, und die Rc-
putation der Einzelnen gleichsam offiziell verdächtigt werden kann.
Wenn unser RegierungSrath sich gewissermaßen in zwei Räthe
konftituiren sollte, in einen öffentlichen und in einen geheimen, —
dann wäre cS auch schlimm, dann hätten wir wieder einen
geheimen Rath. Dazu will ich nie stimmen; nie soll eine Behörde
im Geheimen etwas abthun tonnen. Sobald die Thüre geschlossen

werden darf, haben wir das Geheimniß. Jetzt haben wir
daö Geheimniß nur, wenn daö Präsidium ausdrücklich daö
Geheimniß auflegt, sonst nicht. Deswegen muß ich mich verwundern,

daß gerade von solchen Leuten die Publizität gefordert
wird, die man stetS klagen hört, sobald etwaö von den nicht
geheimen Verhandlungen des RegierungöratheS bekannt wird.
— - — (Wegen lauten Gesprächs in
unserer Nähe konnte der Redner hier nicht deutlich verstanden

werden.) Man hat hier cxcmplifizirt; ich will daher
jetzt auch etwaö anbringen, das sich erst heute Morgen im
RegierungSrath zugetragen hat. (Der Redner erzählt nun, im
Amte Pruntrut habe ein Landjäger gesehen, daß ein Wagen mit
eingeschmuggelten Getränken in ein Haus geführt worden sei;
da die Leute des Hauses dem Landjäger den Eingang verwehrt

hatten, so habe dieser sich zuerst an den Adjunkten des Maire,
nachher an GcmeindSvorgesetzte um Beistand gewendet; allein
sie hätten sich sämmtlich für inkompetent erklärt u. s. w. Nun
sei der Antrag vor Regierungörath gekommen, diese Beamten
zu suSpendiren und eine Untersuchung anzuheben. Ein anderer
Antrag jedoch habe zuvor die Rechtfertigung der Beklagten
anhören wollen, sei aber in der Minderheit geblieben.) DaS, Tit
ist ein Exempel von beute, und eö wäre gut, wenn das Publikum

hören könnte, wer in solchen Fällen die Vertheidigung der
Angeschuldigten zuvor anhören will und wer nicht; ich hätte
gewünscht, daß schon heute man anwesend gewesen wäre, als
der NegicrungSrath beschloß, jene Leute zu bestrafen, ohne sie
gehört zu haben. Darum wünsche ich ja freilich, daß man den
Regierungörath hier in diesem Saale halte und daö ganze Publi-

5
kum hereinlasse. Meine Meinung im Regierungsrathe war stetS

- das Ergebniß meiner Ueberzeugung, und diese ändere ich nicht'
denn ich will mit meinem Gewissen leben und sterben. Ich
habe in der andern Stube immer gestimmt, wie hier, darum
wünsche ich, daß auch die Sitzungen deS RegierungöratheS
öffentlich seien; aber ich will dann vollständige Oeffentlichkeit.
Ich hätte schon oft gewünscht, daß man da gewesen wäre, um
Mit eigenen Ohren zu hören, wie ich in der andern Stube
geredet habe. Ich habe dort nnd hier gegen die Badencrartikel
gestimmt; ich habe dort und hier gegen die Besetzung des Bis-
thumS gestimmt; ich glaube noch jetzt, wir haben'auf Insinuationen

und fälschliche Angaben hin Schritte gethan und das
Land mit Truppen belästigt auf eine Weise, wie das Alles nicht
hätte geschehen sollen. Jeder von Ihnen, Tit., hat hierüber
seine Meinung; die mcintge lasse ich mir auch nicht nehmen
Darum wünsche ich, daß man die hören könne, welche die
Gesetzlichkeit bei allen Anlässen vertheidigen, und die, welche sich
ausgesprochen haben, die Gesetzlichkeit werde uns noch todten
Ich fürchte mich nicht vor der Gesetzlichkeit; für die Umgesetzt
llchkcit werde ich nie stimmen, und darum möchte ich, daß man
uns hören könne. Diese Oeffentlichkeit ist unter den gegenwärtigen

Umständen durchaus nöthig; wie es dann aber gehen wird,
weiß ich nicht, denn ich sehe die Schwierigkeiten wohl ein.
Indessen — Saiomo sagt, eS sei nichts unmöglich unter de-
Sonne. — Wenn man denn sagt, die Mitglieder des Großen
Ratheö dürfen ja ohnehin unsern Sitzungen beiwohnen, nnd
man habe nie ein solches Mitglied scheel angesehen u. s. w.. so
erinnere ich mich bloß an einen einzigen Fall, daß ein Mitglied
deo Großen Ratheö in unsere Rathsstube kam, nämlich Hr. Re-
gierungSstatthaltcr Huggler; ich präsidirte eben Man verwunderte

sich darüber und fragte, waö daö sei? Ich erwiederte-
eS ist à Negierungöstatthalter Huggler, — er will uns zuhören.

— Ich will nun aber durchaus kein Privilegium für die
Mitglieder des Großen Rathes. Der Große Rath kann finden,
der Regierungörath gehe nicht den rechten Gang; eS kann sich
aber auch der Fall ereignen, daß daö Volk findet, der Große
Rath gehe nicht den rechten Gang, sondern der Regierungörath.
DaS Volk ist aber unser oberster Nichter, also kein Privilegium
für den Großen Rath! kein Justemtlieu, das etwas sein sollte
und doch nichts wäre! Wenn man dekrctirt, der Regierungs-
rath solle seine Sitzungen hier halten, so weiß ich allerdings
auch nicht, ob wir viel Zuhörer haben werden; aber darauf
kömmt für jetzt nichts an- — Waö denn übrigens die Abberufung

jeneö Polizeibcamrcn betrifft, wovon man so viel Aufhebens

gemacht hat, so hat man ihn eben nicht abberufen, sondern
bloß nicht wieder bestätigt. Ich wünsche, daß Sie, Tit., sich
die daherigen Rapporte sowohl der liberalsten betreffenden Beamten

als auch der Polizeisektion würden vorlegen lassen, um dar-
aus zu entnehmen, wie jener Mann seine Stelle verwaltet hat.
Man ist eö dem Regierungörath schuldig, diesen.Umstand zu
untersuchen. Hat der RegierungSrath übel gethan, so werden Sie
ihm die verdiente Rüge zukommen lassen; Sie. werden aber aus
einer solchen Untersuchung ersehen, daß der RegierungSrath doch
nicht so bodenlos urtheilt. — Ich schließe aus allen angebrachten

Gründen, und weil ich namentlich überzeugt bin, daß die
Oeffentlichkeit der Sitzungen des RegierungöratheS unter den

gegenwärtigen Umständen ihre guten Folgen haben kann, für
Erheblichkeit deS AnzugeS; allein in dem Sinne, daß die
Oeffentlichkeit unbedingt und vollständig sei für jeden Staatsbürger
ohne Ausnahme.



Cerf. Ungeachtet aller unberechenbaren Nachtheile/ welche
aus der Ocffentlichkeit der Sitzungen des RegierungSrathS
hervorgehen, so will ich dennoch, da ich überzeugt bin, daß

dieft Maaßregel allem Willkürlichen, das sich einschleichen wollte,
den TodeSstreich geben wird, zum Eintreten stimme». .Allein
ich bin keineswegs der Meinung, die gegen öffentliche Beamte
gerichteten Anklagen der Ocffentlichkeit zu entziehen. Denn
gerade vorzüglich von der OeffentUchkeit dieser Anklagen wird
der größte Vortheil des Gesetzes hervorgehen, zumal wenn man
«ach dem gegenwärtigen System diese Beamten, ohne sie zu'
hören, verdammen kann. Sie werden dann wenigstens Zeit und

Mittel haben, freiwillig ihre Vertheidigung darzulegen, wenn
sie es für gut finden. UebrigenS bin ich überzeugt, daß, wenn
diese Ocffentlichkeit festgestellt gewesen wäre, die militärische
Besetzung des Jura nicht stattgefunden hätte, vorzüglich nicht
mit dem Charakter, mit dem sie stattgefunden hat, mit dieser
diktatorischen Gewalt, wie wir sie nicht unter dem SchreckcnS-
system empfunden haben.

Fellenberg. Dieser Gegenstand ist von solcher Wichtigkeit,

daß er von allen Seiten beleuchtet zu werden verdient.

Ich betrachte zugleich diese Diskussion, wie schon einige der

vorhergehenden, als eine Vorbereitung auf die Revision unserer
Verfassung. Zuerst ist nöthig, auseinanderzusetzen, warum eö

eigentlich zu thun ist; dann werden wir urtheilen, daß ein

endliches Urtheil über diesen Anzug auf die Verfassungsrevision
müsse verschoben werden. — ES liegt in den Attributen des

RegierungSrathS nicht nur die Vorberathung von Gesetzen u. s. w.
worauf man besonders den Anzug heute bezogen hat, sondern
auch die Pflicht der Exekution, der Vollziehung der Gesetze.

Ich gebe die Gründe zn, welche angeführt worden sind, um
solcher Vorbcrathuug so viele Zeugen als möglich beiwohnen zu

lassen; aber ich glaube, wir werden auö unserer bisherigen
Erfahrung die Überzeugung schöpfen, daß diese Vorberathung in
Zukunft nicht mehr auf die bisherige Weise dem Regierungörath
überlassen werden darf, weil er gerade dadurch so mit Geschäften
überladen ist, daß er dasjenige, wozu er eigentlich da ist, nämlich
die Exekution, nickt gehörig vollbringen kann. Wenn man nun
bei unserer Verfassungsrevision finden wird, daß eine eigene

VorberathungSbchörde nöthig sei; so wird dann Alles von selbst

dahinfallen, was heure in dieser Beziehung angebracht worden
ist, denn zu jener VorberathungSbchörde wird dann das Publikum

ftätS freien Zutritt haben. — Was aber die Exekution der
Gesetze betrifft, so ist das ganz anders. Ich glaube, da seien

die angeführten Gründe für UnauSführbarkeit des Vorschlages
»vegcn Ocffentlichkeit der Verhandlungen unserer vollziehenden
Staatsgewalt außer allem Zweifel. ES zeigt sich, wenn wir
nur ein wenig nachdenken, daß wir unsere exekutive Behörde
im höchsten Grade lähmcn und ihren Gang unsicher machen
würden. Denn wenn unsere Exckutivbehörde untreu werden
wollte ihrer Pflicht, und sie gegen den Willen des Großen RatbS
und gegen die Verfassung handeln wolue, wie leicht wäre eS

ihr nicht, der Anwesenheit von Zeugen zu entgehen? wie könnte
sie sich nicht versammeln zu Zeiten, wo sie sicher wäre, daß
kein Zuhörer käme? wie leicht auch, den wenigen Anwesenden
Sand in die Augen zu streuen? Und wer wäre daö Publikum,
das da am fleißigsten erscheinen würde? ES würde vorzüglich
gebildet sein theils anö den Spionen der Diplomaten, theils
aus denjenigen Staatsbürgern, welche allfällig ein Interesse
hätten, der Regierung ihre Schwächen abzulauschen und sie auf
der Bahn eines konsequenten Fortschreitend zu hindern und irre
zu führen. Freilich würden sich auch ächte Republikaner
zuweilen einfinden; aber diejenigen, welche dann über den im
Regierungsrath herrschenden Geist ein Urtheil erlangen wollten,
müßten ja ihr Leben damit zubringen, den Sitzungen desselben
beizuwohnen; wie wäre so etwas möglich? Schon im Verfas-
sungörathe haben wir es erfahren, wie wenig eigentlich solche
Verhandlungen mit konsequenter Aufmerksamkeit verfolgt und
angehört werden; wir erfahren daö Nämliche auch hier, wo die
Einen bloß von der Neugicrde hcrgetricben werden, Andere
weggehen, sobald sie müde geworden. Ich habe noch von keinem
Beobachter gehört, der zusammenhängend unsere Sitzungen
beigewohnt hätte, um über unsere Verhandlungen ein Urtheil zu
gewinnen. UebrigenS sind uns die Mitglieder des Regierungs-
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ratbö alle wohl bekannt; sie sprechen sich hier in unserer Gegen,
wart unverholen auö, und sollte sich hier auch Einer einmal etwas
anders aussprechen als im Regierungörath; so ist doch keinem
von uns der Charakter dieser sämmtlichen Herren entgangen.
Ich sehe daher nicht, daß durch den Zutritt deö Publikums
etwas gewonnen werde, hingegen erkenne ich vielerlei daraus
entspringenden Schaden. Ohne zu wiederholen, will ich bloß
bemerken, daß eS noch viele Fälle giebt, die man nicht angeführt
hat, wo die Ausübung der Gesetze bei Ocffentlichkeit der Sitzungen

unlcistbar wäre, und wo alle Maaßregeln des RegierungörarhS
gelähmt sein würden. Da kann ich nun nicht etmehen.

daß wir um eines Mitgliedes des Regicrungsraths willen das
möchte, daß man alles höre, was eö sagt, und alles sehe, was
eS thut, — die Wohlfahrt der Republik ,n Gefahr bringen
sollten. Die Vorbcrathung der Gesetze können wir nicht trennen
von den übrigen Obliegenheiten deö Regierungörathö, denn
diese Vorberathung wird hundertmal unterbrochen durch plötz-
licke sonstige und dringendere Geschäfte; man müßte also jeden
Augenblick daö Publikum hinauswelsen, und so entstände Srö-
rung ohne Ende. Die Oeffenllichkctt scheint mir daher schon
in dieser Beziehung unausführbar. Zudem können wir nicht
verkennen, daß ja die Handlungen des RegierungSrathS immer
ins Publikum treten; ich sehe nicht, daß da irgend etwas
geheim gehalten werden kann, wenig, alS bei unsern geftn-
gcbenschen Beschlüssen. Unsere Gesetze sind der Maaßftab,
wonach der RegteruugSralh zu messen ist. Befolgt er dwse
Gesetze nicht, so ist er dadurch bereits und von selbst angeklagt,
und seine Zurechtweisung wird nicht ausbleiben; befolgt er sie
aber, so kann uns nichrS daran gelegen sein, zu wissen, wie
jedes einzelne Mitglied volirt hat, sondern eö fragt sich nur:
lassen sich am Maaßstabe der Gesetzgebung, deren Motivirung
sich hier immer auösprichr, die Handlungen des RegierungSrathS
rechtfertigen ES ist Mehrereö begegnet, von dem ich nicht
sagen möchte, daß der ReglerungSrath durchaus zu rechtfertigen
sei; deshalb aber möchte ich mir über ihn dennoch kein Urtheil
erlauben, daö der Verfassung znwlderläufr, denn eS heißt dort,
Niemand sei schuldig, bis er der Schuld überwiese» worden.
Wir können daher Niemanden verurtheilen, bevor wir seine
Vertheidigung erfahren haben. Das berührt einen Fall, der
vorhin angeführt worden ist zu Unterstützung der Motion, nam-
lich die erfolgte Abberufung von Beamten, welche, wie es scheint,
des Rechtes der Vertheidigung beraubt worden sind. Das
greift an ein böses Geschwür unseres republikanischen Sraatö-
lebenS. In den Beamten soll eine der wesentlichsten Garantien
für Beobachtung der Gesetze zu finden sein. So lange solche
Beamte abberufen werden können, ohne Gelegenheit zu ihrer
Rechtfertigung zu haben, so lange sind wir preisgegeben der
Willkür. Ein solches Geschwür muß entfernt werden; man
muß das faule Fleisch wegschneiden. In Absicht gerade auf
solche Fälle scheint es mir höchst wahrscheinlich, daß dem
Regierungörath Manches vorzuwerfen wäre; aber wir dürfen uns
— wie gesagt — erst dann ein Urtheil darüber erlauben, wenn
wir die Rechtfertigung des RegierungSrathS angehört haben.
Wie sollte nun die Oeffentlichkett solchem abhelfen? eS giebt
ja tausend AuSwcge, um sich derselben zu entziehen. Es ist
aber gesagt worden, daß wir wenigstens den Mitgliedern des
Großen Raths den Zutritt zu den Sitzungen des RegierungS-
rathS gestatten sollten. Da kann ich nun die hiegegen gemachten
Einwendungen nicht recht begreifen. Hr. alt-Schulrheiß v. Lerbcr
bemerkte freilich, daß die Mitglieder des Große» Raths außer
den Sitzungen des Großen RarhS nicht anders zu beachten seien
als das übrige Volk; allein daö kann ich nickt gelten lassen.
Wenn Sie vermöge Ihrer Pflicht alS Stellvertreter des Volks
zum Regierungörath treten, um denselben in den wiehtiasten
Angelegenheiten zu beobachten, so sind Sie da eben sowohl
Stellvertreter des Volks als hier in diesem Saale. UebrigenS
sind Sie Stellvertreter deö Volks auch zu Hause, oder wo sonst
Sie sich im Vaterlande hinwenden; allenthalben und überall
sind Sie durch den Eid gebunden, auf AlleS zu achten, was der
Republik schaden konnte. AlS solchen Wächtern der VolkSrcchie
sollten Ihnen also billig Thür und Thor beim RegierungSrarh
offen stehen, so oft wenigstens nicht besondere Gründe die
Schließung der Thüren verlangen, da dann der RegierungSrarh
jede solche Schließung nmiviren müßte. Da braucht eS aber



keinen besondern Antrag/ sondern eS könnte einfach die heute
abgegebene Erklärung/ daß uns Allen dieser Zutritt bereits offen

stehe/ benutzt werden. In gewissen Fällen ist eS gewiß von
großer Wichtigkeit/ daß der Große Räth sich bewußt werde aller
der von ihm in Absicht auf den Rcgierungsrath begangenen

Fehltritte. Wir können unser GroßrathSgewissen hier nicht zum
Schweigen bringen/ wir können unS nicht verhehlen/ daß wir
nicht immer gethan habe«/ was die Pflicht von uns als. Schirmern

und Bewahrern der heiligsten VolkSinteresscn verlangte.
Wenn wir allemal unsere Pflicht gethan hätten, so oft der Re-
gierungörath uns Grund zum Zweifel gab / — wenn mir
allemal/ so oft eifrige Republikaner ihre Anbringen und Besorgnisse
dem Großen Rathe vorlegten/ gebührende Rücksicht darauf
genommen hätten; so würde dieser Anzug wahrscheinlich nicht
erfolgt sein. Daher glaube ich/ wir müssen die Erfahrung
benutzen und unS überzeugen/ daß ipir zwar nicht in ftätem
Mißtrauen gegen den RegicrungSrath leben fondern ihm
vertrauen sollen, so lange keines Merkmale irgend einer Abweichung
von der verfassungsmäßigen Bahn vorhanden sind; daß aber/

wenn dergleichen Merkmale eingetreten wären, wir dann nicht
meinen dürfe»/ wir würden den Rcgierungsrath schwächen und

sein Ansehen untergraben, wenn wir von ihm Auskunft
verlangen wollten. Solches geschieht in den englischen Kammern/
ohne daß die Negierung sich dadurch für verletzt hielte, Aber
wie verhielt sichs bisher -bei uns in solchen Dingen? Wir
durften nicht vom RegicrungSrath freie Auskunft über dieses

oder jenes verlangen/ wir waren durch daö Reglement verhindert,

das wir unS selbst gegeben hatten. Ich will nicht unter-
suchen, woher diese unverantwortliche Beschränkung unserer stell-

vertreterischen Rechte ins Reglement gekommen ist; aber ich

möchte, daß wir die daherige Erfahrung benutzten, um die

Mängel in unserem Geschäftsgange seiner Zeit abzuweisen und

aufzuheben, damit wir dann immerfort mit dem Regierungörath
in vollkommenem Einverftändniß bleiben können. DaS kann aber

wiederum nicht geschehen durch Veröffentlichung von Maaßregeln,
die — vor der Zeit geoffenbart — geradezu unwirksam werden

müßten. Sondern auS allem geht hervor, daß wir Mitglieder
des Großen Raths unsere Rechte und Pflichten als Stellvertreter

des Volkes besser alS bisher benutzen und ausüben müssen,

sei es, daß wir persönlich den Sitzungen des Regterungsraths
mit Diskretion beiwohnen, sei es, daß wir unser Reglement so

einrichten, daß wir in allen nöthigscheinendcn Fällen ungehinderte

Auskunft vom RegicrungSrath verlangen können. Im
klebrigen sollen wir unS enthalten, einen solchen Schaden unserer

Republik zuzufügen, wie er unfehlbar aus der Erheblichkeitserklärung

der Motion hervorgehen würde. Ich erkläre: ich

lasse den guten Absichten deS Hrn. RcgierungSrathS Stockmar
alle Gerechtigkeit wiederfahren, aber ich Halle den Ankrag auf
Ocffentlichkeit der Sitzungen des Regierungsraths für durchaus

verwerflich und schließe daher auf Abweisung desselben.

v. Tavel, Alischulthciß. Die Frage der Ocffentlichkeit der

Verhandlungen einer VollzichungSbehörde ist allerdings ganz neu,

wenigstens so viel mir bekannt, ist noch kein Beispiel davon, sei

eö in der Schweiz, sei eS anderwärts, vorhanden. Ich will da-

her in Uebereinstimmung mit dem Hrn. Präopinanten ebenfalls

in dieser Frage, und zwar nach den Formen unseres Reglemen-
teS, mit Besonnenheit zu Werke gehen. Die Oeffentlichkeit ist

seit 30 Jahren in einer Menge von politischen Versammlungen
eingeführt worden; die gleichen Einwürfe, welche wir heute

gehört, hat man gewiß seiner Zeit auch gegen die Oeffentlichkeit
von legiSlaiivcn' Behörden, und namentlich in letzter Zeit auch

in Betreff der Tagsatzung, erhoben. Mich vermögen daher die

auch heute aufgeworfenen Einwendungen noch nicht unbedingt
abzuschrecken. Der Hr. Anzüger hat, als er seinen Anzug
entwickelte, gesucht, und es ist ihm meines BcdünkcnS gelungen,

darzustellen, daß für den Geschäftsgang des RegicrungöratheS
bei den meisten Geschäften, die vor ihn gelangen, die Ocffentlichkeit

nicht nur nicht schädlich, sondern eher nützlich lein werde.

Freilich wurde er hierin von einem nachherigen Redner angegriffen;

aber dieser letztere hielt nicht dafür, jenem in gllc verschie-

denen DevcloppementS folgen zu sollen. Niiekstchtlich dcö

administrativen Theils deS dem Regierungsrathe zugewiesenen

Geschäftskreises habe ich seit verflossenem i. Januar, um eine rich¬

tigere Meinung darüber fassen zu können, beinahe täglich auf
die Geschäfte, besonders in dieser Rücksicht, Achtung gegeben.
Die aus dieser Beobachtung gezogene Folgerung war, daß we,
nigstens drei Viertheile aller Geschäfte für daS Publikum so

langweilig sein müßten, nach den ersten 3 oder S Wochen die
Gallerte meist leer sein würde, um so mehr, als eS dem Re-
gicrungörathe nicht möglich ist - je den Tag vorher die
Tagesordnung für den folgenden zu bestimmen. Einiges von den Ge-
schäftszweigen des RegierungSracheS, namentlich was sich auf
Polizei u. s w. bezieht, kann freilich meiner Ansicht nach un.
möglich öffentlich sein; dasjenige, was sich in diplomatischer
Hinsicht auf Unterhandlungen oder Verbindungen mit andern
Staaten bezieht, kann ebenfalls nicht öffentlich sein. Denn da
in andern Staaten diese Ocffentlichkeit nicht besteht, so würden
wir uns dem Uebelstande aussetzen, mit fremden Staaten keine
Unterhandlungen anknüpfen zu können, weil diese nicht einwil-
ligen würden, daß Alles schon zum Voraus öffentlich werde.
Was Hr. RegicrungSrath Koch vom Administrativprozesse angeführt

hat und von der Stellung dcö Regierungsrathes alS Ad-
ministrativrichier, kann ebenfalls Einiges für sich haben; aber
es handelt sich heure nicht darum, die Oeffentlichkeit der Sitzun-
gen deS RegierungsrathcS zu beschließen, sondern bloß darum,
eine ganz neue, zum erstenmale erhobene Frage dem Regierungsrathe

zuzuschicken, damit er dieselbe, von allen Seiten beleuchtet,

später nochmals vor den Großen Rath bringe. Der
Vortheile ab Seite dieser Oeffentlichkeit sind sehr viele, und mehrere
Mitglieder des RegicrungöratheS haben eS bereits gesagt, daß
sie diese Oeffentlichkeit für ihre Person wünschen; — darüber
sind wir auch Alle einstimmig. Seit 6 Jahren haben wir eine

Semipublizität, die uns Allen höchst unangenehm sein muß.
Kein Mitglied des RegicrungöratheS ist, daS nicht schon seine
im Regierungsrathe abgegebene Meinung entstellt im Publikum
wiedererzählen gehört hätte. Wer dieß thut, weiß ich nicht;
aber gewiß ist, daß alle unsere Verhandlungen sogleich entstellt
unter das Publikum kommen, während, wenn unsere Sitzungen
öffentlich wären, das Publikum die Sachen erführe, so wie sie

sich in Wahrheit zugetragen haben. Ich habe auch bald in die-
sem, bald in jenem öffentlichen Blatte die im Regierungsrathe
ausgesprochenen Ansichten meiner Herren Kollegen mit großem
Leidwesen auf eine sehr verdächtigende Weise dargestellt gefunden,

wo ich als Zeuge erklären muß, daß die Darstellung nicht
der Wahrheit gemäß war. Ich bin nun ganz einverstanden,
daß in so wichtigen Sachen persönliche Rücksichten keinen Grund
abgeben dürfen; aber ich glaube, nicht nur die persönlichen
Rücksichten machen die Oeffentlichkeit wünschenSwerth. Bei Oef.
fcntlichkett der Sitzungen würben gewiß wir selbst den Geschäft

mi größere Aufmerksamkeit widmen als zuweilen geschieht;
mancher Vorfall, manches Ereigniß im Regierungsrathe würd«
bei öffentlichen Sitzungen nicht stattfinden. Ganz besonders durch
die in der Tagsatzung gemachten Erfahrungen bin ich in der

Ansicht bestärkt worden, wie vorzüglich für den Geschäftsgang
und für die Aufmerksamkeit von Seite der deliberirenden Be-
horde die Oeffentlichkeit sei. Ich habe der Tagsatzung beige-

wohnt, als sie noch nicht öffentlich war; ich habe gefunden,
daß seit Einführung der Oeffentlichkeit die Tagsatzung wohl um

75 Prozent besser war als früher; selbst Gegner dieser Oeffent-

lichkeit mußten mir gestehen, daß dieselbe zum größten Vortheil
gereicht habe. Ich glaube auch nicht, daß die Oeffentlichkeit
daS Zutrauen in den RegieruugSrath schwächen werde; dasselbe

wird sich Gegentheils vermehren. Wenn der RegicrungSrath
öffentlich ist und seine Verhandlungen getreu dem Publikum ge-

geben werden, so wird das Zutrauen in denselben eher wach-

sen, alS wenn diese Verhandlungen stets verfälscht dargestellt

werden. Man hat vorhin excmpiifizirt. Gerade so, wie bei

jener Exemplifikation, werden die Verhandlungen des RegicrungS-

raiheS im Publikum erzählt und entstellt. Man sprach von einem

Landjäger, von Beamten u. s. w. ; der Eine sagte, Letztere seien

entsetzt, — der Andere, sie seien abberufen worden u. dgl. Ge-

rade so werden die Sachen im Publikum erzählt. DaS Faktum,

wovon Hr. Altschultheiß v. Lerbcr gesprochen hat, ist grundlich
untersucht worden, die Akten liegen drüben im andern Zimmer,

zwei Departements haben gleichzeitig darüber rapportirt. Ein

Wagen mit fraudirtcn geistigen Getränken langte zu Boncourt

an, und der Landjäger nebst dem dortigen BczirkSeinzicher sahen.
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wie derselbe in ein Haus geführt wurde. Sie wollten in das

Haus/ wo das àlictum ll^rsns war/ eintreten/ wurden aber

verhindert/ und der Adjunkt des Maire/ so wie andere Mit.
glieder dcö Gcmeindre.cheS verweigerten ihnen ihren Beistand.
Nun wurde die Sache vom Hrn. Präfekten untersucht/ welcher
bei uns darauf antrug/ diese Beamten nicht abzuberufen/
sondern — zu suöpendiren bis nach Austrag der Sache.
Dieses wurde heute mit 8 gegen Z Stimmen beschlossen/ —
wohlverstanden — Suspenston, nicht Abberufung/ wie man zu
sagen beliebt hat; denn das ist ein großer Unterschied. Ich
stimmte auch mit den 8/ und das diplomatische Departement
hatte einmüthig darauf angetragen. Wenn von nun an unsere
Sitzungen öffentlich sind/ so werden nicht mehr dergleichen sal.
sche Relationen im Publikum ausgestreut werden können. Eben
so unrichtig hat man die andere Sache in Betreff jenes Polt-
zeibeamten aufgefaßt. Die Behörde, welche zunächst die Aufsicht

über jenen Polizeibeamten führte, gab über denselben einen
sehr ungünstigen Rapport; und da der Zeitpunkt der jährlichen
Bestätigung oder Nichtbcstätigung gexade eingetreten war/ so

stimmte auch ich für Nichtbestätigung. Somit war auch hier
keineswegs der Fall einer unmotivirten Abberufung oder Kassation/

sondern der Regierungsrath machte lediglich von seinem
Rechte/ Beamte / die ihre Stelle nicht zur Zufriedenheit versehen,

nach Ablauf ihrer AmtSdauer nicht wieder zu bestätigen,
pflichtmäßig Gebrauch. — Der RegierungSrath ist aus Menschen
zusammengesetzt, und da jeder Mensch seine Schwächen hat, der
RegierungSrath aber aus vielen Menschen besteht, so vereinigt
der RegierungSrath natürlich eine große Masse von Schwächen
in sich; er kann und wird also zuweilen irren. Aber wenn Sie
auch da die Ocffcntlichkcit walten lassen, so werden Sie wenigstens

den RegierungSrath so wie er ist, beurtheilen können,
und das Volk wird ihn ebenfalls beurtheilen; das kann das
Ansehen deö NegierungsratheS nur befestigen. — Noch ist gesagt
worden, und zwar von einem Mitgliede deS Regierungsrathes/
daß nach seinem Dafürhalten jedes Mitglied des Großen
Rathes schon jetzt und co ipso daö Recht habe, den Verhandlungen

des Regierungsrathes beizuwohnen. Ich, Tit., weiß nichts
von einem solchen Rechte. Ein einziges Mal, Anno 1833, wenn
ich nicht irre, kam ein Mitglied des Großen Rathes, das hier
sitzt, in unsere Sitzung; aber sonst ist mir durchaus nicht be-
kannt/ daß je dieses Recht existirt hätte, oder von andern Mit-
gliedern dcö Großen Rathes in Anspruch wäre genommen worden.

Indessen will ich gerne beschließen helfen, daß den
Mitgliedern des Großen Rathes dieses Recht von nun an zustehen
solle; denn bisher war dasselbe nicht anerkannt. Auf jeden Fall
wünsche ich, daß man in dieser ganzen Frage mit Besonnenheit
zu Werke gehe; die heutige Diskussion und Alles, was l» o und
«o-à angeführt worden, beweist uns, daß diese Frage in
allewege interessant und wichtig ist. Was ist demnach natürlicher.

alö daß man den Anzug erheblich erkläre und dem Regierungs.
rathe zur sorgfältigen Berathung zuschicke, da dann der Große
Rath nachher immer völlig freie Hand hat, die Oeffentlichkeit
zu beschließen oder nicht zu beschließen. Das ist die Form, nach
welcher diese Angelegenheit meines BcdünkenS heute zu behan.
deln ist. Ich könnte also nicht umhin, zur Erheblichkeit zu
stimmen. WaS den Zutritt der Mitglieder des Großen RatheS
betrifft., so sollte sich diese Versammlung bereits jetzt darüber
auSsprechen, da von Einigen angenommen worden, ein solches
Recht bestehe bereits.

Ob recht. Wer verlangt diese Oeffentlichkeit, Tit.? Ein-
mal nicht das Volk! das hat andere Sachen zu thun; cS geht
seinen Geschäften nach und arbeitet. Wer verlangt sie denn?
Die Zeitungsschreiber, und sonst Niemand, — weiße, schwarze,
graue, — gelbe meinetwegen! Denn die möchten dann in die
Zeitungen setzen, waS im Regierungsrathe vorgeht. Aber wem
soll daS Volk dann glauben? Die Zeitungen widersprechen einem-
der ja in den kleinsten Dingen ganz fürchterlich, und so würde
daS Volk durch diese widersprechenden Berichte über daS, waS
der RegierungSrath gemacht habe, nur noch in höherm Grade
in Wirrwarr gesetzt. ES würde au allen Ecken und Enden heißen :
waS macht denn der RegierungSrath? ES ist schon hinsichtlich
des ReligionSwesenS Verwirrung genug im Lande; soll man nun
noch mehr solche verwirrende Sachcn-aufS Land hinaus schicken
Niemand hat Zeit, dem RcgierungSrathe zuzuhören, als etwa
so ein paar Zeitungsschreiber oder solche Leute aus der Stadt,
die weiter nichts zu thun haben. Und dann — waS würde er-
folgen? Der im RegierungSrath zuerst sitzt, ist wohl auch der
Erste, der seine Meinung giebt; es wäre nun sonderbar, wenn
kein Anderer ihm widersprechen würde, und dann würde cS aufm
Lande heißen: eS ist doch kurios, der sitzt oben an, und allemal
hat er Unrecht! Aber Jeder muß jetzt seine Meinung abgeben,
und wenn Alle geredet daben, so muß der Letzte doch auch noch
etwas Neues sagen, sonst heißt es gleich: der weiß nichts, er
stimmt nur den Vorigen bei. Ich könnte also nicht sinden, daß
die Oeffentlichkeit einen gar gucen Einfluß auf die Verhandlungen

deö NegierungSracheS haben würde; es würde Alles nur viel
länger gehen. UebrigeuS dann währt eS nicht mehr lange, so
wird die Verfassung revidirt; warten wir biS dahin. Wir ha-
ben noch viel dringendere Geschäfte abzuthun, als dieses ist:
machen wir zuerst die! sonst sagt daS Land: warum, da doch
noch so viel Nöthigeres gewesen wäre, — warum bringen sie
jetzt wieder einen ganzen Tag mit einer solchen Sache zu? Ich
stimme wenigstens gegen die Erheblichkeit.

(Schluß folgt.
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(Oeffentlichkeit der Sitzungen des RegierungSraths.)
v. Goumoens. Diesem / Tit. / könnte ich nicht beipflichten.

Die Entwickelung der Oeffentlichkeit ist in der That noch

nicht/ wie es zu wünschen wäre/ erzielt worden; ich glaube
aber/ sie soll es werden/ indem jeder Grundsatz/ der in der
Verfassung ist/ wohl freilich würdig ist/ entwickelt zu werden. Nach
meiner Ueberzeugung wird die Oeffentlichkeit der Sitzungen des

RegierungSraths nicht schlechte/ sondern gute Früchte bringen.
Allerdings ist wahr/ daß einige Unannehmlichkeiten und Mühen
damit verbunden sein werden; aber ich frage/ ob nicht jeder
Staatsmann dem Staate angehört? muß er sich nicht für den

Staat Manchem unterziehen / das vielleicht für ihn nicht ange-
nehm ist/ weil das öffentliche Wohl eS erfordert? Das Pu.
blikum soll nach meiner Ueberzeugung ja freilich in Kenntniß
gesetzt werden von den Geschäften/ welche es interessiren. Der
Große Rath ist freilich öffentlich/ aber er behandelt nicht alle
Geschäfte/ welche das Publikum interessiren/ sondern er vertrant
viele solche Geschäfte dem Regierungsrath an. Der Regicrungs.
rath soll Macht haben; der Rcgierungsrath wird aber stärker
durch Oeffentlichkeit seiner Sitzungen. Zugleich soll aber daS

Publikum seine Vertreter und Machthaber beobachten und
beurtheilen können. Jeder Fortschritt kann nur mit Uebcrsteigung
großer Hindernisse erlangt werden; diese Hindernisse muß jeder
bekämpfen / der den Fortschritt will; wir müssen also auch hier
uns nicht durch Hindernisse abschrecken lassen. Der RegierungS-
rath wird darum stärker durch die Oeffentlichkeit/ weil er dann
über vieles Erläuterung erhalten und das Urtheil vieler kun-
diger Personen/ die da sein werden/ vernehmen kann. Als
einmal im Verfassungsrathe das Volk im Saale war/ durfte
man es nicht hinauSweiscn. DaS wies damals also auf ein Be-
dürfniß hin/ und dieses Bedürfniß giebt sich auch jetzt kund.
Man hat gesagt/ selbst gesetzgeberische Vorberathungen können
nicht wohl öffentlich sein. Das wunderte mich/ denn ich erinnere
mich / früher den Berathungen der Gesetzgebungskommission
beigewohnt zu haben/ ohne daß ich Mitglied davon gewesen wäre.
Was denn diplomatische Verhandlungen betrifft/ so sind wir
ein kleiner Staat / also werden diese nie bedeutend sei« / und
es wäre zu wünschen, daß allmälig auch solche Sachen VolkS-
fachen würden. Wenn einmal ein solches Geschäft so weit ge-
dichen ist/ daß man cS nicht mehr auf eine gute Bahn bringen
kann/ so ist dann die Veröffentlichung allzuspät. — Wenn übn-
gens das Publikum dann sieht/ welch große Arbeiten die
Negierung zu beseitigen hat; so wird es dann auch begreifen/ daß
ès leichter ist / zu tadeln/ als die Sachen besser zu machen.
Man wird dann jedenfalls mit Liebe und Freundlichkeit tadeln.
Eben deswegen/ weil ich als Beamter gesehen habe/ daß die
meisten Geschäfte können und sollen zu Oeffentlichkeit gelangen/
stimme ich jetzt dafür. Ich habe als Regiernngöstatthalter sehr
Weniges geheim gemacht; ich fand in der Oeffentlichkeit große
Erleichterung. Man hat ferner gesagt / wir würden die Ersten
sein in Europa / welche diese Oeffentlichkeit einführten. Nicht ^

alle Völker/ Tit., sind in so günstiger Stellung wie wir. Wir

sind Protestanten/ Republikaner. Das sind Vorzüge, die wir
geltend machen sollen. Große Verbesserungen sind selten von
den Regierungen eingeführt worden / sondern meist vom Volke
kam der Impuls Regierungen sind aus Menschen zusammen,
gesetzt; Menschen sind oft unduldsam / herrschsüchtig; also ist
cö sehr gut/ wenn man dem einen Damm entgegensetzt. Ich
bin überzeugt/ daß viele Geschäfte anders wären behandelt
worden/ wenn die Oeffentlichkeit bereits eingeführt gewesen
wäre/ Geschäfte/ welche jetzt keinen guten Schein auf die
Regierung geworfen haben. Bei der Oeffentlichkeit wird aber alles
Mißtrauen schwinden. Man soll nicht vor den gefürchteten
Konsequenzen guter Grundsätze zurückbeben/ das ist meine Meinung.
Mit vollkommener Ueberzeugung trage ich im Sinne des Hrn.
aH?BV«ltheiß v. Tavel auf Erheblichkeit der Motion an/ jedoch
ohne cm Privilegium für die Mitglieder des Großen Raths
zu admittiren.

Stettler. Man kann freilich von vorne herein sagen,
es handle sich auf heutigen Tag bloß um die Erheblichkeits-
erklärung des von Hrn. Regierungörath Stockmar gestellten An-
zugeS; allein deswegen ist diese Diskussion nicht minder wichtig,
denn ich sah bisher' immer, daß wenn ein Anzug erheblich
erklärt ward, dieses faktisch so viel hieß, als wenn der
Grundsatz selbst angenommen worden wäre. Wenn man sich
also darauf beschränken würde, sich heule, da eS sich bloß um
die Erheblichkeit handle, nur kurz zu fassen und zur Erheblichkeit

zu stimmen; so würde-sich dann das Tribunal, welchem
diese Motion zur Untersuchung zugeschickt werden müßte, ohne
Zweifel dadurch bewogen finden, dem Grundsatze der Oeffenr.
lichkeit der regierungöräthlichen Sitzungen beizustimmen. ES
ist demtrach wichtig, schon heute den Grundsatz an sich von allen
Seiten zu beleuchten. Jeder Anzug, den man hieher bringt,
ist an sich ein Zeichen des politischen Lebens im Großen Rath
und im Volke, und deswegen ist die Behandlung solcher Anzüge
wichtig, weil sie uns zeigt, wie jewcilen diese politischen Lebenszeichen

Anklang finden. Ich muß nun dafür halten und diese
hohe Versammlung daraus aufmerksam machen, daß sich bei
diesem heutigen Anlasse ein Zeichen von volttischen Leben zeigt,
daS nicht ganz reif und überlegt ist. Man erinnert sich gewiß,
daß vor s Jahren schon Anzüge über sehr dringende Gegenstände

gestellt worden waren, die sehr oft wiederholt werden
mußten, bevor sie endlich hier zur Berathung kamen. Man sah
dieses namentlich bet dem ganz neulich geschehenen Anzüge über
Verbesserung der Kriminalgesetzgebung. Dieser Anzug war schon
oft gemacht worden, aber das Volk blieb theilnahmSloS. Jetzt
aber kömmt ein Anzug auf Oeffentlichkeit der Sitzungen der
vollziehenden Gewalt. In der ganzen Welt ist nirgends die
Rede von solcher Oeffentlichkeit; aber plötzlich wird nun dieser
Gegenstand behandelt. Waö zeigt das? daß man erschrecklich

gern der ganzen Welt vorleuchten möchte. Wenn ein solcher
Anzug kömmt, durch welchen ein Licht angesteckt werden sollte,
das nirgends in der Welt brennt, der findet Anklang im ganzen
Kantone, und Vorstellungen von National- und andern Vereinen
langen ein die Menge. Aber wenn man Verbesserungen ein-



führen möchte/ die in allen eivilisirten Ländern seit langem
anerkannt worden/ da rührt sich Niemand. DaS zeigt/ daß man
auf jene Gegenstände mehr Gewicht legt/ als auf solche/ welche
die wichtigsten Sachen betreffen. Man will in Gottes Namen
vor- und hervorleuchten! Nach meiner Ansicht wäre es aber

für uns besser/ zuerst die Erfahrungen solcher Staaten zu be.

nutzen, die schon seit Langem gescheid sind/ und darauf zu sehen/

auf unsere innere Administration diejenigen Fortschritte anzu-.
wenden, welche man anderwärts schon seit Langem mit Glück'
gemachthat. DaS ist so eine vorläufige Bemerkung! Ich komme

nun auf einen andern Gegenstand / Tit., auf die eigentliche
Geburt des AnzugeS. Ich hatte zufälliger Weise die Ehre, zu

dieser Geburt zu kommen. Bei andern Anlässen würde ich

glauben, eine große Indiskretion zu begehen, wenn ich darauf
ein Licht werfen wollte; aber bet einem Anlasse, wo man eine

Publicität einführen will, die nirgends sonst existirr, wird man
mich nicht der Indiskretion anklagen, wenn ich nun auch die

Geschichte der Geburt jenes AnzugeS der Publicität übergebe,

— man würde sonst nicht gar konsequent sein. Im letzten De.
zembcr, aus Anlaß der damaligen Wahlen, fand ein freund-
schaftlicheS Mahl statt, wo bei einem guten Glas Wein weidlich
über den Negierungsrath geschimpft wurde. Ich half mein
redlich Theil auch mit. Ein Theilnehmer sagte, er glaube, er
wolle einen Anzug machen für Oeffentlichkeit der Sitzungen des

Regierungöraths, das werde schon helfen.' Man sprach ihm
zu, er solle eS thun. Indessen sagte zuletzt jenes Mitglied, das

der eigentliche Vater dieser Idee war (nicht der jetzige Herr
Anzüger), er wolle eS doch bleiben lassen. Nun erklärte namentlich

der jetzige Hr. Anzügcr, so wolle er es thun, denn das sei

ein Radikalmittel, um eine bessere Regierung einzuführen. Das
wurde mit großem Applaus aufgenommen. Nachmittags erfolgte
die Wahl des heutigen Hrn. AnzügcrS zu einem Mitgliede des

RcgierungSrathS, und die Folge davon war, daß er im über-
wallenden Gefühl der ihm wiedcrfahrenen Würde seine Motion
den Tag nachher einreichte. Jedermann wird einem Manne,
der seine ganze politische Lebensbahn der öffentlichen Kritik öhne

Rückhalt unterwerfen will, Achtung zollen, wenn schon jene
Oeffentlichkeit der Sitzungen des Regierungöraths nichts des-

selben ursprüngliche Idee gewesen war. Aber eS läßt sich, wenn
schon dieser Anzug dem Hrn. Anzügcr zur Ehre gereicht,
dennoch fragen, ob derselbe dem Varerlande auch zum Frommen
diene. Das mochte ich bezweifeln. Es fragt sich vorerst: liegt
diese Oeffentlichkeit in den Principien der Versassung? Durchaus

nicht. Ich bin durchaus Parteigänger der Oeffentlichkeit
des Großen NarheS; ich wäre eö auch gewesen für die Oeffentlichkeit

des VerfassungSratheS. Die Oeffentlichkeit der
Großrathssitzungen — die ist in der Verfassung ausgesprochen; daran
sollen wir treu und fest halten, sie ist eine wesentliche Garantie
für das Volk. Eine ganz andere Frage ist die Oeffentlichkeit
der Sitzungen deS Regierungsraths; davon steht in der
Verfassung kein Wort und zwar mit Vorbedacht. Wie so ist die

Oeffentlichkeit des Großen Rathes eine so wichtige Garantie?
sie ist die Garantie für getreue, vcrfassungSgemäße und gute
Führung der öffentlichen Geschäfte ; und vom Großen Rathe kann
man nicht an eine höhere Behörde appelliren; darum ist eS sehr
wesentlich, daß Jedermann sich von dem Verhaften der Stell-
Vertreter der Nation überzeugen könne, und darum werden auch die
Verhandlungen des Großen RathS dem Volke gedruckt mitgetheilt.
Hingegen vom Negierungsrath kann man appelliren, man kann sich

beim Großen Rath über ihn beschweren. Also schon in dieser Beziehung

verhält eS sich ganz anders mit dem RegierungSrath alS mit
dem Großen Rathe, und ein wichtiger Grund für die Oeffentlichkeit
der Letzter« fällt bei jenem weg. Aber die Verfassung sagt nicht
nur nichts von der Oeffentlichkeit deS RegicrungSrathS, sondern
ein Zeichen, daß sie dieser geradezu entgegen ist, besteht in dem

Eide der Mitglieder deS RegicrungSrathS. Waö sagt der Eid
der Mitglieder deS Großen Rathö? ist da ein Wort von Ge-
heimhaftcn darin? kein Wort. WaS sagt aber der Eid der
Mitglieder des RegicrungSrathS? Der spricht Geheimhaliung
aus, Geheimhaltung für Alles das, was geheimzuhalten
ausdrücklich geboten wird, aber auch für Alles, wovon jedes
Mitglied denken kann, daß eS geheimgehalten werden müsse. Somit
ist klar, daß die Verfassung der Oeffentlichkeit der Sitzungen
deS Regierungöraths widerstreitet. Und wie oft belächelte oder

beklagte man eS nicht, wenn etwa ruchtbar wurde, was im Re-
gierungSrathe geschehen? Jetzt will man die Oeffentlichkeit.'!
Ein anderes Indicium, daß die Verfassung diese Oeffentlichkeit
nicht will, finde ich in dem, was dort über die gerichtlichen
Verhandlungen gesagt ist. Die Verhandlungen der Gerichte
sind nach der Verfassung öffentlich bis zum Urtheilen, welches
nicht in Anwesenheit der Parteien geschehen darf, wie denn selbst
bei den Jury'S oder Geschwornengerichten das Opiniren geheim
geschieht. Aber auch selbst hier im Großen Rathe geschehen
gewisse Verhandlungeu geheim, bei den Wahlen, Naturalisationen,

Begnadigungen u. dergl. Der Gesetzgeber, als er dieses
vorschrieb, setzte sich in die Lage eines jeden Individuums, das
an solchen Operationen — sei eS als Richter, sei eS hier im
Großen Rath — theilnehmen würde. Wenn Jedermann sogleich
sehen könnte, wie dieser oder jener stimmt, so würde Mancher
aus UnS dann denken: ich will mir nicht Feinde machen; es
ist schon große Last genug, sich der öffentlichen Sache anzunehmen,

man braucht sich dieselbe nicht noch mehr zu vergrößern.
Darum ist allenthalben selbst für unsere Verhandlungen, da wo
es sich bloß um Privatsachcn handelt, daö geheime Stimmen-
mehr vorgeschrieben. Wie viel mehr muß also daö Geheimniß
stattfinden bei den Verhandlungen des RegicrungSrathS, wo
weit mehr alö hier Pnvatinteressen vorkommen? Der Grund
davon liegt tief im menschlichen Herzen und kann nicht geläugnet
werden Man kann freilich sagen: die Menschen sollten nicht
so sein! man muß sie aber nehmen, wie sie nun einmal sind.
Wenn man Oeffentlichkeit für den RcgicrungSralh verlangt, so
kann man mit gleich viel oder noch größerm Rechte verlangen,
daß auch das Opiniren vor Gericht öffentlich geschehe. Der
Richter, welcher immer zwischen zwei Parteien zu entscheiden
hat, macht sich doch immer die Eine Partei, die, welcher er Recht
giebt, zum Freunde; aber der RegierungSrath hat eS meist nur
mft Einer Parte« zu thun, denen er Etwas entweder bewilligt
oder abschlägt; er wird sich also, so oft er einem Begehren nicht
entsprechen kann, diese Partei zum Feinde machen ohne in einer
Gegenpartei gleichsam einen Ersatz zu finden, wie der Richter.
Was kömmt beim Regierungsrath vor? Die meisten Sachen —
man braucht nur die Protokolle zu lesen, Sie haben die freie
Einsicht — die meisten Sachen, die dorr vorkommen, sind Pri.
vacsachen, Entscheide über Privatangelegenheiten; ich will nur
die vielen Wirrhschaftsbegchrcn, Koncessionen, Administrativ-
streitigkeiten anfuhren. Soll da Jedermann zuhören dürfen,
wenn über seine Angelegenheiten entschieden wird? In welcher
unangenehmen Lage würden sich da die Mitglieder "deS Regie-
rungsralhö befinden? Man sagt, wenn der Negierungsrath unter
der Kontrolle deS Publikums wäre, so würde anders regiert
werden. Wenn unser RegierungSrath so wäre, daß er sich in
seinen wichtigsten Handlungen durch solche Rücksichten auf die
Stimmung des Publikums leiten ließe, wenn er so sehr Sklave
der öffentlichen Meinung wäre daß er in Gegenwart des Pu-
blikumö anders entscheiden würde als in geschlossener Sitzung:
so würde ich der Erste sagen: wir wollen ihn heule noch weg.
schicken. Ich achte die öffentliche Meinung auch, aber nicht so,
um ihr Sklave zu sein. Wir haben übrigens durch die Preß-
freihcit Gelegenheit genug, die öffentliche Meinung kennen zu
lernen, nicht da auf der Gallerie ist sie zu studiren. Wenn ich
kann, so werde auch ich der öffentlichen Meinung folgen aber
nicht, weil sie es so oder so will, sondern weil dieselbe mit
meiner Ueberzeugung übereinstimmt, oder weit sie mich eines
Bessern belehrt hat. Wenn aber die öffentliche Meinung mich
nicht belehren kann, so habe ich keineswegs die Pflicht auf mir-
ihr dennoch zu folgen und ihr meine Ueberzeugung zum Opfer
zu bringen. Wenn wir je einen RegierungSrath haben solllen,
welcher der Sklave der öffentlichen Meinung sein müßte; so

würden alle unabhängige Männer daraus auStrcten Dann
bekämen wir Männer darein, welche, um an ihren Plätzen zu bleiben,

der öffentlichen Meinung allerdings willig huldigen würden;
aber zu einem solchen Regierungsrath habe ich wenigstens kein
Zutrauen. Darum glaube ich, daß der RegierungSrath durch
Zulassung deS Publikums, anstatt gestärkt, geschwächt und
auf eine unsichere Bahn geworfen würde. Mögen nun die
Zeuiingcn diese Motion lobpreisen, so viel sie wollen, so

glaube ich doch eS werde sich vielleicht in der Wirklichkeit
eine andere öffentliche Meinung zeigen, die finden dürfte, wir



thun Recht, besagte Motion von der Hand zu weisen. —
Ich komme nun auf die Schwierigkeiten der Exekution zu
reden. Um im Regierungsrathe eine Oeffentlichkeit zu haben,
wie hier, wäre vorerst nöthig, daß man eine sogenannte
Tagesordnung festsetzen könnte; das ist aber rein unmöglich. Hieher
kömmt alles vorberathen, und der Hr. Landammann kann je-
weilen sagen.- morgen will ich das und das vorbringen.
Im Regierungsrathe dagegen ist es nicht so; da kann der Hr.
Schultheiß nicht wissen, was er morgen vortragen wird; es

hängt davon ab, waö die Departement allemal gerade
vorberathen haben. Die Departement können aber auch nicht zum
Voraus sagen, was ste bis dann und dann vorberathen haben
werden. DaS sind einige Hauptschwierigkeiten. Aber konse-

quenter Weise müßte auch in den Departement» die Ocffent-
lichkeit stattfinden. Also müßten nicht nur im Regierungsraths-
saale, sondern auch in allen sieben DepartemenissitzungSlokalen
Gallerten ang bracht werden, nur um die Freude zu genießen,
Oeffentlichkeit zu haben! Eben so müßten dann auch die
untergeordneten Kommissionen ihre Gallenen und ihre Qssenli-ch.
keil besitzen. Ich will aber jetzt annehmen, alle diese Schwie-
rigkeitcn wären glücklich überwunden, — was würde widerfahren?

Wenn diese Oeffentlichkeit einen Zweck und ein Resultat
haben soll, so daß eine eigentliche Kontrolle über den Negre-
rungsrath u. s. w. von Seite des Publikums geführt würde;
so müßte man alle Tage hingehen, denn man weiß da nicht zum
Voraus, was etwa gerade vorkommen wird. Wer hat hicsür
Zeit? hat Jemand vom Lande Zeit dazu? oder wollen es die
Mitglieder des Großen Ratheö aus der Stadt thun? Die ha-
ben alle nicht Zeit. Wer wird dann kommen? Müßiggänger,
Tagdiebe, Leute, die nichts Anderes zu thun haben, und die
im Winter noch froh sind, wenn sie sich hier umsonst wärmen
können. Ist das das Publikum, für welches der Große Rath
die Oeffentlichkeit einführen soll? Ist bei einem solchen Publi-
kum, das sich im Sommer hier die Zeit vertreiben und im Win-
ter gratis wärmen will, viel gewonnen? Wir sehen ein solches
Publikum häusig auf der Gallerie, wir sahen cö auch im Vcr-
sassungörathe! Das also wird der große Gewinn sein, den unö
eine solche Oeffentlichkeit-bringen kann. Für den Großen Rath
hat man ein Tagblatt seiner Verhandlungen, und dasselbe wird
im ganzen Kanton herumgcschickt; folgerecht müßte der Regie-
rungsralh nun auch ein solches halten; jede im Regierungsrath
gehaltene Rede müßte darin, erscheinen. Aber auch jedes
Departement müßte jetzt seinen eigenen Schncllschreibcr haben.
Das kann doch keinem Menschen in Sinn kommen! Aber wenn
man den Grundsatz haben will, so muß man ihn konsequent
durchführen. Ich bin nicht für Justemtlieumaßregeln; tout o» rck»!
das ist mein Wahlspruch. — Ich sehe, wie gesagt, wenig
Nutzen, aber viele Jnkonvenienzen bei einer solchen Institution;
nun aber komme ich auf ein Mittel, das wohl weit besser zum
Zwecke führen möchte. Ob gegenwärtig gur regiert wird oder
nicht, das verstehe ich nicht, ich kenne die geheimen Triebfedern

nicht; auch ist der Geschmack sehr verschieden. Schmälen
wird man immer über den RegierungSrath; alle Zeitungen schmälen

über ihre Regierungen; so wird eS unserer Regierung auch
gehen. Der RegierungSrath wird sich aber leicht darüber
zufrieden stellen. Aber wie ist eö zu machen, damit der Regie-
rungsrath auf dem verfassungsmäßigen Wege vorwärts schreite,
daß er sich nicht entfremde vom Volke, von uns, denen er zu-
nächst untergeordnet ist? Nicht die Oeffentlichkeit wird da
helfen, sondern helfen wird nur, wenn der Große Räch selbst
will! Das ist das einzige Mittel. Der Große Rath ist
souverän, er muß wollen, daß seinem Willen nachgelebt und in
seinem Sinne die Regierung verwaltet werde. Wie ist nun
dieses zu bewirken? Dadurch, daß der Große Rath, oder doch
eine Parthci in demselben sich's zur Pflicht macht, alle
Verhandlungen des Regicrungsrathcö immer zu kontrollircn, stets
zu wachen, ob er auf der verfassungsmäßigen Bahn bleibe, oder
ob er abweiche von den Grundsätzen der Freiheit. Eine solche
Parthei muß sich durchaus in unserer Mitte bilden. Befragen
Sie die Erfahrungen und Verfassungen anderer Länder; weder
während der französischen Republik, noch in Amerika oder England

haben Sie Oeffentlichkeit der Verhandlungen der ausübenden

Gewalt, sondern eine OppositionSparthei, welche sirenge
über jeden Schritt der Regierung wacht und über jede geglaubte

Abweichung von der rechten Bahn unermüdet Rechenschaft for-
dert. Diese OppositionSparthei ist das Mittel, durch welches
man in allen konstitutionnellen Staaten die Regierungen in Ord-
nung hält. — DaS, was der RegierungSrath verhandelt, ist
übrigens nicht so wichtig als das, was er nicht verhandelt,
nicht macht, nicht hieher bringt. So lange nun hier im Großen
Rarhe nicht dieses politische Leben erwacht, so lange sich nicht
eine Parthci hier bildet im Sinne der Oppositionöparlhcien in
andern Staaten, — so lange wird die Regierung, ungeachtet
aller Reglement, unabhängig sein von uns Ich meine aber
nicht eine OppositionSparthei p»r esprit lle conii-nàtion, bloß,
um zu Allem, was irgend die Regierung bringt, Nein zu sa-
gen. — Wenn e,n solches Leben im Großen Rathe Wurzel faßt,
und man Achtung zu bekommen anfängt vor einer solchen sich
bildenden OppositionSparthei, dann werden wir einen Regie-
rungsrath haben, den wir lenken können. So lange sich kein
solches Leben in unS regt, so lange die Wenigen, deren Bestre-
ben eine solche vernünftige und redliche Opposition ist, belächelt
werden, und man sie zu Revolutionären macht und als Hemm-
Maschinen dem Volke darstellt, so lange wird der Große Rath
in der Dependenz des RegierungSratheS sein. — Meine Ueber-
zcugung ist also, dieser Anzug sei als unerheblich zu verwerfen,
und der Zweck desselben könne nur dann erreicht werden, wenn
eine Parthei sich im Schooße des Großen RarheS selbst bildet,
die sich'S zur Pflicht mache, den RegierungSrath zu kontrollircn
und alle seine Verhandlungen am Maßstabe der Verfassung strenge
zu prüfen.

Zone lt. Der Hr. Anzüger hat bei Entwickelung seines
AnzugeS gesagt, er glaube, wenn die Oeffentlichkeit beim Re-
gieruugörathe früher eingeführt gewesen wäre, fo würden bei
verschiedenen Anlässen andere Beschlüsse gefaßt worden sein, als
der Fall war. Herr Stetrler hat darauf bereits erwiedert,
welche Folgen es haben müßte, wenn der RegierungSrath auf
eine solche Weise influenzirt werden sollte. Wenn das Publikum
sich in den Saal des RegierungSratheS drängen dürfte, um die
Beschlüsse desselben zu bestimmen, — welche Klasse von Bür-
gern würde davon Gebrauch machen? Die Ruhigen, Gesetzli.
chcn, Rechtlichen? — Ich glaube nicht, sondern irgend eine
intercssirte Parthei, oder eine solche, die vielleicht eben unsere
Fortschritte in der konstitutionellen Entwickelung hindern mochte.
Wenn das der Fall sein und wir so von einer kleinen Parthei
regiert werden sollten, der dann der RegierungSrath folgen
müßte; so fürchte ich, wir würden durch die Einführung einer
solchen Oeffentlichkeit, — stall noch mehr zu gewinnen, — al.
lcS Errnngene verlieren. Es ist nicht am Kanton Bern. der
seine Oeffentlichkeit, Freiheit und Regeneration erst seit ein
paar Iahren hat, eine solche Neuerung, die sonst nirgends in
der ganzen Well für gur erkannt worden ist, einzuführen; warten

wir lieber, bis andere Staaten, welche die Oeffentlichkeit
schon seit längern Jahren besitzen, den Anfang mit Erfolg ge.
macht haben. Wenn die Verfassung die Oeffentlichkeit der
Sitzungen des RegierungSratheS gewollt hätte, sie würde nicht
ermangelt haben, sich darüber auszusprechcn. ES giebt für das
nachherige Schicksal der Motion schon gleichsam einen Barome-
ter ab, wenn man jetzt dieselbe für erheblich erkennt; darum,
und damit der RegierungSrath, der mit so vielen Arbeiten
überladen ist, dann nicht unnütze Zeit verliere, so möchte ich antragen,

von dieser Frage zu abstrahiren.

Wehren. Ich mache mir eS zur Pflicht, ebenfalls einige
Bemerkungen über die in Berathung liegende Frage mir zu er.
lauben. Den RegtcrungSstatthaltern ist durch ihren Eid und
ihre Instruktion zur Pflicht gemacht und vorgeschrieben, die
öffentliche Ruhe und Sicherheit zu handhaben und dem Regte-
rungSrathe über alle Vorfallenheitcn, die irgend Besorgnisse

erregen könnten, Bericht zu erstatten, aber auch, die Quellen,
woher sie in gegebenen Fällen etwas erfahren, geheim zu Hal-
ten, und beim RegierungSrath allemal sogleich die nöthigen
Weisungen einzuholen. Ich nehme an, ein solcher Fall, z. B.
eine Verschwörung, sei vorhanden, und eS wäre der Fall, wichtige

Personen zu verhaften. Der betreffende Regierungsstart.
Halter muß also Weisung holen beim Regierungsrathe. Dort
herrscht nun Oeffentlichkeit der Verhandlungen, und der Rapport

dcS Regierungssiatthalters wird jetzt abgelesen; so wird



auf der Stelle jenen Personen Alles bekannt/ und sie finden
nun Zeit/ ihre Maßregeln zu treffen. Also ist gerade diese

Oeffentlichkeit ein Mittel, daß der Regierungsstatthalter seine

Pflicht nicht erfüllen könne. Wie oft bedarf es nur eines ein«

ztgen beleidigten Mannes im ganzen Amte/ um die ganze
Wirksamkeit des RegicrungSstatthalterS zu hemmen? und wie konnte
er in seiner Stellung und bei treuer Pflichterfüllung es vermeiden/

sich in kurzer Zeit vielleicht gerade die bedeutendsten Männer

in seinem Amte zu Feinden zu machen? Aus diesen und
den übrigen angebrachten Gründen müßte ich gänzlich Herrn
Stettler beipflichten.

Zbinden. Ich muß mir zum Voraus die Bemerkung
erlauben/ daß man sich hier enthalten sollte/ das Publikum auf
der Gallerte anzugreifen/ da es sich ja nicht vertheidigen darf. —
WaS dann den Anzug selbst berrifft/ so war lch schon viele
Male im Falle/ den großen Nutzen der Oeffentlichkeit einzusehen.

Man hat mich oft gefragt: warum hat doch der Große
Rath das und das gemacht? Ich antwortete: les t eö nach/ so

werdet ihr eö sehen. Die Leute thaten eS dann und lernten
die Gründe davon einsehen. So ist es auch beim RegierungS-
rath: man fragt auch da im Lande herum oft genug: warum
macht es der RegierungSrath gerade so? Die Gründe wird
daö Volk einzig auö der Oeffentlichkeit seiner Verhandlungen
kennen lernen. Diese Oeffentlichkeit einzuführen/ ist doch am
Ende keine so große Sache! Ich wenigstens schließe mit voller

Ueberzeugung zur Erheblichkeit.^

Mühlemann. Ich will dieses Mal nicht lange aufhalten;

über Zweckmäßigkeit oder Unzwcckmäßigkeit des AnzugeS
ist viel gesagt worden/ mehr als nöthig. Hingegen möchte ich
auf einen andern Umstand aufmerksam machen/ nämlich auf
Behauptungen und Ideen, die von mehrern Seiten her aufgestellt
worden. Man will nämlich glauben machen/ daß/ wenn der
Große Rath einen Anzug erheblich erklärt habe/ dann damit
vorgegriffen sei. Dieses Prinzip würde oft sehr weit führen/
und auf diese Weise die Berathung eines AnzugeS oft einen
ganzen Morgen wegnehmen. Nach meiner Ueberzeugung wird
man / wenn auch ein Anzug erheblich erklärt worden/ nachher
doch die meisten Male ganz freie Beschlüsse nehmen. Solche
Fragen können hier im Großen Rathe nie ganz gründlich unter-
sucht werde«/ sondern sie müssen den vorberathendcn Behörden
zukommen / ja vielleicht sogar von Rcchtögelehrten begutachtet
werden. Erst wenn alle diese Vörberathungen stattgehabt haben,
und das Dafür und Dawider in den untern Behörden abgewogen
worden ist/ und diese Abwägungen sich dann hier geltend
machen/ — erst dann können wir definitiv entscheiden. Deswegen
soll man die Idee/ daß durch Erheblicherklärung eines AnzugeS
einem spätern Entscheide vorgegriffen werde/ durchaus nicht
Wurzel fassen lassen; davor soll man sich hüten / und vielmehr
jeden Anzug/ der dieser Versammlung irgend wichtig erscheint/
erheblich erklären und untersuchen lassen/ ob jene beglaubte
Wichtigkeit begründet oder unbegründet sei. Daö ist meine
Ansicht/ und ich muß sehr wünschen/ daß auch der Große Rath
von dieser Ansicht ausgehen möchte; ich werde mich wenigstens
Hei der Abstimmung durch dieselbe leiten lassen. Ich muß noch
einen andern Umstand berühren, ob es gleich vielleicht überflüssig
sein dürfte. Man hat verlangt, der Große Rath solle sich auö-
sprechen, ob die Mitglieder des Großen Raths bereits Zutritt
zu den Verhandlungen des RegieruugSratheS haben oder nicht,
weil darüber verschiedene Meinungen obwalten. Ich glaube,
auch das sei ein Anzug, der erheblich erklärt werden solle, aber
heute Reglements gemäß noch nicht zur Sprache kommen könne.

Hr. Landammann. ES kann sich lediglich um nichts
Anderes handeln, alS um die Frage, ob der vom Herrn Regie-
rungsrath Stockmar gestellte Anzug erheblich sei oder nicht.

Abstimmung.
Für Erheblichkeit 86 Stimmen.
Dagegen stt ^

Vortrag der katholischen Kirchenkommission und deS

Erziehungsdepartements wegen Trennung der
Gemeinde Azuel von Charmoille, Amtsbezirks Pruntrut, und
Erhebung jener zu einer eigenen Kirchhöre.

NeuhauS beschränkt sich die Schlüsse des Rapports zu
unterstützen.

Obrecht. Ich wollte gerne Fr. 200 bewilligen; aber
dann sollen unter keinem Vorwande vom Volke Sportcln für
gotteSdicnstliche Verrichtungen gefordert werden.

Der Antrag des ErziehungSdepartcmentS wird durch'S Handmehr

genehmigt.

Ein ähnlicher Vortrag des ErziehungSdepartcmentS
betrifft eine Gehaltszulage an mehrere katholische Geist-

liche im Leberberge.
ES wird darin vorgeschlagen:

t) Die im Jahr is3k und 183Z dem Hrn. Perinat, Pfarrer
zu Rebeuvilier, bloß einstweilen wegen seines hohen Alters
gegebene Gehaltszulage von Fr. 337. Rp. so. für den Un-
rerhalt eines Vikars — bleibend und jährlich zahlbar zuzu-
sichern;

2) dem Hrn. Courtat, Pfarrer zu Courtedoux, auf den Fall
der Resignation eine Pension von franz. Fr. 2sto zu bewil-
ligen;

3) die am t2. Dezbr. 1833 dem Hrn. Friche, Pfarrer zu
Courchapoix, gegebene Gehaltzulage von Fr. 13s
zurückzuziehen, und dagegen ihm wegen seines Alters die unterm
13. August 183Z für den Unterhalt eines VtkarS ertheilte
BcsoldungSvcrmehrung von Fr. 337. Np. so. bleibend
zuzusichern.

Diesem Antrage wird ebenfalls durch'S Handmehr beigepflichtet.

Der Hr. Landammann legt auf den Kanzleitisch
folgende, mit dem Antrage der Bittschriftenkommission auf Unter-
suchung des RegierungSratheS versehene Vorstellung:

1) Von vielen Amtsschreibern, welche nachsuchen, daß nach
§. 20 des Gesetzes vom 18. Dezember 1832 die ihnen gebüh.
rende Entschädigung bestimmt werden möchte.

2) Von Jakob Buri und Anna Barbara Buri von Oberburg,
daß die Dispensation von Ehehinderniffen weiter ausgedehnt
werden möchte.

Der Hr. Landammann zeigt schließlich an, daß der Vor-
trag der Kommission für die Juraangelegenheiten noch nicht
vorliege, daß auch der Vortrag des Regierungsrathes über die Vor-
stellungen wegen Niederschlagung der ReaktionSprozcdur, welcher
Vortrag dem Vernehmen nach auf Abweisung gehe, ebenfalls
noch nicht behandelt werden könne, und daß der Vortrag des
ErziehungSdepartementS über Einschreibungen der Kinder und
Ehen der Dissenter wiederum verschoben werden müsse, weil erst
letzter Tage neue Vorstellungen über diesen Gegenstand eingelangt
seien u. s. w. ; der Große Rath werde daher mit Morgen seine
diesmalige Sitzung beenden.

Schluß der Sitzung um 1V4 Uhr.

Sechste Sitzung.

SamStag, den 7. Mai I8Z6.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Mcßmer.

Nach Genehmigung des Protokolls der gestrigen Sitzung
wurde vorgelegt:
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Vortrug des MiticärdepartemeutS — mit Ueberweisuug des

NegicrungSralbcS — über Abänderung in der Organ i-
salion der Kanzlei dieses Departements.

v. Tavel, Altschullhciß. Sie werden, Tit., ans dein so

eben verlesenen Vortrage des MilirardeparlementS die Nothwen-
digkeit einer der neuen Militarverfassnug entsprechenden Aban>
derung in der am 3. März 1832 eingesührten Organisation der
Kanzlei dieses Departements ersehen haben. Infolge dieser Ab-
âiiderung wird der Gesammtbetrag der daherigen Besoldungen
nm Fr. 200 vermehrt. Ich trage im Namen dcS Departements
einfach auf Genehmigung dieser nöthig gewordenen Abände-
rung an.

Abstimmung.- einstimmig.

Ans den Vortrag der Iustizftktion bin wurde die von der
Gemeinde WimmiS nachgesuchte Aufhebung «hreS Statu-
rarrecht 6^ nebst dahcrigem DekrelSentwurf genehmigt.

Abstimmung: Handmehr.

Anzug dcS Hrn. Fellenbcrg, betreffend die Wiederholn
ngökurse der Schul lehr er.

ES wird ein Schreiben des ErzichungSdepartementS vom
heutigen Tage verlesen, dahin gehend, daß, weil alle seine Mit-
gliedcr dem heutigen Schulfeste beiwohnen müssen, der Große
Rath die auf heute angesetzte Berathung des Anzugeö des Hrn.
Aellcnberg aufschieben möchte.

Da jedoch vom Hrn. Anznger, so wie auch von anderer
Seite angetragen ward, in die Behandlung einzutreten, so kam

die Frage hierüber zur
A b st i m ni n n g.

Einzutreten Stimmen.
Aufzuschieben sst

Wahl eines GrundsteuereinnehmerS für die lebe

r b e r g i sch e n Amtsbezirke.
Zahl der Stimmenden: 110; — absolute Mehrheit: c>o.

ES erhalten Stimmen:
Hr.v. GranvillicrS v. DclSbcrg im i. Skr. st7 St. im2. Skr. -WSt.

„ Koller, Amtschr.v.Pruntrut 58 65

Bclricbard, Großrath -, 13 ^ -, s

Oberst Quiguerez -, i ^

Hr. Koller ist somit im 2, Skrulinium erwählt.

Wahl cincö Stellvertreters des Vizepräsidenten
deS Großen NachcS.
Erwählt wird im 4. Skrutiniuni mit 63 Stimmen: Herr

Friedrich Stcttler, welcher sogleich den vorgeschriebenen Eid
leistet. — (Neben ihm vereinigten die meisten Stimmen auf sich:

die HHrn. Henzi, Kasthofer und Bühlcr v. Erlach.)

Auf zwei vom NcgiernngSrathe empfohlene Bor träge der
Instizscktion wurde t) dem Ioh. Samuel Meier v. Schoren

— mit 78 gcacn 8 Stimmen — und 2) der Maqdalcna,
geb. Schneider, Wittwe des verstorbenen Johann Kocher von

Acgcrten — mit 77 gegen 12 Stimmen — d«e D l Sven sa.

lion von gesetzlichen Ebchindernisscn ertheilt.

Nun wurde noch beschlossen, das Protokoll der heutigen

Sibling solle der Prüfung und Genehmigung dcü Herrn Land.
ammannS und dcö Herrn Schultheißen unterworfen werden, und

dann ward vom Herrn Landanimann nach einer kurzen Schluß-

rede, worin er die Anfmcrksamkeit der Versammlung ans die
Wichtigkeit der, der nächsten BrachmonatSsttziing veimfalleiideu
VerhandlungSgegenstände hinlenkte, der erste Tdeil der
Sommersession des Großen Nach es ais geschlossen
erklärt.

Nachtrag
zu den GroßrathSdiskttssionen über das Büdgek des

Jahres IK36.

Fellenberg äußert — auf die Anfrage dcS Hrn. Land.
ammanS, ob Jemand noch Zusatzanträge zu stellen habe — sein
Bedauern, durch unabwciöliche Hindernisse abgehalten worden
zu sein, der vorgegangenen Berathung über die BüdgetSansätze
des ErzichungSdepartementS beizuwohnen; er wünscht seine
Pflichterfüllung nun zum Schlüsse der Berathung durch einen
Zusatz schadlos zu halten: er bemerkt, daß kein Zweifel mehr
darüber Statt finden könne wie naehtheilig cS set, die Fort.
bildungSknrse der angestellten Schullchrcr auf dem bisherigen
Fuße fortzuführen, da sie durch den von den Behörden in An-
sprnch genommenen und trotz allen dagegen gemachten Vorfiel-
lungen behaupteten Sommerschulzwang ui Hofwvl nicht mehr
bestehen könnten und besonders in Burgdorf nur Verwirrung
in den Köpfen der Schullchrer und Entwürdigung ihres Cha-
raktcrS ans den dortigen Uebelständen hervorgingen. ES wäre
zudem jetzt, zur zweckmäßigsten Abhülfe in Buchsee, durch die
Vortrefflichkeit des gegenwärtigen SeminardirckrorS alles ge-
währt, was wir für unsere angestellten Schullchrer und für das
Gedeihen deS Seminars zu wünschen hätten, wenn man von
Seite des ErziehnngsdepartementS zu der Ausführung seines
ursprünglichen PlanS zurückkehren und zweckmäßige Einheit in
unsern SchullchrerbitdungSgang bringen wollte. — Er trage
deßwegen darauf an. den Ansatz von 12000 Fr., der steh für
NachhülfSkurse im Budget befindet, mit denjenigen zu vereint,
gen, der dem Seminar in Buchsee bestimmt sei und sofort die
angestellten Schullehrer, die Bildung suchten, auch au der Buch-
see-Anstalt Theil nehmen zu lassen. Der Redner ruft sodann
den gegenwärtigen .Hrn. »>-. Ioh. Schnell auf: eingedenk zu
sein: alles dessen, was er, in dem VcrsassnngSrath der alte»
Regierung über die ihr zur schweren Schuld anzurechnende Ver-
nachläßiguiig der Volksbildung vorgeworfen habe und Sorge
tragen zu helfen, daß solche Schuld nicht noch viel schwerer ans
die neue Regierung falle. Fcilenberg äußert da sein Erstaunen
darüber, daß der Hr. Professor Schnell, den er wiederholt auf.
ruft, bet den seil unserer StaatSresorm vorgekommenen Vcr-
Handlungen über unsere Volksbildung noch kein Wort zu ihren
Gunsten ausgesprochen habe u. s. w u.s. w. Der Redner trug
endlich wiederholt darauf an, daß der Ansatz für die sogenannten
WiedcrholuttgSknrsc dem Seminar zu Buchsee zu gut geschrieben

werden.
Da von verschiedenen Seiten bemerkt ward, daß nach dem

Antrag ungülttg gemacht werden müßte, was bereits beschlösse»!

worden sei. so wurde derselbe nicht in Abstimmung gebracht.

Berichtigung.
In der st. Sitzung, vom Donsrag den 5. Mai hat steh in

Hrn."Map'S Rede der Druckschler cingeschlicheu: Als Ve schü tz e r
von Waldungen: statt alS Besitzer :e.
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Nro. 40.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 1836.

(Nicht offiziell.)

Kreisschreiben an alle Mitglieder des Großen Rathes.

Tit. Tit.
Zu Fortsetzung der diesjährigen Sommersession des Großen

Rathes ist von Mmhghrn. Landammann bestimmt worden,
Donnerstag der 23. Brachmonat. Alle Mitglieder werden eingela-
den und aufgefordert, sich an diesem Tage des Morgens um 9

Uhr im Sitzungösaale einzufinden.
Es wird mit Berathung der Instruktion für die Gesandtschaft

auf die bevorstehende Tagsatzung der Anfang gemacht
werden, und hierauf die Wahl derselben folgen.

Auf Mittwoch den 29. Juni wird der Bericht der außcr-
ordentlichen Kommission zu Untersuchung der Verhandlungen in
den Juraangelegcnheiten zur Berathung kommen, welcher
beizuwohnen die sämmtlichen Mitglieder des Großen Rathes bei
ihrem Eid aufgefordert und hiermit benachrichtigt werden, daß
die AuStheilung des daherigen gedruckten Berichtes in den ersten

Siyungötagcn erfolgen soll.

Am folgenden Tage, also Donnerstags den 30. Juni, soll
dann die ebenfalls wichtige Berichterstattung der für die Dota-
tionSangelegcnhciten niedergesetzten Kommission und die Berathung

darüber stattfinden.
Die übrigen, gegenwärtig zur Behandlung vorliegenden Ge.

gcnstände sind im nachfolgenden Verzeichnisse angegeben.

Zu derselben werden im Laufe der Session noch einige
andere kommen, die das Präsidium der Versammlung jewcilen zum
Voraus anzeigen wird.

Verze'ichniß der zu behandelnden Geschäfte.

Entwürfe von Gesetzen undDekreten.
t) GesctzcSentwurf über BernfSarten und Gewerbe.

Vorträge.

N e g i e r « n g S r a t h.

2) Vortrag über Amnestie für die Unruhen im Jura.
3) „ „ Vorstellungen zu Niederschlagung der Reak-

tionöprozedurcn.

Diplomatisches Departement.
4) Entwurf der Instruktion für die TagsatzungS-Gesandtschaft.

s) Vortrag wegen der in Anregung gebrachten Verlegung des

ObergerichtS.
e) Vortrag wegen Trennung der Gemeinde Laferrière von der

Urversammlung von Renan.
7) Vorlrag wegen einer Rüge in Betreff einiger Verhand-

lungöblätter des Großen Raths.

Departement des Innern.
8) Vortrag über das EntlassungSbcgehrcn dcS Herrn Altgroß,

rathS Otth aus dem Departement des Innern.

Justizdeparrement.
Justizsektion.

9) Vortrag über das Entschädigungsbegehren des Johann Gun-
ziger, von Welschenrohr, Kantons Solothurn.

10) Vorrrag über EhehindernißdispensationSbegehren.

P o l i z e i s e k t i o n.
11) Vortrüge über einige NaturalisationSbegehren.
12) „ » die Einbürgerung der heimathlosen Gebrüder

Walther.

Erziehungsdepartement.
13) Vortrag über das EntlassungSbcgehrcn des Herrn Allgroß,

raths Otth aus dem Erziehungsdepartement.
14) Vortrag über einen Anzug wegen des Beschlusses des Re-

gierungsrathcs, betreffend die Schullchrerbesoldungen.

Spezialkommissionen.
15) Bericht über die Angelegenheiten der leberbergischen Amts¬

bezirke.
16) Bericht über die Dotationsangelegenheiten.

Wahlen.
17) Der Gesandtschaft auf die Tagsatzung.

In der bevorstehenden Session soll der gedruckte Bericht
der Spezialkommission über die Zuchtanstaltcn vom 28. Mai 1834
zur Berathung gebracht werden, welcher seiner Zeit allen
Mitgliedern des Großen Rathes ausgetheilt worden ist, weswegen
dieselben ersucht sind, ihn mitzubringen.

Bern, den 13. Brachmonat 1836.
Aus Auftrag des Hghrn. Landammanns,

Für die StaatSkanzlei?
Der StaatSschreiber

F. M a n.

Erste Sitzung.

Donnerstag, den 23. Juni.
(Morgens um 9 Uhr

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Eröffnungsrede des Herrn Landammann:
Hochgeachtete Herren!

Nachdem unterm 7. vorigen Monats die erste Abtheilung
unserer diesjährigen Sommersiyung geschlossen wurde, ist der
heutige Tag zur Forlsetzung derselben bestimmt und bcreirS
in dem daherigen EinberufungSschrciben angezeigt worden, daß
unsere Berathungen milder Instruktion für die Gesandt..
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schaft auf die nächstbevorstehende eidgenössische Tagsatzung

beginnen sollen. Der durch den RcgierungSrath vorberathene
Entwurf dieser Instruktion liegt nun vor; an Ihnen ist es

demnach, Tit., die verschiedenen Artikel derselben genau zu

prüfen und sie so zu bestimmen, wie Sie es der Ehre und der
Würde des Standes Bern, so wie den Verhältnissen zu unsern
eidgenössischen Mitständen angemessen finden werden; dabei denn

sollen wir eS uns zum Hauptaugenmerk machen, darzuthun, daß

wir, entfernt von jeder Engherzigkeit, aber beseelt vom wahren
schweizerischen Gemeinsinn, zu Allem bereit seien, was den

Schweizernamen ehren, wahre Eintracht unter unö Schweizern
heben und befördern, reine Bundestreue bekräftigen, festes

Zusammenhalten bewirken, und unsere schweizerische Unabhängig,
keit schützen kann!

Nach dieser Berathung gehört der Bericht zu unsern dicß-

maligen wichtigern Verhandlungen, welchen die von Ihnen nieder-

gesetzte Kommission zu Untersuchung der Verhandlungen in den

Iuraangelegcnhciten vorlegen wird, und wozu der künftige
Mittwoch festgesetzt ist. ES ist indessen jetzt nicht der Augenblick

über diesen Gegenstand näher einzutreten; aber Sie werden
es mir nicht verübeln, Tit., wenn ich denselben seiner Wichtig-
keit wegen Ihrer besondern Aufmerksamkeit empfehle, damit
Sie nach Prüfung des Berichts und der darauf Bezug habenden,
Akten nach bestem Wissen und Gewissen und mit voller Ueber-

zeugung zu demjenigen stimmen können wie eS die eigene Lage
der Dinge, das Wohl des Landes, daS Gefühl der Gerechtigkeit
und die Erfüllung unsrer bcschwornen Pflicht erfordert.

In einer außerordertlichen Sttzung vom 7. und 8. April
letzthin hatten Sie die Anträge berathen, welche in dem ge-
druckten Bericht und Gutachten der zu Untersuchung und Er-
örterung der bernischen Dotationsvcrhällnisse niedergesetzten Spe-
eialkommission enthalten sind. Infolge dieser Berathung ist der

Stadt Bern einer der obersten Gerichtshöfe der Kantone Zimch
oder Luzcrn zum Richter über dieses Geschäft vorgeschlagen

worden; eS soll aber dieser Vorschlag der Stadt Bern nicht
beliebt haben und daher wird uns die neuerdings von Ihnen
bestellte Dotationskommission in dieser wichtigen Angelegenheit
andere Anträge vorlegen, die am künftigen Donnerstag von Ihnen
berathen werden sollen; eine Berathung deren Wichtigkeit Ihnen
nicht entgehen wird, da Sie früher eine außerordentliche Sitzung
dazu bestimmten und'die ich jetzt absichtlich auf einen Tag ver-
legte, der auf eine Verhandlung folgt, wozu bei Eiden geboten

wurde, in der Hoffnung auch an diesem Tage den Großen Rath
möglichst zahlreich versammelt zu sehen.

DaS Traktandencirkular »erzeigt unö auch einen GeseycS-

entwurf über die Ausübung der Berufsarten und Gewerbe.
ES ist der kk der Verfassung, durch welchen die Freiheit der
Gewerbe anerkennt wird, doch aber unrer Vorbehalt gesetzlicher

Bedingungen- welche daS allgemeine Wohl und erworbene Recht
erfordern. Diese gesetzlichen Bedingungen sollen nun in jenem

Entwurf aufgestellt sein. Ob es aber die Zelt gestatten werde
denselben schon in der gegenwärtigen Sitzung zu behandeln,
möchte ich jedoch bezweifeln. Dieser Gegenstand verdient übn-
genö durch die Vielseitigkeit der Bcrufsartcn und Gewerbe,
cine sorgfältige Prüfung und scheint ganz geeignet zu sein,
darüber die Stimme des Volkes einzuvernehmen; daher eS nicht
unzweckmäßig sein dürfte, wenn zu Eingabe von anfälligen
Bemerkungen ein Termin bestimmt, dieselben von der vorbcrathen-
den Behörde untersucht und dann erst mit einem daherigen
ausführlichen Bericht hier zur Berathung geschritten würde.
Indessen werden Sie, Tit, deshalb das Gutsindende verfügen.

Hingegen ist dießmal ein schon seit einiger Zeit vorgelegencr
Vortrag über daS Begehren von Dissentcrn oder Sépara-
listen, wegen ihren GeburtS- und Eheeinschreibungen, in den

Traktanden ausgelassen worden, weil die daherigen Aktenstücke
mit einigen in den neuern Zeiten eingelangten Vorstellungen
über den nämlichen Gegenstand der Generalfynode mitgetheilt
wurden, welcher durch die Verfassung das Recht zu Anträgen
und zu der freien Vorberathung in Kirchensachen zugesichert ist.
Mitten unter politischen Wirren, zeigen und vermehren sich auch
solche in religiöser Beziehung. Allerdings spricht zwar der tz. ti
der Verfassung die Glaubensfreiheit aus, eine Freiheit zu der
wir uns alle bekennen wenn sie im wahren Sinue aufgefaßt
Wird; aber im nämlichen VcrfassungSartttel werden die Rechte

der bestehenden evangelisch reformirten Landeskirche, so wie
die der römisch-katholischen Kirche, gewährleistet, und zu Gott
haben wir es geschworen, die Rechte der durch die Verfassung
gewährleisteten Religionen gegen jeden Angriff mit Gut und
Blut, Leib und Leben zu vertheidigen. Freilich weder der
Sinn, noch die Rechte besonders der evangelisch reformirten
Kirche, erfordern einen Glaubenszwang, und eS sei ferne von
unS an irgend einen solchen zu denken; aber ohne eben für jetzt
in daS Begehren der Dissenter näher einzutreten, lehrt uns die
Erfahrung, daß unter jene Glaubensfreiheit gar vieles geschoben
wird, was offenbar nicht darunter, sondern weit eher unter den
Fanatismus (Schwärmerei), zu den verschrobensten Bibelerklä-
rungen und manchmal sogar in den Bereich sinnlicher Lüste und
Begierden gehört. Solche Ausartungen zu verhindern, solchen
argen Auswüchsen zu begegnen, das wäre nun die ernste Auf-
gäbe, wenn wir die Glaubensfreiheit rein, und im Geiste der
Verfassung erhalten wollen. Allein da werden nicht nur Gesetze
und Verordnungen erforderlich, sondern eS muß auch durch den
Weg der Belehrung dazu mitgewirkt werden; ein weites Feld
das unserer Geistlichkeit zunächst offen steht, um es zum Besten
der bedrohten Kirche, zur Förderung deö wahren Christenthums,
zur Ruhe des Landes, und zur Rettung mancher irregeleiteten
Seele zu bearbeiten! Es mag vielleicht auffallen, daß ich eben
jetzt diesen Gegenstand berührte; allein die auö verschiedenen
Gegenden vernommenen Klagen über die Mißbräuchc und Ver-
kehrtheiten, die sich unter der MaSke der Glaubensfreiheit ein-
schleichen, und die Übeln Folgen, die sowohl für die Betreffenden

alS für ihre Gemeinden daraus entstehen, veranlaßten mich
dazu. Möchten diese Worte so wie am rechten Ort, auch zur
rechten Zeit geredt und geeignet sein, die Mittel hervorzurufen,
die reine Glaubensfreiheit zu sichern, dagegen aber den Irr-
thümern und verderblichen Begriffen, die daraus herzuleiten
versucht werden, Schranken zu setzen.

Was denn die neuesten politischen Ereignisse anbetrifft die
einiges Aufsehen erregen, so werden Sie, Tit., aus den öffentlichen

Blättern erfahren haben, daß in Zürich Arrestationen
von politischen Flüchtlingen, die daS Asylrecht genossen, statt
fanden, weil, wie es heißt, verdächtige und gefährliche Verbin.
düngen und Umtriebe entdeckt worden seien. Indessen wird die
darüber angehobene Untersuchung seiner Zeit das Nähere auS-
weisen; aber auch unsere Regierung wird darauf zu wachen
haben, daß das bei un 6 ertheilte Afylrecht nicht mißbraucht,
unsere Ruhe und Sicherheit dadurch nicht gestört, und unsere
selbst crrungeise Freiheit nicht gefährdet werde.

Demnach erkläre ich nun die Fortsetzung der diesjährigen
Sommersitzung des Großen Raths der Republik Bern als
eröffnet.

Hierauf zeigte der Hr. Landammann an: daß er folgende
seit der letzten Sitzung eingelangte Vorstellungen dem Regle-
rungSrath zugesandt habe:

n. EhehtndernißdispenfanonSbegehren:
t) der Barbara Staudcmann, geb. Ulrich in Langcnwyl;
2) deS I. Hubacher von Krauchthal;
3) deS Ioh. Mützenberg von Spiez;
4) deS Rud. Hubacher von HettiSwyl, wohnhaft in Bern.

l,. NacuralisationSbegehren:
1) deS Hrn. Friedrich Elles in Bern;
2) deS Hrn. MusirlchrcrS Nast in Bern.

Sodann machte der Hr. Landammann den Antrag, der an-
genommen wurde, nachgcnannte von der Bittschrifrenkommission an
den Großen Rath gewiesenen Vorstellungen dem NegierungSrath
zur Untersuchung und Berichterstattung zu überwachen:

1) DeS Narionalvercins von Aarwangen, begehrend, daß die
Anstünde zwischen Frankreich und Bascllandschaft in der
Wahlschcn Angelegenheit alS eidgenössische Sache erklärt
werden möchte.

2) Vieler Partikularen aus Thun, Schangnau, Röthcnbach,
Wachseldorn, Güzischwendi undUnrerlangenegg, verlangend,
daß eine VcrbindungSstraße überSteffiöbürg, Schwarzenegg
und Schangnau nach dem Kanton Lnzern angelegt werden
möchte.
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3) Von Jagdliebhabern aus dem Amtsbezirk Aarwangen, welche
Modifikationen des 19 des Jagdgesctzes verlangen.

4) DcS Jakob und der Anna Barbara Burri, von Oberburg,
welche begehren, daß die Bestimmungen über die Ehehinder-
nißdispensationSfälle erweitert werden möchten.

5) Mehrerer Amtschreiber die Aufstellung eineö Gesetzes über
die Entschädigung der Amtschreiber begehrend.

Ferner werden dem Regierungsrath zur Berichterstattung
überwiesen:
1) Schreiben des Hrn. Tschabold, worin er die MajorSftelle

des Scharfschützenkorpö ablehnt, — indem er vorziehe, als
Hauptmann bei seiner Kompagnie zu bleiben.

2) Entlassungsgesuch des Hrn.Salzhandlungöverwaltcrs Kohler
— weil das Finanzdepartcmcnt seine Verantwortlichkeit auch
auf die Verhandlungen der beiden vom Regierungörath
ernannten Kommis ausdehnen wolle.

3) Schreiben des ObergcrichtS, auf die Nothwendigkeit, zwei
erledigte Stellen von Ersatzmännern wieder zu besetzen, auf-
merksam machend.

Verlesen wurden:
t) Ein Anzug deö Hrn. Roth, dahin gehend: ->) daß in jedem

Amtsbezirk dem RcgierungSstatthaltcr und dem
Gerichtspräsidenten Wohnungen angewiesen werden möchten; b) daß
man verschiedene Staatsdomaincn verkaufe.

2) Eine Mahnung des Hrn. Fellenberg, betreffend den erwar-
teten Entwurf eineö Zehntgesetzes.

Tagsatzungsinstruktion.
Die 12 ersten Artikel — betreffend Konftituirung der Tag-

satzung, eidgenössische Kanzlei, eidgenössisches Archiv, Vermal-
tungSrath der eidgenössischen Kriegsgelder, eidgenössische
Militärschule in Thun, eidgenössisches UebungSlager, trigonometrische
Vermessungen, Inspektionen der KanlonSkomingente,
Feldbefestigungen, eidgenössischer Generalstab, Bestand und Ausrüstung
des eidgenössischen BundeSheercS, Organisation der Landwehr,
Versuche in Bezug auf Verbesserung der VerthcidigungSmittel —
werden ohne Bemerkung durchS Handmehr angenommen.

Art. 13. Revision der bestehenden Militärgesctze und
Réglemente.

Stcttler. Ich trage auf einige Abweichung sowohl vom
Entwurf deö Strafgesetzbuches, als deö Antrages der Justiz,
sektton an. Ich glaube nämlich, cö könne Verjährung für Ver-
gehen eintreten, aber blos für Vergehen gegen rein militärische
Disziplin. Diese Art Vergeben gehören nicht vor gewöhnliche
Civilgerichte, sondern vor Kriegsgerichte. Können diese letztern
nun nicht sogleich gegen Vergehen jener Art einschreiten, so

erlöschen diese durch Verjährung, da, wie bemerkt, sie nicht durch
bürgerliche Gerichte verfolgt werden können. Reine Vergehe»,
z. B. Dtebstahl, können nicht verjähren, sondern sollen, wenn
sie nicht durch Militärgerichte verfolgt werden können, durch
die gewöhnlichen Civilgerichte in Ahndung gezogen werden. Ich
trage somit darauf an, daß in Modifikation des Srrafgesetzbuch-
entwurfeS und des Antrages der Justizsektion rein militärische
Vergehen sich der Verjährung zu vertrösten haben, während
Vergehen andrer Natur durch das bürgerliche Gesetzbuch belangt
werden sollen.

Stein Hauer, Oberstl. Ich muß die Freiheit nehmen,
den Antrag deS Hrn. Stettler zu bcstreitcn, indem ich in der
Verjährung solcher Vergehen höchst nachtheilige Folgen erblicke.
Nichts ist leichter, alS daß ein Mann, welcher sich derlei
Vergehen hat zu Schulden kommen lassen, durch Flucht sich der
Strafe entziehen und dann erst nach einigen Jahren, wenn das
Vergehen durch Verjährung erloschen, wieder zurückkehren kann.
Dieß wäre wahrhaftig kein Fördcrungsmittel der so höchst nöthi-
gen Disziplin. Daher muß ich mich entschieden gegen den An-
trag des Hrn. Präopinanten auSsprcchcn.

Wyß, Regierungörath. Man könnte sich volle 14 Taae
damit aufhalten, wenn man hier auf die Grundgebrechen des

Gr'setzeSentwurfcS sich einlassen wollte. Dieß wird jedoch dann
von den Abgeordneten in Erwägung gezogen werden, deßwegen
hat das Justizdepartement nur einige allgemeine Grundzügc be¬

rührt. Wenn wir Hrn. Stettlers Antrag annehmen, so würde
dieß die größte Unbilligkeit und Ungleichheit von der Welt
begründen. Im Militär thut vor Allem Disziplin Noth; werden
nun solchartige Vergehen milder, alö andere geahndet, und tritt
für sie Verjährung ein, was für nachtheilige Folgen würde
dann dieß haben! Wenn man sich der Strafe durch Entfernung
auf einige Zeit entziehen kann, wie leicht würde es sich da
begeben, daß diSeiplinwidrige Handlungen Statt finden. DaS
Unpassende von Hrn. StettlerS Vorschlage hat Hr. Steinhauer
bereits angedeutet; ich wills an einem Beispiel noch evidenter
machen: ich will den Fall setzen, eS hätten zwei Soldaten das
nämliche Disziplinarvergehen begangen, der eine werde flüchtig
und der andre zu 20 Jahren Kettenstrafe verfällt, so wird,
wenn der erstere nach 10 Jahren wieder heim kömmt und frei
herumläuft, der letztere noch 10 Jahre im Zuchthause abzubüßen
haben. Wie reimt sich dann dieß?! Ich muß also ebenfalls
den Antrag des Hrn. Stettler bestreiken.

Abstimmung.
Für den Antrag des NegierungsrathS 76 Stimmen.
„ „ „ „ Hrn. Stettler 6 „
Die Artikel 14—22, betreffend Hülfsquellen zu Bestreitung

der durch die rcvidirte Militärorgantlation veranlaßten
Auslagen, Vollziehung der revidirten Militärorganisation, Rechn»»,
gen über die eidgenössischen Militärausgaben, eidgenössische Mi-
ltlärauSgabcn für daS Jahr 1837, eidgenössische MilitäraufsichrS-
behörde, Unterstützung an durch eidgenössischen Dienst benach.
theiligte Personen, Verwendung deS Legats von Hrn. Botssier
von Genf, eidgenössische Kriegsgelder, schweizerische Grenz- und
Territorialvcrhältnisse — werden durch Handmehr angenommen.

Art. 23. Revision deö Bundesvertrages zwischen den 22
Kantonen der Schweiz, vom 7. August 1816.

Tscharner, Schultheiß. Nachdem in der Tagsayung
vorigen Jahres eine verfassungsmäßige Mehrzahl von Standes-
stimmen einerseits an dem Grundsatze der Erneuerung deS Bun-
desvcrrrageS wiederholt festgehalten, anderseits jedoch ebenfalls
eine verfassungsmäßige Mehrheit von SrandeSvoten den Antrag
verworfen hat, eine solche Bundescrneuerung durch einen eidge-
nössischen Verfassungsrath zu erzielen: so hat nun der Vorort
sämmtliche Stände eingeladen, den wichtigen Gegenstand einer
Buudesvcrbcsserung abermals in reifliche Berathung zu nehmen
und ihre Abgeordneten mit dießortigen Instruktionen zu
versehen. — Waö nun den Antrag deS diplomatischen Departements
und des RegierungSrarhs ansieht, so geht derselbe dahin, daß
von Seite unsers Standes jeder andre Modus, als der eines
Verfaffungsrachcö, verworfen werde. Dieser Gegenstand wäre
Sache einer langen Diskussion, wenn er nicht schon von uns vor
mehrern Jahren wäre erledigt worden und wir nicht bereits
vorletztes und letztes Jahr bestimmt darüber uns ausgesprochen
hätten, daß wir die BundeSrcvisionSarbeit auf dem Wege eines
VerfassungsrathcS vorgenommen wissen wollten. — Sie werden
sich besinnen, daß angetragen worden war, diesen Gegenstand
nicht mehr zu bringen, sondern ihn aus dem Tagsatzungsabschied
fallen zu lassen. Der Vorort fand eS jedoch zweckmäßig, diese
Sache nochmals zur Sprache zu bringen, und aus den Zeitungen
hat man gesehen, daß die meisten Kantone auch für dieses Jahr
Anträge hierüber, so oder anders, bringen werden. Wir unser-
seics sprechen nnS wiederholt dafür aus, eine solche Revision
auf dem Wege eines eidgenössischen Verfassungsrathes zu be-

werkstelligen, und an keinem andern Moduö von Berathung
Theil zu nehmen, indem man sich habe überzeugen müssen, daß
jeder andre Versuch eitel und erfolglos bleiben werde; so hätten
wir denn auch unsere Gesandten ersucht, mit solchen Versuche»
die Zeit nicht zu verlieren, sondern bis eine gewisse Anzahl
Stände sich zu irgend etwas vereinigen können, keinen Theil
an anderweiten Berathungen zu nehmen. Würde jedoch, wider
Erwartung, sich ergeben, daß verschiedene Stände sich zu etwas
Beffcrm vereinbaren könnten, so würde unsere Instruktion nicht
so wett gehen, schroff zu erklären, Bern wolle von Allem nichts
hören, sondern eS könnte seine Zustimmung immer noch dazu
geben. Man konnte sich jedoch, wie gesagt, aus dem bisherigen
Gange, den dieses Geschäft genommen, überzeugen, daß eS im
Schöoße der Tagsatzung nie zu einem einhelligen dießörtigen



Beschluß kommen werde. Gestützt also einerseits auf diese Er-
fahrung und gestützt andrerseits auf den Grundsatz, daß eine
Abänderung nicht anders geschehen kann, als mit allseitiger
Einwilligung und Festhaltung des Prinzips, daß jeder Kanton
nach Mitgäbe seiner Bevölkerung zu vertreten sei, wiederholt
Bern auch dieses Jahr sein schon früher abgegebenes Votum.

Fellenberg. Obschon ich überzeugt bin, daß ein
allgemeiner schweizerischer Verfassungsrath unserer Idee von einer
zweckmäßigen Umgestaltung unsers Bundesvertrages weitaus am
besten genug zu thun vermochte, so müßte ich es gleichwohl im
Interesse unsers Vaterlandes für sehr nachtheilig halten, wenn
wir, durch ein starres Anschließen an unsere vorgefaßte
Meinung, die allmäligen Verbesserungen, die sich bei uns einführen
lassen, erschweren oder abweisen würden. Die Menschennatur
ist nun einmal so beschaffen, daß sie selten große Sprünge in
der Vervollkommnung zuläßt. Erfahren wir es nicht auch in
dem Innern unserer Republik, wie erstaunlich schwer eS hält,
nur um einen Schritt vorwärts zu kommen in dem, was da
noth thut? — Wie dürfen wir vernünftiger Weise hoffen, daß
in der gesammten Eidgenossenschaft die Erfüllung unserer Wünsche

rascher zu erzielen sein möchte, nachdem wir nun erfahren,
daß wir damit viel mehr im Rücktritt, als im Fortschritt
begriffen sind? — ES darf uns dagegen nicht entgehen, daß sich
allmälig auf dem Wege einer mild einschreitenden Belehrung
und einer allmälih wirkenden Ueberzeugung wenigstens im
Einzelnen etwas gcwtnnen läßt, wenn wir uns begnügen, Schritt
vor Schritt vorwärts zu kommen; — dieß hat uns auch der
Gang unseres eidgenössischen Konkordats über die einzuführenden

Maße und Gewichte erwiesen. — Weßwegen sollten wir
nicht auch in Absicht auf daö allgemeine schweizerische Wehr-
wesen, auf unsern Handelsverkehr, auf das eidgenössische
Gericht u. s. w. allmälig zu zweckmäßiger Uebereinstimmung gelangen

können? — Sind wir aber darüber einverstanden, wie der
Herr Präopinant es nicht verneint, weßwegen wollen wir dann
eine Erklärung aufstellen, die unserer Ueberzeugung zuwiderläuft?

— Ich trage daher ehrerbietig darauf an, unsere Tag-
satzungögesandten dahin zu instruiren, daß sie erklären, wir
seien zwar immerdar überzeugt, daß der Zweck den wir errei-
chen sollten, am besten vermittelst eines allgemeinen schweizerischen

Verfassungsrathes erreicht werden könnte; das werde uns
aber keineswegs abhalten, aus jeden zweckmäßigen Vorschlag zu
Verbesserung der Zustände unsers gemeinsamen Vaterlandes und
seiner Zukunft einzugehen, und sie in weitere Ueberlegung zu
nehme».

Stettler. Ich nehme die Freiheit, auch einige Bemerkungen

über diesen wichtigen Gegenstand zu machen. Ich für
mich habe die Ueberzeugung, daß der einzige Weg, auf dem
eine Bundeöreviston erzielt werden kann, der Vcrfassungörath
sei. Wenn wir nun allesammt von dieser Ueberzeugung
durchdrungen sind, daß kein anderes Mittel zu dem ersehnten Ziele
führen kann, als dieses, so sehe ich keinen Grund, warum wir
auch noch dem Gedanken zu Ergreifung von andern Mitteln

Raum geben sollten. Warum, Tit., ist bei den bisherigen Tag-
satzungSversuchen noch keine Revision des Bundes zu Stande
gekommen? Weil man nicht von der Ueberzeugung ihrer
Nothwendigkeit ganz durchdrungen ist, und der Kantonalsouveränität
wenig oder nichts vergeben will, — wie sich dieß aus den hier-
seitigen Verhandlungen der Tagsatzung ergiebt. ES ist jedem
Kanton wohl bei seiner Souveränität; darum will er nichts
davon abtreten zum Besten des allgemeinen Vaterlandes. Eben
so wenig, alö durch die Tagsatzung, kommen wir auch, glaube
ich, auf dem Wege von Konkordaten zu einem Bunde; hat ja
doch jeder Kanton daS Recht, von einem Tage zum andern aus
dem Konkordat zu treten; — was hätte man dann aus diesem
Wege für eme Garantie, für eine Bundesrevision? Wenn eS

daher einem Ernst ist mit dieser Revision, so muß man den
Weg des VerfassungSratheS als den einzig zum Ziel führenden
vorschlagen. Wenn somit der Stand Bern von dieser Ueber-
zeugung durchdrungen ist, so soll er auch nicht Zeit verlieren,
auf andern Wegen dieses Ziel vergeblich erstreben zu wollen.
Wenn wir auf dieser Ansicht beharren, so wird man uns
deßwegen doch nicht Mangel an eidgenössischem Sinn vorwerfen
können; denn wenn von andern Ständen bessere Anträge kommen

und, was ich zwar nicht denke, etwelche Aussicht, die
Bundeserneuerung auch ohne Verfassungsrath bewerkstelligen zu
können, sich zeigte, so kann Bern dann noch immer sagen:
Wir wollen probiren. Gestützt aber auf meine Ueberzeugung,
daß der Weg des VerfassmigörarheS der einzig durchgreifende
ist, möchte ich durchaus nicht zu etwas Anderm, so zu nichts
führt, antragen.

(Fortsetzung folgt.)

Berichtigung.
In dem Verhandlungsblatt des Großen Rathes der

Republik Bern Nr. 39. Freitag den 6. Mai 1836 pag. 4, zweite
Spalte, beim Vortrag der katholischen Kirchenkommission und des
Erziehungsdepartements wegen Trennung der Gemeinde Azuel
von Charmoille, Amtsbezirkes Pruntrut, und Erhebung jener zu
einer eigenen Kirchgemeinde; ist das Votum des Hrn. Ob recht
folgendermaßen zu berichtigen:

Tit., ich stimme gerne zu diesem Antrage, der die Errichtung

einer neuen katholischen Kirche und Pfarrherrnstelle im
Jura enthält; hingegen wünschte ich und trage darauf an: daß
die Besoldung dieses Pfarrherrn um 200 Franken erhöht werden
möchte, und dieselbe anstatt auf 800 Franken auf 1000 Franken
gesetzt würde. Dann aber sollte dieser Geistliche unter keinem
Vorwande berechtigt sein, vom Volke für gottesdienstliche
Verrichtungen Sportlen zu fordern, oder zu behändigen; weilen
die Sportlen, an vielen Orten, des katholischen KlernS größer
sein sollen, als ihre fixe Besoldungen :c.
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Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Sommersitzuilg, 18Z6.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der t. Sitzung. Donnerstag den 23. Juni 1836.)
TagsatzungSinftruktion.

M a y. Vor Allem aus muß ich bemerken, daß dieser Ar.
tikel zwei Abtheilungen in sich faßt, wovon die ein? die Rcvi.
ston dcö Bundesvertrages, die andere die Bezeichnung der
Behörde des jeweiligen Vorortes, welche mit der eidgenössischen
GcschäftSlcitung beauftragt sein solle, in sich faßt. Ich will
vorerst über den ersten Theil einige Bemerkungen mache«?, mit
Vorbehalt des Wortes auch noch über die zweite Abtheilung,
wenn dieselbe zur Sprache kommen wird. Ich will, Tit., nicht
eintreten auf alles das, was seit Jahren gesagt worden ist über
Mangel, BesscrungSarlen oder Umwandlung des eidgenössischen
Bundes. ES ist auf die allergemcsscnste Art davon geredet wor-
den; einfaches Schimpfen, Schelten, Herabwürdigen deS bis-
hcrigen Vertrages und der Tagsatzung galten in den Augen Einiger

als gute Gründe; diesen Gründen wird man, denke ich,
jetzt weniger Eingang gestalten, als vor einem oder zwei Jahren.

Wir finden, Tit., der gegenwärtige Bundcövcrtrag ent-
spreche den Bedürfnissen nicht; früher glaubte mau, cS sollte
eine vollständige Revision vorgenommen werden, und erachtete
für zweckmäßig, daß eine solche Revision bloß durch einen Ver-
fassungörath vorgenommen werden solle. In djesem Sinne sind

unsere zwei letzten TagsatzungSinstruktionen erlasse» worden. Nun
stellt man den Antrag, diese frühern Anträge zu erneuern; auf
der andern Seite ist aber auch bemerkt worden, daß man nicht
ausschließlich auf dem einzigen ModnS des VcrfassnngSrathcS
beharren und auch andern Anträgen Gehör geben solle. ES sei

mir erlaubt, etwelche Bemerkung über die eine Meinung zu

machen. Ich gebe zwar dem Aurrage Berns und St. GallenS,
die Erzielung einer BnndeSernencrung durch einen Verfassungö-
rath zu versuchen, auch meine Zustimmung; habe jedoch gesehen,
daß dieser Antrag bei andern Kantonen gar nicht Anklang ge-
funden habe. ES scheint mir nun, wenn man schon weiß, daß

ein Antrag am besten zum Ziele führen würde, so sollte man
doch, wenn man sieht, daß dieser Antrag bloß etwa zwei Stimmen

aus sich vereinigt, meines Bcdünkenö nicht darauf beharren,
sondern in die Wünsche der übrigen Stände, die ja gleiche Interessen

haben, eintreten. Beharrung aus seinem Urtheil ist freilich
eine Konsequenz, aber sie wird auch Halsstarrigkeit genannt,
— und diese widerspricht der gemein eidgenössischen Gesinnung.
Da stehen wir, wenn wir trotz gemachter Erfahrungen auf
unserm früher abgegebenen Votum ausschließlich beharren. Ich
muß also wünschen, daß, da wir sehen, daß wir auf dem

betretenen Wege nicht weiter rücken, wir auch den allfälligen
Anträgen anderer Stände, zu Verbesserungen der einen oder
andern Art- in BundeSsachen Gehör geben. Damit beobachten

wir eine größereKonseguenz, als mit,starrem Beharren auf unserer
frühern Ansicht; deßwegen sollen unsre Gesandten, zwar ko«?se-

qnent mit unsern Voten, auch dieses Jahr vor allem aus den

VerfaiinngSrath in Anregung bringen, aber nichrö desto weniger,
wenn im Schooße der Tagsatznng auch andere Anträge fallen,
nicht nur anhören, sondern auch in Diskussion eintreten und

uns dann referircn. ES zeugt von eidgenössischem Sinn, wenn

die größern Kantone auch eintreten in das, was kleinere bringen,

und nicht ihre Anträge allein durchsetzen wollen. Mein
Schluß geht demnach dahin: daß, auf gegebenen Fall hin,
unsere TagsatzungSgcsandten in partielle Bundesrevision auch ein-
treten und rcfcriren. Dieß ist was ich über die erste Abtheilung
dieses Artikels anbringen zu sollen glaubte; über den zweiten
Theil werde ich dann auch Bemerkungen machen, wenn derselbe
zur Behandlung kommen wird. (Auf die dem Redner gemachte
Bemerkung, daß es sich hier auch zugleich um den zweiten Theil
handle, fährt er fort.) Diese zweite Abtheilung betrifft also
die Komposition des Vorortes. ES ward nämlich an der letzten
Tagsatznng angetragen, daß die Behörde deS jeweiligen vorörtlichen

KantonS bezeichnet werde, welche mit der eidgenössischen
Geschäftsleitung beauftragt sein solle. Nun schlägt man vor,
da Bern die hierseitige Erörterung alS eine theilweise BundeS-
revision ansehe, so solle es sich vor jedem hicrseitigen Tag-
satzungSbeschluß verwahren. Wenn nun aber im Traktandenzirkular

für die Tagsatzung von Bern, als den Vorort, sammt-
l?che Gesandtschaften eingeladen werden hierüber Instruktionen
zu bringen, und Bern dieser Einladung schroff gecft.âer dann
erklärt, daß eS sich auf diesen Punkt gar nicht einlassen wolle,
— so scheint mir dieß ein greller Widerspruch zu seiu. Auch
ist eö doch ganz gewiß nicht eidgenössisch und nicht im Sinne
vom Reglement einer Bundesversammlung, wenn man gegen
eine hierseitige Schlnßnahme protestirt ; zumal als Vorort sollte
man dieß nicht thun. Die Gesandtschaft muß doch irgend eine.

Erklärung abgeben, und enthielte sie am Ende auch nur den
Grund, warum sie nicht eintrete. Ich schließe dahin, daß man
auch hierüber irgend eine Art Instruktion gebe, und den Ge-
sandten sage, sie sollen diese oder jene Erklärung zu Protokoll
geben.

Kasthofer. ES liegen also zweierlei Gegenstände vor;
der eine betrifft die Verbesserung des EidgenossenbundeS, der

zweite die Frage, welches die vorörrliche Behörde sei. Bezüg-
lieh auf die BundeSverbesserung waren alle drei Herren Prä-
optnanten der Ansicht, daß ein VcrfassungSrath der einzige
grundsätzliche Weg zum Ziele sei, daß wir daher auch dieses Jahr
für denselben instruiren sollen; während indessen Herr Stertler
ausschließlich auf dem VerfassungSrath beharren möchte, wollen
die andern auch die Bereitwilligkeil zu Theilnahme an Berathung
allfällig andrer Anträge ausgesprochen wissen. Tit., ich bin
überzeugt, daß ein VcrfassungSrath der einzig richtige Weg zu
einer neuen Bundesverfassung ist; cS kann jedoch noch zwölf
oder vielleicht, bet der Stimmung mehrerer Kantone, gar noch

fünfzig Jahre gehen, bis diesem Modus beigetreten wird. Sie
kennen, Tit., den Zwitterkamon Neuenburg, die drei Urkantone,
WalliS u. dergl. mehr, und wissen, daß diesen ein Versassungö-
rath nicht konvenirt und sie lange noch dagegen sich sträuben
werden. Wenn wir also zum voraus sehen, daß wir auf dem

Wege deS VerfassungSrarheS noch lange nicht zu einem neuen

volkSthümlichen Bunde kommen, so läßt sich wünschen, daß aus

irgend eine andere Weise etwas für Verbesserung des Bundes
geschehen könnte; dieß ließe sich, wenn schon nicht durch die



Tagsatzung doch vielleicht durch ein Konkordat erzielen. Wir
dürfen annehmen/ daß in den bessern Kantonen Geimgthett sich

zeigen würde, auf dem Wege deS Konkordats der Eidgenossenschaft

festern Bestand zu geben. Wenn wir also dieses wollen,

so müssen wir Hand bieten zu partiellen Verbcsserungen. Diese

wären in mehrfacher Beziehung wünschbar. Wenn wir z. B.
ein Bundesgericht auch nur kür einige Kantone hatten, so waren

wir nicht im Falle, einen so langen Prozeß gegen die Theilhaber

der Verschwörung vom Jahr k832 zn fuhren und durch

diese Langsamkeit viele Familien unglücklich î» machen. Ein
Bundesgericht würde in Beurtheilung solcher Prozesse

wahrscheinlich gründlicher und jedenfalls nicht so leidenschaftlich zu

Werke gehn. Einem solchen Bundesgerichte konnten wir ferner
auch den Entscheid über die obwaltende Dotationsangelegenheit
heimftellen. Durch Abschlfeßung eineö Konkordates unter mch-

rern Kantonen, könnte ferner unserm so sehr zusammengeschnürten

Handel auch wieder ausgeholfen werden, so daß wir nicht

zu fürchten hätten, daß derselbe am Ende noch ganz erdrückt

werde. Mein Antrag geht also dahin, daß wir auf dem Ver-
fassungsrath beharren, zugleich aber erklären, daß wenn auf
dem Wege des Konkordats mehr Sicherheit und Festigkeit der

Eidgenossenschaft erzielt werden könne, Bern willig sei, beizu-

treten. Wenn Konkordate den Bedürfnissen entsprechen, so werden

sie sicher und von Dauer sein. Daß daö Siebnerkonkordat
wieder erloschen ist, rührt vielleicht von der Diplomatie her. —
Dieß in Betreff deS ersten Theils deS Artikels. Bezüglich auf
den zweiten Theil bin ich mir Hrn. May einverstanden, daß wir
die Bezeichnung, welche Behörde des vorortlichen Kantons
vorörtliche Behörde sei, nicht von der Hand weisen sollen. Welche

Behörde der Vorort sei, ist eine Frage,-die in Luzern, Zürich
und hier schon zur Sprache gekommen ist. ES ist hier gesagt

worden: Vorort sei der Große Rath; es ist aber auch gesagt

worden: „politische Fragen gehen nicht den Großen Rath an;«
— dieß war ein böses Wort. Wir wollen keinen geheimen Rath.
Wie geht cö, wenn Behörden in geheime Räthe ausarten?
Letzter Tage gieng die Sage, daß bezüglich auf Bewegungen
von Flüchtlingen, im Namen deö Vorortes Schreiben an die

Stände Zürich und Solothurn abgcgangen^seicn, ohne Wissen
und Mitwirken des vorörllichen StaatSrathö. Daß
man nià wußte, ob dieses Gerücht Wahrheit enthalte, war
eine Folge davon, daß man den geheimen Rath spielt. Man
wird freilich sagen, eS sei dieß bloß Zeitungögcrücht; aber, daß

wirö bloß aus den Zeitungen vernehmen, liegt der Fehler darin,
daß man uns nichts davon zu sagen für gut findet. Wer ist

also vorörtliche Behörde Ist, der Große Rath am Ende nicht
der Eidgenossenschaft verantwortlich für die vorörrliche Ge-
'schäftSlcirung? Sie, Tit., —sind vorörtliche Behörde. —
Damit es bei diesem Anlaß nicht heiße, ich nehme aller Fremden
Partei, so habe ich mich dahin zu erläutern, daß ich allen Nn-
glücklichen, wo möglich, Hülfe gewähren und daS Afylrecht heilig
behaupten will; aber wenn sich solche bei un S sich aufhaltende
Fremde Wühlereien hingeben, fo fallen sie, gleich unsern eignen
LandeSangehörigcn, den Gerichten anheim. Wenn also Zürich
Verhaftungen vorgenommen hat, so mag cS — ich weiß eS nicht
— hinreichende Gründe dazu gehabt haben, und wenn dieses

der Fall ist, so billige ich die Maßnahmen Zürichs. Ich muß
also wünschen, und darauf antragen, daß man in Berathung
der die vorörtliche Behörde betreffenden Frage eingehe, so wie
auch, daß der vorörtliche ScaatSrath uns, dem Großen Rath,
über die fraglichen Zeitungsnachrichten Aufschluß gebe.

v. Jenner, RegierungSrath. Ich will mir nur ein Paar
Bemerkungen über die obschwebenden Punkte erlauben. In den

zwei lctztversiossenen Jahren haben Sie, Tit., Ihren Gesandten
den Auftrag gegeben, zu erklären, daß Sie den VcrfassungSrath
als einzig wahres Mittel ansehen, in Betreff der Bundeöver-
besscrung zu etwas zu gelangen. Tit., eS ist in der That unmöglich,

daß durch die Tagsatzung, bei ihrer gegenwärtigen Kom.
position, irgend etwas Zweckmäßiges für die Bundcsrevision
herauskommen wird. Jedoch ist es wichtig, daß die Sache
aufrecht erhalten und immer von Neuem angeregt werde. Vor
allem aus möchte ich hier, wie auch in andern Dingen, Konsequenz

anraihen; — wenn andre Kantone sehen, daß Bern in
semer Ueberzeugung lons-quent bleibt, so wird cö allgemach

Anhang erhalten; bleibt eS nicht konsequent, so sieht man, daß
man nicht auf dasselbe sich verlassen kann, und läßt es allein
stehen. Ich möchte somit auf dem Antrage deS VerfassungSracheS
beharren. — Was den zweiten Punkt ansieht, fo ist eS nicht
nöthig, die Gesandten zu beauftragen darüber zu rcfcriren.
Die Gesandten bekommen ja einen Abschied und haben Pflicht
zu referiren, ohne daß man ihnen dieses eigens noch vorschreibt.
WaS man hier will, ist, daß unsre Gesandten nur nicht auf
partielle Bundesveränderungen eintreten sollen, ohne daß sie

hier im Schooße des Großen Rathes wären besprochen worden.
— Ich glaube, wenn der Hr. Präopinant an der Tagsatzung
gewesen wäre, so härre er wahrscheinlich andere Ansichten über
diesen Punkt. An uns ist cS zu entscheiden, welche Behörde
die vorörtliche GeschäftSleitung besorgen solle. Ich stimme daher
unbedingt gegen daö Eintreten der Tagsatzung in die Frage,
welche Behörde deö KantonS vorörtliche Behörde sei. Dem
Hrn. StaatSschrciber May, welcher wünscht, daß die Gesandtschaft

doch irgend eine Erklärung hierüber abgebe, muß ich
bemerken, daß eben die Erklärung, die sie abzugeben haben, die
ist, daß Bern gegen einen daherigcn TagsatzungSbcschluß sich

verwahre, und der Tagsatzung die Befugniß abstreite, hierüber
Befehle zu ertheilen. Ich stimme also zu beiden Anträgen der
vorberathendcn Behörde, und möchte bloß noch warnen, daß
man nicht glaube, daß jede Veränderung deS Bundes, die vor-
geschlagen werden könnte, immer zugleich eine Verbesserung sei;
— vielleicht könnte dann Bern solche sogenannte Verbesserungen
ziemlich theuer bezahlen.

Tscharn er, Schultheiß. Bezüglich auf die erste Abtheilung

des Artikels will ich nichts mehr bemerken, als die Zweck-
Mäßigkeit der frühern Instruktion ganz einfach zu bestätigen..
WaS den auf den zweiten Theil deS Artikels bezüglichen Antrag
ansieht, so habe ich ihn nicht berührt, weil ich glaubte, er sei
eine einfache Folge deS rrstern, d. h. die Bezeichnung der
vorörtlichen Behörde durch die Tagsatzung sei als eine parzielle
Bundcörevtsion, auf welche wir nicht eingehen wollen, von der
Hand zu weisen. Es ist die Bezeichnung der vorörtlichen
Behörde Sache der Kantonalsouveränität, hangt von der Kantonal-
verfaffung ab und gehl die Tagsatzung nichts an. Unser Antrag
geht also einfach dahin, gegen eine daherige Tagsatzungsschluß,
nähme Einsprache einzulegen. Nun bleibt mir noch übrig auf
einige anderweite Bemerkungen, die hier sielen, zu antworten.
Daß ein Bundesgericht gut sei unterliegt keinem Zweifel, wenn
eS anders nicht mit Zwang aufgedrungen wird; wenn daher
Bern mit einigen andern Kantonen ein solches Gericht aufstellen
könnte, so wäre dieß gut. Daß-Konkordate oft großen Nutzen
gewähren können, darüber bin ich mit Hrn. Kasthofer
einverstanden; wenn aber Herr Kasthofer meinte, das sogenannte
Siebnerkonkordat sei nicht von Nutzen gewesen, so muß ich dieß
verneinen; das Siebnerkonkordat ist mcht gescheitert an der
Diplomatie; — ich weiß nicht, woher der Hr. Kasthofer diese
Behauptung genommen. Dieses Konkordat hat vielleicht seiner
Zeit der ganzen Eidenossenschaft Friede und Ruhe gesichert;
jetzt aber da Ruhe im Innern herrscht, so hat es keine Folge;
weiln cS jedoch nöthig wäre, so würde cS wieder aufleben und
die betreffenden sieben Stände würden einander ihre rcgenerirte
Verfassung schützen helfen. Wenn dann ferner von Hrn. Kast.
hofer gerügt worden ist, daß früher die Aeußerung fiel: „cS
eigneten sich nicht alle politischen Fragen vor den Großen Rath
gebracht zu werden," fo ist dieß, im Falle ich eS gesagt habe,
auch noch jetzt meine Ueberzeugung; ich glaube, es könne
Geschäfte geben, deren Behandlung und Erledigung in einem kleinen
Gremium weitaus zweckmäßiger, als in großen Kammern
vorgenommen wird. Daß indessen zuletzt alles was für daö Innere
des KantonS Beziehung hat, vor den Großen Räch gehöre und
die vollziehenden Behörden demselben dafür verantwortlich seien,
dieß kann und wird Niemand auch nur in den geringsten Zweifel
ziehen; — aber daß eö nicht auch Gegenstände gebe, über welche eS

besser ist einstweilen Stillschweigen zu beobachten, wird Niemand
mit Grund in Abrede stellen können. Endlich hat man Auskunft
verlangt wegen gewissen Schreiben, die vom Vorort auö an
die Stände Zürich und Solothurn erlassen worden sind. Hierauf
habe ich zu erwiedern, daß diese Schreiben von mir und der
eidgenössischen Kanzlei erkennt und abgesendet worden sind.



Hierauf meldeten die Zeitungen/ es seien Schreiben Namens des

Vorortes an die Stände Zürich und Solothurn erlassen worden
ohne Wissen und Mitwirken des vorörtlichcn StaalörathS Wenn
man nun findet / 'oieseS zu thun komme einzig der Behörde zu,
so ist insoweit kein Wort dawider zu sagen; ich erkenne aii/
daß im Allgemeinen kein Präsident das Recht hat, von sich auS

Geschäfte abzuthun, welche nur dem Kollegium zukommen; wenn
man also dabei nur das Prinzip im Auge hat, wird man sagen,
solche Schritte sollen nicht ohne Begrüßung des Kollegiums statt-
finden. Auf der andern Seite ist aber auch nicht außer Acht
zu lassen, daß alles seine zwei Seiten hat und Ausnahmen von
der Regel stattfinden müssen; — so ist eö denn auch Uebung,
daß jeder Präsident cS über sich nimmt, die laufenden Geschäfte
zu befördern, damit sie gehen und nicht verzögert werden. Man
wird indessen vielleicht sagen, dieß finde hier nicht Statt, sondern
die fragliche» Geschäfte seien mit den wichtigste» Fragen ver-
bunden und von großer Bedeutung gewesen. Ich für mich habe
dieß jedoch nicht geglaubt, sondern hielt dafür, eS gehören
dieselben durchaus in die Kategorie von laufenden Geschäften;
darum habe ich die Besorgung derselben von mir auS
übernommen. Ich will, Tit., beweisen, daß schon vor mir auch auf
diese Art Schreiben abgegangen find, ohne daß etwas dagegen
eingewendet wurde, ja daß die Betreffenden dieß in der Voraussetzung

thaten, daß sie dafür noch würden belobt werden. Wenn
die Sache von Wichtigkeit zu sein scheint, so mag der Große
Rath darüber sich aussprechen, ob darin wohl oder übel gehandelt
worden sei. Wenn Herr Kasthofer cS so sehr mit den Flüchtlingen

hätt, so habe ich eö hingegen damit anders; ich trage,
Tit., vor allem auS Sorge für mein Volk; ich will zwar den

politischen Flüchtlingen Zuflucht gestatten; aber wenn sie ihren
Leidenschaften huldigen, Umtriebe sich erlauben und unser
Vaterland zum Hebel ihrer Hoffnungen machen, — ja, so ist dann
dieß eine andere Sache. Da gebeut uns dann die Pflicht gegen
fie einzuschreiten, und vor allem auS dafür zu sorgen, daß durch
fie unsere Verhältnisse zu den Nachbarstaaten nicht gestört werden.
WaS ist nun in dieser Beziehung bei unS gegangen? AlS im
Jahr t8Z-i von der Schweiz aus Nachbarstaaten angegriffen
worden waren, und die Mächte wissen wollten wie sie es mit
der Schweiz hätten, ob sie solchen Angriffen von unserm Lande
ausgesetzt sein sollten rc., da hat die Tagsatzung erkennt, sie

wolle Frieden und Ruhe; sie habe anch Pflichten gegen
die andern Staaten, und hat in diesem Sinne den Mächten

geantwortet und erklärt, daß sie das gute Vernehmen mit
denselben nicht rn stören gedenke. Auch Sie, Tit., haben dieß
dadurch erklärt, daß sie alle Theilnehmer am Savouerzuge
fortschickten. So war das gute Vernehmen mit den Nachbarstaaten
allinähltg wieder zurückgekehrt. Nun mußte man in neuester

Zeit wieder vernehmen, daß neuerdings Unruhen bereitet werden

sollten, daß namentlich in Zürich Fremde bemüht seien unter
sich Verbindungen zu stiften, daß in Zirkularen und Protesta-
lioncn die heimlich herumgcboten wurden, erklärt ward, wen»
nichts geschehe, so erschlaffe die Unternehmungslust; eö müsse

daher ein Angriff geschehen. ES werden noch andre Entdeckn»,

gen bekanntwerden, die wir noch nicht gehörig kennen; Zürich
wird sie, denke ich, wohl bald bekannt machen. Infolge dessen

wurde Wachsamkeit angerathen und in Solothurn die Anzeige
gemacht, daß i» Grenehen eine Versammlung Statt finden solle.
Durch schleuniges Einschreiten der Solothurncr Regierung wurde
jedoch die projeklirtc Versammlung vereitelt und vier dort
betretene Fluchtige arrctirt; diese Versammlung fand nachher
aber - wenigstens zum Theil, in unserm Kanton Statt. Solothurn

hat die vier Arretirten in Gefangenschaft gebracht, aber
nach wenigen Stunden wieder frei gelassen und lediglich auS

dem Ranton fortgewiesen. Diese schnelle Entlassung und bloße

KanionSvcrweisnng von Leuten, welche als Theunehiner des

Savoverzngcü nicht in der Schweiz sich aufhalten sollten, habe

ich mit Hrn. Kanzler Amrhyn bedauert, lind daß durch so

milde Maßregeln der Schweiz unangenehme Auflrire bereitet
werden können. Auf diese Nachrichten hin wurde an den Stand
Zürich ein Schreiben erlassen, worin der Vorort der dortigen
Negierung für ihre Wachsamkeit und zeitiges Ein schreiten dankt;
eben so Hing auch ein Schreiben an Solothurn ab, gleichen In-
Halts, nur mit beigefügtem Bedauern, daß dieser Stand jene
Leute nach 2 l Stunden Gefangenschaft wieder in Freiheit gesetzt

hat. Die Erlassung solcher Schreiben ist sehr nöthig gewesen'
und sie haben auch den Effekt gemacht, den sie haben machen
sollen. So liegt die Sache. Ich glaubte, auf diese Vorgänge
hin, diesen Schritt wagen zu sollen, indem ich dafür halte, cS
sei einer ein untauglicher Präsident, wenn er weiß, daß daö
Interesse seines Vaterlandes eine Handlung von ihm fordert,
er sie nicht thun und nicht auf seine Verantwortlichkeit nehmen
darf. Ich will, Tit., nicht länger aufhalten, sonderst einfach
bemerken, wenn etwas über diesen Gegenstand hier ausgesprochen
werden soll, dieß Sache eines AnzugeS sei. Ich bekenne also
frei und ohne Hehl: ich bin, in Verbindung mit Hrn. Kanzler,
der Urheber dieser Schreiben nnd werde mich darüber noch des
Weirern erklären, wenn dieser Gegenstand reglcmentSmäßig
durch einen besondern Anzug zur Sprache gebracht werden sollte.

Fcllenberg. Ueber die Bestimmung, die in Absicht auf
daS Personal, die Verhältnisse und die Kompetenz der vorört-
Ilchcn Behörde der Eidgenossenschaft durch die Tagsatzung zu
erzielen find, habe ich mich noch nicht ausgesprochen, und ich
halte eö als Stellvertreter des BernervolkS für meine Pflicht,
Ihnen, Tit., melne Ueberzeugung auch über diese Gegenstände
ehrerbietigst Vorzutragen, ohne mich auf irgend eine Weise davon
abhalten zu lassen. (Auf die Einwendung des Hrn. Landam-
mannS und des Hrn. Schultheißen, daß Hr. Fellenberg schon
gesprochen habe, wurde diesem durch Abstimmung einhellig das
Wort gestattet, weil er beim crstern Vortrage zum Schlüsse
berechtigt war, eS handle sich bloß um den ersten Theil des Ar-
tikelS. Hierauf fährt Hr. Fellenbcrg fort:) Nicht weniger, als
über andere Staatsangelegenheiten unserer Republik hat unsere
höchste LandeSbchörde a/ich über die vorortschaftlichen Angelegen-
heilen Aufsicht zu führen, und sie als Gesetzgeber zu leiten, und
in dem vorliegenden Falle, in welchem sich der Präsident der
vorörtlichcn Behörde und der eidgenössische StaatSschreiber er-
laubt haben, nn Namen des Kollegiums der eidgenössischen Be-
hördc Belobungen und Rügen an verschiedene Kantone ergehen
zu lassen, — balte ich unsern Großen Rath für verpflichtet, der
Tagsatzung durch die Gesandten deS Standes Bern zu erklären:
daß ei» solches Versehen nimmermehr bei unS stattfinden werde.
Wer wollte sonst den vorörllichen Schreiben, die von Bern auS
erlassen werden müssen, fortan alS legalen Aktenstücken vertrauen?
ES handelt sich da nicht um den Gegenstand der an Zürich und
Solothurn erlassenen Schreiben, sondern um Abhaltung der
W ederholung von Hintansetzung der vorörtlichen Behörde. Zu
welchem Ende haben wir, Tit., diese Behörde auS einem
zahlreichen Personal zusammengesetzt? Damit wir für ihre Ver-
Handlungen und ihre Beschlüsse eine Gewährleistung erlangen,
die durch zwei vereinzelte Staatsmänner allein nicht zu gewinnen
sein würde. Wir.dürfen daher nicht zugeben, daß der Präsident
nnd der StaatSschreiber der vorörtlichcn Bchörde'für sich allein
beschließen und ausführen, waö durch die gcsammtc Behörde
vorberathen, reiflich erwogen und beschlossen werden soll, um in
Kraft treten zu können. Ich höre wiederholt einwenden, das
gehöre nicht zu der vorliegenden Berathung, und ich behaupte.
cS gehöre dazu, weil eS jetzt darum zu thun ist, einen Jn-
strllkrivnsartiket zu beschließen, vermittelst dessen die eidgenössischen

Stände in Rücksicht auf das Geschehene sich beruhigen
lassen. — Ich bin fern davon, den Hrn. Schultheiß Tscharncr
hier anklagen zu wollen; ich bin überzeugt, er hat bei dem,

was er that, die besten Absichten gehabt. ES ist nun einzig
und allein darum zu thun, daß wir das eingetretene Versehen
für die Zukunft unschädlich machen, und dieß kann nach meiner
innigsten Ueberzeugung nur dadurch geschehen, daß der Große
Rath auch in diesem Falle die Pflicht erfülle, die ich bereits
ausgesprochen habe.

Man. WaS hier ist vorgebracht worden, läuft schnurstracks

der reglcmcnrarischcn Bestimmung, auf die Hr. Landammaun
verwiese» hat, zuwider. Ich mache einfach darauf aufmerksam,
daß eine zweite Umfrage über diesen der eigentlichen Diskussion
ganz fremden Gegenstand gehalten werden muß, wenn etwas
davon in Abstimmung gebracht werden soll.

A b st i m m u n g:
Für Annahme deS ersten Theils des ft Mehrheit.
Für gefallene Meinungen 23 Stimmen.
Für Annahme deS zweiien Theils Mehrheit
Für eröffnete Meinungen 20 Stimmen.



Die Artikel 24—2? werden ohne Bemerkung gutgeheißen.

Bei Artikel 28, über Annahme eines Regulativs für den

Rücktritt eines Kantons von einem eingegangenen Konkordat,
geschah von Hrn. Regierungsrach v. Jenner der Antrag nur
insofern beizupflichten, als die Vorschrift nicht auf bereits be-

flehende, sondern bloß auf künftige Konkordate anwendbar werde.
Der Artikel ward jedoch in seiner Allgemeinheit als angemessen
erachtet und unverändert angenommen.

Abst im m u u g.

Für den Antrag Mehrheit.
„ „ « des Hrn. v. Jenner ti Stimmen.

Schluß der Sitzung gegen 2 Uhr.

Zweite Sitzung.

Freitag, den 24. Juni 1836.

(Morgens um S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Nach Verlesung des Protokolls der gestrigen Sitzung werden
folgende Anzüge verlesen:

1) des Hrn. Marti, betreffend die Sammlung der Gesetze und
-Dekrete;

2) des Hrn. Stettlers, den Autrag enthaltend, daß eine
Kommission zu Untersuchung des Berichtes über die
Staatsverwaltung von 1833 niedergesetzt werde.

Kasthofer. Ich habe der Versammlung in Betreff der
Juraangelcgenheitcn die kurze Anzeige zu machen, daß die
darauf bezüglichen Akten morgen zur Einsicht der Mitglieder des
Großen Raths auf den Kanzleitisch werden gelegt werden, und der
daherige Bericht der Kommission übermorgen gedruckt erscheinen
und ausgetheilt werden wird. Wenn der Bericht nicht schon
früher erschienen, so ist dieß Ursachen unterlegen, die nicht vom
Willen der Kommission abhängig waren. Erst ganz neulich
noch sind uns Mittheilungen gemacht worden, die in Bezug auf
den Zweck der stattgehabten Unruhen von Wichtigkeit sind und
daher auch eine neue Bearbeitung des Berichts nöthig machten.
Dieß die Ursache, daß Sie den Bericht zur Stunde noch nicht
in Händen haben.

Vautreff bemerkt, daß, da die Kommission 3 Monate
lang an ihrem Rapporte zu thun hatte, die Verzögerung der
Beendigung ihrer Arbeit Nachlässigkeit durchblicken läßt. Der
Rapport selbst genügt durchaus nicht. ES wäre wichtig, die
Aktenstücke, auf welche derselbe gegründet ist, vor Augen zu
haben, und wie soll man Zeit haben, sie in zwei Tagen zu unter-
suchen. Die Akten sollen von heute an auf dem Büreau dcpo-
nirt werden. Daher verlangt der Redner, daß der Präsident
der Kommission eingeladen werde, sofort dieselben dcponiren
zu lassen.

May. Ich glaube, die Akten seien schon so lange liegen
geblieben; sie gehören nicht auf die Kanzlei, fondern sollen der
Justizsektion zugewiesen werden.

Kasthofer. Ich habe die Gründe angegeben, warum die
Jurakommission ihren Bericht und die ihr von Behörden überge-
benen Akten noch nicht zu Ihrer Einsicht hat auf den Kanzlcitisch
niederlegen können. Hr. alt-Regierungsrath Vautrey, ohne auf
diese Gründe Rücksicht zu nehmen, beschuldigt diese Kommission
pflichtvergessener Versäumnis, und will, daß mir befohlen werde,
auf der Stelle diese Akten herbringen zu lassen. Tit., es wird
noch jetzt und eö wird Tag und Nacht an dem Bericht der
Kommission gearbeitet und gedruckt. Die Kommission hat das
Recht, die ihr übcrgebenen Akten so lange zu behalten, als sie

ihrer bedarf; ich werde sie früher nicht abgeben. Dem Hrn.

Vantrey mache ich eine tiefe Verbeugung wegen seiner großen
Bescheidenheit und Selbsterkenntnis. Sie wissen, Tit., welche
Verzögerung sich derselbe als Präsident der katholischen Kirchen,
konimisston hat zu Schulden kommen lassen. Die Kommission,
kennt diesen Herrn, Sie, Tit., kennen ihn ebenfalls; eS ist nicht
nöthig, ihm ferner zu antworten.

Artikel 29. Angelegenheiten des KantonS Schwyz.
Tscharn er, Schultheiß. Der Stand Schwyz, welchem

schon früher — ohne Zustimmung Berns — drei Viertheile der
durch den LandfriedenSbruch des Jahres 1833 auf sich gcwälz.
ten OkkuparionSkosten erlassen wurden, suchte nun noch in einem

unterm 21. März an sämmtliche Stände gerichteten Kreisschrci.
chen um einen vollständigen Nachlaß dieser Kosten nach. Ich
habe über den Artikel nichts zu bemerken, als daß wir keinen
Grund haben, von unserer frühern Instruktion abzugehen.

Auf den Antrag der Blttschriftenkommission wird hier eine
Vorstellung des NaiionalveretnS von Bern verlesen, des In.
Halts: daß das Gesuch des Standes Schwyz entschieden von der
Hand gewiesen werden möchte.

Fellenberg. Der Kanton Schwyz, der hier um voll,
ständigen Nachlaß seiner Schuld nachsucht, ist gegenwärtig be.

müht, ein Jcsuitenkollegium zu gründen. Obschon es vielleicht —
wie früher ein ähnlicher Schritt gegen Freiburg — unnütz wäre,
so frägt sich doch, ob wir nicht schuldig sind, bei dieser
Gelegenheit uns auszusprechen, daß wir keine Jesuiten — diese frü.
her von Fürsten und Völkern verwiesenen — in der Schweiz
wollen? Dieß ist ein Gedanke, den ich nicht umhin konnte,
auszusprcchen.

Til lier. Unlängst noch hat der Stand Schwyz sich in
Absicht auf die Juraangelegenheiten an uns gewendet, und gegen
unser daherigeS Verfahren Tadel ausgesprochen. Unsere Ant-
wort darauf war: Schwyz habe sich nichts in unsere Sache zu
mischen. Wir würden nun, wenn wir auf den Wunsch des

Hrn. Fellenberg eingingen, höchst wahrscheinlich gefahren, daß
wir von Schwyz die nämliche Antwort erhielten und die Be.
merkung hinnehmen müßten, ihre Jesuiten gehen uns nichts an.
Die besten Mittel gegen den JesuitiSmuS sind übrigens Aufklä-
rung und Vernunft.

Der Artikel wird durch Handmehr angenommen.

Die Artikel 30 bis 3Z werden ohne Einsprache ange-
nommen.

' Von 5. 36 über das Zollwesen wurden die Abtheilung:
allgemeine Gegenstände, und von der Abtheilung:

K. besondere Zoll Verhältnisse Art. I. angenommen. In
Betreff des Art. II. über daS Zollgesctz des KantonS Luzern
enthielt der Entwurf eine Instruktion zu bloß bedingter An.
nähme. Es ward aber in der Berathung gezeigt, daß eö

angemessen sei, jenes Zollgesetz zu ratifiziren, weil sonst noch größere
Anstünde eintreten könnten.

In diesem Sinne angenommen.

Art. III. »über die Anstünde zwischen Bern und Solothurn
in Hinsicht auf den Zollbezug zu Nidau und Büren" wurde mit
dem Zusatz gutgeheißen, daß die Gesandtschaft erklären solle,
der gedachte Zollbczug sei auf den frühern Stand zurückgesetzt
worden.

Abstimmung: einstimmig.

Die übrigen Artikel des §. 36 wurden gutgeheißen.

Rücksichtlich auf Art. 3? über das Postwescn wurde die Mei-
nung eröffnet, durch die Gesandtschaft auf Zentraltsation des.
selben anzutragen. Man zeigte aber, daß dieß für unsern Kan-
ton sehr nachtheilig und auch als eine partielle Revision des

BundeSvertrageS anzusehen wäre.

Abstimmung.
Für den Entwurf 83 Stimmen.
„ die gefallene Meinung 1 »

(Fortsetzung folgt.)



Nro. 42.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, 1836.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der 2. Sitzung. Freitag den 24. Juni 1836.)

Tagsatzungsinstruktion.
Die Artikel 38 bis und 42 werden gutgeheißen. Auch der

§. 43, die schweizerischen Handelskonsulate betreffend, wird
angenommen und zugleich, aus Anregung deö Hrn. Tillier hin,
beschlossen, den Regierungsrath zu beauftragen, die vorörtliche
Behörde anzugchen über nicht gebührendes Benehmen eines schwei-
zerischen HandelSkonsulS Bericht einzuziehen, und dann der
Sache die angemessene Folge zu geben.

Der Jnstruktionsentwurs des 44 über Handelsverhältnisse
mit auswärtigen Staaten wurde rücksichtlich auf den deutschen
Zollverein dahin modifizirt, der Gesandtschaft auf den Fall deS

EinlangenS der Berichte über den Kongreß der Unionsstaaten
zu inftruiren, daß sie an den dahertgcn Verhandlungen unter
Ratifikationsvorbehalt Theil nehme.

Vor AnHebung der Berathung des §. 43, über
Freizügigkeitsverhältnisse wurde ein Vortrag der Justizsektion vorgelegt,
wodurch auf Zustimmung zu der den Ständen unterm 6. Juni
mitgetheilten Ucbercinkunft mit Oesterreich für Ausdehnung des
bestehenden FreizügigkeitsvcrtrageS angetragen wird.

Abstimmung: einstimmig.

Artikel 46. Anstünde zwischen Basellandschaft und Frankreich.

Tscharner, Schultheiß. Diese streitige Anliegenheit
zwischen Basellandschaft und Frankreich, veranlaßt durch den Lie-
gcnschaftöankauf französischer Juden auf Baselgebiet, hat seit
ungefähr einem Jahre die Eidgenossenschaft und das Publikum
im Allgemeinen viel beschäftigt. Es war unverkennbar, daß
gleich Anfangs Mißverständlich und irrige Ausichren hier obwalteten;

dieß machte die Sache sehr unangenehm, so daß der Vorort
im Falle war, durch Intervention Sorge zu treffen, daß

dieselbe nicht immer nachtheiliger und bedenklicher werde. Der
Vorort hatte nur das Wohl der Eidgenossenschaft im Auge, und
ließ von keiner Parthci sich tnsiuiren. Dieß hatte zur Folge,
daß die Sache seither noch in so friedlicher Lage sich befindet
und nicht eine feindseligere Gestalt annahm. Wir trachteten
hauptsächlich ein solches Benehmen zu beobachten, damit nicht
das NicdcrlassungSrecht in Frage gestellt werde. Es ist die
Unterhandlung auch bereits so weit gelungen, daß nächstens die
Anstände sehr wahrscheinlich durch eine beidseitige Uebereinkunft
werden beigelegt sein. Ich soll bemerken, daß dieß eine der
Angelegenheiten ist, die nicht geeignet sind, in öffentlichen
Verhandlungen besprochen zu werden, bis sie fertig sind. Wenn
wir jetzt da noch einschreiten und die Sache eidgenössisch
machen wollten, so würde damit der basellandschafrlichen Regierung

ein schlechter Dienst erwiesen werden, indem ihr Gesandter

selbst sagte, es sei besser, cS werde dieselbe zwischen ihr
und Frankreich in aller Stille ausgemacht werden. Die
Instruktion, die in Betreff dieser Sache hier vorgeschlagen wird,
ist sehr zweckmäßig; sie läßt die Hoffnung blicken, daß der
Anstand bald beigelegt sein werde; nicht geschehenden Falls jedoch
schlägt sie vor, dasjenige zu thun, was der Ehre und dem

Nutzen der Eidgenossenschaft wird angemessen sein. Ich wiederhole,

Tit., daß es nicht zweckmäßig wäre, gegen Wunsch und
Willen der Regierung von Lieftal eine Angelegenheit weiter zu
führen, als sie gegenwärtig ist, und von einem andern Gesichtspunkte

aus zu behandeln, als es gegenwärtig geschieht. Ich
trage auf Annahme der vorgeschlagenen Instruktion an, als
welche den Verhältnissen am angemessensten ist.

Michel. Da ich, Tit., früher dieses wichtigen Gegenstandes

halber einen Anzug gemacht habe, welcher seiner Zeit
in dieser Versammlung verlesen wurde, und nun mittelst der
vorgeschlagenen Instruktion theils erledigt werden wird, so nehme
ich die Freiheit, zu bitten, daß mein Anzug vor Allem aus
verlesen werden möchte, mir vorbehaltend, alö Anzüger dann daS
Wort ergreifen zu dürfen. (Nach Verlesung deS Änzugeö fährt
der Redner fort:) Obschon ich mich keineswegs in die höhere
Staatspolitik vertiefen wollte, finde ich mich in der Stellung
als Repräsentant deS BernervolkeS, in der so wichtigen Sache,
diesen Anzug zu stellen, und zwar aus folgenden Gründen:
Im Kanton Basel existirt seit alter Zeit ein Gesetz, welches
während der französischen Revolution suspendirt, im Jahr I8l6
aber in seiner vollen Kraft wieder eingeführt wurde, das dann
schlechtweg verbietet, den Juden in diesem Kantone die Niederlassung

zu gestatten; — ich bin nichts weniger als den Juden,
ohne Ausnahme, Feind, will daher dieses Gesetz nicht rechtfertigen,

eben so wenig mich an Personen, sondern lediglich an
die Sache selbst halten. Im Mai 1827 kam zwischen Frankreich

und mchrern Schwetzerkantonen, worunter auch Basel,
durch Vermittlung der Tagsatzung ein Vertrag zu Stande, laut
welchem den Bürgern in den beiden Territorien gegenseitig das
NtcderlassungSrecht zugesichert wird. Ein Zusatzartikcl des näm-
lichen Vertrags jedoch besagt ausdrücklich: daß die französischen
Juden in jedem der konkordirenden schweizerischen Stände in
Betreff der Niederlassung gleich den Juden der übrigen Kantone

der Schweiz gehalten sein sollen; das heißt also nach dem
so eben angeführten Gesetz, daß den französischen Juden gleich
allen übrigen im Kanton Basel die Niederlassung nicht bewillige
werden dürfe. Im verflossenen Jahre erkauften die zwei reichen
Gebrüder Wahl von Mühlhausen in der Basellandschaft bedeu
tende Liegenschaften und Gebäulichkcitcn; die dasige Regierung
hatte diesen Ankauf bewilligt, jedoch die Niederlassung untersagt.

Der dasige Landrath aber hatte die Bewilligung deS Rc-
gierungSratheö, gestützt auf Vertrag und Gesetz, als kompetente
Behörde förmlich kassirt. Tit., daß der Besitz von HauS und
Hof ordentlicher Weise auch daS Niederlassungörecht in sich

begreift und untheilbar mit einander verknüpft ist, ubcilasse ich
jedem Rechtsgelehrten, zu entscheiden, und will mich gerne von
meinem allfälligen Irrthume belehren lassen. Ich meinerseits
glaube, der Landrath von Baselland habe nach dem bestehen,
den Gesetze mit voller Befugniß entschieden. Auf dieses hin
wendeten sich die Gebrüder Wahl an die französische Regierung,
welche vorerst behauptete, als habe Baselland den bestehenden

Vertrag verletzt und daher Genugthuung verlangt; nachdem aber
dieselbe diesen Irrthum eingesehen, so beschwerte sie sich über



Justizverweigerung. Tit., ich meinerseits glaube, auch dieses

sei irrig und grundlos - zumal die Herren Wahl damals sich

deßhalb an keine Behörde gewendet hatten, die ihnen Gerechtigkeit

verweigert hätte. Statt daß Frankreich im schlimmsten

Falle bloß das Gegenrecht zu halten berechtigt sein könnte, drohte
dieselbe mit feindseligen Maßregeln, und nachdem sich die Sache
auf diplomatischem Wege nicht beilegen wollte, so ließ die fran- î

zöstsche Regierung wirklich solche Maßregeln eintreten; und cö

wurden von verschiedenen Familien von Basellandschaft, welche
in Mühlhausen angesessen waren, und dort im Stillen und auf
eine redliche Weise ihr Brod verdienten, auf gewaltsame und
empörende Art aus Frankreich vertrieben. Tit., solche Maßre-
geln sind empörend und verletzen im höchsten Grade das Völkerrecht.

— Die Ehre und die Unabhängigkeit der ganzen
schweizerischen Nation ist dadurch gefährdet; und ich behaupte daher,
die ganze Eidgenossenschaft solle in dieser wichtigen Angelegen-
deit einschreiten und kräftig handeln. Man wird mir entgegen-
setzen, die Schweiz werde sich dadurch den Krieg mit Frankreich
zuziehen, und man seie dazu zu schwach und zu klein w. Ich
liebe auch den Frieden und will nicht Krieg provoziren; allein,
wenn man diese Sprache bei jeder Gelegenheit führen will, wenn
die schweizerische Ehre und Rechte verletzt werden, was nützt
dann der schweizerische Wehrstand? wozu verwendet man too
«ad too,000 Franken darauf? Tit., die Ehre und der
schweizerische Name gebietet, bei solchen Gelegenheiten eine andere
und entschtednere Sprache zu führen, alS bis anhin geführt
worden ist. Wenn Basellandschaft in diesem Falle, zufolge des

FünfzehnerbundeS, nicht auf Unterstützung der Bundesgenossen
Anspruch machen darf, so ist dieser Bund noch schlechter, alS
ich ihn wirklich glaubte. Tit., ich wiederhole daher den ersten
Artikel meines Antrages, und verlange, daß in diesem Sinne
instruirt werden möchte.

Stettler. Ich könnte dem Hrn. Schultheiß Tscharner
nicht ganz beipflichten, sondern ich verdanke den Anzug des

Hrn. Michel, und glaube, es sei Pflicht, mit den Interessen
cmeS eidgenössischen Standes sich einläßlicher zu besaßen. Ferner
stimme ich mit Hrn. Tscharner auch darin nicht übcrcin, daß
diese Sache ein Gegenstand geheimer Verhandlungen sein solle,
und es der Fall sei, einen Schleier darüber zu ziehen; haben
sich ja doch alle öffentlichen Blätter seit einem Jahre mit dieser
A.nliegenheit befaßt, drum mag sie auch hier besprochen werden.
Es ist um so mehr Pflicht, hier etwas näher auf diese Sache
einzugehen, da der Stand Bern eigentlich Vorort ist und die
Leitung der eidgenössischen Geschäfte unter seiner Aegide steht.
Wenn einem eidgenössischen Stand Unrecht geschehen ist, so soll
es hier gerügt werden. Wie verhält sich eigentlich diese Sache?
Frankreich trat zuerst auf, und erklärte einen unserer Mitstände
des Treubruches und belästigte ihn mit Repressalien, ohne daß
wir dagegen, wie unsere Pflicht wäre, aufgetreten sind. Wenn
man den hier einschlagenden Artikel, der das Niederlassungö-
recht betreffenden Uebercinkunft zwischen Frankreich und Basel,
mir seinen dürren Worten ins Auge faßt, so kann man allenfalls
begreifen, wie ein oft wechselndes Ministerium diese Sache so

auffassen und vermeinen kann, Baselland sei im Unrecht und
habe den Vertrag verletzt. Dem ist aber durchaus nicht so;
wenn man die Sache etwas näher inö Auge faßt, so sieht man,
daß Liestal vollkommen Recht hat und daß seine vierseitige
Verfügung gar nicht den, Vertrage zuwiderläuft. Tit., wag
haben die Juden in der Schweiz für Rechte? Die Juden im
Aargau namentlich haben nicht das Recht ohne spezielle Ein-
willigung der Regierung in andern Gemeinden sich niederzulassen,
alS in den ihnen angewiesenen. Aus gleichen Gründen hat man
auch hier in Bern französischen Juden Niederlassung und Ankauf
von Häusern und Liegenschaften versagt, ohne daß Frankreich
dagegen Klage erhoben hatte. Dieses RechtSvcrhältniß habe
,ch in den daherigen Verhandlungen unserer Regierung noch
nie herausgehoben gefunden. Ich glaube, Tit., ja freilich, der
schweizerische Bundesvertrag verlange, daß wenn einem
Mitstande ein Unrecht angethan wird, alle Stände ihn unterstützen
sollen. Basellandschaft kann mit allem Fug und Recht klagen,
daß man es hat stecken lassen. Bern machte früher den Antrag,
Repressalien eintreten zu lassen wegen Wein — und jetzt in einer«
Ml wichtiger» Sache rührt sich Bern nicht. Ich trage auf

eine viel stärkere und entschiedenere Instruktion an. — Wenn
nicht bis zum Zusammentritt der Tagsatzung die Sache gütlich
beigelegt sein wird, .so soll eine Kommissiön niedergesetzt werden
um den Slreithandel genau zu untersuchen, und wenn sich dann
findet, daß Liestal — sei'S nun groß oder klein,, sei's Liestal
oder Stadt Basel, es kommt nicht darauf an im Recht sich

befindet, so sollen dann, nach meiner Ueberzeugung nicht bloß
diplomatische Verhandlungen gepflogen, sondern es sollen
Repressalien von der ganzen Eidgenossenschaft angewendet werden.
Ich trage auf eine Instruktion in diesem Sinne an.

v. GnmoenS. ES sei mir erlaubt die Sache von einer
ander» Seite zu beleuchten. Ich finde zwar auch, es sei
betrübt, daß von Seite Frankreichs so herbe und ungerechte
Maßregeln gegen einen unserer Mitftände in Anwendung ge-
bracht werden, aber Frankreich hat einen Grundsatz für sich,
eS ist der Grundsatz der Toleranz; dieß ist einer der Grundsätze,
die uns leiten sollen in der Verwaltung. Tit., wie siehlS in
Frankreich mit den Juden aus? Sie werden dort angesehen
wie Menschen, während man.sie bei uns nur wie untergeordnete
Menschen, wie Menschen andrer Art behandelt; sie sind dorr
nicht ausgenommen von der religiösen Freiheit des
Gottesdienstes, sondern haben die gleichen Rechte wie alle andern
Staatsbürger. Nun kann man sich in Frankreich uicht
vorstellen daß wir in der Schweiz noch so sehr zurück sind; die
Franzosen konnren nicht begreifen, daß m der schweizerischen
Republik die Juden viel schlechter behandelt sind, alS bei ihnen.
Während Lieftal also die Form für sich hat, so hat doch Frank-
reich Grundsätze für sich, welche in der jetzigen Zeit glücklicher
Weise viel Einfluß auf die Gesetzgebung ausüben. Freilich sind
von Seiten Frankreichs die Formen verletzt worden, aber wir
dürften uns noch desto lauter darüber beklagen, wenn der Ver-
trag humaner gegen die Juden wäre. AuS dieser Rücksicht
möchte ich nicht zu so scharfen Maßregeln, wie angetragen wird,
sondern zum Vorschlage des Regierungsratheö stimmen.

Obrecht. Ich möchte in hohem Grad den Herrn Stettler
unterstützen. Mau verpönt den Kindern Israel die Niederlassung

nicht deßwegen, weil sie Juden sind — ich wenigstens
respekcire jeden Glauben, und ein ehrlicher Jude — deren Zahl
übrigens mcht Legion ist — ist mir lieber, alS ein unlauterer
Christ — also nicht wegen ihrer Abstammung von Juda, sondern
wegen ihres SchachergeisteS und SchmugglcrwesenS, und weil
sie nur gegen sich Gerechtigkeit üben und unS Christenteulen
keine Treue schuldig zu sein glauben, — mit einem Worte,
wegen ihres Lebenswandels in Lug und Trug will man nichts
von den Juden. Die Franzosen wollen wir, aber die französi-
Juden nicht. Wenn nun Frankreich deßwegen, weil Licstal in
Bezug auf den Wahlischcn Ankauf den Vertrag geltend macht,
so harte Bedrückungen gegen diesen Kanton eintreten läßt und
arbeitsame Basellandschaftcr aus seinen Gränzen jagt, so möchte
ich mit Hrn. Stettler auch zu Repressalien stimmen.

Belrichard. Ich ergreife das Wort, nur um einige von
Herrn v. GumocnS aufgestellten Behauptungen zu berichtige»
rückstchtlich der Juden und der Freiheit deren sie in Frankreich
genießen. ES ist wahr, daß die Juden bis in das Jahr t8io
die politischen und bürgerlichen Rechte in ihrer größten
Ausdehnung genossen, allein da sie diese Wohlthaten mißbrauchten,
so sah sich die Regierung in der Nothwendigkeit, diese bürgerliche

Freiheit zu vermindern, und sie für die Fertigung der
Verträge zu ihren Gunsten zur Erfüllung ganz besonderer
Formalitäten anzuhalten, so daß eine Anerkennung mit eigen-
händigcr Unterschrift zu Gunsten eines Israelite» durch die
Gerichte nicht anerkannt wird.

Mai. Ich glaube, man hätte, wenn man über diesen Ge-
genftand hat in Diskussion eintreten wollen, vor Allem aus
erkennen sollen, daß die darauf bezüglichen Akten hiehcr gebracht
werden. Ohne vollständige Kenntniß dieser Akten bloß auf ein-
zelne Bruchstücke einzutreten, ist nichts, als Zeitverlust. ES
sind unter 3 Malen, unterm 9. Weinmonar 1835, 13. Jänner
und 2 t. März dieses laufenden Jahres, »öln Vorort fämmtli-
chcn Ständen umständliche Aufschlüsse über diese obwaltenden
Anstünde ertheilt worden; — nun aber ist bloß das Kreisschrei-
ben vom tZ Jänner da, die andern nicht. — Ich für mich



kann unbedenklich zur Instruktion stimmen und glaube/ sie sei
den Umständen ganz angemessen. Was besagt sie? Sollten die
fraglichen Anstünde bis zum Zusammentritt der Tagsatzung nicht
erledigt sein / so solle die Gesandtschaft zu allem demjenigen
stimme»/ was Ehre und Wohlfahrt der Eidgenossenschaft erfor-
dern. Mir scheint - cS sei damit allen Anträgen geholfen; ich
kann nicht einsehen/ daß man etwas Deutlicheres und den Wün-
schen Entsprechenderes vorschlagen konnte. — WaS den Antrag
zu Anordnung von Repressalien ansieht/ so will mir derselbe
nicht einleuchte«/ obschon er am Kongreß zu Aarberg zur Sprache
gekommen und dorr allgemein beliebt worden ist. Wenn man
weiter alö der Jnstruklionöantrag gehen/ und da etwas verbessern

und limiriren wollte/ so könnte dieß leicht nur der Sache
schaden/ und die Hindernisse/ die gegenwärtig vorwalten und
der Beilegung des Streithandcls in den Weg trete«/ nur noch
vermehren. Ich stimme mit voller Ueberzeugung zum Jnstruk-
kionSantrag.

Kasthofer. Wenn der Herr CtaatSschreiber, der sich

über den Kongreß von Aarberg auf eine ziemlich spöttische Weise
geäußert hat/ diesem Kongreß/ so wie auch andern VolkSver-
sammlungen beigewohnt hätte/ so würde er denselben wohl mehr
Gerechtigkeit wiederfahren lassen müssen; er würde gesehen
haben- daß an solchen Vereinigungen nieistcnthcilS ächt vaterlän.
dtschgesiunte Männer sich einfinden / und würde vielleicht zuge-
den / daß eS Z—600 bicdergesinnten VaterlandSfrcunden / wie
in Aarberg zusammenkamen / wohl erlaubt ist/ über vaterländische

Angelegenheiten ein Wort zu sprechen. ES ist zwar in Aar-
bcrg über Anordnung von Repressalien gesprochen/ aber kein
Beschluß gefaßt worden. UebrigenS existier kein Gesetz/ das den

Nationalverein, hindert- von solchen Angelegenheiten zu sprechen/
und Herr May wird dieß auch nicht hindern. Was nun die

vorliegende Frage ansieht/ so sotten wir uns nicht nach den
französischen Gesetzen - Urtheilen und Vorurtheilen - die Frankreich
über die betreffende Bestimmung dcS NicderlassnngSvertragcS hat/
richten - sondern nach dem - was das Interesse unsers Vater-
landcS- seine Ehre und Unabhängigkeit erfordern. ES muß
bedauern- daß Vorort und Eidgenossenschaft in dieser eidgenössischen

Angelegenheit nicht ihre Pflicht gethan haben. Allerdings

tft diese Sache eine eidgenössische- und laut deS Bundes-
Vertrages von l3iZ ist die ganze Schweiz verpflichtet- sich der
Sache von Basellandschaft anzunehmen. Tit.- der BundcSver-
trag ist schon.so oft gegen Basellandschaft angerufen worden; —
ich rufe denselben nun für Basellandschaft an. (Der Redner
tieSt nun den einschlagenden Artikel der Bundesverfassung ab,
und fährt dann fort:) Sie sehen also hieraus ganz deutlich-
Tit. - daß der Bund unS verpflichtet- die fragliche Angelegen-
heic zu der unsrigen zu machen- und daß Vorort und Eidgenoß-
senschafc ihre Pflicht höchlich verletzt haben - daß sie — zumal
auf die Verfolgungen und Forlwcisungen bascllandschaftlicher
Angehörige» hin — diesen Kanton nicht unterstützt haben - und
nicht für ihn gegen das erlittene Unrecht in Schranken getreten
find. Richt- daß ich meine- daß man Frankreich gleich den

Krieg hätte erklären sollen — wir würden in einer Schlacht
wohl den Kürzern ziehen — sondern man hätte den Schild der
Wahrheit und des Rechts erheben und- Namens der Eidgenoß,
senschaft- eine entschiedene kräftige Sprache hicfür gegen Frank-
reich führen sollen; damit hätten wir wohl auch etwas auSge-
richtet; denn nicht nur in den Waffen - sondern auch in Recht
und Wahrheit liegt eine Art Gewalt. ES steht oben auf der
BundeSakre geschrieben: „Im Namen dcS Allmächtigen-" —
dieß soll doch wohl bedeuten: Im Namen des Rechts und der
Wahrheit. — Während der Vorort Bern seine hierseitige Pflicht
nicht erkannte- oder nicht erkennen wollte - hat Genf hingegen,
wo noch eine Art Aristokratie- aber eine edle Aristokratie-
herrscht - die seine erkannt und eine kräftige - einer unabhängigen

Nation würdige Sprache geführt. ES wäre zu wünschen
gewesen, andere Stände hätten auch so geredet- und eS hätte
überall sich ein solch eidgenössisches Gefühl kund gegeben. Wenn
man meinte - die Negierung von Ltestal suche dieser Verwicke-
lung durch gütliche Unterhandlung los zu werden- und man
solle die Negierung gewähren lassen, — so sage ich: Wenn die
Liestaler Regierung in Verbeugungen sich hat eingelassen, um
die Verwickelung abzuwenden, so geht «nS das nichts an: wenn

die dortige Regierung ihre Pflicht nicht thut- so wollen wir sie

thun, — die Ehre ist unser. — Warum- Tit., gestattet der
Niederlassungsvertrag zwischen Frankreich und Basel den Juden
das Recht der Niederlassung nicht? Weil man unter Andern»
in dem nahen Sundgau die Plage und daS Verderben sah, so
die wuchernden Juden über ein Land bringen können. Basel
wollte seine Landschaft nicht diesem Verderben preisgeben, und
hat deßwegen den Güterankauf den Juden in seiner Landschaft
verboten, während eS einzelnen derselben den Aufenthalt in der
Stadt oft bewilligte- weil sie da weniger schädlich werden könn-
ten. Basellandschaft konnte also mit völligem Fug und Recht
sagen: wir wollen keine Juden. Wenn ich nun aber sage- das
Recht sei vollkommen auf Seite von Basellandschaft - so will
ich damit nicht sagen, das Gesetz, auf welches dieses Recht sich
stützt- sei ein humanes, — nein- eS ist ein barbarisches Gesetz.
Wenn wir Christen nicht Juden gewesen wären gegen die Ju-
den- so wären die Juden auch christlicher- alS sie sind, und wir
hätten von ihrer Lebweise nicht so viel zu gefahren. Aber diese
Gesetze, so lange wir sie haben, soll uns keine fremde Macht
abschaffen; uns allein steht dieses zu. — Die Koerzitivmaßregel»
Frankreichs gegen das vermeintliche Unrecht sind jedenfalls auch
barbarisch, recht barbarisch. Jetzt sollen die armen Tröpfe von
Baselland- die kaum ihre Freiheit errungen, noch in diplomatische

Unterhandlungen eintreten- und da höchst wahrscheinlich,
trotz ihres RechtS, den Kürzern ziehen; — dieß ist der rechte
Weg, die Freiheit wieder zu verlieren. Frankreich wird uns
bei dieser Unterhandlung schon erklären, was „Ehre und Freiheit

sei, — aber ich zweifle, daß wir unS wohl dabei befinden
werden. Es se» billig- hört man sagen, daß Basclland den
Gebrüdern Wahl eine Entschädigung leiste; — dem sei nun - wie
ihm wolle- so gehört der Entscheid dieser Frage vor die
vaterländischen Gerichte- und soll ihnen nicht entzogen werden. Wenn
Entschädigung eintreten soll, so glaube ich- nicht nur die
Gebrüder Wahl sondern auch die aus Frankreich verjagten
Landbaseler- welche mit eben so großem, oder wohl mit noch
größerem Rechte Entschädigung fordern können- sollen entschädigt

werden. — Ich trage also darauf an- daß der Stand Bern
erkläre, daß diese Angelegenheit als eine eidgenössische zu behandeln

sei, daß für die vertriebenen Basellandschafrer von Frankreich

Entschädigung verlangt werde- und daß überhaupt alles
das hier vorgekehrt werden solle, was Ehre und Recht der
Schweizernationen, welchen in dieser Sache schon so nahe ge-
treten worden, gebieten. — Noch muß ich mir die Bemerkung
erlauben, daß ich glaubte- eS lohne sich der Mühe- ausführlich
in Erörterung dieser Sache einzutreten; jedoch muß ich jetzt
finden- eS sei ein ziemlich undankbares Geschäft- von Angelegenheiten

deS gemeinsamen Vaterlandes zu reden; geht es mir doch
(der Redner deutet auf die vielen leeren Großrathssitze hin),
wie den Predigern - die zu leeren Stühlen und schlafenden
Zuhörern reden. Ich möchte mich fast ausdrücken — wie die
Zürcher- wenn sie guter Laune sind: — „Wir sind meineideidge-
uössisch." —

Koch-- Regierungsrath. Ich muß bedauern, daß die
Fingerzeige, die der Herr Schultheiß pflichtgemäß über die fragliche
Angelegenheit gegeben- nicht, genügten, sondern daß sie an der
Verschiedenheit der politischen Meinungen fruchtlos abprallten.
Wir sollen jeyt über die TagsatzungSinftruktion und nicht über
den Charakter der Juden dcbamren; man hat da Sachen herbei,
gezogen- die nur ganz von weitem hicher gehören. Wir
vermessen uns über einen Handel, der zwischen zwei Nationen
obwaltet- so obenhin abzusprechen. Oder wo haben die Redner,
die sich erlaubten- über diese wichtige Streitsache so rücksichtslos

abzusprechen, die darauf bezüglichen Akten? Diese sind nicht
da, sie kennen also nickt aus denselben den Verhalt und Hergang

dieser Sache, wohl aber aus den Zeitungen, — auS diesen
schöpfen heut zu Tage v-cle ihr StaatSrccht, auS diesen lernen
sie, was Recht- was Unrecht sei. Leider sind viele unter uns,
die glauben- alles, was man in den Zeitungen liest- sei wahralle

ZeitUngSräsonnementS seien gegründet- und nehmen Zuflucht
zu denselben- wie zu einem Born menschlicher Weisheit, wie zu
einer Art Orakel. Ich habe noch nie gehört, daß Zeitungen
Jemanden gelehrt machen, ich weiß zwar wohl, daß sie jetzt
nöthig sind aber auch daß sie an der herrschenden Oberfläch.
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lichkeit Schuld sind; daher sind sie auch das drohendste Schwert
so über Europa hängt/ und verbreiten Schwindeleien/ die unS

noch zum Untergang führen- WaS nun den vorliegenden
Gegenstand ansieht / muß ich finden / es sei etwas stark sich zu

unterfangen über denselben so in Bausch und Bogen abzusprechen/
wie hier geschieht. Die Sache dreht sich hauptsächlich um die

Frage/ ob das Recht des Ankaufs und der Niederlassung eins
und identisch ist oder nicht; — dieß ist ein Interpretations-
punkt/ den man verschieden anschauen kann- Uns will jedenfalls
bedünkcn/ die Regierung von Licstal hätte/ alS sich die französischen

Bürger Wahl in dieser Angelegenheit an sie wandten/
pflichtgemäß denselben Auskunft über das Verhältniß geben und
erklären sollen/ daß der zwischen Basel und Frankreich bestehende

Vertrag den Juden die Niederlassung verweigere; statt dessen

aber bewilligt die Regierung den LiegenschastSankauf. So ist

nun der Kauf geschlossen/ die Brüder Wahl zahlen baar Geld
und glauben der Kauf sei nun unumstößlich/ es gebe noch Glauben/

Treu und Redlichkeit in der Schweiz. Was geschieht nun
aber? Ein angesehener Bürger von Basellandschaft hat auch
einen Fccken von dem durch die Juden Wahl käuflich an sich

gebrachten Gute gewollt; drum suchte er den Landrath zu Kas-
sirung deS Kaufes zu bewegen/ was ihm auch gelang. Allerdings

mag dazu der Landrath das Recht gehabt haben. Nun
kommt man hier und verlangt/ daß eine Erklärung an Frankreich

erlassen werde / daß für die Basellandschafter/ welche aus
dem Elsaß fort müßten / Entschädigung verlangt, und daß der
Entscheid den Gerichten heinigestellt werde; nun Zcter und
Mordiv/ daß unserer Nationalehre und Freiheit etwas vergeben
worden sei. Mich dünkt/ die/ welche so schreien/ sollten doch den
Behörden auch etwas Aug' und Ohr zutrauen und beim
eidgenössischen StaatSrath auch noch ein Fünkchen Gefühl für Ehre
und Recht voraussetze»/ und nicht meinen/ dieses Gefühl
sei bloß in Wäldern zu finden. — Unsere Ehre liegt nun
aber meines ErachtcnS nicht darin / daß man barsch auftritt
und mit dem Holzboden stampft/ zumal wo vielleicht am Ende
nichts dahinter liegt/ und es ein blinder Lärm um Nichts ist.
New/ Tit./ so tritt man nicht auf/ sondern unter gesitteten
Völkern sucht man/ wenn Anstünde sich zeigen/ dieselben allererst
durch Negozirung zu beseitigen. Dieser Regel laufen aber
Aeußerungen/ wie sie heute hier gehört wurden/ schnurstracks
entgegen; wenn in souveraincn Behörden solche absprechende,
beleidigende Worte gegen einen Nachbarstaat gesprochen werden/
so kann daS vielleicht gerade Ursache werden, daß derselbe die
Unterhandlung abbricht. Wo ständen wir dann? — Ich bitte,
Tit., auch ein wenig klug zu sein und nicht alles so in Sturm
erringen zu wollen. In Licstal, Tit, fühlen sie gar wohl, daß
sie gefehlt haben, weil sie nicht sogleich Entschädigung geboten;
drum suchen sie nun durch gütliche Unterhandlung da heraus
zu kommen. Wollen wir denn nun sagen: Wir wissen besser

als die Liestalcr, was unS da geziemt, was unsere Ehre gebeut,
und wollen wir schimpfen, daß sie unterhandeln? Wenn man
erkennt, daß man am Fehler ist und infolge dessen zu
Unterhandlungen sich versteht, so hat man mehr eidgenössischen Sinn,
alS wenn man mit großen Worten um sich wirft. Ja, wenn
einem ein Paar hunderttausend Bajonette zu Gebot stehen, dann
kann man wohl grob reden, aber, man thut dann auch grob;
kann man hingegen nicht über große Gewalt verfügen, so thur
man besser, säuberlich sich zu verhalten und nicht so eine heraus-
fordernde Sprache zu führen. Nein, Tit., die Sorge für unsere
zahlreich in Frankreich sich aufhaltenden Landcsangehörigen
gebeut uns, mit Manier zu Werke zu gehn; anders könnten wir
leicht den noch in Frankreich sich befindlichen Schweizern daS
nämliche Schicksal bereiten, so die bereits Verjagten erfahren;
— daS werden wir doch nimmermehr wollen. Man hat, Tit.,
hier für Bascllandschaft den Bundesvertrag angerufen; —

ja freilich haben wir mit selbem geschworen, die BundeSglicder
gegen Angriffe zu schützen und zu schirmen; — aber, Tit., wer
hat hier angegriffen? Ist etwa Frankreich der Angreifer? Ich
sehe dieß nicht ein; vielmehr glaube ich, wenn Einer dem An-
der» ein Recht verweigert, wie hier Liestal gegen Frankreich
thut, so ist er der Angreifer. So, Tit, kömmt mir dieß vor;
eS beruhet auf Begriffen; der Eine schaut es so, der Andere
anders an. Man sagt freilich, die Franzosen mögen sich Recht
vor Gericht suchen; aber, Tit., dieß ist wieder eine sonderbare
Idee. ES sind zwei Regierungen, die einander gegenüber sie.

hen; wie könnte da eine Regierung zu dem Gericht ihres Geg.
nerö Zutrauen haben? Solche Zgmuthung streitet gegen allen
Rcchtsbegriss. Zwei Nationen, die einander gegenüber ste.

hen, haben keinen Richter über sich, als Gott und die Waffen.
Daß eine Behörde einen Akt solcher Art kassiren und dann die
Frage der Entschädigung dem Richter unterwerfen könne, —
dieß geht über meine Begriffe; — es ist dieß eine Vcrmengung
von völkerrechtlichen und bürgerlichen Rechten. In Sachen
bürgerlichen RechtS ist eine obere Gewalt, die handelt; in Völker-
rechtlichen Angelegenheiten hingegen ist es die Diplomatie, —
die in Vieler Augen abscheuliche Diplomatie, die verhandelt.
Wenn nun zwei Nationen Streit unter sich führen, zu folgern,
dieß gehöre vor Gericht, ist ein Schluß, analog mit folgendem:
„Ich stelle den Stecken in einen Winkel, also ist'S ein Degen."
Eben so unsinnig, alS diese Folgerung, ist daS Verlangen:
Frankreich solle die Entscheidung dieser staatsrechtlichen Frage
vor den Gerichten suchen, — und vor welchen Gerichten? Vor
denen derjenigen Parthei, welche im Unrecht ist. So steht die
Sache. Ich bcdaure, daß die bisherigen Redner mir eine Ant-
wort abnöthigten; würden wir die Sache nicht öffentlich ver-
handeln, so würde ich kein Wort darüber gesprochen haben;
aber daß eS heißen sollte, diese oder jene Aeußerungen seien im
Schooße deS Großen Rathes gefallen, ohne daß sie am nämlichen

Orte wieder ihre Widerlegung gefunden hätten; das konnte
ich nicht zugeben. Wenn wir auf die angerathene Art progre-
diren würden, so würden wir uns in ein Mißverhältniß
hineinarbeiten aus welchem schwierig wieder herauszukommen wäre.
Vertrauen Sie, Tit., den Männern, die durch Sie gewählt
sind, und die seit fünf Jahren glücklich durch Klippen Sie
geführt haben. WaS diese Behörden in der fraglichen Sache seither

vorgekehrt, ist für Liestal besser, alö was diejenigen, welche
so sehr für dasselbe schreien, vorschlagen. ES ist die Pflicht deS

VorortS, nicht nur den Ständen beizustchen, sondern auch, wenn
ein Stand Mißtritte thut, ihn zu warnen. Lassen wir somit
die Instruktion gelten, wie sie hier vorgeschlagen wird; sie ist

allgemein gehalten, bindet also die Tagsatzung nicht, diejenigen
Beschlüsse zu nehmen, wie sie, je nachdem der AuSgang dieser

Sache sich gestaltet, nöthig sein werden. Um so eher wird auch
einer von unsern Standesgesandten in die für dieses Geschäft
niederzusetzende Kommission gewählt werden, wenn er nicht durch
eine einseitige Instruktion gebundene Hände hat, sondern sich

frei für diejenigen Maßnahmen aussprechen kann die im
Verfolge dieser Sache als die zweckmäßigsten sich herausstellen wer-
den. Schon jetzt, ohne daß wir wissen, wie sich die Sache
gestalten wird, den ersten Artikel von Hrn. Michels Anzug in
die Instruktion aufzunehmen, wäre unzweckmäßig und jedenfalls
präjndizirend. Wie überhaupt Vorsicht in allen Dingen gut
isi, so ist sie hauptsächlich in solchen Angelegenheiten, wie die
vorliegende ist, nicht aus dem Auge zu lassen. Ich stimme zum
JnstruktionSantrag.

(Fortsetzung folgt.)
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Rio. 43.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern,
Ordentliche Sommersttzung, 1836.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der 2. Sitzung. Freitag den 24. Juni 1836.)

Tagsatzungsinstruktion.

Tillier. Nach einer so ermüdenden DiSkusfion würde ich nicht
mehr das Wort ergreife»/ wenn nicht die Wichtigkeit des

Gegenstandes, wie vielleicht in der Schweiz noch nie einer ist vor-
gekommen/ mich auch noch zu «welchen Bemerkungen auffor-
dcrte. Tit./ ich bin überzeugt/ daß die in dieser Angelegenheit
bisher verhandelnden Behörden eben so reine Gefinnunge»/ eben

so redliche Absichten haben / wie wir; — allein lassen wir dieses

Zutrauen zu den Behörden nicht so weit gehen, daß eS den

Anschein hat/ es sei kein gesunder Gedanke/ außer im Schooße
der Behörden, und alle abweichenden Ansichten / die sich kund

geben/ seien verwerflich. Tit., ich glaube/ der Vorort habe in
dieser Angelegenheit nicht den Weg eingeschlagen/ wie er gesollt

hätte/ und ich weiß/ daß ein großer Theil deS Schweizervolkes
der nämlichen Ansicht ist; zu Genf sind diese Ansichten am

bestimmtesten und klarsten ausgesprochen worden; fast überall scheint

man mit dem Gang/ den diese Anlicgenhett genommen? nicht
einverstanden. ES ist lediglich die Art und Form/ wie die Sache

ist eingeleitet worden/ warum man sich gegen Frankreich bekla-

gen zu dürfen glaubt; — wer in materieller Beziehung Recht

hat/ ist nicht ganz klar/ da wir den Sachverhalt noch zu wenig
kennen. Ueber die Frage/ ob die dahcrigen Unterhandlungen
mit Frankreich lediglich durch den betreffenden Kanton/ oder

aber durch die eidgenössische Behörde gepflogen werden sollen/

habe ich auch eine von der/ der Behörde abweichende Ansicht.

Ich glaube zwar? daß Einige in unserm dunkeln Staatörccht
Gründe zu finden vermeinen für die Ansicht/ daß die fraglichen
Anstünde bloß Kantonalsache seien; — wenn dem aber wirklich
so ware? so würde ich für unser StaalSrccht nicht viel geben.

Ich war zwar seiner Zeit auch nicht für Vaseliandschaft, indem
sch glaubte/ dieser Staat werde nie Mittel genug besitzen/ um
die Zwecke der Zivilisation einigermaßen zu erreichen. Jetzt
aber handelt cS sich nicht mehr darum; Baseilandschaft steht alS

ein sclbstständigcö schweizerisches Gemeinwesen da; — es frägt
sich jetzt/ wie handelt Frankreich gegen diesen integrirenden
Theil der Eidgenossenschaft und dadurch gegen die Eidgenossen,
schaft selbst? Wir sahen? daß infolge dieser Streitsache bascl.
landschaftliche Schweizer ans Frankreich auf eine Art fortge-
wiesen wurde«/ die unerhört ist gegen eine Nation/ für die man
auch nur einige Achtung hat. Ich glaube frei und offen sagen

zu dürfen/ daß in ganz Europa wohl keine Nation sich findet/
die einen Theil von sich so behandeln ließe, wie wir Schweizer
dieß in Betreff LiestalS thun. Ich wiederhole noch einmal: ich

will noch nicht behaupten, welche Parchci in materieller Bezie.
hung Recht hat — dieß hieße präjudizircn; — aber die Form,
die Art, wie Frankreich gegen dieses vermeintliche Unrecht
eingeschritten ist/ mußte für jeden Schweizer von Ehre tief
verwundend sein. — Ich glaube / diese Sache sei von uns nicht
betrieben worden/ wie sie hätte sollen, und wir seien da in eine

irrige Stellung gerathen. Ich war immer dafür/ nie Unrecht
gegen eine Nation zu begehen; aber auch dafür/ nie ein Unrecht

hinzunehmen. Wenn wir solches Unrecht uns gefallen lassen/ so
ist dieß eine falsche Klugheit/ eine Klugheit/ die uns am Ende
stürzen wird. ES ist ein anerkanntes Sprüchwort, daß, wer
sich selbst nicht acht« auch von Andern nicht geachtet werde; —
wenn dieses schon in Bezug auf den einzelnen Menschen gilt/
so gilt eS noch mehr in Bezug auf einen ganzen Staat. — Mag
nun das Recht/ materiell betrachtet/ auf welcher Seite sei«/ als
eS will/ so giebt dieß Frankreich dennoch kein Recht/ solche
Repressalien anzuordnen/ die mit dem Völkerrecht im Widerspruch

sind. Dagegen hätten wir uns., wenn wir schon /
verglichen mit andern Staaten / klein sind/ an Frankreich kräftig
erklären sollen; — die französische Nation ist zwar eine große
Nation / aber auch eine Nation, die denn doch weiß, daß eS
keine Ehre ist/ das Recht des Schwächern zu erdrücken. Wir
haben auch eine Waffe gegen Frankreich; diese ist unser Recht;
sie bringt dem Schweizer Nachtheil/ wenn er sich an dem Schwä-
chern vergreift. Unter diesen Repressalien ist ein« die mir
besonders tadelnswerth scheint; eö ist diejenige gegen die Schweizer
von Basellandschaft/ die früher in französischen Diensten standen.
Die Schweiz ist um so mehr verbunden/ sich ihrer anzunehmen,
als diejenigen/ die vor 1816 im Dienste sianden, dem Auslande
gegenüber für due gesammte Schweiz dienten. ES ist zum zweiten

Male, daß diese Maßregel getroffen worden ist; zum ersten
Mal« wie ich gehört habe, gegen Luzern. Wir haben uns Alle
seiner Zet« wenn diese Schweizer ihrem Vaterlande ihre Pflicht
auf eine ehrenvolle Weise erfüllten, wenn sie dem alten Ruf
schweizerischer Tapferkeit neue Lorbeeren beifügten, nicht wenig
gefreut; unser Herz schlug freudig, als sie am 20. März 18>5
ihrem Eide und ihrem Vaterlande getreu blieben. Daher haben
wir gegen diese Männer eine heilige Pflicht, Ahnen in ihren
alten Tagen den schwachen Lohn eines ruhmvollen Lebens, der
ihnen durch den Vertrag von 1831 zugesichert ist, unverküm-
mert zu erhalten. Frankreich, welches diesen Vertrag sonst
getreu erfüllt hat, muß sich über jene Verhältnisse geirrt haben.
Ich aber würde mich schämen, wenn ich kein Wort zu Gunsten
jener unglücklichen Krieger zu sagen gewagt hätte. Was nun die
allgemeinen Verhältnisse betrifft, so scheint mir der JnstrukrionS-
artikel zweckmäßig abgefaßt, und ich wünschte keinen Zusatz;
hingegen wünschte ich einen solchen in Betreff deS ehemaligen
französischen Militärs, indem der Stand Bern darauf anrrüge
daß die gesammte Schweiz sich ihrer annehme. Ich würde sehr
bedauern, wenn der Große Rath kein Mitgefühl für die von
unsern Vorfahren so sehr geschätzte kriegerische Tapferkeit zeigte.

Fellen berg. Wir haben viel Vortreffliches über den in
Berathung liegenden Gegenstand vernommen, Tit. ; wir haben ein Plä-
doier angehört, in dem nichts vcrnachläßigt ward von all" dem, was
im Interesse, das der chrenwerthe Redner verfochten hat gesagt
werden konnte; aber eine Seite deö Gegenstandes, die unö Allen
wichtig sein muß, scheint mir noch nicht genug erwogen worden zu
sein. DaS Vaterland kann nur insofern bestehen, als Alle für
Jeden stehen, und Jeder für Alle sich hingiebt. ES frägt sich,

wie solch ein Vaterland auf'S Neue erblühen könnte, wie der

-13



Glaube unsers Volkes an sein Nationaldasein zu erhalten ware,

wenn die Schicksale/ die Basellandschaft getroffen haben, unge-

rügt vor uns vorüber gehen dürsten. Welcher Ursache haben

wir wohl die Unglücke beizumessen, die dort zu bejammern sind?

Wie läßt eS sich erklären, daß gegen die unschuldigen Angehörigen

von Basellandschaft ein Verfahren eingetreten ist, daö

sich bei dem gegenwärtigen Zustande der europäischen Zivilisa.
rion keineswegs entschuldigen läßt, am allerwenigsten bet dem

ReziprozitätSgrundsatz, der den Verhältnissen zwischen Frankreich

und der Schweiz zur Grundlage dient? Das abscheuliche

Verfahren, das von Seite der französischen Behörden gegen so

viele Bürger von Basellandschaft eingetreten ist, würde wahr-
schetnlich nicht stattgefunden haben, wenn wir unserer Rechte

und unserer Pflichten als schweizerische Eidgenossen eingedenk

geblieben wären und darnach gehandelt hätten. Hat doch selbst

Napoleon, als er auf dem Gipfel seiner ungeheuern Macht stand,

unser Recht geachtet, als er von der schweizerischen Konsulla

die würdevolle Sprache der Wahrheit über unsere Angelegen-

besten vernahm und sich bestimmen ließ, durch die MediationS-

akte eine Ordnung der Dinge bei uns einzuleiten, die Manches

von dem, waS jetzt in der Schweiz geschieht, überrroffen hat?-
Selbst das geringste Volk kann sich in dem europäischen Staa-
tenverein auch jetzt noch unbezwinglich behaupten, wenn eö die

Macht der Wahrheit und des RechrS für sich hat, und sich nicht

scheut, sie mit der Würde zu behaupten, die einem sittlichen

Dasein stets zusteht. — Unserm Bundeöverrrage zufolge sollten

unsere Verhältnisse zum Auslande durch unsere vorörtliche Be-

börde besorgt werden. Sobald irgend ein Bestandtheil unsers

schweizerischen Vaterlandes mit dem Auslande m Mißverhällniß
geräth? so hat unsere höchste BundeSbehördc dafür zu sorgen,

daß der Streit nach Wahrheit und Recht geschlichtet werde.

Fehlt das Ausland gegen uns, so soll mit aller Würde dcS ver-

letzten Rechtes und mit allem Nachdrucke, der einem selbststän-

digen Volke zusteht, unsere vorörtliche Behörde ihre Stimme
solcherweise dagegen erheben, daß sie vor dem Richtcrstuhl des

europäischen Publikums nicht wirkungslos verhalle. Hat hin-

gegen irgend ein Bestandtheil der schweizerischen Eidgenossen-

schaft sich gegen daö Ausland verfehlt, so soll unsere höchste

Bundesbehörde dafür sorgen, daß solche Fehlgriffe von uns auS

unverzüglich wieder gut gemacht werden.- Nur auf diese Weise

können wir wieder zu der Achtung gelangen, welche die schwel-

zertsche Eidgenossenschaft niemals hätte verscherzen sollen. Dazu
bedarf eS freilich offener Biederkeit, unerschrockener Entschieden-

heit und alles dessen, waS den schweizerischen Nationalcharakter
von jeher ausgezeichnet. ES bedarf des schweizerisch-nationalen

Hochgefühls, dessen Mangel unS im Vatcrlande der alten
Eidgenossen tief erniedrigen würde. Solche schmähliche Erniedrigung

zu verhüten, bedarf eS der Wiederbelebung deö eidgenössischen

Bewußtseins, daS unsere Altvordern eben so bescheiden

und gerecht in ihren Ansprüchen, alö muthig in Behauptung
derselben und unüberwindlich im offenen Kampfe für unveräußer-
liche Rechte gemacht hat. In dieser Beziehung, Tit., haben

wir besonders Sorge zu tragen, daß unser Vaterland durch

Schicksale von der Art derjenigen, die Basellandschaft getroffen

haben, nicht allzuschwcr gefährdet fei. ES kömmt den

Stellvertretern deS BernervolkcS zu, sich bei dieser Gelegenheit un-
zweideutig darüber zu erklären, wie es mir unzubezweifelndcr

Wahrheit und mit den ewigen Menschen- und Völkerrechten im

schweizerischen Vaterlande gehalten sein soll, und wie da die

begangenen Fehler, die vorgekommenen Schwindeleien zu

beurtheilen seien, und waS man sich immerdar von unserer
Theilnahme an dem Wohl und Weh bedrängter Eidgenossen zu

versprechen habe. Ohne mir irgend ein voreiliges Urtheil, das

nicht auf offenkundige und unzweideutige Thatsachen gegründet
wäre, erlauben zu wollen, trage ich darauf an, zu beschließen:

daß die vorliegenden Jnstrukttonsarttkel in Beziehung auf die

Angelegenheiten von Basellandschaft in dem Sinne und zu den

Wecken, die ich angedeutet habe, modifizirt werden sollen.

Wyß, Regierungsrath. Ich will mir auch noch einige
Bemerkungen über diesen Gegenstand erlauben; jedoch will ich nicht
schreien, wie der Hr. Präopinanl, indem wir nicht auf dem

Felde uns befinden. Tit. cö ist Mode hier, immer über den

StaatSrath und die Behörden loszuziehen; eS giebt Leute, die

ein vortreffliches Auge für den Splitter in anderer Leute Augen,
haben, aber den eigenen Balken im Auge, den Sparren <m Kopfe
nicht sehen. Man redet hier, wie wir die Regierung der
Eidgenossenschaft wären; — ich falle aus den Lüften, wenn ich so etwas
höre. Sind wir die Regierung des Vorortes? Nein, Tit., sammt-
liche Stände der Eidgenossenschaft haben demselben so viel zu be-
fehlen, alS wir. Man tadelte hier, daß der Vorort nicht gleich
bei diesem Handel „Wacht ins Gewehr!" gerufen und die Sache
alS eidgenössisch erklärt hat. Tit., ich hätte geglaubt, ehe man
so etwas vorbringe, müsse man doch zuerst das Recht hiczu nach,
werfen. Der Vorort ist nichts weiter, als Geschäftsführer der
Eidgenossenschaft, Leiter der eidgenössischen Geschäfte; aber daß
der Vorort sich herausnehmen dürfe, solche Streitigkeiten, wie
die Wahl'schen, zur vorörtliche», zur eidgenössischen Sache zu
machen, ehe und bevor er den Willen der Stände hierüber ein-
vernommen hat, davon weiß ich nichts. Der Vorwurf gründet
sich also darauf, daß wir dasjenige nicht gethan haben, was
zu thun wir nicht daö Recht hatten. WaS dieß für ein Tadel
ist, sieht Jedermann ein. Der Vorort kann freilich vermittelnd
einschreiten und die Stände einfragcn, wie sie diese Sache an.
sehen. Wie mancher Stand hat aber die Sache für eidgenössisch
angeschaut? Nur einer oder zwei. Ist dann der Vorort berechtigt,

der Eidgenossenschaft etwas als eidgenössisch aufzudringen,
das in ihren Augen nicht eidgenössisch ist? Das wäre mir eine
lustige Historie. Die, welche stets so zum Tadeln bereit sind,
haben nicht gesagt, daß Basellandschaft dem Vorort nichts
davon einberichtet, bis daö Dekret gegen eS erschienen war, und
daß cö den LandeSbaölern mehrere Monate nicht schmeckte, die
daherigen Akten dem Vorort einzuschicken, oder besser, daß eS

sich gar nie geschickt hat. Wer schickte sie dann? Antwort:
Frankreich, und zwar aus Gefälligkeit. Also Liestal wollte nichts
von unS; mithin halten wir da nicht einzuschreiten; gesetzt aber,
wir wären eingeschritten, so hätten dann vielleicht die streitigen
Parthcien, sowohl Frankreich alö Basclland, uns getadelt, daß
wir unberufen in ihre Sache sich mischen. Dieß hätte unS be-

gegnen können, wenn wir vorschüyig die Finger d'rein gesteckt
hätten. Ja, vielleicht hätte der Borort von sich aus getroffene
Verfügungen auf Befehl der Tagsatzung wieder zurückziehen müs-
sen. WaS hätten dann die nämlichen Herren, die jetzt den
Vorort wegen des NichteinschrcitenS tadeln, gesagt? Höchst
wahrscheinlich daS gerade Gegentheil; sie hätten dann tadelnd
gefragt: Warum seid Ihr eingeschritten Nein, Tit. man
muß die Sachen immer ein wenig ansehen, wie sie sind, und nicht
so unüberlegt d'rei» fahren. Wenn wir weiter, als der Jnstruk-
lionSantrag vorschlägt, gehen - so schabet dieß der ganzen Un-
tcrhandlung. Zudem müssen Sie, ehe Sie antragen, die Sache
eidgenössisch zu erklären, doch zuerst die Akten kennen; dieß thut
vor Allem noth, ehe Sie einen Stein werfen. Nach meinem
Dafürhalte» könnte die Instruktion nicht zweckmäßiger lauten.
Befiehlt die Tagsatzung dann, die Eidgenossenschaft solle sich für
Liestal in den Riß stellen, dann kann man es thun. Vergessen
wir nicht, daß wir nur eine einzelne ScandcSstimme haben, und
es unS nicht zukömmt, vorzuschreiben, wo der Vororc sich als
solcher einzumischen oder nicht einzumischen habe. Wenn Sie,
Tit., die mit Frankreich angebahnten Unterhandlungen, durch
welche der Streit wahrscheinlich in Bälde wird beigelegt sein,
wieder zerstören wollen, so mögen Sie den von jenen Rednern,
welche stelö so zum Tadeln bereit sind, gestellten Anträgen nnr
beipflichten.

v. Tavel, alt-Schultheiß. Ich erlaube mir auch noch ein
Wort über den obschwebenden Gegenstand zu reden, und die
daherigen JnstruktionSanträge - die ich auf dasjenige hin, was
de.r Hr. Schultheiß mir von dem gegenwärtigen Verhalt dieser
Sache berichtet, im RegierungSrache vorgeschlagen habe. Die
Gefühle derer, welche für Liestal in die Schranken rreren wollen,
kann ich sehr gut begreifen, und ich theile sie. Aber Hr. Re-
giexungrath Wyß hat ans die Stellung aufmerksam gemacht,
in der wir uns befinden; diese Stellung kommt aus dem Bun-
deSvertrag von I8t6. Dieser macht, daß man stctö über den
Vorort zu klagen haben wird. Man hat die vorörtliche Ge-
schäflslcitung von Zürich getadelt, man tadelt die unsere, und
man wird, wenn die Reihe wieder an Luzern gekommen sein
wird, auch die Lnzernfsche tadeln. UcbrigenS find wir im



Slaatsrath auch Menschen/ wir können uns irren/ und der
Große Rath hat allerdings daö Recht/ nachzuforschen/ wie der
Vorort handelt und allenfalls zu sagen/ er habe irrig gehandelt.
Die Stellung der vorörtlichen Behörde wird jedoch von wenigen
verstanden/ bis sie drin sitzen; ich habe gesehen/ daß viele/ als
He Mitglieder dieser Behörde geworden/ sich verwunderten über
die engen Schranken/ in denen sie sich da zu bewegen haben.
Diese Schranken haben dem vorörtlichen StaatSrath auch in der
vorliegenden Angelegenheit den Weg gewiesen. Wenn man über
diese Angelegenheit etwelcheS Urtheil haben will/ so muß man
den ganzen Gang derselben von Anfang her kennen; tch kenne

ihn so ziemlich/ da tch voriges Jahr dem vorörtlichen StaatSrath

vorstand. ES hat seiner Zeit der französische Minister der
auswärtigen Angelegenheiten in dieser Sache sich — was sonst

nicht gewöhnlich — an unS/ den Vorort/ gewendet mit dem

Ansuche»/ die gegen Landbascl erlassene Ordonanz diesem Stande
zu notifizircn; wir leisteten jedoch dieser Aufforderung nicht
Folge/ sprechend: wir haben weder Recht noch Pflicht/ ehe und
bevor wir die Akten kennen/ diesen Schritt zu thun. Wir haben
also dieses Ansinnen abgelehnt/ jedoch die Stände in unserer
vorörtlichen Stellung davon in Kenntniß gesetzt. Mehrere Mo.
nate aber vergingen, bis wir von Lieftal eine Antwort erhielten.
— Damit die Sache nicht giftig werde, so suchte der Vorort
sich vermittelnd hierin zu verwenden; zu dem Ende mußten wir
im Besitz der Akten sein; wir erhielten diese von Frankreich
aus Gefälligkeit von Liestal haben wir sie jetzt noch nicht.
WaS nun die Rechtsfrage anlangt / so war eS von Anfang an
schon meine Meinung, daß Basellandschafr im Unrecht sei, weil
cS die Formen verletzt. Dieß ist Schuld, daß es so weil ge-
kommen. ES ist gut bemerkt worden, daß der Handel nicht
zivilsondern staatsrechtlicher Natur ist. — Der RegierungSrath von
Ltestal hat also in dieser Anlicgenheit gehandelt und den Kauf
der französischen Juden als gültig anerkannt; hierauf kömmt der

Landrath und kassirt das Urtheil des RegierungSrathS; — ich will
nicht fragen, ob der Landrath darin Recht oder Unrecht hatte,
aber das glaube ich behaupten zu dürfen, daß, wenn Sie, Tit.,
ein Urtheil des RegierungSrathS kassirt haben würden, Sie die

ersten gewesen wären, welche erklärt hätten: der Drittmann soll

nicht darunter leiden, sondern er soll entschädigt werde»,
sei es nun, daß der RegierungSrath oder der Fickuö diese

Entschädigung leiste. — Dieser Handel nahm im Verfolg eine

giftige Natur an wegen der von Seite Licstals stattgehabten
Hintansetzung von Formen; diese sind nun einmal in Europa im
Gebrauch, müssen also beobachtet werden. — Alio wir sprachen

uns früher aus, daß wir in dieser Sache nichts vorkehren
werden, außer wir haben Kenntniß von den Akten. Dieß hatte

zur Folge, daß die bewußte Verordnung nicht cxeguirt wurde
oder doch so sanft, daß sie nur wenig lästig war. Die Miß.
Helligkeit wuchs aber mit der Zeit und die Maßregeln traten
seither so außer alles Verhältniß, daß eine große Erbitterung
in der Schweiz, nicht nur in den Zeitungen, sondern auch bei
den Freunden Frankreichs, gegen Frankreich sich kund gab.
Liestal verlangte vorörtliche Verwendung gegen die Ordonnanz;
dieß geschah auf kräftige Weise. Seither hat nun Licstal selbst

gehandelt und den Vorort in dieser Sache nicht mehr ange,
gangen. Sie, Tit., werden vernommen haben, so gut als wir,
daß ein Gesandter von Liestal neulich hier war, um mit der
französischen Ambassadcnschaft in dahcrige Unterhandlung zu
treten. DaS diplomatische Departement hat letztlich bei der
JnstruktionSbchörde angefragt, wie eS um diese Angelegenheit
stehe, worauf der Hr. Schultheiß antwortete, cS handle sich

hier nur noch um eine Zahlenfrage und die Ordonnanz werde

wohl nächster Tage zurückgenommen werden. So steht die Sache
jetzt; sind die streitigen Parteien dann bis zum Zusammentritt
der Tagsayilng nicht einig, so mag eine Kommission von der
Tagsatzung niedergesetzt werden, sich mit dieser Sache zu befassen.

Auf diesen Fall hin instruiren wir unsere Gesandten, so zu
stimmen, wie eS mit der Ehre und Freiheit der Eidgenossenschaft

verträglich ist. Eine andere Stimme abzugeben in dem

Momente, wo wir — zwar nicht offiziell — wissen, daß die
Streitsache so viel als ausgeglichen ist, wäre sowohl unnöthig
als unklug; anders instruiren hieße voraussetzen, daß die Un-
terhandlungcn zerfallen werden, — an welcher Voraussetzung sie

just zerfallen könnten. — ES ist um so mehr die baldige friedliche

Beilegung dieser Streitsache zu wünschen, als die Schweiz oder
Liestal, wenn man auf das Ursprüngliche zurückgeht, im Fehler
ist. — Noch bemerke ich, daß ich fest überzeugt bin, daß, wenn
die zwei Hrn. Präopinanten, welche mit dem Gang dieser Sache

.nicht zufrieden sind, in der vorörtlichen Behörde gewesen wären,
sie würden gesehen haben, daß der vorörtliche StaatSrath alles
gethan hat, was er in dieser Sache nur hat thun können.
Ich stimme aus voller Ueberzeugung zum JnstruktionSantrag.

Obrecht. Auf die gegebenen Erläuterungen hin nehme ich
meinen Antrag zurück, den ich nur unter der Voraussetzung gc.
stellt habe, Bascllandschaft sei von Frankreich höchlich bedrängt:
ich wußte halt nicht, daß Liestal sich nicht um Hülfe bewirbt,
sondern in dieser Sache auf seine eigene Faust hin Unterhandlungen

angeknüpft hat. Ich nehme also meinen Antrag zurück,
und glaube, alle Schutz-, oder besser, Nationalvereine, welche
das Nämliche begehrten, würden, auf die gegebene Auskunft
hin, von ihrem Begehren zurückkommen.

Weber von Utzenstorf. Ich komme so eben mit der Post
hieher; ein Baseler, der mit mir fuhr, sagte zuversichtlich, die
Anstünde zwischen Liestal und Frankreich seien so viel als hcsei.
tigt. Dieß glaubte ich der Versammlung zur Kenntniß bringen
zu sollen.

Tscharner, Schultheiß. Wäre die Tageszeit nicht schon
so weit vorgerückt, so ließe sich noch Manches über den obschwe-
benden Gegenstand, so wie über hier eröffnete Meinungen, über
die gegen die Behörden gemachten Rügen und die angetragenen
Repressalien anbringen. Tit., eS ist vor Allem aus wichtig, zu
wissen, welches System wir jetzt, wenn wir klug sein wollen,
zu befolgen haben; — die Verschiedenheit der hier waltenden
Ansichten rührt einzig von der Meinungsverschiedenheit darüber,
welches System für uns gegenwärtig das gerathenste sei, her.
Tit., als unser Kanton noch mehr oder weniger in Gefahr war,
so war ich auch dafür, alles Mögliche dagegen anzuwenden und
gegen Zumuthungen eine entschieden kräftige Sprache zu füh.
ren; — aber, Tit., die Zeit ist schon lange vorbei, wo wir
gewärtigen zu sollen glaubten, daß man uns Leides zufügen, daß
man böse Absichten auf unS hegen, uns in Verwickelung führen
wolle; — nichtö desto weniger aber meinen Einige, man
beabsichtige Händel mit uns, wir müßten hervortreten, trotzen
u. s. w. —- Nach meiner Ansicht hingegen besteht die Politik,
die wir jetzt befolgen sollen, darin, daß wir in Frieden und
Ruhe die Verfassung, zum Nutzen und Frommen unsers Volks,
zu entwickeln streben. Rücksichtslos aufzutreten und eine trotzende
Sprache zu führen, das mag allenfalls in Frankreichs und Eng.
lands Kammern angehen, — aber für unS, die wir eine kleine
Nation sind und Besseres zu thun haben, bin ich dem nicht hold.
Ich möchte fragen: Ist dieß der Erwartung nnserS Volkes ent-
sprechen, wenn wir die Zeit mit solchen unnützen politischen
Fragen verlieren? Nein, Tit., dieß ist nicht in unserer Stellung

; solche Dellberationcn kosten Zeit und Geld, welche besser

zum Aufblühen unserer innern VolkSwohlfahrc verwendet wür-
den. — Um noch auf den vorliegenden Gegenstand zurück zu
kommen, so weiß Niemand eigentlich vollständig, welche Parther
Recht oder Unrecht hat. Man hat das entschiedene Votum, so

Genf in dieser Angelegenheit abgegeben, uns angepriesen; —
ich weiß wohl, Tit., daß dort viel schöne Redner sind, welche
die Versammlung hinreißen; aber wenn sie zu ihren schönen
Worten mit der That stehen, wenn sie ihre kräftigen Anträge
mit der Thar bewähren sollten, so würde vielleicht nicht viel
daraus werden. Als übrigens Genf später den Sachverhalr et-
waS genauer kannte, so war eS auch nicht mehr so für seine

Anträge eingenommen. — WaS über diesen Handel in öffentli-
chen Blättern erschienen, beruht größtenthcilS auf Voraussetzungen

von Thatsacken, die nicht existiren. Ich hoffe, Tit, daß

Sie, im Interesse unsers Vaterlandes, von allen hier gefalle,
ncn Anträgen, die nur verderblich sein würden, abstrahiren, und
einfach die Instruktion, auf welche die vorberathende Behörde
anträgt, genehmigen werden.

Abstimmung.
Für den Antrag 81 Stimmen.

„ hier eröffnete Meinungen 12 »

Schluß der Sitzung gegen 3 Uhr.
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Dritte Sitzung.

Samstag/ den 25. Juni.
(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meß mer.
Nach Verlesung der Akten der gestrigen Sitzung werden

folgende von der Biltschriftenkommission untersuchte Vorstellungen

auf den Kanzleittsch gelegt:
1) Bittschrift der Samuel und Christen JornS, heimatbloS/

wohnhast zu Matten, dahingehend: daß die heimathlose
Familie JornS irgend einer bürgerlichen Korporation dcö

KantonS einverleibt/ und den Bittstellern die Bewilligung
zum Hciralhen ertheilt werden möchte.

2) Bittschrift der Gemeinde Oberwichtrach/ um Anlegung einer
KommuntkationSftraßc von Thun her über Münstngcn/ Worb/
durch das Lindenthal und Krauchthal nach Burgdorf/ von
da ins Aargau und in die östliche Schweiz.

z) Bittschrift der Gemeinde Krauchthal zu Verbesserung der
Straße von Krauchthal durch das Lindenthal nach dem

Boll.
j) Bittschrift des Ludwig FaSler von Ast im Kanton Aargau/

um Erhöhung der jährlichen pensionSweisen Gratifikation
als gewesener Gefangenwärter.

5) Bittschrift mehrerer Gemeinden des Bezirkes Jntcrlaken/
dahingehend/ daß die alte Straße vom obern Ende des
ThunerseeS hinweg nach Matten und Jnterlaken in einen
mit dem übrigen Theil dieses Straßenzuges übereinstimmenden

Stand gestellt werde.
0) Bittschrift der NationalvereinSscktion des Bezirks Viel um

Revision des dcrmaligcn VrandassckuranzgesetzeS.
7) Bittschrift der Sektion deö National- und SchutzvercinS

von Völligen/ in Betreff der Wahlen von eidwetgernden
Offizieren.

3) Bittschrift deS National- und Schutzvereins von Völligen/
darauf antragend/ daß über die Beiträge deS Staates an
die Sekundärschulen eine feste Regel aufgestellt und von
diesem die Hälfte der Kosten des Lchrcrgehalteö und
Lehrmittel übernommen werde.

>,) Bittschrift der AmtSsektion dcö schweizerischen National-
veremS von Buren / um Ausstellung eines voikSthümlichcn
auf Gerechtigkeit und Billigkeit beruhenden AbgabensystcmS.

u>) Bittschrift des Burgerrarhs von Burgdorf/ die nämliche
ÄommunikationSstraße, wie oben/ unter Nr. 2/ verlangend,

t l) Bittschrift mehrerer Partikularen auö der Kirchhöre Vechin-
gcn über den nämlichen Gegenstand.

12) Bittschrift der Einwohnergcmetnde Stcttlen/ daS gleiche
Begehren enthaltend.

13) Bittschrift dcS GemeindrathS von Worb daS Gleiche betreffend.
1 l) » der Einwohnergemeinde Wünsche ill.
>Z) » der Gemeinde Kiesen ill.

Vom Hrn. Landammann wurde angezeigt/ daß künftigen
Montag und die folgenden Tage in Berathung kommen sollen/
die Gesetzentwürfe über Einführung eidgenössischer Gewichte
und Maße/ über Abänderung der Vorschriften/ betreffend den
Zinsfuß und die Rückzahlung von Kapitalien und über die
Organisation der Gesetzgebungökommisston.

An den NegierungSrarh wurde zur Untersuchung und Be-
richterftattung übersendet/ ein Schreiben der SanilätSkommisston,
wodurch sie zeigt/ wie nachtheilig eö wäre / wenn durch daö zu
berathende Gesetz über Ausübung der Berufsarten und Gewerbe
die Errichtung von Apotheken freigegeben werde.

Tagesordnung: Tagsatzungöinstruktivn.
Die Artikel und werden ohne Einsprache gutgeheißen.

Artikel llg. Dappenthal.
Stettler. Ich erfreie mich/ bezüglich diesen Artikel eine

von dem Jnstruktionöantrag etwas abweichende Meinung zu er-
öffnen/ obschou gestern ein Herr Regierungsrath/ der da vom
Balken im Auge/ vom Sparren im Kopfe:c. redete/ just einem
nicht gar große Aufmunterung dazu beibrachte; indessen soll mich
das nicht abhalten, nach beschworner Pflicht diejenigen Ansichten

zu äußern, die nach meiner Ueberzeugung zu des Vaterlands

Wohl beitragen können; es ist nicht in der Ordnung/ wenn Mit-
glieder des Regierungsrathes die freie Meinungsäußerung des
Großen Rathes einschüchtern und danicdcrhalren wollen; ich
glaube, ein freies Wort gezieme dem freien Mann, und ich
werde mir stecs zur Pflicht machen/ hier meine Ansicht, auf die
dann der Große Rath nach Ueberzeugung eingehen oder nicht
eingehen kann / unumwunden auözusprechen. Dieß auf Aeuße-
rungen, die man sich gestern von gewisser Seite erlaubte; nun
zur Sache. Tit., noch immer ist die bekannte Angelegenheit
des DappenthalS im bisherigen unbefriedigenden Zustande
geblieben, und erscheint alle Jahre in den Traktanden, obschon
daö Dappenthal durch die heilige Zusicherung deS Wiencrkvn-
greffes der Schweiz als Militärgränze angewiesen ist. Man
wandte sich in dieser Anliegenheit bald au den König — sowohl
an den alten als an den jetzigen, — bald an daS Ministerium,
aber immer erfolglos. Tit., die Mächte, welche die Abtretung
des DappenthalS unö garantirt, beschwerten sich oft, und zwar
erst in neuester Zeit noch, daß wir ihnen nicht gehörige Garantie
w. geben; Tit., ich erkläre, daß wir über diese klagenden
Mächte auch zu klagen haben, indem sie sich nicht dafür
verwenden daß wir in den Besitz dessen, was sie uns feierlich
garantirt, gelangen, sondern seit 20 Jahren ruhig unsern daheri-
gen nutzlosen Bemühungen zusehen. Drum möchte ich hier aus
eine stärkere, schärfere Instruktion antragen und unserer
Gesandtschaft den Auftrag geben, daß sie die Tagsatzung auffordere,
eine Note an alle die garanrircnden Mächte zu richten und an
dieselben die Forderung zu stellen, daß sie, nach Mitgabe ihrer
Zusicherung, Frankreich zu Abtretung deS von unS bisher ver-
geblich rcklamirten DappenthalS nöthigen.

Ncukomm. Wenn Frankreich so heftig pünktliche Befolgung

der Verträge fordert, wie namentlich bei der Wahl'schen
Geschichte, so soll eS sich seinerseits auch bestreben, die von ihm
eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. DaS Dappenthal
wurde dem Kanton Waadt durch Erklärung deö Wiencrkongres-
ses vor nicht bloß 20, sondern 21 Jahren zugetheilt, und zwar
nicht ohne, sondern unter Mitwirkung Frankreichs. Vier
Bevollmächtigte desselben, darunter sein Hauptdiplomat, Fürst Tal-
leirand, haben die Erklärung mitunterzeichnet. Dennoch wird
daS Dappenthal nicht abgetreten und wird auch nicht abgetreten
werden, so lange bloß auf bisherige Weise instruirt und keine
bestimmtere Sprache geführt wird. — Der Kanton Bündten
hatte ähnliche Reklamationen wegen seiner frühern Besitzungen,
im Veltlin zu machen, wurde von den Mitständen, wie Waadt,
unterstützt, suchte sich jedoch selbst besser zu helfen, und brachte
endlich eine Ausgleichung der Sache so zu Stande, daß zwar
seinen Wünschen nicht sehr entsprochen, dagegen aber doch envaö
erhalten und die Reklamationen erledigt wurden. —- Waadt
sollte nachdrücklicher unterstützt werden; ich schließe mich daher
an den Antrag deS Herrn Stettler an.

A b st i m m u n g.
Für den Entwurf «'.s Stimmen.

„ die eröffnete Meinung w
Die Artikel 50—65, so wie die nachträglichen 0 Jr.stnik-

tionSartikel wurden einmüthig angenommen, und eben so daö
Formular deS Kreditivs.

In Bezug auf §. ss der Instruktion geschah noch folgende
Schlußnahme:

Der RegierungSrath wird ermächtigt, der auf die bevorstehende

Tagsatzung ernannten Gesandtschaft für laufende und we-

Niger wichtige Geschäfte Weisungen und Instruktionen zu ertheilen,

auf den Fall deS Eintritts unvorhergesehener Umstände und
der Nothwendigkeit wichtigerer Verhandlungen soll aber der Re-
gierungSrath den Herrn Landammann davon benachrichtigen,
damit Letzterer allkällig den Großen Rath einberufe» könne.

Nachdem beschlossen worden, die Tagsatzungsgesandtschaft
solle außer dem Hrn. Schultheißen Tscharner, als Präsidenten
der Tagsatzung und erstem Gesandten des hiesigen Standes, noch
ans zwei andern bestehen, schritt man zur Wahl derselben. ES
wurden erwählt:

zum zweiten Gesandten: Herr RegierungSrath Neuhaus;
zum dritten Gesandten: Herr RegierungSrath Kohler.



lìo. 44.

Derhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommerfitzung, l«Z6.

lNicht offiziell.)

Vierte Sitzung.

Montag, den 27. Juni 1836.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Land a IN mann Meßmer

Nach Verlesung des Protokolls vom Samstag wurde vom
Herr» Landammann Namens der Biltschriftenkommission ein
kurzer Bericht über den Inhalt der am 25. Juni auf den
Kanzleuisch gelegten Vorstellungen gegeben und angetragen, die.
selben zur Berichterstattung an den RegicrungSrath zu weisen,

- was auch beschlossen wurde.

Außer dem wurden noch zu obigen Vorstellungen an den

RegicrungSrath gesendet folgende zwei feit dem 25 Juni ein.
gelangte, die sich auf den nämlichen Gegenstand wie frühere,
nämlich auf die aus der Straße von Bern nach Thun gegen
Burgdorf gehende VcrbindungSstraße beziehen:

1) des BurgerratheS von Bnrgdorf, und
2) des GemcindracheS von Wunigen.

Hr. RegicrungSrath Neubau S lehnt, daS ihm geschenkte

Zutrauen verdankend, schriftlich die Ernennung zum zweiten
TagsahuligSgesandren ab, indem er durch feine Anwesenheit im
ReglerungSrarh und im ErziehungSdcpartcment dem Staate nütz,
licher zu sein glaube.

Tagesordnung:
GcseyeScniwurf über die Einführung gletchen

AaßeS und Gewichtes.
Koch, NegterungSrath. Nicht bald ist irgend ein Gegen,

stand so umfassend und in alle bernflichen und häuslichen Vcr.
bältnisse eingreifend, wie daS Maß- und Gewichtsustcm, und es

ist unendlich wünfchbar, daß entweder Gleichförmigkeit oder doch

wenigstens ein fireS gerades Verhältniß in Gewicht und Maß
eines Landes — oder, wenn'S möglich wäre, aller Länder —
trete- Im Gefühl dieses Bedürfnisses haben daher schon seit

Jahren verschiedene Stände Konferenzen gehalten und sich be.

müht eine gemeinsame schweizerische Maß. und Gewichtordnung
zu Stande zu bringen. — Endlich ist an der Tagsatzung des

abgewichenen Jahres, in der Sitzung vom 7. August, die Au.
zeige gemacht worden, daß das im Jahr 1831 in Berathung
gelegene Korkordat über eine eidgenössische Maß. und Gewicht.
Ordnung die definitive Ratifikation von eilf Kantonen, unter
denen sich auch Bern befindet, erhalten hat, in derjenigen Fas.
sung, die steh im TagsatzungSabschied eingetragen findet. —
Zeiìher hat der Vorort die Verfertigung von Mustermaßen jeder
Gattung veranstaltet, und die dem Konkordate be-getrctcnen
Stände zu einer Konferenz eingeladen, um sich über die dieß,

örtigcn VollziehUligSanordnungen zu berathen. Hierauf hat der

RegicrungSrath eine Untersuchung veranstaltet, auf welche Weise
die neuen eidgenössischen Maße oder Gewichte im hiesigen Kanton

einzuführen seien, um einerseits seinen durch den Beitritt zum
Konkordat übernommenen Verpflichtungen Genüge zu leisten und
anderseits die Aufnahme der Vollziehung der in alle Theile des
Verkehrs eingreifenden neuen Bestimmungen zu erleichtern nnd
den zu erlassenden Vorschriften möglich genaue Befolgung zu
sichern. Beiden» glaubt die vorberathende Behörde durch den
vorliegenden GesetzeScntwurf entsprochen zu haben, den sie nun
Ihrer Diskussion zu unterziehen wünscht. Indem ich auf Ein-
treten schließe, soll ich »och beifügen, daß eS mir am zweck-
mäßigsten scheint, den Entwurf — weder in Zlodo noch artikelS-
weise sondern — abschnittsweise zu behandeln. — Alles mit
Mchrerm.

A b st i m m u n g.
Für Eintreten auf angetragene Weise Handmehr.

§. 1 —9 werden, mit Berichtigung eines kleinen Druck.
fehlerS in §. 3. Art. t (soll heißen anstatt ^/ivo) und
mit einer RedaktionSverbesscrnng, laut welcher im §. 9. Art. Z,
betreffend daS Gramm, beigefügt werden soll: ES wird in Zehn-
theile Hnnderitheile u. f. w eingetheilt, — einstimmig ange-
nommcn.

j. 10—11 Gefallene Bemerkungen gingen dahin: 1) den
im io bestimmten Termin weiter hinauszusetzen; 2) den Salz-
verkauf im gedachten tz. ausdrücklich zu nennen; 3) die zweite
Abtheilung des 1 l anSzulassen; 1) das übliche Apochekerge.
wicht auch nicht von dem Verbote des Gebrauchs auSzunehmen;
5) das Gesetz durch mehrere Verfügungen wegen Umänderung
der jetzigen Maße und Gewichte zu vervollständigen.

Abstimmung:
Für Annahme der unter Vorbehalt der Einschal-

tting des SalzvcrkaufeS 73 Stimmen.
Für andre gefallene Meinungen 13 >.

Z. 1S—22. Nach einigen Bemerkungen und gegebenen Er-
läutcrungen wurden obige mit folgenden Redaktionsverände.
rungen des §. 17 angenommen: 1) statt des Wortes zwei
Kunstverständige mehrere und 2) statt: die richtig befundenen
bezeichnen, zu setzen.' und nur diejenigen als richtig
befunden bezeichnet, welcher weder kleiner noch
größer als die Probemaße find, sondern genau mir
demselben übereinstimmen.

A b st l m m u n g:
1) Für Annahme, unter Vorbehalt abzuändernder

Redaktion des 17 einstimmig.
2) Für Beibehaltung des Wortes zwei 3 Stimmen

Für daS Wort mehrere Mehrheit.
3) Für Beibehaltung des Wortes richtig 29 Stimmen

Obige nähere Bezeichnung Mehrheit.

23—28. Infolge gegebener Erläuterungen wurden diese

mit der Abänderung angenommen, daß im §. 28 zwischen
die Worte in Gefangenschaft, eingeschaltet werde öffenr.
liche Arbeit oder —.

W



Abstimmung,
t. Für Annahme unter Vorbehalt der erwähnten

Einschaltung Mehrheit.
Für Abänderung des Wortes Primärschule §. 28

in Schulsond 2 Stimmen.
2. Für obige Einschaltung Mehrheit.

Dagegen 2 Stimmen.

5. 29—34. Hier wurde angetragen, statt Ende Augusts,
Ende Septembers, oder, nach Anderen, Anfangs
Januar zu setzen.

Abstimmung.
t. Für September Mehrheit.

Für Januar 3 Stimmen.
2. Für Annahme des Uebrigcn einstimmig.

Die am Schluß stehende Eidesformel wurde ohne Einsprache
gutgeheißen. Der Eingang des GesetzcsenlwurfeS wurde mit
folgenden Einschaltungen angenommen: t) nach Verkehr die

Worte: „und die nähere Vereinigung der Kantone;" 2) vor 17.

August die Worte: „30. August 1834 und tt."
Abstimmung.

t. Für die zweite Einschaltung einstimmig.
2. Hierbei stehen zu bleiben 2 Stimmen.

Für die erste Einschaltung Mehrheit.

Endlich wurde noch beschlossen, daß dem Großen Rath ein

Tarif für den Inspektor und die Eichmeister vorgelegt, eine In-
struktion über die Vollziehung des Gesetzes vom RcgierungSrath
erlassen werden solle.

Abstimmung,
t. Den Tarif vom Großen Rath ans zu bestimmen Mehrheit.

Dem Reqierungsrathe zu überlassen 20 Stimmen.
2. Die Instruktion durch den Regierungsralb zu

ertheilen einstimmig

Vortrag des ErzichungSdepartcmentS über das Enrlassungs.
begehren des Hr». Ottb aus diesem Deparremente.

Fetschcrin, Negierungörath. ES ist ganz gewiß wün-
fchenswerrh, daß fähige Beamtete nicht anötrcten; deßwegen

wurde Sr. Otth — welcher bei vorgerückten Jahren gerne
etwelche Ruhe gehabt hätte, die ihn, bis anhin bei seinen

mehrfachen Veamtüngen nicht zu Theil ward- und welcher daher nm
Entlassung von diesen nachgesucht hat — vom ErziehungSdepar-
temente ersucht, auf seiner Entlassung aus diesem Departements
nicht zu bestehen. Hr. Otth hat nun diesem Ansuchen entsprochen,

und will noch in diesem Departement verbleiben, wenn
der Große Rath ihm noch ferner sein Zutrauen schenke. Daher
stellt nun bei Ihnen, Tit., das Erziehungsdepartement den An.
trag, diesen Wunsch durch eine verbindliche Zuschrift an Hrn.
Otth auszusprechen.

Abstimmung: einstimmig.

Vortrag dcS Departements des Innern, ebenfalls über das

Entlassnngöbegehrcn des Hrn. Otih, so weit es auf seine

Stelle in diesem Departement Bezug hat.

Fetscherin, RegierungSrath. Auch das Departement des

Innern hätte den gewesenen Hrn. Großrath Otth noch gerne in
seiner Mitte gesehen, und hat daher denselben ebenfalls ersucht,

auf seiner Entlassung nicht zu beharren, worauf jedoch Hr. Otth
verneinend geantwortet hat. Das Departement stellt nun, zwar
unter Bedauern, aber in Berücksichtigung der von ihm angeführ-
ten Gründe, Ihnen, Tit., den Antrag: dem Hrn. Otth die Ent-
ìassung von der Stelle eines Mitgliedes dieses Departements und

von den damit verbundenen Stellen eines Präsidenten der Ar-
menkommission und der Direktion der französischen Kolonie —
in allen Ehren und unter bester Verdankung — der während
mehrerer Jahre geleisteten Dienste zu ertheilen.

Abstimmung: einstimmig.

Am Schluß der Sitzung wurde ein Schreiben des Hrn.
RegierungSralhs Kohler verlesen, wodurch er für das ihm durch

die Wahl zum Gesandten auf die Tagsatzung bewiesene Zutraue«
dankt, aber wegen der vielen ihm übertragenen Geschäfte um
seine Entlassung ansucht.

Diese Zuschrift wird, so wie die des Hrn. NeuhauS. dem

RegierungSrath zur Berichterstattung übersendet.

Fünfte Sitzung.

Dienstag, den 28. Juni.
(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.
Nach Gutheißung des Protokolls der gestrigen Sitzung

wurden folgende Anzüge verlesen:
1) der Herren Weber, Roth, Ncukomm, Gürlet :e, welche

auf eine Kommission zu Entwerfung eines Gesetzes über
die Privat- und Korporationszehntenangelcgcnhciten
antragen.

2) der Herren Mühlemann, Jäggi und Weber, den Antrag
zu Aufhebung der Familienkisten enthaltend.

Mit einer Zuschrift vom 22. Juni sendet das Brigadekriegsgericht
einen vom Hrn. Stabsauditor Hermann bearbeiteten

GcseyeSentwurf über die Organisation der Militärgerichte bei
den bernischcn Kantonstruppcn.

Diese Zuschrift sammt ihren Beilagen wird dem Regierung»
rath zur Berichterstattung übersendet.

Vom Hrn. Landammann wird angczctgt, er habe die nach-
genannten eingelangten Vorstellungen nach Vorschrift des Bitl-
schriflenkommissionsreglcmentS dem RegierungSrath zu weiterer
Verfügung übersendet:

1) dcS Matthäus Rorh von M00S im Gnndelwald, um Ehe-
hindernißdispensation nachsuchend;

2) des Joseph Landolt von NäfelS, Kanron GlaruS, daß seine
im Kanton Bern wohnende Ehefrau in ihre Heimath gc
wiesen werde.

Auf die mündliche Berichterstattung des Hrn. Schultheißen
Tscharner über die gestern dem RegierungSrath zugesandten Ent-
lassungsbcgehren der HH. Neuhaus und Kohler wird denselben
entsprochen und beschlossen, sie von den Stellen von Gesandten
auf die Tagsatzung zu entlassen.

Infolge dieser Entlassung wurde zu neuen Wahlen gesehnt-
ten und zum zweiten Gesandten ernannt:

Hr. Großrath Fellen berg, gew. Landammann.
Derselbe erklärte jedoch, unter Verdankung des ihm ge-

schenkten Zutrauens, daß ihm seine vielen Privatgeschäfte nickn
erlauben, die auf ihn gefallene Wahl anzunehmen.

Nun ging man zu einer andern Wahl eines zweiten
Gesandten über, und cS wurde erwählt:

Hr. Stettlcr, Mitglied des Großen Raths.
Ferner wurde zum dritten Gesandten ernannt:

Hr. Til lier, Vicc-Präsident des Großen Raths.

Der Tagesordnung gemäß kamen hierauf zwei Vorträge
der Justizsektton und der Entwurf eines Reglements über die Nie-
Versetzung einer GesctzgcbungSkommission zur Berathung

Die meisten Artikel wurden, auf die Berichterstattung des
Hrn. NegiernngsrathS Wyß hin, nach kurzer Berathung
einstimmig angenommen, so wie auch der zu H. 4 vorgeschlagene
Zusatz: daß die nicht in Bern wohnenden GesetzgebungSkommis-
sionömitgliedcr für ihre Reise eine Entschädigung wie die Mi -
glicdcr dcS Großen Raths, und, wenn sie für andere Beam-
tungen nicht mehr als Fr. 2500 Besoldung haben, noch ein Taggeld

von Btz. 25 beziehen sollen.
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Eta anderer zu j. tZ gemachter Antrag, daß die Berathung
der Gesetzesentwürfe der Kommission durch den Regicrungsralh
öffentlich stattfinden solle, ward erheblich erklärt.

Abstimmung. dn

Für die Erheblichkeit 43 Stimmen.
Gegen dieselbe Z7 „

Sechste Sitzung.

Mittwoch, den 29. Juni.
(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmcr.

Nach dem Namensaufruf, welcher, ungeachtet bei
Eiden geboten war, dennoch mehrere ohne Entschuldigung
abwesende Mitglieder zeigt, und nach Genehmigung des
Protokolls wird der gestern noch unerledigt gebliebene Eingang
zum Rcglementc für Aufstellung einer GesetzgebungSkom-
mission unverändert angenommen, worauf der Hr.
Landammann auf den Kanzleitisch legt:

Eine mit Antrag der Bittschriftenkommission versehene

Vorstellung der Gemeinden Worb, Rychigen, Ried, Großhoch-
stellen, Wyl, Biglen und Walkringen über Verbesserung des

Worbstaldens und deS GümligenstutzeS.
Ferner zeigt der Herr Landammann an, er habe

unmittelbar dem NegtcrungSrath übersendet:
r) eine Vorstellung deS Daniel Feuz und der Barbara

Zürcher zu Schwarzenegg um Ehehindernißdispensarion;
2) ein Strafnachlaßbegehren des Francois Brulchal

von Bassecourt.

Endlich wird verlesen

eine Zuschrift von Hrn. Vicclandammann Ttllier,
worin er die gestern ans ihn gefallene Wahl eines dritten
Gesandten an die Tagsatzung wegen bevorstehender
Abreise ablehnt.

Hr. Probst leistet — als zum ersten Male seit seiner
Wtedcrerwählung zum Mitgliede des Großen RachS anwesend

— den Eid.

Tagesordnung:
Bericht der in Betreff der neuesten Vorfälle im
katholischen Jura niedergesetzten Spezialkommission.

(Da dieser weitläufige Bericht gedruckt ist, so heben wir
hier bloß die verschiedenen Schlußanträge desselben aus.)

-4. Anträge in Bezug auf den DckretSentwurf deS RegierungS-
rachS vom 8. April 1836.

Erster Antrag — Amnestie.
„ES möchte dem Großen Rathe gefallen, in Hinstcht der

neuesten Vorfälle im Jura unter dem Vorbehalt der
„Bestrafung der Partikutardelikre und der AbberufungS-
„defugniß deS RcgierungSrathS und mit der alleinigen
„Ausnahme des gewesenen Herrn DekanS und Stadt-
„pfarrerS Cuttat von Pruntrut, seiner beiden Vikaricn,
„der Herren Spahr und Belet, des Herrn Pfarrers
„Convers von Bressancourt, deS Herrn Pfarrers Lachat
...von Miecourt und des Herrn Dekans und Domherrn
„Piquerez zu St. Urfitz, allen und jeden Personen, welche

„direkt oder indirekt an den Unruhen, in Folge deren

„die letzte militärische Einschreilung nothwendig wurde,

„Antheil genommen haben, vollkommene Verzeihung an-

„gedeihen zu lassen, unter der ausdrücklichen Bedingung
„jedoch, daß gegen diejenigen, welche von der Zeit jener
-Vorfälle an ein Verbrechen oder Vergehen begehen, daS

„als Fortsetzung der nunmehr amnestirten Vergehungen
„im rechtlichen Sinne betrachtet werden muß, diese frü-

„heren Vergehungen wieder aufgefaßt und zur gebühren,
„den Strafe gebracht werden sollen."

Zweiter Antrag — Gerichtliche Untersuchung als Ausnahme
Amnestie:

„Der Große Rath möge auSsprcchen:
„t) daß er eS den gesetzlichen zuständigen Behörden über-

„lasse, die Untersuchung gegen die Herren Cuttat,
„Spahr und Belet zu Ende zu führen und über den
„Erfund eine Entscheidung zu ertheilen;

„2) daß er dem RegierungSrath anbefehle, diesen drei
„Personen nie mehr und unter keinen Umständen irgend
„eine geistliche Funktion im Gebiete der Republik Bern
„zu gestatten; und

„3) daß auf den Grund der vorliegenden Akten die gericht-
„liehe Untersuchung gegen die Herren Piquerez, Con-
„verö und Lachat eingeleitet werde."

Dritter Antrag. — Kosteurcpartition:
„den Vorschlag der Regierung hinstchtlich der für
gehabte Einquarrirung und militärische Requisitionen auS-
„gestellten Bons zum Beschlusse zu erheben; alle übrigen
„Kosten der militärischen Besetzung der katholischen Aem-
„ter des Jura aber in so fern solche nicht in Kraft
„gerichtlicher Verurtheilung von den bezeichneten sechs
„Personen zu tragen find auf den FiSkuS zu übernehmen.
„Der Große Rath möge jedoch zugleich den RegierungS-
„rath beauftragen, dem öffentlichen Ankläger zu befehlen,
„daß er mit seinen strafrechtlichen Anträgen gegen die
„bezeichneten sechs Personen das Gesuch um Auferlegung
„eines gebührenden Theils der Okkupationskosten
verbinde."

U. Anträge in Betreff des bei Gcgenheit jener Unruhen an den
Tag gelegten Verfahrens der Behörden.

Erster Antrag. — RegicrungSsystem deS NegierungSrathS.
„Daß der Große Rath unter Mißbilligung dieses Regie-
„rungSsystemS dem RegierungSrache auf das Bestimmteste
„anbefehle: von den Grundsätzen des Stillstandes und
„der Halbheit abzulassen und ein System zu befolgen,
„welches im steten Aufblick auf die Idee der Freiheit
„und Gerechtigkeit, auf die Ehre, Unabhängigkeit und
„Sicherheit der Eidgenossenschaft und auf die Beglückung
„deS Berner Volkes ruhig und besonnen der Verwirk-
„lichung der in der Verfassung verheißenen Güter cntgc-
„geustrebe und dadurch mit dem Willen deS Volkes und
„seines Stellvertreters in Einklang trete."

Zweiter Antrag. — Uebrige Beamte (mit Ausnahme der
bereits abberufenen Meier, Adjunkre und Regierungsstatthalter.)

„daß denselben (nämlich dem RegiernugSstatthaltcr von
„Pruntrut, den beiden ersten Kommissarien, und den
„später abgesandten außerordentlichen Kommissarien) so

„wie auch dem Oberkommandanten der Truppen für ihre
„der Republik geleisteten Dienste der Dank des Großen
„Rathes zuerkannt werde."

0. Antrag in Betreff der auf pag. 7l des Berichtes verzeich¬
neten Anträge der außerordentlichen Kommissartcn.
„Ihre Kommission stellt hinsichtlich dieser Vorschläge von

„2. bis und mit 6. den Antrag, dieselben sämmtlich
„für erheblich zu erklären. — Was endlich den 7.

Antrag, die Verbesserung der ökonomischen Lage der Geistlichkeit
„betrifft, so glaubt Ihre Kommission, daß in denselben vor der

„Hand nicht einzutreten sei.

„Bern, den 24. Juni 1836.
„Die Kommission;

„K a st hofer, Forstmeister.
»Weber, Regierungsstatthalter.
„Jaggi, Obcrrichter.
„Boll, Unterstatthalter.
„M ani, Gerichtspräsident.

Vor Anhcbung der Berathung wird ein Schreiben des

Hrn. Staat San waldeS Dictikcr verlesen, welches zeigt,
daß die Ertheilung und Befolgung eines solchen Auftrages,
wie er laut Antrag 3. der Litt. der Anträge dem StaatS-
anwald ertheilt werden solle, den im H. 23 deS Gesetzes vom
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it. April 4832 enthaltenen Vorschriften über die Pflichten
dieses Beamten zuwiderlaufen würde u, f. w.

Der Hr. Landammann bringt hierauf der Versammlung
den h. 4o des GroßrathSreglementS in Erinnerung / — zeigt

an, daß die Mitglieder des Jura den Wunsch geäußert haben/
eS möchten die deutsch gesprochenen Vortrage jeivctten möglichst

vollständig in französischer Sprache wiedergegeben werden / —
und eröffnet nun die Diskussion über die Vorfrage des
Eintretens oder Nicht ein rretenö in den vorliegenden Gegen-
stand. *)

Kasthofer/ Präsident der Spezialkommission. Tit./ auf
den Wunsch der Jurakommission ist der Große Rath auf Heu-

ligen Tag bei Eiden versammelt worden/ um den Bericht
dieser Kommission anzuhören und zu behandeln. Die uns unterm
9. April dieses Jahres gegebene Aufgabe war: „nach Unter,
„suchung der sämmtlichen diese Angelegenheit betreffenden Akten

„sowohl über die gesammten auf jenen Gegenstand bezüglichen

„Ereignisse, alâ auch über daö hierauf sich beziehende Benehmen

„der sämmtlichen Behörden und Beamten mit Inbegriff der

„abgeordneten Kommissaricn, Bericht zu erstatten." — Ehe ich

nun aber zu der nähern Darstellung der von unS versuchten

Lösung dieser Aufgabe übergehe/ muß ich mir einige Bemerkungen

erlauben über die Schwierigkeiten/ welche sich Ihrer
Kommission hicbei entgegengestellt haben. Diese Schwierigkeiten
lagen einerseits in der großen Menge von Akren / im unrcgcl-
mäßigen Eintreffen derselben — (gerade die Hauptakten sind

der Kommission erst vor nicht ganz'zwei Wochen zugekommen)—;
dann auch muß bemerkt werden/ daß einige Mitglieder der Kom-
Mission bei 14 Stunden, andere immerhin Z Stunden von hier
entfernt wohnen, — was alles eine ungemeinc Verzögerung in
die ganze Angelegenheit bringen mußte. Und alS nun gar die

obenerwähnten Hauptakten uns endlich übergebe» wurden, war
der Druck des Berichtes bereits weit vorgerückt; die Kommission

fand aber diese Akten so wichtig, daß sie genöthigt war, einige
Druckbogen wiederum zurückzuziehen und den Druck neu beginnen

zu lassen. Erst in den letzten Tagen traf dann noch ein bezon-

derer Umstand ein, um die Verzögerung zu vermehren, welchem

vorzubeugen nicht in der Macht der Kommission lag. Nämlich
sämmtliche Drucker, weil sie den letzthin gefeierten JahrcSlag
der Erfindung der Buchdruckerkunst auch mitbegehen wollten,
dcscrtirten im heiligen Eifer mitten aus der Arbeit weg, und so

geschah denn, daß namentlich der letzte Bogen dcS Berichtes
so verspätet wurde, daß er unmöglich mehr mir Sorgfalt korri-
girt werden konnte. Wenn daher selbst wichtige, mehr oder

weniger sinnentstellende Druckfehler sich in den Text des Berichtes
cingeschlichen haben, so werden wohlwollende Mitglieder und

Leser dieselben der Kommission nicht zur Las-^lcgen wollen. Von
anderer Seite her befand sich die Kommission in einer etwas
beengenden Stellung darum, weil fast sämmtliche Mitglieder
derselben aus Beamten der Regierung bestehen. Aber gerade
dadurch, daß Sie, Tit., fast lauter Beamte der Regierung in
diese Kommission gewählt haben, welche in den Fall kommen

konnte, sich freimüthig gegen die Regierung aussprcchen zu

müssen, — gerade dadurch haben Sie den Grundsatz aufgestellt,
daß Mitglieder dcö Großen Raths in solchen Fällen nur ihre
Pflicht als Deplltirle dcS Volkes im Auge haben und um Gunst
oder Ungunst von Seite der Behörden, von welcher sie vielleicht
abhängig sein mögen, sich nicht bekümmern sollen. Wollte nun
die Negierung einem solchen Beamten, der alS Volksdeputirter
seine Pflicht gegen das gesammte Volk rücksichtslos erfüllt,
vorwerfen, daß er Opposition mache gegen die Negierungsge-
walt, unter welcher er als Beamter stehe, so würde die Regierung

ihre Stellung und die Stellung eines solchen Beamten
gänzlich mißkennen. Beamte, die zugleich Deputlrtc des Volkes
sind, sollen da, wo sie alS Deputiere auftreten, frei und unab-

*) An merk, der Redaktion. Wir müssen hier die Bemerkung
vorausschicken, daß, theils weil der großen ldihe wegen oft Thür
und Fensterflügel des Saales offen standen, theils weil im ganzen
Saale herum zuweilen ziemlich borbare Privatunterhaltunqen
stattfanden, eS und rein unmöglich gewesen ist, die Vortrüge
aller Mitglieder vollständig zu hören und aufzufassen.

hängig auch gegen die Regierung sprechen und stimmen dürfen.
Ueber diesen Gegenstand, welcher schon bei einem frühern An-
lasse hätte urgirl werden sollen nehme ich die Freiheit, die
Worte eines französischen Deputirten vorzulesen, der den Hof
besucht, nicht radikal ist, und die Stellung des von der Regie-
rung abhängigen Bcamccn gegenüber dieser Letzter» sicherlich
wohl erwogen hat. Duplii, Präsident der französischen De-
putirrcnkammer, sprach in der Sitzung vom 46. Juni 4836:
„lg.iete le plus dèpi«r.>4>Ie, le plus eoiidamn-ilde est eelui, cpu
„se peodoit, Ioi'scp>'»r> député fouetioiiaire a)gnt f.iit „sa^e
„de sou deoit, mome d-uus des termes un pen vifs et dèplai-
„sans pour le pouvoir, ee député serait trappe par le ^ou-
„verneinent. t-e jour oil un ^onverneinent punit le magistrat
,,iulÓ!zre, paree czu'il a parle, connue depute, avco trop
„d'ener^ie, paree cpsil a ete un peu trop vif en faisant de
„l'opposition, c'est un saerile->e de la part d» pouvoir; ee
„jourlà tous les lionnêtes Aens devraient se réunir pour de-
..mander en cpielcpie sorte la mise en accusation du ministère,
„ou pour demander une reforme électorale." — Deutsch:
„Die beklagenSwertheste, die verdammenSwlirdigste Handlung
„einer Regierung wäre, wenn sie einen Beamten darum
bedrücken oder bestrafen würde, weil dieser Beamte als Deputir-
„ter des Volks von seinem Rechte alS solcher (gesetzt auch in
„lebhaften und der Negierung unangenehmen Ausdrücken) Ge-
„brauch gemacht hätte. Wenn eine Regierung einen rechlschaf.
„fenen Beamten strafen sollte, weil er als Deputirter zu kräftig
„gesprochen, weil er zu heftig Opposition gemacht hätte, so

„würde diese Regierung ein Verbrechen begehen, und an diesem
„Tage würde es Pflicht aller redlichen Bürger, sich zu verbin-
„den, um die Regierung in Anklagezustand zu setzen, oder eine
„Reform dcS Wahlgesetzes zu verlangen." —

Indem der Hr. Landammann uns vorhin auf das Neglemenr
verwiesen und unS demgemäß aufgcfodert hat, unS keinerlei lei-
denschaftlichc Anzüglichkeiten zu erlauben, bitte auch ich drin-
gend, diese Aussoderung allerseits beherzigen zu wollen. Die
vorliegende Angelegenheit regt ihrer Natur nach Persönlichkeiten

vielfach auf, der Rachsucht giebt sie nur zu viel
Nahrung; um so mehr isi es heilige Pflicht eines jeden Mitgliedes
dieser Behörde, sich in Behandlung dieser Sache vor solchen
Verirrnngen zu bewahren. Der Kommission kamen Akten in die
Hände, die sie vorlegen mußte; sie konnte auch nicht einzelne
Beamte verschonen; und Schriften und Briefe, die unter andern
Umständen, alS tonsidenciellcr Natur, unberührt geblieben
wären, durfte sie nicht der Kenntniß des Großen Rathes entziehen.
Ich glaube auch, ein Mitglied dieser Behörde, daS, uneingedenk
seiner Pflicht und Stellung, von diesen konfidentiellen Schreiben
Mißbrauch machen und dieselben seiner persönlichen Nachsucht
dienen lassen wollte, wäre unwürdig, in dieser Behörde zu
sitzen. —

Vor Allem aus, Tit., wird ohne Zweifel die Frage entstehen:

hat nicht die Kommission ihre Vollmacht überschritten? Sie
sollte Bericht geben über die stattgehabten Ereignisse, so wie auch
Bericht geben über die Pflichterfüllung der betreffenden Beam-
ten und Kommissarien. Das war ihre eigentliche Aufgabe. Ak-
lein sie ging allerdings weiter. Sie wünschte auf den Ursprung
des Nebels zu kommen, die Ereignisse, so wie die falschen
Maßregeln und Irrthümer von Seite der Behörden u. s. w. ans die
Quellen zurückzuführen; und so mußte sie nothwendig das ganze
RegicrungSshstem prüfen, von welchem alle jene Geschichten im
Jura ein unvermeidlicher Ausfluß waren. Behaupten, wir hat-
ten bloß die Fakta hinstellen sollen, ohne weiter nachzuforschen,
wäre so viel gewesen, alS einem Wasserbanmetstcr befehlen: un-
tersuche diesen Fluß, seinen Lauf, sein Berte, sein Ufer und
sonstige Eigenthümlichkeiten, und bringe unS dann Anträge, wie
am zweckmäßigsten künftigen Uebcrschwemnmngen vorgebeugt wer-
den möge; aber gehe nur flußabwärts und bei Leibe mcht
aufwärts nach der Quelle hin. — So viel über diesen Punkt. —

(Fortsetzung folgt.)
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Ehe ich nun zu den verschiedenen einzelnen Gegenständen

des uns ertheilten Auftrages übergehe/ halte ich mich verpflichtet/

Ihnen eine Rekapitulation der historischen Fakta vorzule-
gen/ weil vielleicht nicht alle Mitglieder die nöthige Muße gehabt
haben/ den Bericht gründlich zu lesen und sich just die wichtig,
sien Fakta aus demselben zu merken. Am 16. Januar 1834
hat der RegierungSrath zur Badenerkonfercnz eines seiner
damaligen Mitglieder abgeordnet/ nämlich den Hrn. AltrcgierungS-
rath Vamrey. Damals handelte der RegierungSrath noch in
eidgenössischem Sinne, indem er gemeinschaftlich mit den übn-
gen konkordirenden Kantonen der Willkür der Geistlichkeit
Schranken zu setzen suchte. In eidgenössischem Sinne handelte
er damals und nicht gegen die katholische Religion; denn da-
von war nicht die Rede/ sondern eS war darum zu thu«/
unsere bürgerliche» Einrichtungen / unsere Versassung und Gesetze

gegen Anmaßung und Herrschsucht deS einem fremden geistlichen
Fürsten unterworfenen KleruS sicher zu stellen. In diesem Sinne
hat .Hr. AltregicrungSrath Vantrey den Sitzungen der Badener.
konferenz beigewohnt/ hat ohne Zweifel die liberalen Gesinnungen

eines wahrhaft aufgeklärten Katholiken im Schooße jener
Konferenz ausgesprochen und die theilnehmenden Kantone hoffen
lassen / daß Bern ihren Rathschlägen beitrcten werde. Obgleich
Hr. Vantrey nach wenigen Tagen schon von der Konferenz zu-
rückgckehrt war/ so rapportirre er dem Regierungsrathe doch
erst am 12. Juni (die armen Eidgenossen mußten lange
warten!)/ und zwar nur über den isten Artikel/ den Mctropolttan-
verband. Am 11. August 1834/ als der Bericht vor dem Re-
gierungsrathe behandelt werden sollte/ erklärte der Hr.
Altregierungsrath/ nicht einzutreten/ da die katholische Kommission
(seit einem Halbjahre!) die 14 Artikel der Badenerkonfercnz
nicht untersucht habe. Den 13. Oktober wendet sich Hr. Vau-
trcy Namens der katholischen Kommission/ mit Verletzung des

Deparrcmcntalgcsetzes/ unmittelbar an den RegierungSrath/ ohne
daß diese Behörde/ wie eS scheint/ eine solche Gesetzesumgehung
gerügt hätte. Hr. Vaurrcy verlangt den Druck des Berichtes
der katholischen Kommission/ und der RegierungSrath entspricht
sogleich. Am 17. Oktbr. stellt das Erziehungvdepartemcnt den

Antrag an den RegierungSrath / daß der Bericht der katholischen

Kommission einstweilen nicht verbreitet werde/ und begehrt
in einem wettern Vortrage vom 31. Oktober/ daß der Bericht
des ErziehuugSdcpartementS ebenfalls gedruckt werde. Dem
erster» Begehren wurde vom Regierungsrathe entsprochen/ dem

zweiten aber erst auf dringend wiederholtes Ansuchen des Erzie-
hungSdepartemcntS. Zu bemerken ist nun hier/ daß vom
Berichte der katholischen Kommission 1200 französische Exemplare
gedruckt wurden/ während man von jenem deS Departements nur
600 in französischer Sprache drucken ließ. ES geht hieraus her-
vor, daß man beabsichtigte/ die katholische Bevölkerung mehr
nach dem Sinne der katholischen Kommission/ alS nach demje.
uigeu des ErzichnngSdcpartementö zu stimmen. Ferner wurde

auf der Staatskanzlei nachgefragt/ ob ihr, dem Befehle deSNegie-
rungörathcs v. s. Nov. gemäß/ wirklich alle jene 1200 Exemplare des
Komniissionalberichtes zugestellt worden seien. Man konnte hierüber

keine genaue Auskunft erlangen; aber aller Anschein ist da,
und die Postbeamten im Jura werden eS bezeugen können/ daß
von jenen 1200 Exemplaren viele verbreitet worden sind/ dem
bestimmten Befehle des RcgicrungsralheS entgegen/ welchem
zufolge die volle Zahl der gedruckten Berichte einstweilen auf der
StaatSkanzlci hätte niedergelegt werden sollen. Unterm 23.
Januar 183Z verlangt daS Erzlehungödepartemenl abermal die Mit.
theilung sämmtlicher gedruckter Gutachten und Vorträge an die
Mitglieder des Großen Rathes und ihre Behandlung in dieser
obersten Landesbehörde. Dieser Antrag wird vom Regierunas-
rathe nicht genehmigt/ weil es nicht zweckmäßig sei/ die Dis-
kussion über jene Sachen im Publikum zu provoziern. Erlauben
Sie, Tit./ daß ich hier eine Bemerkung beifüge,- die ich schon
oft in diesem Saale habe laut werden lassen. Ein Volk, das
durch seine Verfassung souverän erklärt ist/ soll Kenntniß haben
von allen vaterländischen Angelegenheiten. Also wenn man sagt:
daS und das soll nicht vor'S Volk/ so ist das eine VerfassungS-
Verletzung, nicht zwar eine Verletzung des Buchstabens, aber beö
Sinnes und Geistes der Verfassung. Wäre nun damals, wie
eS Pflicht gewesen, daö Volk zu rechter Zeit aufgeklärt worden
über diese wichtige Angelegenheit/ so hätten wir jene Auftritte
nie gesehen/ alle die gehabten Kosten erspart, und Gefahren,
welche nicht bloß uns, sondern der ganzen Eidgenossenschaft drohten,

wären vermieden worden. — Am 3. Juli 1836 trägt das
ErziehungSdepartemenr, veranlaßt durch ein Schreiben der
Regierung von Luzern, worin auf schleunige Behandlung der Ba-
dencrangelcgenheit gedrungen wurde, nochmals darauf an, sobald
als möglich diesen Gegenstand in Berathung zu nehmen.^ Erst
den 16. Oktober 1836 erwiedert der Regierungsrath dem
Departement, daß sein Vortrag zu den Akten gelegt worden sei,
weil er an der Luzcrncrkonfercnz — wohlverstanden — einer
bloßen VollzichungSkonfcrenz!! — zur Sprache kommen werde,
zu welcher Hr. C. Schnell, Altregierungsrath, abgeordnet wird.
Nach der Rückkehr des Hrn. Schnell ertheilt der RegierungSrath

unterm 21. November dem diplomatischen Departement die
Weisung, sein Gutachten über die Badener - und Luzernerkon-
fcrcnzbeschlüsse einzugeben. Am 7. Dezember bringt das
diplomatische Departement sein Gutachten zu Gunsten der Annahme
der Beschlüsse jener Konferenzen, mit Beschränkung deö Arc. V.,
die gemischten Ehen betreffend, vor RegierungSrath, und trägt
darauf an, in diesem Sinne die Angelegenheit dem Großen
Rathe vorzulegen. Am 16. Dezember zieht der-RcgierungSrath
diesen Antrag in „ausführliche" Berathung (das Wort
„ausführliche" steht im Protokolle, waS nicht übersehen werden
darf), pflichtet den Anträgen deS diplomatischen Departements
bei, beschließt, dieselben dem Großen Rathe zur Annahme zu
empfehlen, trägt aber darauf an, die Behandlung durch den
Großen Rath wieder zu verschieben Ibis zu setner folgenden Win.
tersitzung. Die Motive für diesen neuen Aufschub giebt der
RegierungSrath, wie folgt, an: 1) weil viele Großräthe anö dem



-acholisehen Jura abwesend seien; 2) weil die katholnche Kom-

n, nwn die Luzernerkonferenzartikel noch be,ouders untersuche»
n!üffc, und 3 weil Hr. C. Schnell, der Abgeordnete bei dieser Kon-

s-rcn-- in RcgicrnngSgeschäsrcn abwesend sei. Bet der Bchand-

ung dieses Gegenstandes vor Großem Räch dringt Hr. Ober-

t-ick'er Marti eifrig auf dle Belehrung des BolkeS im kalholi-

n chüra über den Gegenstand der Badcncrkonferenz, wobei
e^vieftälrig unterstützt wird. Man fühlte, daß die Belehrung

dkg verführten Volkes unendlich wichtig ware, um so mehr. alS

man den guten Erfolg solcher Belehrung evident vor Augen

l-arte Die Katholiken von Luzern sind cchrige Katholiken, und

so fromme. als irgend die Katholiken im Jura; allein dieses

Bo k wurde durch das kleine, von, Ich August 1S34 datirie

Scbrinchcn. welches die Regierung von Luzern im Druck ver-

Irenen ließ, über die Bedeutung der Badenerarukel belehrt,

und darum sand bei der Annahme der Badencramkel dorr kci-

ì' -rici Unruhe Statt. Von diesem Schristchen kam eine Anzahl

Eecmvlare auch htcher. aber ich wußte nicht, daß man sie ir-
acnd keiüin halte, vielmehr blieben diejelben unangerührt auf

i"r Kanzlei liegen. DaS katholische Volk des Kantons Bern

runde nun nicht belehrt, in Folge eines bcklagcnswerrhen Irr-
chûmes. den schon die alte Regierung theilte. und den selbst

mebrcre Mitglieder der gegenwärtigen Regierung noch jetzt theilen',

daß nämlich das Volk über derlei Sachen nicht belehrt

werden könne und eS besser sei, ihm nicht von Solchem zu rc-

de.i Die Fakta liegen vor zum Beweise, daß dieses ein

Irrthum, ein kläglicher Irrthum ist. — Den 1. Februar ,836

erhält der Hr. Schultheiß Kenntniß von der janatl,chen Predigt
de) Pfarrers Flcuru in Lauffen. der als Zweck der Badcner-

konserenzbeschlüsse angiebt, aus den Katholiken Reformirtc zu

machen, und seinen Pfarrgcnossen ankündigt, dap Bitt,christen

gegen die Badencrkonfercnz und gegen den Pnmarunterncht
herumgetragen werden sollen. ES wußte al,o die Regierung,
daß Umtriebe im Werke se,cn. daß man dem Volke die größten

Tollheiten predige, um dasselbe zur Theilnahme an diesen Um-
trieben zu verleiten. Noch mehr! Den 9. Februar sendet der

.Hr. Präfekr von Prunlrut dem RcgicrungSralh die Bulle des

PabsteS. worin die Konferenzartikcl verworfen sind, und die in

Prnntrul ohne Plazet, also mit Verletzung aller, bereits
bestehender Gesebc. gedruckt worden. Hat von daher irgend eine

Untersuchung oder Bestrafung stattgehabt? Ich glaube es nicht,

Tit.! Unterm t3. Sornung zeigt das diplomarische Departe.
mein dem NegierungSratye ebenfalls die bei dem Einsammeln

von Unterschriften gegen die Badencikonsereuz vorgehenden In-
tnguen an, und giebt zugleich der Negierung Kenntniß von den

Drohungen, welche sich einzelne Geistliche von der Kanzel herab

e/andren, um Unterschriften zu erhalte»; dieu Drohungen
seien: ewige Verdammnis; ebenfalls von den Kanzein herab,

von GemcindSvorstehern. von Nachtwächtern sogar u. s. w. werde

allenthalben angezeigt, wo die Petitionen für Beibehaltung des

katholischen Glaubens niedergelegt seien. Dieß Alles war
wiederum die Folge deö gänzlichen Mangels an vorangegangener
VolkSbelehrung, und zeigte deutlich die Art und Weise, wie die

8000 Unterschriften endlich zusammengebracht werden konnten.

Wahrlich, ich als Katholik, wenn man mich auch so gefragt
Härte: wollt ihr katholisch bleiben oder reformirc werden? —
ich würde auch mit unterschrieben haben mir beiden Händen,
ma taufenden und achlrausenden, wenn ich sie hätte. — Aber
von Allem diesem erfährt der Große Rath vor dem ,9. und 20.
Februar gar uichtS! — Am i7. Februar überträgt der Große
Rath die eingekommenen Petitionen gegen die Badcnerkonferenz
dem Regicrungsrathe zur Prüfung und Berichterstattung. Am
,3. Februar trägt der RcgierungSrath bei dem Großen Rathe
in Umänderung seines unterm 16. Dezember vorigen JahrcS
...ausführlich." berathenen Antrages darauf an, die Rechte
der Staatsgewalt gegenüber der Kirche in ihrem gegen wär.
ttgen Bestände „kräftig" zu handhaben (wie dickes „kräftige"

Handhaben gemeint war. geht auS demjenigen hervor,
waS oben a»S Veranlassung des ungesetzlichen Druckes der päbst.
lieben Bulle und in Betreff dcS Plazers gesagt worden ist; cS

konnte da weder die Verletzring deS Plazerö gehindert werden,
noch ist die Regierung nachher „kräftig* zu Werke gegangen);
für alles Weitere aber mir den kompetenten kirchlichen Behörden
in Unterhandlung zu treten.

Erlauben Sie mir da eine nicht unwichtige Bemerkung.
Die Mehrheil deS ReglerungSrathS. welche zu obigem Antrage
gestimmt hat, wußte doch offenbar. waS für empörende
Umtriebe stattgefunden haben zur Zeit, als cS darum zu thun war-
die schweizerischen Katholiken vom BiSthume Konstanz
loszutrennen und dieselben dem so wohlthätigen Einflüsse des edelsten
und frömmsten aller Katholiken. Wessenbergs. zu entziehen. Nur
durch eine Reihe der schmählichsten Machinationen gelang cS,
die Mehrheit der katholischen Schweizer so zu verwirren, daß
sie am Ende sich gegen ihr wesentlichstes Interesse dabin leiten
ließen, wo die römische Curie sie haben wollte. Durch die
nämlichen Jntrigen dieser römischen Curie wurde das BtSthum
Chur mit St. Gallen vereinigt, und eben so haben die schänd-
lichsten Jntrigen von Rom her stattgefunden bei Errichtung des
BiSthumeS Basel. Sie erinnern sich gewiß Alle, Tit., an die
schauerliche, mit dem Schleier deS furchtbarsten Geheimnisses
verhüllte Begebenheit zu Luzern, wo der Schultheiß Keller, im
Augenblicke, als er den Anmaßungen der römischen Curie und
den Machinationen ihrer Nnnrien am entschiedensten und
wirksamsten entgegentrat, plötzlich auS der Mitte seiner Kinder
lautlos verschwunden und todt in der Reust gefunden worden
ist. Der Prozeß, welcher später darüber angehoben worden,
wurde leider ungeschickt geführt, eS konnte kein sicheres Ergebniß

daraus hervorgehen; aber das fürchterliche Ereigniß war
dem RegierungSrath bekannt, und er wußte, er mußte es wissen,
daß von der römischen Curie auf dem Wege der Unterhandlung
nie und nimmer viel zu gewinnen ist. Ich vermeide cS, den
Namen dcS PabsteS in diesen Diskussionen zu erwähnen, aber
ich rede von seinen Ministern, seiner Curie; billig sollen wir
ihr mißtrauen und unS hüten, mit ihr zu unterhandeln, sondern
wir sollen allfällig von der schlecht unterrichteten Curie an eine
besser zu unterrichtende appclliren. — Den 20. Hornung tritt
der Große Rath den Badener. und Konferenzartikeln bei und
beauftragt den RegierungSrath. eine belehrende Schrift darüber
an die Bewohner dcS Jura zu erlassen. Diese Belehrung. Tit.,
ist nicht erfolgt; sie hätte übrigens schon weit früher erfolgen
sollen, denn, ohne besonders klug zu sein, mußte man die
Möglichkeit voraussehen, daß der Große Rath die Badcncrartikel
annehmen werde, und mußte ebenfalls voraussehen, daß lcichr
große Aufregung die Folge davon sein dürfte. Allein wenigstens
nachdem die Artikel angenommen waren und die Beweise von
Aufregung, von Verletzung der Verfassung^, von Unmacht der
Gesetze vorlagen, wenigstens da hätte man denken sollen, daß
cS heilige Pflicht der obersten VollziehungSbchörde sein werde,
jenem Beschlusse deS Großen Raths in Absicht auf Belehrung
deS Volkes Achtung und Vollziehung zu gewähren; aber es
geschah, wie gesagt, nichts! — Am 26. Hornung legt das Er-
zichungSdepartemcnt von sich ouS dem RegierungSrath den Enc.
wurf einer belehrenden Proklamation an die katholische Bevölkerung

vor; dieser aber verändert die vorgeschlagene kräftige
Proklamation und erläßt sie den 27. Am nämlichen Tage wer-
den zu Pruntrut die Herren RegierungSrath Stockmar und
Regicrungöstatthallcr Choffat in ellchi«. aufgehängt, und
wiederum am 27. erscheint die Nr. 41 deö ài «kc- la àà,worin der fanatische Redaktor das Volk zum Aufruhr gegen den
Beschluß des Großen Raths vom 20. aufreizt, mit fremder
Einmischung droht und den obersten Behörden Betrug vorwirft.
Achnllche Umtriebe hatten sich auch im Aargau gezeia-t und
bewiesen, daß es nicht bloß um die katholische Bevölkerung des
Jura zu thun war. sondern daß gewisse andere Plane der fana-
Mchen Geistlichkeit auch in andern Kanronen zur Vollziehung
kommen sollten. — Am 28. Hornung schlägt der Hr. Präfckt
von Prunlruc dem RegierungSrath vor, an den Bischof von
Basel ein Schreiben zu erlassen, damit derselbe die Geistlichkeit
des Jura zur Ruhe auffordere. Ist diesem irgendwie entspro-
chen worden? Die Kommission konnte nichts dergleichen finden.
— Am 29. berichtet dieser Beamte den Hergang des Baum-
pflanzenö in Pruntrut und kömmt wieder zu dem Antrage zurück,
durch den Hrn. Bischof die Geistlichkeit zur Ruhe mahnen zu
lassen. — Ist dieieS etwa dann geschehen — Dieser nämliche
Beamre verlangt zugleich zu wissen. ob er die aufgepflanzten
Bäume, diese Zeichen des Aufruhres, fortschaffen solle, — wohl-
gcmcrkc, die ganze bcwapncre Macht des Prafekccn besteht iu
diese? Zeit aus ganzen 6 Landjägern und PoU-cidtenern? An
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diesem Tage geschah das erste Baumpflanzen in Pruntrut. —
Uiirerin 5. März erkläre der Negierungsrath durch Zeddcl an
daS diplomatische Departement/ daß er sich nicht bewogen
gefunden habe / wegen der vor dem 20. Februar gegen die
Annahme der Badencr- und Luzcrncrkonfcrenzartikcl gerichteten
Umtriebe ctwas zu verfügen. Zugleich befiehlt der Rcgicrungs-
rath der Justizsektion/ zu begutachten/ ob und in welchem Maße
gegen die Nr. äst. und Beilage dcö ^>»i lle la justice daö

Hochvcrraths- oder aber daS Preßgesetz Anwendung finde. Die
Mehrheit der Justizsekrion trug auf Anwendung des Hochver-
rathSgcsctzeS an/ und Sie werden fast cinmüthig der Meinung
sei,,/ daß cS sich da nicht mehr bloß um daS Preßgesetz handelte.
Schon früher waren zwei Redaktoren anderer Blätter um ganz
verschiedener Gründe willen ins Gefängniß gesetzt worden; ich

glaube/ gegen den Redaktor des ^mi lle M llustme hätte mit
mehr Recht sogleich ähnlich verfahren werden sollen. — Am
t.. 2. und 3. März werden überall bald mit/ bald ohne

verfassungswidrige/ aufrührerische Inschriften/ unter Glockengeläute/
mir Guthcißüng der Geistlichen und Nichtanerkennung der
verfassungsmäßigen Gewalt dcS Großen Raths Bäume aufgepflanzt.
Alles daS war wirklich im hohen Grade geeignet / die Bevölkerung

in ihren heiligsten Gefühlen aufzuregen. So muß man
es anstellen/ um die Masse in eine Bewegung zu setzen, in wel-
cher sie leicht mißbraucht werden könne. — Am 2. März erläßt
der Negierungsrarh ein Schreiben an den Hrn. Präfckren von
Pruntrut/ worin ihm unter Andcrm befohlen wird/ ausfindig
zu machen / wer daS Glockengeläute beim Pflanzen der Bäume
angeordnet habe/ und zugleich erklärt wird/ daß die aufgepfianz-
ten Bäume landesüblich und durch kein Gesetz verboten seien.

Zugleich trägt der Regierungsrath dem nämlichen Hrn. Prä-
selten auf/ gegen die Nr. 44. des ^mí lle In ckusliee eine
Voruntersuchung wegen Verletzung des Gesetzes vom 2. Dezember
lS32 über Vergehen gegen Behörden und Beamte anzuheben/
während die Mehrheit der Iustizsektion die Anwendbarkeit dcS

SochvcrrathSgesctzes erkannt hatte. Am nämlichen Tage erfolgt
die Absendung der ersten Kommissarien in den Jura nebst dem

Befehle an die Polizei/ 10 bis l2 Landjäger zur Verfügung
der Regicrungsstatthalter im Jura zu stellen. Am 3. März
befiehlt der RegicrungSrath/ die Kommissaricn durch to Dra-
goner eSkortiren zu lassen. Am 3. und 4. März bewaffnen steh

die Arbeiter in der katholischen Druckerei, und am 4. erfolgt
eine mündliche Berichterstattung im Großen Rathe / eS seien
die Vorgänge im Jura nur religiöse Manifestationen ohne
politische Absichten/ und doch befand sich damalS/ wo ich nicht irre,
die von der alten Vorburg bei DelSberg heruntergenommene/
mit Inschriften, die deutlich genug auf Trennung vom alten
Kantone zielten, versehene Fahne bereits in den Händen dcS

RcgicrungSraths und des Hrn. Schultheißen — ich glaube cS,

sage ich, ich weiß eS nicht gewiß. — Bis jetzt waren nicht die

geringsten militärischen Vorkehren getroffen. — Unterm 0. März
berichten die Hrn. Kommissaricn, die geistlichen Behörden
beherrschen den Jura, und am nämlichen Tage endlich ersucht der

RegicrungSrath den Großen Rath um die Ermächtigung, zu
Handhabung des Gesetzes Truppen aufbieten zu dürfen. ES

erfolgt der bekannte GroßrathSbcschluß, wobei aber zu bemerken

ist. daß nicht weniger alS S Mitglieder deö RegierungSrathS
dagegen votirten. Dieses führe ich hier nicht alS Voiwurf an,
denn die Voten im Kroßen Rath find frei und sollen cS immer
sein. — Am 9. Mär; schreibt der eidgenössische Vorort Bern
dem Negierungsrarh von Bern, daß er bereit sei, wen» Bern
eidgenössische Dazwischenkunft begehre, fie zu gewähren. Ich
bedaure, daß man an die Intervention der Tagsatzung dachte,
bevor man die Kräfte der Republik in Anspruch genommen. —
Die Truppensendnng hatte schnelle Beendigung deS Aufruhrs
zur Folge, indem auch sonst eine kräftige Vollziehung wirksam

zu werden angefangen halte. — Am lt. März wird begonnen

mit den Untcrsuchungsaklen gegen den am nämlichen Tage
verhafteten Vikar Betet- Diese Akten find in unsern Bericht
aufgenommen worden, weil sie die politischen Verschwörungszwecke
in großer Deutlichkeit darstellen, die Schuldigen bezeichnen, und

gaiu geeignet sind, die Maßregel wegen der Ausnahme von der

Amnestie zu rechtfertigen, und nicht nur dem Berncrvolke,
sondern der aanzen Schweiz die wichtigsten Wahrheiten zu
offenbaren. Sind die Angaben von Hrn. Belel wahr, so wird ohne

Zweifel der Sekretär der französischen Gesandtschaft der Ne-
gicrung von den Umtrieben der Geistlichkeit gegen unsere Ver,
sassung und Unabhängigkeit Kenntniß gegeben haben — Am
^ à'l, erfolgt die Abberufung der drei Regierungsst'atthaltcr.
^>enn die Ereignisse im Jura die Folge waren eines fehlerhaftten Rcgicrungs,ystcmcs, und wenn die betreffenden HHrn. Ne-
gterunge'statlhaitcr dieses System einfach befolgt haben, so wardiese Abberufung der Gerechtigkeit nicht gemäß.

der faktische Theil meines Rapportes und ich
gehe nun über zur Beleuchtung des Regierungssystem es,
dessen Folge und Ausfluß die Auftritte im Ju?a Znvcsen find!

Regierung.'iystem, daS ich tadle, hat Bezug auf die
Angelegenheiten ,n Betreff des Auslandes, auf die Verhältnisse zu

n
""b auf die innere Verwaltung desì ^" die Verhältnisse zu den fremden Mächten magi?> ^ ^ habe eS schon oft gethan und erkläre hierbloß, day ich auch setzt zu meinen früher gesprochenen Worten

^'7 ' 71 I« Frankreich, wie in andern
Staaten, stehen zwei Systeme einander gegenüber. Das eine
vertheidigt die VolrSrcchle, die Freiheit, den Fortschritt; cS ist''dmcugr, day alle Revolutionen die Folge find einer im Innern
a ^.?Là5",àûSbar und unaufhaltsam sich gestaltenden gci-
«nì i..

allmaltg die ganze Masse durchdringtund in ihr das Bedürfniß stats vollkommener und freierer
bürgerlicher Einrichtungen inö Bewußtsein ruft. Das andere System
behauptet dagegen, alle Revolutionen seien das Werk einiger
Ehrgeiziger oder Zeitungsschreiber, und man brauche nur die
Kopse einiger ivenigcn radikalen Schreier zur Strafe zu ziehen,

der Rus nach Freiheit von selbst verstummen. Jenachdem nun dort dieses oder jenes System die Oberhand hat,wird man auch das politische Leben in der Schweiz so oder
anders ansehen. In Bezug auf das übrige Ausland muß ich
nur bemerken: eö hat von uns nichts zu befürchten. So weit
wir die Geschichte kennen, hat nie eine Föderation einen offensiven

Krieg geführt. Man kann ja, wenn man dort von unserer
Seite her geistige Ansteckung fürchtet, unsere Zeitungen
verbieten, verbieten, daß Niemand zu den Schweizern hinübergehe,
und daß Niemand von den Schweizern herüberkomme; man
kann sogar verbieten, von der Schweiz und yon schweizerischen
Sachen zu reden. Man kann sich so, wenn man will, von uns

- absondern. Ja man kann, gerade wie man Entdeckungen ge-
macht hat in der Dampfschiffahrt, eben so auch Entdeckungen
machen in der Luftschiffahrt, um selbst die Kommunikation der
Ideen, welche sich gleichsam durch die Luft macht, zu unter-
brechen und keine einzige irgend verdächtige Idee die Mauth-
linien in der Luft passiren zu lassen. Das wäre ein Mittel,
das auch Ury, Schwyz, Untcrwalden, Ncucnburg u. s. w. ebenfalls

gar gut brauchen könnten. — In Bezug auf die
Eidgenossenschaft find wir in einem durchaus fehlerhaften Systeme
befangen. Jedermann fühlt, daß ungehemmte innere Verbin-
dung nöthig ist, aber beständig werden Hindernisse und
Schwierigkeiten vorgeführt, um ja diese Verbindung nicht zu Stande
kommen zu lassen. Darum eben kommen wir um keinen Schritt
weiter. — Im Innern des KantonS ist daS Rcgiertmgssystem
so verderblich als möglich. ES glaubt beständig an Vermittlung
sich entgegenstehender Grundsätze, die nicht möglich ist. Solon
bewirkte zu Athen bei dem auSgebrochencn Kampfe zwischen
Aristokratie und Demokratie ein Gesetz, daß wer keinen von
beiden Parteien angehören wolle, des Todes würdig sei, denn
er ging von der Ueberzeugung aus, daß wer sich auf solche
Weise keiner Partei anschließen wolle, ein Verbrechen gegen
den Staat begehe. Wir verstehen cS in unserer Republik nicht
so. Der Hr. Präsident des Obergerichtes bemerkte uns viel«
mehr einst, alle Revolutionen müßten mit Transaktionen enden,
d h. mit Negoliationen mit der unterliegenden Partei. Das,
Tit., ist unmöglich. Wir haben in den drei letztvcrflossenen
Jahren die Erfahrung gemacht, welche Folgen dieses Vermut-
lungssystem bei uns gehabt hat. Wir haben das Asylrecht für
heilig erklärt und eS dennoch selbst verletzt, jenes, der Ver-
sassung wegen, dieses, den Fürsten zu Gefallen. Weiler: woher
stammt der ewige Prozeß? die Langsamkeit dcS dabei beol*.
achteten Verfahrens? Daher: wir haben zwar die Verschwörung
entdeckt, aber wir wollten verschonen, vermitteln; und anstatt
die Schuldigen sogleich zu verhaften, gaben wir ibnen 3 Tag
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Zeit, um alle Beweise zu vernichten. So haben wir nun den

Großen Rath um daS schone Recht gebracht, die Vergessenheit
über jene Vorfälle auszusprechcn. Das ist alles Folge des

Regiernngssystemes. In Bezug auf den Jura ist das Nämliche
der Fall. Die Akten beweisen eS, daß Pläne da waren, den

Jura zu trennen vom alten Kanton, um einen eigenen Kanton
daraus zu bilden. Die Errichtung eines solchen Kantons hätte
ja freilich dem Sarnerbunde gefallen, aus begreiflichen Gründen;

sie hätte der römischen Curie gefallen, aus begreiflichen
Gründen: sie hätte der Aristokratie gefallen, aus begreiflichen
Gründen. Dieser Plan aber war verfassungswidrig, er war
im höchsten Grade gefährlich für den Kanton Bern, für alle
regcncrirten Kantone, für die bürgerliche und religiöse Freiheit
der ganzen Schweiz. Wäre man nun gegen diese verbrecherischen

Plane nicht zu Felde gezogen, hätte man den Ansichten
einiger Mitglieder des Regierungsraths beigepflichtet; so wäre
der höchste Grad von Verwirrung unter der katholischen Bevölkerung

und blutiger Bürgerkrieg unvermeidlich gewesen. Darum
ist es Pflicht, solche Rückfälle zu rügen und das Gelingen
ähnlicher Plane auch für alle Zukunft zu vereiteln. Auf diese

Pflicht, Tit., stützen sich die Anträge der Kommission. Sie
gehen dahin, daS Regierungösystem zu mißbilligen, dem Regte-
rungSrath anzubefehlen, zu einem RegicrungSsystcme zurückzukehren,

daS unsere bürgerliche und religiöse Freiheit besser
befestige und uns in nähere Verbindung mit unsern Mitcidge-
nosscn bringe.

Bei Berathung dieser Anträge wurde gefragt: ist es der
Fall, den RcgicrungSrath abzuberufen? Ich glaubte, wir seien
da völlig im nämlichen Falle, wie andere konstitutionnelle Staaten.

Wir verlangen bloß Abänderung des Systems. Allein die
Männer, welche dieses System vertheidigen, haben ihre
Ueberzeugung/Sie werden nicht davon ablassen. Demnach steht zu
erwarten, daß, wenn der Große Rath das Regierungssystem
mißbilligt und die Befolgung eines andern verlangt, dann die-
jentgen Mitglieder des RegicrungsratheS, welche ein anderes
System mit ihrer Ueberzeugung nicht in Harmonie bringen
können, von selbst ihren Austritt aus der vollziehenden Behörde
nehmen werden. Persönlichkeiten hatte die Kommission hiebet
keine im Auge, eS war ihr lediglich um daS System zu thun.

Wenn aber allenfalls ich mich später veranlaßt finden sollte, den
Antrag auf Abberufung des RegierungSrathcS zu stellen, so will
ich meine verehrten Gegner hiemit aufgcfodcrt haben, mich dann
des Irrthumes zu überweisen, und verbitte mir zum Voraus
alle Persönlichkeiten. Ich glaube wenigstens, nie mit belcidi-
gendcn Persönlichkeiten den Anfang gemacht zu haben. — Das
sind also die Anträge der Kommission in Bezug auf daS Benehmen

der Behörden. Jetzt folgen andere Anträge in Betreff der
Amnestie, der Kostensrcparlition u. s. w. Die Kommission
glaubte, die Amnestie solle ausgesprochen werden; denn wir
haben eö mit einer verirrten Bevölkerung zu thun, die nicht weiter

für ihre Verirrungen gedrückt werden soll. Man weiß ja
zur Genüge, wie dicfe Bevölkerung zu solcher Vcrtrrung
verführt worden ist. — Im Antrage des RcgicrungSratheS stand,
die Kosten sollen der katholischen Bevölkerung auffallen. Die
Kommission dagegen mußte finden, wir sollen hier nicht Katholiken

sehen, sondern verirrte Mitbürger. Die Kosten der
Okkupation sollen sie also nicht tragen, sondern die Kommission
trägt an, auf den Verfolg der gerichtlichen Untersuchung gegen
die drei Geistlichen zu verweisen, welche Untersuchung befohlen
und im Gange ist. Sind diese schuldig, so sollen sie die Kosten

vcrhältuißmäßig zahlen, und der FtSkuS soll daS Ucbrige
übernehmen. Der Staat ist seinen Bürgern Sicherheit schuldig,
und wenn diese gefährdet wird, so soll er die betreffende Bevölkerung

nicht mehr strafen, alS nöthig ist. WaS denn die Lons
für Naturallieferungcn betrifft, so will ich die Mitglieder dcS

MilitärdcparlcmentS ihre Ansichten darüber äußern lassen, in
wiefern dieselben vergütet werden sollen. Da die Diskussion
über alle Anträge der Kommission sich erstrecken wird, so werde
ich dann im Schlußrapporte die nöthigen Erläuterungen,
Berichtigungen u. f. w. zu geben suchen. Für jetzt beschränke ich
mich darauf, anzutragen, daß eS der Vcrfammlung gefallen
möge, in die Anträge der Kommission einzutreten.

(Fortsetzung folgt.)
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Rio. 46.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung,

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der ö. Sitzung. Mittwoch den 29. Juni «836.)

(Ueber die neuesten Vorfälle im katholischen Jura.)
Helg. Wenn der Große Rath nicht das Eintreten be-

schließen würde/ so würde daö Volk im katholischen Jura noch

lange unter dem Gewichte einer furchtbaren Anklage leide«/
nämlich der/ daß es eine Revolte angeschürt und organifirt
habe/ was nach meiner Anficht nicht stattgefunden hat. ES ist

jetzt nicht der Augenblick in Details einzutreten / allein es ist
höchst wichtig für den Jura/ daß der Flecken von Schuld
ausgetilgt werde/ den man «hm aufprägen wollte, und daß die De-
putirtcn im Stande seien/ die wichtige Angelegenheit zu unter-
suchen, die uns heute vorliegt. Um dieses UntcrfuchungSrccht
zu haben, um es zu erhalten/ verlange ich daS Eintreten und
werde in diesem Sinne stimmen.

Weber, Regierungöstatlbalter. Als seiner Zeit eine Kons,
mission niedergesetzt worden war, um die Geschäftsführung des

Obergerichtes zu untersuchen/ so wurde Letzterem der Bericht
dieser Kommission zur Rechtfertigung und Beantworrnng
zugeschickt. Ich glaube, der Regierungsrath befinde sich jetzt unge-
fähr im selbigen Falle, und es se« demnach billig und gerecht/
in so weit / als die Anträge der Kommission den Regierungsrath

betreffen/ für heute noch nicht daraus einzutreten/ sondern
sie dem Ncgicrungsralhc zu anfälligen Bemerkungen und zur
Rechtfertigung zuzustellen, worauf ich hicmit antrage.

Fellenberg. Wenn es darum zu thun wäre/ Beschlüsse

zu fassen / wodurch in irgend einer Sache dem Regierungsrathe
zu nahe getreten würde/ so wäre eS allerdings der Fall/ jede
fernere Diskussion zu verschieben. Aber nicht darum ist es zu

thun / sondern darum/ die Ueberzeugung auszusprcchen/ welche

aus den Thatsachen und vorliegenden Verhältnissen und aus dem

zeitherigen Benehmen des RegicrungSraihcS hervorgeht. Ich bin
überzeugt / daß es jetzt m noch größere Evidenz treten wird,
daß weitaus die Mehrheit des RcgicrungSralheS eS aufs Allerbeste

gemeint hat, aber daß dennoch Fehler begangen worden
find, wo es von der höchsten Wichtigkeit ist/ daß die Stellvertreter

des Volkes sich ohne Hehl darüber aussprechen. Selbst
im Antrage der Kommission ist etwas enthalten/ waö durch die

Diskussion alS gänzlich irrig beseitigt werden wird/ nämlich daß

der Regierungsrath nach einem System gehandelt habe/ während
hervorgehen wird/ daß gar kein System da war, und daß eS

dem Regierungsrath ganz an System und derjenigen Charakter-
kraft gefehlt hat/ welche ein Steuermann haben muß/ um sein

Schiff glücklich durch Sturm und Brandung zu lenken. Durch
den Großen Rath und durch seine Entschiedenheit ist die
Republik gerettet worden. Allein jetzt wird der Regierungsrath
zur Ueberzeugung gelangen, daß er endlich einmal ein System
annehmen muß, und zwar ein republikanisches. — Ich für mich

vermag nicht einzusehen, daß in unsern offenen Voten irgend eine

Gefährdung der Würde und deS Ansehens des Regierungsrathes
liegen soll; vom Hrn. Präsidenten des NcgicrungSratheS selbst ist ja
letzthin ausgesprochen worden, daß er es für möglich halte, zu irren :

freilich haben wir auch Aeußerungen, welche auf daS Gegentheil
schließen lassen könnten, gehört, und cö ist darauf hingedeutet worden,

als ob die Opposition im Großen Rathe eine die europäische
Ordnung zerstörende Tendenz verfolge u. f. w. Dagegen würde
ich für mich wenigstens mich feierlichst, verwahren, wie auch
schon gestern und vorgestern solche Verwahrungen eingekommen
find. — Wenn wir Opposition bilden, so geschieht eS bloß, um
diejenigen Verschen aufzudecken, gegen welche uns zu verwahre»
wir die beschworne Pflicht auf uns haben; und in der vorlic-
gendcn Frage sollen wir uns zu erkennen geben als Brüder von
Brüdern, die auö Irrthum strauchelten. Wir find cü der gan-
zen Republik, wir find es namentlich dem Jura schuldig, zn
bewirken, daß endlich einmal in daS konstitutionnelle Geleise
zurückgekehrt werde, damit wir alS Ncugeborne unsere republikanische

Bahn mit Ehren und zu Nutz und Frommen deS Lau-
deS verfolgen und die starkgefährdete Verfassung behaupten. Ich
konnte demnach nicht anders, alS zum Eintreten stimmen.

Vautrcy. Nie hat den Großen Rath eine wichtigere
Angelegenheit beschäftigt; auch hat die Kommission, die durch
ihn in seiner Sitzung vom 9. April letzthin ernannt worden ist,
im zweiten Theile ihreS gedruckten Rapports erklärt, daß ihre
Aufgabe nicht nur die fremdartigsten Elemente umfasse, sonder»
daß sie sich ausdehne sogar auf die schwierigsten Fragen des
öffentlichen RcchtS. Die Kommission hätte beifügen sollen, daß
sie ebenfalls beschäftigt war mit Fragen, die das Kriminalrecht
angehen. Der Beweis dazu ist Ihnen, Tit., so eben geliefert
worden durch das Ablesen deS Briefes des Hrn. StaatSanwaltö,
dessen Ansicht ich vollkommen theile. Dieser Beamte erinnert
sowohl an die legislativen Verfügungen alö seine Instruktionen,
welche insgesammt ihm die Verpflichtung auferlegen, in den
Anklagen, die gegen die Angeklagten eingeleitet sind, nur den
Antrieben des Gewissens zu folgen und er hat vollkommen gezeigt,
daß, da dieser Antrag der Kommission zum Zwecke habe, den
Regierungsrath zu beauftragen, dem StaatSanwall den Befehl
zu geben, in die Anklageakten gegen die Personen, von denen die
Rede ist (in dem ersten Antrag, Seite 87 und 88 des Rapports)
eine billige Repartition aller Okkupationskosten eintreten zu
lassen dieser Antrag also nicht der Gegenstand einer Berathung
deS Großen Rathes ausmachen konnte, weil, wenn er nach
seinem Gewissen im Gegentheil dächte, daß kein Theil der Kosten
den Angeklagten im Falle von Verfällung zur Last fallen sollten,
so sähe er sich in der bemühenden Lage, dem Große» Rathe
ungehorsam zu sein, welcher dadurch seine Autorität und seine
Würde kompromittiren würde. Eine noch nicht minder wichtige
Frage die sich auch noch auf das Kriminalrecht bezicht, ist im
ersten Antrage, der dahin zielt die Amnestie im Allgemeinen und
eine Voruntersuchung gegen drei Geistliche zu provociren, unter
denen sich aufgezeichnet finden der Pfarrer von St. Ursanne.
den die Kommissarien selbst, welche in den Jura geschickt worden
waren, in ihrem Rapporte an den Großen Rath als einen
ehrwürdigen und gehorsamen GreiS dargestellt haben. Der Kroße
Rath kann sich mit einer Frage von dieser Natur durchaus
nicht beschäftigen, und wenn er sich damit beschäftigte, so würde



er die Unabhängigkeit der Beamteten antasten/ welche durch daS

Gesetz beauftragt worden sind / mit der Verfolgung der

Verbrechen und Vergehen. So, alS eö sich im Jahr 1832 um ganz

eiwaö anders alö um eine militärifchc Expedition gegen die

Zäunen handelte/ alS in der Hauptstadt ein Versuch von
Reaktion entdeckt/ und die AuSführungSmittel großentheilö im
Gebäude des Berner Stadtralhö gefunden worden waren / dachte

man nicht daran/ Ihnen/ Tit / vorzuschlagen/ die Magistraten/
denen die Verfolgung der Urheber und der Mitschuldigen an

diesem verbrecherischen Versuche zukam/ anzuweisen/ dieses oder

zeneS Individuum gerichtlich zu verfolgen. Man hat ihnen alle

Unabhängigkeit/ die daS Gesetz «hnen giebt/ gelassen. Der
Vorschlag, der Ihnen heute gemacht wurde, zollte also die

Kommisslon durchaus nicht beschäftigen, da sie zum Zweck hat,

zu suchen, daß der Große Rath in dlc GcrichtSgcwalt einen

Eingriff thue. Diese Frage also vom Kriminalrecht ist von der

höchsten Wichtigkeit. ^ ^WaS nun die Frage, welche die Amnestie anbelangt, betrifft,
so ist dieß eine Frage / welche nach meiner Ansicht ebenfalls

den Großen Rath durchaus nicht beschäftigen kann. Denn der

Artikel so der Verfassung giebt dem Großen Rath blos das

Recht des völligen Nachlasses oder der ganzen oder theilwetsen

Umwandlung einer durch ein Kriminalgericht gefällten Strafe.
Dazu weisen wir, Tit., für den Jura alle Amnestie zurück. ES

sind Schuldige da, oder cö sind nicht da. Wenn da sind, so

verfolge und strafe man sie. Sind kerne da, warum dann

Amnestie Denn eine Amnestie setzt eine Schuld voraus, welche

sie auch sei. Und daS Land will nichts von diesem Flecken, den

man durch einen Antrag auszuwischen sucht, welcher weit
entfernt, großmüthig zu sein, nur dahin zielt, dem Jura das Siegel
eines Verbrechens aufzudrücken, das man gerne vergessen wollte.

In Bezug auf die Frage, ob der Antrag, der den RcgicrungS-
rarh betrifft, angenommen werden solle, kann nichts wichtiger
sein, denn die Kommission schlägt vor: „daß der Große Rarh
mir völliger Mißbilligung des Regierungssystems, ihm auf die
bestimmteste Art befehle, die stationären Grundsätze und die

Halbheit zu lassen und ein System anzunehmen, das, sich stützend

auf die Grundsätze der Freihett, der Gerechtigkeit, der Ehre,
der Unabhängigkeil und der Sicherheit der Eidgenossenschaft
und auf daS Glück dcö BcrnervolkeS, mit Ruhe und Weisheit
den Genuß zu verschaffen suche, der in der Verfassung enthalten
ist, so, daß die Verfassung, daß dieses System mir dem Willen

Volkes und seiner Bevollmächtigten in Einklang komme/'
So hätte also nach der Ansicht der Kommission der Re-

gicningSrarh blö auf diesen Tag nur ein System befolgt, das

keineswegs mit der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Ehre, der
Unabhängigkeit, der Sicherheit der Eidgenossenschaft und dem
Glücke des BernervolkS harmonirt hätte. WaS für eine schwerere
Anklage kann man gegen einen StaatSkörper, der nach dem Großen
Rarh die erste Behörde deS Staats ist, führen? Ich harre die
Ehre während 4 Jahren Mitglied desselben zu sein und vor
allem des VerfassungörarheS, wo ich auf einem Wege gegangen
zu sein glaube, der ungleich liberaler war, als der, welchen
damals Herr Kasthofer befolgte, der heute die Rolle eines
Extraradikalen spielt, der uns t83t beweisen wollte, daß ohne den

Drmheil der ganzen Repräsentation deS Bernervolkeö, aus der
Stadt genommen, die Republik durchaus nicht glücklich sein
könne, und der, um seinen sonderbaren Antrag zu unterstützen,
einen andern Radikalen harre, der da antrug, die Distrikte zu
nöthigen, den vierten Theil ihrer Depntirtcn im Distrikte von
Bern zu wählen und diesem letztern Distrikt daS Privilegium
zu geben, seine ganze Repräsentation aus seinem Schooße zu
nehmen. Während ich dann im RegierungSrath war, glaube
:ch mir meinen ehrenwerrhen Kollegen ein System befolgt zu
haben, daü zum Zwecke hatte, die Freihett, die Gerechtigkeit,
die Ehre, die Unabhängigkeit, die Sicherheit der Eidgenossenschaft

und daS Glück deS BerncrvolkcS. AlS bei Gelegenheit
unserer Neligionsangelegenheiten die, welche zu den äußersten
Maßregeln treiben, plötzlich sich eingebildet haben, daß ich mit
Veränderung der Rolle ein Aristokrat geworden wäre, so bin
ich dennoch, obgleich jene so über mich geredet, geschrieben und
onbltcirc haben, noch derjenige, der ich im Verfassungsrathe war.
Ich will unsere Verfassung frei und loyal ausgeübt wissen,
meine unabhängige Meinung harre gewissen Leitern mehr gefallen.

ES ist ihnen endlich gelungen, mich wieder die Unabhängigkeit
meines Berufs gewinnen zu lassen, die ich nur deßwegen tauschen
wollte mit den Fesseln der öffentlichen Funktionen, weil ich
beitragen zu können glaubte zum verfassungsmäßigen Gange
unsrer neuen Verwaltung.

Ich bitte diese hohe Versammlung um Verzeihung, eine
Zeitlang von mir geredet zu haben. Allein die wichtigen Fakta,
die ich zitirr habe, sind in unsern Verhandlungen deS Versas-
sungSrathS aufgezeichnet, welche zur Geschichte unserer Republik
gehören; und ich glaubte einen Augenblick mein Betragen oppo-
niren zu können demjenigen der Männer, welche wagen, heute
zu behaupten, daß ich eS verlassen konnte. Nun aber, Tit., da
ich die Ehre habe, Ihnen anzuzeigen, sowohl den Ernst alS die
hohe Wichtigkeit der Fragen, welche die Anträge erheben, die
Ihnen die^von Ihnen ernannte Komnilssion vorlegt, so komme
ich jetzt, Sie zu fragen, Tit., ob eS möglich sei, daß heute,
ohne die Zeit gehabt zu haben, weder die voluminösen Akten,
welche dienen sollten als Elemente für diese Kommission zur
Redaktion des Rapports noch den Rapport, der mehr alS wo Sei-
ten umfaßt, zu untersuchen, wir über diese Anträge mit völliger

Sachkennlniß diSkutircn und stimmen können. Ich denke
mehr, Tit. Wir würden nothwendiger Weise blindlings urtheilen,

zumal, da wir sehen, daß Ihre Kommission zum Rapporte
nur 4 sogenannte BcweiSatten als Beilagen beizufügen glaubte.
Diese sind i) die Artikel der Konferenzen von Baden und
Luzern, die wir Alle seit Langem kennen, und wovon es also
konsequenter Weise ganz unnütz war, uns eine achtzehnte oder
vielleicht zwanzigste Auflage zu geben; 2) die Kopte eines vorgcb-
lichen Mandements des Hrn. Pfarrers Cuttat, deren Original
man niemals finden konnte, welches deutlich daS apokryphischste
Aktenstück ist, daö man sich einbilden kann, von dem man
vermuthet, eS sei an einen alten Pfarrer addressirl, den man
nicht nennt, und ihm zurückgesandt durch einen Boten, den
man eben so wenig anzeigt; 3) ein Dekretöenlwurf, redigirl
von den außerordentlichen Kommissarien, die in den Jura ge-
zandt worden sind; 4) auch ein Dckretöcntwurf, vom Regie-
rungsrath am 9. April letzthin berathen und TagS darauf von
ihm auf dem Büreau deS Großen Rathö depomrt. Was sollen
nun, Tit., diese 4 Aktenstücke, die dem Rapport der Kommission

beigefügt sind, um den Antrag zu rechtfertigen, den diese
letztere Ihnen heute macht? Nichts, gar nichts. Die rechtfertigenden

Aktenstücke sollen sich also vorfinden in den 3 volumi-
nözen Aktenbänden, die diesen Augenblick auf dem Bürean deS

Großen Raths deponirt sind; sie sollen ebenfalls in dem Aktenband

der GerichrSprozedur sein, die dieser Kommission mitgetheilt

wurde, und der also mithin auch den Mitgliedern dieser
Versammlung soll mitgetheilt werden. Um alle Akten zu unrcr-
juchcn, ist nothwendiger Weise eine angemessene Zeit nöthig,
um davon Kenntniß zu nehmen, und mir Bewußtsein deliberiren
und stimmen zu können. Die Kommission giebt zu, daß sie eine
bedeutende Zeit angewandt hat zu dieser Untersuchung; und
nach einem solchen Geständniß fordert sie heute, daß diese wichtige

Angelegenheit entschieden werden solle, da man weiß, daß
Samstags Morgens (den 26. dieses Monars) sie die Prozesse auf
dem Büreau des Großen Raths hat dcponiren und am 27sten
Vormittags ihren Rapport und die Ucbersetzung desselben noch
ipäler austheilen lassen. Sie wünschte also, daß der Große
Rath blindlings diese Angelegenheit beurtheile. WaS? In der
mindesten bürgerlichen Angelegenheit, wenn es sich um eine
Einsprache wegen einem Fußwege oder einer Zwischenmauer handelt,
lo leitet man auf eine lange Weise einen Prozeß ein; man
gestattet den Parteien ganze Monate, um ihren Angriff oder
Vertheidigung vorzubereiten, ihre Beweise darzulegen :c.; dann,
wenn Alles schriftlich eingeleitet ist, die Akten beider Theile pa-
ginirt, inventarisier und bei den Richtern in Zirkulation gesetzt
worden sind, so erscheint man vor dem Gericht, um zu plardi-
ren und ein Urtheil zu empfangen. Wann eine Partei nicht
zufrieden ist mit dem gegebenen Entscheide, so hat sie das Recht,
die Angelegenheit noch einmal vor einem höhern Richter diSku-
tiren zu lassen. Und dann, wenn eö sich um die schwierigsten
Fragen des öffentlichen Rechts und des Kriminalrechts handelt,
um sodann mit völliger Sachkenntniß zu stimmen, wollte man,
ohne irgend ecwaâ gesehen zu haben, daß man diSkutirc und daß
man eine unwiderrufliche Entscheidung nehme? Nein nein,



Tit., dem kann nicht also sein, sonst würden wir auf uns eine

ungeheure Verantwortlichkeit laden durch Annahme eines solchen
Systems. Wir würden die Würde und die Gerechtigkeit der
ersten Staatsbehörde kompronmtircn. ES ist um so viel
nothwendiger, die Diskussion dieser Angelegenheit auf eine spätere
Epoche zu verschieben, alS von 3 immensen Akrenbänden, welche
jetzt vor Ihren Augen sind, kein einziger ist, dessen Akten so

geordnet wären, daß sie nicht verlegt werden könnten. Sie sind
meistens ganz untereinander in einzelnen Blättern enthalten, so

daß, wenn mehrere Personen den halben Aktenband untersucht
haben, cS dann fast unmöglich ist, sich wieder darein zu finden.
Für einen einzigen dieser Aktcnbände ist eine Art Register ge-
macht worden; da aber die Blätter nicht festgemacht find, so

können sie leicht verlegt werden, und alSdann ist das Register
nichts mehr. Ich habe, ich meine seit 3v Jahren, daß ich meinen

Advokatöbcruf ausübe, einige Gewohnheit, Akten zu
untersuchen. Run denn! ich erkläre dem Großen Rathe, daß, um
eine Angelegenheit vor dem Gerichte zu diökutiren, dessen Akten
in Unordnung wären, wie eS die Akten find, von denen man
gefordert, daß man fie uns mittheile, ich s oder 6 Wochen nö-

thig hätte zur Untersuchung, um Alleö ausforschen und über die

Sache mit Sachkenntniß sprechen zu können. Seit Samstag,
daß die Akten deponirc find, habe ich keinen Augenblick verloren,

um mich ihrer Durchforschung zu widmen; allein ungeachtet

aller meiner Anstrengungen ist eö mir nicht möglich gewesen,
den Vierlheil davon zu sehen, und vorzüglich alle Noten darin
zu nehmen, die ich zu sammeln gewünscht hätte, um gewisse

wichtige Fakta zu bestimmen. Ich habe indessen darin deutlich
gesehen, daß der Regierungsstalthalter von Pruntrut, der durch
seine Korrespondenz seine Jurisdiktion auf alle Distrikte des

Jura, und sogar auf die benachbarten Kantone ausdehnte,
vielleicht mehr als 100 Briefe geschrieben hat, von denen jeder
mehr oder minder 3, 4, 6 und bisweilen 8 Seiten in Folio
hat. Ich frage Sie nun, Tit., wie würde cö möglich sein, daß

die unter Ihnen, welche die Akten dieser sehr großen Angelegenheit
nicht gesehen haben, wie, sage ich, würde es Ihnen möglich sein,
an der Diskussion Theil zu nehmen und alsdann zu stimmen
ES ist selbst im Interesse der Kommission wichtig, daß die
Debatten, welche sowohl die Regierung als den ganzen katholischen
Jura interessiren, auf eine andere Epoche verschoben werde».
Denn von zwei Sachen eine; entweder giebt der Rapport eine

unparteiische Auseinandersetzung der Fakta — und in dem Falle
wird seine Rechtfertigung vollkommen sein, — oder dieser Rapport

enthält nur das, was einer Partei günstig sein kann, und
alüdann sollte die Kommission nothwendiger Weise getadelt werden

als eine, die ihren Auftrag nicht erfüllt hat. Denn, Tit.,
Sie haben nichts Anderes verstanden dadurch, daß Sie ihr diesen

Beweis von Zutrauen geschenkt haben, als von ihrer Seite
eine getreue Erzählung zu erhalten von Allem, was aus den
Akten hervorgehen würde, welche ihr mitgetheilt werden sollten.

Auö allen diesen Betrachtungen habe ich die Ehre, dem

Großen Rathe anzutragen, die Diskussion über diese wichtige
Angelegenheit auf die Wintersitzung zu verschieben, damit die
Mitglieder dieser hohen Versammlung Zeit haben, sowohl den

Rapport der Kommission, als sämmtliche Aktenstücke, die alS
Basis zu diesem Rapporte dienen sollten, mit Muße zu
untersuchen.

Vermeille. Der Präopinant hat gefälligst die Versamm-
lung von den Rechten unterhalten, die er auf den Dank des
Landes erworben zu haben glaubt. Alles, was er gesagt hat,
wäre weit besser in einem ganz andern Munde plaeirt gewesen,
als in seinem. Jedoch ist es nicht der Augenblick, die Wahrheit

seiner Behauptungen zu bestreiken. ES handelt fich darum,
ob im Interesse der Gerechtigkeit, im Interesse der Ruhe des
Landes es wichtig sei, sofort die Diskussion der Anträge der
Kommission zu beginnen. Die Frage ist wichtig. Hüten Sie
fich, den Jura mit einigen Unruhestiftern zu sserwechseln, die
Ihnen genugsam bezeichnet sind. Sie find nicht berufen, in
dieser Angelegenheit fich als ordentlicher Gerichtshof auSzuspre-
chen, sondern um zu entscheiden, wie eine Jury. So gut Sie
das Recht gehabt haben, eine Kommission zu ernennen, so gut
haben Sie das Recht, fich an die Rapporte zu halten, die sie

Ihnen vorlegt. Man sagt Ihnen, der Große Rath habe nicht

das Recht der Amnestie, sondern das Recht der Begnadigung. Wie
Die Behörde, welche das Recht hat, die gerichtliche Verfolgung zu
gebieten, sollte nicht das Recht haben, sie fallen zu lassen? ES
gehört dem Großen Rache an, die wahren Schuldigen zu
unterscheiden von denen, die nur passive Werkzeuge waren. Die
Fakta find nicht so verworren, wie man sagen wollte; fie sind
deutlich, positiv und von einer Natur, daß vom Augenblick an
ein Entschluß gefaßt werden kann. Man hat viel geschmäht über
den unordentlichen Zustand der Akten, und man hat fich beklagt,
daß man die Instruktion nicht konsultiren konnte, die ich verfaßt

habe. ES wäre gar kommod, daß durch die offiziöse
Einmischung gewisser Mitglieder die Debatten nach dem Zwecke
geleitet werden könnten, den man erreichen will.

Ich schließe dahin, daß der Große Rath, konstituirt, wie
er ist, heute noch einen Beschluß fasse, ohne nöthig zu haben,
zu den Formen zurückzugehen, die ihm vorgeschlagen sind.

Cerf. Ich denke, Tit., Sie werden sonderbar überrascht
worden sein, den Antrag des Hrn. Präopinanten zu vernehmen,
die Gerichtsgewalt zu usurptren und sie nicht mit.den
Vorsichtsmaßregeln auszuüben, die die ordentlichen Gerichte nehmen,
um die Wahrheit zu erkennen, sondern wie die Jury'S, nicht
wie die französischen, die sich unterrichten und die Zeugen vor
dem AuSspruch hören sollen, sondern auf de» bloßen Rapport
einer Kommission hin, welche eine Unzahl von Anschuldigungen
enthält, ausgezogen aus den Briefen des Hrn. Choffat, welche
meistens nur lange unbedeutende Worrschwälle ohne Beweise
find. Er hätte besser gethan, Ihnen anzutragen, am kürzern
Halm zu ziehen.

Belrlcha rd Der Rapport, der Ihnen von Ihrer
Kommission gegeben wurde, enthält schwere Anklagen und Beschuldigungen.

Die Aktenstücke, auf welchen sie beruhen oder ihnen
wentgstenS alö Grundlage dienen sollten, sind in zwei voluminösen

Aktenbänden enthalten, die erst seit 2 Tagen zu Ihrer
Disposition gestellt worden sind. Sind Sie denn wohl
vorbereitet, sich über das Verdienst dieser Anklagen auszusprechen
und haben Sie sich überzeugen können, daß die Schlüsse Ihrer
Kommission gegründet waren? Ich denke nicht, Tit., ich habe
nur höchst flüchtig diese Aktenbände durchgehen können; indessen
habe ich mich überzeugen können, daß die Rapporte der Herren
Statthalter von Saignelcgier, Dclcmont, und Mouticr
vollkommen miteinander übereinstimmend waren über den friedlichen
Zustand des Landes und daß sie in direktem Widerspruch mit
den Rapporten des Statthalters von Pruntrut waren, und doch
sind eS die beiden letztern, welche unsere Kommission bestimmt
zu haben scheinen, die Schlüsse zu fassen, die sie von Ihnen
sanktionirt zu sehen wünscht. Ich frage nun, Tit., welchem dieser
beiden Beamten soll Glauben beigemessen werden. Den drei
crstern oder dem letztern? Ich wiederhole eS, es ist dieß eine
Frage, die zu entscheiden ich mich nicht entschließen kann. Ohne
eine fernere Untersuchung find die Beschuldigungen von Trennung
keineswegs begründet, und ich wage zu behaupten, daß, wenn
diese Idee in einige Köpfe kommen konnte, wie sie in meinen
gekommen ist, zu einer ganz andern Epoche, so hat sie und wird
sie niemals Anklang finden bei der großen Masse der Bewohner
des BtSthumS. WaS die Anklage gegen den Regierungöralh
anbelangt, so werde ich mich mit derselben nicht beschäftigen;
ohne Zweifel wird er dieselbe ohne Hülfe zurückzuweisen wissen.
Allein, Tit., man schlägt Ihnen vor, sich auSzusprechen und
man hat Ihnen nicht alle Akten vor Augen gebracht, welche
Ihnen bezeichnet worden find als von größerer Wichtigkeit.
Ich. Will reden von Akten, bezüglich auf den Abbö Beler, und
warum diese Weigerung der Vorzeigung wegen dem Geheimniß,
das die Instruktion noch bewahren soll.

Ich erkenne, wie der Hr. Präopinant, daß eS wichtig sein
kann für den Erfolg der gegen diesen Geistlichen eingeleiteten
Untersuchung, daß für den Augenblick eine zu große Publicität
dieses VerhörS nicht gestattet werde; aber ich behaupte, daß,
da diese Prozedur in ihrem gegenwärtigen Zustande der Kom
mission mitgetheilt worden ist, und daß selbst, nachdem sie davon
Kenntniß genommen hat, sie ihre Schlüsse modificirl oder erweitert

hat. ES ist von höchster Wichtigkeit, daß sie Ihnen eben-

falls mitgetheilt werde. Denn in dieser Angelegenheit spielt
die Kommission die Rolle deS Anklägers. Beamtete sind durch



sie beschuldigt und diese sollten dann daS Recht nicht haben,
Kenntnis, zu nehmen von allen Akten, auf welchen diese Anklage
beruht. Eine solche Art zu progrcdiren wäre nicht zu dulden
und wäre ungerecht. Ich bin überzeugt, daß Sie ihm Ihren
Beifall verweigern werden.

Da also eine Unzahl von Fakti's zu erläutern übrig bleibt
und da eS unmöglich ist, daß Sie sich so geradezu auösprechen
können, so stimme ich mit gutem Gewissen zum Aufschub, der
vorgeschlagen ist. Nichtsdestoweniger bin ich aber, wenn Sie
anders beschließen, den Stnrm auszuhalten bereit.

Sträub. Vor Allem aus, Tit., scheint cS mir, die Kom-
mission sei in ihren Anträgen zu weit gegangen. Ich sehe in
dem ihr ertheilten Auftrage nirgends, daß sie eine Untersuchung
gegen den Regierungsrath einleiten und Anträge über daS Re-
gierungssystem machen sollte. Wiederum habe ich gefunden, daß
ihre Schlüsse nicht ganz mit unsern NcchtSbegriffen und unserer
Verfassung übereinstimmen. Man mag sagen, was man will, so

finden wir dennoch in unserer Versassung kein Wort von Amnestie.
Der tz. so sagt bloß: „Als unübertragbar muß der Große Rath
„die nachfolgenden Gegenstände selbst behandeln und entscheiden:
,,i) 2) jede gänzliche Erlassung und
„jede gänzliche Umwandlung einer durch ein peinliches Urtheil
ausgesprochenen Strafe u. s. w." Indessen will ich nicht wci-
ter eintreten, ob wir überhaupt das Recht der Amnestie haben,
oder nicht; aber daß, da Niemand die Amnestie verlangt, und
da man auch keine vollständige geben will, der Große Rath zu
solcher Amnestie das Recht habe, das glaube ich nicht. Auch
in den RechtSschlüssen ging die Kommission nicht so, wie sie

sollte; das geht zum Theil auö dem abgelesenen Schreiben des
Hrn. StaatSanwaldeS hervor. 15 der Verfassung sagt: „Je.
„der Angeklagte ist alö schuldlos zu betrachten, so lange kein
„Urtheil die Schuld ausgesprochen hat." Bis also die Leute
dahinten durch Urtheil einer Schuld überwiesen sind, müssen
sie als Unschuldige angeschen werden; — wie können wir denn
zu ihnen sagen: ihr seid zwar unschuldig, aber ihr müßt den.
noch die Kosten bezahlen? Vielmehr, wenn sie unschuldig sind,
sollen wir freimüthig bekennen: wir haben geirrt. Auch wür-
den wir in die richterliche Kompetenz eingreifen, wenn wir
sagen wollten, wer die Kosten tragen müsse und wer nicht. Die
Verfassung sagt aber: Niemand darf seinem natürlichen Richter
entzogen werden. Nun sind wir nicht die natürlichen Richter
jener Leute. Ueberhaupt haben wir gehört, wie unvollständig
noch die Akten sind, welche dahinten geführt werden; man sagt
sogar: die Nappörte der einen Beamten lauten so, die andern
anders, so daß man also noch gar nicht wissen kann, wer recht
und wer unrecht hat. Wenn wir also gleich jetzt von vorne
herein die Einen von aller fernern Untersuchung und Vcrant-
wortlichkeit lossprechen, gegen einzelne Andere aber die Unter-
suchnng fortsetzen lassen, so kann nicht in Abrede gestellt werden,
daß möglicher Weise später auö dieser fortgesetzten Untersuchung
noch viele Schuldige, die wir jetzt nicht ahnen, an Tag kom-
men dürften. Sollten dann, während Andere gestraft werden,
diese bloß darum ohne Strafe bleiben, weil der Große Rath
schon jetzt eine Amnestie ausgesprochen? Das kann nicht die
Meinung des Großen Rathes sein. Den Regierungsrath betref-
send, so macht man ihm da sehr schwere Vorwürfe, und wenn
ich diese genehmigen müßte, so würde ich mich verpflichtet füh-
len, auf Abberufung deö Regierungsrathes anzutragen. Ein
solcher Regicrungsrarh wäre wahrhastig nicht mehr würdig, uns
vorzustehen. Wenn ich aber näher untersuche, so finde ich, daß
viele von diesen Vorwürfen auf uns selbst zurückfallen, oder
auf die Gerichte. Wir machen ja die Gesetze, wenn man doch
von Gesetzen spricht; und wenn man von der Iustizpflege spricht,
so fehlt da das Obcrgericht und nicht der RegicrungSrath; denn
es ist nicht der Fehler deö RegierungöratheS, daß das Tellgesetz
noch nicht da ist; es war zweimal da, aber Sie, Tit., wollten
cS beide Male nicht. Zudem sind viele Sachen in dem Berichte,
die nach meiner Ansicht nicht dahin gehören. Eine solche
Kommission soll sich in ihren Behauptungen und Anträgen auf Fakta
und nicht auf Muthmaßungen stützen. Wenn uns nun die
Mitglieder des Jura sagen, sie selbst haben die Sachen noch nicht
untersuchen können, und wenn sie selbst wünschen, daß zur Be-'
ruhigmig der Leute dahinten die ganze Sache noch aufgeschoben

werde, — warum sollten wir da nicht entsprechen? Wir sollen
cö aber nicht bloß um der Leute dahinten willen thun, sondern
auch um deS Negierungsrathcs willen. Noch Niemand konnte
sich vertheidigen, die Schrift ist ja erst vor zwei Tagen
ausgetheilt worden. Demnach wünsche ich recht sehr, im Sinne
der Verfassung, daß ja freilich die Sache, da sie noch so wenig
erörtert ist, und da Viele in dem Bericht beschuldigt werden,
die noch nicht wissen, daß sie beschuldigt worden und sich also
noch nicht verlheldigen konnten, — für heute zurückgeschickt werde.

Iaggi, Oberrichter. Wenn der Große Rath bei Aufstellung

der Kommission im Sinne gehabt hätte, ein Gericht
aufzustellen, um die Vorgänge im Jura alö solches zu untersuchen,
so würde ich von vorne herein meine Demission aus dieser Kom-
mission gegeben haben; denn die Verfassung sagt, cS dürfen außer
den ordentlichen keine Gerichte aufgestellt werden. Sie haben
eine Kommission niedergesetzt, welche über die Vorfälle im Jura
Bericht erstatten und das Betragen der Behörden von oben bis
unten untersuchen sollte. Sie wollten also keinen Prozeß anheben

lassen, sondern eben verhindern, daß ein solcher angehoben
werde. Wenn man anträgt, die Sache bis in den Herbst zu
verschieben, so gebe ich zu bedenken, daß eS den Leuten im Jura,
welche unter der Anklage des Hochverrathcs stehen, wichtig ist,
sobald als möglich die Entscheidung zu sehen, denn daS Schwert
der Gerechtigkeit hängt über ihnen. Daß der Große Rath nicht
kompetent sein solle, Amnestie auözusprechen, das verwundert
mich sehr; er ist doch gewiß kompetent, Gnade für Recht walren
zu lassen. Die Kommission bestand blos aus fünf Mitgliedern;
sie konnte also leicht denken, daß hier verschiedene Einreden ge-
gen ihren Rapport stattfinden würden. Aber daß man ihr von
vorne herein den Vorwurf machen würde, sie sei zu weit gegangen,

und daß man aus diesem Grunde mehr eintreten könne,
das vermag ich nicht zu begreifen. Ich glaube, cS sei jetzt gar
nicht der Moment, zu verschieben- Will man allfällig über den
einen Punkt, nämlich waS den RegicrungSrath betrifft, noch
nicht eintreten, — meinetwegen! aber in alles Andere kann man
gar füglich auf heutigen Tag eintreten. Die Männer, welche
man von der Amnestie auözunehmen vorschlägt, will man
deßhalb noch nicht vcrurtheilen, sondern man will nur den Prozeß
über sie walten lassen. Wir befinden uns hier auf dem Standpunkte

der Politik und nicht desjenigen deö Richters. Auf diesem

Standpunkte schlägt die Kommission die Maßregeln gegen
die 6 namentlich angeführten Geistlichen, für alle übrigen aber
Amnestie vor. Die HH. Kommissarien im Jura beachten ja ähnliche

Anträge. Damals fand man die Sache nicht reiflich genug
erwogen. Wenn wir jetzt auch aufschieben, so werden schwer,
lich alle Mitglieder deS Großen Rathes die Sachen so genau
untersuchen, wie der Richter eö thu» soll; einige zwar werden
es thun, aber die andern werden immer auf Treu' und Glauben

annehmen was man ihnen sagt. Wenn alle Mitglieder des
Großen Rathes eine vollständige Einsicht von den Akten nehmen
wollten, so würde der Prozeß kein Ende nehmen. Ich wünsche
also im Interesse des Jura und der bei dieser Angelegenheit
persönlich Beteiligten, daß man wenigstens die Anträge wegen

der Amnestie u. s. w. heute behandle. Auch den Antrag in
Bezug auf den Negicrnngsrath kann man sogleich behandeln;
denn eS wäre doch auf keinen Fall der Stellung der Regierung
angemessen, sich in einer besondern Schrift vor uns zu rechtfer-
tigen. Die einzelnen Mitglieder deö RcgicrungSratheS werden
heute gewiß Alles anbringen, was zur Rechtfertigung deö Re-
gierungSratheö anzubringen ist. Ich stimme zum sofortigen
Eintreten.

Romang. Nach meiner Anficht läßt sich viel für das
Eintreten und viel für das Nichteintreten sagen. ES fragt sich: ist
der heurige Antrag strenger und beschwerender, als die frühern
Anträge? oder ist er milder? Ich finde, er sei milder, indem
er die Kosten der StaatSkassa auflegen will. In so weit scheint
ein heutiges Eintreten zur Beruhigung gereichen zu können, und
in dieser Beziehung finde ich keinen Anstand. WaS die ernste
Mahnung gegen den RegicrungSrath betrifft,

so könnte ich eö nicht der
Würde der obersten Regierungsbehörde angemessen finden, ihr
einen Termin zur Verantwortung zu setzen. Ich möchte also
eintreten; man kann ja modifiziren, wo man es nöthig erachtet;
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man kann die namentlich von Seite der Mitglieder des Regie.
rungsrathcS angebrachten Gründe anhören u. s. w. Weil also
die 'Anträge milder sind alS dj,e frühern/ und weil der obersten
BeHorde immer Mittel und Weg übrig bleibt/ sich hier zu recht,
fertigen / so will ich zum Eintreten stimmen. Was dann Halb,
heit und Ganzheit sei/ das sind verschiedene/ schwankende
Begriffe. ES giebt Fälle/ wo eS hintendrein gar leicht zu sa-

gen ist/ wie man es hätte machen sollen. —

Simon/ alt-Landammann. Obschon ich ungefähr die
nämlichen Ansichten habe/ wie der Hr. Präopinant, so komme
ich auf einen andern Schluß. Vorerst aber eine Bemerkung
über eine Formsache. Der Hr. Präsident der Kommission hat
sich geäußert/ er behalte sich vor/ im Schlußberichte auf gemachte
Einwendungen u. s. w. zu antworten. Biö dahin hat man/ im
Interesse einer freien Diskussion / und damit der Große Rath
ganz frei urtheilen könne/ nur in denjenigen Fällen Schluß,
rappörte zugelassen, wo zusammenhängende/ wichtige Gesetze

behandelt wurden, und wo es nöthig war zu verhüten, daß nicht
einzelne Artikel in Widerspruch gerathen mit frühern Artikeln
oder andern Gesetzen. In Fällen, wie der vorliegende, wurde
nie ein Schlußrapport zugelassen. Darauf möchte ich die Ver.
sammlung aufmerksam machen. Hingegen sieht es dem Herrn
Präsidenten, nachdem er als Berichterstatter der Kommission
gesprochen hat, ganz frei, später als Mitglied deö Großen Raths
auch noch zu reden, ober dann darf die Diskussion noch nicht
alS geschlossen erklärt werden. — So viel hierüber. Was
diSkutiren wir heute? Unterm 8. April war uns vom Regie-
rungsrath ein DekretSennvurf vorgelegt worden in Bezug ans
eine zu ertheilende Amnestie u. s. w. ; Sie erkannten damals,
nicht einzutreten, sondern den Entwurf zur Untersuchung und
Berichterstattung an eine Spczialkommission zu weisen. Also
liegt heute in Diskussion der Dckretsenrwnrf vom 8. April; im
Gegensatz davon können dann die Ansichten und Anträge der
Kommission mit geltend gemacht werden. Nun ist angetragen
worden, man solle auch jetzt noch diese Sache verschieben und
den verschiedenen Betheiligtcn Zeit zur Verantwortung geben.
Ich dagegen müßte sagen: Nein, nicht verschieben, sondern man
soll einmal fertig machen. Mit solchen Gegenständen werden
Sie sich keine Liebe und kein Zutrauen bei Ihren Mitbürgern
erwerben, wenn Sie ob solchen die Zeit verschwenden, und die
materiellen Interessen darob vergessen werden. Deswegen werde
ich dazu stimmen, daß man zwar in die Vorschläge der Koni,
mission nicht eintrete; dann aber möchte ich den Hrn. Landammann
ersuchen, die Frage ins Mehr zu seyen, ob eS dem Großen Rath
belieben wolle, den DekretSennvurf des RegierungsrathS vom
8. April zu behandeln. Da kann man in der Diskussion ja vor-
bringen, was belieben mag, und Niemand wird um seine Meinung
verkürzt. Wenn Sie aber die Anträge der Kommission behandeln
wollen mit all' den Verstößen, von welchen sie wimmeln; so

werden Sie morgen noch nicht damit fertig.

Kafthofer. Mir für meine Person ist es ganz recht,
wenn heute nicht eingetreten wird, und wenn man die Beschwer,
den gegen den RegierungSrath demselben vorher mittheilen will.
Wenn aber mit Mehrheit der Stimmen erkannt werden sollte,
daß man nicht eintreten wolle; so erkläre ich«hicmit, daß ich
antragen werde auf Abberufung des RegierungSrathS, und
verlange, daß diese Erklärung im Protokolle verzeigt werde.

Zahler. Der Antrag, welchen man da frisch in die DiS.
knssion hineingeworfen hat, ist hier nicht am Orte. Ich für
meine Person unterstütze gänzlich die Meinung des Hrn. alt-
Landammanns Simon, nehme aber die Gründe dafür noch von
einer andern Seite her. Als letzthiy eine Kommission niedergesetzt

worden war um das Betragen der Beamteten und
Behörden zu untersuchen; so dachte ich, das betreffe nur diejenigen
Beamteten und Behörden, welche damals in den Juraangelegen-
hciccn zu thun hatten. So wenigstens sprach sich hier Herr
alt-Schulthciß von Tavcl aus. Nie aber hatte ich im Kopfe,
daß daö Betragen des RegierungSrathS in allen möglichen Fällen
und sein ganzes RcgierungSsystem der Kritik der Kommission
unterliegen solle. Wir erinnern uns Alle noch ganz genau, alS
jüngst eine Abberufung von Präfektcn stattgefunden hatte, welche.
Stimmung das überall hervorbrachte. Die eine Parihei sagte,

der Regierungsrath habe diese Abberufung nicht so schnell
gewollt; von anderer Seite brachte man einen Anzug hieher
gegen den Präsidenten des RegierungSrathS, weil er damals
Besonnenheit in üas Tribunal wollte.kommen lassen. Nun finde
ich es sehr sonderbar, daß während selbst die Kommission die
Abberufung jener Präfekten mißbilligt, sie doch zugleich sagt,
sie wäre eigentlich befugt, aus den nämlichen Gründen auf
Abberufung des Regierungsraths anzutragen. Ein Theil des
RegierungSrathS war sehr gegen diese Abberufung;

wie kann man daraus eine Anklage gegen den
ganzen RegierungSrath hernehmen, wie eS geschehen zu wollen
scheint, und die Schuld selbst auf die wälzen, welche jene
Abberufung nicht wollten? Ich weiß nicht, wie das auf den ganzen
RegierungSrath applieirt werden kann.
Ich glaube, der Große Rath sei auch Schuld daran. Es giebt
Fälle, wo Behörden und Richter fast nicht vermeiden können,
zu fehlen; das läßt uns glauben, daß nicht jedem Irrthume oder
Mißgriffe böser Wille zu Grunde liegt. Nachher sah wohl
Mancher ein, daß alles besser abgelaufen wäre, wenn man eS
Anders gemacht hätte. Ich für mich habe nicht zu den Badenerartikeln

gestimmt; ich meinte es gut. Allein Mer stimmte ich
dazu, Truppen hinzuschicken, weil ich wohl sah, daß eS nun
nöthig war. Hinterdrein ist eS immer besser zu reden als vorher,
darum möchte ich davor warnen, Tadel auszusprcchen über alle
mißglückten Maßregeln. Der Zufall regiert die Welt, und ein
Zufall ist eS, warum ich heute nicht eintreten will. Der
politische Horizont ist gegenwärtig nicht günstig, und am
allerwenigsten heute möchte ich dem RegierungSrath anbefehlen, zu
radikalen Maßregeln überzugehen. Nehmen wir.die Vorfälle in
Zürich, den Mordanschlag gegen den französischen König, die
Reise seiner Prinzen u. a. m., so sind das Umstände, welche
nicht geeignet sind uns zu einem radikalen Systeme hinüber-
chführen. Wenn wir ein solches System annehmen, so werden
wir in kurzer Zeit aus der Schweiz ein Polen und aus Bern
ein Warschau haben. Darum wollen wir froh sein, daß der
RegierungSrath nicht allemal drein springt und nicht allemal der
ganzen Welt sogleich die Spitze bietet. Abgethan muß aber
die Sache einmal sein, darum stimme ich dazu, ohne in etwas
Weiteres einzutreten, den GcsetzeSentwurf des RegierungSrathS
zu behandeln. Ich will helfen Amnestie erklären, die Kosten
nachlassen, so viel als möglich, — das kann nach und nach
wieder zur Versöhnung führen. Wenn
man auf daö Benehmen der Herren Präfekten im Jura
zurückkommen will; von denen drei abberufen, Einer aber belobt worden

«st; so habe ich eS ziemlich sonderbar gefunden, daß eS im
Berichte pag. K3 heißt, Hr. Choffat habe-einen erhaltenen Ver-
Haftbefehl deö RegierungSrathS nicht sogleich ausgeführt, son.
dern damit gewartet bis am Abende, während den abberufenen
Präfekten gerade das zur Last gelegt worden ist, daß sie die
Befehle der Negierung nicht vollzogen haben. Ihnen gab man
sogleich auf die Finger, hingegen Hr. Choffat erhält im Berichte
alles mögliche Lob. Freilich gebe ich gerne zu, daß Hr. Choffat
sehr gute Gründe gehabt haben mag; nur muß man auch den drei
Andern nicht das Gegentheil zumuthen. Ich stimme mit
Ueberzeugung wie Hr. alt-Landammann Simon.

M oschard. Wann der Rapport der Kommission, den wir
heute zu berathen haben, unö die Mittel lieferte, zu einem Ziele,
zugleich ehrenvoll für den Großen Rath und genügend für das
Land, zu gelangen, so hätte ich für daö Eintreten gestimmt;
aber wie war nicht mein Erstaunen, daß weit entfernt, Mittel
zur Versöhnung und Pacification anzutragen, der Rapport im
Gegentheil nur neue und schwere Anklagen enthält: Anklagen
gegen den RegierungSrath, Anklagen gegen den katholische»
Jura, Anklagen gegen gewisse Beamte, Anklagen gegen einige
Geistliche, in Bezug auf welche kein bekannter Beweis da ist,
und Anträge, drei andere Geistliche in Anklagezustand zu versetzen.

Wenn man auch nur ein wenig, Tit., in die Angelegenheiten
deö Jura eingeweiht ist, so wird man nicht zögern, zu erkennen,
ni'ter welchem Einfluß der Rapport gemacht, in welchem Geist
und zu welcher Absicht er dictirt wurde. Indessen ist es gut,
ihn bekannt zu machen denen, die ihn nicht kennen, und ich
werde hier das Recht gebrauchen, das mir die Eigenschaft als
GroßrachSmitglied geben wird, um die Wahrheit ganz zu sagen.



Indem ich zurückkomme zu der Quelle der traurigen Ereignisse.,

die der katholische Jura ausgestanden hat, so glauben
Sie nicht, Tit., daß die Leiter der Gewalt, die außer dem Re.
gierungSrathe angestellt sind, die sich der Badpnerartikel bemächtigt

haben um sie dem Lande aufzulegen, dieß im Interesse der
Religion oder der Katholiken gethan haben, so wenig als im
Interesse der Republik. Rein, sie wußten zu gut, daß kein Vor.
theil erwachsen würde, weder für die einen noch für die andern.
Aber die Leiter haben sich dadurch ein Mittel bereitet, ihren
politischen Ansichten zu dienen. ES war ihnen leicht, voraus zu
merken daß in dem Zustande, wie die Gemüther sich befanden,
die Annahme der Badenerartikel Unzufriedenheit unter den 8000,
welche die Petitionen unterschrieben haben, verursachen würde.
Nun, das Ercigniß hat gezeigt, wie sie auS der Nachricht der
Aufpflanzung eines Baumeö zu Pruntrut ihren Vortheil zu ziehen
wußten. Sie haben m dieser der Politik ganz fremden MeinungS.
Üußerung einen Vorwand gesehen, der ihnen die Gelegenheit dar-
bieten würde, gegen die zu wüthen, die ftetö widerstanden haben
den Forderungen des Radikalismus. Das war daö große Ver.
brechen tn ihren Augen, und es war dasjenige, das man vor
allem bestrafen'mußte. Indessen hatte der RcgierungSrath eS

ganz anders beurtheilt in seinem Briefe vom 2. März an den

Statthalter von Pruntrut, wo gesagt wird - „ was Ihr Begehren
anbelangt in Bezug auf die Wegnahme des vor der Kirche aufge.
pflanzten Baumes so haben Wir gefunden, daß die Aufpflanzung
solcher Bäume ein Gebrauch des Landes und durch kein Gesetz

verboten sei " In dem gleichen Briefe an den Statthalter war
beigefügt, Untersuchungen zu veranstalten in Bezug auf die
bedeutenden Unordnungen die bei der Pflanzung der Bäume
statt gefunden hatten. So war nach der Ansicht dcS RegierungS.
ratheS, des einzigen gesetzlichen und kompetenten Richters, die
Aufpflanzung von Bäumen, wobei keine Unruhen vorfielen, kein

Eingriff in die Gesetze. ES war keine sträfliche Handlung. Da
war seither keine militärische Intervention nöthig, um sie

umbauen zu lassen. Dieß war nothwendig die Conscquenz der Be.
fehle der Regierung. Allein cö behagte dem Statthalter Choffat
nicht, sie auszuführen. Er war weniger der Beamte der legiti-
men Behörde als der Prokonsul der Anführer des Radikalismus.
Die militärische Intervention war unter ihnen beschlossen, sie

sollte einige Tage statt finden auf ihr Anhalten. Von da war
die Abberufung der 3 Statthalter, welche treu geblieben waren
dem RegierungSralhe, -> pi-ic-ri beschlossen.

Wiederum am 3. Mai, nachdem die Bäume bereits
aufgepflanzt waren, in dem Distrikte, den ich zu verwalten die Ehre
halte, wurde ich am 5. durch die ersten Kommissarien begleitet
und unmittelbar unter ihre Befehle gestellt. Ich führte sie pünkt-
lich aus, die, von welchen sie glaubten sie schicklich geben zu können,
in Bezug auf die Umstände. So verweilte ich in Mervelier am
lv. dem Tag vor dem Einmarsch der Truppen, um über die
Unordnungen, welche stattgefunden hatten in dieser Gemeinde,
und deren Urheber entdeckt und der Gerechtigkeit überliefert
wurden, eine Untersuchung anzustellen. Ich eonstatirte gleich,
falls die vollkommene Ruhe, die in allen Gemeinden meines
Distrikts herrschte; ich schrieb eS in mehrcrn Rapporten, die ich
den Komnussarien sandte. Zu Corrcndelin verschwanden durch
Untersuchung alle die Beschuldigungen, die gegen diese Gemeinde
gerichtet wurden. Also kein Bedürfniß von bewaffneter Macht
zur Aufrechthaltung der Ordnung, die weder bedroht noch gestört
war. In diesen nämlichen Gemeinden wurde am 3., dem Tage
der Auspflanzung der Bäume die Grundsteuer gänzlich in die
Hände der Etnnehmer gebracht. Am selben Tage und an den
folgenden haben diese Bürger wie gewöhnlich den richterlichen
Citationen entsprochen. Es war also kein Gedanke an Jnsurrek-
tion oder Rebellion, Verbrechen, dessen man daö Land beschuldigt

hat und doch zur Unterdrückung dieses vorgeblichen Verbrc-
chenS hat man in den katholischen Jura Truppen einrücken lassen.
Ein Umstand, der diesen Einmarsch bezeichnete, verdient bemerkt
zu werden. Die falschen Rapporte, abgeschickt nach Bern von
der Statthalterschaft von Pruntrut aus, welche daS Land alS
im JnsurreklionSzustand schilderten, hatten ihren Effekt aus die
Truppen ausgeübt. Corrcndelin, die erste katholische Gemeinde
sollte in Waffen sein. Der Herr Oberst Zimmcrli, Kommandant
der Expedition, begleitet von den Offizieren des Stabs, und
namentlich von Hrn. Oberst Buchwalder, der hier gegenwärtig

ist, erwies mir die Ehre, in das AmthauS am Morgen des 10.
zu kommen, kurz vor dem Einmarsch der Truppen, und sagte
wir, daß, da ich einigen Einfluß ausübte auf die katholischen
Einwohner meines Distriktes, er wünschte, ich sollte den Truppen
vorgehen, um zu Corrcndelin die Proklamation, die deren
Einmarsch anzeigte, publizircn zu lassen, und die Einwohner
einzuladen, mit Ruhe sie zu erwarten und die LogiS zu bereiten. Ich
gab dem Hrn. Kommandanten die Versicherung, daß Corrende-
lin, so wie alle andern Gemeinden der Nachbarschaft völlig still
seien, daß die Truppen, ohne die Vorsicht, die er begehre, gut
aufgenommen würden, daß die Sendung, die er mir auftragen
wollte, für mich etwas Bemühendes habe, der ich alles in s Werk
gesetzt hatte, um das Unglück von meinem Lande abzuwenden.
Da indessen Hr. Oberst Buchwalder darauf bestand, so kündigte
ich ihnen an, daß ich verreisen werde, was eine halbe Grunde
darauf wirklich statt fand. Das 7. und 2. Bataillon langte nach
einander Nachmittags zu Correndeltn und zu DelSberg an, und
wurden tn die anliegenden Gemeinden vertheilt, und überall
wohl aufgenommen, ohne daS mindeste Zeichen von Aufstand
anzutreffen. Am lt. besetzten die Truppen Pruntrut, wo sie

dieselbe Aufnahme erfuhren, und am 12. langten die zweiten
Kominissarien an. Von da an Tir.. datirt sich daS Unglück,
von dem der Jura noch lange zu leiden haben wird, weil alles
tn'S Werk gesetzt worden ist, um den Parteihaß zu erregen.
Sogleich von ihrer Ankunft an stellten sich die Kommissar,cn
unter den Einfluß des Prokonsulö im Jura, sie waren in seinem
Dienste. Nur er und die Leute seiner Partei fanden Glauben
und gute Aufnahme. Da ihrer wenig waren, so hatte man sich
entschlossen, sie groß werden zu lassen und sie zu erheben und die
Leute einer andern Farbe herabzusetzen, die man als Aristokraten
qualificirte. Tit. eS handelt sich nicht um Aristokraten, eS war
die große Mehrheit des Landes, die man verstoßen wollte, sie

bildet die große Masft der Eigenthümer, geachtet durch ehren,
werthe und der Verfassung, den Gesetzen und der Regierung eben
so gut als jene ergebene Männer. Nicht in ihrem Schooße trifft
man auf Ruhestörer. Indessen wurden die Repräsentanten dieser
ehrenwerlhen Klasse zu Pruntrur wie anderswo nicht zugelassen
den Kommissären irgend eine Auskunft über die Lage des Staates
zu geben. Der Statthalter Choffar durchforschte den Jura durch
seine Emissarien, und die Akten geben Zeugniß, auf welche
Heise sie sich ihres Auftrags entledigt haben. Unter seinem Ein-
flnß und unter demjenigen seiner Umgebung haben Sie schwere
Mißbrauche der Gewalt gethan. Die Truppen waren Ihnen
anvertraut, die Ruhe zu erhalten, sie herzustellen wo sie gestört
werden konnte. Man entstellte ihre Bestimmung, man hat sie

in RcaktionStruppen verwandelt, immer unter demselben Einfluß.
Sie haben Anhänger ihrer Parthe, zu E-nquartierungSkommissa.
rrcn gemacht mit dem Befehle, die Soldaten als Garnison zu
ihren Feinden zu legen. So haben Sie einer kleinen Zahl
schmeicheln wollen, die Masse der Einwohner einschüchtern und
unterdrücken, welche keine andere Schuld hatten, als daß sie

nicht von ihrer Farbe waren. Denn die Regierung hatte Ihnen
gesagt, daß die Auspflanzung der Bäume nicht eine strafbare
Handlung sei.

ES ist abcrmal zu Pruntrut und wieder unter der Aufsicht
der nämlichen.Personen, daß sie ihren Plan von Purificirung
und Einschüchterung gefaßt und ausgeführt haben in Bezug auf
gewisse Beamte und einige Geistliche, die ihnen im Wege waren-
weil sie von ihrer Unabhängigkeit und von ihren Rechten sich
nicht lossagen wollten. Unter dem Vorwand jencö famosen
apokryph, sehen Briefes habe» sie so viel Lärm gemacht, der indessen
von keinem RechtSwerch ist, daß sie eine Anklage von Hochver-
rath erhoben haben, und daß sie denselben als Aktenstück von
überführender Beweiskra/c mit ihren Aktenbänden vereinigen.
In der schnell ausgeführten Runde, die sie vor ihrer Abreise
in dem Distrikte gemacht haben, haben sie mir die Ehre erwiesen

mir eine Audienz von/iner Viertelstunde zu gewähren. ES
war mir gleich begreiflich,'daß der Beschluß zum voraus gefaßt
worden war, mich, wie zwei meiner Kollegen abzusetzen. ES
gehörte damals zu ihrem System, so im Vorbeigehn einige
Beamte abzuschaffen, die dem Regicrungsrathc treu geblieben,
der auch in seinem Kehr der Reinigung unterworfen werden
sollte. Ich wäre .indessen ein schuldiger Beamter gewesen.
wann ich gethan hätte, was sie mir vorgehalten hahen, daß



ich es nicht gethan habe. Diese Vorwürfe/ oder vielmehr diese
Vorwände/ waren so wenig Beifalls würdig, daß sie nicht
angenommen werden konnten als Motive in meiner Abberufung
durch die XVI. Ich hätte nach ihrer Anficht einige Gemeinds-
Vorsteher absetzen sollen, während, da sie von ihren Gemeinden
ernannt worden waren, ich keine gesetzliche Compctenz hatte,
sie abzusetzen. Ich Härte nach ihrer Ansicht auf dem Wege der
Untersuchung erkennen sollen, was die Pfarrer auf der Kanzel
predigen.

Ich hätte die Aussendung der Petitionen vom letzten Fe.
bruar hindern sollen, während das Recht der Petitionen durch
die Verfassung geheiligt ist. Endlich der strengste Borwurf ist
der, daß ich bei'meuier Ankunft von Bern in meinen Distrikt,
die Bäume, die während meiner Abwesenheit aufgepflanzt wor-
den waren, nicht habe verschwinden machen. Aber wie hätte
ich mit sechs Landjägern, über die ich verfügen konnte, das
machen können, was Sie für gut achteten nur mit 6 Bataillonen
ausführen zu können.

Auf diese Beschwerden gestützt haben sie in ihrem Nap.
porte auf meine Abberufung angetragen. Aber der RegierungS-
rath welcher, den Beweis durch die Rapporte, die ich ihm
zugesandt habe sowie den Kommissaricn, daß ich meine Pflicht
gethan hatte, war einer entgegengesetzten Ansicht. Er behielt
die Statthalter in ihren Funktionen. Alödann riefen sie zur
Unterstützung die XVI. an, deren Stimmen zu ihrer Disposition

waren, alsdann sprachen sie die Abberufung der drei
Statthalter ans, ohne daß sie gehört worden waren und ohne
Vertheidigung. Und noch befanden sie sich in Verlegenheit,
diese Verfällung zu moriviren. Glücklicherweise kam man ihnen
zu Hülfe und fand ein Motiv, das man annahm. Wir hatten
nämlich ihr Zutrauen verloren. Meine Abberufung ist ein voll-
cndetes Faktum. Ich unterziehe mich ihm. Durch diese

Auseinandersetzung haben Sie sich, Tit., versichern können, in wcl-
chem Geiste und mittelst welcher Mittel die Rapporte der Kom.
missärs über die Ereignisse im Jura verfaßt worden sind. Da
der Große Rath wünschte, daß diese Angelegenheiten mit mehr
Sorgfalt untersucht würden, beauftragte er damit eine Spezial-
kommission, präsidtrt von Hrn. Kasthofer. Der KommissionS-
rapport ist Ihnen gestern abgeliefert worden und hcure, Tit.,
sind Sie berufen, einen Beschluß über die Schlüsse des Nap.
portS zu fassen. Indem man alle disponible Zeit benutzte, haben
wir den Rapport untersucht mit bestmöglichster Vergicichung
mit den voluminösen Aktenbänden, du ihn begleiten und die ihn
hätten unterstützen sollen. Wie war aber nicht unsere Ueber,
raschung, daß dieser Rapport, den ich in den Händen habe,
derjenige des Hrn. Choffat ist und daß er mcistentheilS aus
einfachen Anführungen besteht, von Hörensagen, von Erwähnung
von Gesprächen w- tc. ausgezogen aus der Korrespondenz des

Statthalters von Pruntrut. Und auf eine so ungestalte
Darstellung hin, ohne daß Sie Akten vcrifizirt haben, wollte man
Sie einladen zu der gründlichen Diskussion dincS Gegenstandes
von so hoher Wichtigkeit. Nein, Ttt nein, Sie werden es

nicht thun. Es sind übrigens noch andere Motive da, welche
Sie bestimmen werden, die Untersuchung dieser Angelegenheit
auf eine andere Zeit z« verschieben.

ES ist der Antrag einer Amnestie, von welcher sechs Geistliche

ausgeschlossen sei» sollen, in Bezug auf welche gerichtliche
Untersuchungen angesungen sind. Wenn die kompetenten Ge-
richcsbehörden auf d:e Voruntersuchungen hin den Anklagezustand
aussprechen- so werden die Civilgerichte den Prozeß behandeln
und darüber absprechen. Aber hüten Sie sich wohl, den Rath
der Präopinanten zu befolgen, welche Ihnen die Stellung eines
GeschwornengerichtS einräumen und von Ihnen verlangen wollen,
daß Sie zutrauenSvoll und ohne Untersuchung die cxcepl'vnellen
Ancrage der Speziattommisswn annehmen sollen, und zwar ohne
die Vertheidigung der Angeklagten angehört zu haben.

Daraus erfolgt, daß, da'keine Schuldigen da sind, da eS

keine Vcrurthcilten giebt, von einer Amnestie der Fall nicht sein
kann. Wir weisen sie also aus allen unsern Kräften zurück.
Das Land will nichts davon, lassen Sie der Gerechtigkeit freien
Lauf. Wenn sparer Verurtheilic es giebt, so wird der Große
Rath von seinem Recht der Gnade Gebrauch machen können.

Endlich, Tit., komme ich zum letzten und wichtigsten Antrag
der Spezlalkommiffion über die Ereignisse im Jura Er ist

deutlich angezeigt an der 88sten Seite deS Rapports, daß die
nämlichen Motive der Absetzung der Statthalter applieirt werden
sollten auf mehrere Mitglieder des Regicrungsraths, weil sie
nicht einen genugsam.radikalen Weg befolgen. Wenn die
Kommission sich beschränkt in diesem Augenblicke, dem Großen Rath
zu empfehlen, an den RegierungSrarh oder an seine nicht
radikalen Mitglieder eine strenge Censur in Bezug auf seine halben
Maßregeln zu senden und beiläufig, er solle sich auf eine mehr
radikale Weise zeigen. ES ist nun unter dem wenig parle,
mentarischcn und unziemlichen Vorbehalt des Präsidenten der-
selben, daß wenn dieser Antrag vom Großen Rath nicht
angenommen würde, würde Hr. Kasthofer von sich aus den Antrag
machen, den Regierungsrath in Masse abzuberufen. — Also,
Tit., habe ich die Ehre gehabt die bittern Früchte erkennen zu
lassen, die der Radikalismus in den Jura gebracht hat. Allein
eS ist nicht genug auf lange Zeit die Ruhe und das Glück dieser
Gegend gestört zu haben, man will noch Ihrem Regierungsrath,
den ich ehre, dasselbe Joch auflegen, das man uns aufgelegt
hat, das des Radikalismus. Und Sie haben gesehen, wie sich
die Anführer dessen bedienen, um die Völkerschaften zu unter-
drücken. Nein, Tit., nein, Sie werden dieß nicht thun, Sie
werden Ihre Unabhängigkeit bewahren, Sie werden mit Energie
diejenige deS Landes aufrecht erhalten und Sie werden
zuvorzukommen wissen der Anarchie und dem Bürgerkriege, welches
das wahre Resultat deS Verwirrungssystem unserer Gegner sein
würde. AlS einfacher Bürger, aber als unabhängiger und freier
Bürger werde ich alle Mittel anwenden, Ihre großmüthigen
Anstrengungen zu unterstützen.

Ich stimme zur Verschiebung der Angelegenheiten deS Jura.

Müller, NegterungSftatthalter. Da ich auch die Ehre
hatte Kommissär im Jura zu sein, so bin ich im Falle, eben-

falls einige Bemerkungen über den quästtonirlichen Gegenstand
beizubringen. Was mir gerade im Anfange des VortragcS des

Hrn. Präopinanten vorzüglich aufgefallen, ist die Behauptung,
daß gar keine Aufregung gewesen sei im Jura. Wir sahen die
Sache so an: Wenn unmittelbar nach einer Beschlußnahme der
höchsten Landesbehörde die ganze katholische Bevölkerung zum
Trotze sich damit beschäftigt, Bäume aufzustellen mir allerhand
nicht immer unschuldigen Inschriften; so kann man nicht wohl
behaupten, daß keine Aufregung da sei. Auf dem Lande selbst

habe ich allerdings keine große Aufregung gesehen, aber doch,
daß das Gesetz nicht mit derjenigen Achtung befolgt wurde, wie
eS im geordneten, ruhigen Zustande üblich und Pflicht ist.
Namentlich daraus mußte man auf Aufregung und Mißachtung
des Gesetzes schließen, daß, als wir die Städte Delsberg und

Pruntrut aufforderten, die Bäume innerhalb 24 Stunden weg
zu thun, dieses abgeschlagen wurde, obgleich wir uns, gehörig
als Abgeordnete der Regierung ausgewiesen hatten. Also war
unbestreitbar Aufregung da und Mißkennung und Nichtbefolgung
obrigkeitlicher Gesetze. Ob denn die Regierung zu den ergriffenen

Maßregeln befugt gewesen sei oder nicht, das gebe ich

Ihnen zu bedenken. Ob eö gerade in derjenigen Ausdehnung
nöthig gewesen einzuschreiten, wie es geschah, das will ich ge-
rade nicht sagen. Aber ob es andrerseits nicht möglich gewesen

wäre, das Aufpflanzen von Bäumen zu verhindern, darüber
möchte vielleicht der Hr. Präopmant die beste Auskunft geben

können. ES ist freilich möglich, daß er damals noch gerade

hier in Bern war; aber ob bei seiner Zurückkunft wenigstens,
und da der Bezirk Münster seiner Mehrzahl nach aus
Protestanten besteht, eS nicht möglich gewesen wäre, die Bäume wieder
wegschaffen zu lassen, das weiß ich doch nicht. So viel mir
bekannt, ist nichtö geschehen zu diesem Zwecke. Eben so geschah

auch nichts zu DelSberg, das hat seine Richtigkeit, waS in den

Frcibergen vorgegangen, weiß ich nicht, wir waren nicht dort.

So viel glaubte ich in Erwiderung des Vertrages des Hrn.
Präopinanten bemerken zu sollen, damit diese hohe Versammlung
nicht im Zweifel sei darüber, ob im Bisthume etwas OrdnungS-
und Ges-nwidrigcS gegangen sei. — WaS nun die Sache selbst

betrifft, so liegen da verschiedene Anträge in Bezug auf den

Rapport vor. Die Einen möchten verschieben. Andere sofort

eintreten, noch Andere möchten die Anklage gegen den Regie-

rungSrath vom klebrigen trennen- Ich könnte diesem letzten

Vorschlage beipflichten. Vor allem aus aber finde ich, die Kom-
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mission sei nicht befugt gewesen/ einen solchen Antrag in
Betreff des RcgicrungSrathS zu stellen. Wenn man die eigenen
Worte der Kommission lieSt/ so stndet sich/ daß sie keinen andern

Auftrag hatte/ als .mach Untersuchung der sämmtlichen diese

Angelegenheit betreffenden Akten sowohl über die gcsammten
auf jenen Gegenstand bezüglichen Ereignisse/ als auch über daS

hierauf sich beziehende Benehmen der sämmtlichen Behörden und
Beamten mit Inbegriff der abgeordneten Kommissarien/ Bericht
zu erstatten." Nun ist aber die Kommission viel weiter gegangen.
Nachdem sie den ihr auferlegten Bericht erstattet und mehrere
wesentliche Umstände desselben ziemlich leicht behandelt hat/ geht
sie zu Schlüssen und Anträgen über/ die nicht mehr in ihrem
Auftrage lagen. Sondern nachdem die hohe Behörde den Rapport

angehört gehabt hätte/ würde cS sich haben zeigen müssen/
ob man hierorts den Regierungsrath so schuldig finde/ alö er
von der Kommission dargestellt wird. Dann würde sich auch

gezeigt haben, ob der RegicrungSrath diese Beschuldigungen
wolle auf sich sitzen lasse»/ öder ob er sich zu rechtfertigen ge-
denke. Ich stelle mir vor/ der RegicrungSrath würde sich leicht
haben vertheidigen können. Mein Antrag geht demnach dahin,
daß man auf heutigen Tag über den Antrag der Kommission
gegen den RegicrungSrath/ als außer ihrem Bereiche gelegen,,

zur Tagesordnung schreite, im Uebrigen stimme ich wie Herr
alt-Landammann Simon.

Michel. Ein verehrtes Mitglied hat gesagt, es sei nicht
deS Volkes Wille, daß unsere Zeit hier mit unnützen Diskussionen

vergeudet werde. Gerade jetzt wäre dieses anzuwenden.
ES Handell sich diesen Augenblick um daS Eintreten in den Be-
richt einer von dieser Versammlung zu diesem Zwecke eigens
niedergesetzten Kommission. Seiner Zeit war nämlich hier ein
DekretScutwurf des RegierungSrathS vorgelegt worden. der
beliebte aber nicht, und man stellte daher jene Specialkommission
auf. Jetzt ist nach meinen Ansichten die einzige Frage die-
will man den Rapport dieser Kommission anhören oder nicht
ES wäre aber doch ein wahres Calenderstücklein, nach geschehener
Niedersctzung einer Kommission dann zu sagen : wir wollen ihren
Bericht nicht anhören! Ich nehme es nicht für wahr an, aber
ich will eS für jetzt zugeben, daß die Kommission zu weit
gegangen sei. Aber das wird sich eben erst beim Eintreten ergeben.
Ich möchte daher unbedingt eintreten. Ich erlaube mir nur, -
eine einzige Rüge zu machen. Nämlich waö die Abberufung
der drei Herren Präfekten im Jura betrifft, scheint man zu
glauben, sie seien ohne Verhör abberufen worden. Ich hatte
auch die Ehre dabei zu sei», und ich ging da auf den Bericht
der Herren Kommissarien, welche man in den Jura geschickt

hatte; diese legten damals einen vollständigen Bericht ab.
Gestützt hierauf habe auch ich zur Abberufung dieser Beamten
gestimmt. Die Herren Kommissarien sind vielleicht im Falle,
darüber nähere Auskunft zu geben. — Da cS.stch für heute
nur darum handelt, den Rapport der Kommission anzuhören,
so stimme ich, daß man alsogleich eintrete.

Moreau. Die Debatten, welche die Vorfrage erhoben hat,
offenbaren die ganze Wichtigkeit der Fragen, welche aus dem

Ihrer Gutheißung und Diskussion vorgelegten Rapporte
entspringen. Diese Fragen sind wirklich sehr wichtig, und sie sind
die höchsten des öffentlichen RechtS, wie eS auch die Kommission
eingestanden hat in dem Eingang des zweiten Theils ihres
Rapports; sie hätte beifügen können/ daß sie auch zum Kriminalrecht
gehören. Um sie zu entscheiden, sollte denn der Große Rath
einen doppelten Charakter annehmen, den von politischer
Versammlung und den deS ObergerichtShofcS? Diese Fragen sind
in den 6 Hauptanträgen der Kommission enthalten, welche vielfach

sind und sich so in eine noch größere Anzahl abtheilen las?
sen. Unter den wichtigsten sind: k) die Anklage von AufstandS-
versuch, von Insurrektion gegen die Bevölkerung deS katholischen
Jura und die Amnestie im Vorbehalt, in Bezug auf welche die
Kommission vorschlägt, sie diesem KantonStheil zu gewähren;
2) die Anklage gegen den NegierungSrath, den ersten StaatS-
körper nach Ihnen, welchen Ihnen die Kommission als einen
solchen bezeichnet, der seine Pflichten in dem Verfahren als
Regierung in den Angelegenheiten deS Jura verletzt hat; 3) der
Antrag in Kriminaluntersuchung zu setzen und den Gerichten
drei Geistliche zu übergeben, welche die Kommission bezeichnet,

und die mithin in der bereits gegen die Herren Cuttat, Spahr
und Bêlct gerichteten Untersuchung inbegriffen wären. — Beim
Lesen dieser Fragen im Rapport der Kommission wird Jeder
von Ihnen durchdrungen worden sein von deren Wichtigkeit und
den Schwierigkeiten ihrer Lösung. Jeder wird sich auch gefragt
haben, ob der Rapport ihm die nöthigen Elemente darbiete, um
ihn zur Ueberzeugung zu bringen, sowie einen sichern Führer,
um sich auf diesem so schwierigen Wege zu leiten. Denn bloß
unter dieser Bedingung kann eine politische Versammlung und
ein ObergerichtShof dcliberiren und statuiren. Die Antwort wird
gewiß negativ gewesen sein, und alSdann wird die Untersuchung
der Prozeduren, welche die Aktenstücke enthalten, die für die
Redaktion des Rapportes gedient haben, nochwendig geworden
sein. Ich wenigstens muß erklären, daß daS aufmerksame und
ernste Lesen dieses Dokuments mich das Bedürfniß hat fühlen
lassen, zu den Akten zurückzugehen, die ihm zur Basis dienen.
Allein ich muß auch erklären, daß, obgleich ich alle Zeit, die
nicht» für die Sitzungen deS Großen Rathes bestimmt war, auf-
gewendet habe, um sie zu studircn, ich doch nur eine unvollkom-
iiiene Kenntniß von dem Stand der Fragen, welche aufzulösen
sind, erlangt habe. Denn, Tit., die drei so umfangreichen Pro-
zedurcnbäude, welche jetzt auf Ihrem Büreau deponirt sind, sind
erst am 2Zsten zur Disposition des Großen Rathes gestellt wor-
den, und erst am 27sten wurde uns der Rapport selbst auSge-
theilt. Und 36 Stunden höchstens nach dieser letzten Mittheilung

kommt man, von Ihnen Urtheilssprüche zu verlangen.
Nein, -Tit., Sie werden dieser Ungeduld Nicht nachgeben, Sie
werden in'S Klare kommen wollen. — Handelt cS sich nicht in
der That, über die wichtigste Anklage gegen die Bevölkerung des
katholischen Jura zu beschließen Ich bin überzeugt, daß sie

sich deS Versuchs von Insurrektion nicht schuldig gemacht hat,
dessen man sie. zu beschuldigen wagt, und die zum Zweck die
Trennung vom Kantone gehabt hätte. Dieses Projekt kann in
einer frühern Epoche existirt haben; ich halte damals nicht die
Ehre, in dieser Versammlung zu sitzen, und ich kann mich also
nur auf die Erinnerungen der Mitglieder beziehen, welche den
Debatten beigewohnt haben, welche diese Angelegenheit zur Zeit
aufgeworfen hat; allein was ich erklären kann, waö in meiner
Ueberzeugung ist, ist daS, daß im Jahr 1836 ein solches Projekt

nicht existirt hat. Kein Versuch sogar hat den Gedanken
daran gegeben. Wessen beschuldigt man denn den Jura? Etwa
wegen der Auspflanzung der Bäume? Und diese Aufpflanzung
allein giebt in den Augen der Kommission einen genügenden Be-
weis cineS Komplotts dieser Natur; oder sollen und können noch
einige andere Umstände beigefügt werden, so daß dieser Idee
von Aufstand einiger Schein von Wirklichkeit gegeben werde»
kann? In Wahrheit, vergeblich suche ich in dem Rapporte die
nöthigen Elemente, um mich zu überzeugen, — ich finde sie

darin nicht. Die Baumpflanzung ist ein Akt, der angesehen
worden ist, wie er angesehen werden sollte vom NegierungSrath
im Briefe vom s. März an den NegierungSstanhalter von Prun-
Mit; cS ist ein LandcSgcbrauch, sagte er, und kein Gesetz
verbietet, eS zu thun. Ich sage, daß der RegicrungSrath, wie cS

sein sollte, den wahren Sinn dieser Akten gewürdigt hat. Denn
in dem Distrikte, den ich damals zu verwalten die Ehre hatte,
wurden auch Bäume gepflanzt; allein was war der Zweck da-
von? ES war der einer rein religiösen Handlung, wie sie der
NegierungSrath noch in der Proklamation vom 8. März ange-
sehen hat. Der Zweck war, den Petitionen eine neue Bestätigung

zu geben, die mit so zahlreichen Unterschriften bedeckt

waren und die gegen die Badenerartikcl vorgelegt wurden, welche
so bitter und ungerecht am 20. Februar kriftsirc und endlich ab-
gewiesen wurden. Der Zweck dieser Pflanzung war kein andc-
rcr; und was er beweist, ist einerseits die Abwesenheit jeglicher
Art von Verwirrung und Unordnung, da wo die Sache statt-
fand, und andererseits die Beweise von Ergebung der Bevölke.
rung an die neue Ordnung der Dinge, an die Verfassung und
die Regierung. Die Verbalprozcsse, welche den Beweis der wah-
ren Gesinnungen der Bevölkerung enthalten, sind den wöchent-
lichen Rapporten beigefügt worden, die ich dem NegierungSrath
zusenden werde. Diese äußerlichen Handlungen bieten mir also
keinen Beweis von Komplott dar.

(Fortsetzung folgt.)
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Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Sommersitzmlg / 1856.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der 6. Sitzung. Mittwoch den 29. Juni isZ6.)

(Ueber die neuesten Vorfälle im katholischen Jura.)
Moreau. (Fortsetzung.) Werde ich diesen Beweis vielleicht in

der Truppensendung/ in den außerordentlichen Maßregeln, welche
der Besetzung dieses Landes folgten, finden? Nein, Tit., diese

militärische Besetzung, diese Maßregeln find eine Wirkung, nicht
eine Ursache. Und diese da, wenn ich fie finden soll irgendwo,
kann nirgends sein, als in den Prozeduren; man muß fie also

studiren. Wir sollen Alle es thun, um zu vollkommener Kenntniß

der Fakta und der Umstände zu kommen, welche so

außerordentliche Resultate herbeigeführt haben. DaS Licht muß überall
durchdringen. Wenn eS Schuldige giebt, so bin ich der Erste,
ihre Verfolgung und Bestrafung zu begehren, jedoch auf gesetzliche

Weise und nicht durch Mittel, welche weder die Verfassung,
noch die Gesetze erlauben. Auch stoße ich die Amnestie aus allen
Kräften zurück. Die Amnestie setzt einen Fehler voraus, ein

Vergehen oder ein Verbrechen; und bis daß mir bewiesen wird,
daß es deren gab, will ich keine Amnestie für mein Land. Die
Anklage von Psiichtvcrgessenheit gegen den RegierungSrath ist

nicht minder wichtig, alS die gegen den katholischen Jura. Die
ausübende Gewalt hat in allen ihren letzten Verhältnissen, wie
immer, ihre Pflichten erfüllt, so wie die Verfassung fie ihr
vorgeschrieben hat, fie ist nicht davon abgegangen. Und nur auf
diese Anzeigen des Rapports hin begehrt man, indem man ihr
ihr Zutrauen entzieht, den Tadel über ihr Betragen auSzuspre-

chen und ihr noch obendrein zu befehlen, das Regierungssystem
zu ändern, das fie bis auf diesen Tag adoplirt hat. Nein, Tit.,
Sie werden es nicht thun; vor Allem müssen Sie die Akten
studiren und vor Allem muß der RegierungSrath selbst in setner

Vertheidigung angehört werden, wenn er eine zu geben glaubt.
Einer der vcrehrlichen Präopinanten sagte: eS ist wahr, man
könnte die Anträge in Bezug auf den RegierungSrath trennen
und die Diökusfion verschieben biö nach der Mittheilung, die

ihm davon gemacht würde. Ich theile diese Meinung nicht.
ES ist in der That eine enge Verbindung zwischen die,en zwei
Anträgen, die ich so eben untersucht habe, da vorzüglich in
Bemg auf sein Betragen in den Angelegenheiten des Jura der

RegierungSrath angeklagt ist. Man kann sie also nicht trennen,
man muß fie zu gleicher Zeit beHandel». Ich könnte hier sprechen

von der Abberufung der 3 Statthalter des katholischen

Jura, aber ein persönliches Gefühl, das Sie würdigen werden,
gebietet mir, Tit., mich dessen zu enthalten und mich zu

beschränken, zu sagen, daß ich die Motive nicht annehmen kann,
welche diese Maßregel verursacht haben. Mein Antrag, die 3

Geistlichen den Gerichten zu übergeben, ist den Grundjätzen
entgegen, die durch die Verfassung konsakrirt find. Diese hat Ihre
Kompetenz bestimmt, fie hat Ihnen weder die ausübende, noch die

Gerichtögewalt gegeben. Der Regierung allein gehört daS Recht,

gerichtliche Untersuchungen anzuheben, und den Tribunalen
allein, dieselben zu vervollständigen und zu statniren. Und wenn
dieser Antrag noch unterstützt wäre durch einige Dokumente und

durch einige Beweise, die Ihnen gezeigt worden wären, und

deren Genauigkeit Sie hätten verifiziren können, so würde er
minder außerordentlich erscheinen. Aber dem ist nicht also. Die-
ses Begehren beruht auf Indikationen von Thatsachen, auSge-
zogen aus den VoruntersuchungLverhören mit den HH. Cuttar,
Spahr und Belel. Wo aber ist diese Voruntersuchung? Sie
wurde einen Moment am 25stcn auf dem Büreau des Großen
Rathes deponirt, allein fie verschwand sogleich; nachher und
seither wurde fie vergeblich rcklamirt. Sie war nicht auf der
Kanzlei. Ei, waö, Tit., diese Prozedur war der Kommission
mitgetheilt worden, welche die Funktionen eines öffentlichen An-
klägerS erfüllt hat, und fie sollte den Richtern verweigert werden,

welche in Erfüllung ihrer Pflicht alS Anklagekammcr über
drei Personen urtheilen soll ohne Aktenstücke, ohne Beweise,
einzig sich berufend auf die Meinung des Anklägers? Hüten
Sie sich, diesen Weg zu befolgen, er ist verderblich im Lande,
und selbst auswärts würde tiefer ungewöhnliche Beschluß mehr
alS Erstaunen verursachen.

Einer der vcrehrlichen Präopinanten sagte zur Rechtfertigung
der Nichtmittheilung der Voruntersuchung, anders handeln

hieße, einem der Angeklagten, der noch im Gefängniß fitzt, die
Mittel au die Hand geben, die Anklagen, welche auf ihm liegen,
bekannt zu machen ; und da übrigens die Kommission mit dem.Zutrauen
des Großen Rathes begabt war, so sollte sich dieser an,fie hatten.

Ich nehme dieses Räsonnement nicht an. Die Angeklagten,

wer sie auch seien, können nicht beurtheilt werden, ohne
in ihren Rechtfertigungsmitteln augehört worden zu sein; und
um ihre Vertheidigung zu bewerkstelligen, werden ihnen die
Aktenstücke der ganzen Prozedur mitgetheilt. Herr Belct wird also
die Wohlthaten des Gesetzes benutzen, und alSdann wird er
Kenntniß habe» von dem ganzen Verhör. Warum ist übrigens
in dieser Meinung selbst die Mittheilung der Kommission
gemacht worden? Sie ist den bestimmtesten Gesetzen entgegen und
darum billige ich cö nicht. Diese Voruntersuchung konnte wirklich

mitgetheilt werden als Kriminalprozedur nur der Justizsektion,

welche zu beschließen hatte, ob eS statthaben sollte mit
einem SpezialVerhör, oder nicht. Sie allein hatte das Recht,
davon Kenntniß zu nehmen; allein dieses Recht gehörte der
Kommission nicht, die eS dennoch in weitem Sinne gebraucht hat.
Die Kommission war weiter gegangen; denn sie hat in diesem
Verhör neuen Stoff geschöpft, um ihre Meinung zu bilden.
Wenn man also sich nicht gefürchtet hat, der Kommission diese
Mittheilung zu machen, so soll man nicht mehr anstehen, sie
dem Großen Rathe zu machen. Ich will mehr sagen, eS ist jetzt
eine Pflicht. Von einer andern Seite giebt der Große Rath
durch Ernennung von Kommissionen gewiß das Recht der
Untersuchung nicht auf. Die Verfassung verbietet eS ihm und
zahlreiche Präzedentieii beweisen eS. Wenn man ein anderes Prinzip

annähme, so hieße daS den Kommissionen die Gewalt dev

Großen Rathes ertheilen, eine Gewalt, die er nicht abgeben
kann. So würde er sich unter die Kommissionen stellen? Das
hieße zuletzt sein Recht unfein bloßes Protokolliren beschränken.
Die Entwickelungen, die ich so eben die Ehre hatte, Ihnen
darzulegen, über diese drei Fragen, die auS dem Rapporte der
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Kommission entspringen, passen eben so auf alle andere, und

rechtfertigen die Nothwendigkeit der Verschiebung, welche vor-
geschlagen worden ist.

Und hier bitte ich den Großen Rath, sich nicht zu irren
en den Motiven, welche mich bestimmen, diese Verschiebung zu

unterstützen. ES war gewiß nicht in der Absicht, diese

Angelegenheit zu unterdrücken, wie man ganz gegen den Antrag selbst

es merken ließ; denn mein Land hat das dringendste Interesse,
die schwere und ungegründete Anklage zurückzuweisen, die man

gegen cS einzuleiten sich nicht gescheut hat. Niemand mehr, als
ich, wünscht, der peinlichen und gesetzwidrigen Lage ein Ende

zu machen, in welcher mein Land sich befindet; allein ich will,
daß dies übrigens geschehe mit Befolgung der parlamentarischen
Formen der Gerechtigkeit und der Vernunft, und nicht durch
ein augenblickliches Urtheil, ertheilt ohne die Prozeßakten und

ohnè Kenntniß der Dinge.
Also stunme ich für die Verschiebung und um die reine

Wahrheit dessen, was ich sage, zu beweisen, will ich den

möglichst kurzen Termin begehren.

Bornegue. (Die dumpfe Stimme dcS Redners und der

beständige Lärm, der um ihn herrscht, hinderten seine Worre
bis zum Tische der Stenographen zu gelangen. AllcS, was wir
fassen konnten, ist daS, daß der Redner sein Betragen während
den Angelegenheiten des Jura rechtfertigt und daß er zur
Verschiebung stimmt.)

May. Man hat sich heute sehr viel eingelassen auf gesche.

yene Abberufung von Beamten, Absendung von Truppen u. dgl.
mehr. Alles, was dergleichen Maßnahmen betrifft, soll man
alS der Geschichte anheimgefallen ansehen und denken, eS sei

von kompetenter Behörde ausgegangen. Ob dabei wohl oder

übel verfahren worden, daS so hinteudrein untersuchen zu wollen,

scheint mir nicht mehr am Orte, da man daS Geschehene

doch nicht ungeschehen machen kann. Der Standpunkt, auf dem

wir uns befinden, ist, daß, nachdem vorläufige Akten in Folge
der Berichte der HH. Kommissarien über jene Vorfälle eingelangt

waren, man nöthig gefunden hat, diese Akten genauer zu

untersuchen, wofür eine Kommission niedergesetzt wurde. Ich
erwartete nun billig, diese Kommission werde einen aktenmäßigen

Bericht machen, sie werde vor Allem auS diese Akten ge-
hörig ordnen und mit den nöthigen Inventarien versehen lassen,

wie dieß in solchen Fällen gebräuchlich ist, und dann werde sie

in ihrem Berichte in allen wesentlichen Sachen auf diese Akten
hinweisen. Ich muß offenherzig bekennen, daß ich daher nicht
wenig verwundert war, als nach Verlauf so vieler Wochen der

ganze Aktenstoß auf die Kanzlei zurückkam, und ein einziger
Band davon mit einem Inventar versehen, alles Ucbrige aber
«n größter Unordnung war, und ohne alle Anzeige deö Inhaltes,

ohne Kontrolle, Register;c. w. :c. Noch eine andere Sache
rücksichtlich dieser Akten betrifft diejenigen Akten, welche nicht
sowohl im Ganzen die Angelegenheiten des Jura anlangen, als
vielmehr auf die Untersuchungen gegen einzelne, in diesen Dingen

direkt angeschuldigte Personen Bezug haben. Wenn ich mir
nicht einen ganz undeutlichen und unrichtigen Begriff mache von
der Behandlung solcher Angelegenheiten, so hätten diese letztern
Akten, alS ganz ausschließlich den gerichtlichen Behörden
anheim fallend, vor Allem aus diesen zukommen sollen. Sie hätten

also alS'Voruntersuchungsakten der Iustizsektion übergeben
werden sollen um zu wissen, ob eine Hauptuntcrsuchung
stattfinden ob der eine oder andere Angeschuldigte ccliomlitei-
vorgeladen, ob namentlich Bclct im Verhaft bleiben solle u. s. w-
Anstalt dessen wurden auch diese Akten der Kommission
zugeschickt, und namentlich auS diesen hat die Kommission ihre Data
geschöpft, so daß sie sich durch dieselben veranlaßt fand, einen
Tbeil ihres bereits unter der Presse befindlichen Berichtes wieder

umdrucken zu lassen. Die Folge davon war, daß seit
Anfangs April, wo eine sogenannte Voruntersuchung stattgefunden
dar, bis jetzt noch nicht entschieden ist ob eine Haupttinrersu-
chung stattfinden soll. Eine andere Folge jenes Verfahrens ist,
daß eine Reklamation der nächsten Anverwandten dcS Gefangenen

- welche entweder gänzliche Entlassung oder Milderung dcS

V rhafieS begehrten, bis auf die jetzige Stunde nicht
berücksichtigt worden ist und nicht berücksichtigt werden konnte. Ich
bitte zu bedenken, was das ist wenn einerseits die Verfassung

sagt, Niemand sei schuldig, bis er der Schuld überwiesen worden;

andererseits die Gesetze den bestimmten Weg für solche

Fälle vorzeichnen, dann aber durch dergleichen Sachen die
Untersuchung in threm gesetzmäßigen Fortschreiten aufgehalten wird.
Ich wiederhole: ich hange an den Formen, besonders und ganz
vorzüglich an den gerichtlichen Formen. Wenn man von diesen
abweicht, so ist keine Freiheit. Noch eine andere Frage: Der
ganze Aktenstoß, aus welchem die Kommission hauptsächlich
ihren Bericht gemacht hat, wurde nicht zu den übrigen Akten
gelegt. Ich hatte wiederholt denselben nachgefragt, und der
RegierungSrath hatte befohlen, daß diese Akten endlich der Ju-
ftizseklion zukommen sollten. DaS geschah, aber erst, nachdem
die andern Akten bereits hier auf den Kanzleitisch niedergelegt
worden. Daraus entsteht nun der Uebelstand, daß ein großer
Theil dieser Akten den Mitgliedern dieser hohen Versammlung
durchaus unbekannt ist. Entweder muß man also alles dasjenige,

was im Berichte in Bezug auf diese Akten enthalten ist,
gänzlich ignorircn, oder diese Akten müssen auch noch zur Einsicht

den Mitgliedern dcS Großen Rathes hieher gebracht werden.

— Wenn ich denn weiter sehe, was dieser Bericht daselbst

ist, so ist er durchaus nicht,^vaS ich mir darunter gedacht habe,
nämlich ein unparthciischer, aktenmäßiger Bericht; sondern ich
finde darin eine Menge Sachen, von denen man nicht weiß,
woher sie genommen sind. Zum Theil sind es bloße Suppoft-
tionen. Um mich darüber zu rechtfertigen, verweise ich auf
p-iA. 18 deS Berichts, dort finde ich die Stelle: »Aehnliche
Worte, wie die bezeichneten, hörte man an demselben und am
folgenden Tage von den meisten Kanzeln der Kirchen des Be-
zirkS Pruntrut, und stclS bildete der Schluß der Predigt die
Aufforderung, die auf Verwerfung der Badenerartikcl dringen,
den Petitionen zu unterzeichnen, bei Androhung ewiger
Verdammniß im Weigerungsfälle; ja in einigen Gemeinden
mit beigesetzter Erklärung: »daß die Kinder derjenigen Perso-
nen, welche ihre Unterschrift beizufügen sich weigern würden,
nicht zur Kommunion zugelassen werden könnten!" Nun, Tit.,
wenn wirklich solche Drohungen von der Kanzel herab gemacht
worden sind, so sind die betreffenden Geistlichen in hohem Grade
strafbar. Wenn man aber nur sagt, es sei in den meisten Klr.
eher, geschehen, aber man keine Allegate dazu findet, keine Hin-
Weisung auf Akten, so ist eine solche Anschuldigung gegen Geistliche

eines ganzen Amtsbezirkes eine von den gewagten
Anschuldigungen. Ich konnte die Akten aus Mangel an Zeit freilich
nur sehr flüchtig durchgehen, aber ich fand dieses Faktum nir-
gcndS konstatirt. Etwas AehnlicheS findet sich auf 23 u. ff.
Da ist die Rede von dem Zeitpunkte unmittelbar nach der
Annahme der Badencrarttkel. Nun wird einerseits den drei HH.
Regierungsstatthaltern, welche nachher abberufen wurden, zur
Last gelegt, was folgt: »Im Allgemeinen aber war der Zustand
deS Jura beruhigend, und nirgends zeigte sich eine Manifesta-
tion, welche gefährlich zu werden gedroht hätte. Dieses geht
wenigstens aus den Berichten von Pruntrut hervor*), und
dasselbe muß auch hinsichtlich der übrigen 3 Bezirke angenommen-
werden, da die Statthalter derselben oder deren AmtSverwcser
während mehreren Tagen keine Berichte einzusenden zu haben
glaubten." Weiter unten dagegen an p-,^. 24 heißt eS:
Ì)Gleich nach dem Beschlusse vom 20. Februar hatte sich der
katholischen Geistlichkeit eine Art von Betäubung bemächtigt und
dumpfe Stille herrschte unter ihren Mitgliedern." Einerseits
also wird den Regierungsstatthaltern vorgeworfen, daß sie nichts
ciuberichteten, und andererseits wird gesagt, cS habe einige Tage
»dumpfe Stille" geherrscht. Somit, was hätten die HH.
RcgierungSstatthaltcr cinberichten können? eS herrschte ja nach
Angabc dcS Berichtes »Stille", oder man müßte unterscheiden
wollen zwischen »ruhiger Stille", »stiller Stille", „dumpfer
Stille" u. s. w. Das kömmt mir, wie gesagt, sehr sonderbar
vor. Auf pa;?. 39 finde ich wiederum so sonderbar hingeworfene
Sachen: »Am 3. März glaubte man in Pruntrut allgemein an

Der NegierungSratb scheint jedoch einer etwas abweichenden
Ansicht gewesen zu sein, da er unterm 27. Hornung den Herrn
Schultheißen ersuchte, auf geeignete Weift Sorge zu tragen,
daß wegen der aus dem Jura eingehenden,,beunruhigenden"
Nachrichten fortwährend möglichst schleunige und sichere Berichte
eingehen. lNote des Berichts.)
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den AuSbruch der Feindseligkeiten zwischen den beiden Parteien;
die Losung sollte die Niederreißung des FreiheitSbaumeS *) vom
Jahre k83i durch die Ultramontanisten sein. Man sprach von
Demolirung der Druckerprcsse der Helvetic/ des Kafö Heckmann,
und von Plünderung der Präfektur. Schon war die Stunde
bezeichnet/ in welcher jener Baum fallen sollte; schon rüstete

man sich zum Angriff und zur Vertheidigung." Wo sind die
Akten/ die dieses Alles beweisen? wo ist daselbst von der „Lo-
sung" die Rede? Es heißt freilich: „Man sprach/ man
sprach!" aber die angeführten Umstände sind so wesentlich/
wenn es darum zu thun ist/ zu zeigen/ daß ein Land in Unruhe
u. f. w. war/ — daß man hätte zeigen sollen/ worauf sieb

jenes „Man sprach» bezieht und stützt. Ich finde in den Akten
von Allem diesem kein einziges Wort. Ich frage daher: ist das
ein aktenmäßigcr Bericht? oder ist es nicht vielmehr ein bloßer
Bericht über die individuellen Ansichten/ welche die Mitglieder
der Kommission etwa haben mochten? Auf p-ig. 65 ist von dem

famosen Rundschreiben (Mandement) von Cultat die Rede. Wenn
ich je über etwas in der Welt erstaunt bin/ so ist eS hier. Die-
seS Schreiben trägt nicht etwa die Unterschrift von Cultat/
sondern eS ist bloß die angebliche Abschrift eines Schreibend das

Cuttat soll geschrieben haben/ und diese angebliche Abschrift soll
von einem angeblichen alten Pfarrer eingeschickt worden sein.
Kann man nun solchen angeblichen Sachen — Verläumdungcn,
Mystifikationen vielleicht — Folge geben in einer kriminellen Un-
lersuchung? Wenn man kein Original auffinden kann / waö/ da
eS doch ein Zirkular sein sollte/ so schwer nicht halten kann;
wenn man nicht weiß, wer der „alte Pfarrer" ist/ und dann
doch solches in einen solchen Bericht aufnimmt und als ein sehr
wichtiges Aktenstück alS Beilage noch besonders abdruckt; so zeigt
das/ daß — ich wenigstens andere Begriffe von solchen Berichten

habe. Freilich haben — sagt der Bericht — einige Geistliche/

denen das Mandement vorgelesen worden / gesagt: „Dieß
ist von Cultat, sein Styl ist unverkennbar!" Aber, Tit /
haben Sie noch nie Romane gelesen? da kommen auch Briefe vor.
Wenn da z. B. eine Kammermagd an ihren Geliebten oder ein
Hofbeamter an einen Untergebenen schreibt, so hat das allemal
seinen eigenen, bestimmten Styl; denn der Autor muß seine

Personen ihrem Charakter gemäß auftreten lassen. So auch
hier. Ich kann freilich nicht beurtheilen/ wie der Styl von
Cultat ist; ich mag daher wohl glauben, jenes Mandement sei

im Styl von Curtat geschrieben, wenn eö mir versichert wird.
Aber daß man daraus schließen könne, das Schreiben sei wirklich

von ihm, das streitet gegen meine Begriffe; und wenn man
dieses Stück in einer Aktensammlung abdruckt, so kann mir daö
kein großes Zutrauen erwecken in die Kritik der Mitglieder der
Kommission. — Auf 72 finde ich wieder etwas, daS in
einer Aktensammlung' nicht stehen sollte. Da heißt es buchstäblich:

„Hr. Vikar Belet, derselbe, von dem einer seiner
Bekannten aussagte: daß er nie einen Menschen gesehen
habe, welcher so fanatisch rase, nur von Sengen und Brennen
spreche und behaupte: der Religionskrieg müsse so furchtbar
angefacht werden, daß eine Intervention nothwendig werde, welche
seine Partei eben so sehr, wie das Pamziat wünsche; dieser
Vikar Belet also hatte den Auftrag erhalten, im Betreff der
Juraangelegenhettcn an die Herren Gesandten von Frankreich
und Oesterreich sich zu wenden." Jetzt nimmt man also auf in
Akten, was „ein Bekannter gesagt" habe über dieses oder jenes
von Belet! Um'S Himmels willen! Ich hätte geglaubt, daß
allerdings, wenn in Untersuchungen der Art so etwas vorkömmt,
es Pflicht wäre, die Wahrheit oder Unwahrheit davon zu
ergründen; aber die Aussage „eines Bekannten" aufzunehmen in
einen amtlichen Bericht, das zeugt weder von großer Einsicht,
noch von Unparteilichkeit.

Auf pag. 77 steht wieder etwas AehnlicheS von Belet:
„Einer andern Person in la Chaux de fonds sagte Herr Belet:
Es würden sooo Franzosen zu Hülfe kommen, und da Schwei-
zermMzen Hausväter und daher keine guten Soldaten seien, so

würden sie eS nicht dahin bringen, die Bäume wegzuschaffen.

In 8 Tagen werde man übrigens noch Anderes sehen." Wo
sind die Aussagen? wo sind die Depositioncn? wenn sie da sind,
warum werden sie nicht allegirt? wenn sie bei den Akten liegen,

Schon den 2. März war an denselben Trauerflor befestigt worden.
(Note des Berichtes.)

dte man dem Untersuchungsrichter zugeschickt hat; so war es
der Fall, daß auch die Mitglieder des Großen RathS davon
Kenntniß bekämen. — Wenn nun schon das Lesen deS Rapportes

mich überzeugte, daß nicht mit der nöthigen Gemülhsruhe
und Unparteilichkeit zu Werke gegangen worden sei, so bestärkte
mich der mündliche Eingangsbericht des Hrn. Rapporteurs noch
mehr darin. Mit großem Bedauern mußte ich hören, daß er
Beschuldigungen der schwersten Art gegen die obersten katholischen
Kirchenbehörden derSchweiz vorbrachte. Er sprach von Jntrigen,
die von Seite der römischen Curie, deö Clerus und des Nuntius
schon seit Jahren stattgefunden hätten, und insinuirte sogar,
daß in Folge solcher Jntrigen der Schultheiß Keller in Luzcrn
sei in die Neuß geworfen worden. DaS sind von den abscheulichsten

Anschuldigungen, die man nur auösprechen, von den
gewagtesten Behauptungen, die man in einer solchen Versammlung

laut werden lassen kann. ES war zu einer Zeit viel vom
Tode Kellers die Rede; die genauesten Untersuchungen wurden
angestellt, und ungeachtet dessen kam eS nie zum Beweise, daß
irgend ein Mensch sich thätlich an ihm vergriffen habe. Nun
wird hier behauptet, sein Tod sei von der römischen Curie oder
vom CleruS ausgegangen! Ich erkläre es frei: diese Behauptung
hat mich wahrhaft empört! Darum wiederhole ich: wenn solche
Aeußerungen einem solchen Rapporte beigefügt werden, so muß
ich glauben, man sei nicht mit der gehörigen GemüthSruhe zu
Werke gegangen. Ich könnte daher unmöglich anders, als
demjenigen beistimmen, was von einigen HH. Präopinanten bereits
gesagt worden ist, daß nämlich, wenn der Große Rath nicht
einen überstürzten Beschluß fassen will, wir vorher genaue Kenntniß

von den Akten nehmen sollen.
Ich mnß noch ein Wort von den Formen sagen, welche zu

halten wir ebenfalls geschworen haben. Außerordentlich habe
ich mich über den Antrag des Hrn. Rapporteurs verwundern
müssen, den er gleichsam als Zusatz zu den übrigen Anträgen
des Berichtes machte, indem er sagt: er stelle den Antrag auf
Absetzung deö RegienmgSrathS und begehre, daß dieser sein
Antrag zu Protokoll genommen werde. Ich konnte wahrhaftig
meinen Ohren nicht trauen. DaS sollte wohl nur so eine Knall-
büchse sein, einen plötzlichen Knalleffekt machen! Aber eö ist
ein Knall, der gegen alle unsere Formen und parlementarischen
Sitten verstoßt. Jedem von UnS steht es frei, Anzüge zu
machen, so viel er mag, und wenn Jemand auf Absetzung oder
gar auf Deportation des RegierungSralhS oder auf noch Schrecklicheres

anrragen will, so kann er es thun; aber für alles Solche
ist ein gewisser Modus vorgeschrieben. Solche Anzüge müssen
schriftlich geschehen, zu Anfang einer Sitzung, und müssen die
gesetzliche. Zeit auf dem Kanzleitische gelegen haben, bevor man
darüber irgend eintreten kann, — Alles, damit man sich.nicht
durch momentane Erregungen plötzlich und unbedacht hinreißen
lasse. Hingegen daß Jemand befugt sei, einen solchen Antrag
nur so hurtig und mündlich zu machen und dessen Aufnahme
ins Protokoll zu verlangen, das habe ich »och nirgends weder
gehört noch gelesen. Deshalb glaube ich, könne und solle dieser
Aeußerung, Antrag und Ausfall keine Folge gegeben, und könne
dieselbe auch nicht zu Protokoll genommen werden. Morgen
allenfalls bei Anfang der Sitzung kann der Hr. Anzeiger seinen

Antrag schriftlich zum Besten geben, wenn er eS dann noch für
gut findet, aber nicht heute.

Wenn ich das AllcS nun zusammenfasse, so scheint mir, es

wäre der Fall, sich nicht allzufast hinreißen zu lassen. Ich weiß
wohl, daß diejenigen, welche nur einen halben Begriff von
Staatsangelegenheiten haben, sich gar gerne zu Staatsstreichen
verleiten lassen, weil ich schon oft gesehen habe, daß sie dann
meinen, große Staatsmänner zu sein. Ich aber glaube, die
seien gerade die kleinen Staatsmänner. Selbst Fürsten kann
eS begegnen, daß sie aus Mangel an wahrer StaatSklugheit
Staatsstreiche begehen, và Exempel an Carl X. von Frankreich.

Carl X., Tit., — man hat ihn fortgejagt! Wollen Sie
ihn nachahmen? Ich möchte nicht. Eine jede Regierung sott

ihre einzige Stütze finden in der Gerechtigkeit, in Beobachtung
aller Formen, namentlich der richterlichen; je strenger sie sich

an diese hält, je mehr sie sich vor Staatsstreichen aller Art hütet,
desto festere Wurzeln wird sie im Zutrauen und in der Liebe

des Volkes schlagen. Und une republikanische Negierung
insbesondere, sie mag sich noch so schön, so „moralisch" heißen,



wenn sie diesen Weg nicht einschlagt, so wird sie unaufhaltsam
ihrem Verderben entgegengehen. Damit wir daher so unbe-
fangen, als nöthig ist, über die vorliegende Frage entscheiden
können, so möchte ich dem Verlangen derer entsprechen, welche

zuvor Kenntnißnahme der Akten wünschen. Dann aber sollten
die Akten zu diesem Zwecke gehörig geordnet und mit Inventarien

u. s. w. versehen werden. Ich stimme zum Verschieben.

Kasthofer. Sie erinnern sich noch Alle, Tit., daß der
Hr. StaatSschreiber mich bei einer frühern Diskussion fälschlich
angeklagt hat, als hätte ich angetragen, wir sollen uns Frankreich

in die Arme werfen. Meine Verwahrung gegen diese
fälschliche Anklage steht im Protokoll, sie wurde durch Ihren
Beschluß darin aufgenommen. Damals hat der Hr.
StaatSschreiber meine Worte.entstellt, verdreht! Daö Nämliche, Tit.,
ist jetzt wiederum geschehen! Ich sagte bloß: es ruhe ein schauerliches

Geheimniß über dem Tode Kellers, ich sagte kein Wort
von der römischen Curie, vom CleruS oder vom Nuntius. Uebri-
geuö, Hr. StaatSschreiber, wissen Sie nichts von Spanien?
nichts von Hr. StaatSschreiber!
Sie sitzen schon lange Zeit hindurch am diplomatischen Drehstuhl!

Sie drehen viel, aber oft verdrehen Sie! Der Herr
StaatSschreiber beschuldigt mich

(Von allen Seiten des Saales hört man den Ruf: „zur
Ordnung! zur Ordnung!" — Andere Stimmen: „Hr. Kasthofer
darf reden, er ist angegriffen worden!" — Wieder Andere:
„DaS geht wie in einer Bierfchcnke!" „Herr Landammann!.
schaffen Sie Ordnung!" — Etwa eine Minute lang können wir
nichts Zusammenhängendes auffassen, bis endlich Hr. Schultheiß
Tscharner mit wenigen Worten die Ruhe einigermaßen
wiederherstellt.)

Kasthofer. Ich bleibe bei meinem Rechte!

Koch, Negierungöralh. So soll der Hr. StaatSschreiber
dann auch antworten dürfen!

Kasthofer. Der Herr StaatSschreiber beschuldigt mich
ferner, daß ich einen Staatsstreich habe machen wollen. Ich
glaube berechtigt gewesen zu sein, auf Abberufung anzutragen!
ich konnte antragen, worauf ich wollte!

May. Ich gebe sehr gerne zu, daß der Hr. Forstmeister
eine solche Gcschicklichkeit habe in seinen Wendungen, daß eS

oft schwer ist, das, was er eigentlich gesagt hat, in den
nämlichen Wendungen wiederzugeben, und daß mir daher auch jetzt
wiederfahren sein mag, nur die Substanz, aber allzuwenig die
Wendungen, in welcher die Substanz enthalten war, berücksichtigt
zu haben. Was denn die Drehstühle betrifft, so könnte man
auch'von Hobelbänken und Holzblöcken und noch anderem mehr
reden, wenn es hier der Ort wäre.

Hr. Landammann (von einem Mitgliede um seine
Meinung gefragt): ES ist von verschiedenen Seiten gesagt worden,
daß die kurze Zeit nicht gestattet habe, die gehörige Prüfung
u. f. w anzustellen. An mir wenigstens liegt keine Schuld,
denn ich habe der Kommission zeitig genug angezeigt, auf wann
ich den Großen Rath einzuberufen gedenke. In dem Berichte
sind übrigens die Gründe der langen Verzögerung auseinandergesetzt

u. s. w. u. s. w. So viel mir'S die Zeit erlaubte, habe
ich mir'S zur Pflicht gemacht, den Bericht zu durchgehen. Ich
gestehe aufrichtig: die Akten selbst kenne ich nicht. WaS die
Anträge betrifft, so muß ich bekennen: einige davon kommen
mir sonderbar vor. Ich fange bei der Amnestie an. Da wird
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auf Amnestie, aber zugleich darauf angetragen, einige namentlich

bezeichnete Personen davon auSzunehmen. Was liegt vor,
um Amnestie zu ertheilen? Wir müssen doch zuerst wissen: sind
überhaupt Schuldige da, die amncstirt werden sollen? Einige
Angeklagte sind da, gegen welche bereits gerichtliche Untersuchungen

angehoben sind. Diese Untersuchungen werden erst zci.
gen, ob das die einzigen Schuldigen, 'oder ob noch andere sind.
Vielleicht auch werden die bereits Angeschuldigten von den Ge-
richten freigesprochen, — also sehe ich nicht, wozu wir jetzt
schon eine Amnestie ertheilen sollten. Ferner wird unter
Andern! angetragen, „daß der Große Rath dem RegierungSrath
anbefehle, diesen drei Personen (Cuttat, Spahr und Belec) nie
mehr und unter keinen Umständen irgend eine geistliche Funktion

im Gebiete der Republik Bern zu gestatten." DaS ist prä-
judizirt, Tit. Diese drei Personen liegen allerdings unter der
Anklage, aber sie haben sich noch nicht vertheidigt. ES ist also
möglich, daß sie freigesprochen werden. Wie dann? sollen sie

alSdann auch nie mehr angestellt werden dürfen? Und wie würde
im Falle der ganzen oder theilweisen Freisprechung ein solcher
GroßrathSbeschluß dastehen? Ferner: „Der Große Rath möge
aussprechen, daß auf den Grund der vorliegenden Akten die
gerichtliche Untersuchung gegen die HH. Piquerez, ConverS und
Lachat eingeleitet werde." Darüber wird die Justizscktion
entscheiden, das ist nicht Sache deö Großen Rathes. Die Anträge
in Betreff der Einquartirungen u. s. w. will ich übergehen,
obgleich eS nicht in meinem Sinne liegen kann, daß die
ausgestellten llons nicht respektirt werden sollen, da man doch damals
wahrlich froh war, gegen Rons etwas zu bekommen. Der
Antrag, daß der Große Rath auSspreche, wie der StaatSanwald
seine Anträge stellen solle, ist bereits genugsam beleuchtet worden.

— Ich will nicht weitläufiger sein, Tit. DaS Hauptmo-
tiv, weßhalb ich heute nicht zum Eintreten stimmen könnte, ist,
wie gesagt: daß eS mir sehr wesentlich.scheint, daß zuerst anS-
gcmittclt werde, wer schuldig sei, oder nicht. Dem daherigen
Urtheile sollen wir mit Vertrauen entgegensehen und namentlich
erwarten, ob dieses Urtheil sich auch auf die Okkupationskosten
erstrecken wird. Wie könnten wir da präfudiziren und sagen:
Die einen Kosten übernimmt der Staat, und hingegen die Ein-
quartirung und die Von» fallen den Betreffenden zur Last?
Solche Schüsse wären in'S Blaue geschossen!

Die Abstimmung findet nach einiger Diskussion über die
Art und Weise derselben dem Rcglemcnte gemäß, folgendermaßen

Statt:
r) In den Gegenstand einzutreten -einhellig.

Ganz von der Hand zu weisen Niemand.
2) Sofort in die Berathung einzutreten 60 Stimmen.

Zu verschieben tt9. „
Kasthofer. Ich für mich erkläre, daß ich meinen Auftrag

für beseitigt halte.

3) Auf unbestimmte Zeit zu verschieben tziZStimmen.
Einen Termin zu bestimmen 90 „

ì) Bis zur Wintersitzung große Mehrheit.
Weniger lange r? Stimmen.

Schluß der Sitzung um 4 Uhr.
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IVro. 48.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern,
Ordentliche Sommersitzung, I8Z6.

(Nicht offiziell,)

Siebente Sitzung.

Donnerstag, den 30. Juni,
(Morgens um S Uhr

Präsident: Herr Landammann Mcßmer.

Nach dem Namensaufrufe und bei Anlaß der Genehmigung
des Protokolls bemerkt Hr. Gerichtspräsident Ma ni, als Mit.
glied der Jurakonimission, daß die Kommission die Akten bereits
in Unordnung von der Kanzlei empfangen habe, worauf Hr.
Slaalöschrciber Mai erwiedert, die Akten hätten. nachdem sie

kaum eine Stunde auf der Kanzlei gelegen, auf höher» Befehl
sogleich der Kommission abgeliefert werden müssen.

Hr. Landammann zeigt an, daß für die Mitglieder des
Großen RacheS besondere Eintrittskarten zu der Feierlichkeit der
Eröffnung der Tagsatzung am nächsten Montag auf der Kanzlei
dcS diplomatischen Departements bereit liegen. Zugleich eröffnet

derselbe, daß wegen UebcrdrangS von Geschäften, und da-
mit die Session am Samstage geschlossen werden könne, er sich

genöthigt sehe, heute und morgen NachmittagSsitzUNgcn zu halten,

Wahl eines dritten Gesandten an die Tagsatzung an
die Steile des die Wahl ablehnenden Drn. VizelandanimannS

Tlllier.
Es werden 124 Stimmzettel ausgetheilt, die absolute Mehr,

heir ist somit 03, — ES erhalten Stimmen:
Im ersten Skrutinium:

Hr, v. Jenner, NeglerungSrath 2» Stimmen.
„ v. GonmocnS k?

„ Obrechr it --

„ Mani, Gerichtspräsident 0

» Koch. RegierungSrath 4 „
„ Srraub, Gerichtspräsident 4 „
» Jäggl von Leuzigen 4

^ Henzi, Ammann 4

Im zweiten Skrutinium:
Hr. v. Jenncr, RegierungSrath 4i Stimmen,
ch v. GoumocnS 62 „

Obrechr to St. (fällt aus d. Wahl
^ Mani, Gerichtspräsident t2 „

Im dritten Skrutinium:
Hr. v. Jenncr, RegierungSrath 26 Summen.

v. GoumoenS 76 -,

Mani Gerichtspräsident r>

v. GoumoenS erklärt, daß, obgleich ihm diese Wahl un.
gelegen komme, er sie dennoch annehmen wolle, nur aus dem

Grunde, weil bereits mehrere vor ihm Ernannte sie abgelehnt
hätten u. s w.

Tagesordnung:
Vortrag der Justizsektion über die Anzüge der Herren Groß-

räche Blaser und Juker nebst Gesetzes en twurf zu Abän-
derung der bestehenden Vorschriften über den Zinsfuß und
Bezahlung von Kapitalien.

Tit. Tit.
In dem beiliegenden, am tZ. März t836 erheblich erklär-

ten Anzüge machen sechs Mitglieder des Großen NathS aufmerksam,
eö trete häusig der Fall ein, daß der Schuldner einer

Kaufrcstan; eines ablöslich gewordenen GültbriefS, oder eines
andern SchuldtirelS, durch die Aufkündigung der Schuldsumme
von Seite des Gläubigers in Verlegenheit und Kosten versetzt werde,
weil er, da der Gläubiger nicht verpflichtet sei, den Titel einem
Drutmann, der das Geld darauf leihen wolle, abzutreten, einen
neuen Tuel (gewöhnlich einen Geldaufbruchschcin und Gültbrief)
machen lassen müsse, was für thu beträchtliche Kosten, Zeitver-
säumnissc und Umtriebe herbeiführe.

Vom Grundsätze ausgehend, daß der Gesetzgeber billige
Wünsche berücksichtigen und dem Lande jede Erleichterung ver-
schaffen zolle, insofern dadurch daS Wohl dcS Ganzen und wohl,
erworbene Rechte Einzelner nicht beeinträchtigt werden, und in
der Beglaubniß, daß dem Rechte dcS Gläubigers durchaus nicht
zu nahe getreten sei, wenn ihm die Verpflichtung auferlegt
werde, den Titel für eine Schuld, die er aufgekündet habe,
ohne alle Gewährleistung einem Drittmann ^ der daS Geld
darauf geben wolle, abzutreten, — stellen demnach die Herren
Anzeiger den Antrag: daß in diesem Sinne eine gesetzliche
Bestimmung vvrberathen und dem Großen Rathe vorgelegt werde.

In einem zweiten, von der obersten Behörde am 4. Mai
letzthin erheblich erklärten Anzüge sprechen in Fernerm die Her-
ren Großrärhe Blaser und Juker den Wunsch ans, daß man
noch weiter gehe, als der erstere Anzug, und demzufolge bestimmen

möchte:
t) Daß der Gläubiger verpflichtet sein solle, einen ihm

vom Schuldner aufgekünderen Titel an einen Drittmanu ohne
Währschaft zu übergeben.

2) Daß auch einem Bürgen, der sich von der Bürgschaft
befreien wolle, gegen Bezahlung, der Titel mit einer Uebcrgabc
abgetreten werden solle.

3) Daß die Verordnung dcS Zinsfußes bei Gültbriefen auf-
gehoben und dem Gläubiger und Schuldner überlassen werde,
sich deßfaUS zu vereinigen.

Nach sorgfältiger Prüfung dieser verschiedenen Anträge har
nun die Iusitzscktion befunden: obschon es im Allgemeinen nicht
zweckmäßig und rathsam scheine, schon dermal ui Abänderung
oder Aufhebung einzelner Bestimmungen unserer neuen Zivil-
gcsetzgebung einzutreten, sondern es zweckmäßiger wäre, dcrglei
chcn Veränderungen auf die allgemeine Revision der Zivilgcfttze
zu »ersparen, welche nach Vollendung des ganzen Gesetzbuches
stattfinden solle, — so scie dennoch kein großes Jnkonvenienr
vorhanden, den Wünschen der Anzügcr, welche von der obersten
Behörde erheblich erklärt worden, zu entsprechen, insofern näm
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lich dieselben überhaupt als zulässig erscheinen/ und weder dem

System der Gesetzgebung im Allgemeinen Eintrag geschehe, noch

Drittmannsrechtc dadurch gefährdet oder beeinträchtigt werden..
Was nun vorerst t) den Anzug anbetrifft, daß dem Gläubi-
gcr die Verpflichtung auferlegt werde, den Titel für eine Schuld,
die er aufqckündet hat, an einen Drirtman» abzutreten, der

das Geld dafür geben will, so wird durch cine solche Bestimmung

dem Rechte des Gläubigers durchaus nicht zu nahe gctre-
ten. Denn sobald er sein Kapital vertragsgemäß zurück erhält,
so hat er kein erweisliches Interesse, daß der Schuldner die

Zahlung selbst persönlich leiste, und nicht ein Anderer an seiner

Stelle. Eben so gleichgültig muß es dem Gläubiger sein' ob

er dem Schuldner den Titel quittirt oder kanzelttrt herausgebe,

oder aber denselben einem Drittmann abtrete, sofern dieser

Drittmann oder der Schuldner die Kosten der Abtretungsurkunde
bestreitet, und der Gläubiger (was sich von selbst versteht) aller
Gewähr für den abgetretenen Schuldtttel enthoben wird.

hingegen kann eö allerdings Fälle geben, wo ein Schuld-

ncr, dem vom Gläubiger ein uncerpfändllch versichertes Kapital
abgekündigt wird, in große Verlegenheit gerathet, wenn cS ihm
nicht möglich ist, sofort das nöthige Geld herbeizuschaffen, wäh-
rend eS ihm vielleicht nicht schwer wäre, Jemand zu finden, der

gegen Abtretung des Titels den Gläubiger ausbezahlen würde.

Die Aufrichtung eines neuen Hypotbekartitclö wäre dagegen mit
bedeutenden Kosten verbunden, indem hiezu eine Menge Formalitäten,

wie die Fällung eines GcldaufbruchscheinS, die notaria-
lischc Vcrschrcibung und Zufertigung des Titels und die Eintragung

desselben in die Grundbücher erforderlich ist, — was Alles
hei einer einfachen Abtretung der bisherigen Schuldurkunde größ-

tentheilS wegfällt. Die Instizsektion sieht demnach in dieser

Beziehung keine Schwierigkeit, dem Wun>che der Herren Anzü-

gcr zu entsprechen.
2) Dagegen könnte die Instizsektion dem Antrage nicht bei-

pflichten, daß der Gläubiger auch m dem Falle gehalten sein

solle, seinen Titel gegen Bezahlung an einen Driltmann abzutre-
ten, wenn der Schuldner die Schuldforderung dem Gläubiger
anstundet, und zwar aus folgenden Gründen:

i. Nach strengen Rechtsgrundsätzen kann kein Gläubiger, wel-
cher sich in dem Besitze eines SchuldtttelS befindet, anders,
als mit seiner Einwilligung dazu angehalten werden, seinen

Titel (wenn auch ohne Gewähr) einem Drittmann
abzutreten, und sich auf solche Weise nach der Laune dcS Schuldners

deposscdiren zu lassen. Denn der Abtretungsvertrag
setzt, gleichwie jeder andere Bilareralvertrag, die Einwilligung

beider Kontrahenten (dcS Ccdcuten und deö CcssionarS)

voraus; eS kann demnach ein Gläubiger schon aus diesem

Grunde niemals zu der Abtretung einer Schuldforderung
gezwungen werden, wenn er seine Einwilligung nicht dazu

ertheilt. Bei dem oben «all No. i bemcldten Falle hat
der Gläubiger, welcher aufkündet, seine Einwilligung
zum Austritte aus dem bisherigen Schuldverhältnisse gegeben,

hier aber geschähe eS wider seinen Willen, und der

Schuldner stände also in offenbarem Vortheil gegen den

Gläubiger. Dieser Letztere kann aber ein wesentliches
Interesse haben, seinen Titel zu behalten, seie cS wegen dessen

Solidität, oder weil er sein Geld in dem Augenblicke
nicht anderwärts zu vlaciren weiß. Wenn man also dem

Schuldner daS Recht gäbe, dieses Interesse nach feinem
Gutdünken zu verletzen, so ständen Beide nicht in gleichem
Recht vor dem Gesetz

!>, Die nächste Folge einer solchen Bevollmächtigung des

Schuldners wäre aber offenbar eine Gefährdung des öffentlichen

Kredites, indem der Kapitalist, welcher bis dahin
dem Landmann gegen untcrpfändlichc Sicherheit die
erforderlichen Gelder zu Betreibung seiner Landwirthschaft schoß,

in Zukunft seine Gelder lieber außer den Kanton und in
fremde Fonds'placircn würde, um nicht zu befahren, alle-

mal, wenn es dem Schuldner gefällt, seinen Schuldtitel
an dritte Personen abtreten und sich dann mit vieler Muhe
nach andern Geldanwendungcu umsehen zu müssen,

c. Ferner würden sich auch bald gewisse Leute einen eigenen

ErwcrbSzweig daraus machen, die in den Händen der
Kapitalisten befindlichen soliden Güirbriefe und andere unter-
vfändliche Fordelungsmel auszukundschaften, und sich mir

den Schuldnern gegen Zusicherung eines geringen Profites
dahin zu verstehen, daß sie den Gläubigern aufkünden, und
sodann die FordcrungStitel sich selbst oder einem Drittmann
zuzuwenden. Durch dergleichen Geidmäklergcschäfce würde
aber der Besitz von untcrpfändlichen Schuldforderungen im
höchsten Grade dtSkreduirt und öffentliche Anstalten, wie
Spitäler, Armengüter, Ersparnißkassen, deren Bestand zum
Theil auf ihren Kapitalzinfen bernhi, wären keinen Augenblick

für ihre Einkünfte gesichert.
Die Iustizsektion glaubt demnach aus den angebrachten Gründen

bei Ihnen, Tit., darauf antragen zu sollen, dem daherigen
Anzüge, als die Rechte des Gläubigers gefährdend und dem
Kredit nachrheilig, keine weitere Folge zu geben.

3) Betreffend den Antrag, daß auch einem Bürgen, der
sich von der Bürgschaft befreien will, gegen Befriedigung des
Gläubigers der Tttcl abgetreten werden solle, — so war biS
dahin nach Satzung 9l3 und 9tst nur derjenige Bürge bercch-
tiger, die Abtretung der Schuldsorderung vom Gläubiger zu
verlangen, welcher sich auf eine bestimmte Zeit für den
Schuldner verpflichtet harre. Indessen sieht die Instizsektion
durchaus keine Schwierigkeit, diese Wohlthat auch auf diejenigen

Bürgen auszudehnen, die sich bedingt (wenn der Schuldner
den Gläubiger nrchl sollte bezahlen können) oder auf eine
unbestimmte Zeit für den Schuldner verpflichtet haben.

st) Was denn endlich den Zinsfuß bei Gültbriefen
anbetrifft, welcher bis bahrn gesetzlich auf 6 Prozent bestimmt war,
und zwar so, daß jede Ueberernkunft des Gläubigers mit dem
Schuldner über einen andern Zinsfuß als rechtlich ungültig an-
gesehen wurde, — so ist der Iustizsektion nicht bekannt, was
für rationelle Gründe seiner Zeit obgewaltet haben mögen, um
den Zinsfuß bei Gültbriefen obligatorisch auf Z Prozent zu
bestimmen, besonders da er à lz<,io meist nur zu l Prozent
abgenommen wird. Jedenfalls enrhält aber diese Bestimmung eine
offenbare Beschränkung der Willensfreiheit der Kontrahenten,
welche ohne großes Inkonvenient aufgehoben werden kann.
Hingegen versteht eö sich von selbst, daß die Ucbercinkunst zwischen
Gläubiger und Schuldner über einen höhern Zinsfuß als zu
s Prozent nach wie vor ungültig bleibt.

Demzufolge hat nun die Iustizsektion den beiliegenden Ge-
setzcöprojekt bearbeitet, in welchem den geäußerten Wünschen,
mit Ausnahme desjenigen »ui. ,>». n (welchem die Iustizsektion
aus den oben angeführten Gründen nicht entsprechen zu können
glaubte), so weit möglich, Rechnung getragen worden ist. Die
Iustizsektion giebt sich demnach die Ehre, Ihnen, Tit., diesen
Projekt vorzulegen, damit derselbe, im Fall er Ihre Zustim-
mung erhalten sollte, in den nächsten Sitzungen des Großen Ra-
theS zur Behandlung gelangen könne.

Alles aber w. ìc.
Vom RegierungSrathe genehmiget und mit Empfehlung vor

den Großen Rath zu weisen beschlossen
den 12. JllNi 1836.

Namens deö NcgierungsratheS:
Der erste Nathöfchrciber,

(si^n.) I- F- S t a p f c r.

Wyß, RegierungSrath, hat dem schriftlichen Vortrage der
Iustizsektion nichts beizufügen.

DaS Eintreten, und zwar daS artikelSweife, wird ohne
Bemerkung durch'S Handmehr beschlossen.

f. 1. In theilweiser Aufhebung der Satzung E. wird
erlaubt, Gültbriefe auch zu einem niedrigern Zinsfüße aiS zu
Fünf von Einhundert fiir daS Jahr, zu verschreiben. Ungültig
bleibt dagegen jede Uebereinkunfr über einen höhern Zinsfuß.

Wyß, Negterungsrath. Der Grund dieser Verfügung war
bereits in den verschiedenen Anzügen, welche dieses Gesetz pro-
vozirt haben, entwickelt; ich habe afto nichts beizufügen.

Iaggi, RegierungSrath. Wir haben eine ungeheure Menge
Külrbriefe, die bereilS bestehen; nun sollte eö gestauet fein, auch
für solche über einen niedrigern Zinsfuß Uebereiukünfte treffen
zu können. Ich rrage daher auf folgenden, nach dem Worrc
„verschreiben" einzuschaltenden Zusatz an: .Ferner wird den

Betheiligten frei gestellt, für Güllbriefe, die bereits bestehen,
durch Uebereinknnfc den Zinsfuß uncer 6 Prozent zu stellen,-
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Rled er. Man sollte auch die Kaufrestan;cn und andere
UnterpfandStitel hier aufnehmen/

Mühlemann. Nicht nur bei Errichtung von Gülrbricfen
sollte der Zinsfuß abgeändert werden dürfen / sondern auch bei
Uebertragungen. Das würde dem/ was Herr RegicrungSrath
Jaggi will/ entsprechen/ und eS wäre gut, dieses im Gesetze
ausdrücklich zu sagen. UcbrigenS glaube ich/ es wäre eben so

zweckmäßig/ statt: „In theilweiser Aufhebung" u. s. w. zu sagen:
„In Abänderung" u. s. w.

St ein Hauer/ Obcrftl. Ich unterstütze Hrn. Negierungö-
rath Jaggi; man könnte dem leicht helfen/ wenn man dann in
H. 5 sagen würde: „Gegenwärtiges Gesetz/ dessen §.1,2
und 3 u. s. w."

Wyß. Regierungsrath. Was die erste der gefallenen
Bemerkungen betrifft/ so wollten wir eben nicht gerne an früher
Bestandenem viel ändern/ weil gerade solche Aenderungen von
einer Menge von Leuten falsch ausgelegt und mißverstanden werden,

und die Leute davor erschrecken. WaS will Hr. RegierungS-
rath Jaggi? ctwaö/ das schon lange geschehen ist. Die meisten
Leute fodertcn weniger als Z Proccnt/ sofern richtig bezahlt
wurde. Ursprünglich war in der Gültbricfordnung jeder Bct-
bricf verboten/ durch den der Gläubiger sich verpflichtete, weniger
Zins zu nehmen. Man konnte glauben/ das sei eine sehr tyran-
nische Vorschrift gewesen! Jedoch war sie dem landeövätcrlichen
Sinne/ woraus sie vor 200 Jahren hervorgegangen/ entsprechend.
Denn warum wurde eine solche Vorschrift aufgestellt? Damit
die Leute sich nicht muthwillig in Schulden stürze,,/ sondern
durch den hohen Zinsfuß möglichst davon abgeschreckt werden.
Nichtsdestoweniger bekam das BilligkcitSgefühl die Oberhand/
und in der Regel begnügten sich die meisten Gläubiger mit
4 Proccnt. Was also bisher immer geschehen ist/ kann auch
fürderhin geschehen/ ohne daß eS nöthig ist, im Gesetze deshalb
etwas zu ändern. Will der Gläubiger nicht, so kann ihn der
Schuldner ja doch nicht zwingen, wenn auch der Antrag deö

Hrn. Jaggi angenommen würde. Der einzige Unterschied würde
seil,/ daß, während jetzt der Gläubiger freie Hand hat, er durch
förmliche Stipulirung eines niedrigern Zinsfußes sich und seinen
Nachkommen die Hände binden würde. Wäre daö eine Auf-
munterung für den Gläubiger? Vielmehr würde er sagen: ich
will mir das Recht bewahren, allenfalls 5 Procent fodern zu
können, um meinen Schuldner zu bewegen, seine Zinsen exakt
zu entrichten. — In Kreditsachen muß man wahrhaftig mit der
allergrößten Vorsicht zu Werke gehen, denn Aufrechthaltung deö

Kredits liegt im Interesse des Gläubigers wie des Schuldners.
DaS ist keine politische Sache, wo man eS darauf ankommen
lassen kann, ob man mir seinen Grundsätzen das oder dieses
durchfcchtc. DaS geht an den Geldsäckcl/ und da muß man
säuberlich verfahren, sonst könnten leicht die Kapitalien, anstatt
hier zu Lande, im Auslande placirt werden. — Die von Hrn.
Mühlemann vorgeschlagene RedaktionSverändcrung ist durchaus,
was man zu sagen pflegt: b>onn«.n und i,!â bonnet.
Seine andere Bemerkung dagegen scheint mir durchaus auf
Mißverständnis zu beruhen. Wer macht die Uebcrtragung? ein
Gläubiger an den andern Gläubiger. Zwischen wem aber kann
ein anderer Zinsfuß konvenirr werden? zwischen Schuldner und
Gläubiger. Also können zwei Gläubiger nicht über den Zinsfuß
convenircn. DaS Schuidverhältniß muß von dem Einen auf
den Andern übergehen, wie eS von Anfang bestanden hat. Der
Schuldner brauchte eine solche Verkommnch gar nicht zu re-
spcklircn. —

Mühle mann. DaS sollte nicht den Sinn haben- sondern
den, daß der Gläubiger und der Sehuldness eö sollen machen
können.

Wyß, RegicrungSrath. Dann gehörn es nicht hieher,
denn das hat alsdann mit der Uebertragung nichtö gemein. —

Ich möchte cS bei den, bisherigen freundlichen
Neb ere in kommen bewenden lassen. — Endlich muß ich Herrn
Nieder bemerken, daß, waS er meint, hier nicht nöthig ist, denn
die bisherige Vorschrift bezog sich nie auf Kaufrestan; :c. re.,
sondern nur ans Gülrbriefe.

A b st im m u n g.

Für unveränderte Annahme Mehrheit.
Für den Antrag von Hrn. Mühlemann 9 Stimmen.
Für Erheblichkeit deö von Hrn. Jaggi vorgeschlagenen

Zusatzes Mehrheit.
Dagegen 15 Stimmen.

„h. 2. Wenn ein Schuldner, dem eine mit Grundpfand
versicherte Schuldfordcrung abgckündet worden, dem Gläubiger
beim Zahlungstermine einen Uebernchmer stellt, der an seiner
Statt Bezahlung leistet (Satzung 997 und 998 C.) so ist der
Gläubiger gehalten, seinen ForderungStitel dem Uebernchmer,
jeìoch ohne einige Gewähr (Satzung 708. C-) abzutreten."

Wyß, RegicrungSrath. Der schriftliche Vortrag sagt alles
Nöthige.

Rusener. ES ist bloß von Schuldfoderungen, die mit
Grnndpfand versichert sind, die Rede; also wären alle andere
Schuldfoderungen ausgeschlossen! Ich wünschte
(Der Redner konnte von unS unmöglich verstanden werden.)

Neu ko m in. Ohne Nachtheil kann man die Bestimmungen
dcS H. weiter ausdehnen; namentlich die Obligationen sollten
hier mit gemeint sein. Es kann für den Schuldner von Werth
sein, wenn die Worte: „mit Grundpfand versicherte" gestrichen
werden.

Mühlemann. Dem pflichte ich unbedenklich bei. WaS
der schriftliche Rapport sagt, scheint mir nicht wichtig genug,
um dasjenige, was die Anzüge verlangt haben, auSzuschlagcn-
nämlich daß der Gläubiger auch dann, wenn der Schuldner abkün-
der, schuldig sein solle zu übertragen. Man sagt: Der Schuldner

bekäme da ein Vorrecht vor dem Gläubiger. Warum handelt

cS sich? Nicht um Gültbriefe, sondern um Schuldverrräge-
die der Schuldner alle Augenblicke aufkündcn kann.
Eö ist hier nicht der Ort, aber ich hätte gewünscht, daß die

Hrn. Anzüger noch weiter gegangen wären, denn im großen
Interesse des öffentlichen Verkehrs, der Gläubiger und der
Schuldner hätte gelegen, daß auch die Satzungen 950 und 951
wären aufgehoben worden. DaS Interesse des Gläubigers besteht

darin, daß er seine Gültbriefe nicht mit Nachtheil versilbern
müsse, wie bisher oft geschehen, und der Vortheil für den Schuldner

würde sein, daß er den Gültbricf wie jede andere Schuld
ablösen könnte. Indessen will ich jetzt keineAnträge darüber stellen.

Im Antrag wird entwickelt, man könne aus rechtlichen
Grundsätzen den Gläubiger nicht zwingen, einen Titel zu

übertragen wenn der Schuldner abkünde. DaS finde ich nicht richtig,

denn ich sehe den rechtlichen Unterschied zwischen beiden

Fällen nicht ein. Darum trage ich darauf an, daß man ja freilich

den Gläubiger zur Uebergabc verpflichte sowohl im einen als
andern Falle. Denn sonst gewinnt der Gläubiger nichtö, alS die

Freude, den Schuldner allenfalls zu Errichtung eines neuen Ti-
telS zu zwingen; nun aber müßten die Kosten der Errichtung
solcher neuer Titel den meisten Gläubigern sehr beschwerlich

sän. — Ferner wünschte ich start der Worte: „einen Ueberneh-

mer stellt" zu sagen: „einen Uebernchmer nennt." Man kann

ja das Geld eben so gut per Post schicken und ein Schreiben
beifügen u. s. w. —

I se nsch m id. DaS ist eine völlige Abänderung unseres

bisherigen HypothekarsnstemS, und ich bitte sehr, daran nicht zu

ändern, denn eS ist anerkannter Maßen vielleicht das beste in der

ganzen Schweiz. Wenn es auch dem Schuldner gestattet sein

sollte, seine Schuld abzukünden, so könnte ein solcher Titel in
10 Jahren vielleicht 24 Mal Hand ändern, das müßte den Kredit
schwächen, und die Kapitalisten würden ihr Geld lieber ins Ausland

placircn. Ick) hätte sehr gewünscht, daß

der §. angenommen würde, wie er vorgeschlagen ist.

Romang. DaS Hvpothekarsystem ist auch auf übertriebene

Weise für gut gehalten worden, denn die Verarmung des Landes

ist großenteils'gerade dieser Ordnung zuzuschreiben. Man meint

gar oft, die Leute seien schön gekleidet haben schöne Häuser :c.
lind seien also reich; aber gar oft sind diese schönen Sachen ver-

pfändet oder ans leichtsinnig entlehntem Gelde gekauft. Ich
halte den Vorschlag von Hrn. Mühlcmann auch gewnnscht — —

habe aber doch jedenfalls einiges B-denken.



WaS dann seine Redaktionsveränderung betrifft — „nennen" an-
statt „stellen/" — so begreife ich den Zweck wohl; aber der

Gläubiger muß doch sicher sein, wenn er den Titel giebt. Man
wird/ wenn man das Alles bedenkt, nicht wohl weiter gehen
können / alS hier vorgeschlagen ist. Hingegen stimme ich dazu/
die Worte: „mit Grundpsand versicherte" zu streichen. -

Hügli. Ich trage auf Streichung deS ganzen Satzes: „dem
eine mit Grundpsand u> s. w. abgekündct worden" an. DaS
kann den Bedenklichkeitcn abhelfen, dip Rechte weder des

Gläubigers/ noch deö 'Schuldners werden verletzt/ und die Stipula,
tion des Titels wird dann immer bestimmen / wlc es gehalten
werden soll. Auf Gültbriefe/ die bereits bestehen/ kann jeden-
falls keine rückwirkende Kraft des Gesetzes stattfinden.

May. DaS kömmt auf das Nämliche herauS/ waS Herr
Mühlemann will; denn alSdann sind beide Fälle denkbar/ wo der

Gläubiger abkündct/ und wo der Schuldner eS thut. Nun
könnte ich nicht anders/ als allen denjenigen Gründen Rechnung
tragen/ welche im Vortrage der Iustizsckrion angebracht worden
sind. Die Sache ist nicht so einfach. Man muß sich zurück
versetzen in die Zeit/ wo die alte Gültbriefcnordnung gemacht worden

ist/ wo man dem Gläubiger alle Sicherheit geben wollte und
dem Schuldner ebenfalls/ daß nämlich.ihm nichtiabgekündet werden

könne/ außer etwa im Falle ziemlich grober Nachlässigkeit
von seiner Seite. Man wollte überdieß verhindern/ daß nicht
durch allzugroße Leichtigkeit/ das Grundcigenthum zu versetzen/
man sich in Schulden stürze. Darum mußte mau zuerst vom
Untergerichte die Erlaubniß dazu habe». Später glaubte man diese
Verfügung aufheben zu können Uebrigens
stehe ich in der Ansicht/ daß man aller Orten die rechtlichen Vcr-
Hältnisse im Auge haben solle/ und daß man nicht auf der eine»
Seile vorstelle/ wie dieser oder jener Schuldner gedrückt sei/
oder gar andererseits es alS Wucher auslege, sein Geld auf Zin.
sen anzulegen. Man muß bedenken, daß, wenn man dem Schuld-
ner daö Recht giebt/ alle Augenblicke abzukünden, der Gläubiger
damit an der Nase herumgeführt werden kann. — UebrigenS sei

man doch ja klug und besonnen in Allem, waS die Stipulation
von dergleichen Schriften betrifft. Gegenwärtig ist eine sehr
große Abundan; von Kapitalien vorhanden; daher kann man
sogar für weniger als 4 Prozent Geld finden. Aber wenn wir die
Gläubiger in Nachtheil setzen gegen die Schuldner, so werden
unzweifelhaft die Kapitalien außer Landes gehen. Es brauchen
nur t bis 2 Millionen Fr. fortzugehen, so -würde etwas ganz An-
dereS, als man jetzt bezweckt, daraus erfolgen, nämlich daß man
am Ende gar kein Geld mehr fände. Ob damit Allen denen,
welche im Falle sind, Geld entlehnen zu müssen, ein Dienst ge-
leistet wäre, das gebe ich Ihnen zu bedenken. Ich möchte also
nicht weiter gehen als der ^., mit Ausnahme der Worte: „mit
Grundpfand versicherte", welche ich will streichen helfen.

Obrecht. Zum Epempel! cS giebt auch Obligationen à

» Prozent. Wenn nun der Schuldner diese nie aufkünden kann,
selbst wenn er zu 4 Prozent Geld finden könnte, so müßte er also
doch immer fortfahren, seine Schuld mit s Prozent zu verzinsen.
Also nur für diesen Fall möchte ich dem Schuldner das. Recht
geben, sonst nicht; denn wenn er an beiden Orten gleich viel
bezahlen muß, so kömmt es nicht darauf an, wem er zinsct.
Daß dann die Gelder ins Ausland gehen werden, ist nicht so

gefährlich.

Bühler zu Heimenhauscn. — - — Darin
sollte auch noch gesagt werden, daß nie der Zinsfuß höher als
à 5 Procent steigen könne.

Michel. Die alten Gesetze waren immer zu Gunsten des
Gläubigers. Der Grund der Anzüge war, wo möglich den
bedrängten Schuldnern alle Erleichterung zu geben, um Geld
zu niedrigerem Zinsfüße zu bekommen. Wenn der Z. bleibt,
wie er ist, so werden sich die Gläubiger wohl hüten, aufzu-
künden. Man sagt, der Gläubiger wäre den
Launen des Schuldners ausgesetzt. Ich glaube nicht. Der
Schuldner wird immer vorziehen, beim nämlichen Gläubiger zu
bleiben, so fern dieser den Schuldner nicht plagt. Ich müßte
ehrerbietig darauf antragen, daß der Artikel zu näherer Unter-
suchung und anderer Redaktion zurückgeschickt werde.

Weber von Utzenstorf (stimmt, wenn anders wir ihn recht
verstanden haben, einfach zum Antrage des Hrn. Mühlcnmnn.)

Wyß, Regierungsrath. Ich habe bereits gesagt, eö lasse

sich bei Sachen deö öffentlichen Kredits nicht AlleS so über den
Haufen kegeln, ohne die nachthciligstcn Folgen. Da läßt sich

nicht pfuschen. Sie können den Leuten nicht vorschreiben, ihr
Geld da oder dort, zu placiren.' Man sagt, cS sei keine Besorg-
niß vorhanden, daß das Geld auSwärlö gehen werde. So, Tit.?
Sind nicht bereits Millionen inS Ausland gegangen in die frem-
den Fonds u. s. w. / um 8 Prozent statt nur 4 daraus zu zie-
hcn? ES brauchen nur für die Fonds wieder recht günstige
Zelten einzutreten, so werden sogleich wiederum Hundertlausende
inS Ausland gehen! Der Vorschlag von Herrn Mühlemann
würde aber anders zur Folge haben, daß dann die Schuldner
hundert Mal geplagter wären alS jetzt. Wenn daö Geld außer
Landes ist, ja so müssen die Leute bei den Wucherern cnlleh-
ncn; da werden sie dann gar ordentlich vorher geschoren, und
nicht erst nachher. Solche Wucherer wissen sich schon sicher zu
stellen. Wollen Sie, Tit., Ihrem Volke diese Zukunft geben?
Allerdings wird daö Geld nicht heute und nicht morgen weggehen,

wohl aber in to Iahren. Je in günstigere Lage Sie den
Gläubiger gegenüber dem Schuldner stellen, desto in höherem
Grade vermehren Sie den öffentlichen Kredit, und desto eher
wird der Gläubiger selbst um einen niedrigen Zinsfuß sein Geld
hergeben. Umgekehrt aber — wird aller Kredit schwinden. Also
hüten Sie sich sehr, hier unvorsichtig zu ändern. Wir haben
uns unsererseits auch wohl vorgesehen, als wir diesen GcsctzcS-
cntwurf Ihnen vorlegten. Man muß in solchen Sachen die
strengste Gerechtigkeit inS Auge fassen. Wenn mau aber den
Gläubiger zwingt, seine Schuldforderung abzutreten, sobald der
Schuldner abgckündct hat, so ist das nicht Gleichheit der Rechte,
sondern Ungleichheit. Ich habe von Hrn. Mühlemann, als
einem passmen Nocar, am allerwenigsten die Behauptung erwar.
tet, es sei kein rechtlicher Unterschied zwischen beiden Fällen.
Wohl freilich ist ein rechtlicher Unterschied vorhanden. Jedes
Recht, daö ich dem einen Vertragschließenden gebe und dem
andern nicht, ist ein Vorrecht. Nun ist cS ein Vorrecht, wenn
der Schuldner sagen kann: Ich will mich aus dem Vertrage
stellen; du mußt einwilligen, denn ich habe dich in den Fingern.
Oder kann der Gläubiger auch zum Schuldner sagen: Du mußt
jetzt deine Schuld an einen ändern übertragen, — ich will lie'
ber den oder jenen reichen Mann zum Schuldner haben, als
dich? — Also da ja der Gläubiger dieses nicht kann, wäre
cS offenbare RechtSunglcichheit, em solches Recht dem Schuld-
ner zu gewähren. Allein angenommen, man nähme cS nicht so

genau, ob ein wenig mehr oder ein wenig minder Rechtöun.
glcichhcir stattfinde, so frage ich wiederum: welche Folgen wür-
den daraus für den öffentlichen Kredit hervorgehen? Das gäbe
eine lustige Historie! ES würde ein eigentliches Jagen nach
Titeln entstehen; Mäkler würden aller Orten nach solchen Ti.
teln herumstöbern Nehmen Sie den
Verwalter einer Ersparntßkassa. Diese muß die eingelegten
Kapitalien verzinsen. Ihre Titel sind bekannt als gute. Jetzt
werden ihm aber, wenn jene Mäkler es gerade auf diese Titel
abgesehen haben, in einem Jahre vielleicht 100,000 Franken
abgekündet, und anstatt am Ende deS IahreS 4 Prozent Zinsen
zu ziehen, finden sich die Kapitalien linangcwendct in der Kasse
vor. Dann muß der Verwalter auch einen solchen Mäkler auf-
treiben, damit dieser ihm Titel verschaffe und er die Gelder
seiner Ersparntßkassa anlegen könne. Kaum aber sind solche Ti-
tel gefunden, so glaubt der Schuldner vielleicht andcröwo unter
noch bessern Bedingungen Geld zu bekommen; er kündet also
wjcdcr auf, und so weiß der Gläubiger nie, woran er ist. Wenn
man nun nicht >1 Tage lang mit Sicherheit auf den angewendeten

Titel zählen kann, wird da nicht mancher Kapitalist sagen:
Ich will lieber mein Geld z. B. im Kanron Waadt placiren,
wo schon Hunderlteiufendc von hier ans angewendet worden sind?
Anstarr also den Schuldnern, wie Sie meinen, bicmit etwas
Eures zu thun, thun Sie ihnen geradezu BöscS. UebrigenS,
wenn Sie auch eine solche Bestimmung aufstellen wollten, was
wäre der Erfolg für den Schuldner Daß der Kapitalist, von
welchem er Geld möchte, sagt: Ja, guter Freund, das kann
mir nicht konveniren, oder Ihr müßtet dann auf die gesetzliche



Wohlthat, nach Belieben aufkünden zu können, förmlich Ver-
zicht leisten. Da wäre ja die Sache doch wieder im Alten.
Also wollen wir doch nicht etwas inS Gesetz hineinthun, das zu

nichts führt, als zur Erschütterung des Kreditsystems. DaS

gäbe lustige Verwaltungen in den Gemeinden, wenn der Schuld,
ner jeden Augenblick aufkünden könnte! Ihr selbst würdet die

Ersten sein, die sich darüber beklagen würden. Mache man eS

nur nicht, wie in der Fabel der Affe eS mit seinen Jungen ge.
macht hat, indem er dieselben aus lauter Liebe erdrückte. Sie
würden da auch aus lauter Zärtlichkeit den Schdldner in die

Hände der Wucherer treiben.
WaS den» die Bemerkung betrifft, daß die Worte: »mit

Grundpfand versichert" gestrichen werden sollten, so haben wir
deßhalb den è- nicht weiter ausgedehnt, weil in den Anzügen

nur von unterpfändlichen Versicherungen die Rede war, und

wir glauben mußten, die Anzüge seien wohl überlegt gewesen.

Wir mußten auch finden, die Herren Anzüger haben hierin Recht
gehabt. Die Errichtung eines grundpfändltchen Titels kostet

mehr als eine Obligation u. dgl., die man ja selbst schreiben

kann, und wo auch die StipulationSkosten sehr gering sind.

Darum glaubte man, in Absicht auf jene sei eS zwar wohl der

Fall, dem Gläubiger, der eine Schuldfoderung abkündet, eine

Verpflichtung aufzulegen, aber nicht in Absicht auf Letzter».

Zudem kann es Fälle geben, wo der Gläubiger lieber den Schuld,
titel tilgen als übertragen will. Wenn Sie aber anderer Mei.
nung sind, so braucht man allerdings nur jene Worte zu strei.
chen. — Ferner ist statt „stellt" vorgeschlagen worden: „nennt."
Man kann, wenn man will, eS so machen. Allein es giebt im.
mer pfiffige Leute, die mit einer solchen bloßen Nennung
Gefährde treiben könnten. Der Gläubiger muß mit seinem Nach-
fahr den Vertrag schließen. Daß man dann annehmen wolle,
der Schuldner brauche nur zu sagen: Der und der ist jetzt der

neue Gläubiger, wo dann der alte Gläubiger sogleich den Ccs-

sionsvertraq unterschreiben müßte, das ist doch wahrhaftig

nicht zulässig. Ich weiß nicht, ob Hr. Mühlemann, wenn
er wieder dazu kömmt, alS Notar zu praktiziren,

Mühlcmann. Der Cessionsverlrag ist ein einseitiger
Vertrag.

Wyß, Regierungsrath. Ja? so? Da weiß ich denn nichts
mehr und will auch nicht weiter darüber eintreten. Dem Hrn.
Obrccht bemerke ich, daß ich durchaus gegen das Abkündungs-
recht des Schuldners in jedem Falle mich ausgesprochen habe.
Will man aber, was gewiß unzweckmäßig wäre, dennoch etwas
dergleichen einführen, so möchte ich'S dann doch so viel be-
schränken alS möglich, und da wäre mir, was Hr. Obrecht will,
anständiger, alS gar keine Beschränkung. Hr. Bühler ist mit
seinem Antrage im Irrthume; das ist schon durch'S Gesetz selbst

widerlegt— Ich trage auf unveränderte Annahme des Artikels
an; wenn >^ie aber irgend eine Veränderung machen wollen, so

möchte ich höchstens die Worte: „mit Grundpfand versicherte"
streichen.

Abstimmung.
h. wie er ist 32 Stimmen.
Etwas Anderes Mehrheit.
Bloß zu streichen: „mit Grundpfand versicherte" Mehrheit.
Die ganze Zeile zu streichen 16 Stimmen.
»Stellt" beibehalten 67 „
„Nennt" setzen l? „

h, 3. „In Ausdehnung der Satzung St3 und 914 C- und
auf gleiche Weise hat auch ein solcher Bürge, der sich bedingt
(Satzung 912 C.), oder auf eine unbestimmte Zeit für den

Schuldner verpflichtet hat, das Recht, unter Beobachtung des

festgesetzten BezahlungS- und AbkündigungstermincS, und gegen
Leistung alles dessen, was Vertrag oder Gesetz mit sich bringen,
dem Gläubiger die Wahl vorzuschlagen, ihm seine Forderung,
jehoch ohne einige Gewähr (Satzung 708 C-), abzutreten (Satzung
923 C.)/ oder ihn der Bürgschaft zu entlassen.

Der Bürge für eine ihrem Belaufe nach unbestimmte
Forderung hat dieses Recht von dem Zeitpunkte hinweg, wo der
Betvag der Forderung auf rechtsgültige Weise ausgemittelt
worden."

Derselbe wird ohne Veränderung durch'S Handmehr ange,
nommen.

§, 4. „In den Fallen der 2 und 3 hat der Gläubiger
an die Kosten der Abtretungsurkunde nichts beizutragen, son-
dem dieselben sind von dem Uebernchmer zu bestreiken. "

Wyß, Regierungsrath. Nichts.

Wüth rich. Damit bin ich nicht einverstanden, daß der
Uebernchmer bezahlen solle. Das scheint mir präjudizirt.

Mühlemann. Man braucht nur die Worte: „sondern
dieselben u. s. w." zu streichen.

Wyß, Regicrungsrath. ES steht im Emolumententarif,
daß der Käufer bezahlen soll; man kann eS aber auch anders
ftipuliren, und so bleibt das jedenfalls der freien Verfügung der
Parteien anheim gestellt. ES werden aber, wenn das Gesetz im
Allgemeinen eine Regel darüber aufstellt, desto eher Streitigkeiten

vermieden werden.

Abstimmung.
§. wie er ist Mehrheit.
Etwas Anderes 19 Stimmen.

§. 6. „Gegenwärtiges Gesetz, dessen §§. 2 und 3 auch auf
bestehende Hypothekar, und Vürgfchaftsschulden anzuwenden sind,
tritt mit dem 1836 in Kraft und gilt für
diejenigen Theile deS Gebietes der Republik Bern, in denen durch
die Promulgations-Verordnung vom 18. März 1830 das zweite
Hauptftück des Sachenrechts eingeführt worden.

Wyß, Regierungsrath. Man könnte allfällig die Worte:
„dessen 2 und 3 auch u, f. w." streichen, denn eS versteht
sich von selbst.

' Kißling (sagt daö Nämliche.)

Marti, Oberrichter. Dieses Gesetz bezicht sich jetzt auf
jede Art von Schulden, also schlage ich vor, zu sagen:
„Gegenwärtiges Gesetz, daS auf jede Art von Schulden u. f. w."

Wyß, RcgierungSrath. Die Bemerkung ist völlig gegrön-
der u. s. w.

Abstimmung.
Für den H. mit angetragener Redaktionsveränderung Mehrheit.
Etwas Anderes 10 Stimmen.

Der Eingang deS Gesetzes wird ebenfalls mit unbedeutenden

Veränderungen angenommen.

Romang. Ich trage noch auf folgenden Zusatz an, der
zwischen 3 und 4 eingeschaltet werden sollte: „ Wenn Je.
mand ein unbewegliches Gut besitzt, auf dem ein Anderer ein
Unterpfandsrecht besitzt, für eine Schuldforderung, die nicht der
Besitzer deS Grundpfandes, sondern ein Dritter schuldig ist, so

soll der Besitzer des Grundpfandes berechtigt sein, durch Ablö-
fung der Schuld an den Gläubiger die Rechte desselben mittelst
Uebergabe an sich zu lösen, um dadurch in den Stand gesetzt zu
werden, zu seiner Sicherheit das geeignet Glaubende vorkehren
zu können; würde jedoch der Gläubiger lieber das betreffende
Grundpfand freisprechen, als die Fodcrung abtreten, so soll sich

der Besitzer deS Grundpfandes mit einer solchen Freisprechung
begnügen." —

W ei bel (ist ganz damit einverstanden.)

Abstimmung.
Für Erheblichkeit des Antrages Mehrheit.
Dagegen 6 Stimmen.

Vortrag der Justizsektion über daS Entlassungsbegeh-
ren des Hrn. Gärth von seiner Stelle als Adjunkt des Staats-
anwaldcS.

Hr. Gärth stützt sein Begehren auf die schwierige Stellung

deS StaatSanwaldaimeS, besonders des Stellvertreters bei
demselben, auf dessen Verhältniß zu andern Bcamtungen und auf
die Unvollständigkeit der hiesigen Kriminalgcsetzgcbussg.

Die Entlassung wird dem Hrn. Gärth in allen Ehren und
unter Verdankunq der geleisteten Dienste durch'S Handmehr er-

theilt, und zugleich der Regierungsrath beauftragt, biö zur defi-
nitiven Wiederbcscyung der Stelle für eine ununterbrochene
Geschäftsführung zu sorgen.
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Vortrag der Justizsektion über das EntschädigungSbegeh-
ren des Ioh. Gunziger von Welschcnrohr, KantonS Solo-
îhurn / — wegen unter der allen Negierung -mehrere Male
erlittener Strafen. —

Der Vortrag geht auf Abweisung des Petenten, welche auch

nach einer ganz kurzen Diskussion mit Mehrheit gegen w Stim-
men beschlossen wird.

Hierauf werden noch auf den Kanzleitisch gelegt:

1) Vortrag des Regierungsraths über die beantragte Oeffent-
lichkeil der Sitzungen des Regierungsraths / — nebst eini-
gen andern Vorträgen des RegierungsralhS/ der Polizeisek-
ìion u. f. w.

2) Vorstellung des Nationalvereines von Aarwangen —
Bearbeitung eines Abgabensystems verlangend.

3) Vorstellung des in Bern wohnenden I. I. Guggcr von
Utzenstorf, eine höhere Schätzung der Gebäude der Haupt-
stadt für die Brandversicherung begehrend.

Schluß der Sitzung um iVi Uhr.

Achte Sitzung.

Donnerstag, den 30. Juni 1836.

(Nachmittags um 3 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Zu außerordentlichen Ersatzmännern am Obergerichtc werden

erwählt:
Hr. Rudolf Roth acher von Thierachern/ Gerichtssäß in

Koniz/ und
Sr. Jakob Lei bund gut/ Notar von Affoltern im Emmen¬

thal/ Adjunkt des Gerichtspräsidenten in Bern.

Auf den mit Empfehlung des Regierungsraths versehenen

Vortrag der Justizsektion wird ein Dekret zu Aufhebung des

StatutarrechteS der Gemeinde Spiez erlassen.

Abstimmung: einstimmig.

Ein anderes Dekret im Betreff einer Beeidigungsformel
für die Untergerichtsschreiber wird auf den/ mit Empfehlung
des RegierungSrathS eingelangten Vortrag der Justizsektion
erlassen.

Abstimmung: einstimmig.

Auf die vom Regierungsrath empfehlend überwiesencn
Vorträge der Justizsektion werden Dispensatlonen von Ehchtnder-
mssen ertheilt:

». dem Ioh. Peter Loosli von Sumiswald;
li. dem Alt-Chorrichter Jakob Hubacher von Krauchthal.

Ballotirende Abstimmung: für a. 7Z gegen 6 Stimmen.

„ » „ 1>. 74 „ 7 „

Auf die durch den Regierungsrath unterstützte» empfehlen,
den Vorträge der Polizeisektion werden nachstehende
Naturalisationen ertheilt

». Den heimathlosen Brüdern Johann und Gottlieb Walther/

so wie des letzten Sohne Gottlieb Walther/ unter der
Bedingung/ daß sich die beiden Brüder/ erster mit Anna Pfund/
letzterer mjt Anna Aegerter von Voltigen nach erfolgter
Einbürgerung zu Völligen verehlichen.

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Willfahr 83 Stimmen.
Für Abschlag 3 „

Zugleich wird die Ausrichtung einer Summe von Fr. 1800
für die Einbürgerung der gedachten Familie in der Gemeinde

Voltigen und die unentgeldliche Ausfertigung des Naturalisa-
tionSakres bewilligt.

Abstimmung: einstimmig.

K. Dem Hrn. Emanuel Friedrich Elles/ gebürtig aus
Frankreich/ HandelSmann in Thun/ welchem die Gemeinde
Oberftocken ihr Bürgerrecht zugesichert.

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Willfahr 64 Stimmen.
Für Abschlag 18 „

e. Dem Ioh. Georg Hub er aus dem Königreich Würtem-
berg/ Bäcker in Viel/ welchem die Gemeinde Läubringen ihr '
Bürgerrecht zugesichert hat.

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Willfahr 72 Stimmen.
Für Abschlag 17 „

Vortrag und Dekretsentwurf des diplomatischen Departements
über die anbegehrte Trennung des Kirchspiels Renan in zwei
Urversammlungen.

Stapfer. Das diplomatische Departement/ der Ansicht/
daß eine zu große Zersplitterung der Urversammlungen nicht
zweckmäßig und daher nicht zu begünstigen sei/ hat früher bei
Ihnen/ Tit./ auf Abweisung des Gesuches der Gemeinde La-
fernere/ eine eigene UrVersammlung bilden zu dürfen/
angetragen / worauf dasselbe auch wirklich abgewiesen worden ist.
Da nun aber diese Gemeinde neuerdings mit dem nämlichen
Begehren — an welchem sie sehr hängt — eingekommen ist/ und
da dieses Begehren gesetzlich gegründet ist, indem die Kirch-
gemeinde Renan eine Bevölkerung von mehr als 2000 Seelen
enthält/ und da überdieß dasselbe wegen der Entfernung der
betreffenden Ortschaften besonders empfehlenswerrh ist: — so

tragen dießmal das diplomatische Departement und der Regie-
rungörath einmüthig auf Gewährung des von der Gemeinde
Laferriere gestellten Wunsches an.

Langel- Ich möchte daS gegründete Begehren der
Gemeinde Laferriere bestens unterstützt haben.

Bel richard. Ich unterstütze den Antrag des diplomatischen

Departements ebenfalls; möchte jedoch den §. 2 des Dc-
kretscnlwurfeS/ welcher lautet: „Die kirchlichen und Gemcinds-
verhältnisse dieser Ortschaften erleiden hierdurch keine
Aenderung/" gestrichen wissen/ weil einerseits es sich von selbst
versteht/ daß alles das / was nicht namentlich als verändert angeführt

wird/ in seinem bisherigen Bestände bleibt / und weil
anderseits/ wenn etwa einmal bei einer ähnlichen Trennung die
Klausel wegbliebe/ daß die kirchlichen und Gemeindvcrhältnisse
auf dem nämlichen Fuße fortbestehen sollen / man dann wähnen
könnte/ dieselben seien durch die Trennung der Urversammlung
auch gesondert worden.

Koch/ Regierungöralh. Der Herr Präopinant hat
vollkommen Recht; -- denn es sollte sich eigentlich von selbst
verstehe»/ daß alle Verhältnisse/ von deren Abänderung nicht aus-
drückliche Erwähnung geschieht/ im Hergebrachren Zustande
verbleiben; — weil aber denn doch inkonsequenter Weise bei
frühern ähnlichen Dekreten ebenfalls ausdrücklich erwähnt ward/
daß die gedachten Verhältnisse dadurch keine Veränderung erleiden

solle«/ so muß man jetzt hier konsequent in dieser
Inkonsequenz sein und der Ausnahme jener anderweiren Verhältnisse
auch ausdrücklich erwähnen/ sonst könnte man just meinen/
dieselben seien auch in dem Trennungsbeschlusse mil inbegriffen.

Abstimmung: einhellig.

Schluß der Sitzung um 8 Uhr Abends.
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Neunte Sitzung.

Freitag/ den t. Juli.
(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.
Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird die vor einigen Tagen auf den Kanzlcitisch
gelegte Vorstellung mehrerer Gemeinden in Betreff der Stütze
bei Worb und Gümligcn dem Regierungsrath zur Unter-
suchung und Berichterstattung Übermacht.

Tagesordnung:
Wahl der Mitglieder der Gcsetzgebungskommission.

Auf den Antrag des Hrn. Staatsschreibcrs wird
beschlossen/ wegen der Wichtigkeit der dieser Kommission zu
übertragenden Arbeiten und der nöthigen Umsicht bei der Wahl
ihrer Mitglieder vom Regierungsrath einen Vorschlag zu
verlangen.

Abstimmung.
Für den Antrag 89 Stimmen.
Sogleich zur Wahl zu schreiten 19 „

Vortrag des Baudepartements mit Ueberweisung des
Regierungsraths über den bisherigen Gang der Arbeiten in der
Felsenschlucht des Pichoux/ nebst nachträglichen Kre-
ditbegehrcn.

Dieser Vorrrag giebt Bericht über die wegen Anlegung
einer Straße von Bellelay nach Untervillicr angestellten
Untersuchungen/ über die zu Eröffnung derselben durch die Felsen-
schlucht des Pichoux bereits gemachten Arbeiten und über die-
jenigen/ die noch zur Vollendung dieser letztem erforderlich sind.
ES ergiebl sich/ daß bereits verwendet worden sind
biö UNd Mit 12. Mai 1836 Fr. 16/896. 96

„ -, „ 12. Hornung 1836 -'^>2,080. —
Fr. 28/976. 95

Zu gänzlicher Oeffnung dieser Schlucht würden
zufolge dieser Berechnung noch erfordert „ 11,023. 06

Zusammen Fr. 40,000. —
Da. aber noch verschiedene in obiger Berechnung nicht

aufgenommene Ausgaben zu berücksichtigen sind und außerdem noch
ein vom RcgierungSrath gemachter Vorschuß zu ersetzen ist/ so

wird der Antrag gestellt: daß zur gänzlichen Oeffnung der Fel-
senschlucht des Pichoux angewiesen werden die nöthig befun-
denen Fr. 21,000? —
und die dem Kredit des Regierungsraths zu

restltuirenden aus demselben vorgeschossenen „ 6,000. —
Zusammen Fr. 27,000. —

Zugleich wird bemerkt, daß die Fortsetzung der Straße zu
beiden Seiten der Felsschlucht nach Bellelay und Untervillier
noch ungefähr Fr. 40,000 kosten dürfte.

Herrenschwand, RcgierungSrath, als Berichterstatter
deö Baudepartcmentö in Abwesenheit des Herrn Schultheiß
Tscharncr: Da ich gerade 14 Tage Urlaub hatte, als dieser
Vortrag behandelt wurde, so habe ich von der ganzen Sache
keine nähere Kenntniß, als ich heute darüber vernommen u. s. w.
Wie eS sich aus dem Rapporte ergiebt, kommen nun die Kosten
viel höher, als man Anfangs glaubte, was mich gar nicht
übernimmt, denn ich glanbl'e schon zur Zeit, als die ursprüngliche
Summe bewilligt wurde, nicht, daß sie hinreichen werde. Wenn
man aber jetzt die Arbeit weit zweckmäßiger macht, als eS

damals vorgeschlagen worden, so ist auch natürlich, daß sie theurer
sein wird. Ich trage auf Gestattung des verlangten Kredits an.

Moschard. Da ich eine nähere Kenntniß habe von den

Lokalitäten, wo die Arbeiten ausgeführt werden, für welche

man von Ihnen einen neuen Kredit verlangt, so wie von den

Motiven und den Umständen, welche diese Unternehmung
entschieden haben, und von der Weise, wie sie angefangen und bis
jetzt geführt worden sind, so kann ich nicht umhin, Ihnen die
zahlreichen Unregelmäßigkeiten zu bezeichnen, die bei der Lei¬

tung und Ausführung dieser Arbeiten geschahen. Aber nichts-
destoweniger erkläre ich zum Voraus, daß das, was ich gesagt
habe, nicht gegen die Sache an und für sich ausgelegt werde,
daß ich stimmen werde für die Gestattung des verlangten Kre-
ditö von Fr. 27000, weil ich im Interesse der Gegend wie des
Staates wünsche, daß die Schlucht des Pichoux offen sei,
indem ich den Wunsch auSspreche, daß die dort liegenden Staats-
wälder besser benutzt werden sollen, als câ bisher geschehen.

ES wird hinreichen, Tit., daß ich Ihnen die Fakta zur
Kenntniß bringe, um Sie zu überzeugen, daß dadurch, daß man
den Staat zu außerordentlichen Ausgaben verleitet, man eben
so wenig vorwärts kommen wird, als wenn man den ersten Ent-
wurf des Hrn. Watt befolgt hätte, für dessen Ausführung man
Fr. 13000 gestattet hatte, bloß und allein für die Eröffnung
der Schlucht von Pichoux, ohne Vorbehalt, mit den dabei in-
teressirten Gemeinden zu unterhandeln für die Ausführung der
Straßenzüge, welche bet dieser Oeffnung sich vereinigen sollten,
ein Kredit, welcher wahrscheinlich hingereicht hätte, wenn man
von diesem ersten Entwurf nicht abgegangen wäre. Die hohe
Lage des kleinen Thales von Bellelai, wo man auslaufen muß,
der Ueberfluß von Schnee zeigen voraus an, daß dieser Kom-
muntkationsweg während eines großen Theils des Winters nicht
gangbar ist, und daß also dieß eine Straße weder zweiter, noch
sogar dritter Kkasse sein könnte, daß man sich beschränken müsse

auf Errichtung eines genugsam breiten Wegeö, um zu Holz - und
Kohlentransporten zum Gebrauch der Eisenhämmer und deS Handels

zu dienen. Indem man so die Ausfuhr des Holzes aus den
Staats - und Gemeindcwäldern möglich macht, so wäre es
gerecht gewesen, die Vorschläge dieser Gemeinden anzuhören, die
Anerbietungen, welche sie machten, anzunehmen und ihren Wünschen

Rechnung zu tragen, die damals vom dortigen Regierungsstatthalter

lebhaft unterstützt worden waren. Allein von dem
Allem fand nichts Statt, weil man von den strikten Regeln der
Kunst hätte abgehen müssen in der Linie des Weges vom AuS-
gang der Schlucht bis nach-Bellelay.

So hat man also vom Anfang an den Plan deS Hrn. Watt
im Interesse der Regeln der Kunst verlassen, so wie das Unter-
Handlungsprojekt mit den Gemeinden.

Kurz nachher, am 6. November 1834, wurde ein neuer
Plan der oben angegebenen Linie angenommen durch die Kom-
Mission deS Baudepartements, in Gegenwart des Statthalters,
und dieser gleiche Plan war noch einmal verlassen worden durch
die Leute der Kunst, die ihn vorgeschlagen hatten, um ihn durch
eine Richtung zu ersetzen, welche fast unübersteigltche Hindernisse

darbietet, welche aber die Leute der Kunst mit Hülfe des
Staatsschatzes die Ehre haben werden, überwinden zu können.

Bemerken Sie, Tit., daß man seit 1836 die Arbeiten der
Eröffnung der Schlucht aufgeschoben hat, die doch die einzigen
wahrhaft nützlichen sind, und daß man seitdem das ganze Atelier
mit Nebenarbeiten beschäftigt hat um die Mühle herum, außer
der Schlucht. Da nun dieß Alles ohne Plan, ohne Devis, ohne
Unterhandlung, Alles im Taglohn, unter der Leitung eines fran-
zösischen, wohl besoldeten Bauaufsehers in Abwesenheit des Hrn.
Oberst Buchwalder, dessen Zeit durch andere Beschäftigungen
eingenommen wurde, die ihm nicht erlaubten, über die Arbei-
ten bei Pichoux zu wachen, außer zu höchst seltenen Zeiten,—
so kam es dahin, Tit., daß man sich auf Liebhaber - und Fan-
tasiearbcilcn gelegt hat, so daß ein Theil des Wegeö durch seine
Kontouren, Umwege und Tunnels eher einem englischen Garten
gleicht, als einem Bergwcge, der auf gewissen Punkten nur
11 Fuß Breite und 10 ^ Steigung hat. Dieses frei schalten
lassen von Seite eines französischen Bauaufsehers, den man auf
eine so reichliche Weise in den Staatskassen schöpfen läßt, könnte
zu weit gehen. Heute verlangt man von Ihnen, Tit., Fr. 27000,
die, wie man versichert, bereits großenthcilö verbraucht sind,
und die mit den Fr. 13000 eine Summe von Fr. 40,000
ausmachen. Und man darf zweifeln, daß diese Summe auf die
Weise, wie man an die Arbeit geht, hinreichen werde, den

Pichoux durch Fanrasiearbeitcn zu eröffnen; und Alles zeigt an,
daß, wenn man nicht näher darauf sieht, man bald kommen

wird, ein neues Begehren zu thun von andern 40,000 Franken,
um das frühere zu vervollständigen.

Indessen stimme ich in der Hoffnung, daß das, was von den

verlangten Fonds übrig bleibt, zu seinem wahren Zwecke gebraucht
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werde, für den Kredit von Fr. 27000, unter dem Vorbehalt,
daß über die Anwendung von Seile der obern Behörde eine mehr
direkte Aufsicht ausgehen werde, und daß die noch übrig bleiben-
den Arbeiten an eine Mindcrsteigerung gebracht werden.

Borneque, in mcbrern Punkten mit dem, was Hr. Mo-
fchard gesagt hat, übereinstimmend, meint indessen durchaus nicht,
daß der Weg von Pichoux im Interesse der Essen unternommen
worden ist. Alle die, welche das Etablissement von Bcllcfontaine
kennen, wissen, daß der Oekononne w^gen die Holztransporte
auf der Straße von DelSberg gemacht werden. Was den Hrn.
Fineau anbetrifft, so hat er erklärt, daß er keinen Heller für diese

Straße gebe, weil die Holzausfuhr, die sie erleichtern würde, ihn
das Dreifache verlieren machen würde, alS er daraus für die

Ausfuhr seines HolzcS Vortheile haben würde.
Von zwei Sachen eine: entweder hat man den Weg bloß

allein gemacht, um den Transport des StaalS- oder Gemeinde-
Holzes zu erleichtern, und in diesem Falle, glaube ich, hätte man
bewirken sollen, daß die Gemeinden leichte Kommunikation mit
dieser Straße hätten. Wenn man sie aber bloß allein erbaut
hat, um eine direkte Verbindung zwischen Pruntlur und Bern
zu haben, so schließe ich mich dem Plane an, der am wenigsten
Steigung darbietet. Indessen wünschte ich auch, daß, wenn man
dem Großen Rathe einen Plan vorlegt, die Ausgaben nach bei-
liegenden Devisen berechnet würden. Dann würde man sich nicht
verleiten lassen, Entwürfen die Hand zu bieten, welche Anfangs
höchst geringe Summen zu koste» scheinen, die aber damit enden,
sehr beträchtliche Ausgaben zu erfordern. WaS die jetzige Straße
anbelangt, da sie angefangen und sehr nützlich ist, so stimme ich
für die verlangte Kreditbewilligung.

Simon, Altlandammann. Vorerst muß ich sagen, daß zur
Zeit, wo die Voruntersuchungen stattfanden, ich noch nicht
Mitglied des Baudepartements war, und ich also von daher nicht so

bestimmt Antwort geben kann, wie später. Ich würde, so viel
an mir, niemals mir zu Schulden.kommen lassen, dem Großen
Rathe ein bloßcö einzelnes Straßenstück vorzuschlagen, sondern
man soll nur etwas Ganzes hieher bringen, etwas, das seinen
Zweck vollständig erfülle. Eben so wenig würde ich je helfen,
einen Devis vorzulegen, von dem ich selbst glaubte, er sei zu
niedrig. Ich würde Solches für unverantwortlich von meiner
Seite ansehe«. Hingegen höchst schwierig und beinahe unmöglich
ist cS, ganz genaue Devise für alle und jede Srraßenbaulen zu
geben. Je nach Beschaffenheit der Gegend wird das auch dem
geschicktesten Ingenieur unmöglich sein. Nun im vorliegenden
Falle hat Ihnen Hr. Walt, zu welchem Sie damals ein
unbeschränktes Zutrauen hatten in Absicht aus Straßen, gesagt, man
könne die Straße durch den Ptchoux mit Fr. 13000 machen.
Später sagte er dem Baudepartcment, cS sei bei der Schwierig,
kcit der Gegend, — eine Bergschlucht, die an vielen Stellen
nicht mehr als 12 Fuß breit, und zu beiden Seiten mit 200 Fuß
hohen senkrechten Felswänden eingeschlossen ist, — unmöglich,
die Arbeit auf dem vorgeschlagenen Fuße zu machen und dieselbe

irgend einem Ucbernehmcr um einen bestimmten Akkord zu über-
geben, und er rarhe somtt an, die schwierigsten, jede vorläufige
Berechnung fast nicht zulassenden Stellen vorläufig zu inachen,
da man denn nachher den Rest schon verdingen könne. AuS-
nahmSweise glaubten wir in dem vorliegenden Falle, dem dahe-
rigen Rathschlage des Hrn. Watt folgen zu sollen. Die Straße
sollte aber damais nicht dahindurch geführt werden, wohindurch
sie jetzt geht; damals war ein anderer Plan angenommen, so daß
also Hr. Moschard im Irrthume ist; denn cS war ein Plan vor-

8 —

Handen. Aber als nun Hr. Watt diesem Plane zufolge die

Straße einschneiden wollte, fand er laurer nassen Lehmboden,
wo man unmöglich arbeiten konnte, denn bei eintretendem Re.
genwcttcr giebt das einen ganz siüssigen Brei. Das Baudepar-
temcnt mußte nun entscheiden, ob der Weg dennoch dahindurch
solle, oder aber auf der andern Seite, wo er jedoch weit mehr
kosten würde. Man fand eS besser, die Ausgabe einmal zu
haben für solide Arbeit, als nachher jeden Augenblick Répara-
tionen îc. te. îc. vornehme» zu müssen. Der Hr. Präfekt hat
gesagt, wir hätten halt gesucht, etwas recht Großes zu ma-
chen. Keineswegs! Das Baudeparcemenr hat alSdann die größte
Freude, wenn eS eine recht gute Straße mit den allerwenigsten
Kosten machen kann. Der Hr. Präsekt sagt ferner, wir hätten
keine Rückficht genommen auf die Anerbieten der Gemeinden.
Drei Gemeinden waren im Falle, daran zu denken, daß die

Straße sie berühren werde: Sornctan, ziemlich hoch am Berge,
und auf der andern Seite Chetelat und Monible. Diese Ge-
mcindcn haben ganz verschiedene Interessen; jede wollte nur
dann beisteuern, wenn die Straße aus ihrer Seite durchgehe.
UcbrigenS wäre der Unterschied, wenn wir über Sornetan ge-
gangen waren, nicht größer gewesen, alö etwa 1000 Tagewerke,
und die ganze Straßenstrecke hätte sich auf der Schaltseite
hingezogen. Auch liegen die meisten dortige» StaatSwaldungen nä-
her bei Chetelat und Monible, alS bei Sornetan. Der Herr
Präsekt sagt weiter, große Kosten seien auch daraus entstanden,
weil nachher Hr. Oberstlieutenant Buchnialder willkürlich daß

gesteckte '1>ac>6 verlassen habe. DaS ist nicht so gegangen. Hr.
Buchwaldcr sand, daß die Gcmemdwciden le» O.il-olincz, wo
das 'l'raao ging, wiederum von dem obgenanntcn Lehmboden
seien, und da beauftragten wir Hrn. Buchwalder, daö Irac«
um der Beschaffenheit des BodenS willen zu verlassen, was jeder
Sachverständige billigen wird. Also ist das nur an die-
ser Stelle, und auch da nicht willkürlich, geändert worden.
Was denn den Nutzen der Straße betrifft, so habe ich nie daran
gedacht, daß sie eine Heerstraße geben werde von Bern nach

Pruntrur. Die Felsenschlucht dcS Pichoux ist ihrer Natur nach

so, daß es ungeheure Summen gekostet hätte, um eine eigcnt-
liche Straße mit weniger Gesälle anzulegen. 10 Prozent lst
übrigens das Maximum des GcfälleS. DaS Holz hingegen
gewinnt durch diese Straße mehr als das Dreisache an Werth, so

daß wir die daherigen Kosten nicht allzusehr scheuen dürfen. —
Ich glaube nun gezeigt zu haben,

daß das Baudepartement nicht alle die Vorwürfe vcrdiönt, die

man ihm von daher gemacht hat, und ich trage auf Bewilligung
der Summe an.

Romang. Nur ein Wort im Allgemeinen. So unange-
nehik dergleichen nachträgliche Kreditbcgchrcn find, so ist eS bei

Gebirgsstraßen gewiß unmöglich, AllcS von vorne herein auf'S
Genaueste zu berechnen, wie man es bei Straßen durch das
flache Land thun kann. Wollte man den Grundsatz ausstellen,
daß man unter keiner Bedingung je nachträgliche Kredite bewilligen

wolle, so wären die Unternehmer gezwungen, die größten
Fodcrungen zu machen, um aus jeden Fall vor Schaden gedeckt

zu sein. Wenn man immer Gelegenheit hätte, auf Ort und
Stelle nachzusehen, man würde sich über dergleichen Irrthümer
und allfällig selbst Mißgriffe weniger verwundern. DaS nur im
Allgemeinen.

(Fortsetzung folgt.)
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Verhandlungen
d e 5

Großen Rathes der Republik Bern,
Ordentliche Sommersitzung/ !Xá

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der o. Sitzung. Freitag den t. Juli 1836.)

(Ueber den Gang der Arbeiten in der Felsenschlucht des Pichoux
nebst nachträglichen Kreditbegehrcn.)

Man. Wir sind wegen der Pichouxstraße seit etlichen Iahren

immer im Finstern herumgctappt. Die große, dunkle Gal-
lcrie daselbst mag vielleicht Schuld daran sein. Nun wünschte
ich, daß mau setzt etwas deutlicher in die Sache sehen möchte,
als ich wenigstens sehe. Ich finde zwischen dem hier vorliegen-
den Ancrage, zufolge welchem noch Fr. 27000 nachträglich ge-
sodert werden, und dem dort aufgehängten Plane einen so großen
Unterschied, daß ich mit gutem Gewissen nicht dazu stimmen
konnte. Sie sehen dort einen Slraßenzug von Bcllelap nach

UndervilUer. Die Gegend daselbst ist mir ganz gut bekannt; ich

ging durch die Felsenschluckir des Pichour, welche der allerschwie-
ngste Theil jenes Zuges ist, alS dieß noch zu den halSbrechen-
den Arbeiten gehörte. Schon vor 16 Iahren war von der Oeff-
nung dieses Passes die Rede, und damals sagte man allgemein'
wenn die Regierung sich dazu entschließen könnte, so würden ganz
gewiß die verschiedenen Gemeinden und Partikularen, welche

dort Waldungen besitzen, Beiträge geben von 20 biS 20,000 Fr,
Hätte man cS damals dazu gebracht, so würden bis jetzt jene
Gemeinden und Partikularen Hundertlausende dabei gewonnen
haben. Diese Straße würde nämlich niemals zu einer Hauptstraße

dienen, sonder» bloß zur Exploitation der Waldungen und

zum Transporte der Kohlen, die dorr gebrannt werden. Die
Regierung hat nun allerdings auch ein Interesse dabei, alS

Eigenthümerin vieler Waldungen. WaS sagen nun die KostcnS-

rcchnungen? Sie sagen, daß die Straße zwischen Belle lap und
UndervilUer dcvisirt sei auf Fr. 73,000, daß davon 28,976 Fr.
wirklich verwendet seien für die Felscnschlucht deS Pichoux, und
daß zu gänzlicher Bollendung der Letztern noch Fr, stst,i00

erfodert werden. Das liegt in den Devisen. Nun sind Beiträge
verschiedener Gemeinden von 2.660 Tagwerken angeführt, die

bisher noch nicht geleistet worden sind,

Im Vortrage ist vom ganzen Straßcnzuge die Rede,
aber der Schluß desselben rcder nur von der gänzlichen Scffnung
des Pichour. Wenn nur deutlich gesagt wäre, man wolle bloß
die Oeffnung der Schlucht vollenden, und cS solle von den übn-
gen Straßenstrecken nicht mehr die Rede sein, oder diese sollen

dann gemacht werden auS den Beiträgen der Gemeinden, so

mochte daS angehen. Aber so steht zu befürchten, daß, so wie

man heute bloß für den Pichour einen Kredit begehrt hat, man
später für den übrigen Rest deS StraßenzugeS uns wiederum
Kreditbegehren vorlegen wird. Ich wünschte also, daß von

Seite deS BaudcparcementS bestimmte Auskunft gegeben werden

möchte, wie cö mtt dem übrigen Theile der Straße gehalten
sein solle. So wie die Sache jetzt daliegt, könnte ich wenigstens
kein Votum abgeben. Mir scheint überhaupt, man übernehme

viel zu viel auf einmal, und cS sei nicht möglich, allenthalben
gehörige Aussicht zu halten. So verlautet, daß in der Roche

neue Unfälle geschehen seien, auch, daß die Emme so unhöflich

war, an der Wannenfluh daS Maul ungewöhnlich weit auszu.

thun und, ungeachtet zugesicherten Wohlwollens, an den neu ge-
legten Dämme» cinzufressen. — Ich trage also darauf an, daß
das Baudcparrement bestimmte Auskunft gebe über seine Absichten

in Betreff der übrigen Strecken deS StraßenzugeS von
Bcllelay nach Undervillier.

Buchwald er. Der Hr. Landammann Simon hat Ihnen
ausführlich die Vortheile auseinandergesetzt, welche der Staat
von dieser Straße ziehen wird. Da daS Holz im Preise gcstic.
ge» ist, so kann man berechnen, daß die Regierung mehr als
Fr, 300,000 von den Ausfuhrprodukten zieht.

Marchand redet so leise, daß seine Stimme nicht zum
Tische der Stenographen gelangt. Wir glauben verstanden zu
haben, daß er zu beweisen sucht, daß der Staat von der
Erbauung dieser Straße Vortheile ziehen werde, welche reichlich
die Ausgaben, welche dieselbe erfordert, vergüten werden.

Noth, ES wird nicht so pressiren, daß das Holz aus jenen
Waldungen alles in einem Jahre fort müßte. Ich denke übn-
gens, eS seien noch viele Gemeinden, die den KommunikationS-
weg, wie er abgesteckt ist, brauchen können, und daß also die
2000 angebotenen Tagewerke nichts seien. Darum schließe ich
mich ganz an die Ansichten der zwei Herren Präsekten und des
Hrn. StaalSschrcibcrS an. Nöthige Sachen, wo mit wenigem
Gelde großem Uebel abgeholfen werden könnte, macht man nicht,
aber große Summen werden weggeworfen für das, was nicht
pressiri! Der Weg solle ja, wie Hr. Simon gesagt har, nur
ein Verbindungsweg für die dortigen Gemeinden sein, um ihr
Hol; leichter abführen zu können; also bin ich ganz der Ansicht
von Hrn. Map, daß die Gemeinden mehr leisten sollen, beson-
derS, da sie früher leicht Fr. 20,000 gegeben haben würden.

v, GoumoenS. ES thut mir leid, daß man so lange
hiebet verweilt. In Betracht deS großen Nutzens stimme ich
mit Ueberzeugung zum Antrage.

Buchmüller. Hinsichtlich des vorliegenden Gegenstandes
stimme ich, wie Hr. Roth. Wir haben in unserer Gegend auch
eine kleine Probe, wie es zuweilen mit den neuen Scraßenan-
lagen geht, an der Straße nach St. Urban, die man so vor.
theilhaft über Roggwpl hätte machen können ». s. w. Ich trage
an, daß, bevor man eine Summe bewilligt, stets vorher be-
stimmte Pläne und Devise vorgelegt werden sollen.

H err en schwand, NegierungSrath. AlS man den Ban
dieser Straße verlangte, trug ich darauf an, daß man wohl
nachsehe und untersuche, wer Alles unmittelbaren Nutzen davon
ziehen werde, und ich mußte mich überzeugen, daß ja freilich
die dortigen Gemeinden, 9 au der Zahl, großen Nutzen haben
würden. Aber nicht nur diese Gemeinden, sondern auch der
Staat hat großen Nutzen dabei, weil er daselbst viele Waldun-
gen hat. Die StaatSwaldungen liegen zwar nicht alle an der
neuen Straße oder an der Felsschlucht; aber doch so, daß man
leicht gangbare Verbindungswege errichten kann. Diese
StaatSwaldungen würden gewiß und sicher dem Staate die gehabten
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großen Kosten decken. Aber die Gemeinden haben/ wie gesagt/

eben so viel/ vielleicht noch mehr Waldungen chort. Darum
schien es mir damals / die Gemeinden sollten — wie Hr. May
gesagt hat — einen bedeutenden Beitrag dazu leisten / und zwar
namentlich / daß die Parteien nach Maßgabe ihres gewonnenen
diSpontbeln Holzerrrages gleichmäßig bezahlen sollten. Allein der

Große Rarh erkannte eS anders. — Wenn man machen wollte/
daß die dortige Gegend Nuyen ziehe aus ihren Waldungen/ so

mußte man vor Allem die Fclscnschtucht öffnen. DaS ist nun
geschehe«/ und man kann den Weg bereits gebrauchen; jedoch ist

er noch nicht ganz fertig / sondern die gänzliche Vollendung erfo-
derr noch eben die heute verlangte Summe. ES würde gewiß

der Regierung nicht zur Ehre gereichen/ wenn man jetzt auf
halbem Wege stehen bleiben wollte/ sondern wir müssen die Straße
ausmache«/ und darum ist cö allerdings nothwendig / daß das

Geld bewilligt werde. — ES bleibt mir nur noch übrig, aus

die Anfrage deS Hrn. StaatSschreiberS zu erklären, daß ja frei-
lich im Vortrage ziemlich deutlich gesagt ist, daß der Thalweg

zu beiden Seiten von der Felsschlucht noch eine andere beson-

derc Summe erfordert werde. Aber, Tit, diese zwei Straßen-
stücke haben Sie noch nicht bewilligt. Wenn man dann mit den

dahcrigen Anträgen hieher kömmt, so wird man Ihnen gleich-
zeitig sagen, was sie kosten werden. Von dieser hohen Behörde
wird es dann abhängen, die nöthige Summe zu bewilligen.
Möglicher Weise werden die dortigen Ortschaften-, wenn man
ste dazu auffodert, immer etwas dazu leisten, zwar schwerlich
so viel, als billig wäre, oder alS sie früher geleistet haben würden;

denn die Leute ziehen nicht allemal in Erwägung, was

ihr Vortheil ist. — Für den heutigen Tag bleibt aber nichts
Anderes zu thun übrig, als die gefodcrte Summe zu bewilligen.

Fellenbcrg ES kann keinem Zweifel unterliegen, —
die begonnene Arbeit wird und muß beendigt werden. Aber es

fragt sich, waS wohl ehrenhafter ist, waö wir besser im allge-
meinen Interesse deS Landes zu verantworten wisse» werden- in
einem voreiligen, unbesonnenen Gange zu beharren, oder aber
unü durch gemachte Erfahrungen belehren zu lassen? Sollen wir
solche Straßen, welche besonders nur für diese oder jene
Gegend vorzüglichen Nutzen haben, ans Unkosten des ganzen Kan-
rons erbauest, ohne daß jener einzelne Theil auch das Nöthige
und Verhältiilßmäßige beitrage DaS ist ungerecht, unklug,
das ist nicht nach den Grundsätzen der Verfassung! Hätten wir
jene Gegenden zu verhältnißmäßigcn Beiträgen angehalten / so

wäre Niemand mehr beladen worden, alS nach Maßgabe des ihm
speziell erwachsenden Vortheils, und man hätte nach Grundsätzen
und nach einem System gehandelt. ES scheint aber. Nichts von
dem Allem sei geschehen, man habe keine Berechnung vorgenom-
men, und jetzt solle aus den Hülfsmitteln der Republik erbaut
werden, waS insbesondere den dortigen Gemeinden nützen wird,
während denselben immerhin noch ein großer Dienst erwiesen
worden wäre, wenn wir ihnen die nöthigen Summen gleichsam
vorgeschossen, ihnen aber aufgelegt hätten, nachher von dem

Ertrage ihrer nun zugänglich gemachten Waldungen nach billigem
Verhältnisse dem Staate die Kosten zu restituircn; denn durch
die neue Straße muß ihr Holz bedeutend im Preise steigen. Ich
glaube,.wir feien cS den betreffenden Behörden selbst schuldig,
unsere Pflicht alS Stellvertreter der gesammten Republik zu
erfüllen, besonders weil die gesammte Republik Beruhigung bedarf
über die allerwärtS stattgcfnndcnen Mißgriffe. Man sagte mir,
in dem gestern erschienenen Zeitungsartikel sei nur zu wenig
gesagt worden in Betreff der Straße am Bielcrsec; und von einer
andern Seite her verlautet, daß auch bei Schöpfen auf ähnliche
Weise verfahren werde, und daß man dort eine ganz falsche
Absteckung deS WegeS vorgenommen habe, wo man nun, nachdem

Ü-60VU Franken weggeworfen seien, eine ganz neue Ab.
stcckung vornehmen müsse. Wenn wir da nicht der GcschäftS-
überladung d.S BaudepartementS zu Hülfe kommen und nicht
einen entschiedenen Damm solchen Unordnungen entgegensetzen,
so wird das Volk über die gestimmte Stellvertretung klagen,
und alle Behörden werden zuletzt depopularisirt. Darum trage
ich darauf an, daß wir in Bezug auf allen Straßenbau eine
sorgfältige Untersuchung vornehmen, damit die Hülfsmittel der
Republik nicht so unverantwortlich dilapidirt werden, wie eS

-u geschehen scheint. So sind da zwei Polen angestellt, die al¬

lenthalben Fehlgriffe machen, und denen man Arbeit giebt, nur
damit cS nicht heiße, sie essen ihr Brod umsonst. Ich weiß
nicht, warum man in solchen Fällen nicht endlich der Regierung
festen, zuverlässigen Beistand leistet. UnS fällt eS zu, wir sind
die Schuldigen, wenn wir dem Uebel nicht Einhalt thun. Ich
finde, man könne gegenwärtig nicht unbedingt zu der Gewährung

der ncuverlangten Summe stimmen. Durch Fallen sollten
wir doch^endlich klug werden. So weit ich vom Straßenbau
reden höre, so weit höre ich diese Beschwerden wiederholen.
Auch aus der ganzen heutigen Diskussion geht mir keine Bcru-
higung hervor, daß eS anders kommen werde; denn das
Baudepartement erklärte mit großer Zuversicht, cS sei nicht im Fehler.

Darum bitte ich den Großen Rath, daß er andere Vor-
sorge treffen möge, wie er eö dem ganzen Bcrnervolke schuldig
ist, und daß zugleich den Gegenden, welche neuer Straßen
bedürfen, versichert werde, daß durch die gemachten Fehler der
Straßenbau nicht unterbrochen werden solle.

Mai. Ich für meine Person bin mit den vom Hrn. Re-
gicrungSrath Herrenschwand gegebenen Erläuterungen zufrieden,
und stimme nun gar gerne zum verlangten Kredite.

Parat. Ich habe nur einige Worte zu bemerken. Ich
liebe die Arbeiten der Kunst, die Straßen, die unterirdischen
Gallerten, die Eisenbahnen, selbst die ärostatischen Kommunikationen.

Ich hätte für die verlangte Kreditsbewilligung
gestimmt, aber gerade aus den Gründen, welche die Herren Buch-
walder und Marchand angebracht haben, muß ich dagegen
stimmen. Da ich zu Pruntrut bin, so sehe ich das Holz, wcl-
chcö auS dem Lande ausgeführt wird.

Wenn cS mit Errichtung dieser Straße nur darum zu thun
ist, aus dem Lande 80,000 Klafter Holz schneller ausführen zu
lassen, so bin ich der Meinung, daß eS besser sei, daß sie in
10 Jahren ausgeführt werde, als in 2 Jahren, indem das
Holz sehr lang,am wächöt. Die Verbindungen sind bereits
erleichtert genug, um in kurzer Zeit eine beträchtliche Erhöhung
nothwendiger Weise herbeizuführen im Preise des Holzes, nicht
wegen der Leichtigkeit der Verbindungen, sondern vorzüglich
wegen der Thcurung deS Holzeö, welche bei einer Ausfuhr ohne
Schranken von Jedermann befürchtet wird. Ich stimme für eine
beschränkte Kredubewilligung, um nur das Nothwendige zu er-
bauen für eine leichte Verbindung zwischen den Gemeinden.

Obrcchr (wünscht, daß man einmal zur Abstimmung
schreite). Die Ocffnung des Passes ist beschlossen worden also
muß man sie jetzt machen; von den andern Srraßenstrecken
jenseits und diesseits der Schlucht ist hier noch nicht die Rede
gewesen, und also hätte ich nicht geglaubt, daß man über einen
solchen Gegenstand so.lange diskullren würde.

Vermeille. ES handelt sich nicht darum, ob cS nützlich
sei, die Straße von Pichoux zu befehlen, da es eine entschie-
dene Frage ist. Es handelt sich darum, zu sehen, ob, da die
Arbeit angefangen und die Fonds, die angewiesen worden sind,
nicht hinreichen, nicht ein neuer Kredit zur Vollendung der
Arbeit erkennt werden muß. Ich werde mich hier weder mit
Labyrinthen, noch mit englischen Gärten beschäftigen. ES ist
darauf genügend geantwortet worden von Srn. Altlandammann
Simon, und die Anwendung der verbrauchten Fonds ist genug-
sam gerechtfertigt worden. Soll die Straße verlassen oder
vollendet werden? Um mich eines trivialen Ausdrucks zu bedienen,
so sage ich, daß es ein gemachtes Kind ist, das aber erzogen
werden muß, und ich füge nur bei, daß nicht immer die, welche
die Kinder zeugen, sie ernähren müssen. Wir können nichr
umhin, dem Departement daS, waS cö begehrt, zu gewähren.

A b st m m u n g.
Den Kredit zu bewilligen Mehrheit.
Zu näherer Untersuchung zu schicken 23 Summen.

Jäggi. Hr. Moschard hat angetragen, daß die Arbeiten
ausgeschrieben und nachher genau beaufsichtigt werden sollen,
ich bin ganz der Meinung und wiederhole den Antrag.

Buchn, üller. Eben so

May. DaS kann alS Wunsch ausgesprochen werden, aber
nicht alS Befehl; denn eS ist hier nicht mehr um eine neue
Straße zu thun, fondern nm daS Ausmachen und Vollenden.
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UebrigenS ist das Exekutionssache/ worüber allgemeine Vorschriften
bestehen.

Herren schwand/ RegierungSrath. Ich mag es gar gerne
sehen/ wenn man eS als Wunsch beifügen will u. s. w. (wie
Hr. May.)

Simon/ Altlandamman. Ich muß hier die Bemerkung
wiederholen/ daß von allen angehobenen Arbeiten diese die
einzige ist/ die im Taglohn gemacht wird. Also sehen Sie/ daß
ein solches Verfahren ganz gegen die angenommene Regel des
BaudepartcmentS ist. Gewiß wird daS Baudepartemenl, wo sich
irgend die Möglichkeit zeigt, die Arbeit pan enirepi-ise zu
machen/ eS mit Freuden thun.

Durch'S Handmehr wird beschlossen/ jenen obgcdachten
Wunsch dem Baudepartemenl auSzusprcchen.

Zweiter Vortrag deS BaudepartcmentS mit Ueber-
Weisung des NegierungsrarhS über die Straße von Bicl
nach Neuen stadt/ nebst nachträglichen Kredit beg ehren.

Die Gesammtkostcn dieser Straße sind im Vortrag
angeschlagen zu - Fr. 374/l99. 61
wovon durch die Städte Biel und Neuenstadl

und die Gemeinden Twann und Ligerz bei-
gelragen werden sollen 63,600. —

so daß dem Staate zu bezahlen bleiben Fr 310/699. 61
davon sind bis jetzt angewiesen worden „ 138/000. —
demnach noch erfordert werden Fr. 172/699. 6 t

Nun wird im Vortrag gezeigt/ daß die Kosten theils durch
unvorhergesehene Umstände, besonders aber durch die den ersten
Anschlag weit übersteigenden Landcnlschädtgungen außerordentlich

vermehrt worden seien/ und auf Anweisung der erwähnten
noch nöthigen Summen angetragen.

Tscharncr/ Schultheiß. Vor allem aus war es gewiß
Niemanden unangenehmer alö dem Baudcpartemente/ sehen zu
müssen/ daß/ so wie man mit der Zeit und der Arbeit fortrückt,
man nicht mehr durchaus freie Hände habe/ sondern daß man
genöthigt sei/ auf eine sehr schwierige und theure Weise zu
bauen- Unter den Arbeiten/ zu welchen daS Baudepartemenl
gleich von Anfang an aufgefordert worden war/ befindet sich die
Straße zwischen Bicl und Ncuenstadt / zu der sich der Große
Rath damals bewogen fand/ um einem schönen/ fruchtbaren/
angenehmen Lande den nöthigen Verkehr zu gewähren. Herr
Watt Halle diese Arbeit längst im Sinne gehabt/ sie war seine
LieblingSidec, wie noch Manches andere. DaS Baudepartemenl/
in der Ueberzeugung / daß die Erbauung nützlicher Straßen
dasjenige sei, was dem Lande weitaus den größten Vortheil
bringe, billigte den Vorschlag von Hrn. Watt. Derselbe wurde
nun beauftragt, genau zu untersuchen und einen DcviS zu machen
über die muthmaßlichen Kosten und Landcntschädigungen. DaS
Resultat dieses DcviS zeigte ungefähr Fr. 80,000 für die Kosten
der Arbeit. In dieser Hinsicht ist der DcviS nicht sehr hinter
der Wahrheit zurückgeblieben/ indem die Arbeit an der Minder-
steigerung, nachdem die Richtung der Straße bestimmt war,
für Fr. 104 ooo verdungen wurde. Bei dieser Summe wird
eS sein Verbleiben haben mit Ausnahme derjenigen Accidente
und unerwarteten Arbeiten, welche sich bei dergleichen Unter-
nehmungcn stäts zeigen. Die Landentschädigungen wurden von
Hrn. Watt ebenfalls auf circa Fr. 80,000 berechnet, so daß
man glaubte, die ganze Straße würde nicht über Fr. 200,000
kosten, und davon könne man noch abziehen, wo.S die verfehle-
denen Ortschaften beisteuern würden, etwa Fr. 60,000. Also
hätte der Staat noch Fr. 140,000 bezahlen müssen. Aber die
Angaben in Betreff der Landentschädigungen gründeten sich bloß
aus daS, waS Herrn Watt damals von den Leuten jener Gemeinden
gesagt worden, und auf die Erklärungen verschiedener GutS-
desitzer, ihr Land um den und den Preis hergeben zu wollen.
So wie aber die Arbeiten allmälig vorwärtSrücklen, und man
nach und nach dieses oder jenes Grundstück in Anspruch nehmen
mußte, ergab eS sich, daß bei immer steigenden Preisen des
Landes und bei stätS zunehmendem Ertrage der Reben die
Entschädigungen sich immer höher und höher beli-'sen, so daß
dieselben gegenwärtig nach den aufgenommenen Berechnungen

dreimal höher ansteigen, als man Anfangs vermuthete. Darin
liegt der ganze Grund des auffallenden Unterschiedes der früher
beglaubten Summe. Hätte man vom Anfang an denken können,
daß diese Straße so viel kosten würde; so zweifie ich, ob man
sie je unternommen hätte. Indessen ist nach dem erzählten
Hergange der Sache Niemandem ein Vorwurf zu machen, alö
etwa dem Ingenieur, welcher in der Mitte des Großen Rathes
die Sache eifrig vertheidigt und beliebt gemacht har. Allein
Hr. Watt glaubte gewiß selbst nicht, daß die Kosten sich so
hoch belaufen würden. — Ich habe in den öffcnllichen Papieren
gelesen, daß man dem Baudepartement noch über andere Sachen
gar viel heftigere Vorwürfe macht als über jenen Kostcnunter-
schied. Ueber diese Vorwürfe war ich im höchsten Grade er-
staunt, und sie zeigen wenigstens keine große GerechtigkcitSlicbe
und kein großes Wohlwollen. Wenn sie noch dazu von einer
Seite herkommen sollten, wo man am meisten Ursache hätte
der Regierung zu danken; so wären sie um desto bemühender
Aber ich muß leider sagen, daß man sich von Anfang an in
jener Gegend von vielen Seiten her nicht mit derjenigen
Dankbarkeit benommen hat, die man schuldig gewesen wäre für die
Bemühungen der Behörden und für die Bereitwilligkeit deS
Großen Raths. Man hat dem Fortschreiten der Arbeit nicht
nur alle mögliche Hindernisse in den Weg gelegt, sondern mit
großer Freude alle Gelegenheit benutzt, um allsogleich rechtlich
einzufLhreitcn und auf dem Wege Rechtens die strengsten Auf-
tritte und Verfügungen zu veranlassen, die man etwa gegen
einen böswilligen Schuldner anwenden könnte. Wem das zur
Ehre oder Unehre gereicht, das wird das Publikum und der
Große Rath entscheiden. Richtig ist, daß, so wie die Arbeiten
fortrückten, und vermittelst des Anspruches an das nöthige Land
die Verpflichtungen der Regierung sich in unglaublicher Pro-
grcsslon vervielfältigten, man mit dem Kredit zu Ende und in
Fall kam, den betreffenden Städten und Ortschaften die
verheißenen Beiträge abzufedern. Wenn eS aber widerfuhr, daß
Land in Anspruch genommen wurde, wo man, weil der Kredit
erschöpft war, nicht sogleich bezahlen konnte; so waren sogleich
Citationen da. Die Vorwürfe, daß das
Baudepartement dieses provocirt, und daß es die bethciligten
Personen nicht habe auf vollständige Weise entschädigen lassen,
sind von solcher Natur, daß man unmöglich anders als mit
Verachtung darüber weggehen kann. — Ich will eö meinen
Hrn. Kollegen im Baudcpartcment überlassen, in die einzelnen
Zahlen einzutreten. ES ist ja freilich eine große Summe", wie
man sie nicht erwartet hat. Dieses wird aber, wie ich hoffe,
daS letzte Exempel sein, daß man solche Arbeiten anfängt, ohne
schon vorher mehr oder weniger gewiß zu sein, wie die Land-
cnlschädigungen ausfallen werden. Nie freilich wird es möglich
sein, dieselben so ganz bestimmt anzugeben, indem die Exekution
einer einmal dckrctirten Arbeit nicht solange verschoben werden
kann, bis Alles im Reinen und allenfalls gerichtlich geschätzt
ist; jedenfalls aber wird man diese vorläufigen Schätzungen
vollständiger machen, als diese da war. Früher war eS so ziemlich

in der Uebung, gleich zuzufahren und die Landentschädigum
gen erst im Augenblicke, wo man das Land wirklich in Anspruch
nehmen mußte, zu bestimmen; daher werden Sie bei allen in
den letzt abgewichenen Zeiten gemachten Straßen sehen, daß
dieselben zwei- und dreimal mehr kosteten, alö angesetzt war.
Ich sage daS zur Entschuldigung der Ingenieurs, welche mit
der Bielerseestraße zu thun hatten. Nachher war dieß nicht mehr
der Fall, und ich verweise in dieser Beziehung auf die Straße
nach Lyß und auf die von Zwcisimmen nach Saanen. — Schließ-
lieh erlaube ich mir noch eine Bemerkung. Viele der hierorts
entstandenen Unbeliebigkeiten rühren bloß vom Mangel vollstem-
diger, gesetzlicher Vorschriften her. Die Nothwendigkeit solcher
hat sich bei den gegenwärtig im Gange befindliche» wichtigen
Arbeiten als sehr dringend hervorge,stellt. Ein solches Gesetz
aber, daö verhüten soll, daß einerseits dem Eigenrhume nicht
zu nahe getreten, und daß andrerseits der Staat nicht übermäßig
in Anspruch genommen werde, ist höchst schwierig; hievon kann
Sie daS Beispiel anderer Kanronc und Staaten überzeugen.
Indessen ist die Justizsekliou mit Abfassung eincS solchen Ge-
seizes beschäftigt. Haben wir einmal ein Solches, so werden
viele derjenigen Unbeliebigkeiten von selbst wegfallen, von wcl-
chen die Straße am Vielersee ein so auffallendes Beispiel giebt.
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Ich hoffe. Tit / Sie werden jetzt die angebrachten Bemerkungen
und Gründe berücksichtigen und nicht dem Baudepartemcnt
Nachlässigkeit/ bösen Willen und Mangel an Aufmerksamkeit zur Last

legen in Absicht auf Dinge/ woran cS unschuldig ist. Niemand
hat davon mehr Verdruß / und niemand gab sich doch so viele
Mühe/ die Sachen zum Besten zu leiten/ alS daS Baudeparte-
menl. Ich messe mir von daher kein Verdienst bei/ allein meine

Hrn. Kollegen/ dieHHrn. Herrenschwand/ Simon/Jmhoofu. s. w-
begaben sich sehr oft an Ort und Stelle und thaten alles Mögliche/

um die erhobenen Schwierigkeiten zu beseitigen. — Ich
trage ehrerbietig auf Gewährung des verlangten Kredits an.

Probst. Ich muß auch auf diesen Straßenbau
zurückkommen. Ich war unter der Zahl der n, welche, alS im
Großen Rath die Straße am Btelersce beschlossen werden sollte,
bloß eine Kommunikationsstraße wollten, aber nicht eine Transitstraße,

weil ich schon damals dachte, eine Transitstraße würde
kosten, was sie jetzt wirklich kostet, denn ich sagte es Hrn. Watt
voraus, daß man unter Fr. 300,000 eine solche Straße gewiß
nicht bauen könne. Er aber meinte: wohl freilich! Sie haben
nun das Exempel vor Augen! Hr. Watt meinte. Fr. 80,000
würden für die Arbeit und ungefähr eben so viel für die
Landentschädigungen hinreichen, und Fr. 63,600 werden von Biel,
Neuenstadt u, s. w. beigesteuert werden. Heute sagt man uns.
Fr. t38,vo0 seien bereits ausgegeben, und nun bedürfe man
noch der Summe von Fr. 172,S99 für ein Straßenstück von
drei Stunden! So kömmt zuletzt die ganze Straße auf eine
halbe Million zu stehen, denn es kömmt später gewiß noch ein
Kreditbcgehren, — zählen Sie darauf! Woher der Fehler kömmt,
das begreift man sehr gut. Wenn man eine Straße bauen will,
so soll man sich zum Voraus mit den betreffenden Landeigcn-
lhümern abfinden; dann erst kann man sagen: so und so viel
wird die Straße kosten, — dürfen wir sie machen? Ich kann
aber beweisen, daß nichts von alle dem geschehen ist; noch jetzt
ist nicht alles Land entschädigt. Man sagte damals auch, man
wolle mit Biel wegen dcö dortigen Zolles sich vereinigen. Hätte
dieser Punkt nicht ebenfalls vorher erledigt werden sollen? Die
daherigen Einkünfte hätte» bis jetzt dem Staate auch schon

wohl gethan. Jetzt muß man dann mit Biel unterhandeln, wann
die Straße gemacht ist. Da wird Biel den Zoll kaum mehr
nm den nämlichen Preis abtreten, wie eS zur Zeit geschehen
wäre, wo die Straße noch nicht existirte. Ich stelle daher den

Antrag, daß, ehe und bevor der verlangte Kredit gut geheißen
wird, man sich vorerst mit Biel hinsichtlich des Zolles abfinde,
und zweitens, daß man alle Landentschädigungen zum Voraus
zahle. Dann erst weiß ich nicht, ob daS überhaupt eine Transitstraße

geben kann; mir wenigstens scheint sie zu schmal dazu.
Indessen werden cS die Fuhrleute wohl zwingen, und dann haben
Solothurn und Neuenburg den Gewinn davon und wir den
Schaden. —

Jäggi. Ich huldige ganz dem Grundsatze, daß der Staat
Straßen bauen soll, da wo sie nöthig sind; aber unmöglich
könnte ich das System theilen, nach welchem gegenwärtig bet
unsern Slraßenbauten verfahren wird, denn dieses System er-
weckt gewiß nur Unzufriedenheit im Lande und erschöpft unser
StaatSärar. Das beziehe ich namentlich auf die Straße am
Bielersee. Die Gründe, warum nun diese Straße- so hoch zu
stehen kömmt, lassen sich nachweisen. Hr. Watt hatte die sämmtlichen

Kosten für den Staat auf Fr. 160,000 angeschlagen.
Herr Watt war ein guter und erfahrner Straßcnunternchmcr,
er wußte sehr gm, was dergleichen Arbeiten kosten. Ich nehme
ihn a!S Autorität an. Nachher setzte eine Expertenkommission,
welche nach Hrn. Watt die Entschädigungen prüfte, dieselben
auf Fr. 98,voo an, also um Fr. 18,000 höher als Hr. Watt.
Nun, das ist eine Kleinigkeit, man kann eS bei solchen Schätzungen

nicht so genau nehmen. Aber wie verhalten sich nun diese
beiden Ansätze zu den jetzigen Fodcrungen? Bereits ist uns
gesagt worden, daß die Arbeit gegenwärtig um Fr. 101,000
verakkordirt sei, und dann findet sich darüber hinaus ein Ansatz
von 40,000 Fr. für Unvorhergesehenes. Also hätten wir schon da
das Doppelte dessen, waö nach der ersten Berechnung die Arbeit
kosten sollte. WaS ist aber das — Unvorhergesehene Etwa
hier und da eine Coulisse u. dergl. Ich begreife diesen Ansatz
nicht recht, und bitte nm Erklärung, wie es sich mit diesen

Fr. 40,000 verhalte. Ich glaube, es sei jetzt der Fall, in solche
Details einzutreten. Eben so — statt der Fr. 98,000, welche
jene Expertenkommission für Entschädigungen ansetzte, — welches
Tableau legt man uns jetzt vor? Ich finde da Fr. 127,870
für Rebland. Hier sind zwei Sachen zu bemerken; erstlich ist
da von 22 Fuß Breite die Rede, während doch nur 18 Fuß
erkannt worden sind. Also wird ein Theil der Kostenvermchrung
wohl auch daher kommen. Zweitens wird allerdings gegenwärtig
von Seite einiger Gütcrbcsitzer Mißbrauch getrieben in Absicht
auf ihre Forderungen. Aber das würde nicht geschehen sein,
wenn die Schätzungen schon zum Voraus wären gemacht worden.
Jetzt natürlich sind dieselben mehr oder weniger der Willkür
der Betreffenden überlassen. So hat zum Beispiel zu WtngreiS
ein Mann ein Stück Rebland, das er vor 2 Iahren um Crn. Zoo
kaufte, jetzt um Crn. 700 dem Baudcpartcmenl angesetzt. Wäh-
rend die rechtschaffenen Einwohner von Neuenstadt daS Mann,
werk zu Fr. 400 anschlagen, fordern andere in andern Gegenden
Fr. 8—900. Solche Mißbräuche scheinen mir doch nicht am
Orte. — So verhält cö sich mit andern Ansätzen, worunter ich
wiederum die Summe von Fr. 23,000 finde für 4 Fuß mehr
Breite, als bewilligt gewesen. Ich finde, man hätte sich an den
bewilligten Plan halten sollen. Da sind wieder Fr. 775Z

Ich hätte geglaubt, der Staat besitze
Geldmittel, um nicht seine Grundstücke auf die Gant setzen lassen
zu müssen. DaS ist jedenfalls nicht ehrenhaft. Wenn schon
einige Leute jetzt Mißbrauch machen, so sind sie auf der andern
Seite doch berechtigt, vom Staate Bezahlung zu fodern. Wenn
man bereits im Jahre 1834 die Grundstücke in Beschlag gc.
nommcn und die Reben auSgcrissen hat, obgleich man erst im
folgenden Jahre zu bauen anfing; so mußte das natürlich die
Leute erbittern. Nicht leicht war im Kantone eine Gegend,
wo die Leute der Regierung mehr zugethan gewesen wären, alS
eben dort; und die Leute haben die Straße eifrig gewünscht,
und jetzt — da man ihnen die Straße giebt, sind sie voll
Unwillens und geben der Straße einen besondern Titel, den ich
hier nicht auSsprcchen will. Wiederum steht da ein besonderer
Ansatz für Güter und Gebänlichkeite».
Genug, die Straße, welche in wio den Staat gegenwärtig aus
Fr. 374,199 zu stehen kömmt, übersteigt die von Hrn. Watt
gemachte Schätzung um Fr. 214,199 So viel über daS Kapitel
von den Auslagen. WaS nun die von verschiedenen Gemeinden
verheißenen Beiträge betrifft, so stehen da Fr. 63,600 angesetzt
.für die Städte Biel und Neuenstadt und die Gemeinden Twann
und Ligerz. Ich vernehme aber, daß Twann Anstand nimmt,
seinen Beitrag zu entrichten, ^ vielleicht nicht ohne Grund.
Man hat nämlich daS früher angenommene nicht befolgt,
und so könnten leichr bei Fr. Zvuu dem Staate abgehen. Aus
diesen Gründen allen belaufen sich also gegenwärtig die Kosten
so ungemcin hoch. Wie verhält eS sich denn mit den Fr. 1600,
die Hr. Prötre von Neuenstadt bezahlen will, sofern man nämlich
sein HauS stehen lasse? Entweder ist eS nöthig, daß man dieses

Haus dcmolire, oder es ist nicht nöthig. Ist eS nöthig, so wird
man eS ungeachtet der ancrbotenen Fr. 1600 dcmoliren müssen;
und ist eS nicht nöthig, so soll der Staat kein Geld dafür an-
nehme». Ich trage daher auf Streichung dieses Ansatzes an,
denn daS scheint mir eine wahre Prellerei, die von Seite dcö
Staates gegen einen Privatmann höchst unschicklich wäre. Ich
wiederhole: Mißvergnügen herrscht im ganzen Lande über daS

bisher in Bausachen befolgte System, und eben so große Besorg,
niß in Betreff deö StaatSvcrmögenS. Mein Antrag geht somit
dahin: vorläufig den Ansatz von Hrn. Prötre zu streichen und
sein HauS stehen zu lassen ; zweitens den anbegehrten Kredit vor
der Hand abzuweisen und zwar für so lange, biö durch Experte
eine Revision der sämmtlichen Schätzungen stattgefunden hat.
Hätte man bei der Gütcrschatzung einen Geschäftsmann zu Rathe
gezogen, und zwar z. B. einen, der hier in unserer Mitte sitzt,
sind der ehrlich genug war, sein Nebland für Btz. 1 abzutreten,
während'andere Btz. 2 — 3 fodertcn; so wäre eS für den Staat
von größerem Nutzen gewesen, alS eS nach dem befolgten Ganze
der Fall ist. Im übrigen stimme ich wie Hr. Probst.

Müller, RcgicrungSstatthalter. AlS vor 2 Jahren die
Bielerscestraße beschlossen werden sollte, geschahen mehrere wichtige

Bemerkungen dagegen. Auch ich machte solche, im öffenl-
ÄS



lichen Interesse. Man interpretirte sie mir anders/ und man
sah mit mitleidigem Lächeln uns an, als wir sagten/ diese Straße I
werde Fr. 300,000 kosten. Der heutige Scand der Sache
beweist/ wer sich nun geirrt hat. Unter andern sprach man
damals vom Zolle zu Viel. Ich sagte, ehe und bevor wir die

Straße beschließen, sollen wir sehen mit Viel ins Reine zu

kommen. Man entgegnete, daS werde sich schon geben! Nachher
wurde dann ein Abgeordneter nach Viel geschickt, um wegen des

Zolles zu unterhandeln; allein er bekam abschlägige Antwort.
Man sagte damals wiederum, man solle doch mit dieser Straße
wartend bis über die Entsumpfung des SeelandeS entschieden
wäre. Hätte diese Entsumpfung den Vorzug bekommen, da denn

der Bielcrsee um mehrere Schuhe tiefer gelegt worden wäre;
so hätte man die Straße dem See entlang machen können, wo
der Boden und Alles viel wohlfeiler gewesen wäre. Nun begehrt
man einen nachträglichen Kredit von Fr. 172,000 und berechnet
die Gesammtkostcn auf Fr. 374,000. Hat man sich aber damals

geirrt, so wird man sich jetzt wieder irren, und die Straße kann

leicht auf eine halbe Million kommen. Man hat nämlich von
einem wesentlichen Umstände noch gar nicht geredet, der zum
Schrecken der Staatskasse doch einmal wird erörtert werden
müssen. Vermittelst der neuen Straße ist nämlich widerfahren,
daß man rücksichtslos alle Neben längS dem See durchschnitten

hat. Diese Reben waren sämmtlich mit Mauern eingefriedet;
nun aber haben sie sammt und sonders längs der ganze» Straßen-
linie keine Einfriedung mehr. Glaubt man nun, wenn die

Straße fertig ist, die Besitzer werden diese Einfriedungen auf
eigene Kosten machen oder hat man sie dafür bezahlt? Ich glaube
cS nicht. Wenn diese Frage zum rechtlichen EiMcheide kommen

sollie, so könnte sie gar leicht zu Gunsten der Eigenthümer
entschieden werden. Wenn Sie dann alle diese Einfriedungen zu

beiden Seiten der Straße von Viel bis Neuenstadl zahlen sollen,
dann sind wir schön zuwege! Darum sollen wir Acht geben,
daß wir nicht mehr, so wie vor 2 Jahren, über den Löffel bar-
birt werden. Daher möchte ich Mich demjenigen Antrage
anschließen, welcher einer Bewilligung deö verlangten Krcdiiö zuerst

noch euie genaue und gründliche Untersuchung will vorangehen
lassen Schon vorhin wurde bemerkt, daß ungeachtet der

ungeheuern Kosten diese Straße unS doch keinen großen Vortheil
bringen wird. DaS hatte man ebenfalls schon vor 2 Jahren
gesagt; allein man nahm keine Rücksicht darauf. Schon damais

zeigten wir, daß, nachdem eine halbe Million vielleicht auf diese

Straße verwendet sein würde, dieselbe dann bloß drei Stunden
lang über unssr Gebiet laufe, und daß Soiochurn und N.ucn-
burg den alleinigen Vortheil davon haben. Wäre man bei dem

anfänglichen '1'r.icS geblieben, so hätten wir die großen Summen
ersparen können. Allein das beliebte nicht. Man hat daS

mehrere Male abgeändert; ohne dieses würde die Straße weiter
oben durch wohlfeileres Land, zum Theil über nackte Felsen,
durch Wald u. s w. gegangen sein. Aber das scheint den Hrn.
Unternehmern nicht geschmeckt zu haben, denn erst seither ist
daS A'i'.i-w. geändert worden. — Einmal die Straße erkannt —
— war cS Sache der Behörde, sie auf die möglichst wohlfeile
Weise zu machen. Das Baudepartement hätte einfach sich mit
Jemanden ins Einvcrftändniß setzen sollen, der mit allen
Schwierigleiten und Eigcuthümllchkcitcn der verschiedenen Lokalitäten
bekannt gewesen wäre, und der sich mit den intcressirten
Gemeinden und Partikularen in Uebereinstimmung gesetzt hätte.
Damals noch würden die Gemeinden und Partikularen eifrig
und mit Freuden dem Baudepartement an die Hand gegangen
sein/ Aber alS man rücksichtslos — mir nichts dir nichts —
mit ganzen Schaaren von Arbeitern in die Neben eindrang,
ausriß :c. zc., ja — da sagten die Bewohner jener Seite: Ver-
fährt man auf diese Art, beobachtet man die Gesetze so? Wenn
daS so ist, so wollen wir von den Wohlthaten des Gesetzes
Gebrauch machen und der Regierung zeigen, daß man nicht unge-
straft mit den EigenthumSrechtcn der Bürger spielt. DaS hatte
nun eine Menge Reklamationen und richterliche Auftritte zur
Folge. Schon seit langer Zeit habe ich als RegierungSstatt-
halter, alS Stellvertreter der Regierung alle Tage den Weibcl
im Hause, der mit Pfandnahmen dräut. Kein noch so schlechter
Schuldner im Lande ist so belästigt durch den Weibel wie Ihr
Regierungsstatthalter. Alle Tage muß ich mit dem Baudepar-
lementc korrcspondircn und anhalten, daß eö mir doch den Weibel

vom Halse schaffe. Schon diese Rechtsauftritte, Tit., werden
dem Staate Tausende kosten. Also ist eö doch nicht bloß böser
Wille der Betreffenden, wie der Hr. Rapporteur geglaubt hat,
wenn sie schon zum Gesetze ihre Zuflucht nehmen. Wenn man
aufS Aeußcrste getrieben wird, so macht man endlich mit Recht
von den gesetzlichen Wohlthaten Gebrauch. — Ich kann mich
bei dieser Gelegenheit noch einer andern Bemerkung nicht
enthalten. Mir scheint, eö werde in Straßenangelcgenheiten mit
etwas Sücfmütterlichkeit zu Werke gegangen. Einige Gegenden
werden vorzüglich begünstigt; wenn gewisse Personen nachwerben
und eine neue Straße begehren; so giebt man ihnen Gehör,
während andere Gegenden, die weniger geschmeidige Leute auf.
stellen können, nicht so glücklich sind. Ein Beweis davon ist die
Straße auf dem mittäglichen Ufer deö Bielersee's, von welcher
auch schon vor 2 Jahren die Rede war, indem damals das
Baudepartement dio Weisung erhalten hat, Plan und Devis
aufnehmen zu lassen. Ungeachtet verschiedener Mahnungen —
namentlich von Seite des Hrn. v. Lerber — geschah nichts
dafür. Später erließ der Regierungsrath eine bestimmte Auf-
foderung an daS Baudepartement, diese Straße auöstecken zu
lassen; aber cS geschah dennoch nicht. Von andern Seiten her
wird mir AchnltcheS berichtet. Nirgends geschieht etwas als da,
wo etwa Gunst und Wohlwollen des Baudepartements sich
hinneigt. Ich wünsche aber, daß man den Gegenden des SeelandeS

welche so stark mit Abgaben überladen sind und noch nie
die Regierung weder mit Straßenanlagen noch mit Armentellen
u dergl. geplagt haben, endlich auch berücksichtige. Gerade dem
haben diese Gegenden zum Theil ihre Armuth zuzuschreiben, daß
man nlchiS für sie thut. Vermittelst solcher Gleichgültigkeit
gegen ein getreues und biederes Volk wird am Ende auch beim
Volke selbst die Gleichgültigkeit rege. Ich bitte darum inständig:

benutzen Sie doch den heutigen Anlaß, um die früher
gegebene Weisung zu wiederholen. Zugleich muß ich den Wunsch
ausdrücken, eS möchte Einleitung getroffen werden für eine
VerbindungSstraße vom Salzhause zu Nydau nach der neuen
Straße über den Pasguert, damit nicht die Gegenden von
Aarbcrg u. s. w. von der Biclerseestraße abgeschnitten seien,
und wie in Nydau selbst nicht den großen Umweg über Viel
machen müssen. — Meine Anträge, Tit., gehen also dahin:
1) DaS heutige Krcditbegchren zwar nicht ganz von der Hand
zu weisen, wenn man wenigstens nicht will noch mehrere Gant-
urêui.dcn auf den Staat fällen lassen, aber doch nicht sogleich
die ganze Summe z» bewilligen, sondern statt der Fr. 172,000
bloß etwa Fr. 40 000; 2) daß die Arbeiten sofort eingestellt
werden, bis alle Entschädigungen u. s. w. im Reinen sind, und
man mit der Stadt Biel wegen deö Zolles ebenfalls sich vcr-
ständigt hat; denn wenn auf dem bisherigen Fuße fortgefahren
werden sollte, so würden sich tagtäglich mehr Auffände erheben,
und wir wären immer mehrern rechtlichen Ansprängen auöge-
sctzr u. s. w ; 3) wäre das Baudepartement zu beauftragen,
eine Straße von Nydau gegen den PaSqucrt einzuleiten; und
à) sollte das Baudepartement beauftragt werden, bis zur näch.
sien Wintersitzung eine Straße aufnehmen zu lassen von Biel
über daS große N00S u. s. w-

Koch, Regierungsrath. Sobald der Regierungsrath die
erste Nachricht hatte, daß so viele Ganrurkunden und auSge-
triebene Rechte gegen die Regierung seien, und daß der Re-
gierungSstarthalter von Nydau alle Augenblicke den Weibel im
Hause habe (wogegen allerdings in sv fern nichts zu sagen ist,
denn die Leute waren in ihrem Rechte); so glaubte er Ihrer
Billigung im Voraus sicher zu sein, wenn er auf der Stelle
diesem Unwesen ein Ende mache. Er befahl daher auf der
Stelle, aus dem RathSkredir einen Vorschuß zu machen, damit
man nicht allfällig einen Leibhaft auf die ganze Republik nehme.
Sie werden wahrscheinlich die Fr.i72,oo0 nicht sogleich bewilligen,
sondern vielleicht dem Antrage des Hrn. RegieruugöstatthalterS
Müller beipflichten. Jedenfalls ersuche ich Sie, den NegierungS-
ralh, welcher die Ehre der Republik gerettet hat, in dieser Be-
ziehung zu billigen, obgleich derselbe seine Kompetenz überschritt.
Die ganze daherige Summe bcläuft sich auf Fr. 1,500.

Fellenberg. Ich zweifle nicht daran, daß wir nicht
einstimimg dem Regierungsrath hiefür danken werden. Es ist
heute abermals die Wohlthat unserer Verfassung anS Liebt



getreten; denn ungeachtet alles uns Vorgeschwatzte«/ um uns irre
zu führen/ hat sich dennoch die Wahrheit Luft gemacht/ und

wohl kein Mitglied wird heute die Versammlung verlassen/ ohne

überzeugt zu sein, daß es nicht ohne Grund geschieht/ wenn man

bei jedem Anlasse auf planmäßiges / konsequentes Negieruiigs-
system dringt. Denken Sie sich/ Tit./ wenn die halbe Million/
welche diese Straße uns kosten wird/ wäre darauf verwendet

worden/ mit den Enlsumpfungöarbcircn anzufangen/ — wie man

alödann auf dieses solide Fundament die verschiedenen dortigen

Straßcnbauten hätte mit Vortheil können beginnen lassen! Ich
habe schon vor ein Paar Jahren darauf aufmerksam gemacht/

daß wir überall bei solchen Arbeiten jenes bekannte und allgemein

als Beding wesentlichen Erfolges angenommene System

uns zu eigen machen sollten / welches darin besteht / daß wenn

wohlthätige Arbeiten von der Staatsgewalt unternommen

werden, zum voraus festgesetzt wird, wie viel der Privatmann
«ach Maßgabe des erhaltenen Nutzens beizutragen habe. So
geschah es'bei der Linthkorrektion, wo von jeder Juchart
verbesserten Landes im Voraus schon ein gewisser Theil des Ge-

winncs für die Kasse der Unternehmung bestimmt war. — Eben

so sollten wir uns umsehen und annehmen, was in andern

Ländern, in England und Deutschland, mit Erfolg aufgestellt ist

in Absicht auf die Expropriation. Wenn da irgend ein Privat-
mann einen Theil seines Eigenthums dem Staate zu

gemeinnützigen Arbeiten überlassen muß; so wird er zum Voraus nach

einem fixen Maßstabe entschädigt. So geht nachher alles gut

fort, und wenn dieses System bei unö angenommen wäre, so

würde das Baudepartemenr nicht mehr so geplagt sein, sondern

es würde sich einfach an die einmal aufgestellte Regel halten.
Dann braucht man nicht mit Gewaltthätigkeit zu verfahren, wie

dort drüben — wiewohl aus der besten Absicht — geschehen ist.

In Republiken verfährt man wahrhaftig nicht auf diese Weise

mit dem Eigenthume der Bürger. Wenn wir das Expropria-
uonSgesesi einführen, so werden wir gegen Alles derartige ge-

schüllt sein, und jedem Betheiligten ist sogleich bekannt, worauf
er Ansprüche machen kann. Dann werden gute Unternehmungen/

welche der Negierung die Liebe dcS Volkes gewinnen sollten,

un" nickt das Gegentheil bringen. So wie man der Willtür
sich überläßt und den Spekulanten das Feld räumt, so kaufen

solche, wenn sie merken, daß eine solche Arbeit im Wurfe ist,
SaS Land auf, um cS nachher der Republik recht theuer anzu-
hängen. Auf diese Weise wird ein sonst rechtliches Volk ein

wucherisches Volk, daö den Krieg anhebt gegen das Eigenthum
der Republik, während cS im andern Falle dankbar gewesen

wäre für Alles, was zum Besten seines Bezirkes geschieht. Daher
möchte ich Ihnen dringend anempfehlen, eine Kommission nieder-
zusetzen mit dem Auftrage, zu untersuchen, was von den in
andern Ländern in diesen Sachen gemachten Erfahrungen auf
uns anzuwenden wäre; zweitens trage ich darauf an, nicht die

angefangenen Arbeiten zu unterbrechen, wodurch unter der armen
arbeitenden Klasse große Sorge und Noth hervorgebracht wurde;
sondern die zur Fortsetzung der Arbeit nöthigen Fonds zu ge-
währen. Drittens ist dem Regierungsrath zu danken, daß er

die Schmach der Republik vermindert hat; und endlich ist eS

unsere Pflicht, hier feierlich zu erklären, daß wir keine willkürlichen

Veränderungen des ursprünglich angenommenen Planes
begünstigen.

Romang. Ich glaubte immer, diese Straße würde den
Kanton schaden; indessen ist der Fehler — und zwar von UnS,
rndem wir uns durch die Schriften von Herrn Watt u. s. w.
hinreißen ließen, — nun begangen, und wir sollen aufrichtig
sein, cS zu bekennen. Wenn man übrigens allen Klagen bet

Straßenbanten zuvorkommen will, so muß man nur gleich von
jeden solchen Bauten abstrahiren. Jeder will zwar eine Straße,
aber sie soll nicht durch sem Gut gcheu. Ich möchte die Arbeit
jetzt auch nicht unterbrechen, sondern sie jedenfalls bis in den

Herbst fortdauern lassen. Ich stimme daher wenigstens zu einer
Summe von Fr. -do,000, wenn eö ohne neuen Skandal gehen
kann.

Michel. Ich will nicht über das Bandcpartemenl klagen,
aber doch bemerken, daß auch in unserer Gegend bedeutende

Klagen sich erhoben haben, namentlich wegen eines Baues, der
Sem Staate auch nicht zum Nutzen gereichte. In der in Frage

liegenden Sache nun scheinen sich sowohl Behörden als Beamte
haben Pflichtverletzungen zu Schulden kommen lassen, wenigstens
gehören dahin die Abweichungen vom angenommenen Pi-aeö.
Solches kann dieser hohen Behörde nicht gleichgültig sein, denn
eS handelt sich da um Hundcrrtausende und mehr. ES ist mir'
erzählt worden, daß ein Schätzer, der drei Tage fort war und
täglich 6 Franken foderle, waS also zusammen Fr. t8 ausmacht,
Fr t80 empfangen habe, weil in der Rechnung, ohne daß
Jemand eS-beachtete, aus Versehen eine Null zu viel geschrieben
worden war. DaS im Vorbcigange. Wenn diese Straße das
letzte Exempel eines solchen Verfahrens wäre, wie Herr Schultheiß

Tscharncr gesagt har, so könnte ich noch wohl dem Antrage
beistimmen; aber es wird nicht das letzte Exempel sein. Darum
unterstütze ich den Antrag des Herrn RegiernngSstatthalterS
Müller, welchem ich noch den Antrag beifüge, daß eine Kom-
mission niedergesetzt werde, um zu untersuchen, in wie fern von
Behörden und Beamten Nachlässigkeiten begangen worden seien-
damit man diese zur Verantwortlichkeit ziehen könne.

Ob recht. Zum Exempel — cS wird hier über diese oder
jene Behörde Tadel ausgesprochen Ja aber ich war damals
äuch in der Versammlung, — sie war zahlreich. Herr Watt
hatte erklärt, für Fr. 80.oao, mir Ausschluß der Landentschädi-
gungen, wolle er die Srraßc machen, er übernehme es und sei

der Mann dafür. Warum hat der Große Rath damals nicht
eingewilligt? Also hat der Große Rath gefehlt, denn Herr
Regtermigöstatthalter Müller sagte eS unS bereits dazumal die
Straße werde Fr. 300,voo kosten. Die Seeländcr' begehrten
selbiges Mal keine Transirstraße, sondern bloß eine Kommnnika-
tionsstraße, namenruch wegen des WlnrerS u f. w. Ich sprach
damals auch dafür, daß sie dort zum ersten Mal seit der Schift
pfuug einen Weg bekommen folltcn. Aber jctzr muß man nicht
alle Behörden anklagen und vergessen, daß der Große Rath selbst
cS so gewollt hat. ES ist jetzt gut hinterher zu sagen: »Härn,
so wem"; der „Hätti" und der „Wem" sind von jeher gar
einfällige Brüoer gewesen.

Simon, Altlandammann. Die heutige Diskussion ist aller-
dingS nicht sehr erfreulich für daS Baudepartement, aber sie

kömmt mir nicht unerwartet. Ich werde frei gestehen, wo wir
gefehlt haben, aber ans der andern Seite werde lch keinen Vor-
wurs auf unserm Rücken sitzen lassen, den wir nicht verdienen.
Allein ich muß sagen: man hat Geschwätze für Wahrheit ange-
nommen und Beschuldigungen wiederholt, die im Vortrage deö

BaudepartcmentS bereits widerlegt waren. Auf heutigen Tag
haben wir nicht darüber zu diSpunren, ob wir eine Straße wol-
len, — sie ist beschlossen. Auch ich wußte damals gar wohl,
daß daS keine Straße sei im speziellen Interesse deö Kantons
Bern; aber ich will fragen: wie hätten Sie den zwei Städten
und den volkreichen, dazwischen liegenden Gemeinden eine Straße
verweigern oder dieselbe nur so machen können, daß sie bloß
einspännigen Wagen gedient Härte Jeder LandeStheil soll gleiche
Vortheile genießen; dieser Grundsatz wird immer meine Regel
sein. Nun sagt Ihnen daS Baudepanemcnt, diese Straße werde
Fr. 37 i,000 kosten. Andere sagen: o nein, wenigstens eine halbe
Million. Ja, Tit., unsere Rechnung stützt sich größtentheils
auf bereits auSgcmmelrc Entschädigungen, und andcrcrftus auf
den mit dem Bauunternehmer abgeschlossenen Akkord, und dann
erst ist noch eine beträchtliche Summe eu iBserve für Unvorhergesehenes.

Also verdient die von nnS angegebene Summe
wenigstens eben so vlel Zutrauen, alS irgend eine andere, die man
nun hier auösprechen mag. Der Vorirag des BandepartemcnlS
sagt auch deutlich, daß der große Exzcdcnt von den Landentschä-
digungen herkömmt, welche starc Fr. 80,ooo beinahe das Dreifache

kosten. Man sagt, das Baudeparrement habe gefehlt, daß
es nicht schon vorher die Entschädigungen habe aufnehmen las.
sen. Ich weiß nicht, ob die Herren, welche so viel von Ex-
propriationsgcsetzen sprechen, unser Gesetz kennen. Unser Gesetz
ist im Wesentlichen ganz daycibe, wie alle anderen Expropria-
lionögesetze; eö beruht, wie diese, auf der Schätzung. Daö ist

in allen Ländern so. Aber da liegt dre Schwierigkeit, daß man
bis jetzt bei Schätzungen keinen sichein Maßstab anlegen konnte.
Die eine Manier, wie man dabei zu Werke gehen kann, ist die.
daß man zu jedem Lanbeigenchümer geht und sagt: im Fall der
Große Rath die Straße durch euer Gur führt, wie viel verlang:
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ihr für den Quadratfuß? Diese Manier kann in sehr vielen
Fällen ökonomisch sein; allein in vielen Fällen wirft sie einen
Schatten von zugewandtem Vortheil auf diesen oder jenen Par-
tikularcn. Deßwegen hielt sich das Departement lieber am Ge-
setze. Oder aber man versammelt Experten in der Gegend und
befragt sie über die Entschädigung. Diese sagen dann ihre
Meinung/ die wird niedergeschrieben/ und darauf siützt sich die muth.
maßliche Berechnung. Ist nun aber der Eigenthümer an diese

Schätzung gebunden 's Keineswegs. Erst nachher kömmt anfällig
die erstinstanzliche Schätzung; gegen diese jedoch kann man

rekurriren/ und erst die oberinstanzltche Schätzung macht die Regel-

Nun lasse ich von daher keinen Vorwurf auf dem Bau-
departemcnt oder irgend einem seiner Beamten lasten; denn eS

hat gethan / waö es thun konnte. Aber bis die oberste Instanz
gesprochen hat/ kann man nie etwas Sicheres darüber wissen.
Zwischen Saanen und Simmenthal, wo alle Landcntschädigun-
gen/ mit Ausnahme von fto Partikulare»/ bezahlt sind/ wurde
ein Stück Land auf oben angegebene Weise geschätzt für Fr. S2.
Daö Departement war damit zufrieden/ aber nicht so die Vor-
mundschaftSbehörde Zuletzt bekamen wir sür
das nämliche Stück eine Schätzung von Fr. 000, wogegen wir
freilich rckurrirten. Aber daraus können Sie sehen / wie
verschieden diese Schätzungen oft sein können. Also nicht nur in
diesem/ sondern noch in vielen andern Fällen ist das Departement

ganz unschuldig/ wenn die Entschädigungen höher ausgefallen

sind/ als man anfänglich glaubte. Etwas ganz Anderes
ist es mit den Devisen für dte Kunstarbciren; die soll man schon

mit einiger Genauigkeit zum Voraus berechnen können. Aber
auch da kömmt eS immer noch auf die Gegend und die Beschaffenheit

des Terrains an. Man hat uns nicht weniger als den

Vorwurf der Willkürlichkeit, der Prävarikarion gemacht. Man
sollte doch stetS der Worte Werth prüfen. Wir hatten das Recht/
das A'i-neä von Hrn. Watt zu verlassen. DaS '1'>-ic « von 'Hrn.
Watt übrigens und dasjenige dcö Hrn. Oberstlieutenants Buch-
walder sind an vielen Orten nicht 10 Fuß wett auseinander; oft
fallen beide Linien zusammen. Wie wäre eS also möglich/ daß
diese Abweichung vom frühern 'brace einen solchen KostenSunler-
schied verursacht hätte? Hr. Watt kam mir seinem 'l'racê nicht
mehr durch Wald / alS wir mit dem neuen u. s. w. Sie wissen/
Tit./ daß Ncucnstadt und Viel/ Ligcrz und Twann sehr bedeu-
tende Beiträge versprochen hatten; Biet und Neucnstadt unbe-
dingt; Viel hat bezahlt/ Neuenstadt biS an ein kleines auch.
Auch Twann halte unbedingt versprochen; aber eS verweigert
NUN/ so viel wir hören/ seinen Beitrag. Das wird sich nun
schon zeigen; die Verpflichtung liegt bei den Akten/ wir werden
sie geltend machen. Ligerz hatte bedingt versprochen/ je nachdem
ein 'I'racx; befolgt werde. Nun ist cö gegenwärtig Sache der
Untersuchung/ denn das 'ktt-m-t- ist dorr noch nicht entschieden.
Man wird sehen / ob man durch daS ganze Dorf gehen und bann
die versprochenen Fr. 0000 beziehen/ oder ob man auf letztere
verzichten und ein etwas anderes befolgen will. Das ist
reine Sache der Berechnung. Man wird auch da nichts thu»/
alS was man verantworten kann. Man hat serner von Einfriedung

der Reben gesprochen. DaS verhält sich nicht so / Tit.
Das Oalliet' cw «g-ai-Aes schreibt dem Unternehmer vor/ 4,000
Quadratklafter Mauern zu machen/ ohne irgend eine Entschädigung.

Nachher kömmt noch eine Klausel in diesem Oinc-!-,
welche besagt, der Unternehmer sei verpflichtet, das und daS

Quantum Mauern zu machen zu dem und dem Preise. Also
hat man schon damals die Nothwendigkeit hievon eingesehen.
Hr. Watt wollte bloß den hölzernen Zaun längs dem See auS-
reißen und ihn oben an die Straße verpflanzen; allein die Eigen-
lhümer waren damit nicht zufrieden. Denn vorerst kann der
Fußweg unten nicht eingehen, wegen deS Schiffzicheuö/ und also
muß er eingefriedet bleiben. UcbrigcnS wäre eure bloß hölzerne
Einfriedung keine Entschädigung für die steinernen Mauern. Fer-
ner ist nicht richtig, daß man Mauern eingerissen habe; denn
man ging mitten durch die Reben, wo keine Mauern waren.
Indessen wird man daö Eigeiuhum der Besitzer durch neue
Mauern sichern müssen, — das weiß man allgemein. Daß
denn nicht Unzufriedenheit entstehe während des BaucS einer
Straße, daS zu verlangen oder zu denken, ist schlechterdings
unmöglich; denn eS ist nie zu vermeiden, daß nicht rechtö oder
links Schäden aller Art und namentlich Kuliurschäden entstehen.

Diese Kulturschäden sind aber im Oallier à àa^es dem Unter-
nehmcr überwiesen, und so hat das Baudcpartement nichts damit
zu thun. Wenn also die Unternehmer voreilig Reben ausgcris.
sen haben, so ist daö ihre Sache. Wir können dabei nichts thun,
alS dem Unternehmer die möglichste Schonung empfehlen; aber
immer daneben stehen können wir nicht. Jede daherige Entschä-
digungSklagc geht somit gegen den Unternehmer. ES geht hier,
wie minier. Man schmält während der Arbeit, und ist die Arbeit
fertig, so ist'man zufrieden. — Einer der Herren Präopinanten
hielt sich sehr darüber auf, daß man so lange angestanden habe,
die Entschädtgungen zu bezahlen, und daß in Folge dessen der
Weibel zum Hrn. RegicrungSstatthaltcr von Nidau gekommen
sei u. w. Das thut mir leid; und da hat wirklich das
Baudepartement einen Fehler begangen, daß eS seinen heutigen oder
einen ähnlichen Vortrag nicht schon früher gebracht hat. Denn
das Baudepartement wußte eS schon vor 3 öder 4 Monaten, daß
es so kommen werde. Allein an den Entschädigungssummen selbst
konnte cö nichtö ändern, denn diese waren durch beeidigte Schätzer
auögcmittelt. Nun hat Hr. Regierungsstatthalter Müller erstaun-
lich geklagt über das Unaunehmlichc der Weibel u. s. w. Ich
begreife es sehr gut, und ich würde eö im nämlichen Falle auch
so finden. Aber dann würde ich mich vor seinem Schlüsse, den
er gezogen hat, hüten und nicht antragen, bloß Fr. 40,000 zu
admitttren; denn sonst möchte ich nicht garantiren, daß der Weibel

nicht schon in der nächsten Woche wiederum da sein werde-
Wir haben bereits dem Hrn. Oberstlieutenant Buchwaldcr
aufgetragen, sobald der Große Rath den verlangten Kredit bewilligt
habe, sich mit einem rechtskundigen Manne und mit Fr. 100.000
nach Bicl zu verfügen, um alle Entschädigungen sofort abzuthun.
Sie sehen also, daß Fr. 40,000 nicht ausreichen würden. Man
hat auch dahin geschlossen, die Arbeiten zu unterbrechen. Ja,
Ttt, eö besteht hierüber ein Vertrag mit dem Unternehmer; die.
ser kann dann auf Entschädigung klagen. Würde das etwa wohl-
feiler sein? Gewiß nicht! ES ist halt ein saurer Apfel, aber
man muß in Gottes Namen drein beißen, und zwar so geschwind
alö möglich, so ist der schlechte Geschmack bald vorbei. Was
den Weg vom Salzmagazin zu Nidau nach dem PaSquert betrifft,
so isi das ganz natürlich, und das Baudcpartement wird mir
Vergnügen entsprechen. Eben so ist die Straße zwischen Nidau und
Erlach devistrt. Man hat uns vorgeworfen, wir thuen nur daö,
was uns wohl gefalle. Net», Tit.! Aber der RcgierungSrach
hatte dem Baudepartement gleichsam in Einem Athemzuge nicht
weniger als 0 Straßen zu devistrcn aufgetragen. Wer nun weiß,
was sür Arbeit das kostet, der wird der Zeit auch ein wenn
Rechnung tragen. Alle Augenblicke hört man Vorwürfe, man
mache zu viel auf einmal, und alle Augenblicke langen Vorstellungen

ein, und sagt man unS: macht doch diese, macht doch jene
Straße! kömmt hichin, dorthin auf Augenschein u. s. w.! —
Ich glaube nun, Tit., Ihnen die Sachlage, so wie sie ist, der
Wahrheit getreu vorgestellt zu haben. Wenn die Straße vollen-
der ist, muß unsere Rechnung untersucht werden, — ich selbst
verlange eS. Aber wenn Sie nicht »och größere Unannehmlichkeiten

wollen, so müssen Sie dem Baudepartement die Mittel
zur gänzlichen und unverzögcrtcn Vollendung an die Hand geben.
Einzig darin hat das Baudepartement, wie schon gesagt, gefehlt,
daß es nicht früher mit seinem Antrage gekommen ist. Aber von
allen übrigen Vorwürfen lasse ich keinen auf ihm sitzen. Wenn
man alle Wochen zwei, drei Abende zusammensitzt und seine Zeit
in diesen Sitzungen gewiß nicht vergeudet, so kann man mit dem
besten Willen nicht mehr lhun. Man warf unS endlich, waS ich
bald vergessen hätte, große Willkürlichkeit in Betreff der Straßenbreite

vor. Nein, Tit., die Straße ist nirgends breiter, als
beschlossen worden, nur von Biel bis zum Römer, weil die
Stadt Biel eS wünschte; aber dafür hat sie den Unternehmer
besonders entschädigt. Und waS daS Uebrige betrifft, so können
Sie versichert sein, daß der Unternehmer die Straße nicht für
seine Freude breiter gemacht haben wird; aber so wie man sich

überzeugte, daß Stützmauern woklfeiler sind als 'll'-il»», so mußte
man zu beiden Seiten der Straße 2 Fuß mehr haben, weil man
doch die Mauern nicht in die Straße hineinziehen konnte. — Ich
schließe zur Annahme des gemachten Antrages.

Schönt. WaS den Zoll zu Biel betrifft, so ist klar, daß

derselbe natürlich einen größer» Werth haben wird, wenn die
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Straße einmal im Gange ist/ als vorher; aber nichtsdcstoweni-

gcr ist Viel immer geneigt/ in Unterhandlung zu treten / und
Viel wird nicht engherzig sein. Ferner/ da ich letzten Herbst
ersucht worden war/ die Entschädigungen zu berichtigen/ so kann

ich sagen/ daß mit Fr. äo,000 nichrö gemacht wäre; statt einer,
würden dann bald to Betreibungen angehoben werden. Und
was würde das ganze Land dazu sagen, wenn die Arbeit nun
verschoben werden sollte? Ich stimme zum Antrage.

K a st h o fer> Ich war seiner Zeit der Erste, der das Bau-
departemcnt wegen seiner Planlosigkeit tadelte; aber man
antwortete mir, ich verstünde nichts davon. ES ist wahr, ich
verstehe mich nicht sonderlich darauf; aber wir Alle sind noch neu
in der Staatsadministration, Alle haben da zu lernen, das Bau-
département auch; denn ich habe nie gehört, daß es aus lauter
Sachverständigen, aus Baumeistern bestehe. Wenn aber das

Baudepartement' fehlt, so liegt der Fehler am Deparrementalge-
setze, welches den Dcparlementcn die Befugniß giebt, über
Sachen zu entscheiden, über die sie nicht sollten entscheiden können.
Bei dieser Gelegenheit muß ich bemerken: wenn die Belrachrun-
gen, welche Hr. Landammann Simon hier gemacht hat, wahr
sind, so liegt eine außerordentlich große Schwierigkeit in den
Entschädigungen. Aber woher? Das kömmt von unserm vitio-
sen Gesetze über Expropriation her. Hr. Watt hat schon damals
auf die Fehler dieses Gesetzes aufmerksam gemacht, aber seine

Rügen wurden nicht berücksichtigt. Jetzt sind wir im Netze dieses

Gesetzes gefangen und gezwungen, auf dem Übeln Wege fortzu-
fahren. Daher wünsche ich, daß sich das Baudcpartement
damit abgebe, den Mängeln dieses Gesetzes nachzuspüren, in den
Gesetzen anderer Länder das Bessere aufzusuchen, und dann für
die Zukunft dieses Hinderniß aus dem Wege zu räumen. Denn
bei dem gegenwärtigen Gesetze werden wir unS am Ende genöthigt

sehen, auf alle Straßenarbeiten Verzicht zu leisten. Eine
andere nachtheilige Folge deö Departemcncalgesctzeö ist, daß
nicht die gehörige Aufsicht von Seite des RcgierungsraiheS über
die Departement«: stattfindet. Ich schließe zum Antrage Hrn.
Fellenbergs; denn ich möchte auch nicht eine Menge armer
Familien, die jetzt ihr Brod dort finden, unglücklich machen. Wir
müssen daö Werk in Gottes Namen nun ausmachen.

Kohl er, Regierungsrath Vorerst bin ich nicht der Mei.
nung, daß der jetzige Schade aus den Mängeln unseres Expro-
priarionSgeseyeS entstanden sei. Unser Gesetz genügt, wenn man
eS recht versteht und zu behandeln weiß. Aber das kann nicht
dem Baudepartcmenr zugcmuthet werden, sondern dafür bedarf
eS eines tüchtigen Geschäftsmannes, und in den Händen eines
solchen ist unser Gesetz ganz hinlänglich. Aber eben, weil man
sieht, daß das Baudepartement sich nicht damit zu behelfen weiß,
ist es nöthig, ein besonderes Gesetz abfassen zu lassen. Der Hr.
Rapporteur hat gesagt, dieß werde der letzte Fehler sein. Ich
indessen glaube, dieser Fehler werde sich noch mehr wiederholen.
Man hat die Neberzeugung noch heute, daß das Baudepartement

allein kompetent sei in solchen Dingen; also — wie sollte
jenen Fehlern ein Ende abzusehen sein? Man erzählt unö von
drei Manieren, die Schätzungen zu machen. ES giebt deren nur
zwei, entweder auf dem Wege der Minne, oder auf dem Wege
deö Gesetzes. ES ist aber immer mißlich, wenn man zum letz-
tern schreiten muß. Wenn eine Gegend eine Straße, von wcl-
cher sie sich großen Nutzen verspricht, will, so sollte man die
Vorarbeiten gehörig ausfertigen, und die Schätzungen auömit-
teln und darüber schriftlich konveniren. Alles das wurde seiner

Zeit sehr dringend vorgestellt; aber man zuckte die Achseln,
man lachte darüber und würdigte die vorgebrachten Bedenken,
die, Tit., sich jetzt als nur zu gegründet herausgestellt haben,
nicht im Geringsten. ES thut mir leid, daß wir damals keinen
Schncllschreiber hatten, sonst könnte man eS nachlesen. Man
sagt uns heute von Fr. 300,000; ich behaupte, die Straße wird
über Fr. 400,000 kosten Man sagt: ja, unsere Angaben be-
ruhen alle auf Berechnungen! Hat man uns das früher nicht
auch gesagt? Man sagte unö damals, eS sei eine ganz derail-
line Berechnung vorhanden. Wenn man sie sehen wollte, hieß
eS, Hr. Wart habe sie, und wenn man noch weiter dieser Rech-
nung nachfragte, so konnte man sie nirgends finden. Jedermann
war damals überzeugt, daß eS unmöglich fei, die Straße nach
dem damaligen Kostenanschlage zu machen. Hr. Watt hat da-

mals ein wenig von der Nichtkenntniß des BaudepartementS zu
Gunsten jener Gegend profirirt. Man sagt, man habe doch
jener Gegend nicht bloß so einen kleinen Weg geben können. ES
wurde aber bloß eine Straße 2ter Klasse verlangt, man wollte
auö guten Gründen keine Transitsiraße; denn eine solche ist nicht
im Interesse des KantonS Bern, wohl aber ist sie für Neuen-
bürg und Solothurn Millionen werth, und beide Städte würden

wahrscheinlich Beiträge gegeben haben, wenn man sie darum
angefragt hätte. Wenn man dagegen behauptet, die Straße sei

nur t8 Fuß breit, so ist entweder diese Behauptung oder der
schriftliche Rapport selbst irrig. Denn s»l> Rubr. lll. finde ich
Entschädigung für eine Breite von 22 Fuß. und weiter unten
noch andere 4 Fuß im Durchschnitt größerer Breite, also zu-
sammcn 26 Fuß, so daß nach Abzug der Stützmauern immer
noch 22 Fuß für die Straße selbst bleiben. —
— Man hat die Behauptung kontestirt, daß in der Berechnung
nichts für die Einfriedungen angesetzt sei. Allein die Mauern,
von welchen man gesagt hat, daß der Unternehmer sie machen
müsse, sind eben Stützmauern und nicht EinfriedungSmaueru.
Ferner sagt man, man habe keine Mauern weggerissen. Ja,
Tit., vor dem Beginne deS Baues waren alle Rebstücke gehörig
eingefriedet; nun aber fährt man mir der Straße mitten durch,
also sind die Neben jetzt nicht mehr eingefriedet, sondern man wird
zu beiden Seiten der neuen Straße Mauern aufführen, und der
Staat wird sie bezahlen müssen. Ich komme zum 'l'rmè. Ehe
und bevor man eine Straße bauen will muß sich daS Baude-
parlement überzeugen, welches die beste Linie sei, und dabei
muß man nachher bleiben. Alödann kaun sich der Ingenieur,
von Sachverständigen begleitet, an Ort und Stelle verfügen
und jeden Landeigenchümer fragen: wie viel verlangt Ihr Ear-
schädigung? Dann werden die Leute gewiß sehr billig sein,
und ich bin überzeugt, daß wenn man eS recht angefangen hätte,
auch 'in, Bielersee mau daS Land für Btz. 1 würde bekommen
haben. Dann muß man aber Jeden seine Verpflichtung zu Pro-
tokoll geben lassen, damit sie nachher nicht wieder rückgängig
werden. DaS ist die eine Manier, wie man die Schätzungen
vornehmen und bis auf den Batzen auSmitteln kaun. Eine so-
genannte zweite Manier, von der man gesprochen hat, nämlich
die Schätzung dnrch Experte, — daö ist nichts Wenn eine
folchc verbindlich sein soll, so müssen von beiden Seiten Experte
erscheinen; dann läßt man die beidsemgen Schätzungen'
vergleichen, und die allfällig darauf hin eingegangenen Verpflich-
luiigen zu Protokoll geben. Die gesetzliche Schätzung dann kann
man auch machen, ehe und bevor die Straße erkannt ist.
wiewohl das m der Regel nicht geschieht. Muß man aber einmal
zu dieser seine Zustacht nehmen, so ist eS immer ein Zeichen,
daß die Leute zu viel fodern. Jedenfalls hätte man im
vorliegenden Falle leicht große Summen ersparen können. Wen»
man aber in den Fall kömmt, zu proccdiren, so muß man eS

nicht so lange gehen lassen, oder es dann den Leuten nicht
verargen, wenn sie indisponirt werden. So kam letzthin ein Mann
aus jener Gegend zu mir, klagend, man habe ihm neulich
einfach angezeigt, am folgenden Tage werde sein Haus abgebrochen
werden. Wenn in solchen Fallen ein böswilliger Mann von den
Umständen und Mißgriffen der Behörden oder Beamten prostlirl,
so muß man sich dann nicht scheuen., mit einem solchen vor Ge-
richt zu gehen und am Ende vor Obergerichc Ich habe aber
gehört, man habe viele solche Streitfälle ersitzen lassen. Sie
sehen aus allem, Tit., daß nicht gehandelt worden ist, wie hätte
gehandelt werden sollen. Die Bestimmung der Entschädigungen ist
nicht Sache deS Baudepartemcntö, sondern sie muß einem
sachverständigen Manne übertragen werden. Wenn man solche Fehler
vermieden Härte, so würbe man jetzt nicht auf dein fatalen
Terrain stehen, auf dem wir leider stehen; denn jetzt, nachdem
bereits Fr. 133,000 und mehr ausgegeben sind, muß man noch
Fr. 2—400,000 nachwerfen, damit die erste Summe nicht
verloren sei. Ich glaube auch, die Arbeiten können jetzt nicht ein-
gestellt werden, denn die Unternehmer würden auf Entschädigung
klagen, der Unwille in der ganzen Gegend würbe noch zunehmen,
und dessen bedarf eS wahrhaftig nicht. Nur darauf möchte ich
noch dringen, daß der Antrag von Herrn Müller in Betreff der
Straße von Nydau nach Erlach, die dann eine Transitsiraße
sein müßte, nicht wieder abgewiesen werde. Derselbe war schon
einmal für erheblich erklärt worden, aber er mochte, scheint eS,
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dcm Baudcpartemcnle nicht gefallen. Diese Straße kann viel-
leicht einigermaßen wieder ersetzen, was die andere schaden wird.
Wenn dieser Antrag erheblich erklärt wird, so wird er wohl
den schon vor 2 Jahren al'gegangenenen Kurrter irgendwo in
einer Schachtel oder Schublade antreffen. Ich trage auf dessen

Erheblichkeit an.

Durhcim. Herr NegiernngSstatthaltcr Müller hat gesagt,
daß dem Delcgirten, welcher in Biel wegen des Zolles unter,
handeln sollte, abschlägige Antwort gegeben worden sei. Ich
muß, als jener Delegiere, erklären, daß die Stadt Biel mit aller
Bereitwilligkeit erklärt hat, eintreten zu wollen, aber sie spannte
ihre Federungen etwas zu hoch; darum ist die Sache noch nicht
abgethan.

Müller. Ich habe dieselben Worte gebraucht, die ich aus

Ihrem eigenen Munde gehört harre, als Sie auf Ihrer Rückreise

mir bemerkten, Eic hätten in Biel nichts ausrichten können.

H erre nsch wand, RegierungSrath. Tit., ich werde gc-
miß auch nicht sagen, daS Baudepartemenr habe gar nicht gefehlt;
diesen Glauben würde man der Versammlung nur schwer bei-
bringen. Aber wie verhält sich gegenwärtig die Sache wegen
dieser Straße Die Straße wurde verdungen um Fr. wd 000
und ist zum größten Theile beendigt, und der Unternehmer ist
berechtigt, die Erfüllung des Vertrages auch von unserer Seite
zu fodern- Der RegicrungSrath selbst hat diese Sache genehmigt,
also ist daö nicht mehr Sache dcö Baudcpartementö. WaS die
große Summe für die Landentschädigungcn betrifft, so habe ich
schon gegen Herrn Watt behauptet, diese Entschädigungen werden
mehr tosten, als er glaube. Ich fragte ihn auch, woher er seine
Angaben nehme. Er meinte: wir wollen nur in die Amcschrei.
bercl gehen und dort sehen, was für jedes Stück Land bezahlt
worden ist. Ich sinde aber, der Ankaufspreis könne nicht die
Regel machen, denn einiges Land war schon vor 30, -w und
mehr Iahren getauft ES bleibt unS
nichts anderes übrig, als entweder daS Geld zu bewilligen, oder
aber die Unzufriedenheit allenthalben zu vermehren. AuS dem
Letztern sähe ich keine Ehre für die Republik, und die Betrei-
bungen würden nach wie vor ihren Gang nehmen. Allerdings
hat daS Bandepartement gefehlt, daß cS den Kredit nicht früher
verlangte, was es gekonnt und gesollt hätte. AIS aber letzthin
die Betreibungen kamen, und man sich mit Grundpfaiid wollte
bezahlt machen, da bewilligte auf Begehren des BaudepartenicnrS
der RegierungSrath sogleich die nöthige Summe, und das Geld
gicng noch den gleichen Morgen fort. Ich bedauerte cS vor
zwei Iahren sehr, daß man diese Straße mit solcher Ueber-
tilling erkannte. Zwar glaubte ich, man sei jenem Lande eine
KommlinikationSstraße schuldig, denn cS hatte keine Straße;
aber die Nothwendigkeit einer so breiten Straße habe ich nie
eingesehen, da sie zum Nachtheil des ganzen Landes ausfallen
muß. ES hat seine Richtigkeit, daß die Solothurner sich rüh-
inen, diese Straße sei ihnen Millionen werth. ES war Hand-
grciflich, daß wir dabei verlieren mußten. Wäre nicht eine so
breite Straße erkannt worden, so hätte man sie dcm See
entlang ziehen und Hundcrttauscndc dabei ersparen können. Der
Große Rath ist an den begangenen Fehlern und Irrthümern
auch in etwas Schuld, denn er hat die Straße ja beschlossen,
ohne einen genauen DeviS u. s. w. zu haben. Jetzt ist nichts
anderes zu machen, als zu bezahlen, sonst haben wir Unehrc und
forclaufenden Schaden. Was den Zoll von Biel betrifft, so

hätte auch ich gewünscht, daß daS hätte können berichtigt werden,

und ich habe oft darauf angetragen, daS Finanzdcpartement
dazu aufzufodern. Jetzt müßte ich aber inständig bitten, die
verlangte Summe zu bewilligen.

May. Man hat sehr viel davon geredet, wie so schlimm
diese Sache und von wie großem Nachtheil für den Kanton lc. w.
sie sei. ES sei mir nun vergönnt, doch auch der Vortheile,
welche wir uns davon versprechen können, zu gedenken. Wir
werden gewiß einen großen Vortheil aus der ganzen VerHand,
lung ziehen, den nämlich, daß man in Zukunft mit mehr Bc.
sonnenhell zu Werke gehen wird. DaS ist allerdings ein Vor-
theil, zwar ein theuer erkaufter, allein ich sehe doch, daß man
endlich nicht mehr nur schreit: Vorwärts! vorwärts! sondern
daß man zur Besinnung zu kommen anfängt und sich überzeugt,

daß czui và piano, vä zano, besser sei'S, im Schritte an s Ziel
zu gelangen, als im Gallopp zu purzeln. Heute habe ich eine,
aber nur eine Meinung gehört, welche ganz nach meiner Ueber-
zcugung ist, nämlich die von Herrn Obrecht, welcher sagte, daß,
wenn Jemanden Vorwürfe zu machen seien, so gebühren die.
selben einzig dem Kroßen Rarhe. — Hätte der Große Rath
damals nicht so unbegreiflich prcssirc und getrieben, so wären
wir nie dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Freilich wünschte
ich, der Große Nach wäre auch selbst fester und ließe sich nicht
selbst treiben. Man sprach damals wohl auch von Schleiftrögen
u. dergl. Aber wer den Schleiftrog unterlegt, fällt nicht über
das Bord hinunter! Meine Ansicht ist, daS Geld müsse bezahlt
und in Zukunft mit mehr Besonnenheit zu Werke gegangen
werden.

Mü b lcman n. Ich betrachte die Sache im nämlichen Sinne.
Daher möchte ich den Wunsch auSsprcchen, daß der Große Rath
dem Baudepartement und dcm RegierungSrath auftrage zu
untersuchen. was überhaupt noch für zweckmäßige und nöthige Straßen,
arbeiten zu machen wären, und dann darüber ein Tableau zu
entwerfen. Wenn man daS einmal hätte, so würde Großer Rath
und Behörde dann nach einem Systeme verfahren können.

Noth. Ich wünsche, daß dem Bandepartement der
verlangte Kredit bewilligt werde; aber, damit nicht der zweite
Betrug ärger sei als der erste, so möchte ich, daß das Finanz,
département den Auftrag erhalte, mit Biel in Betreff dcS Zolles
zu unterhandeln noch vor gänzlicher Eröffnung der Straße.

Jaggi, RegierungSrath. DaS veranlaßt mich zu der
Bemerkung, daß der RegierungSrath erst in letzter Zeit dem Finanz,
département aufgetragen hat, ein eigenes Zollgesetz aufzustellen.

Müller, NegierungSstattbalrer. Ich modificire meinen
Antrag dahin, daß, da die ganze verlangte Summe für
Entschädigungen bestimmt ist, ich nichts dawider habe, sie gänzlich
zu bewilligen.

A b st i m m n n g.
k) Für den Antrag dcS Baudepartements große Mehrheit.

Dagegen tu Stimmen.
2) Den Antrag wegen einer Straße von Nydau

nach dem Paögnert erheblich zu erklären große Mehrheit.
Dagegen 1 Summe.
Herren schwand, RegierungSrath. DaS Baudepartemenc

ist hicmit gänzlich einverstanden.
3) Dico wegen einer Straße von Nydau gegen

Elllach 4.3 Stimmen.
Dagegen 33 ^i) Zu uniersuchen, ob die Fr. k000 von Herrn
Prêtre in Ncuciistadt gestrichen werden sollen Mehrheit.
Dagegen g Stimmen.

(Schluß der VormittagSsitzung um 3^ Uhr.)

Zehnte Sitzung.

Freitag, den k. Juli.
(Nachmittags um 3 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Tagesordnung:
Vortrag der vom Großen Rathe niedergesetzten Spezialkommissiou

in Betreff der Dotation sangelegenheiten.
Tit.

In Kemäshcit Ihres Beschlusses vom 7. April dieses Jahres,
betreffend die berncrischen Do.ationSverhäitnisse, boc die

unterzeichnete Kommission der Burgcrgemeiiidc der Stadt Bern
die kompromlßnchrerlichc Entscheidung dieser Angelegenheit, sei
cS durch den obersten Gerichtshof deö KantonS Zürich, sei cö
durch den d.'S KantonS Luzern, an, und forderte dieselbe auf.



binnen 30 Tagen über die Annahme oder Nichtannahme ihres
Vorschlags sich zu erklären, wobei ihr bedeutet wurde, daß der
Große Rath die ctwanige Unterlassung einer Antworcerthetlung
innerhalb der gesetzlichen Frist als eine Weigerung der Annahme
jenes Vorschlags betrachten würde.

Den tö. Mal dieses IahreS, somit noch innerhalb der 30tä-
gigen Frist, wurde der Kommission eine Erklärung der Burger-
gemeinde der Stadt Bern in Form einer Gcgcnkundmachung
zugestellt, worin dieselbe auSsprach:

„Daß sie für die Erörterung und Entscheidung aller der-
jenigen Fragen, welche die Verbindlichkeit der Beschlüsse der
schweizerischen Liquidationskommission berühren, oder eine Aus-
legung und Vollziehung derselben bezwecken, kein Civilgericht
irgend einer Art anerkennen könne, weil die Beschlüsse der Ll-
quidationSkommission ihrer Natur nach einen Theil des schwci.
zerischcn SlaatSrechts ausmachten, und als solche unter der
feierlichen Garantie der eidgenössischen BundeSbchörde ständen,
welche diese Garantie in den Iahren 1804, t3tt und noch im
lctztabgewichcnen Jahre auf die verbindlichste Weise auögespro-
chen habe. In Bezug auf diese Streitfragen müsse also die Bur-
gcrgemcinde, auch abgesehen von der Frage, ob hier nicht die
Ausnahme der Satzung 766 eintrete, das vorgeschlagene
Kompromißgericht ablehnen. WaS hingegen die übrigen, durch die
Beschlüsse der Liquidationskommission nicht beschlagenen Frage»
anbetreffe, so seien diese unzweifelhaft von solcher Art, daß sie

dem Entscheide des CivilrichterS unterlägen, und die Bnrgcr-
gemeinde von Bern sei bereit, diese Fragen von den verfassungS-
mäßigen Gerichten nach den Vorschriften unserer Civilgcsctze
verhandeln und beurtheilen zu lassen."

Indem nun die Kommission diese Erklärung zu Ihrer Kennt-
niß bringt, erlaubt sie sich, weiter Folgendes vorzutragen:

Nach diesseitigem Dafürhalten ist einzig die, das städtische
Waisenhaus betreffende Anforderung von 24,000 Crn. durch die
Beschlüsse der Liquidationskommission nicht beschlagen, und eS

hat auch die abgetretene Kommission diesen Gegenstand nur we-
geu seiner unverkennbaren Konncxität mir den übrigen Ansprachen

denselben beigesellt. ES ist daher anzunehmen, daß die
Burgergcmcinde der Stadt Bern hinsichtlich aller übrigen
Punkte das zivilrichrcrlichc Forum nicht anerkenne, sondern eine
Entscheidung durch die Tagsatzung verlange.

Diese, mit so manchen frühern Andeutungen gänzlich im
Widerspruch stehende Verweigerung der gerrchtlichen Erledigung
der vorliegenden Angelegenheit kann jedoch unmöglich zu Recht
bestehen.

ES ist vor der Hand aus die Frage nicht einzugehen: ob

die Tagsatzung, nachdem sie durch frühere konkludcntc Handlun-
gen ihre Zustimmung zur Abänderung sehr wichtiger Beschlüsse
der schweizerischen Liquidationskommission ertheilt hat, nunmehr
die Absicht haben könne, alle diese Beschlüsse alS Theile des

schweizerischen Staatörechts anzuerkennen?
Wohl aber muß Ihre Kommission, Hochgeachtete Herren,

auf'S Bestimmteste erklären, daß sie nie dazu rathen wird, die
vorliegende Angelegenheit durch die Tagsatzung selbst entscheiden
zu lassen.

Abgesehen davon, daß die Tagsatzung selbst gewiß nie hiefür

sich kompetent erachten würde, könnte diese Kompetenz dies-
seitS auch unter keinen Umständen anerkennt werden.

Nach den Prinzipien der VerniittlungSakte, welche aus der
Schweiz einen Bundeöstaat schuf, konnte sich die Tagsatzung in
gewissen Fällen alS oberstes Bundesgericht konstiluiren. Durch
den Bundesvcrtrag vom 7. April lsiâ vereinigten sich jedoch
die souveränen Kantone zu einem Staatenbunde, und cS

wurde nirgends der Tagsatzung desselben ein gleiches oder
ähnliches Recht der Ausübung gerichtlicher Funktionen zuerkannt,
wie eS jener mcdialionSmäßigcn BundeSbchörde verfassungsgemäß
eingeräumt worden war.

Schon diese Gründe dürften hinreichen, das Begehren der
Burgcrgemeinde der Stadt Bern alS unbegründet zurückzuweisen.
Bedenkt man aber noch weiter, daß nach den Vorschriften deS

gegenwärtigen BundcSvertragS die Gesandtschaften der Kantone
»ach ihren Instruktionen stimmen und jeder Kanton eine Stimme
hat, so daß also unerhörter Weise die verschiedenen LandcSge-
mcindcn und Großen Räthe der einzelnen Kantone zur Jnstruk-
lionSertheilung sämmtlich über die DotationSangclcgenheit zu

berathen und abzustimmen hätten, so wird gewiß Niemand daran
denken, jenem außerordentlichen Begehren beizustimmen.

Indem daher Ihre Kommission hiervon völlig absteht, glaubt
sie, Sie, Hochgeachtete Herren, auf einen Umstand aufmerksam
machen zu müssen, welcher entscheidend sein dürfte, und den die
Burgergcmeinde von Bern völlig übersehen zu haben scheint.
Hierbei ist jedoch nicht die Rede von der Schuldschriftenfrage.

Hinsichtlich dieses Gegenstandes dürfte für den Augenblick
noch kein Beschluß zu fassen sein, da derselbe mit dem, Ihrer
Kommission zu Theil gewordenen Auftrage der Erforschung vcr-
schicdcncr, mehr oder minder aufgeklärter Punkte in genauem
Zusammenhange steht, und in dieser Beziehung erst die erforderlichen

Vorarbeiten beendigt sein müssen, bevor mit Erfolg weiter

fortgeschritten werden kann.
Die folgende Ausführung bezieht sich mithin einzig auf die

zu reklamirenden milden Stiftungen und Fonds, nämlich die

Insel, das äußere Krankenhaus, den Mußhafenfond und den

Schulsäckel und auf die beiden Waldparzcllcn, das Grauholz
und den Sädelbach. Der Chorherrensttfcsfond, welcher mit je.
neu Anstalten in völlig gleicher Kathegorie stand, wurde von der

Stadt Bern nicht vorenthalten, und eS ist daher hinsichtlich des-

selben keine Zurnckforderung notywendig.
Bei allen Ucbertragungen von VcrmögenStheilen muß noth-

wendig zwischen dem Akte, in Kraft dessen eine Erwerbung er-
folgen soll, und zwischen der wirklich erfolgten Erwerbung, durch
diesen Akt unterschieden werden. Jener Akt kann allerdings pri-
valrechtlichcr Natur sein; er kann z. B. in einem Kaufe, Tau.
sehe îc. bestehen; er kann sich aber eben so gut auch auf die

Thätigkeit der Staatsgewalt gründen,
Diese aber, die wirklich erfolgte Erwerbung, ist stctö und

unter allen Umständen Gegenstand des PrivatrcchtS, und muß

daher gänzlich nach zivilrechtlichen Gesetzen beurtheilt werden.
Wendet man diesen allgemeinen Satz, hinsichtlich dessen

NechtSgülligkcir Ihre Kommission keine Widerlegung befürchtet,
auf die vorliegenden Verhältnisse an, so ist eS klar, daß die Nie-
Versetzung der schweizerischen Liquidationskommission ihre Thä-
tigkeir, kurz thr ganzes Erscheinen und ihr tiefes Eingreifen in
die Verhältnisse der Eidgenossenschaft nicht zivilrechtlich aufge-
faßt werden kann, sondern daß ihr gesamnilcs, eben so sehrauf
Grundsätze der Politik alS der judiziellen Thätigkeit gebautes
Wirken alS ein fortgesetzter StaarSakt erscheint, welcher nur
nach staatsrechtlichen Prinzipien beurtheilt werden und Hinsicht-
lich dessen daher der Zivilrtchter nie kompetent sein kann.

Nun ist eS aber durchaus unbestritten, daß durch dergleichen
Staaröakte mit vollkommener NechtSbeständigkcit privateigen,
thümliche Ucbertragungen von VcrmögenStheilen starthaben kön.

ncn, und câ kann mithin nicht zweifelhaft sein, daß durch die

sogenannten DolationSnrkundcn, welche in der That nichtS
Anderes waren, alS feierliche und ausdrückliche Erklärungen der

Liquidationskommission, daß sie der Stadt Bern und dem Kanton
Bern aus der zu vertheilenden Gcsammlinasse bestimmtes
Vermögen zugeschtcdcn haben wolle, die Stadt sowohl als der Kanton

das ihnen wirklich zuerkennte Vermögen mit Privatcigcn-
thum erworben habe.

Für den Kanton Bern erscheint sonach die Urkunde vom

is. Juni 1804 alS ein eben so vollgültiger alS kräftiger Förde-
rungötitcl, und cS wird daher auch Niemand die Befugniß des

Staats in Abrede stellen, hinsichtlich der bezeichneten Gegen,
stände vor. den Zivilrichter zu treten und von ihn, zu begehren:
daß er ihm diejenigen Erwerbungen, welche ihm in Kraft jene»

TitelS zugewiesen, von der Stadt Bern jedoch vorenthalten wur-
den, rechtlich und förmlich zuspreche.

Diese Ansicht weicht nun allerdings einigermaßen von dem

frühern Ancrage der abgetretenen Kommission ab. Faßt mau
aber den Gegenstand mit der bezeichneten Unterscheidung von

Ursache und Wirkung genau in'S Auge, so wird man sich

überzeugen, daß zur Entscheidung der Ansprachen deS Staates der

Zivilrichter um so gewisser zuständig ist, als die Liquidations-
kommission nach Vollbringung ihres Auftrags sich aufgelöst hat,
und an ihre Stelle keine andere Behörde mit gleichen Attributen

^^^Dies/Ansicht dürste auch um so eher festzuhalten sein, als

der Staat durch die unerklärliche Weigerung der Bnrgergcmcinde
der Stadt Bern lediglich nur auf solche Mittel, ihre Angelegen-
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heit rechtlich zur Entscheidung zu dringe»/ beschränkt ist/ welche
zugleich für jene eine gesetzliche Nöthigung in sich begreifen/ zu
welchen Mitteln aber offenbar auch die Klageführung vor dem

zuständigen Richter gehört.
Ist nun aber der Zivilrichter für die Entscheidung über die

bezeichneten Ansprachen des StaacS zuständig/ so ist es von selbst

klar/ daß zu AnHebung des Rechtsstreites nur ein bcrnischeS Zi-
vilgericht als ordentlicher Richter erscheinen kann.

Auf den Grund dieser Darstellung nimmt daher Ihre Kom.
misston keinen Anstand/ an Sie/ Hochgeachtete Herren/ den

Antrag zu stellen:
Die Kommission zu ermächtigen/ die bezeichneten Gegen-

stände/ und zwar die Insel/ das äußere KrankcnhauS/ den Muß.
bafenfond/ den Schulsäckel und die beiden Waldungen/ so wie
endlich auch das Darlehen an daö hiesige WaisenhauS/ von Be-
trag Crn. 24voo, vor dem zuständigen Zivilrichter verfolgen zu
dürfen.

Vcrn/ den 26. Juni 1836.
Der Präsident

der tu Betreff der DocationSangclegcnheit
niedergesetzten Kommission:

<8i-;n.) Kohler/ RegicrungSrath.
Der Sekretär und Anwalt der Kommission:

(8ÍKN.) F. Rheinwald.
Kohle?/ RegierungSrath/ giebt / als Präsident der

Kommission/ der Versammlung Kenntniß von dem Gange ihrer
Verhandlungen/ und bemerkt namentlich/ daß/ alö Folge der nähern
Nachforschungen und Untersuchungen in Betreff der laut dem
frühern Bericht der Kommission thcilwcisc unerörtert gelassenen
Gegenstände/ die jetzige Kommission, auf hinlängliche Indizien
gegründet/ eine Fiskalanzeige gegen Herrn Ludwig Zcerleder/
Altrathshcrrn/ bei dem hiesigen RegicrungSstatthalteramte
einzureichen für gut befunden habe/ daß die daherige Untersuchung
aber dadurch in'S Stocken gerathen sei / daß Hr. Zecrleder / auf
einen vorgeblichen Entladnißakt sich stützend/ jede einläßliche
Antwort beharrlich verweigere/ was nun vor Allem aus den
Entscheid der kompetenten Behörde nothwendig mache. — Nach
frühern Andeutungen hätte man erwarten solle»/ daß die Stadt
den Entscheid über die vom Kanton gemachten Ansprachen einem
unparteiischen Gerichtshof werde übertragen helfen; da nun aber
die Sradt ihre Erklärung dagegen abgegeben/ so werde den-
noch — setze die Kommission voraus — der Große Rarh seine
Forderungen nicht fallen lassen; er werde aber/ bis alle gütlichen

und rechtlichen Mittel erschöpft sein werde»/ zu keinen
andern schreiten/ und es wäre zu bedauern/ wenn Gewalt nöthig
erachtet werden sollte. — Im Uebrigen hat sich der Herr
Berichterstatter an den schriftlichen Vortrag der Kommission
gehalten/ und die Schlußanträge durch mündliches Anbringen der
in demselben enthaltenen Raisonnements unterstützt und begründet.

(ES bedarf der Wiederholung derselben hier nicht/ da der
Vortrag oben abgedruckt sich findet.)

Stettler. Ich habe in dieser Sache eine/ etwas von den
Anträgen der Spczialkommission abweichende Ansicht zu eröff-
uen. Ich trage nämlich darauf an / bloß die Fragen über die
Waldungen vom Grauholz und Sädelbach/ und daS Darlehen
an das hiesige WaisenhauS / von Betrag Crn. 24000, vor dem

Zivilrichter zu verfolgen/ hingegen — um der Stadt sich zu
nähern — ihr zu erkläre»/ daß man in Betreff der^>urch die
Dotationsurkunde beschlagenen Streitfragen und der durch die
Liquidationskommission der Sradt zuerkannten englischen Gelder
bei der Tagsatzung wolle antragen helfe»/ daß sie ein
eidgenössisches Gericht niedersetze/ um die Frage über die Gültigkeit
des Endbeschlusses der Liquidationskommission zu entscheiden.
Der Tagsatzung selbst — wie die Stadt es wünscht — kann
man den Entscheid der vorliegenden Angelegenheit nicht
übertragen/ weil dieselbe nichts zu entscheiden hat/ als was durch
den Bundesvertrag garantirt worden ist; dieser garantirt nun
aber bloß die Neutralität und die Aufrechthaltung des Bun-
des. — ES kann diese Streitigkeit auch nicht Sache cidgenös-
fischen RcchtS sei» / denn vor dieses gehören bloß Streitfragen/
die zwischen Kantonen walten. — Streitigkeiten/ die die Do-
tationSurkunde berühren, bilden einen formellen ForderungSmcl,
und gehören demnach vor ein Zivilgericht/ und nicht vor die

Tagsatzung. Um aber doch wenigstens der Stadt Sinn für
Versöhnung zu zeigen, würde ich den Entscheid über diese letztern
Gegenstände einem durch die Tagsatzung zu ernennenden Gericht
anheimstellen helfe»; was hingegen die übrigen Streitfragen,
welche die Verbindlichkeit der Beschlüsse der Liquidationskom-
mission nicht berühren, anbetrifft, so sind die Spczialkommission
des Großen Raths und die Stadt Bern darin einverstanden,
dieselben vor den verfassungsmäßigen Gerichten nach den Vor-
schritten unserer Zivilgesetze verhandeln und beurtheilen zu lassen.

May. Ich frage mich hier vor Allem auö: in welcher
Eigenschaft stehen wir hier? Als Partei gegenüber einer andern
Partei — der Stadt; — dieß ist'S und nichts Anderes. Da
muß ich nun bekennen, ich bin etwas irre geworden an dem
Rapporte des Hrn. RegicrungSraths Kohler. Er sagte nämlich,
man werde die Forderungen nicht fallen lassen, fondern vorerst
alle rechtlichen Mittel anwenden; wenn jedoch diese nicht zum
Ziele führen, so könne man auch zu andern Mitteln greifen.
Nun finde ich aber, dieß sei nicht die Sprache von Jemandem, der
vor einer gerichtlichen Behörde etwas anhängig machen will, sondern
von Jemanden, der zwar den gesetzlichen Weg befolgen oder wenig,
stens scheinen will, er befolge ihn; aber, wenn dabei nichts für ihn
herauskömmt, die Bahn der Willkür einschlägt und spricht: Ich
binder Größere, Stärkere — und wie'S weiter in der Fabel
heißt, d'rum nehme ich'S Mit Gewalt weg. — Diese Aeußerung
im Munde des Hrn. Rapporteurs ist mir, ich muß es bekennen,

außerordentlich aufgefallen. Was nun die Sache selbst
ansieht, so begreife ich, wie man hier früher bei'r Vorlegung
des Gutachtens sich an diesem hielt und darauf einging; kannte
man ja doch die Sache bloß aus diesem Gutachten; nur einige
Mitglieder, welche sich mit vaterländischer Geschichte bcschäf-
tigr, konnten noch anderwette Notizen haben. Indessen ist nun
seither — unter dem Titel: „Beiträge zur Geschichte der AuS-
scheidung des StadlgurS von Bern vom Staatsgut" — ein auf
diese Angelegenheit bezügliches Schrifrchen erschienen, in wcl-
chem Berichte enthalte» sind, die un Gutachten der Kommission
nicht vorkommen und die man, wenn man billig und gerecht sei»
und auch die andere Partei anhören will, nicht nnbeachtct las.
sen darf. Nun frägt eS sich: Sind wir, nachdem uns die
Sache auch von anderer Seite beleuchtet wurde, noch immer
der frühern Ansicht? und wollen wir auf allen Forderungen be-
stehen, oder nicht? Wenn wir auf allen bestehen wollen, so

frägt sich wieder, ob wir sie alle mit einem Mal, oder eine
nach der andern verfolgen wollen. Eine zweite Frage ist dann,
ob nicht noch andere Dokumente in dem fraglichen'Schriftchen
allegirl worden seien, die allenfalls einiger Beachtung werth
sind. ES ist mir aufgefallen beim Lesen dieses SchriftchenS,
daß ein diese Angelegenheit betreffendes Dekret vom 30. Dezbr.
1816 im Gutachten der Kommission nicht angeführt worden ist,
und daß man immer nur die Verhandlungen der Liquidationskommission

und der spätern Verwaitungstammer im Auge hat.
Jenes Dekret von 1816 lauter: „Diejenigen Güter und
Einkünfte, welche bis anhin unter der Verwaltung des Stadtrathg
von Bern gestanden, bleiben der Sradr Bern zu den bestimmten
Zwecken fernerhin eigenthümlich und ausschließlich überlassen.
Eben so bleiben ihr zu Handen ihrer Bürgerschaft ihre sammt-
lichen dermaligen Burgergüler feierlich zugesichert." — Die
Regierung von 18>6, welche der Sradt obige Zusicherung gegeben

hat, war eben so souverän, alö die jetzige, und es verhält
sich mit diesem Dekret nicht so, wie mit einem andern, welches
im Jahr 183: von der Regierung, nachdem sie sich bereits für
provisorisch und nur noch die gesetzliche Ordnung und Ruhe
handhaben wollend erklärt halte, erlassen ward. In jenem
Dekret von 1816 besitzt die Stadt nun unzwelfelbar einen vollgültigen

Eigenthumölitcl. — Nun reduzier sich die Sache auf die
Frage: Ist all' daS angestrillene Vermögen damals — nämlich
zur Zeit der Erlassnng jenes Dekrets — Eigenthum der Scadt
gewesen? Ist cS damals Eigenthum gewesen, so wird eS durch
das Dekret beschlagen; — ist dieß nicht durchgängig der Fall,
so mag untersucht werde», waS allenfalls damals Stadlelgen-
thum gewesen sei, was nicht. Tit., ich rede hier nicht als
Burger der Sradt, sondern als Bürger des KantonS, — und
wenn der Staat im Begriffe ist, einen Prozeß anzuheben, so

habe ich als Vertreter der Slaarsintcressen die Pflicht auf Wir,
die Gründe zu erwägen, die fur und wider Anhcbuiig eines



Prozesses sprechen. Wenn nun ein solcher vollgültiger RechtS-
litel — wie das Dekret von 1816 ist — von der Stadt vorge-
zeigt wird/ so kann ich — der ich früher auch etwas mit
juridischer Praxis mich abgegeben — im Interesse deS Staates
Ihnen, Tit./ nicht rathen, in eine Trölerci sich einzulassen.

In das StaatSrccht, so ich da gehört/ will ich nicht eintreten;
ich muß bekennen, ich vermag mich nicht auf diesen Standpunkt
zu erheben.

Fellenberg. Es ist bereits in dem frühern Berichte
der DotattonSkommission ausgesprochen worden/ daß wir den

Entscheid der schweizerischen Liquidationskommission/ in Beziehung

auf die Aussteuer der bernischen Sradtgemeinde unbedingt
als unveränderliche Norm gelten lassen mußten. ES war da

nur alö noch nicht völlig auögemittelt dargestellt/ welche Gegenstände,

durch die Beschlüsse der Liquidationskommission, eigent,
lich zur Dotirung der Stadt Bern geschlagen werden sollten. —
Darüber zu entscheiden, würde einer staatsrechtlichen Behörde
zustehen, die als eine Fortsetzung der Liquidationskommission
angesehen werden könnte; eS scheint mir bereits außer Zweifel gesetzt

worden zu sein, daß die schweizerische Tagsatzung steh keineswegs

dazu eignen dürfte; da möchte ich zu dem Antrag des

Herrn Großrath Stenler stimmen, der vorgeschlagen hat, einem
eidgenössischen, durch die Tagsatzung zu solchem Zweck zu
ernennenden Gerichte, den Entscheid über dergleichen Streitfragen
zuzuweisen. Hinsichtlich auf die Gegenstände aber, die der Stadt
Bern nicht von der Dolationökommission zugetheilt worden sind
und von unserm Kanton alö desselben Eigenthum angesprochen
werden möchten, hat unsere DotationSkommlssion jetzt einen

Fortschritt gemacht, zu dem ich nicht nur derselben, sondern
zugleich auch unserer höchsten LandeSbchörde und dem gesummten
Berncrvolk von ganzem Herzen Glück wünsche. — Dieser Fort-
schritt besteht darin, daß sie nun von dem Antrage, bcrncrtsche
Streitangelegenheiten vor zürcherische oder luzerncrische Behör-
den zu ziehen, absteht, und sie dem Entscheid unserer gesetzlichen
Gerichte zu unterwerfen vorschlägt. Ich habe früher auö allen
meinen Kräften das Versehen bekämpft, daö unsere heimathlichen
Gerichte zu übergehen strebte, und freue mich nun gar sehr,
daß wir von solchen Gefährdungen unserer GerechttgkcitSpfiege
zurückgekommen sind. Sollten wir Millionen dadurch gewinnen
können, Tit., so würde damit die uns angedrohte Verletzung
unsers RechtSgangeS keineswegs gut zu machen sein. Die
gewonnenen Millionen würden wie glühende Kohlen nicht nur auf
unsere Häupter fallen, sie würden auch unsern Kindern und
KindcSkindern Unheil bereiten. Ich kann daher, ich wiederhole
eö, wie ich schon in unsern frühern Sitzungen erklärt habe, ich
kann gar nicht glauben, daß die bernensche Stadtgemclnde sich
irgend etwas zueignen möchte, wofür ihr nicht volles Recht
zustünde, und eben so wenig kann ich glauben, daß unsere höchste
LandeSbchörde und daS gesammte Bernervolk, welches Sie hier
vertreten, ansprechen möchte, waö ihm nicht von Rechtswegen
zukommen sollte. Da ist also über jeden obwaltenden Zweifel,
worüber man sich nicht gütlich mit einander einverstehcn könnte,
nur der gesetzliche Richter in Anspruch zu nehmen, daß einerseits
dem Bürger- oder dem Gemeingut der Stadt Bern und andrer-
seitö dem Besitzstand unsers KantonS zugetheilt werde, was jedem
von NechtcSwegen zukömmt. WaS dann die gefallenen Aeuße-
rungen des Herrn Berichterstatters anbetrifft, so würden die
Ansprüche der DotattonSkommission noch auf andern, als den gesetzlichen

Wegen, Gewährung finden können, wenn die vorgeschla-
genen Mittel sie zu erlangen nicht ausreichen sollten, so werden
wir sie wohl keineswegs als auö vollem Ernst hervorgegangen
aufnehmen dürfen. Wir thun gewißlich besser, sie als nicht
geschehen fallen zu lassen.

Belrichard. ES ist mir ganz unglaublich, daß der Herr
Staatöschretber ernstlich meint, daß die Stadt Bern dem Kanton
das Dekret von k«t6 entgegensetzen kann, das er so eben angeführt

hat. Denn dieses Dekret konnte und sollte der Stadt nur
daö als Eigenthum geben, was ihr gesetzlich gehörte. Wenn
eS sich also trifft, daß unter dem, was sie verwaltet, solches ist,
das nicht auf gesetzliche Weise erworben worden ist, so begreife
ich nicht, warum der Kanton sie nicht zurückfordern könnte. Denn
der Staat befindet sich in derselben Lage wie die Gemeinde
Bümplitz sich befinden würde, wenn diese der Stadt benachbarte

Korporation entdecken würde, daß diese letztere einen Theil der
Fond'S oder der Weiden zurückbchält, die ihr gehörte und sie eS

darthun würde. Ich sage also, daß ungeachtet des angeführten
Dekret'S; wenn eS dargelhan ist, daß die Stadt hinter sich

Eigenthum zurückbehält, daö dem Staate gehört, sei eS, daß bis
jetzt die Regierung die Rechte über dasselbe nicht gekannt hätte,
sei eS, daß, obgleich er sie kannte, eS vernachlässigte, sie gelten
zu machen, oder daß er auö Rücksicht für diese Korporation er
eS wissentlich vernachlässigt hätte, sie gelten zu machen, er
heute anders reden kann, ohne zu befürchten, daß er durch daö
angeführte Dekret zurückgewiesen werde.

Bezüglich auf die Schlüsse der Kommission muß ich sagen,
daß ich mit Befriedigung sehe, daß sie. sich bestimmt steht, die
Rechte dcö Staates vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgen
und auf ein außerordentliches Gericht zu verzichten. ES war
meine Ansicht schon in der frühern Kommission deren Mitglied
ich war. Ich blieb in der Minderheit und ich unterzog mich.

In Bezug auf die Ausdrücke, deren sich der Präsident der
Kommission bediente, die dem Staalöschreibcr zu tadelnden Be-
Wertungen Anlaß gaben, glaube ich, daß er sie hinlänglich er-
läutern wird, um jede Besorgniß zu zerstreuen. — Schließlich
stimme ich für die Anträge der Kommission.

Simon, alt-Landammann. Ich theile die Besorgnisse
mehrerer Präopinanten in Betreff der Aeußerungen deS Herrn
Rapporteurs über die allfällig vorzunehmenden Staatömaßnah.
men, oder deutlicher gesprochen Staatsstreiche, nrcht. In der
Wärme deS Vortrageö entrinnt manches Wort, daS so genau nicht
genommen werden kann. So die Behauptung des Herrn Rappor-
teurS in der heutigen Morgensitzung, daS Baudepartcment habe
in Hinsicht der Breite der Bielerstraße willkürlich den GroßrathS-
bcschluß überschritten Zur Würdigung dieser Behauptung
bedarf es nur der Nachlesung des fraglichen Beschlusses und dc§
NachmcssenS der Straße. Eben so kann eS sich mit den
angedeuteten StaatSmaßnahmen verhalten, die zu unsern Zeiten nicht
mehr «n Vorschlag zu bringen sind, und gegen welche, wie ich
hoffe, daö RechrltchkeitSgcfühl deS Großen RathS sich kräftig
auSsprcchcn wird. — Warum ich eigentlich das Wort genommen,
ist, weil ich zwei Irrthümer berichtigen möchte, in denen, wie
es scheint, man hier befangen ist. ES ward nämlich erstens
behauptet, die Stadt Bern sei über Gebühr reich. Durch amt-
liehe Stellung mehrere Jahre mit der Untersuchung der Stadt-
rechnungen beauftragt, habe ich, der früher im nämlichen Wahne
stand, mich überzeugen müssen, daß, abgesehen von den besondern
Stiftungen, wie Insel-, Burgerspital w., alle übrigen zu Mu-
nizipalaüögaben bestimmten FoudS nur dann einen „Fürschlacch
gezeigt haben, wenn der Ertrag der Rebgütcr am Biclcrsce günstig
war. Wenn ferner berücksichtigt wird, daß die MunizipalauS-
gaben von Jahr zu Jahr steigen, während der Ertrag deS tn ZinS-
schriften und Grundgefällen bestehenden Vermögens eher im Ab-
alS Zunehmen begriffen ist, so wird man eS begreifen, wenn ich
behaupte, daß in wenigen Iahren die gegenwärtigen Einkünfte
nicht mehr hinreichen dürften. — Der zweite Irrthum besteht
darin, daß man meint, die DotationSangelegenhelc gehe nur die

Burger der Stadt Bern an. Dagegen muß ich bemerken, daß
unter dem angesprochenen Vermögen nur die Grauholz- und
Sädelbachwaldungen dieselbe ausschließlich beschlagen, der Ertrag
aller andern angesprochenen Vermögenstheile hingegen zu Mu-
nizipalauSgaben verwendet wird. Sollren diese VcrmögenStheile
durch cil^ kompetentes Urtheil der Stadt entzogen werden, so

wäre die nothwendige Folge, daß zur Bestreitung der Munlzipal-
ausgaben eine Tclle von den Einwohnern erhoben werden
müßte. In dieser Hinsicht ist also jeder Einwohner — Burger
oder nicht Burger — gleich betheiltgt. — Zur Hauptsache zu
kommen, so finde ich, eS müsse jeder, dem das Wohl des Vater-
landcö am Herzen liegt, wünschen, daß diese Streitigkeit bald
möglichst beendigt werde und die unnatürliche, nur Unheil
bringende Spannung zwischen Land und Stadt aufhöre. Dazu
finde ich nur daS Mittel in der Annahme dcö von Seite der
Stadt gemachten Vorschlages, der nach meinem Dafürhalten der
Sachlage angemessen ist. Zwar weiß ich wohl, Tit., daß mein
Vorschlag heute nicht angenommen werden wird, ich ersuche
daher lediglich, sich zu erinnern, daß er gemacht wurde.

(Fortsetzung folgt.)
99



?iro. 50.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Sommersitzung, tx^6.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der 10. Sitzung. Freitag den i. Juli 1836.)
(Dotationsangelegenheiten.)

Mühlemann. Ohne die letzcgefallene sogenannte Berichtigung

von Irrthümern würde ich in dieser Angelegenheit sehr
wahrscheinlich das Wort nicht ergriffen haben. WaS den ersten

vermeintlichen Irrthum betrifft, daß nämlich die Burgergcmeiude
von Bern auf ihren Einkünften keine Ersparnisse mache, so will
ich denselben insofern ans steh beruhe» lassen, alS ich thu nicht
mir hinlänglicher Sachkeniuiiiß zu bestreuen vermag. Was hui-
gegen den zweiten Punkt ansteht, daß nämlich die Einkünfte von
den Güllschriftcn (Separat- und Rescrvcsond) aus die Kom-
inunal'.ulsgaben verwendet werden, so muß ich diese Aussage
eher eine Verwirrung atS eine Berichtigung nennen. In diesem

Falle gehörten diese Vermögens theile nach dem un Jahre 1833
erlassenen Gesetz über die Orgaiusalion und die Geschäftsführung

der Gemeindsbchörden uncer die Verwaltung der Etnwoh-
nergemeindSbehördcn; — somit wäre» diese und nicht die Bur-
gergemeinde hicsür zu beklagen. Daß aber die Bürgerschaft die

Sache nicht so versteht, gehr daraus hervor, daß stc in der

Gegeiikundmachung vom 19. Mai taufenden JahreS bereits m
der Stellung eineS ProzeßgegnerS eingetreten ist. WaS sodann
den Rath des Herrn StaarSschreiberS Plan berriffr, daß jede

Pariei, bevor ste einen Prozeß anhebt, die Grunde und Gegen-
gründe wohl erwäge — wobei er namentlich ans daS Dekret
deS Großen RarhS vom 30. Christmonat 1816 aufmersam macht,

— so ist derselbe zwar allerdings alS wohlgemeint zn betrachten;
ich muß aber Ihnen, Tit., erklären, daß besagtes Dekret Ihrer
Kommission — sowohl der frühern als der gegenwärtigen —
nicht entgangen, daß ste aber in demselben keinerlei Bcschrän-
kung oder Gefahr für die Eigenthumöansprüche deö StaatS
gefunden, indem dieses Dekret lediglich alS Folge deö Beschlusses
der NestaurationSregierung von 181 i, wodurch die Mediation
mit allen ihren Folgen aufgehoben ward, zur Beruhigung der
Bürgerschaft von Bern gegeben und darin erklärt worden: ,-daß
das bis dahin unter dem Stadiralh verwaltete Vermögen der
Bürgerschaft fernerhin zum Eigenthum überlassen werde/-
Aus diesen Verhalten geht offenbar hervor, daß dadurch der
Bürgerschaft kein neues Vermögen zugesprochen, sontKni lediglich

die Zustchcrnng gegeben werden sollte, daß der Große Nach
dle DolaitonSurkiinde ausrecht erhalten und daS der Sradr
zugeschiedene Vermögen nicht alS Staatsgut rcklamirt werde.
Sollte über diese Erklärung noch «welcher Zweifel walten, so

verweise ich Sie, Tit., aus die Erklärung der abgetretenen
Regierung vom 2l. Mai 1833, die wörtlich also lauter: So wenig
die Insel ans dem Umstand, daß darum, weil von Mnghrn.
und Obern geraume Zeit vor der Revolution auS besondern
Gründen bedeutende Kapitalien ans den Rainen der Insel in
die österreichischen Fonds gelegt wo-rden, ein Recht aus diese

FondS gewinnen konnte; eben so wenig kann ihr ein solches
Recht aus den spätern Verhandlungen erwachsen, welche einzig
dahin zielten, dieselben (Schuldschrifcen) zuerst dein Feind,
nachher einer verschwenderischen Regierung und zuletzt zu Zeit
der Liquidationskommission der Verwendung zu Bezahlung hcl-

vetischer Schulden zu entziehen, und zu Handen des Staats und
der Stadt zu retten :c. Ferner verweise ich Sie auf das De-
kret vom 19. September 1829 — mit Sanktion des Großen
Raths vom Mai 1831, — welches durch Beschluß vom 8. April
letzthin als inkompetent aufgehoben worden, wodurch der Insel-
spiral mit seinen Gebäuden, liegenden Gütern, Gülten und
Einkünften der Bürgerschaft von Bern als rechtsgültiges Eigenthum

auf ewige Zeiten zugesichert wurde. Wären die Kontrahenten

damals in der Bcglaubniß gestanden, daß der Burger-
schafc von Bern vermöge der Dotation oder des Dekrets vom
30. Dezember 18>6 daS EigenthumSrccht auf diesen Stiftungen
zugestanden, so hätte cS ganz zuverlässig dieser Uebertragung
nicht bedurft. — Da übrigens die Anträge der Kommission nicht
bestritleu werden, so will ich nicht weiter in die Materie ein-
treten, sondern Ihnen, Tit., lediglich die Annahme derselben
empfehlen.

Neu komm. Die Scadcbehörde von Bern soll die Inter«'-
sen der Stadt Bern wahren, das ist ihre Pflicht; wir aber
tollen diejenigen deS Kantons wahren, das ist unsere Pflicht;
wir können weder nachlassen noch verschenken um eine AuS-
gleichung zu bewerkstelligen; câ muß, waS nicht sonst geschehen
kann und waS nicht deutlich ist, aus rechtlichem Wege erörtert
werden. Herr NegierungSstatihalrer Mühlcmaun hat aus den
Einwii« des Herrn StaatSschreiberS Man in Bezug auf das
Detr« von i8>6 meines Dafürhaltens gründlich geantwortet;
ich möchte nur noch bemerken, daß jenes Dekret gerade nach
dem Regierungswechsel erlassen wurde, also zu einer Zeit, wo
sogar der 7. Art. des BundeSvcrtrageö, welcher Privilegien von
politischen Korporationen verbietet, bei unS noch nicht in Aus-
Übung war. Zwar bestand der Große Rath nicht bloß aus
eigentlichen Bürgern der Stadt Bern; allein mein Gedächtniß
müßte mich sehr täuschen, wenn nicht zu jener Zeit denjenigen
Mitgliedern des Großen Rathes, die vom Lande beigezogen waren,
das persönliche Bürgerrecht der Stadt Bern geschenkt wurde;
— waS denn doch zusammen eine politisch pnvilegirtc Korpo-
ration ausmacht. — Ich weiß zwar wohl, daß dieses noch vor
der politischen Umgestaltung abgeändert wurde. — Dieses nur
im Vorbeigang. — Dann glaube ich aber noch die Bemerkung
machen zu sollen, daß zu den vorigen Verhandlungen über das
DolatwnSwesen der Große Rath bet Eiden geboten ward; ich
halte nun aber die heuligen Verhandlungen, bei denen jenes
nicht geschah, für nicht weniger wichtig, alö die frühern, und
bcdaurc überdies!, daß die heutige Tagesordnung so viel als
umgekehrt wurde, indem diesen Vormittag die beiden Kreditbe-
gehren in Straßcnsachen behandelt wurden, diese hochwichtige
Angelegenheit hingegen erst nach dem Mittagessen, ja erst in der
Abendstunde vorgenommen wird. — Indessen weiß ich, daß die

Zeit zu Rathe gezogen werden muß, und möchte daher jetzt nicht
aus Vorschub antragen. Ich stimme zu den Anträgen der

Kommission.

Ob recht. Ich verwundere mich, daß die Stadt, nachdem
über die vorliegende RechlSstreitigkeit Gutachten von Tübin-
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gen, Heidelberg/ Zürich und auch vom gewesenen Professor Hepp
eingeholt worden sind und diese alle zu ihren Gunsten ausgefallen

sein sollen/ — sich nicht einem freundlichen Vergleich oder

Urtheil des Obergerichtes von Zürich oder Luzern fügen will.
Ich wünschte auch ein rechtliches Urtheil und möchte eben so

wenig prozcdiren / als der Herr StaarSschreiber/ welcher uns
vor dem „Trölen" gewarnt hat; indessen muß ich doch

bemerken/ daß eS mit dem Trölen nicht mehr so mißlich ist/ wie
wetland. Z. B.: ES kam seiner Zeit irgendwo zu einem
gnädigen Junker Landvogt ein Bauersmann / welcher ihm einen

RechtShandcl einklagte. Nach angehörtem Vorrrage nickte der

Herr Landvogt mit dem Kopfe und sagre: „Du hast Recht."
Nach der Hand kömmt der Gegcnpart jenes Bauers ebenfalls

zum Herrn Landvogt und erzählt ihm den Handel; — diesem

sagt der JunkerJbcnfalls: „Du hast Recht." AlS nun dieser
sich entfernt hatte/ sagte der Kammerdiener/ der beides mit
angehört hatte/ zum Landvogt: Herr JunkcrJhr habt nun beiden

Parteien Recht gegeben/ was wollt ihr denn aber sagen / wenn
beide Parteien mit einander! erscheinen? Nach einigem Besinnen
entgegnete der Landvogt: „Du hast beim Donner auch Recht!
doch ich will dann den Weibel fragen / was da zu thun sei/

oder beim Schreiber mich Raths erholen." — Ja wenn es beim
Trölen auch gegenwärtig noch sv/ wie vormalS/ aussähe/ daß

Schreiber und Weibel zu Rath gezogen würden/ so wäre eS

wirklich eine mißliche Sache um das Trölen. Jedenfalls ist
eS aber besser/ nicht zu prozediren/ wenn man auf andern, Wege

zum Recht gelangen kann; drum möchte ich auch in dem

vorliegenden Fall es am liebsten auf einen rechtlichen Spruch an-
kommen lassen/ und wenn die Stadt vernünftig wäre/ so würde
sie den Entscheid auch einem Kompromißgericht anheimstellen
helfen.

Juker. Ich möchte warnen / daß man nicht Alles blindlings

für wahr annehme/ was daS von Herrn Staatsschreiber
May uns angepriesene Schriflchcn behauptet. So giebt dieß
Büchlein u. a. die Fischenzen der Aare/ Worblcn ic. für Eigenthum

der Stadt aus/ während umliegende Gemeinden auch Recht
daran haben. Solche kleine Irrthümer lassen auch größere
vermuthen.

La n d a m m a nn. Auf eine Bemerkung des Herrn Nenkomm
muß ich bemerken/ daß diese Angelegenheit erst einen Tag später/
alS angezeigt wakd, zu Behandlung kani/ weil der Bericht der
Kommission auch erst einen Tag später/ als erwartet wurde/ auf
den Kanzleitisch gelegt ward / und daß sie nun auch erst diesen
Nachmittag — auf Verlangen des Präsidenten der Kommission
— behandelt wird/ weil ich heute nicht Meister über die Zeit
gewesen bin.

Abstimmung:
Für den Antrag der Kommission Mehrheit.
Für gefallene Meinungen 3l Stimmen.

Kohler/ RegicrungSrath. Ich habe nun Ihnen / Tit./
noch vorzutragen / daß die Kommission / neben dem so eben

behandelten/ noch den Antrag zu bringen hat/ daß sie vom Großen
Rathe beauftragt werden möchte/ in Betreff der im Streite
liegenden Gegenstände bei der richterlichen Behörde auf eine
provisorische Verfsigung anzutragen. Ich ersuche den Hrn.
Landammanu, den darüber vorliegenden schriftlichen Antrag der
Kommission vorlesen zu lassen.

Tillier. Ich verwahre mich auf'S feierlichste/ daß man
etwas hier in Berathung nehme/ was nicht reglemenrsgemäß
auf dem Kanzleitisch gelegen ist; ich erkläre / daß ich keinen
Theil an einer dicßörtigen Berathung nehme, und daß ich nietnc
Verwahrung gegen eine allfällige Schlußnahme zu Protokoll gebe.

Kohler, RegicrungSrath. Nur nicht so leidenschaftlich.
(Tillier: Die Leidenschaftlichkeit ist auf Ihrer Seite.) Ich
glaube, die Kommission habe daS Recht, Anträge zu bringen,
sowohl schriftlich a!S mündlich. Um jedoch keine Vorfrage zu
veranlassen, so will ich, wenn ich alS Präsident der Kommission
nicht daS Recht habe, den Antrag zu stellen, ihn als Mitglied
des Großen Rathes gestellt haben.

May. Sei dieß nun ein Anzug, oder sei's ein Vertrag,
so kann er jetzt nicht in Behandlung genommen werden da er

nicht nach Vorschrift des Reglements hier vorgelegt worden ist.

(Hr. May lieSt die betreffenden §§. des Reglements vor.)
Köhler, Regierungsrath. ES ist dieß kein eigentlicher

Anzug und auch kein Vorirag, sondern bloß ein Antrag zu
einem Zusatz

Hr. Land a m m a un. ES kann sich heute bloß um Erheb-
lichkcit dcâ Antrages handeln

Michel. Tit., der Große Rath hat seiner Zeit in dieser
wichtigen Sache eine Kommission niedergesetzt, und derselben,
nebst speziellen Aufträgen, eine allgemeine Vollmacht ertheilt:
alles Gesetzliche vorzukehren, was die Rechte deö Staates gegen
die Stadt Bern erfordern, um einen dahcrigen Prozeß zu lci-
ten. Nach meinen Ansichten liegt die Befugnlß, auf gesetzlichem
Wege um eine provisorische Verfügung nachzusuchen, allerdings
schon in dieser Generalvollmacht der Kommission. — Daß aber
nebstdem die Kommission von ihren Konstituenten in solchen wich-
tigen Angelegenheiten um eine besondere Weisung nachsucht, ist
sehr vorsichtig; keineswegs aber kann dieses WeisungSbegehreu
alS ein gewöhnlicher Anzug oder Antrag betrachtet und behan-
delt werden, zumal eS sich hier bloß um Weisungen handelt.
Ich trage daher darauf an, daß, trotz aller gemachten Ver-
Wahrungen und Protestationen, in die Sache eingetreten werde.

Zahler. Die Wichtigkeit der Sache erfordert eine Berathung

in Ruhe und mit Beobachtung aller Formen. Diese Be-
Horde, alS stärkere Partei, muß gegenüber der Stadt allen
Schein von Uebereilung und Gewalt vermeiden, indem solches
dem Recht nur schaden kann. Da dieser Antrag nicht so lange,
alS durch das Reglement vorgeschrieben ist, auf dem Kanzlei-
tisch gelegen, so kann in dessen Berathung nicht eingetreten
werden. Wenn darauf eingetreten werde» muß, so würde ich

vorziehen, die Sitzung zu verlängern und an einem folgenden
Tage zu progrediren. Indessen besitzt ja die Kommission eine

vollständige Vollmacht, die ich für zureichend halte. Ich stimme
dieserhalb dahin, daß dermalen in diese Berathung ntchr einge-
treten werde.

Fcllenberg. Weswegen, Tit., sollten wir noch eine be-

sondere Autorisation zur Anwendung der Rechtsmittel ausstellen,
die in dem Fall irgend eines obwaltenden Bedürfnisses, daS ich
freilich nicht abzusehen vermag, bereits in der Befugniß liegt,
die anö den Aufträgen hervorgeht, die Sie, Tit., der Dota-
tlonSkommission ertheilt haben? Die vorgeschlagene Maßnahme
wäre unter der Würde unserer gesetzgebenden Behörde; sie würde
den einzuschlagenden RechtSvorkehrnngen von Seite der Stell-
Vertreter deö souveränen Volkes ein Gewicht beizulegen scheinen,
daS der richterlichen Gewalt Eintrag thun möchte; davor habe»
wir unS wohl zu hüten. Tit., in die spezielle Lösung der Auf-
gäbe unserer Dotationskommission einzugehen, kann nicht unsere
Sache sein; wir müssen bet der Festsetzung der allgemeinen
Regeln stehen bleiben, nach welchen in unserer Republik Jedem
das Setnige zugesichert sein soll.

Wüth rich. Ich sehe nichts Formwidriges, wenn schon
jetzt dieser Antrag auch noch in Berathuug genommen wird; ist
er doch nur eine unmittelbare Folge deö erster», so eben
angenommenen Antrages. Auch das Einberufungsschreiben scheint
mir dafür zu sprechen, daß dieser Antrag behandelt werden
könne.

Müh le mann spricht sich ungefähr im nämlichen Sinne aus.

Romang. Ich glaube, die Kommission habe eine
allgemeine Vollmacht erhalten, zufolge der sie alle gesetzlichen Mittel,
die sie zu Erreichung ihres Zweckes für nöthig erachtet, anwen-
den kann. Ich möchte nicht durch eine solche spezielle Ermächtigung

einen Schein von Gewaltthat auf den Großen Rath la.
den, sondern lieber, nn Fall die Kommission jene allgemeine
Vollmacht nicht besäße, ihr selbe ertheilen.

Slcttlcr. Da eS ali'o vor der Hand bloß um die Er-
hcblichkeit dieses Antrages sich handelt, so könnte derselbe, da
ja morgen der Große Rath auseinander gehen wird, doch in
dieser Session nicht mehr zur definitiven Behandlung kommen,
so daß selbst eine heutige Erhebltchkeuserklärung zu nichts füh-
ren würde.
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Hr. Land am m ann (von Tillier um seine Meinung
befragt): Der schriftliche Vortrag/ den der Hr. Präsident der
Dotationökommission so eben vorlegte, ist als solcher von dem-
selben zurückgezogen, hingegen erklärt worden, daß der dann
gezogene Schluß M einer provisorischen Verfügung alö Antrag
oder Zu say, der von einem Mitgliede des Großen Rathes
gemacht werde, betrachtet und behandelt werden möchte. Demnach

kann cS sich bloß dar'um handeln, ob Sie diesen Zusatz
erheblich erklären wollen, oder nicht. Soviel über die Form,
die wir nach unsern reglemcntarischen Vorschriften zu beobach-
ten haben. Was nun diesen Antrag selbst anbetrifft, so müßte
ich glauben, die erst neulich von Ihnen, Tit., niedergesetzte
Spezialkommission, der Sie in dieser wichtigen Angelegenheit
Ihr Zutrauen geschenkt, habe dadurch bereits die Vollmacht er-
halten, zu Wahrung der StaarSmteresscn die geeigneten Maß-
regeln zu ergreifen. Wenn die Kommission also zu diesem Ende
eine provisorische Verfügung, also eine Sequestration, wie sie

vorschlägt, nothwendig glaubt, so ist sie nach dem Sinne der

ihr früher ertheilten Aufträge ja freilich autorisirt, zu Erfül-
lung derselben dle nöthigen Vorkehrungen zu treffen, ohne daß
der Große Rath dafür eine SpezialVollmacht zu ertheilen hätte,
wodurch es den Anschein haben könnte, als wollte die oberste
Landesbehörde den Verfügungen des RichrerS vorgreifen; denn

einzig auf dem Wege Rechtens und durch den AuSspruch der
kompetenten Gerichte kann die vorgeschlagene Verfügung vrovo-
zirt werden; und einzig den gerichtlichen Behörden kann cS zu-
stehen, über ein solches Begehren zu entscheiden. Mit meiner
Meinung möchle ich also in den Antrag nicht eintreten, sondern
der Kommission überlassen, die geeigneten Schritte — aber ganz
auf dem gesetzlichen Wege — zu thun; ohne Zweifel wird sie

nichts vorkehren, worüber sie sich nicht vor Ihnen, Tit., würde
rechtfertigen können.

Abstimmung.
Für Erheblichkeit des Antrages 29 Stimmen.
Gegen „ „ Mehrheit.

Schluß der Sitzung gegen s Uhr.

Eilfte Sitzung.

Samstag, den 2. Juli i83l-.

Morgens um 9 Uhr.

Präsident: Herr Landammann Meßmcr.

Zu Anfang der Sitzung wurden die Protokolle der Nach-
mittagSsitzung vom 30. Juni und der Vormlttagssitzung vom
1. Juli verlesen. — Nach Verlesung des erstern wurde auf die

von den Herren Mühlemann und Marti gemachte Einwendung
gegen die, der Wahl deS Hrn. NotarS Leibundgut zum Ersatzmann

am Obcrgericht beigefügte Bedingung: „insofern er nicht
provisorischer Adjunkt dcö Gerichtspräsidenten von Bern
verbleibe," — darüber abgestimmt, und die Beibehaltung dieser
Bedingung beschlossen.

A b st i n> m u n g:
Für Beibehaltung 7i Stimmen-

Auslassung 24 „

Dann wurde beschlossen, die beiden am 30. Juni auf den

Kanzleitisch gelegren Vorstellungen des NaiionalverelnS von Aar.
wangcn und des I. I. Guggcr von Utzcnstorf dem RegicrungS-
rathe zur Untersuchung zu senden.

Der Hr. Landammann zeigt an, daß die EntschuldigungS-
gründe wegen deS Ausbleibens von der bei aufhabenden Eiden
berufenen MittwochSsitzung noch nicht eingelangt seien von den

Herren Kueni, K. Schnell und I. Schnell, welche daher, mit

Hinweisung auf den §. 23 deS Reglements, durch den Hrn.
StaalSschreiber aufgefordert werden sollen, ohne Verzug dem
Hrn. Landammann die Gründe ihreö Ausbleibens schriftlich
einzusenden.

Nun ward ein Bericht des RcgicrungSrathS verlesen über'
den Sinn, den er der Annahme der Beschlüsse der Konferenzen
von Baden und Luzern beigelegt, und welchem gemäß am tZ.
Mai von ihm ein Schreiben an die Negierung von Luzern, als
katholischen Vorort, erlassen worden sei. Mündlich fügte der
Hr. Schultheiß den Wunsch bei, daß der Große Rath seine Bil-
ligung dieser Ansicht und des Ansuchens an Luzern zu schleuniger

Eröffnung von Unterhandlungen mit dem römischen Hofe
auSsprechen möchte.

Als verlangt wurde, daß nicht bloß abgestimmt, sonder»
eine Diskussion angehoben werde, so stellt der Herr Schultheiß
Namens des RegierungSrathS daö Begehren, daß die Diskussion
in geschlossener Sitzung stattfinde, weil dabei wahrscheinlich Ge-
genstände zur Sprache gebracht werden dürften, die sich nicht
für die Ocffentlichkeit eignen.

Dem Reglemente gemäß ersuchte das Präsidium die Zuhörer

zum Austritt, und dann ward nach einer kurzen Diskussion
beschlossen: daß die Verhandlung in geschlossener Sitzung vor
sich gehen solle.

A b st i m m u n g.

Für geschlossene Sitzung 111 Stimmen.
„ öffentliche „ 18 „
Hierauf ward der folgende, oben erwähnte, hier wörtlich

eingetragene Bericht vorgelegt:
„Tit.

„Am 20. Februar letzthin hat der Große Rath die Beschlüsse
„der Konferenzen von Baden und Luzern angenommen. Ueber,
„zeugt, daß eS immer in seiner Absicht gelegen, den gegenwärtigen,

durch StaarSverlräge wie Unsere Verfassung gewähr!«-
„steten Zustand der römisch-katholischen Religion aufrecht zu
„erhalten, und keine Aenderungen darin auf anderem Wege, als
„demjenigen der Unterhandlungen zu erzielen, hat der Regie-
„rungSrath nicht nur zu wiederholten Malen diese Zusicherung
„der katholischen Bevölkerung des Jura ausdrücklich gegeben,
„sondern auch unterm l3. Mai eine Zuschrift an die Regierung
„von Luzern, alö katholischen Vorort, gerichtet, um sie zur Ein-
„lcilung dieser Unterhandlungen mit der kompetenten kirchlichen
„Behörde einzuladen."

„Wir hoffen, cS werde der Große Rath diesen Gang, wel-
„chen der RegieruugSrath einschlagen zu sollen geglaubt, gut-
„hcißen, und in Bestätigung des Grundsatzes, daß der gegen-
„wärrige Zustand der katholischen Religion im Jura ferner treu
„gewahrt werden soll, ihn ermächtigen, so schleunig alö möglich
„die fraglichen Unterhandlungen mit dem römischen Hofe zu
„eröffnen."

„Bern, den i. Juli l836.
„Namens des RegierungSrathS

rc. rc."

Nach statlgefundeuer Beraihung über obigen Bericht wurde
die darin enthaltene Ansicht deS RegierungSrathS genehmigt und
demnach beschlossen:

t) Der Gang welchen der RegieruugSrath eingeschlagen,
wird gutgeheißen; und in Bestätigung des Grundsatzes, daß der
gegenwärtige Zustand der katholischen Religion im Jura ferner
treu gewahret werden soll, wird

2) der RegierungSra:h ermächtigt, so schleunig als möglich
die fraglichen Unterhandlungen mit dem römischen Hofe zu er-
öffnen.

Abstimmung.
Für deu Antrag r00 Stimme».
Nicht einzutreten 23 „

Nach Wiedereintritt der Zuhörer ward nun auf den vom

Regicrungsrath verlangten Vorschlag zur Wahl der Gesetzge-

bungSkommissionSmitglieder geschritten, und es wurden durch
5V



offenes Mehr erwählt: Zum Präsidenten: Hr. Till irr/ Vize-
Präsident des Großen Raths; zu Mitgliedern: die HH. Koch/
Regierungsrath/ Sträub/ Gerichtspräsident/ Aubry,
Oberrichter/ BitziuS, Obcrrtchter.

Vortrag der Justizsektion über eine nachträgliche
Tagsatzungsinftruktion.

Kohler/ Regierungsrath. Sie werden also/ Tit. / durch
diesen vom Regierungsrath überwiesenen Vortrag der Polizei,
sektion ersucht/ in einem nachträglichen Artikel zu der Instruktion

für die TagsatzungSgesandtschafr derselben den Auftrag zu

ertheile»/ vereint mit den Abgeordneten von Neuenburg/ den

bestehenden Vorschriften gemäß nach eidgenössischem Recht/ eine

Streitigkeit zwischen beiden Kantonen in Betreff des Heimat-
rechtes der Philippine Semon und des August Heinrich Rudolf
entscheiden zu lassen.

Abstimmung: einhellig.

Vortrag des FinanzdcpartcmentS über SalzlicferungStraktat-
entwürfe mit Baden und Batern.

v. Jenner/Regierungsrath. Mit diesem vom RegierungS-
rarh empfohlenen Vortrag des Finanzdepartements werden die
Entwürfe von Salzlieferungötraktaten mit den Regierungen von
Baden und Baiern zur Fortsetzung (mit wenigen Abänderungen)
der bestehenden/ aber zu Ende des Jahres 1836 auslaufcnden
Verträge zu beliebiger Genehmigung vorgelegt. Diese Traktate
sind zwar noch nicht definitiv abgeschlohen; aber der Große Rath
wird/ weil er nächster Tage ausclnander geht/ doch jetzt im
Fall sein/ sich darüber auszusprcchen und dieselben/ weil sie uns
Vortheil gewähren/ auf die Dauer von 6 Jahren/ also bis
aï. Dezember I8ä2, vorläufig zu genehmige»/ und dann seiner
Zeit mit der Ratifikation versehen zu lassen.

Abstimmung: einhellig.

Vortrag der Polizeisektion über das Raturalisationöbcgchren
für die Kinder Arnold.

Kohl er/ Regierungsrath. ES hat sich im Jahr t807 ein
von Harthausen/ im Königreich Wurtemberg/ herstammender
Johann Arnold mit einer Eggiwylerin verheirathet und in der
Gemeinde Walkringen ohne gehörige LegitimationSschriflen sich

aufgehalten. Später hat sich gefunden/ daß ein von Arnold
vorgewiesener Heimathschein falsch gewesen und seine Ehe im
Königreich Würtemberg nicht anerkannt wurde. Daraus ist crfolgr,'
daß des Arnolds Tochter/ Rosina/ so wie ein Mädchen dersel-
ben und ein Knabe einer zweiten verstorbenen Tochter des Arnold
seither als heimatlos geduldet wurden. — Nun hat sich die Ge-
meinde Walkringen erklärt/ diese 3 Heimatlosen gegen eine ihr
vom Regierungsrath aus dem zu Einbürgerung von Heimathlosen
bewilligten Kredit zugesicherte Summe von Fr. sc>0 in ihr
Bürgerrecht aufnehmen zu wollen; und in Folge dessen wird nun
hier der Antrag gemacht/ der genannten Tochter des Arnold und
seinen 2 unehelichen Großkindern die Naturalisation/ und zwar
unentgeldlich/ zu ertheilen. ES steht zu hoffen/ daß der Große
Rath/ in Berücksichtigung der obwaltenden Umstände/ dem An-
trage seine Zustimmung nicht versagen werde.

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Willfahr 80 Stimmen.
„ Abschlag 2 „
„ unentgeldliche Ausstellung des Naturalisa-

tionSaktes Handmehr.

Entwurf eines Grenzvertrages mit Freiburg.
Tscharner/ Regierungsrath. Es wird Ihnen hier/ Tit./

der Entwurf eines Vertrages mit dem Stande Freiburg zur Be-
richligung der schon seit dem Jahr 1557 streitigen Grenzen
zwischen beiden Kantonen auf dem sogenannten großen Moose
vorgelegt/ welchen nach Lokalbesichtigungen und weitläufigen
Unterhandlungen endlich die Regierungen beider Kantone/ unrer
Vorbehalt der Ratifikation der beidseitigen Großen Räthe/ zu
Stande gebracht haben. Da cS wünschbar ist, daß diese Sache
endlich einmal in'S Reine gebracht werde/ so trage ich Namens
des Regierungsraths auf Genehmigung der für uns eben nicht
unvortheilhaften Uebereinkunft an.

Abstimmung: einhellig.

Endlich wurde noch beschlossen/ es sollen die Protokolle der
gestrigen NachmiltagSsitzung und der heutigen Sitzung durch den
Hrn. Landammann/ den Hrn. Vizepräsidenten des Großen Na-
thes und den Hrn. Schultheißen geprüft und genehmigt, und
das erstere auch noch dem Hrn. RcgterungSrath Kohler mitge-
theilt werden.

Der Herr Landammann schloß hierauf diese ordentliche
Sommersiyung mit folgender Rede:

Obschon nicht alle Gegenstände/ die eingelangt sind, erörtert
werden konnten/ und ich mehrere Anzüge in der gegenwärtigen
Sitzung zum Entscheid über die ErheblichkcitSfrage gerne vor-
gelegt hätte, so ist doch von vielen Seiten der dringende Wunsch
ausgesprochen worden, daß auf den heutigen Tag die diesjährige
Sommersitzung geschlossen werden möchte. Ich habe mich dem-
nach darauf beschränkt, Ihnen, Tit., die allernothwendigsten
Gegenstände zur Berathung vorzulegen. Einer der wichtigern
war daS Gesetz über Einführung deö eidgenössischen Maßes und
Gewichtes, wodurch Sie unsern Mitständen einen Beweis geben,
daß der Große Rath von Bern die schweizerischen Angelegen-
Heiren keineswegs gleichgültig betrachte, sondern zu Erzweckung
von Gleichförmigkeit und also zu Erleichterung dcS gegenseitigen
Verkehrs gerne Hand biete. — Von nicht geringer Bedeutsam-
keit ist denn das Gesetz über den Zinsfuß und die Abbczahlnng
von Kapitalien, daS Sie berathen haben und von dessen An-
Wendung seiner Zeit guten Erfolg zu erwarten steht, so wie
von den Arbeiten und Bemühungen der hence niedergesetzten
Gescygcbuttgökommission. Den Gegcnstaud der diesen Morgen
stattgehabten geheimen Sitzung deö Großen Rathes, will ich
nicht weiter berühren; aber wünschen, daß die daherige Schlußnahme

den Zettumständen angemessen und geeignet sei, die Ruhe
und Ordnung zu handhaben, unsere Freiheit und Unabhängigkeit

zu erhalten. — Indem ich Ihnen, Tit., den besonders in
den letzten Tagen stattgehabten zahlreichen Besuch der Großen-
rathSsitzungen, die der vielen Geschäfte wegen auch auf den
Nachmittag angeordner werden mußten, bestens verdanke, wünsche
ich zu Gott, daß er unser Vaterland vor Gefahren bewahren,
und daß die schönen Hoffnungen, wozu uns der Anblick der
Feld- und Erdfrüchte berechtigt, uns ein reichliches Gedeihen
gewähren möchten! — Ich erkläre nun die diesjährige ordent-
liche Sommersitzung des Großen Rathes der Republik Bern
als geschlossen.
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